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Eroffnung der Sitzung

Formliche Verpflichtung des Ratsherrn Michael Ehbrecht gemal §

60 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 21.07.2015

Mitteilungen

Bekanntgabe einer Eilentscheidung durch den 15-00656
Verwaltungsausschuss gem. § 89 NkomVG

Personalbedarf fur die Betreuung von unbegleiteten minderjahrigen

Flichtlingen (umF)

Anfragen

Fahrradparkhauser fur Braunschweig 15-00427
Anfrage der Fraktion der CDU

Beschilderung des Kleine-Dorfer-Wegs 15-00844
Anfrage der Fraktion der SPD

Herbizidfreie Grinflachenpflege 15-00841
Anfrage der Fraktion Bundnis 90/Die Griinen

Planungsstand "Heinrich-der-Lowe-Kaserne" 15-00840
Anfrage der BIBS-Fraktion

Dezentrale Unterbringung von Wohnungslosen 15-00829
Anfrage der Fraktion Die Linke.

Unterbringung in Hotels 15-00833
Anfrage der Fraktion der Piratenpartei

Schulkindbetreuung und Ganztagsschule 15-00842
Anfrage der Fraktion Blindnis 90/Die Griinen

Satzung Uber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt 15-00031
Braunschweig

(Wochenmarktsatzung)

Satzung Uber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt 15-00031-01
Braunschweig

(Wochenmarktsatzung)

Umbesetzung in Ausschussen 15-00822
Satzung fir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig 15-00466
Personal-/Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Flichtlings- 15-00619
situation

Padagogisches Personal in den stadtischen Kindertagesstatten 15-00625
Verkauf des bebauten stadtischen Grundstucks Helmstedter 15-00025
StralRe 37

Haushaltsvollzug 2015 15-00507

hier: Zustimmung zu Uber- und aufRerplanmaRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
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117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu Uber- und aufRerplanmafigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu Uber- und aufRerplanmafigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 2.000 €
Bestellung von stadtischen Vertretern in
Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsraten stadtischer
Beteiligungen

Geopark Harz . Braunschweig Land . Ostfalen — Umgestaltung der
Tragerschaft

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Wallring-Ost", IN 235
Stadtgebiet zwischen Wolfenblitteler Stralle, Hennebergstralle,
Burgerpark, Ostlichem Umflutgraben der Oker, Blirgerbadepark,
Augusttorwall, Lessingplatz, John-F.-Kennedy-Platz, Léwenwall,
Magnitorwall, Theaterwall, Am Fallersleber Tore, Botanischer
Garten, Kasernenstral3e, Bismarckstral®e, Parkstrale, Adolfstralle
und Campestralde

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

Zweite Satzung zur Anderung der Satzung Uber die
Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungssatzung)

Beteiligung nach § 15 Bundesberggesetz zum Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen;
stadtische Stellungnahme gegentber dem Landesamt fir Bergbau,
Energie und Geologie

Beteiligung nach § 15 Bundesberggesetz zum Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen;
stadtische Stellungnahme gegenuber dem Landesamt fur Bergbau,
Energie und Geologie

Antrage

Anderungsantrag zu 15-00065 (Kopfsteinpflaster angleichen)
Anderungsantrag der Fraktion Die Linke.

Elektromobilitat voranbringen

Antrag der Fraktion der SPD

Einfihrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des
Mindestvolumens

Antrag der Fraktion Bundnis 90/Die Grinen

Einfihrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des
Mindestvolumens

Stellungnahme der Verwaltung

Aktualisierung der Wohnungsbedarfsprognose fur Braunschweig
Antrag der Fraktion der CDU

Aktualisierung der Wohnungsbedarfsprognose flir Braunschweig /
Anderungsantrag zum CDU-Antrag 15-00611

Anderungsantrag der Fraktionen SPD und Biindnis90/Die Griinen
Unterschutzstellung von Grund und Boden in der Stadt

Antrag der BIBS-Fraktion

Bewertung des Nationalen Entsorgungsprogramms

Antrag der BIBS-Fraktion

Baumschutz bei Bebauungsplanen

Antrag der Fraktionen Bundnis90/Die Grunen, BIBS und Die Linke.
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TOP 4.1

Stadt Braunschweig 15-00656
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Personalbedarf fur die Betreuung von unbegleiteten minderjahrigen
Flichtlingen (umF)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 11.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.09.2015 N
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 24.09.2015 o]
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Vorlage zur Eilentscheidung gemaR § 89 NKomVG

Beschluss:

Um die rechtmafige Aufgabenerfillung bei der Inobhutnahme von unbegleiteten
minderjahrigen Flichtlingen (umF) sicherzustellen, werden im Vorgriff auf den Stellenplan
2016 umgehend 32 Stellen ausgeschrieben und zur Besetzung freigegeben.

Sachverhalt:
Der Fachbereich 51 hat den gesetzlichen Auftrag, die Inobhutnahme unbegleiteter
minderjahriger Fluchtlinge (umF) sicherzustellen.

Aufgrund der Zunahme der umF wurden bereits zusatzliche Platze im Kinder- und Jugend-
schutzhaus Olper und der HebbelstraRRe eingerichtet. Ferner wurden weitere stadtische
Liegenschaften in der Neuen Knochenhauer Stral3e und der Naumburgstrafie auf ihre
Geeignetheit geprift, um noch in 2015 bzw. bis Sommer 2016 insgesamt jeweils 25 neue
Platze bereitzustellen. Fur die Unterbringung der umF in stadtischen Einrichtungen wurden
bereits insgesamt 12,64 Stellen aus der Stellenreserve 2015 freigegeben. Die Stellenreserve
2015 ist ausgeschopft.

Nunmehr hat sich die aktuelle Situation verscharft, weil unvorhergesehen rd. 60 umF seit
dem 06. September 2015 zusatzlich in Braunschweig betreut werden miissen. Die
Unterbringung ist im Kinder- und Jugendzentrum Mihle und im Kinder- und Jugendschutz-
haus Olper erfolgt. Die Betreuung kann mit dem vorhandenen Personal jedoch nicht
sichergestellt werden, deshalb ist die kurzfristige Einstellung von Fachkraften notwendig.
Weiterhin entsteht zusatzlicher Personalbedarf fir die Bereiche Allgemeiner Sozialdienst
(ASD), Amtsvormundschaften (AV) und wirtschaftliche Erziehungshilfe.

Personalbedarf

Der Personalbedarf richtet sich nach den Vorgaben des Landes zur Erteilung der erforder-
lichen Betriebsgenehmigung und berlcksichtigt u. a. die Notwendigkeit der Anwesenheit von
Fachkraften im Tag- und Nachtdienst (3-Schicht-Betrieb) einschl. der Anleitung und
Begleitung der Jugendlichen zu medizinischen und behérdlichen Terminen.

Derzeit besteht ein Personalbedarf im Umfang von 28 Stellen flir die Betreuung von umF.
Die Kosten fiir das Betreuungspersonal werden vom Land erstattet.
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Bei den Amtsvormundschaften wird die gem. § 55 (2) SGB VIl festgelegte Betreuungsrate
von hdchstens 50 Fallen je Vollzeitstelle bereits Uberschritten, sodass aufgrund des Zulaufs
der 0. g. 60 umF ein Bedarf von 2 Planstellen besteht. Daneben besteht ein weiterer Bedarf
in den Bereichen ASD und wirtschaftliche Erziehungshilfe von insgesamt 2 Planstellen.
Anzumerken ist, dass fiir diese 4 Stellen keine Kostenerstattung durch das Land erfolgt.

Stellenbesetzungen im Vorgriff auf den Stellenplan 2016

Durch die bereits eingetretene Situation ist eine sofortige Ausschreibung und Besetzung der
32 Planstellen erforderlich, da das Jugendamt verpflichtet ist, im Rahmen des staatlichen
Wachteramtes den Schutz des Kindeswohls sicherzustellen und die umF am tatsachlichen
Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar.

Da Stellen im Stellenplan 2015 einschl. der Stellenreserve nicht mehr zur Verfliigung stehen,
ist fur die Einstellungen ein Vorgriff auf den Stellenplan 2016 erforderlich. Der Stellenplan ist
Bestandteil der Haushaltssatzung.

Nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG beschliel3t der Rat Gber die Haushaltssatzung
(Budgetrecht). Da im vorliegenden Fall Gber den vom Rat beschlossenen Stellenplan 2015
hinaus Personal eingestellt werden muss und sich eine Bindungswirkung fiir den Stellenplan
2016 ergibt, ist ein Ratsbeschluss erforderlich.

Aufgrund der unerwartet aufgetretenen Inobhutnahme von zusétzlich rd. 60 umF und der
daraus bedingten Uberlastung des vorhandenen Personals ist ein sofortiges Handeln
unabdingbar. Daher ist eine Eilentscheidung des Verwaltungsausschusses gem. § 89
NKomVG vorgesehen.

Auswirkungen auf den Stellenplan 2016

Die rd. 32 zusatzlichen Stellen sind in den Stellenplanentwurf 2016 aufzunehmen.

Die genannten Stellen sind in der Personalkostenkalkulation noch nicht berticksichtigt. 2016
betragen die voraussichtlichen zusatzlichen Personalkosten rd. 1,4 Mio. €. Diese sind im
Personalkostenbudget zusatzlich bereitzustellen. Fir die Kosten der reinen Betreuung (rd.
1,2 Mio. €) erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land.

Weiteres Vorgehen

Da die Entwicklung der Flichtlingsproblematik nicht vorhersehbar und damit die
Auswirkungen fur Braunschweig nicht kalkulierbar sind kann nicht ausgeschlossen werden,
dass weitere umF aufgenommen und betreut werden missen. Dies wirde zu weiterem
Personalmehrbedarf fuhren.

Um in diesem Fall die Handlungsfahigkeit der Verwaltung, insbesondere des Jugendamtes,
sicherzustellen ist beabsichtigt, dem Rat in seiner Sitzung am 6. Oktober 2015 eine
Beschlussvorlage vorzulegen, nach der die Verwaltung ermachtigt wird, im Vorgriff auf den
Stellenplan 2016 weitere Stellen auszuschreiben und zu besetzen, wenn ein unabweisbarer
Stellenbedarf im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auftrag der Unterbringung und
Betreuung von umF entsteht.

Ruppert

Anlage/n:
keine
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Absender:
) i 15-00427
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Fahrradparkhauser fiur Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 07.07.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.07.2015 o}

Sachverhalt:

Braunschweig kann bereits heute einen sehr guten Modal Split, also die Verteilung des
Transportaufkommens auf die verschiedenen Verkehrsmittel, aufweisen. Aber da jeder gute Wert
noch weiter verbessert werden kann, gibt es derzeit zahlreiche Anstrengungen, um beispielsweise
den Fahrradverkehr in der Stadt weiter zu starken.

Wahrend in frheren Jahren das Fahrrad fast ausschlieBlich in der Freizeit und fir kleinere
Besorgungen genutzt wurde, ist es heute - auch bei der breiten Masse der Bevolkerung - ein
vollwertiges Verkehrsmittel. So ist es oftmals fur den Weg zur Arbeit oder zu Veranstaltungen in der
Stadt erste Wahl. Mit dem Wert des Fahrrades steigt in der Regel beim Besitzer auch die Bereitschaft,
fur die sichere Unterbringung einen kleinen finanziellen Beitrag zu leisten. Denn wer mochte sein
hochwertiges Rad schon gerne an einer schlecht einzusehenden, dunklen Ecke an einen Anlehnbigel
schlief3en?

Eine gute Antwort auf diese Frage scheinen einige Firmen gefunden zu haben, die nun sogenannte
Fahrradparkhduser mit Platz fur Gber 100 Fahrrader bauen. Wenn diese ansprechend gestaltet sind,
kdénnen sie nicht nur stadtebaulich einen Gewinn darstellen sondern auch eine gute Moglichkeit sein,
um sein Rad vor Vandalismus, Diebstahl und Wetterkapriolen zu schitzen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Standorte sind aus Sicht der Verwaltung fir den Bau eines Fahrradparkhauses geeignet,
kann beispielsweise am Hauptbahnhof eine Kooperation mit der Deutschen Bahn AG eingegangen
werden?

2. Ist es nach Ansicht der Verwaltung moglich, dass beispielsweise die Stadthalle Braunschweig
Betriebsgesellschaft mbH bei der geplanten Umgestaltung des Umfeldes der Stadthalle oder an der
Volkswagenhalle ein Fahrradparkhaus errichtet?

3. Wie kann die Refinanzierung der Bau- und Betriebskosten eines Fahrradparkhauses aussehen?

gez.

Klaus Wendroth
Fraktionsvorsitzender

6 von 325 in Zusammenstellung




TOP 5.1
Anlagen: keine
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TOP 5.1.1

Stadt Braunschweig 15-00427-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

Offentlich
Betreff:

Fahrradparkhauser fiur Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 06.10.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 21.07.2015 o]

Sachverhalt:

Braunschweig kann bereits heute einen sehr guten Modal Split, also die Verteilung des
Transportaufkommens auf die verschiedenen Verkehrsmittel, aufweisen. Aber da jeder gute
Wert noch weiter verbessert werden kann, gibt es derzeit zahlreiche Anstrengungen, um
beispielsweise den Fahrradverkehr in der Stadt weiter zu starken.

Wahrend in friheren Jahren das Fahrrad fast ausschlief3lich in der Freizeit und fir kleinere
Besorgungen genutzt wurde, ist es heute - auch bei der breiten Masse der Bevolkerung - ein
vollwertiges Verkehrsmittel. So ist es oftmals fur den Weg zur Arbeit oder zu
Veranstaltungen in der Stadt erste Wahl. Mit dem Wert des Fahrrades steigt in der Regel
beim Besitzer auch die Bereitschaft, fur die sichere Unterbringung einen kleinen finanziellen
Beitrag zu leisten. Denn wer méchte sein hochwertiges Rad schon gerne an einer schlecht
einzusehenden, dunklen Ecke an einen Anlehnbtigel schlielten?

Eine gute Antwort auf diese Frage scheinen einige Firmen gefunden zu haben, die nun
sogenannte Fahrradparkhduser mit Platz fur Gber 100 Fahrrader bauen. Wenn diese
ansprechend gestaltet sind, kdnnen sie nicht nur stadtebaulich einen Gewinn darstellen
sondern auch eine gute Mdglichkeit sein, um sein Rad vor Vandalismus, Diebstahl und
Wetterkapriolen zu schiitzen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Standorte sind aus Sicht der Verwaltung fir den Bau eines Fahrradparkhauses
geeignet, kann beispielsweise am Hauptbahnhof eine Kooperation mit der Deutschen Bahn
AG eingegangen werden?

2. Ist es nach Ansicht der Verwaltung maoglich, dass beispielsweise die Stadthalle
Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH bei der geplanten Umgestaltung des Umfeldes der
Stadthalle oder an der Volkswagenhalle ein Fahrradparkhaus errichtet?

3. Wie kann die Refinanzierung der Bau- und Betriebskosten eines Fahrradparkhauses
aussehen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Fahrradparkhauser befinden sich an Bahnhéofen. Fahrradstationen mit
Bewachung und Serviceangebot gehdren mittlerweile in mehr als 100 deutschen Stadten zur
Grundausstattung des Bahnhofs.

In Braunschweig gibt es mit der von der AWO betriebenen Radstation am Hauptbahnhof ein
Fahrradparkhaus, das gut angenommen wird. Die Fahrradstation bietet neben der
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TOP 5.1.1
bewachten Abstellmdéglichkeit fur bis zu 471 Fahrrader Serviceangebote wie Pannenservice,
Inspektion, Reinigung und eine Fahrradvermietung.

Die Fahrradstation am Hauptbahnhof ist zu rund 80% ausgelastet. Obwohl dort regelmafig
noch freie Abstellplatze verfigbar sind, werden im Umfeld des Hauptbahnhofs in grof3er Zahl
Fahrrader wild und teilweise behindernd abgestellt. Das Thema ist allgemein bekannt.

Diese Situation macht deutlich, dass Fahrradparkhauser allein das Fahrradparken nicht
I6sen konnen. Fahrrader werden vielfach unmittelbar am Ziel oder direkt am Weg dorthin
abgestellt. Umwege und Aufwand fir das Einstellen in ein Fahrradparkhaus, teilweise
sicherlich auch die Kosten fiir das Einstellen, nehmen offensichtlich viele Radfahrende nicht
auf sich. Selbst am Minsteraner Hauptbahnhof — dort gibt es mit 3.300 Platzen die groite
Fahrradstation Deutschlands — stehen weiterhin Massen von Fahrradern an jeder
erdenklichen Stelle.

Die Stadt Braunschweig verfolgt daher vorrangig ein anderes Konzept. Hochwertige
Fahrradstander mit guter AnschlieBmdglichkeit werden dezentral im Stadtgebiet installiert.
Die Standorte ergeben sich durch tatsachlich abgestellte Fahrrader, durch Hinweise aus
Bevélkerung und Politik und durch eigene planerischen Uberlegungen.

In der Innenstadt wurden an vielen gré3eren Standorten rund um die FuRgangerzone
Fahrradabstellanlagen eingerichtet. Damit wird erreicht, dass die Fulligéangerzone
weitgehend von abgestellten Fahrradern freigehalten wird. Die Abstellmdglichkeiten am
Rand der FuRgangerzone werden nach Bedarf erweitert.

Zu 1.: Am Hauptbahnhof wird die Gesamtsituation derzeit erneut Uberprift. Ziel ist die
Schaffung weiterer dezentraler hochwertiger Abstellanlagen. Einige sollen nach
Méglichkeit iberdacht werden. Konkrete Uberlegungen gibt es im Bereich des
Slidausgangs des Hauptbahnhofs. Die Planungen werden eng mit der Deutsche Bahn
AG abgestimmmt.

Standorte fir ein Fahrradparkhaus abseits des Hauptbahnhofs werden von der
Verwaltung nicht geprift, da dort ein wirtschaftlicher Betrieb ebenfalls nicht zu
erwarten ist.

Kleinere Parkhauslésungen gibt es aber durchaus. So betreibt die Firma Fahrrad
Hahne das Fahrradparkhaus im Welfenhof. Fahrrader kénnen im Laden abgegeben
werden. Von einem Mitarbeiter wird das Fahrrad dann im Parkhaus abgestellt.

Zu 2.: Grundsatzlich ware es méglich, im Umfeld der Stadthalle oder an der Volkswagenhalle
ein separtes Fahrradparkhaus einzurichten. Hier gelten aber im Wesentlichen die
gleichen Einschatzungen zur Wirtschaftlichkeit. Eine nennenswerte Auslastung ware
dort nur wahrend Veranstaltungen zu erwarten. An der Stadthalle stehen derzeit im
unteren Parkdeck bereits 73 Uberdachte Fahrradhalterungen zur Verfigung. Im
Rahmen der angedachten Umbaumafnahmen an der Stadthalle (Hotel und Parkhaus)
ist die Erhaltung der Fahrradstellplatze wie bisher vorgesehen.

Die Volkswagen-Halle verfugt im nordlichen Bereich Uber 350 Fahrradstellplatze.

Die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH schatzt die vorhandenen
Fahrradabstellmdglichkeiten an der Stadthalle und an der Volkswagen-Halle als
ausreichend ein.

Zu 3.: Je nach Grofle und Betriebsmodell ist mit Baukosten von weit Gber 1 Mio. € fur 500
Fahrrader zu rechnen. Fur den Bau von Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof ist
eine Forderung aus Landesmitteln grundsatzlich moglich. Dies wird im Rahmen der
aktuellen Uberpriifungen mit berticksichtigt. Der Betrieb eines Fahrradparkhauses ist
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TOP 5.1.1
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht férderfahig. Vorrangig verfolgt die Verwaltung
daher weiterhin das Konzept dezentraler hochwertiger Abstellanlagen auf3erhalb von
Parkhausern.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:
) . 15-00844
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Beschilderung des Kleine-Dorfer-Wegs

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 23.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o}

Die Braunschweiger Zeitung hat in den vergangenen Wochen ausgiebig tber den Verlauf des Kleine-
Dorfer-Wegs an Braunschweigs Stadtrand berichtet. Dieser Weg wurde einst von den stadtischen
Heimatpflegern kreiert und als bedeutsamer Themen-Rad- und Gehweg ausgewiesen.

Dieser Weg ist bis heute allerdings noch nicht ausgeschildert. Das Braunschweiger Forum hatte
bereits vor tber 15 Jahren mdgliche Beschilderungsstandorte ausgekundschaftet und in drei Ordnern
dokumentiert. Auf dieser Vorarbeit des Braunschweiger Forums kann die Verwaltung voraussichtlich
aufbauen. Das kann einen immensen Aufwand einsparen und daher auch zu geringeren Kosten
fihren.

Deshalb fragen wir die Verwaltung:

1. Bis wann halt die Verwaltung eine Ausschilderung des Kleine-Ddérfer-Wegs als einen
bedeutsamen und als den ersten Themen-Radweg in Braunschweig mit eigenem Logo fiir
moglich?

2. Sind die drei Ordner des Braunschweiger Forums, in denen alle Beschilderungsstandorte des
Kleine-Dorfer-Wegs genau beschrieben sein sollen und die dem damaligen Baudezernenten
Jaenicke im Jahr 2000 Ubergeben wurden, vorhanden und hat die Verwaltung darauf einen
sofortigen Zugriff, sodass sie die Inhalte zur weiteren Planung verwenden kann?

Gibt es in der Verwaltung (Vor-)Planungen zur Ausweisung weiterer thematischer Radwege in
Braunschweig?

Keine
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Stadt Braunschweig 15-00844-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Beschilderung des Kleine-Dorfer-Wegs

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 06.10.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Die Braunschweiger Zeitung hat in den vergangenen Wochen ausgiebig tber den Verlauf
des Kleine-Dorfer-Wegs an Braunschweigs Stadtrand berichtet. Dieser Weg wurde einst von
den stadtischen Heimatpflegern kreiert und als bedeutsamer Themen-Rad- und Gehweg
ausgewiesen.

Dieser Weg ist bis heute allerdings noch nicht ausgeschildert. Das Braunschweiger Forum
hatte bereits vor Uber 15 Jahren mdgliche Beschilderungsstandorte ausgekundschaftet und
in drei Ordner dokumentiert. Auf dieser Vorarbeit des Braunschweiger Forums kann die
Verwaltung voraussichtlich aufbauen. Das kann einen immensen Aufwand einsparen und
daher auch zu geringeren Kosten fihren.

Deshalb fragen wir die Verwaltung:

1. Bis wann halt die Verwaltung eine Ausschilderung des Kleine-Dérfer-Wegs als einen
bedeutsamen und als den ersten Themen-Radweg in Braunschweig mit eigenem Logo fiir
mdglich?

2. Sind die drei Ordner des Braunschweiger Forums, in denen alle Beschilderungsstandorte
des Kleine-Dorfer-Wegs genau beschrieben sein sollen und die dem damaligen
Baudezenernten Jaenicke im Jahr 2000 Gbergeben wurden, vorhanden und hat die
Verwaltung darauf einen sofortigen Zugriff, sodass sie die Inhalte zur weiteren Planung
verwenden kann?

Gibt es in der Verwaltung (Vor-)Planungen zur Ausweisung weiterer thematischer Radwege
in Braunschweig?

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Kleine-Dorfer-Weg ist eine ganz hervorragende Mdglichkeit, die vielen kleinen Stadtteile,
die die Braunschweiger Innenstadt und die Ringgebiete umschlief3en, in Ruhe und aus
einem ungewohnten Blickwinkel ndher kennenzulernen. Er nutzt die bekannten stadtischen
BLIK-Tafeln in den Stadtteilen als Zielpunkte. Die jeweilige Stadtteilgeschichte wird dadurch
lebendig prasentiert.

Die Stadtverwaltung stellt den Weg seit langerer Zeit mit Plan und mit GPS-Daten zum
Herunterladen im Internet dar.

Der Weg kann heute z.B. mit den Navigationsdaten auf dem Smartphone und mit etwas

Pioniergeist bereits genutzt werden. Die Braunschweiger Zeitung hat das in eindrucksvoller
Weise mit den Berichten in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt.
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Es ist naheliegend, an eine Ausschilderung des Weges zu denken. Ware er dadurch doch
noch viel einfacher zu finden und zu befahren.

An einen ausgeschilderten Radweg besteht natlrlich ein ganz anderer Qualitdtsanspruch als
an eine Route, die man sich selbst vor Ort sucht. Der Kleine-Doérfer-Weg flihrt in grof3en
Abschnitten Gber Wege, die nicht befestigt sind. Teilweise sind es Wege am Feldrand, die
bei nasser Witterung nicht befahrbar sind. Der Weg verlauft auch nicht in allen Teilen Uber
stadtische Grundsticke. Wer die Entwicklung des Ringgleis-Weges beobachtet, weil}, wie
schwer es sein kann, einen solchen Weg durchgehend zu entwickeln, wenn nicht alle
Grundstucke der Stadt gehéren. Ein Abschnitt des Kleine-Dorfer-Weges liegt auch au3erhalb
des Stadtgebietes.

Ich méchte mit diesen Hinweisen das Engagement fiir die Weiterentwicklung und
Ausschilderung des Kleine-Ddrfer-Weges nicht bremsen. Im Gegenteil. Ich méchte aber
deutlich machen, dass dieses Projekt derzeit nicht die Reife hat, um ausgeschildert zu
werden. Eine halbherzige, nicht durchgangige Ausschilderung wirde dem Weg und seinen
Nutzern mehr schaden als nltzen. Der Schwerpunkt des stadtischen Engagements im
Bereich Freizeitwege liegt derzeit auf der Entwicklung des Ringgleis-Weges. Auch dort liegt
noch viel Arbeit vor uns. Fir den Kleine-Dérfer-Weg, der ja in vielen Teilen schon als gut
befahrbarer stadtischer Weg vorhanden ist, ist der Arbeitsaufwand zweifellos geringer. Vor
einer Ausschilderung sind aber eine Uberplanung in allen Details und viele Abstimmungen
erforderlich.

Fir die weitere Entwicklung des Kleine-Dorfer-Weges mochte ich eine ehrenamtlich
getragene Projektarbeit anregen. Das Braunschweiger Forum und die beteiligten
Heimatpfleger haben bereits eine gute Grundlage zur Weiterentwicklung geschaffen. Es ist
sehr erfreulich, dass es in Braunschweig starke Akteure fur ein ehrenamtliches Engagement
im Radverkehr gibt, sodass ich fur den Kleine-Doérfer-Weg und auch fir mégliche weitere
Wege gute Entwicklungspotenziale sehe. Selbstverstandlich wiirden die stadtischen Planer
und — flr die touristische Komponente — die Stadtmarketing GmbH eine solche Arbeit
unterstitzen.

Konkrete stadtische Planungen flr die Ausweisung weiterer thematischer Radwege gibt es
derzeit in Braunschweig nicht.

Es qilt das gesprochene Wort
Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'008.41
nfrage (6ffentlich)

Rat der Stadt

Betreff:
Herbizidfreie Griinflachenpflege

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 23.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Das niedersachsische Ministerium fiir Landwirtschaft hat am 24.6.2015 erklart, zukiinftig keine
Ausnahmegenehmigungen mehr fiir den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden zu erteilen.
Solche Ausnahmegenehmigungen sind Voraussetzung fiir den Einsatz auf nicht gartnerisch
oder landwirtschaftlich genutzten Flachen, also auch auf 6ffentlichen Verkehrsflachen. Die
Verwaltung hat im Haushaltsplan 2016 vorgesehen, 3,34 zusatzliche Stellen fiir die herbizidfreie
Pflege von Sportflachen einzurichten. Ungeklart bleibt damit jedoch die Frage, wie auf anderen
stadtischen Flachen, die bisher mit dem glyphosathaltigen Herbizid "Roundup” bearbeitet
worden sind, zukiinftig die Ausbreitung von Wildkrautern in Grenzen gehalten werden soll.
Ebenso ist zu kldren, inwieweit die stadtischen Gesellschaften, insbesondere die Nibelungen
Wohnbau GmbH und die Braunschweiger Verkehrs GmbH zukiinftig ihre Freiflachen ohne
Herbizide pflegen werden. Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Wie wirkt sich die neue Praxis des niedersdchsischen Landwirtschaftsministeriums mit
eingeschrankten Ausnahmegenehmigungen fiir den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden
auf die Stadt Braunschweig und ihre Gesellschaften in organisatorischer und finanzieller
Hinsicht aus?

2. Wie werden die stadtischen Sportanlagen, Griin- und Freiflachen nach Ablauf der noch
gultigen Ausnahmegenehmigungen gepflegt und unterhalten?

3. Welche Maglichkeiten sieht die Verwaltung, die stadtischen Gesellschaften und
Auftragnehmer zu veranlassen, auch dort auf Herbizideinsatz zu verzichten, wo dieser rechtlich
noch zuldssig ware?

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 15-00841-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Herbizidfreie Grunflachenpflege

Organisationseinheit: Datum:

06.10.2015

DEZERNAT VIl - Finanzen, Stadtgrin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Das niedersachsische Ministerium flr Landwirtschaft hat am 24.06.2015 erklart, zuklnftig
keine Ausnahmegenehmigungen mehr flir den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden zu
erteilen. Solche Ausnahmegenehmigungen sind Voraussetzung flr den Einsatz auf nicht
gartnerisch oder landwirtschaftlich genutzten Flachen, also auch auf 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen. Die Verwaltung hat im Haushaltsplan 2016 vorgesehen, 3,34 zusatzliche Stellen flr
die herbizidfreie Pflege von Sportflachen einzurichten. Ungeklart bleibt damit jedoch die Fra-
ge, wie auf anderen stadtischen Flachen, die bisher mit dem glyphosathaltigen Herbizid
»,Roundup® bearbeitet worden sind, zukinftig die Ausbreitung von Wildkrautern in Grenzen
gehalten werden soll. Ebenso ist zu klaren, inwieweit die stadtischen Gesellschaften, insbe-
sondere die Nibelungen Wohnbau GmbH und die Braunschweiger Verkehrs GmbH, zukunf-
tig ihre Freiflachen ohne Herbizide pflegen werden. Vor diesem Hintergrund bitten wir um die
Beantwortung folgender Fragen:

1.) Wie wirkt sich die neue Praxis des niedersachsischen Landwirtschaftsministeriums mit
eingeschrankten Ausnahmegenehmigungen flir den Einsatz von glyphosathaltigen Herbi-
ziden auf die Stadt Braunschweig und ihre Gesellschaften in organisatorischer und finan-
zieller Hinsicht aus ?

2.) Wie werden die stadtischen Sportanlagen, Griin- und Freiflachen nach Ablauf der noch
gultigen Ausnahmegenehmigung gepflegt und unterhalten ?

3.) Welche Mdoglichkeiten sieht die Verwaltung, die stéadtischen Gesellschaften und Auftrag-
nehmer zu veranlassen, auch auf Herbizideinsatz zu verzichten, wo dieser rechtlich noch
zulassig ware ?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Frage 1:

Gemal Erlass des Niedersachsischen Ministeriums fir Erndhrung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 6. Mai 2015, der der Verwaltung auf wiederholte Nachfrage nun seit
Ende vergangener Woche vorliegt, darf das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer
Hannover bis auf weiteres keine Genehmigungen fir die Anwendung glyphosathaltiger
Pflanzenschutzmittel auf “Nichtkulturland® erteilen. Zum Nichtkulturland gehoéren unter ande-
rem auch die sogenannten Tennenlaufbahnen sowie Tennengro3spielfelder auf stadtischen
Sport- und Schulsportanlagen, auf denen bis zum Jahr 2014 glyphosathaltige Herbizide zur
Abtétung des Unkrautbewuchses eingesetzt worden sind, um die Verkehrssicherheit und
Benutzbarkeit dieser Flachen sicherzustellen.
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Um dies weiter zu gewahrleisten, sollen ab 2016 Herbizide, die Wirkstoffe wie Pelargonsaure
oder Essigsaure enthalten, zum Einsatz kommen in Verbindung mit einer manuell-mechani-
schen Beseitigung der Unkrauter.

Hierfur hat die Verwaltung in den Stellenplanentwurf 2016 zusatzliche 5 Saisonstellen fur
den Fachbereich Stadtgriin und Sport aufgenommen. Die vorstehend erwahnten alternativen
Mittel haben anders als Glyphosat keine systemische Wirkung und stellen daher auch keine
nachhaltige Bekdmpfungsmethode dar. Organisatorisch und finanziell bedeutet dies im Er-
gebnis einen erheblich erhdhten zeitlichen und damit finanziellen Aufwand. Dies gilt naturge-
maf unabhangig davon, in wessen Zustandigkeit die Grinflachenpflege liegt.

Eine kurzfristige schriftliche Umfrage bei einer Reihe von stadtischen Gesellschaften, die
Uber Freiflachen verfigen, hat zusammenfassend Folgendes ergeben, wobei die Gbermittel-
ten Einschatzungen aufgrund der engen zeitlichen Ablaufe nachstehend unkommentiert zu-
sammengefasst wiedergegeben werden:

Klinikum Braunschweig

An den Standorten Holwedestral3e und Celler Stral3e wird auf den Wegen mit wassergebun-
dener Decke 2 x pro Jahr das Mittel Roundup von den beauftragten Firmen ausgebracht.
Hintergrund ist, dass aus Sicherheitsgrinden Feuerwehrzufahrten und Gehwege fiir Patien-
ten, Besucher und Personal von Pflanzenwuchs frei gehalten werden.

Gemal Einschatzung der vom Klinikum beauftragten Firmen ist ein Herbizidverzicht nicht
mdglich, da auf diesen Flachen eine manuelle Bearbeitung zu einer Zerstérung der diinnen
oberen Kiesoberflache fiihren wiirde. Sollte auch dort ein Herbizidverzicht veranlasst wer-
den, wo dieser eigentlich noch rechtlich zulassig ist, so ist mit einem erhdhten personellen,
finanziellen und zeitlichen Aufwand zu rechen. Dieser kann vom Klinikum aktuell nicht bezif-
fert werden.

Nibelungen Wohnbau GmbH

Auf den Grundstiicken der Nibelungen-Wohnbau GmbH und der Wohnstatten GmbH werden
glyphosathaltige Herbizide ausschlieRlich auf genehmigungsfreien gartnerisch genutzten
Flachen angewendet. Befestigte bzw. versiegelte Flachen, welche gemal Pflanzenschutzge-
setz einer Ausnahmegenehmigung bedirfen, wurden und werden auch in Zukunft nur ther-
misch oder mechanisch umweltschonend gereinigt. Von daher ergeben sich keine signifikan-
ten organisatorischen oder finanziellen Auswirkungen.

Die Nibelungen Wohnbau sieht keine Mdglichkeit, ohne nachhaltige Verschlechterung des
Erscheinungsbildes der Wohnanlagen respektive zusatzlichen personellen und finanziellen
Aufwandes fur eine manuelle Wildkrautbeseitigung den bereits reduzierten Einsatz von Her-
biziden weiter einzuschranken.

Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Hier werden keine glyphosathaltigen Herbizide eingesetzt. Wildkraut wird auf allen Frei- und
Aulenflachen mechanisch mittels Freischneider oder Abbrennen mit Erfolg beseitigt. Dies
erfolgt mit entsprechendem personellen und finanziellen Aufwand, der aktuell nicht beziffert
werden kann.
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Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

Die Hafenbetriebsgesellschaft setzt zur Aufwuchsbekampfung im Gleisbereich im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht und des Bauwerkschutzes glyphosathaltige Blatt- und Boden-
herbizide ein. Behandelt werden rund 10 km offenes Schwellengleis.

Nach heutigem Stand wird zukinftig auf die Ausbringung von Blattherbiziden verzichtet wer-
den missen und es werden nur noch Bodenherbizide zum Einsatz kommen. Der Wechsel
der Mittel hat erhebliche Kostensteigerungen zur Folge.

Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Seit dem Verbot der Glyphosateinsatzes durch die niedersachsische Landesregierung im
Mai 2015 werden die vorher mit Glyphosat vom Wildkraut befreiten Flachen in der Zustandig-
keit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH nur noch notdurftig manuell bearbeitet, weil es bis-
her kein erfolgversprechendes Ersatzverfahren gibt. Als Folge davon wachsen die Wildkrau-
ter in den gepflasterten Bereichen in und am Gleisbereich nahezu ungehindert. Die personel-
le Ausstattung der Gartnergruppe der Verkehrs-GmbH reicht bei Weitem nicht aus, um die
Wildkrauter ausschlie3lich manuell zu beseitigen.

Insofern ist unter den gegebenen Umstanden eine gewisse Verkrautung von gepflasterten
Flachen nicht vermeidbar.

Die mit Schotterbettung/-eindeckung versehenen Gleisbereiche dirfen derzeit noch mittels
anderer Herbizide gegen Wildkrautaufwuchs behandelt werden In diesen Gleisnetzabschnit-
ten ist der Einsatz von Herbiziden bislang unverzichtbar, damit die fiir die Lagesicherheit und
Streustromisolierung der Gleise dringend erforderliche Fahigkeit der schnellen Wasserabfiih-
rung des Schotters erhalten bleibt. Verlore der Schotter durch Verunkrautung diese techni-
schen Eigenschaften, ware eine Beschadigung der Gleisanlage zwangslaufig die Folge.

Der Einsatz von Herbiziden ist aus Sicht der Verkehrs-GmbH auf deren Gleisanlagen derzeit
noch nicht zu substituieren, weil nur damit eine bauteilschonende Wildkrautentfernung zur
Sicherung der technischen Unversehrtheit dieser Anlagen mdglich ist. Aus Sicht der Ver-
kehrs-GmbH erscheinen durch das sehr gezielte Ausbringen der Herbizide und den Einsatz
geschulten Personals die 6kologischen Auswirkungen des Herbizideinsatzes aber als du-
Rerst gering, insbesondere im Vergleich mit dem Grol¥flacheneinsatz von Herbiziden in der
Landwirtschaft.

Vor diesem Hintergrund engagiert sich die Braunschweiger Verkehrs-GmbH im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe unter anderem mit Beteiligung des Braunschweiger Kiihnen-Institutes in
der Suche nach alternativen Wildkrautbeseitigungsmethoden.

Zu Frage 2:

Zu den Sportanlagen wurde bereits unter 1. geantwortet. Bezlglich sonstiger Griin- und Frei-
flachen gilt:

Da nach derzeitigem Stand auch Uber das Jahr 2015 hinaus der Einsatz von glyphosathalti-
gen Herbiziden gesetzlich zulassig bleiben wird, ergeben sich hinsichtlich der Pflege und
Unterhaltung der stadtischen Griinflachen bis auf weiteres keine Anderungen gegeniiber der
bisherigen Praxis.
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Zu Frage 3:

Der Verzicht auf den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden kénnte bei den stadtischen
Gesellschaften durch einen Anweisungsbeschluss der Gesellschafterversammlung an die

jeweilige Geschaftsfihrung und bei stadtischen Auftragnehmern durch eine entsprechende
inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen Dienstleistungsvertrage realisiert werden.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Absender:
i . 15-00840
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Rosenbaum, Peter

Betreff:
Planungsstand "Heinrich-der-Lowe-Kaserne"

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 23.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

Im Rahmen der friihzeitigen Biirgerinformation zur 133. Anderung des
Flachennutzungsplanes flir die ehemalige ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne"™ wurden
juingst neue, detailliertere Plane vorgestellt. Geplant sind auf dem Gelande im
Sudosten Braunschweigs u.a. auch rund 400 Wohneinheiten. Im Juli 2015 wurde
auf eine Anfrage im Bezirksrat mitgeteilt: ,Weitere Grundlage fir die Aufstellung
des Bebauungsplanes ist u. a. ein Verkehrsgutachten, das sowohl die innere als
auch die duBere ErschlieBung unter Bertcksichtigung der bereits heute
komplexen Verkehrssituation in diesem Gebiet nachweist. Dieses Gutachten, das
als Grundlage flr alle weiteren Planungen des Vorhabentragers im Hinblick auf z.
B. die innere Aufteilung des Gebietes dient, liegt bislang nicht vor."

Vor diesen Hintergrund fragen wir:

1. Liegt das Verkehrsgutachten nunmehr vor und wenn ja, mit welchem
Ergebnis?

2. Der VA beschloss in seiner Sitzung vom 18.12.2013 (noch auf Grundlage
der damaligen Planungen), dass die ErschlieBung mit einer 6stlichen Ausfahrt in
Richtung der Autobahnanbindung zum Schdppenstedter Turm / Sickte erfolgen
solle. Warum ist dies nicht auch bei den aktuellen Planungen mit berlcksichtigt
worden?

3. Wie ist der Sachstand bzgl. Absprachen mit anderen Verkehrstragern bzgl.
Autobahnanbindungen?

gez.
Peter Rosenbaum
BIBS-Fraktion

Anlagen:
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Stadt Braunschweig 15-00840-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Planungsstand "Heinrich-der-Lowe-Kaserne"

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 06.10.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Anfrage der BIBS-Fraktion:

Im Rahmen der friihzeitigen Blrgerinformation zur 133. Anderung des
Flachennutzungsplanes fir die ehemalige ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne* wurden jlngst neue,
detailliertere Plane vorgestellt. Geplant sind auf dem Gelande im Sidosten Braunschweigs
u.a. auch rund 400 Wohneinheiten. Im Juli 2015 wurde auf eine Anfrage im Bezirksrat
mitgeteilt: ,\Weitere Grundlage fur die Aufstellung des Bebauungsplanes ist u. a. ein
Verkehrsgutachten, das sowohl die innere als auch die auldere ErschlieBung unter
Berlcksichtigung der bereits heute komplexen Verkehrssituation in diesem Gebiet
nachweist. Dieses Gutachten, das als Grundlage fir alle weiteren Planungen des
Vorhabentragers im Hinblick auf z. B. die innere Aufteilung des Gebietes dient, liegt bislang
nicht vor.*

Vor diesen Hintergrund fragen wir:

1.  Liegt das Verkehrsgutachten nunmehr vor und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

2.  Der VA beschloss in seiner Sitzung vom 18.12.2013 (noch auf Grundlage der
damaligen Planungen), dass die ErschlieRung mit einer ostlichen Ausfahrt in Richtung
der Autobahnanbindung zum Schéppenstedter Turm / Sickte erfolgen solle. Warum ist
dies nicht auch bei den aktuellen Planungen mit berucksichtigt worden?

3.  Wie ist der Sachstand bzgl. Absprachen mit anderen Verkehrstragern bzgl.
Autobahnanbindungen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Frage 1:
Das Gesamtverkehrsgutachten liegt noch nicht vor. Der Vorhabentrager hat mitgeteilt, dass
das Gesamtverkehrsgutachten in ca. 2 Monaten vorgelegt wird.

Der Verwaltung liegt aber ein Vorabzug zum Teil: ,Untersuchung madglicher Varianten zur
Verkehrsfuhrung“ mit Stand Juli 2015 vor. Vom Gutachter wurde die Ubergeordnete
Erschlielungssituation im Bereich zwischen B1, Rautheim und Lindenbergsiedlung /
Sudstadt untersucht. Dazu wurden verschiedene Varianten der Verkehrsfuhrung im
Untersuchungsbereich betrachtet. Zudem wurden Moéglichkeiten und Auswirkungen der
Reduktion des Verkehrs auf der Braunschweiger Stralle zwischen der ehemaligen Heinrich-
der-Léwe-Kaserne und der ehemaligen Roselies-Kaserne untersucht. Dieser Teil des
Gutachtens ist eine wesentliche Grundlage fur die in der frihzeitigen Burgerbeteiligung
prasentierten Planungen des Vorhabentragers.
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Zu Frage 2:

Grundlage der Planungen, die im Jahr 2013 diskutiert wurden, war ein grundlegend anderes
Nutzungskonzept fir das HdL-Gelande.

Die angesprochene Anbindung an das Gewerbegebiet Rautheim war seinerzeit Teil der
Planungen fir ein Gewerbegebiet. Danach gab es auf der Rautheimer Stralde eine Zufahrt
zum Einzelhandelsteil gegeniber der Autobahnabfahrt (so wie auch heute noch geplant) und
einer weitere Zufahrt zum Logistikteil etwas weiter sudlich. Dieser Anschluss fuhrte durch
HdL und band dann im Osten an das vorhandene Gewerbegebiet an.

Nach der Entscheidung fur eine Wohnbebauung ergibt sich eine véllig veranderte
Planungsaufgabe mit neuen Rahmenbedingungen.

Dennoch hat die Verwaltung den Vorhabentrager aufgefordert, eine Durchbindung zum
vorhandenen Gewerbegebiet im aktuellen Verkehrsgutachten zu untersuchen, um die
verkehrlichen Auswirkungen einer solchen Lésung im weiteren Planungsprozess
bertcksichtigen zu kénnen. Dies ist erfolgt. Die Anbindung nach Osten wurde aber aufgrund
der damit verbundenen Trennwirkung und Larmproblematik verworfen.

Zu Frage 3:

Absprachen bezuglich der Autobahnanbindungen fanden mit der Verkehrs GmbH flr eine
mogliche Stadtbahntrasse entlang der Rautheimer Stralle und vor langerer Zeit mit der
Niedersachschen LandesstralRenbauverwaltung (NLStBV) im Zusammenhang mit
Uberlegungen zur zeitgleichen Anbindung der Gebiete Eisenbahnausbesserungswerk (EAW)
und HdL statt. Darlber hatte die Verwaltung berichtet. Konkrete Planungen zur Erschlielung
EAW bestehen aber aktuell nicht. Aus dem derzeit vorliegenden Gutachtenstand ist nicht
absehbar, dass fur die ErschlieBung von HdL ohne die Erschliellung des
Eisenbahnausbesserungswerks bauliche Anderungen an derAutobahnanbindung erforderlich
werden.

Welche MalRnahmen im bestehenden Stralennetz — ausgeldst durch das Projekt HAL —
tatsachlich erforderlich werden, wird auf Grundlage des Gesamtverkehrsgutachtens noch zu
entscheiden sein.

Als Trager offentlicher Belange wird die NLStBV vom Vorhabentrager selbstverstandlich in
den laufenden Verfahren beteiligt.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 15..'008.29
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Dezentrale Unterbringung von Wohnungslosen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 22.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o}

Sachverhalt:

Nach einem entsprechenden Antrag der Linksfraktion, hat der Rat am 19.06.2012 den
folgenden Beschluss gefasst:

»Grundsatzlich sollen Wohnungslose in dezentralen Unterkiinften der Stadt Braunschweig
untergebracht werden. Nur bei Vorliegen dringender Griinde kann davon abgewichen
werden. Das Fehlen von dezentralen Unterkiinften ist kein dringlicher Grund. Uber
zuklnftige Veranderungen bei der Anzahl der Wohnungslosenunterkiinfte wird dem
Sozialausschuss im halbjahrlichen Berichtswesen berichtet.”

Den jahrlichen Berichten Uber die Unterbringung wohnungsloser Personen kann nun zwar
entnommen werden, dass von 2012 — 2014 die Zahl der dezentral untergebrachten
Personen um 42% gestiegen ist, die Unterbringung in der Sammelunterkunft ,An der Horst"
hat in diesem Zeitraum aber ebenfalls um 8% zugenommen.

Dazu wird die Verwaltung gefragt:

1. Wie viele dezentrale Wohnungen/Platze zur dezentralen Unterbringung von
Wohnungslosen gab es 2012 und wie viele sind es jetzt?

2. Wann ist mit der vollstandigen Umsetzung des Ratsbeschlusses zu rechnen?

3. Welche dringlichen Griinde gemafl Ratsbeschluss lagen der Entscheidung zu Grunde
zum Stichtag 31.12.2014, 65 Personen nicht dezentral, sondern in der Sammelunterkunft
»An der Horst* unterzubringen?

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 15-00829-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Dezentrale Unterbringung von Wohnungslosen

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 06.10.2015
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Frage 1:

Wie viele dezentrale Wohnungen/Plétze zur Dezentralen Unterbringung von Wohnungslosen
gab es 2012 und wie viele sind es jetzt?

Im Jahr 2012 gab es 160 Platze in 14 dezentralen Objekten. Am Stichtag 31. August 2015
verflgte die Stadt Gber 181 Platze in 25 dezentralen Objekten.

Frage 2:
Wann ist mit der vollstdndigen Umsetzung des Ratsbeschlusses zu rechnen?

Die vorgenannten Zahlen zeigen, wie schwierig es ist, die dezentralen Unterbringungs-
maoglichkeiten zu erhdhen: Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage und begrenzt
einsetzbarer Ressourcen konnte die Verwaltung in den vergangenen drei Jahren nur eine
relativ geringe Steigerung der dezentralen Unterbringungsplatze erreichen, da nur in
geringem Umfang Wohnungen hierfiir angemietet werden konnten. Die aktuelle Anzahl reicht
aber bei Weitem noch nicht aus, um samtliche Wohnungslose grundsatzlich dezentral
unterbringen zu kdnnen. Die Verwaltung wird die Anstrengungen zur Erreichung dieses Ziels
fortsetzen. So wird z. B. derzeit eine Ausweitung des Probewohnens gepruft, um den
Ubergang in den allgemeinen Wohnungsmarkt zu verbessern und die dezentralen
Unterklnfte zu entlasten. Wann die vollstandige Umsetzung des Ratsbeschlusses erreicht
werden kann, kann gegenwartig nicht prognostiziert werden.

Zu Frage 3:

Welche dringlichen Griinde geméal3 Ratsbeschluss lagen der Entscheidung zu Grunde zum
Stichtag 31.12.2014, 65 Personen nicht dezentral, sondern in der Sammelunterkunft ,An der
Horst* unterzubringen?

Die Stadt Braunschweig ist nach dem Niedersachsischen Gesetz Gber die offentliche
Sicherheit und Ordnung — Nds. SOG - verpflichtet, Wohnungslose im Rahmen der
Gefahrenabwehr ordnungsbehdérdlich unterzubringen. Da die dezentralen Unterkiinfte
grundséatzlich ausgelastet waren, zur Unterbringung aller Wohnungsloser nicht ausreichten
und eine Anmietung weiterer Wohnungen nicht méglich war (vgl. Antwort zu Frage 2), ist
eine Nutzung der vorhandenen Kapazitaten in der Sammelunterkunft "An der Horst"
erforderlich gewesen. Aufgrund des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit ist die Stadt aus
rechtlichen Grunden verpflichtet, stets das "mildeste Mittel", das mdglich ist, bei der
Gefahrenabwehr anzuwenden. Solange der Stadt eigene Unterkiinfte zur Verfiigung stehen,
sind deshalb vorrangig diese zu nutzen, bevor ein starkerer rechtlicher Eingriff wie z. B. die
Zwangseinweisung von Wohnungslosen in Privatwohnraum gerichtsfest begrindet werden
kdnnte. Auch eine dezentrale Unterbringung in Beherbergungsbetrieben kommt aus
Grinden der sparsamen Haushaltsfuhrung nicht in Betracht, solange die Stadt wesentlich
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kostengtinstiger eigene Unterklinfte nutzen kann. Nach alledem lagen also dringliche
rechtliche Grinde fir eine Unterbringung derjenigen Wohnungslosen in der stadtischen
Unterkunft "An der Horst" vor, die dezentral nicht versorgt werden konnten.

Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion der Piratenpartei im Rat der Anfragl(sa}?e?ltsni’g

Stadt

Betreff:
Unterbringung in Hotels

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 22.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

In einem Artikel der Braunschweiger Zeitung zur Auslastung der Hotels in Braunschweig war zu lesen:
"Die insgesamt knapp 4000 Betten in den Hausern sind zurzeit nur zu 50 Prozent ausgelastet.”
http://www.braunschweiger-zeitung.de/lokales/Braunschweig/es-wird-allmaehlich-zu-viel-
id1987057.html

Seit vielen Wochen ist die Landesaufnahmebehdrde Uberbelegt. Auch die Anzahl der unbegleiteten
jugendlichen Fliichtlinge erhéht sich standig. Allen dirfte bewusst sein, dass eine Unterbringung in
Zelten bei sinkenden Temperaturen zunehmend problematisch wird.

Ebenso ist der Wohnungsmarkt derart angespannt, dass sozial- oder finanziell schwéachere Gruppen
und auch Studenten teilweise keinen eigenen Wohnraum mehr erhalten.

Der Bedarf an Unterbringungsmadglichkeiten ist gross und wird voraussichtlich noch weiter ansteigen.
Daher fragen wir an:
¢ Sieht die Stadtverwaltung Moglichkeiten, die freien Kapazitaten in den hier angesiedelten
Hotels fiir die Unterbringung akut Wohnungsloser bzw. Fliichtlinge zu nutzen, insbesondere
um kurzfristige Bedarfsspitzen abzufangen?
o Hat die Verwaltung zu diesem Zweck bereits Kontakt zu den hier angesiedelten Hotels
aufgenommen? -Wenn ja, mit welchem

Ergebnis?
-Wenn nein, warum nicht?

keine
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Stadt Braunschweig 15-00833-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Unterbringung in Hotels

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 06.10.2015
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Frage 1:

Sieht die Stadtverwaltung Méglichkeiten, die freien Kapazitéten in den hier angesiedelten
Hotels fiir die Unterbringung akut Wohnungsloser bzw. Fliichtlinge zu nutzen, insbesondere
um kurzfristige Bedarfsspitzen abzufangen?

Die Landesaufnahmebehérde in Kralenriede ist eine Einrichtung des Landes. Die
Unterbringung der erwachsenen Fluchtlinge ist daher keine stadtische Aufgabe. Soweit der
Stadtverwaltung bekannt ist, werden von der LAB bereits Fllchtlinge in Hotels untergebracht.
Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist zusténdig fur die Unterbringung und
Betreuung der minderjahrigen unbegleiteten Flichtlinge. Diese Jugendlichen werden nicht in
Hotels untergebracht, da dies aufgrund des erhoéhten Betreuungsbedarfes rund um die Uhr
nicht praktikabel ist.

Die derzeitigen Kapazitaten fur Wohnungslose sind ausreichend und kostengtinstiger als
eine Hotelunterbringung, so dass eine Hotelunterbringung bisher entbehrlich ist. Eine
Erweiterung dezentraler Unterbringungsmadglichkeiten durch Hotelunterbringungen scheidet
nicht nur aus Kostengrinden aus, sondern ist mit dem vorhandenen Personal auch nicht
sozialpadagogisch betreubar.

Zu Frage 2:
Hat die Verwaltung zu diesem Zweck bereits Kontakt zu den hier angesiedelten Hotels
aufgenommen? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?

Die Verwaltung hat durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie lediglich zu einem
Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft des Jugendzentrums Muhle Kontakt hergestellt um
flexibel und einrichtungsnah weitere Zimmerkapazitaten vorhalten zu kénnen. Das
Jugendzentrum Muhle wird Ubergangsweise fur die Unterbringung von unbegleiteten
minderjahrigen Flichtlingen genutzt.

Weitere Kontakte erfolgten aus den zu Frage 1 genannten Grinden nicht.

Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'008.42
nfrage (6ffentlich)

Rat der Stadt
Flake, Elke

Betreff:
Schulkindbetreuung und Ganztagsschule

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 23.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Der Bedarf an Betreuungsplatzen flr Grundschulkinder steigt seit Jahren stetig an und kann in
Braunschweig bisher nicht anndhernd gedeckt werden.

Am 24.06.2013 (DS 2654/13) fasste der Rat den einstimmigen Beschluss, die Schulkindbetreuung auf
eine Versorgungsquote von 60% auszubauen. Perspektivisch sollten dazu alle Grundschulen in
Offene Ganztagsschulen nach dem Braunschweiger Modell (OGSen) umgewandelt werden. Nur so
kdénne der angestrebte Versorgungsgrad flichendeckend erreicht werden. Als Zwischenldsung sollte
auch der Ausbau von Schulkindbetreuungsgruppen in und an Schulen erfolgen.

Am 27.05.2014 (DS 16802/14) wurde vom Rat die Umsetzung in drei Ausbaustufen beschlossen. Die
Zielerreichung nach Ablauf des Planungszeitraumes wurde auf zunachst 56,3% und 1.300 zuséatzliche
Platze festgelegt. Der weitere Ausbau auf 60% sollte danach erfolgen. Neben der Aufstockung der
Platze an den vorhandenen OGSen sollten von 2015 bis 2020 jeweils 100 neue
Schulkindbetreuungsplatze in und an Schulen entstehen. Ab 2016 sollten dann Grundschulen
sukzessive in Ganztagsschulen nach dem Braunschweiger Modell umgewandelt werden. Zu diesen
Schulen gehoéren zunachst vorrangig die Grundschulen limenaustrale, Lamme, Lehndorf, Querum
und Waggum, womit 500 zuséatzliche Betreuungsplatze geschaffen wiirden. Ohne es explizit zu sagen
wird im Umsetzungsbeschluss der Eindruck erweckt, dass insgesamt inklusive des Ausbaus der 5
Ganztagsschulen von einem Planungszeitraum bis 2020 ausgegangen wird.

Die konkrete Umsetzung erweckt allerdings den Eindruck, dass die beschlossenen 56,3% nicht
annahernd bis 2020 erreicht werden kdnnen und der ,Planungszeitraum® beim jetzigen
Umsetzungstempo eher die 10 Jahresfrist Giberschreiten dirfte. Und selbst dann sind die 60%
Zielquote nicht erreicht. Jede Einrichtung einer Braunschweiger Modell Ganztagsschule bedarf von
der Konzeption bis zur praktischen Eréffnung eines Vorlaufes von mindestens 3 Jahren. Immer sind
umfangreiche Baumafinahmen erforderlich. Im Investitionsprogramm 2016 bis 2019 ist aber lediglich
die Grundschule Lamme aufgenommen, die dann frihestens zum Schuljahr 2017/2018 den Betrieb
aufnehmen kann. Fir Waggum und Querum ist im Investitionsprogramm nach unserem Kenntnisstand
bisher nur die Schulsanierung aufgenommen. Und auch die Einrichtung reiner
Schulkindbetreuungsplatze bedarf inzwischen gréRerer investiver MalRnahmen, als im Investitionsplan
festgelegt. Es gibt nur noch wenige Schulen mit freien umzunutzenden Raumen, die fir
Schulkindbetreuungsraume zur Verfiigung gestellt werden kénnen. Die Losung, Gbergangsweise
Container aufzustellen, ist angesichts der aktuellen Entwicklung auch nur begrenzt maoglich.

Kurz gefasst, es gibt begriindete Zweifel, dass der gesellschaftlich so notwendige und beschlossene
Ausbau der Schulkindbetreuung mit der jetzigen Planungspraxis in einem fiir Kinder und Eltern
vertretbaren Zeitraum umgesetzt werden kann.
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Vor diesem Hintergrund stellen wir die folgenden Fragen:

1. Wann und in welchen zeitlichen Schritten sollen angesichts der Tatsache, dass im Investitionsplan
2016 bis 2019 nur die Grundschule Lamme aufgenommen ist, der im Ratsbeschluss von Mai 2014
beschlossene schrittweise Ausbau von 4 weiteren OGSen bzw. 500 Betreuungsplatzen an diesen
Schulen erfolgt sein?

2. Gibt es konkrete Planungen, wo und wie zum Schuljahr 2016/2017 die beschlossenen 100 Platze
der Schulkindbetreuung eingerichtet werden kénnen (Nutzung vorhandener Raume, Ausbauplanung
bzw. Containerlésung etc.)?

3. Was gedenkt die Verwaltung dariiber hinaus zu unternehmen, um Schritte zur perspektivischen
Umwandlung aller Grundschulen OGSen nach dem Braunschweiger Modell oder andere Formen der
Ganztagsschulen einzuleiten?

Anlagen: keine
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Absender:
) i 15-00882
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Dringlichkeitsanfrage:
Aktuelle Situation im Umfeld der LAB

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 06.10.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

In der letzten Woche sind die Berichte von Anwohnern und in der 6rtlichen Presse ber die anhaltend
angespannte Lage in der Landesaufnahmebehdrde (LAB) sowie deren Umfeld nicht abgerissen.
Meistens ist in diesen Schilderungen von schweren Straftaten, gewaltsamen Auseinandersetzungen
und Diebstahldelikten die Rede gewesen, welche eindeutig auf die massive Uberbelegung der LAB
zurtckzufihren sind. Auch beim Tag der offenen Tur im Rathaus waren die Zusténde in Kralenriede
das bestimmende Thema bei Birgergesprachen.

Nur zur Erinnerung: eigentlich ist die LAB fiir 750 Asylsuchende ausgelegt, in der letzten Zeit aber
dauerhaft mit Gber 3.000 Menschen belegt, inzwischen sind teilweise sogar 4.000 Personen auf dem
Gelande. Die vor wenigen Wochen noch als Ausnahmezustand beschriebene Belegung scheint sich
zum Dauerzustand zu entwickeln. Von einer seitens der Landesregierung bereits mehrfach
angekindigten Entspannung ist nichts zu spuren. Dieser Zustand bereitet uns grofl3e Sorgen!

Gerade die Anwohner im Umfeld der Landesaufnahmebehdérde und entlang des Steinriedendammes
wollen endlich Losungen fir die von ihnen oftmals beschriebenen Probleme der Kriminalitat, des
Ubermafligen Alkoholkonsums und der Vermiullung. Eine starkere Polizeiprasenz wird vielfach
eingefordert, vom Land aber nicht erbracht. Die Bereitstellung des Info-Mobils der Polizei im Bereich
der Nahversorger am Steinriedendamm bringt nur den sprichwértlichen , Tropfen auf den heil3en
Stein". Gerade die Landespolitik muss endlich Antworten liefern auf die drangendsten Fragen nach
mehr Sicherheit und einer Normalisierung der Zustande! Die bereits in der Presse gedullerte Haltung,
dass ,mehr Einsatzkrafte derzeit nicht zur Verfigung stehen" kénnen und wollen wir nicht hinnehmen.
Die eingesetzten Beamten bewegen sich schon heute deutlich Gber ihrer Belastungsgrenze. Ihnen
gehdrt unser groler Respekt fir ihren unermudlichen Einsatz. Die Landesregierung muss endlich
handeln und neue Polizisten einstellen bzw. mdglicherweise gerade pensionierte Beamte in den
aktiven Dienst zurtickholen. Als die rot-griine Arbeitszeitregelung fir Gymnasiallehrer vom Gericht
kassiert wurde, wurden ad hoc 750 neue Lehrerstellen geschaffen, eine analoge Handhabung scheint
also auch hier durchaus mdglich.

Mit unseren Bedenken in Bezug auf die Aufnahmekapazitaten stehen wir nicht allein. Erst am 27.
September hat Bundesprasident Joachim Gauck in seiner Rede anlasslich des Auftaktes zur 40.
Interkulturellen Woche in Mainz wortlich gesagt: ,Unser Herz ist weit. Doch unsere Mdglichkeiten, sie
sind endlich. [...] Unsere Aufnahmekapazitat ist begrenzt“. Und auch der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel hat am Wochenende in einem Interview mit Spiegel online deutlich gemacht, dass auch er
sich groRe Sorgen mache und ,wir [...] uns in Deutschland mit rasanter Geschwindigkeit den Grenzen
unserer Moglichkeiten" nahern. Weiter sagte Gabriel wortlich: ,Es darf kein Klima geben, in dem jeder,
der sich Sorgen macht, gleich als auslanderfeindlich oder rechtsradikal gilt."

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche konkreten Malnahmen ergreift die Landesregierung nach Kenntnis der Verwaltung, um die
extreme Uberbelegung in der Landesaufnahmebhdérde in Kralenriede zu beenden - vor allem in
Hinblick auf die anstehende kalte Jahreszeit?
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2. Teilt die Verwaltung die Auffassung der CDU, dass sich das Land nicht auf das Argument der
fehlenden Einsatzkrafte bei der Polizei zurlickziehen sollte sondern neue Polizisten einstellen, um die
Lage - wie mehrfach versprochen - endlich zu beruhigen?
3. Wiirde aus Sicht der Verwaltung (in Abstimmung mit der Polizei) eine auf die Zeit der Uberbelegung
der LAB begrenzte Alkoholverbotszone im Bereich der Nahversorger am Steinriedendamm sowie
entlang des Steinriedendammes eine Entspannung bringen?

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00882-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme
offentlich

Betreff:

Dringlichkeitsanfrage:

Aktuelle Situation im Umfeld der LAB

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 06.10.2015

50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

1.

Welche konkreten MaBnahmen ergreift die Landesregierung nach Kenntnis der
Verwaltung, um die extreme Uberbelegung in der Landesaufnahmebhérde in
Kralenriede zu beenden - vor allem in Hinblick auf die anstehende kalte Jahreszeit?

Nach eigener Aussage erweitert das Land sténdig die Gesamtplatzzahl in
Erstaufnahmestandorten insbesondere durch Schaffung neuer Standorte. Die Anzahl
der eingerichteten Plétze belaufe sich aktuell auf ca. 13.000. Gleichwohl gibt es nach
wie vor einen steigenden Zulauf nach Niedersachsen.

Teilt die Verwaltung die Auffassung der CDU, dass sich das Land nicht auf das
Argument der fehlenden Einsatzkrafte bei der Polizei zurickziehen sollte sondern neue
Polizisten einstellen, um die Lage - wie mehrfach versprochen - endlich zu beruhigen?

Die Verwaltung hat mit der Polizei vereinbart verstérkt gemeinsam mit dem Zentralen
Ordnungsdienst der Stadt Braunschweig Streifengénge in Kralenriede zu unternehmen
und die Présenz vor Ort zu erh6hen. Der ZOD kann und darf allerdings kein Ersatz fiir
die Polizei sein. Die konkrete Einsatz- und Personalplanung bei der Polizei ist eine
Angelegenheit des Landes.

Wirde aus Sicht der Verwaltung (in Abstimmung mit der Polizei) eine auf die Zeit der
Uberbelegung der LAB begrenzte Alkoholverbotszone im Bereich der Nahversorger am
Steinriedendamm sowie entlang des Steinriedendammes eine Entspannung bringen?

Die Einrichtung einer Alkoholverbotszone auf der Grundlage einer polizeirechtlichen
Verordnung oder durch Allgemeinverfiigung zur Abwehr alkoholbedingter Gefahren
wére nicht zuldssig. Nach Einschétzung der Gerichte sei es nicht erwiesen, dass der
Genuss von Alkohol regelmél3ig und typischer Weise Gewaltdelikte,
Sachbeschéadigungen und Larmbeldstigungen mit sich bringe (vgl. OVG Sachsen-
Anhalt Urteil vom 7. Mérz 2010 AZ. 3 K 319/09, VGH Baden-Wi!irttemberg vom 28. Juli
2009 AZ. 1 S 2200/08, VG Osnabriick vom 11. Februar 2010 AZ. 6 B 9/10).

Nach Riicksprache mit der Einsatzleitung des zusténdigen Polizeikommissariats Nord

wird eine solche Zone auch von dort nicht befiirwortet, da eine zeitlich und rdumliche
umfassende Kontrolle nicht umsetzbar wére.
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Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Rat der StadtFraktion A 15..'008.86
ntrag (6ffentlich)

Biindnis 90 - DIE GRUNEN im Rat der
Stadt

Betreff:
Dringlichkeitsantrag: Einrichtung eines Tagesordnungspunktes
"Aktuelle Flichtlingssituation in Braunschweig"

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 06.10.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Die Tagesordnung wird um den Punkt "Aktuelle Flichtlingssituation in Braunschweig" erweitert. Dieser
Tagesordnungspunkt wird nach Punkt 5 "Anfragen" eingefiigt.

Sachverhalt:
Begrindung erfolgt mindlich.

Anlagen:
keine
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Absender:
) i 15-00888
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Flichtlingssituation in Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 06.10.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}

Beschlussvorschlag:

"Der Oberblirgermeister wird gebeten, den Rat der Stadt Braunschweig sowie die Offentlichkeit
laufend Uber seine Gesprache, Zwischenergebnisse und Ergebnisse im Dialog mit der
Landesregierung zum Thema Flichtlingssituation in Braunschweig zu informieren.

Der Rat der Stadt Braunschweig spricht sich dartiber hinaus dafir aus,

a) dass eine weitere situationsangepasste Aufstockung des ZOD fir den Einsatz in Kralenriede
erfolgt.

b) dass die Eingangsuntersuchung auch dezentral auf dem Gelénde der LAB oder deren Umfeld
erfolgt.

Weiterhin fordert der Rat der Stadt Braunschweig die Niedersachsische Landesregierung auf,

a) in Kralenriede eine temporare Polizeiwache einzurichten.

b) zusatzliche Polizeikrafte besonders fir die Stadte mit Erstaufnahmeeinrichtung einzustellen.

c¢) wie vom Oberbirgermeister gefordert, mehr Deutschlehrer und Sozialpadagogen einzustellen."

Sachverhalt:
Begriindung erfolgt mindlich

Anlagen:
keine

34 von 325 in Zusammenstellung




TOP 6.2

Absender:

Fraktion der Piratenpartei im Rat der A 15..'008.89
ntrag (6ffentlich)

Stadt

Betreff:

Notfallplan Unterbringung

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 06.10.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) o]

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, unverziglich einen Plan zu entwickeln, der es mit einer Vorlaufzeit
von weniger als 2 Stunden erlaubt, bis zu 1000 Menschen vom Hauptbahnhof in eine oder mehrere
Unterbringung(en) zu transportieren und dort innerhalb von 8 Stunden eine ausreichende
Nahrungsversorgung zu sichern.

Begriindung:
erfolgt miindlich

Anlagen:
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Stadt Braunschweig 15-00031
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Satzung uber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt
Braunschweig

(Wochenmarktsatzung)
Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 12.06.2015

32 Fachbereich Biirgerservice, Offentliche Sicherheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhérung) 24.06.2015 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhérung) 30.06.2015 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 01.07.2015 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 01.07.2015 o]
(Anhoérung) )
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stéckheim-Leiferde (Anhérung)  16.07.2015 @)
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 08.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

"Die der Vorlage beigefligte Satzung Gber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der
Stadt Braunschweig (Wochenmarktsatzung) wird beschlossen.*

Sachverhalt:

Seit der letzten Neufassung der Wochenmarktsatzung, die der Rat der Stadt Braunschweig
am 25. September 2007 (Drucksache: 11407/07) beschlossen hat, haben sich die
Rahmenbedingungen verandert, sodass eine weitere Anpassung der Wochenmarktsatzung
notwendig ist. Da es sich hierbei um nicht geringfligige Anderungen handelt, schlagt die
Verwaltung vor, eine neue Satzung Uber den Wochenmarktverkehr zu beschlielen und die
bisherige Satzung aufzuheben.

Der "Bezirksverband der Braunschweiger Marktkaufleute e. V." ist zu der neuen
Wochenmarktsatzung gehort worden. Anderungserfordernisse haben sich hierbei nicht
ergeben.

Die Beschlusskompetenz des Rates fir Satzungsbeschlisse ergibt sich aus § 58 Absatz 1
Nr. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes.

Die wesentlichen Anderungen im Einzelnen

zu § 2 Platz, Zeit und Offnungszeiten der Wochenmarkte

zu Abs. 2
Die Vorschrift regelt kinftig verbindlich und damit planbar die Verlegung von
Wochenmarkten auf Grund von Feiertagen. Dabei orientiert sie sich an den bisher
praktizierten und bewahrten Regelungen. Um den Interessen der Marktbeschicker in
besonderen Fallen Rechnung tragen zu kénnen, sind einvernehmliche Abweichungen weiter
moglich.

36 von 325 in Zusammenstellung



TOP 7.

zu Abs. 4

Als Betreiberin der Wochenmarkte hat die Stadt auch auf die Sicherheit der Marktbeschicker
und der Besucher der Méarkte zu achten. Hierzu kann auch die vorzeitige SchlieRung eines
Marktes auf Grund extremer Wetterlagen gehoren. Die Vorschrift dient der Konkretisierung
der schon bestehenden allgemeinen gefahrenabwehrrechtlichen Regelungen.

zu den Anlagen
Die festgesetzten Offnungszeiten sowie die Lageplane der Wochenmarkte sind der Satzung
als Anlage 1 und 2 beigeflgt.

Trotz intensiver Bemuhungen im Jahr 2010, die Wochenmarkte Alte Waage (Stadtbezirk
131) und Riddagshausen (Stadtbezirk 112) wiederzubeleben, wird der Wochenmarkt Alte
Waage seit Juni 2012 nicht mehr von den Marktbeschickern genutzt. Der Wochenmarkt in
Riddagshausen wird - mit kurzfristigen Unterbrechungen vom 3. September bis 15. Oktober
2010 sowie im April 2013 (1 Marktbeschicker) - seit Marz 2010 nicht mehr von den
Marktbeschickern besucht. Aufgrund dessen sollen diese Wochenmarkte und die bisher
festgesetzten Wochenmarktflachen entfallen.

Die Flachen der ubrigen Markte sind in den Lageplanen dargestellt. Diese wurden
aktualisiert und an die tatsachlichen Verhaltnisse angepasst. Veranderungen haben sich
durch die Umgestaltung des Erfurtplatzes (Stadtbezirk 212) im Jahr 2013 oder die
Umgestaltung der Herzogin-Elisabeth-Stralle im Bereich des Wochenmarktes Stadtpark
(Stadtbezirk 120) im Jahr 2009 ergeben.

Auf dem Stockheimer Markt (Stadtbezirk 211) ist aufgrund der grof’en Nachfrage nach
zusatzlichen Standplatzen eine Erweiterung der Wochenmarktflache in sitd-6stlicher
Richtung vorgesehen.

Die Wochenmarktflache des Alistadtmarktes (Stadtbezirk 131) wird geringfiigig um eine
kleine Flache noérdlich des Gewandhauses/Ecke Brabandtstralle erweitert.

zu § 5 Zuweisung der Standplatze

zu Abs. 1

Die Wochenmarktsatzung normiert die bisherige Praxis, dass fur die Zuweisung der
Standplatze ein schriftlicher und bearbeitungsfahiger Antrag notwendig ist. Darlber hinaus
wird klargestellt, dass mit der generellen Zuweisung eines Platzes auf einem Wochenmarkt
nicht die Zuweisung und damit der Anspruch auf den tatsachlichen und festen Standort
verbunden ist. Vielmehr wird dieser entsprechend der bewahrten Praxis weiter vor Ort von
der zustandigen Marktaufsicht zugewiesen.

zu § 9 Brandschutz

Bisher enthielt die Satzung keine Regelungen bzgl. des Brandschutzes auf den stadtischen
Wochenmarkten. Die mit der Feuerwehr abgestimmte Regelung soll nun zur Erhéhung der
Sicherheit von Marktbeschickern und Kunden eingefligt werden.

zu § 10 Verhalten auf dem Wochenmarkt

zu Abs. 3
Auf Anregung des Fachbereichs Stadtgrin und Sport wurde eine Regelung zum Schutz der
offentlichen Grinflachen und Baumscheiben auf den Markten aufgenommen.
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zu Abs. 4
Das Verhalten einzelner Marktbeschicker beim Auf- und Abbau der Marktstdnde und das
Verteilen von Werbematerialen durch Dritte flihrte in der Vergangenheit immer wieder zu
Beschwerden von Markthandlern und Kunden. Die Verhaltensregeln werden daher erganzt
und Verstoflie bulligeldbewehrt, um diesen Stérungen entgegenzuwirken.

zu § 11 Haftung

zu Abs. 3

Neu ist der Hinweis, dass die Marktbeschicker sich gegen Diebstahl, Sturm- und
Feuerschaden selbst zu versichern haben. Er dient der Klarstellung, dass die Stadt als
Betreiberin in den genannten Fallen nicht bzw. nur im Falle einer Amtspflichtverletzung
haftet.

zu Abs. 4

Der Haftungssauschluss fir den Fall des Ausfalls oder der vorzeitigen Beendigung eines
Marktes, folgt aus der neuaufgenommenen Regelung, dass Markte bei entsprechenden
Gefahrenlagen vorzeitig durch die Stadt beendet werden kénnen.

zu § 12 Ordnungswidrigkeiten

Die Vorschrift wurde den neueren gesetzlichen Erfordernissen angepasst, wonach die mit
Buligeld bewehrten Ordnungswidrigkeitstatbestande einzeln explizit aufzufihren sind.

Ruppert

Anlage/n:

Anlage 1

Anlage 2
Wochenmarktsatzung
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Anlage 1

Die stadtischen Wochenmérkte finden in Braunschweiq auf folgenden Fldchen an den

festgesetzten Wochentagen statt:

a) Altstadtmarkt

Mittwoch, Sonnabend (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

b) Welfenplatz

Mittwoch, Sonnabend (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

c¢) Nibelungenplatz

Dienstag, Freitag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

d) Erfurtplatz

Dienstag, Freitag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

e) Westfalenplatz

Dienstag, Freitag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

f) Lehndorf (Sulzbacher Stral3e)

Donnerstag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

g) Weststadt (Einkaufszentrum Elbestral3e)

Donnerstag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

h) Runingen (Thiedestralie)

Sonnabend (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

i) Magnikirchplatz

Donnerstag (14.00 bis 18.00 Uhr)

j) Stadtpark (Herzogin-Elisabeth-Straf3e)

Donnerstag (14.00 bis 18.00 Uhr)

k) Wenden (Lindenstral3e)

Freitag (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

[) Stockheim (Stéckheimer Markt)

Sonnabend (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr)
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i a) Wochenmarktflache Altstadtmarkt
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b) Wochenmarktflache Welfenplatz
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c) Wochenmarktflache Nibelungenplatz
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d) Wochenmarktfldache Erfurtplatz
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e) Wochenmarktflache Westfalenplatz

Westfalenplatz
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f) Wochenmarktflache Lehndorf (Sulzb
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i g) Wochenmarktflache Weststadt (EKZ Elbestrafie)
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h) Wochenmarktflache Riiningen (Thiedestrafie)
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i i) Wochenmarktflache Magnikirchplatz
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) Wochenmarktflache Stadtpark (Herzogin-Elisabeth-Straf3e)
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k) Wochenmarktflache Wenden (Lindenstrafle) Anlage 2
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i l) Wochenmarktfldache Stéckheim (Stockheimer Markt)
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Satzung uber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt Braunschweig
(Wochenmarktsatzung)

vom 6. Oktober 2015

Aufgrund der 88 10 und 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge&ndert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBI. S. 434) hat der Rat der Stadt Braunschweig
in seiner Sitzung am 6. Oktober 2015 folgende Satzung beschlossen:

81
Offentliche Einrichtung
(1) Die Stadt Braunschweig betreibt die Wochenmarkte als 6ffentliche Einrichtung.

(2) Zur Stromversorgung werden die notwendigen Einrichtungen von der Stadt zur
Verfugung gestellt. Anschlusskabel haben die Marktbeschicker zu stellen.

(3) Fur die Benutzung der Flachen und der Stromversorgung der Wochenmarkte in
Braunschweig werden Gebihren nach der ,Satzung Uber die Gebuhren flr den
Marktverkehr in der Stadt Braunschweig® erhoben.

§2
Platz, Zeit und Offnungszeiten der Wochenmarkte

(1) Die festgesetzten Wochenmarkte finden zu den in der Anlage 1 festgelegten Offnungs-
zeiten sowie auf den in der Anlage 2 bestimmten Flachen statt.

(2) Fallt der Markttag auf einen gesetzlichen Feiertag, so findet der Wochenmarkt am
vorausgehenden Werktag statt. Dies gilt nicht am 26. Dezember, in diesem Fall findet
der Wochenmarkt nicht statt. Im Benehmen mit den Marktbeschickern kénnen
abweichende Regelungen getroffen werden.

(3) Ausnahmsweise und fur einen vortibergehenden Zeitraum kann die Stadt Markttage,
Offnungszeit und Platz abweichend von den Anlagen 1 und 2 festsetzen. Die
abweichende Festsetzung wird in der Braunschweiger Zeitung bekanntgegeben.

(4) Besteht in Ausnahmesituationen, z. B. bei einer geféahrlichen Wetterlage, eine unmittel-
bare Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung, kann die Stadt die sofortige
SchlielBung eines Wochenmarktes anordnen. Dieser Anordnung ist durch die
Marktbeschicker unverziglich Folge zu leisten.

52 von 325 in Zusammenstellung



83
Auf- und Abbau

Waren, Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegenstande durfen frihestens zwei
Stunden vor Beginn der Marktzeit angefahren, ausgepackt oder aufgestellt werden. Sie
mussen spatestens eine Stunde nach Beendigung der Marktzeit vom Marktplatz entfernt
sein; andernfalls kénnen sie auf Kosten des Marktbeschickers zwangsweise entfernt
werden.

84
Gegenstande des Marktverkehrs

(1) Auf den Wochenmarkten ist der Verkauf der in 8 67 Abs. 1 Nr. 1 — 3 GewO sowie der in
der Rechtsverordnung tber die Bestimmung der zusatzlichen Gegenstande des Wo-
chenmarktverkehrs auf den Braunschweiger Wochenmarkten vom 4. September 1979
bestimmten Waren (Gegenstanden des taglichen Bedarfs) zugelassen.

(2) Waren, die nicht Gegenstande des Marktverkehrs sind, durfen nicht ausgelegt oder in
sonstiger Weise zum Kauf oder zur Bestellung angeboten werden.

(3) Pilze im Naturzustand dirfen nur angeboten werden, wenn deren Bezug nachgewiesen
oder eine aktuelle Bescheinigung tber deren unbedenklichen Verzehr, z. B. durch
vorherige Pilzbeschau, vorgelegt wird.

§5
Zuweisung der Standpléatze

(1) Die Stadt weist die Standplatze zu. Fur die Zuweisung ist ein schriftlicher Antrag
notwendig, der mindestens den vollstdandigen Namen, Anschrift des Antragstellers, den
Warenkreis sowie die benétigten laufenden Meter Frontlange enthalten muss. Der
tatsachliche Standplatz wird am Markttag durch die Marktaufsicht bekanntgegeben. Ein
Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten Platzes besteht nicht. Die Rechte aus der
Zuweisung sind nicht Ubertragbar.

(2) Es darf nur von den zugewiesenen Standplatzen und ohne Stérung der umliegenden
Geschafte verkauft werden. Nur in den Verkaufseinrichtungen darf Werbematerial des
Marktbeschickers ausgelegt werden. Es ist nicht gestattet, Waren im Umhergehen
anzubieten und Werbematerial sowie Druckschriften zu verteilen.

(3) Die Stadt ist berechtigt, im Rahmen der Zuweisung den Warenkreis fir die einzelnen
Platze zu bestimmen. Eine eigenmachtige Abanderung des Warenkreises ist dem
Marktbeschicker auch voriubergehend nicht gestattet und berechtigt die Stadt, sofort
anderweitig Uber den Platz zu verfligen.
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(4) Wird ein Standplatz nicht vollstandig fur die Verkaufseinrichtung genutzt, so kann die
Stadt die nicht beanspruchte Flache anderweitig vergeben. Das Gleiche gilt, wenn ein
Standplatz nicht bei Marktbeginn bezogen ist. Ein Anspruch auf Erstattung des
Einnahmeausfalls besteht nicht.

(5) Der Standplatz darf grundsatzlich nicht vor Ablauf der Marktzeit geraumt werden, sofern

nicht die Zuweisung nach 8 6 Abs. 2 widerrufen oder aufgrund von Ausnahmesituationen
gem. 8 2 Abs. 4 die SchlieBung des Wochenmarktes angeordnet wird.

§6
Versagung und Widerruf der Zuweisung

(1) Die Stadt kann die Zuweisung versagen oder widerrufen, wenn ein sachlich gerechtfer-
tigter Grund vorliegt. Ein sachlich gerechtfertigter Grund liegt z. B. vor, wenn

1. der zugewiesene Standplatz wiederholt — ohne Absprache mit der Marktaufsicht —
nicht genutzt wird,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Marktbeschicker die fur die Teil-
nahme am Wochenmarkt erforderliche Zuverlassigkeit gemaf § 70 a der Gewerbe-
ordnung nicht besitzt,

3. gegen die Bestimmungen dieser Satzung grob oder wiederholt verstol3en wird,

4. bezuglich der Abmessungen sowie des &uf3eren Erscheinungsbildes eines Markt-
standes kein Einvernehmen mit der Marktaufsicht hergestellt werden kann,

5. der zur Verfiigung stehende Platz nicht ausreicht,

6. ein Marktbeschicker die nach der ,Satzung Uber die Gebuhren fir den Marktverkehr
in der Stadt Braunschweig“ — in der jeweils gultigen Fassung — falligen Gebuhren
trotz Aufforderung nicht bezahilt.

(2) Wird die Zuweisung widerrufen, kann die Marktaufsicht die sofortige Raumung des
Standplatzes verlangen.

§7
Verkaufseinrichtungen

(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind nur Verkaufswagen, -anhanger und
-stande zugelassen. Sonstige Fahrzeuge diurfen wahrend der Marktzeit auf dem Markt-
platz nicht abgestellt werden, es sei denn, die Aufstellung ist zum Betrieb der Verkaufs-
einrichtung erforderlich oder von der Marktaufsicht besonders zugelassen. Bezlglich
des aul3eren Erscheinungsbildes der Verkaufseinrichtung haben die Marktbeschicker
das Einvernehmen mit der Marktaufsicht herzustellen.
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(2) Verkaufseinrichtungen darfen nicht hoher als 3 m sein, Kisten und ahnliche Gegenstan-
de nicht hoher als 1,40 m gestapelt werden. Werbetafeln dirfen nur nach vorheriger Ge-
nehmigung durch die Marktaufsicht auf3erhalb der Verkaufseinrichtung und nur auf dem
zugewiesenen Platz aufgestellt werden.

(3) Vordacher von Verkaufseinrichtungen dirfen die zugewiesene Grundflache nur nach der
Verkaufsseite und nur hochstens 1,50 m tberragen. Sie missen mindestens eine lichte
Hohe von 2,10 m, gemessen ab Stral3enoberflache, haben.

(4) Verkaufseinrichtungen mussen standfest sein und dirfen nur in der Weise aufgestellt
werden, dass der Marktplatz nicht beschadigt wird. Sie durfen weder an Baumen und
deren Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- oder dhnlichen
Einrichtungen befestigt werden.

(5) In den Gangen oder Durchfahrten durfen Waren, Leergut (Kisten, Steigen, Kartons etc.)
und Geratschaften nicht abgestellt werden. Bei der Auslage der Waren dirfen die
Grenzen des zugewiesenen Standplatzes nicht Uberschritten werden.

(6) An jedem Marktstand ist ein Schild in der Grdl3e von mindestens 20 x 30 cm mit dem
Vor- und Zunamen oder der Firmenbezeichnung mit Vor- und Zunamen sowie Wohnort
oder Firmensitz des Marktbeschickers deutlich sichtbar anzubringen.

(7) Die Waren sind uber dem Erdboden so aufzubauen, dass sie nicht verunreinigt werden

kénnen. Unverpackte Waren mussen auf Tischen, Banken oder ahnlichen geeigneten
Unterlagen feilgeboten werden.

§8
Sauberkeit

(1) Jeder Marktbeschicker ist fur die Sauberkeit seines Standplatzes verantwortlich.

(2) Die Marktplatze durfen nicht durch Abfalle verunreinigt werden. Samtliche Abfélle sind
ordnungsgemal zu entsorgen. Geruchsbeléstigende und sonstige ekelerregende Abfalle
sind unverzuglich zu beseitigen.

(3) Leergut und sonstiges Verpackungsmaterial sowie tUberschissige, nicht mehr verkaufli-
che Waren dirfen nicht nach Marktschluss auf dem Marktplatz zurtickgelassen oder in
dort vorhandenen — der Allgemeinheit zuganglichen — Abfallbehéltern entsorgt werden.

(4) Die Marktbeschicker sind verpflichtet,

1. ihre Standplatze sowie die angrenzenden Gangflachen wahrend der Benutzungszeit
von Schnee und Eis freizuhalten und, soweit erforderlich, abzustreuen,

2. daflr zu sorgen, dass Papier und anderes leichtes Material nicht verweht wird,

3. nach Marktschluss ihre Standflachen sauber zu verlassen.
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89
Brandschutz

(1) Die fur eine Brandbekampfung erforderlichen Hydranten dirfen vom Marktbeschicker
weder verstellt noch Gberbaut werden.

(2) Druckgasbehalter mit brennbaren Gasen mussen in nicht brennbaren Schutzschranken
untergebracht werden. Bei Verkaufswagen mussen sich diese auf3erhalb der Verkaufs-
wagen befinden.

(3) Fur Entstehungsbréande ist in jeder Verkaufseinrichtung mit offenem Feuer bzw. bei
Verwendung von Propandruckgasflaschen ein Feuerléscher (Pulverldscher) mit
mindestens 6 kg Loschmittelinhalt griffbereit vorzuhalten.

(4) Wird eine Gasflasche ohne entsprechende Uberpriifung betrieben oder kénnen die
entsprechenden Prifnachweise nicht vorgelegt werden, kann die Marktaufsicht die
Nutzung untersagen.

(5) Die Stadt Braunschweig tibernimmt keinerlei Haftung fur die Sicherheit der von den
Marktbeschickern bzw. deren Bediensteten oder Beauftragten eingebrachten Flissig-
gasanlagen. Insofern stellt der Marktbeschicker die Stadt von jeglichen Haftpflicht-
ansprichen, die von Dritten gegen die Stadt erhoben werden, frei.

810
Verhalten auf dem Wochenmarkt

(1) Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem Betreten der Wochenmarkte die
Bestimmungen dieser Satzung sowie die mindlichen und schriftlichen Anordnungen der
Marktaufsicht zu beachten.

(2) Jeder hat sein Verhalten auf dem Marktplatz und den Zustand seiner Sachen so
einzurichten, dass keine Person oder Sache geschadigt, gefahrdet oder mehr als nach
den Umstanden unvermeidbar behindert oder belastigt wird.

(3) Offentliche Griinflachen und Baumscheiben diirfen nicht tiberfahren werden sowie nicht
als Lagerplatz oder Standplatz dienen. Beschadigungen an Grunflachen und Baumen,
z. B. durch das Zuruickschneiden von Asten etc., sind untersagt.

(4) Die Marktbeschicker haben sich so zu verhalten, dass keine anderen Marktbeschicker
bei der Zufahrt zum Standplatz bzw. beim Auf- bzw. Abbau des Marktstandes behindert
werden.

(5) Wahrend der Marktzeiten ist das Mitfihren von nicht angeleinten Hunden sowie das
Befahren der Marktplatze mit Fahrzeugen aller Art nicht gestattet, ausgenommen sind
Kinderwagen, Krankenfahr- und Rollstthle.

(6) Das Verteilen von Werbematerial, Druckschriften etc. durch Dritte ist verboten.
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(7) Der Marktaufsicht ist jederzeit Zutritt zu den Standplatzen und Verkaufseinrichtungen zu
gestatten. Alle im Marktverkehr tatigen Personen haben sich gegeniber der Marktauf-
sicht auf Verlangen auszuweisen.

(8) Personen, die den Marktbetrieb oder den Geschéaftsverkehr auf den Markten stéren oder
Anweisungen der Marktaufsicht nicht Folge leisten, kdnnen von den hierzu befugten
Bediensteten vom Markt verwiesen oder entfernt und vom Betreten des Marktes befristet
oder auf Dauer ausgeschlossen werden. Vom Markt ausgeschlossene Personen durfen
den Markt auch nicht betreten, um Auftrage Dritter auszufthren.

§11
Haftung
(1) Die Stadt haftet fir Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden nur nach den Vorschrif-
ten Uber die Amtspflichtverletzung. Die Stadt tbernimmt keine Haftung fir die Unbe-
denklichkeit und Sicherheit der Waren und sonstiger Gegenstande.
(2) Die Marktbeschicker haften gegeniber der Stadt fir alle sich aus der Marktbenutzung
ergebenden Schaden, die von ihnen, ihren Gehilfen oder Lieferanten verursacht werden.

Ihnen obliegt der Beweis dafir, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vorliegt.

(3) Die Marktbeschicker haben sich gegen Diebstahl, Sturm- und Feuerschaden selbst zu
versichern.

(4) Fallt ein Wochenmarkt aus oder hat die Stadt gem. 8 2 Abs. 4 die sofortige Schlie3ung
des Wochenmarkts angeordnet, kénnen hieraus keine Anspriiche gegenuber der Stadt
geltend gemacht werden.

8§12

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niederséachsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 2 Abs. 4 der angeordneten SchlieRung des Wochenmarktes in Aus-
nahmesituationen durch die Stadt nicht unverziglich Folge leistet;

2. entgegen 8 3 Waren, Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegenstande fri-
her als zwei Stunden vor Beginn der Marktzeit anfahrt, auspackt oder aufstellt sowie
spater als eine Stunde nach Beendigung der Marktzeit vom Marktplatz entfernt;

3. entgegen 8 4 Abs. 2 Waren, die nicht Gegenstande des Marktverkehrs sind, auslegt
oder in sonstiger Weise zum Kauf oder zur Bestellung anbietet;

4. entgegen 8 4 Abs. 3 Pilze im Naturzustand anbietet, deren Bezug nicht nachgewie-
sen oder eine aktuelle Bescheinigung tUber deren unbedenklichen Verzehr nicht
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

vorgelegt wird;

entgegen 8 5 Abs. 2 nicht von dem zugewiesenen Standplatz aus verkauft, durch
den Verkauf eine Stérung der umliegenden Geschéfte verursacht, auerhalb der

Verkaufseinrichtung Werbematerial auslegt, Waren im Umhergehen anbietet oder
Werbematerial bzw. Druckschriften verteilt;

entgegen 8 5 Abs. 3 eine — auch nur voribergehende — eigenmachtige Abanderung
eines von der Stadt bestimmten Warenkreises vornimmt;

entgegen 8 7 Abs. 1 sonstige Fahrzeuge wahrend der Marktzeit auf dem Marktplatz
abstellt, die nicht zum Betrieb der Verkaufseinrichtung erforderlich oder von der
Marktaufsicht besonders zugelassen sind;

entgegen 8 7 Abs. 2 Verkaufseinrichtungen betreibt, die hdher als 3 m sind, Kisten
und &hnliche Gegenstéande hoher als 1,40 m stapelt, Werbetafeln aul3erhalb der
Verkaufseinrichtung ohne vorherige Genehmigung durch die Stadt oder auf einem
nicht zugewiesenen Platz aufstellt;

entgegen 8 7 Abs. 3 Vordacher von Verkaufseinrichtungen auf der zugewiesenen
Grundflache auf der Verkaufsseite mehr als 1,50 m bzw. auf anderen Seiten
Uberragen lasst oder die Verkaufseinrichtung mit einem Vordach versieht, dass eine
lichte Hohe von weniger als 2,10 m, gemessen ab Stral3enoberflache, hat;

entgegen 8§ 7 Abs. 4 nicht standfeste Verkaufseinrichtungen betreibt bzw. so aufstellt,
dass der Marktplatz beschadigt wird oder diese an Baumen und deren Schutzvorrich-
tungen, Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- oder ahnlichen Einrichtungen befestigt;

entgegen 8§ 7 Abs. 7 Waren so Uber dem Erdboden aufbaut, dass sie verunreinigt
werden oder unverpackte Waren nicht auf Tischen, Banken oder ahnlichen geeigne-
ten Unterlagen feilbietet;

entgegen 8 8 Abs. 2 die Marktplatze verunreinigt, Abfélle nicht ordnungsgemar
entsorgt oder geruchsbelastigende bzw. sonstige ekelerregende Abfélle nicht unver-
zuiglich beseitigt;

entgegen 8 8 Abs. 3 Leergut bzw. sonstiges Verpackungsmaterial oder Giberschis-
sige, nicht mehr verkaufliche Waren nach Marktschluss auf dem Marktplatz zurtick-
lasst oder in dort vorhandenen — der Allgemeinheit zuganglichen — Abfallbehéltern
entsorgt;

entgegen 8 8 Abs. 4 seinen Standplatz oder die angrenzenden Gangflachen wah-
rend der Benutzungszeit nicht von Schnee und Eis freihalt und, soweit erforderlich,
abstreut oder nicht daflir sorgt, dass Papier oder anderes leichtes Material nicht ver-
weht oder die ihm zugewiesene Standflache nach Marktschluss nicht sauber ver-
l&sst;

entgegen 8§ 9 Abs. 1 die fur eine Brandbek&mpfung erforderlichen Hydranten verstellt
oder Uberbaut;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

entgegen 8 9 Abs. 2 Druckgasbehalter mit brennbaren Gasen nicht in nicht brennba-
ren Schutzschranken oder nicht auf3erhalb des Verkaufswagens unterbringt;

entgegen 8 9 Abs. 3 keinen Feuerléscher (Pulverléscher) mit mindestens 6 kg Ldsch-
mittelinhalt fir Entstehungsbrande in einem Verkaufsstand mit offenem Feuer oder
bei Verwendung von Propandruckgasflaschen griffbereit vorhalt;

entgegen 8 10 Abs. 2 durch sein Verhalten auf dem Marktplatz oder den Zustand
seiner Sachen Personen oder Sachen schadigt oder gefahrdet oder mehr als nach
den Umstéanden unvermeidbar behindert oder belastigt;

entgegen 8 10 Abs. 3 oéffentliche Grinflachen oder Baumscheiben Uberfahrt, als
Lager- oder Standplatz nutzt oder Grinflachen oder Baume beschadigt;

als Marktbeschicker entgegen 8§ 10 Abs. 4 andere Marktbeschicker bei der Zufahrt
zum Standplatz oder beim Auf- oder Abbau des Marktstandes behindert;

entgegen 8 10 Abs. 5 wahrend der Marktzeiten einen nicht angeleinten Hund mit-
fuhrt oder die Marktplatze mit Fahrzeugen befahrt;

entgegen 8 10 Abs. 6 Werbematerial, Druckschriften, etc. verteilt;
entgegen 8 10 Abs. 7 der Marktaufsicht den Zutritt zu den Standplatzen und Ver-

kaufseinrichtungen verweigert oder sich ihnen gegenuber weigert, sich auf Verlangen
auszuweisen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§13

Inkrafttreten

(1) Diese Wochenmarktsatzung tritt am Tage nach der Vero6ffentlichung im Amtsblatt fur die
Stadt Braunschweig in Kratft.

(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung vom 25. September 2007 (Amtsblatt fir die Stadt
Braunschweig Nr. 22 vom 15. Oktober 2007, S. 111) aul3er Kraft.

Braunschweig, den

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
l. V.

Ruppert
Stadtrat

(S)
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Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.
Braunschweig, den

Stadt Braunschweig
Der Oberburgermeister
I V.

Ruppert
Stadtrat
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TOP 71

Stadt Braunschweig 15-00031-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Satzung uber die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt
Braunschweig

(Wochenmarktsatzung)
Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 12.06.2015

32 Fachbereich Birgerservice, Offentliche Sicherheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhérung) 24.06.2015 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhérung) 30.06.2015 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 01.07.2015 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 01.07.2015 o]
(Anhdrung) )
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stéckheim-Leiferde (Anhérung)  16.07.2015 @)
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 08.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

Beschlusstext unverandert.

Sachverhalt:
Aufgrund von Bedenken aus dem Kreis der Marktkaufleute beziglich der Umsetzung des
bisher vorgesehenen Abs. 2 des § 9 ,Brandschutz” der Satzung lber die Teilnahme am
Wochenmarktverkehr in der Stadt Braunschweig (Wochenmarktsatzung) wurde dessen
Notwendigkeit mit der Feuerwehr nachtraglich noch einmal erortert.
Die vorgesehene Regelung des Abs. 2 lautete:
,oruckgasbehalter mit brennbaren Gasen mussen in nicht brennbaren Schutzschranken
untergebracht werden. Bei Verkaufswagen missen sich diese auf3erhalb der
Verkaufswagen befinden.”

Die Erérterung mit der Feuerwehr hat ergeben, dass von dort der Verzicht auf diese
Regelung mitgetragen wird.

Die neu beabsichtigte Regelung des § 9 ,Brandschutz” der Satzung lber die Teilnahme am
Wochenmarktverkehr in der Stadt Braunschweig (Wochenmarktsatzung) wird in Abstimmung
mit der Feuerwehr wie folgt geandert:

Der Absatz 2 wird gestrichen.

Der § 9 ,Brandschutz® der Wochenmarktsatzung enthalt somit folgende Fassung:
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(1) Die fur eine Brandbekampfung erforderlichen Hydranten dirfen vom Marktbeschicker
weder verstellt noch Uberbaut werden.

(2) Fur Entstehungsbrande ist in jeder Verkaufseinrichtung mit offenem Feuer bzw. bei
Verwendung von Propandruckgasflaschen ein Feuerloscher (Pulverléscher) mit
mindestens 6 kg Loschmittelinhalt griffbereit vorzuhalten.

(3) Wird eine Gasflasche ohne entsprechende Uberpriifung betrieben oder kdnnen die
entsprechenden Prufnachweise nicht vorgelegt werden, kann die Marktaufsicht die
Nutzung untersagen.

(4) Die Stadt Braunschweig Ubernimmt keinerlei Haftung fir die Sicherheit der von den
Marktbeschickern bzw. deren Bediensteten oder Beauftragten eingebrachten Flissig-
gasanlagen. Insofern stellt der Marktbeschicker die Stadt von jeglichen Haftpflicht-
ansprichen, die von Dritten gegen die Stadt erhoben werden, frei.

Aufgrund der Streichung des Absatzes 2 entfallt in § 12 ,Ordnungswidrigkeiten“ die Nummer
16 der bisherigen Fassung.

Die Anderungen werden in der Textfassung der Wochenmarktsatzung entsprechend
berlcksichtigt.

Ruppert
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TOP 8.

Stadt Braunschweig 15-00822
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Umbesetzung in Ausschiissen

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat | 28.10.2015
0100 Referat Steuerungsdienst

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

1. Ausschuss fiir Integrationsfragen

Fir das ausgeschiedene Ratsmitglied Aykut Giinderen wird Ratsherr Michael Ehbrecht und
anstelle von Ratsfrau Gabriele Schén wird Ratsherr Thorsten Késter in den Ausschuss flr
Integrationsfragen entsandt.

Als Vorsitzender im Ausschuss fir Integrationsfragen wird Ratsherr Thorsten Wendt
bestimmt.

2. Ausschuss fiir Soziales und Gesundheit

Anstelle von Ratsherrn Bjorn Hinrichs wird Ratsherr Michael Ehbrecht als Mitglied in den
Ausschuss fur Soziales und Gesundheit entsandt.

3. Finanz- und Personalausschuss

Anstelle von Ratsherrn Frank Graffstedt wird Ratsherr Frank Flake als Mitglied in den
Finanz-und Personalausschuss entsandt.

Als Vorsitzender im Finanz- und Personalausschuss wird Ratsherr Frank Flake bestimmit.
4. Griunflachenausschuss

Ratsherr Frank Graffstedt (bisher Vertreter) wird als Mitglied in den Griinflachenausschuss
entsandt. Das bisherige Mitglied Ratsfrau Nicole Palm wird als Vertreterin benannt.

5. Sportausschuss

Ratsherr Michael Ehbrecht wird flr das ausgeschiedene Ratsmitglied Aykut Glnderen als
Vertreter flr den Sportausschuss benannt.

Sachverhalt:

Gemal § 71 Abs. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Stadt die Besetzung der Ausschusse durch Beschluss festgestellt. Nach § 71
Abs. 9 NKomVG kénnen Fraktionen und Gruppen Ausschussmitglieder, die sie benannt
haben, durch andere Ausschussmitglieder ersetzen. Die Umbesetzungen stellt der Rat
ebenfalls durch Beschluss fest.

Nach § 48 Abs. 1 der Geschéaftsordnung fir den Rat werden die Vorsitzenden der Ausschis-
se und deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter von den Fraktionen aus der Mitte der den
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Ausschussen angehdrenden Ratsmitglieder benannt und durch feststellenden Beschluss des
Rates bestatigt.

Die Fraktion der CDU mit Schreiben vom 01.09.2015 mitgeteilt, dass nach Ausscheiden von
Herrn Aykut Ginderen aus dem Rat der Stadt folgende Anderungen in der Besetzung der
Ausschisse vorgenommen werden:

- Anstelle von Herrn Ginderen wird Ratsherr Michael Ehbrecht als Mitglied in den Ausschuss
fur Integrationsfragen entsandt und als Stellvertreter fir den Sportausschuss benannt.

- Anstelle von Ratsfrau Gabriele Schén wird Ratsherr Thorsten Koster als Mitglied in den
Ausschuss fur Integrationsfragen entsandt. Als neuer Vorsitzender fur diesen Ausschuss
wird Ratsherr Thorsten Wendt benannt.

- Anstelle von Ratsherrn Bjorn Hinrichs wird Ratsherr Michael Ehbrecht als Mitglid in den
Ausschuss fur Soziales und Gesundheit entsandt.

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 17.09.2015 folgende Umbesetzungen in den
Ausschissen mitgeteilt:

-Anstelle von Ratsherrn Frank Graffstedt wird Ratsherr Frank Flake als Mitglied in den
Finanz-und Personalausschuss entsandt und als Vorsitzender fur diesen Ausschuss
benannt.

- Der bisherige Vertreter im Grunflachenausschuss Ratsherr Frank Graffstedt wird als
Mitglied in diesen Ausschuss entsandt. Das bisherige Mitglied Ratsfrau Nicole Palm wird als
Vertreterin benannt.

Markurth

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig 15-00466
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Satzung fiir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 06.08.2015
37 Fachbereich Feuerwehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Feuerwehrausschuss (Vorberatung) 09.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

Die als Anlage beigefiigte Satzung fir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig
wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Satzung fir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig vom 17. Dezember 2013
musste aufgrund der Umstrukturierung der Organisation der Freiwilligen Feuerwehr durch
Einfihrung der Bereiche Ost, West und Sud angepasst werden. Zudem wurde die Satzung
dahingehend Uberarbeitet, dass Regelungen entfallen sind, die sich bereits aus dem
Niedersachsischen Brandschutzgesetz ergeben. AuRerdem wurde bei der Anpassung der
Satzung im Wesentlichen auf die Inhalte der Mustersatzung fiir Freiwillige Feuerwehren in
Niedersachsen zurtickgegriffen.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr wurden dartber hinaus folgende
Anderungen eingearbeitet:

o Ortsfeuerwehren kdnnen eine neue Abteilung Einsatzreserve bilden, damit eingeschrankt
aktive Mitglieder auch aufRerhalb der Einsatzabteilung (z. B. bei besonderem Bedarf) in
das Einsatzgeschehen eingebunden werden kénnen,

¢ kein geschaftsfUhrendes Stadtkommando mehr (eigenstandige Organisation),

e kein Mindestalter fiir Ehrenbrandmeister mehr,

¢ Angehdrige der Kinder- und Jugendfeuerwehren missen nicht in der Stadt Braunschweig
wohnen.

Ruppert

Anlage/n: Satzung fiur die Freiwillige Feuerwehr Braunschweig
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Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig
vom 6. Oktober 2015

Aufgrund des § 10 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom

16. Dezember 2014 (Nds. GVBI. S. 434) und der 88 1 und 2 des Niedersachsischen Gesetzes
Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) vom 18. Juli 2012
(Nds. GVBI. S. 269), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012
(Nds. GVBI. S. 589), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 6. Oktober 2015
folgende Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig beschlossen:

§1
Organisation und Aufgaben

(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Stadt Braunschweig.

(2) Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr bilden gemeinsam die Feuerwehr
Braunschweig. Sie sind in dem fir den Brandschutz zustdndigen Fachbereich der Stadt
Braunschweig (Fachbereich Feuerwehr) verwaltungsmafig zusammengefasst.

(3) Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus den zur Sicherstellung des 6rtlichen und Uberdrtli-
chen Brandschutzes und der Hilfeleistung eingerichteten Ortsfeuerwehren Bevenrode, Bien-
rode, Broitzem, Dibbesdorf, Geitelde, Harxbuttel, Hondelage, Innenstadt, Lamme, Lehndorf,
Leiferde, Mascherode, Melverode, Olper, Querum, Rautheim, Riddagshausen, Riihme,
Runingen, Schapen, Stiddien, Stéckheim, Thune, Timmerlah, Veltenhof, Vélkenrode, Volk-
marode, Waggum, Watenbuttel und Wenden.

(4) Die Ortsfeuerwehr Innenstadt ist als Schwerpunktfeuerwehr (8 1 Abs. 1 Nr. 3 der Ver-
ordnung Uber die kommunalen Feuerwehren — Feuerwehrverordnung — FwVO vom

30. April 2010 (Nds. GVBI. S. 185), zuletzt geandert durch Verordnung vom 17. Mai 2011
(Nds. GVBI. S. 125)), die Ortsfeuerwehren Bienrode, Broitzem, Hondelage, Riningen, Thune
und Wenden sind als Stiitzpunktfeuerwehren (8 1 Abs. 1 Nr. 2 FwVO) eingerichtet. Die
Ortsfeuerwehren Bevenrode, Dibbesdorf, Geitelde, Harxbuttel, Lamme, Lehndorf, Leiferde,
Mascherode, Melverode, Olper, Querum, Rautheim, Riddagshausen, Riilhme, Schapen,
Stiddien, Stockheim, Timmerlah, Veltenhof, Vdlkenrode, Volkmarode, Waggum und Waten-
bittel sind Grundausstattungsfeuerwehren.

(5) Die Ortsfeuerwehren Harxbiittel, Lamme, Lehndorf, Olper, Rilhme, Thune, Veltenhof,
Volkenrode, Watenbittel und Wenden bilden den Bereich West; die Ortsfeuerwehren Broit-
zem, Geitelde, Innenstadt, Leiferde, Mascherode, Melverode, Rautheim, Riningen, Stiddien,
Stéckheim und Timmerlah bilden den Bereich Siid; die Ortsfeuerwehren Bevenrode, Bien-
rode, Dibbesdorf, Hondelage, Querum, Riddagshausen, Schapen, Volkmarode und Waggum
bilden den Bereich Ost (8 20 Abs. 2 Satz 2 NBrandSchG).

(6) Alle Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden in taktische Ein-
heiten (Losch- und Fachzlige, Spezialeinheiten) zusammengefasst.

(7) Die Ortsfeuerwehren bestehen aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung. Darliber hinaus
konnen folgende Abteilungen eingerichtet werden:

a) Altersabteilung,

b) Jugendfeuerwehr,

¢) Kinderfeuerwehr,

d) Einsatzreserve,

e) Feuerwehrmusikabteilung,

f)  Abteilung fur fordernde Mitglieder.
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(8) Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich nach den Rechtsvorschriften des
Landes und den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e. V. Uber die
Funktionsbezeichnungen und Ausbildungsvoraussetzungen sowie Funktionsabzeichen fir
Feuerwehrmusiker (Feuerwehr-Musikrichtlinien) und den jeweiligen Organisationsgrundsat-
zen der Stadt Braunschweig, die die Oberblrgermeisterin oder der Oberburgermeister erlasst.

§2
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig wird von der Stadtbrandmeisterin oder
dem Stadtbrandmeister geleitet (8 20 Abs. 1 NBrandSchG). Sie oder er ist im Dienst Vorge-
setzte oder Vorgesetzter der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie oder er hat bei der
Erfullung ihrer Aufgaben die Rechtsvorschriften des Landes, die Organisationsgrundséatze fir
die einzelnen Abteilungen und die von der Stadt Braunschweig erlassenen Dienstanweisun-
gen fur die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister oder die Ortsbrandmeisterinnen
oder die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu beachten. Die Stadtbrandmeisterin
oder der Stadtbrandmeister wird im Verhinderungsfall in allen Dienstangelegenheiten durch
die 1. Stellvertretende Stadtbrandmeisterin oder den 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeister
vertreten. Ist auch diese oder dieser verhindert, wird die Vertretung durch die anderen Stell-
vertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stadtbrandmeister in der Reihenfolge des Dienst-
alters wahrgenommen, im Ubrigen obliegt diesen jeweils die Leitung eines Bereiches nach § 1
Abs. 5.

(2) Die Ernennung und Abberufung der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach § 20 Abs. 4 und 7 NBrandSchG.

(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und deren Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter missen die in 8§ 20 Abs. 3 NBrandSchG in Verbindung mit den 88 8 und 12 der
FwVO in der jeweils glltigen Fassung vorgeschriebenen Voraussetzungen erfillen.

(4) Der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister ist Gelegenheit zu geben, an den
Sitzungen des fur den Brandschutz zustandigen Ratsausschusses teilzunehmen. Zu Vorlagen
oder Stellungnahmen der Verwaltung an einen Ratsausschuss zu Fragen der Freiwilligen
Feuerwehr ist die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister von der Verwaltung vorher
zu héren.

§3
Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet.
Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die Stell-
vertretende Ortsbrandmeisterin oder den Stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im
Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr.

(2) Bei der Erfiillung ihrer Aufgaben sind die von der Stadt erlassenen Dienstanweisungen
und Dienstanordnungen fir Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu
beachten.

§4
Fuhrungskréafte taktischer Feuerwehreinheiten

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Mitgliedern der Ein-
satzabteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhodrung die entsprechend der Wehrgliederung
erforderlichen Fuhrerinnen und Fihrer und stellvertretenden Fuhrer der taktischen Feuer-
wehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp fir die Dauer von drei Jahren.

(2) Die Fuhrungskrafte von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die keiner Ortsfeuerwehr
zuzuordnen sind (8 1 Abs. 6), bestellt die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister
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nach Anhérung des Stadtkommandos fir die Dauer von drei Jahren.

(3) Die Fuhrungskrafte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder
ihrer jeweiligen taktischen Einheit.

(4) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und die Ortsbrandmeisterin oder der
Ortsbrandmeister kdnnen die von ihnen bestellten Flhrungskréfte der taktischen Einheiten
nach MalRgabe des § 8 Abs. 7 FwVO abberufen. Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadt-
brandmeister ist durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister tber die beabsich-
tigten Malinahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten.

§5

Stadtkommando

(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Stadtkommando unterstitzen die Stadtbrandmeisterin
oder den Stadtbrandmeister. Dem Stadtkommando obliegen insbesondere folgende Aufga-
ben:

a) Vorbereitung und Entwicklung von Konzepten der erforderlichen Manahmen zum Ein-
satz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Stadt Braunschweig und zur Leistung von
Nachbarschaftshilfe,

b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Geraten und technischen Einrichtungen
fur die Brandbekdmpfung und die Durchfiihrung von Hilfeleistungen,

c) Mitwirkung bei der Ermittlung des Haushaltsbedarfs fiir die Freiwillige Feuerwehr,

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von drtlichen Alarm- und Einsatzplanen und Pléanen fir die
Loschwasserversorgung sowie deren laufende Ergénzung,

e) Uberwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie
Beratung Uber Grundsatzentscheidungen bei deren Entsendung zu Lehrgéngen,

f)  Mitwirkung bei der Planung und Durchfiihrung von Ubungen,

g) Uberwachung der Durchsetzung der Unfallverhiitungsvorschriften und sonstigen Si-
cherheitsbestimmungen,

h) Mitwirkung bei der Planung und Durchfiihrung des Qualitatsmanagements in der Freiwil-
ligen Feuerwehr,

i)  Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.

(2) Das Stadtkommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:

a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. Stellvertretenden Stadtbrand-
meister,

c) den die Bereiche fihrenden Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertre-
tenden Stadtbrandmeistern,

d) der Bereitschaftsfihrerin oder dem Bereitschaftsfuhrer,

e) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,

f)  der Schriftfihrerin oder dem Schriftflhrer,

g) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,

h) der Stadtatemschutzbeauftragten oder dem Stadtatemschutzbeauftragten und

i) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten.

Die Funktionen gem. Buchstaben a bis ¢ sind Mitglieder kraft Amtes. Die Funktionen gem.

Buchstaben d bis i werden auf Vorschlag der Ortsbrandmeisterdienstbesprechung von der
Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung
der Freiwilligen Feuerwehr fur die Dauer von drei Jahren als Beisitzer bestellt.

(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feu-

erwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Stadtkommandos hinzuziehen. Diese
haben kein Stimmrecht.
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(4) Die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr und/oder ein Vertreter im Amt
kénnen an allen Sitzungen des Stadtkommandos teilnehmen. Eine Beteiligung der Stelle
Freiwillige Feuerwehr ist erwiinscht.

(5) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann die Beisitzer nach Abs. 2
Satz 1 Buchstabe d bis i bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhérung des Stadt-
kommandos vorzeitig abberufen.

(6) Das Stadtkommando wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei
Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwochiger Ladungsfrist unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Bei Eilféllen kann die Ladungsfrist auf mindestens einen Tag ab-
geklrzt werden. Auf die Abkirzung ist in der Ladung hinzuweisen. Ein Eilfall ist gegeben,
wenn die Entscheidung Uber den neuen Tagesordnungspunkt nicht bis zur nachsten Sitzung
aufgeschoben werden kann, ohne dass Nachteile eintreten, die nicht wieder riickgangig ge-
macht werden kénnen. Uber die Eilbedirftigkeit entscheidet die Stadtbrandmeisterin oder der
Stadtbrandmeister. Das Stadtkommando ist einzuberufen, wenn die Stadt oder mehr als die
Halfte der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Grundes verlangen.

(7) Das Stadtkommando ist beschlussféahig, wenn nach ordnungsméRiger Ladung mehr als
die Halfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

(8) Beschlisse des Stadtkommandos werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abwei-
chend davon wird, wenn ein Mitglied des Stadtkommandos dies verlangt, geheim abgestimmt.

(9) Uber jede Sitzung des Stadtkommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der
Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Stadt-

kommandos zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem Fachbereich
Feuerwehr und jeder Ortsfeuerwehr zuzuleiten.

§6
Leitung der Bereiche

(1) Die zur Leitung eines Bereiches bestellten Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder
Stellvertretenden Stadtbrandmeister koordinieren die Belange der Ortsfeuerwehren dieses
Bereiches. Sie unterstitzen in ihrem Bereich die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrand-
meister bei der Wahrnehmung aller Aufgaben. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder
der Ortsfeuerwehren ihres Bereiches.

8§87
Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeis-
ter-Dienstbesprechung sind:

a) die Ortbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
b) die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
c) die Mitglieder des Stadtkommandos.

Eine Stimmendlbertragung ist nicht zulassig.

(2) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung beschliel3t Uiber
Angelegenheiten, fur die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister oder das
Stadtkommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zustandig sind. Ins-
besondere obliegen ihr

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Stadtbrandmeisterin oder des Stadt-
brandmeisters (Tatigkeitsbericht),
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b) die Vorschlage zur Ernennung der Stadtkommandomitglieder gemaf § 5 Abs. 2 Buch-
stabend —1i.

(3) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung wird von der
Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im
Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Stadt oder ein Drittel der stimmberechtigten
Mitglieder dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort und Zeit der Dienstbesprechung
sind mindestens zwei Wochen vorher ortsiblich unter Mitteilung der Tagesordnung be-
kanntzugeben. Neben den stimmberechtigten Mitgliedern kdnnen andere Personen auf Ein-
ladung durch die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister teilnehmen.

(4) Die Dienstbesprechung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister
geleitet. Sie ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder
(Abs. 1) anwesend ist. Bei Beschlussunfahigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Einhal-
tung der Ladungsfrist eine neue Dienstbesprechung mit der gleichen Tagesordnung einzu-
berufen, die unabhangig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlussféahig ist. Auf die Beschlussfahigkeit der erneuten Dienstbesprechung ist in der Ein-
ladung hinzuweisen. 8 10 Abs. 3 der Satzung bleibt unberthrt.

(5) Die Beschlussfassung und Niederschrift erfolgt analog zu 8 5 Abs. 8 und 9.

88
Ortskommando

(1) Das Ortskommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder als Leiter,
b) der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister

als Mitglieder kraft Amtes,

c) den bestellten Zugfiihrerinnen oder Zugfiihrern,

d) den Gruppenfihrerinnen oder Gruppenfihrern,

e) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart,
f) der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuerwehrwart,
g) der Schriftwartin oder dem Schriftwart,

h) der Geratewartin oder dem Geratewart,

i) der oder dem Atemschutzbeauftragten und

j) der oder dem Sicherheitsbeauftragten

als bestellte Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die bestellten Beisitzerinnen und Beisitzer gem.
Satz 1 Buchst. e — j werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den
Mitgliedern der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammiung
fur die Dauer von drei Jahren bestellt.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Ortskommando unterstitzen die Ortsbrandmeisterin
oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene Aufgaben,
welche nach Vorgaben des Stadtkommandos erfolgen, insbesondere:

a) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderldschmitteln
und Geraten und technischen Einrichtungen fir die Brandbekampfung und die Durch-
fuhrung von Hilfeleistungen,

b) Uberwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,

c) Mitwirkung bei der Planung und Durchfiihrung von Ubungen,

d) Uberwachung der Durchsetzung der Unfallverhiitungsvorschriften und sonstigen Si-
cherheitsbestimmungen sowie

e) die Uberwachung der Pflege und Wartung der der Ortsfeuerwehr tiberlassenen Geréte
und Ausristungsgegenstande.
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(3) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr
oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Ortskommandos hinzuziehen. Diese haben
kein Stimmrecht.

(4) Das Ortskommando entscheidet unter Beachtung der § 12 Abs. 2 sowie des § 13 Abs. 2
und 3 NBrandSchG sowie der FwVO in der jeweils giltigen Fassung Uber

a) die Aufnahme von Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr,

b) Ubernahme aus einer anderen Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr,

c) die Auf- bzw. Ubernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr,
d) den Ausschluss eines Mitgliedes (8§ 20),

e) die Bewahrung in der Probezeit nach 8§ 11 Abs. 4.

(5) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei
Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwochiger Ladungsfrist unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Bei Eilféallen kann die Ladungsfrist auf mindestens einen Tag ab-
gekirzt werden. Auf die Abklirzung ist in der Ladung hinzuweisen. Ein Eilfall ist gegeben,
wenn die Entscheidung Uber den neuen Tagesordnungspunkt nicht bis zur nachsten Sitzung
aufgeschoben werden kann, ohne dass Nachteile eintreten, die nicht wieder riickgangig ge-
macht werden kénnen. Uber die Eilbediirftigkeit entscheidet die Ortsbrandmeisterin oder der
Ortsbrandmeister. Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Stadtbrandmeisterin oder
der Stadtbrandmeister oder mehr als die Halfte der stimmberechtigten Beisitzerinnen und
Beisitzer dies unter Angabe des Grundes verlangen. Die Stadtbrandmeisterin oder der
Stadtbrandmeister und die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichsleiter sowie beauftragte
Angehdrige des Fachbereiches Feuerwehr kdnnen bei Bedarf an allen Sitzungen des Orts-
kommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Fir Beschlisse des Ortskommandos gelten
8 5 Abs. 7 und 8 entsprechend.

(6) Uber jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der
Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskom-
mandos zu unterzeichnen ist. Der Fachbereich Feuerwehr kann eine Ausfertigung der Nie-
derschrift bei der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister anfordern.

§9
Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Mitgliederversammlung beschliel3t Gber die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, fur
die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der
Ortsbrandmeister, das Stadtkommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser Satzung
oder anderer Vorschriften zustéandig sind. Insbesondere obliegen ihr

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsbrandmeisterin oder des Ortsbrand-
meisters (Tatigkeitsbericht),

b) die Entgegennahme des Berichtes Uber die Dienstbeteiligung und

c) die Entscheidung uber die Berufung von Ehrenmitgliedern.

(2) Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene von der Ortsbrandmeisterin oder dem
Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzu-
berufen, wenn die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr, die Stadtbrand-
meisterin oder der Stadtbrandmeister oder ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung der
Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederver-
sammlung sind mindestens zwei Wochen vorher ortstiblich unter Mitteilung der Tagesordnung
bekanntzugeben. Die Ladungsfrist kann in dringenden Féllen auf drei Tage verkirzt werden.
An der Mitgliederversammlung soll jedes Mitglied der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr
teilnehmen. Mitglieder anderer Abteilungen kdnnen teilnehmen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister
geleitet. Sie ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder
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(Abs. 4) anwesend sind. Bei Beschlussunfahigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Ein-
haltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung
einzuberufen, die unabhangig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
beschlussfahig ist. Auf die Beschlussfahigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der
Einladung hinzuweisen.

(4) Jedes Mitglied der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht tibertragen werden kann
(stimmberechtigtes Mitglied). Mitglieder anderer Abteilungen haben beratende Stimme.

(5) Beschlusse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitlieder ge-
fasst; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon
wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine geheime Abstimmung durchge-
fuhrt.

(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrand-
meister sowie der zustandigen stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem zustandigen
stellvertretenden Stadtbrandmeister auf Verlangen zuzuleiten. Der Fachbereich Feuerwehr
kann eine Ausfertigung der Niederschrift bei der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrand-
meister anfordern.

8§10
Verfahren bei Vorschlagen

(1) Uber Vorschlage zur Besetzung von Funktionen wird geheim abgestimmt. Liegt nur ein
Vorschlag vor, wird durch Zuruf abgestimmt, wenn niemand widerspricht. Vorgeschlagen ist,
wer die Mehrheit der Stimmen erhalt.

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das
Mitglied vorgeschlagen ist, fir das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter
des Verfahrens zu ziehen ist.

(3) Uber den dem Rat der Stadt gemaf § 20 Abs. 4, 5 und 6 NBrandSchG abzugebenden
Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhaltnis zu berufenden Fuhrungskréfte (Stadtbrand-
meisterin oder Stadtbrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter) wird geheim abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Be-
werberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die fir einen Vorschlag ge-
maf § 20 Abs. 5 NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung
zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen
sind, durchzufuhren. Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, kbnnen am gleichen Tag
erneute Abstimmungen durchgefiihrt werden. Erhalt nach einem weiteren Wabhltag ein Be-
werber nicht die erforderliche Mehrheit, hat die Freiwillige Feuerwehr ihr Vorschlagsrecht
verwirkt. In diesem Fall entscheidet der Rat auf Basis eines mit dem Stadtkommando abge-
stimmten Besetzungsvorschlages des Fachbereiches Feuerwehr.

§11
Mitglieder der Einsatzabteilung

(1) Fdr den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der
Stadt, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, kénnen
Mitglied der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjahrigen ist die
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Das gilt auch fur minderjah-
rige Mitglieder, die aus der Jugendfeuerwehr tibernommen werden sollen. Mitglied der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung einer
anderen Gemeinde angehort und regelmafig fir Einsatze zur Verfligung steht (Doppelmit-
glied 8§ 12 NBrandSchG).

(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die fir den Wohnsitz zustandige Ortsfeuerwehr zu
7
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richten. Antrage von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich
die regelmaiiige Teilnahme an Einsatzen erfolgen soll. Die Stadt kann ein Fihrungszeugnis
und ein &arztliches Zeugnis Uber den Gesundheitszustand der Bewerberinnen und Bewerber
anfordern; die Kosten tragt die Stadt.

(3) Uber die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 8 Abs. 4).
Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat den Fachbereich Feuerwehr tber die
Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister sowie der zustdndigen Stellvertretenden
Stadtbrandmeisterin oder dem zustandigen Stellvertretenden Stadtbrandmeister von der
Entscheidung Uber den Aufnahmeantrag zu unterrichten. Bei Ablehnung eines Antrages ist vor
Bekanntgabe der Entscheidung der Fachbereich Feuerwehr tber die Stadtbrandmeisterin
oder den Stadtbrandmeister sowie der zustandigen Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin
oder dem zustandigen Stellvertretenden Stadtbrandmeister zu informieren. Die Ablehnung ist
der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschliel3t das
Ortskommando uber die Bewahrung in der Probezeit (8 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgdltigen
Aufnahme ist folgende schriftliche Erklarung abzugeben:

»Ich verspreche, die freiwillig tbernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
pinktlich und gewissenhaft zu erfillen und gute Kameradschaft zu halten.”

(5) Mitglieder der Jugendabteilung, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, kdnnen in die
Einsatzabteilung ohne Probezeit lbernommen werden, wenn sie mindestens zwei Jahre der
Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr angehért haben und an einem Lehrgang ent-
sprechend den Richtlinien fiir die Truppmannausbildung Teil 1 erfolgreich teilgenommen
haben. Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Mitwirkung in der Jugendfeuerwehr ist bis zum
18. Lebensjahr weiterhin méglich.

(6) Die Zugehorigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Mitgliedern der Einsatzabteilung
nach ihrem Wohnsitz. In Einzelfallen kann das Stadtkommando eine hiervon abweichende
Regelung treffen. Mitglieder einer Einsatzabteilung kénnen zuséatzlich in einer anderen
Ortswehr am Einsatzdienst teilnehmen.

8§12
Mitglieder der Altersabteilung

(1) Mitglieder der Einsatzabteilung und Einsatzreserve sind in die Altersabteilung zu Gber-
nehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Mitglieder der Einsatzabteilung kénnen vor diesem Zeitpunkt auf inren Antrag oder auf
Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung tbernommen werden, wenn sie den
Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr austiben kdnnen.

(3) Mitglieder der Altersabteilung diirfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung
tragen.

§13
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren

(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren kénnen in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. Sie
kénnen auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.

(2) Kinder kénnen nach der Vollendung des 6. Lebensjahres, aber noch nicht des
12. Lebensjahres Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung
der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Jugendliche kdnnen nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des
18. Lebensjahres Mitglied der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der

8
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Erziehungsberechtigten vorliegt.

(4) Daruber hinaus kénnen Mitglieder, die die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit fordern
oder betreuende Aufgaben wahrnehmen, tiber die in 8 20 Abs. 2 genannte Altersgrenze
hinaus tatig werden. In der Kinderabteilung kbnnen auch geeignete Personen, z.B. Eltern, als
Betreuer eingesetzt werden, die keiner Abteilung angehéren.

(5) Die Leitung der Kinderfeuerwehr erfolgt durch ein geeignetes Feuerwehrmitglied, das
nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart sein soll.

(6) Uber die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando
auf Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr.

§14
Mitglieder der Einsatzreserve

(1) In den Ortsfeuerwehren kann eine Abteilung Einsatzreserve eingerichtet werden.

(2) Mitglieder der Einsatzabteilung kénnen auf Beschluss des Ortskommandos in die Ein-
satzreserve versetzt werden, wenn sie der Verpflichtung zur regelméRigen Teilnahme am
Ubungs-, Ausbildungs- und Einsatzdienst nicht mehr nachkommen kénnen und die Voraus-
setzungen fir eine Beurlaubung (8§ 18 Abs. 1) oder eine Versetzung in die Altersabteilung
(8 12 Abs. 1 und 2) nicht vorliegen.

(3) Mitglieder der Einsatzreserve sollen im Jahr innerhalb der Ortsfeuerwehr mindestens
10 Dienststunden verrichten. Fir die Mitglieder der Einsatzreserve gelten die Vorgesetzten-
verhaltnisse innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Bei Teilnahme am Ubungs-, Ausbildungs-
und Einsatzdienst gelten die Vorgesetztenverhaltnisse analog wie bei der Einsatzabteilung.
§ 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie die Abs. 3 — 5 gelten entsprechend.

§15
Mitglieder der Feuerwehrmusikabteilung

(1) Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannsziige konnen bei allen Ortsfeuerwehren als
Feuerwehrmusikabteilung aufgestellt werden. Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannsziige
kénnen auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.

(2) Die Zugehorigkeit zur Feuerwehrmusikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht
gebunden. Die Mitglieder der Feuerwehrmusikabteilung missen ihren Wohnsitz nicht in der
Stadt Braunschweig haben. Sie missen keinen Einsatzdienst leisten.

(3) Uber die Aufnahme entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der
Feuerwehrmusikabteilung.

§16
Ehrenmitglieder

(1) Ehrenmitglieder kdnnen ehemalige Mitglieder der Einsatzabteilung und férdernde Feu-
erwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Personen auf3erhalb der Freiwilligen Feu-
erwehr unabhangig von ihrem Wohnsitz werden, die sich um den Brandschutz und Hilfeleis-
tungsaufgaben verdient gemacht haben. Sie werden auf Vorschlag des Ortskommandos
durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Ortsfeuerwehr ernannt.

(2) Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig, die als Ehrenbeamtinnen oder
Ehrenbeamte der Freiwilligen Feuerwehr tatig waren, kann nach Anhoérung der Stadtbrand-
meisterin oder des Stadtbrandmeisters vom Rat der Stadt die Bezeichnung ,Ehrenbrand-
meisterin" oder ,Ehrenbrandmeister” verliehen werden, wenn sie in Ehren aus dem Beam-
tenverhaltnis ausgeschieden sind. Die Betreffenden sollen:
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a) 18 Jahre als ,Ehrenbeamtinnen” oder ,Ehrenbeamte" tatig gewesen sein,
b) den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht und
c) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben.

§17
Fordernde Mitglieder

(1) Die Ortsfeuerwehr kann fordernde Mitglieder aufnehmen; tiber die Aufnahme entscheidet
das Ortskommando.

§18
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen Ubertragenen Aufgaben
gewissenhaft auszufihren. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben
der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Mitglieder der Einsatzabteilung, die aus
personlichen Grinden voribergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst
verhindert sind, kdnnen auf Antrag durch das Ortskommando befristet beurlaubt werden.
Wahrend der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als Mitglied der Ein-
satzabteilung.

(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sollen an dem fir sie vorgesehenen
Ubungsdienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der
Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen.

(3) Jedes Mitglied hat die ihm tberlassenen Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstande
sowie die Gerate pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsatzlicher oder grob fahrlas-
siger Beschadigung von Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstanden sowie von Geraten
kann die Stadt den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf au-
Berhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen
unfallversichert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Unfallverhiitungsvorschriften fir Feuer-
wehren zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverziiglich

- spatestens binnen 48 Stunden - Uber die Ortsfeuerwehr dem Fachbereich Feuerwehr zu
melden. Gleichzeitig ist die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister zu informieren.
Dies gilt auch fur Erkrankungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zurtickzufuhren sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm wahrend des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem
privaten Eigentum entstanden ist, so gelten Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend.

§19
Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade durfen an Mitglieder der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der 88 8 ff
FwVO verliehen werden.

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad
~Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann" vollizieht die Ortsbrandmeisterin
oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos.

(3) Uber die Verleihung eines Dienstgrades ist eine Urkunde auszustellen. Der Dienstgrad
darf erst mit der Aushéndigung der Urkunde gefiihrt werden.

(4) Samtliche Verleihungen von Dienstgraden sind dem Fachbereich Feuerwehr auf dem
Dienstweg schriftlich mitzuteilen.

10
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§ 20
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austrittserklarung,

b) Richterspruch, wenn dadurch die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter verloren
wurde,

c) Auflésung der Freiwilligen Feuerwehr,

d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des standigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Mitglie-
dern der Einsatzabteilung,

e) Wegfall der regelmaRigen Verfugbarkeit bei Doppelmitgliedern,

f)  Ausschluss.

(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet fur Mitglieder der Kinderfeuerwehr
dariber hinaus

a) mit der Auflésung der Kinderfeuerwehr,
b) mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet fir Mitglieder der Jugendfeuerwehr
Uber Absatz 1 hinaus

a) mit der Aufldsung der Jugendfeuerwehr,
b) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann nur zum Quartalsende erfolgen; er ist
spatestens einen Monat vorher gegentiber der Ortsfeuerwehr schriftlich zu erklaren.

(5) Mitglieder der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich
in der Probezeit nicht bewahren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie kénnen in
eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Gbernommen werden, wenn sie die Vo-
raussetzungen fir eine Zugehdorigkeit zu dieser Abteilung erfullen.

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnen aus der Freiwilligen Feuerwehr ausge-
schlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
dann vor, wenn ein Mitglied

a) seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst erheblich verletzt,

b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,

c) die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich
stort,

d) das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr geschadigt hat,

e) rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,

f) innerhalb oder auRerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch AuRerungen oder tatséchliche
Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht
anerkennt.

(7) Uber die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr
beschlie3t das Ortskommando. Die Ausschlussentscheidung des Ortskommandos soll
schriftlich dokumentiert und dem Fachbereich Feuerwehr angezeigt werden. Es soll dabei
insbesondere begriindet werden, weshalb ein Ausschluss im konkreten Fall das geeignete,
erforderliche und angemessene Mittel ist und nicht andere, mildere MalRnahmen, wie bei-
spielsweise eine Abmahnung oder eine zeitlich befristete Suspendierung in Betracht kommen.
Das Verwaltungsverfahren wird durch die Stadt gefiihrt. Vor der Entscheidung tber den
Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Stadtkommando und der oder dem Be-
troffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfligung wird von der
Stadt erlassen, wenn vom Fachbereich Feuerwehr ebenfalls festgestellt wird, dass ein Aus-

11
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schluss das geeignete, erforderliche und angemessene Mittel ist.

(8) Mitglieder der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr kénnen,
wenn gegen sie das Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder
dem Ortsbrandmeister bis zur rechtskraftigen Entscheidung tber den Ausschluss suspendiert
werden.

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes der Einsatzabteilung hat die Orts-
feuerwehr tUber die Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister dem Fachbereich Feu-
erwehr unverziglich schriftlich anzuzeigen.

(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung,

Dienstausweis, Ausriistungsgegenstande und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfiigung
gestellten Gegenstande bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestatigt dem

ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurtickgegebenen Gegenstande und handigt ihm
eine Bescheinigung Uber die Dauer der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus.

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfigung gestellte Gegenstande gemal Abs. 10 Satz 1
von dem ausscheidenden Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zuriickgegeben, kann
die Stadt den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Héhe der Wiederbeschaffungs-
kosten verlangen.

8§21
Ubergangsregelungen

Mit Inkrafttreten dieser Satzung gilt fur die in 8 4 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 2 genannten
Funktionskrafte, die unbefristet ernannt sind, eine Amtszeit von 3 Jahren.

8§22
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung fir die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braun-

schweig vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Stadt Braunschweig Nr. 17 vom
20. Dezember 2013, S. 55) aul3er Kraft.

Braunschweig, den

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
[. V.

Ruppert
Stadtrat

12
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Vorstehende Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig wird hiermit be-
kanntgemacht.

Braunschweig, den

Der Oberblrgermeister
I V.

Ruppert
Stadtrat

13
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Stadt Braunschweig 15-00619
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Personal-/Stellenbedarf im Zusammenhang mit der Flichtlings-
situation

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 16.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Die Verwaltung wird ermachtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 Stellen auszu-
schreiben und zu besetzen, wenn ein unabweisbarer Stellenbedarf im Zusammenhang mit
der Untersuchung, Unterbringung und Betreuung von Flichtlingen entsteht.*

Sachverhalt:

Von der Flichtlingsproblematik ist die Stadt Braunschweig derzeit insbesondere in zwei
Teilbereichen betroffen, die direkte Auswirkungen auf den Personalbedarf nach sich ziehen
kénnen:

1. Inobhutnahme von unbegleiteten minderjahrigen Flichtlingen (umF)

Das Jugendamt ist im Rahmen des staatlichen Wachteramtes verpflichtet, den Schutz
des Kindeswohls sicherzustellen und die umF am tatsachlichen Aufenthaltsort in Obhut
zu nehmen.

Aufgrund der unvorhersehbaren Zunahme der unbegleiteten minderjahrigen Fluchtlinge
(umF) hat die Verwaltung dem Verwaltungsausschuss am 15. September 2015 eine Eil-
vorlage (s. DS 15-00656) vorgelegt, in der die Ausschreibung und Besetzung von 32
Planstellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 vorgeschlagen wird.

2. Durchfihrung von Asylbewerberuntersuchungen

Die Gesundheitsuntersuchung von Fluchtlingen, die in der Landesaufnahmebehdrde
Braunschweig untergebracht sind, wird vom Gesundheitsamt Braunschweig durch-
geflhrt. Aufgrund der steigenden Zahlen wurden bereits 2015 1,5 Stellen neu ein-
gerichtet. Auch in 2016 wurden bereits 1,5 Stellen aus der Stellenreserve flr diesen
Bereich freigegeben.
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Da die Entwicklung der Fluchtlingsproblematik insgesamt nicht vorhersehbar und damit die
Auswirkungen fur Braunschweig nicht kalkulierbar sind kann nicht ausgeschlossen werden,
dass weitere umF aufgenommen und betreut werden missen bzw. die Zahlen der Ge-
sundheitsuntersuchungen weiterhin steigen. Dies wirde zu weiterem Personalmehrbedarf
fuhren. Da die Stellenreserve 2015 erschopft ist benétigt die Verwaltung bis zum Inkrafttreten
des Haushaltsplanes 2016 eine Ermachtigung, das erforderliche Personal im Vorgriff auf den
Stellenplan 2016 kurzfristig ausschreiben und einstellen zu kdnnen. Die daflir erforderlichen
Planstellen werden anschlieRend in den Stellenplan 2016 aufgenommen. Die Betreuungs-
kosten fur die umF und die Kosten fur die Gesundheitsuntersuchung sind durch Kosten-
erstattungen gedeckt.

Uber die tatsachliche Inanspruchnahme dieser Erméachtigung wird der Rat unterrichtet.

Ruppert

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00625
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Padagogisches Personal in den stadtischen Kindertagesstatten

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 09.09.2015
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 @)
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

1. Der Anteil des unbefristet beschaftigten padagogischen Personals (Erzieherinnen und
Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger sowie Sozialassistentinnen und
Sozialassistenten) in den stadtischen Kindertagesstatten wird erhéht. Es werden daher
aktuell insgesamt bis zu 38,5 Dienstposten (Vollzeitdquivalent) der nur befristet zur
Verfligung stehenden Arbeitsplatze nach Maligabe dieser Vorlage unbefristet besetzt.

2. Im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes der Abteilung 51.1 Allgemeine
Erziehungshilfe werden aktuell bis zu sechs der nur befristet zur Verfligung stehenden
Bezirkssozialarbeiterdienstposten nach Maligabe dieser Vorlage unbefristet besetzt
(Vollzeitaquivalent).

3. Die Verwaltung tberprift zum 1. August eines jeden Jahres die festgelegte Quote und
nimmt, soweit erforderlich, Anpassungen vor.

Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 9. Juli 2015 sagte die
Verwaltung zu, Vorschlage auszuarbeiten, wie der Anteil des in den stadtischen
Kindertagesstatten unbefristet beschaftigten Personals erhoht werden konne.

Die Stadt Braunschweig sieht sich im Bereich des padagogischen Betreuungspersonals
in den stadtischen Kindertagesstatten einem immer starker werdenden Wettbewerb mit
anderen Arbeitgebern ausgesetzt. Der seit August 2013 geltende Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz sowie die Einfiihrung einer Drittkraft in Krippengruppen in Niedersachsen
seit Beginn dieses Jahres verscharft den sich bereits abzeichnenden Fachkraftemangel
nochmals. Um dennoch auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu kénnen, bedarf es
wirksamer Instrumentarien, die zum Erhalt qualifizierter und leistungsstarker Fachkrafte
beitragen. GréRtmaglicher Anreiz kdnnte hierbei die Ubernahme des padagogischen
Personals in ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis sein.

Im Zeitraum von 2009 bis 2015 waren durchschnittlich 55 Dienstkrafte in befristeten
Beschaftigungsverhaltnissen tatig (siehe Anlage). Diese Anzahl ist Uber die Jahre nahezu
konstant geblieben. Begrindet waren die nur befristeten Ausfalle der Stammkrafte u. a.
durch Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub zur Kinderbetreuung, anderweitige Einsatze
im Rahmen von Teilzeit sowie langfristige Erkrankungen.
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Da in fast allen Fallen mit einer Rickkehr der Stammkrafte zu rechnen ist, kann die
unbefristete Ubernahme samtlich befristet Beschéftigter nicht empfohlen werden. Das
Risiko einer Uberschreitung des Stellenplans ware dann nicht mehr kalkulierbar, eine
Kostensteigerung flr den stadtischen Haushalt ware die Konsequenz.

Es zeigt sich aber, dass eine gleichbleibende Anzahl der Dienstkrafte durch Grinde des
Mutterschutzes, der Elternzeit sowie der Beurlaubung zum Zwecke der Kinderbetreuung
(planbare Ausfalle) konstant Gber die Jahre hinweg der Stadt Braunschweig nicht zur
Verfugung steht. Nach dieser beruflichen Auszeit kehren die Mitarbeiter regelmafiig
zunachst flr einen langeren Zeitraum nur in Teilzeit ins Berufsleben zurlck.

Die Verwaltung hat sich daher die Entwicklung sowie die Grinde flur die befristeten
Beschaftigungen der vergangenen Jahre detailliert betrachtet, um eine verbindliche Quote
zu ermitteln, die es einerseits ermdglicht, den Anteil des unbefristet beschaftigten
padagogischen Personals in den stadtischen Kindertagesstatten zu erhéhen, anderseits
das Risiko einer Uberschreitung des Stellenplans nach Auffassung der Verwaltung
ausschlieft.

Aus Sicht der Verwaltung erscheint es hierbei vertretbar, eine belastbare Quote von 80 %
des im Betrachtungszeitraum (2009 — 2015) niedrigsten Wertes der Befristungen als
Grundlage zu installieren, in deren Hohe die nur befristet zur Verfiigung stehenden
Arbeitsplatze einer jeden Berufs- und Entgeltgruppe unbefristet besetzt werden kénnen.

Diese Vorgehensweise hat zur Folge, dass aktuell (Kita Jahr 2015/2016) bis zu

10,5 Kinderpflegerinnen oder -pfleger der Entgeltgruppe S 3 TV6D
5 Kinderpflegerinnen oder -pfleger der Entgeltgruppe S 4 TV6D
14 Erzieherinnen oder Erzieher der Entgeltgruppe S 6 TV6D
9 Erzieherinnen oder Erzieher der Entgeltgruppe S 8 TV6D

Uber den Stellenplan hinaus in unbefristete Arbeitsverhaltnisse (umgerechnet auf
Vollzeitvertrage) tbernommen werden kénnen.

Die Verwaltung wird die Entwicklung der Zahlen zu Beginn eines jeden Kita-Jahres
Uberprifen und, soweit erforderlich, entsprechende Anpassungen vornehmen, um das
prozentuale Ergebnis (80 %) ggf. wiederherzustellen.

Der Anteil des befristet beschéaftigten padagogischen Personals in den stadtischen
Kindertagesstatten wirde sich auf Basis der 0. g. Zahlen von aktuell 17,2 % auf ca. 4,5 %
absenken. Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von ca. 21,4 % in den Berufen
der Sozial- und Erziehungsdienste tragt die Stadt Braunschweig durch diese Mallnhahmen
zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer Erhéhung der Arbeitsmotivation
innerhalb der o. g. Berufsgruppen bei, was folglich auch zu einer Steigerung der
Attraktivitat der Stadt Braunschweig als Arbeitgeberin insgesamt beitragen wird.

Eine Anpassung bzw. Ausweitung des Stellenplanes ware nicht erforderlich, da die
Mitarbeiter, die sich in Elternzeit oder Beurlaubung befinden, wie bislang bereits
praktiziert, auf Leerstellen des Stellenplanes geflhrt werden, so dass eine
Doppelbelegung von Stellen grundsatzlich ausgeschlossen ist.
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Die Verwaltung hat auch Gberprift, ob obige Verfahrensweise auf andere Berufsgruppen
innerhalb der Stadtverwaltung anwendbar ware, um somit auch hier entsprechendes
Fachpersonal an die Stadt Braunschweig zu binden.

Innerhalb des Fachbereichs 51 ergibt sich im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes bei
den Bezirkssozialarbeitern eine vergleichbare Situation. Im Zeitraum von 2012 — 2015
waren dort durchschnittlich 10 Dienstkrafte (Vollzeitaquivalent) in befristeten
Beschaftigungsverhaltnissen tatig. Die Verwaltung halt es auch hier fur vertretbar, den
Anteil des unbefristet beschaftigten Personals zu erhdhen. Es sollen daher bis zu 80 %
des im Betrachtungszeitraum (2012 — 2015) niedrigsten Wertes der Befristungen als
Grundlage angesetzt werden.

Dies hat zur Folge, dass aktuell bis zu sechs Bezirkssozialarbeiter der Entgeltgruppe S 14
TVO6D Uber den Stellenplan hinaus in unbefristete Arbeitsverhaltnisse ibernommen
werden kdénnen. Hinsichtlich der organisatorischen Auswirkungen wird auf die obige
Vorgehensweise bei den stadtischen Kindertagesstatten verwiesen.

In den Ubrigen Abteilungen der Stadtverwaltung ist eine vergleichbare Situation nicht
gegeben, so dass dort keine Ausweitung empfohlen werden kann.

Ruppert

Anlage/n:

Anlage |

Ubersicht Uber die Anzahl des befristet beschaftigten Personals in den stadtischen
Kindertagesstatten

Anlage Il

Ubersicht Giber die Anzahl des befristet beschaftigten Personals der Bezirkssozialarbeiter,
Entgeltgruppe S 14 TV6D (Allgemeiner Sozialdienst, Abt. 51.1 Allgemeine Erziehungshilfe
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Ubersicht tiber die Anzahl des befristet beschéaftigten Personals in den stadtischen Kindertagesstétten

. davon Kinderpfleger bzw. .
befr_!st.et Sozialassistenten GlEwa EzlElier
Jahr? beschaftigtes
Personal
EGr.S 3 EGr. S 42 EGr. S 6 EGr. S 82
2009 57,67 24,26 0,00 3341 0,00
2010 56,98 24,34 0,00 32,64 0,00
2011 49,51 24,52 0,00 25,00 0,00
2012 48,33 13,18 6,46 17,15 11,54
2013 57,61 15,28 8,46 19,83 14,04
2014 56,22 14,71 7,46 18,01 16,04
2015 57,23 13,77 10,77 18,01 14,68
[ 54,79 18,58 8,29 23,43 14,07
Hinweise
e aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet
e die Ausweisung erfolgt vollzeitaquivalent
1 Die Erhebung erfolgt ab dem Jahre 2009. Grund hierfirr ist die Einfiihrung des Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst
zum 1. Oktober 2009.
2 Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wurden die Dienstposten der Kinderpfleger und Erzieher in den stadtischen Kindertagesstéatten
in Stadtbezirken mit besonderem Forderbedarf aufgrund der besonders schwierigen fachlichen Tatigkeiten nach
EGr. S 4 bzw. S 8 TVOD ausgewiesen. Die Auflistung erfolgt daher erst ab dem Jahre 2012.
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Anlage 1l

Ubersicht tiber die Anzahl des befristet beschéftigten Personals der Bezirkssozialarbeiter, Entgeltgruppe S 14 TV6D (Allgemeiner Sozialdienst, Abt.
51.1 Allgemeine Erziehungshilfe)

Jahr Gesamtpersonal befristet beschéftigtes Personal zum
P Stichtag 1. 10. d. J.
2012 37 7,5
2013 37 11,5
2014 39 9,25
2015 43 10,37
[7] 39 9,65
Hinweise:
e die Ausweisung erfolgt vollzeitaquivalent
e flir das Jahr 2015 wurde der aktuelle Wert angegeben
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Stadt Braunschweig 15-00025
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Verkauf des bebauten stadtischen Grundstiicks Helmstedter
Strae 37

Organisationseinheit: Datum:
24.06.2015
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgriin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 07.07.2015 o]
(Anhdrung) )
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 0]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

.0em Verkauf des stadtischen Grundsticks Helmstedter Stralle 37 an die Stiftung
Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Die Stadt ist Eigentumerin des Grundsticks Helmstedter Stral3e 37 (Teilflachen der
Flurstiicke 533/11 und 556/7, Flur 2, Gemarkung Altewiek) in einer Gré3e von ca. 20.100 m?,
welches mit einem Schulgebaude mit separatem Toilettengebaude, einer Turnhalle/Aula,
einem Hausmeisterhaus sowie einer Garage bebaut ist (siehe anliegenden Plan). Das
Grundstuck liegt zum gréRten Teil nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Die
planungsrechtliche Zulassigkeit von Bauvorhaben richtet sich somit nach § 34 BauGB —
Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile -.

Das Grundstuck ist seit dem 01.08.2004 zum Betrieb der Internationalen Schule an das
Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) auf der Grundlage des VA-
Beschlusses vom 10.03.2004, Drucksachen-Nr. 8699/04, vermietet. Die Internationale
Schule wurde stufenweise ab dem 01.08.2004, beginnend mit den Jahrgangen 1 und 3,
ausgebaut. Nachdem alle Jahrgangsstufen errichtet sind, soll ein weiterer Ausbau der
Zweizugigkeit erfolgen. Hierfur sind An- und Umbaumafnahmen erforderlich. Vor
Umsetzung dieser MalRnahmen mdchte die Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852
das Schulgrundstlick erwerben, da die vorgesehenen umfangreichen Bauarbeiten auf einem
Mietgrundstuck fur die Stiftung nicht zukunftsfahig sind. Die Gremien des CJD haben einen
Ankauf des Grundstiicks aus wirtschaftlichen Uberlegungen abgelehnt. Da das CJD bereits
auf einem der Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 gehérenden Grundstiick die
Christopherusschule betreibt, ist das CJD an die Stiftung wegen eines Grundstlicksankaufs
herangetreten. Die Stiftung Knabenhof mdchte das Schulgrundstick erwerben und langfristig
dem CJD zur Verfigung stellen.
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Die Stiftung Knabenhof bei St. Leonhard seit 1852 ist eine selbstandige Stiftung birgerlichen
Rechts mit Sitz in Braunschweig. Die Wahrnehmung des Stiftungszwecks wurde vertraglich
an das CJD ubertragen. Das CJD Braunschweig in Niedersachsen ist eine gemeinnitzige
Einrichtung mit vielfaltigen Angeboten zur schulischen und musischen Bildung. Zudem ist es
ein Kompetenzzentrum fir Begabtenforderung. Zu den Bereichen gehort eine International
School, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Musische Akademie, ein Internat sowie eine
Psychologische Beratungsstelle. Die Einrichtung ist Teil des Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands e. V. (CJD). Das CJD bietet jahrlich 155.000 jungen und erwachsenen
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern an 150 Standorten geférdert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision ,Keiner darf verloren gehen!*.

Fur die Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Braunschweig ist die Internationale Schule
Braunschweig — Wolfsburg von entscheidender Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Teil der
Bildungsinfrastruktur in Braunschweig mit Uberregionaler Bedeutung und damit ein wichtiger
Standortfaktor. Mit der Internationalen Schule wird das 6ffentliche Schulwesen in
Braunschweig erganzt und bereichert. Deutsche Familien wahlen eine Internationale Schule,
weil sie ein alternatives Schulangebot suchen und ihre Kinder auf ein internationales Leben
und Arbeiten in globalen Verhaltnissen vorbereiten méchten. Auslandische Familien, die in
Deutschland eine gewisse Zeit leben, spricht die Schule an, da die dort zu erwerbenden
internationalen Abschlisse den Jugendlichen nach einer Rickkehr in ihre Heimat oder nach
einem Wohnortwechsel in ein anderes Land eine schnelle Integration in andere
Bildungssysteme ermdglichen. Die Internationale Schule verbessert die Chancen fir
Personalgewinnung von hochqualifizierten Fachkraften in den wissenschaftlichen
Einrichtungen und fur die heimische Wirtschaft.

Im bestehenden Mietvertrag wurde der Stadt entschadigungslos das Recht eingeraumt, die
Sportanlagen (Turnhalle/Sportplatz) schultaglich spatestens ab 18 Uhr, an den
Wochenenden und in den Schulferien an auferschulische Nutzer (Sportvereine) zu
vermieten. Von der Kauferin werden die Vereinbarungen zur Nutzung der Sportanlagen
Ubernommen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Verkauf des Grundstiicks zu beschlie3en.

Geiger

Anlage:
Lageplan Helmstedter Stralze 37
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Stadt Braunschweig 15-00507
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 14.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Den in der Vorlage aufgefiihrten tber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumalinahmen
Projekt 4E.210097 Sanierung/ Erweiterung Nibelungenschule
Sachkonto 787110 Hochbaumalnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden Uberplanmafige Auszahlungen in Héhe von 500.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.746.000 €
Mittel des Ergebnishaushaltes 374.000 €
UberplanméBig beantragt 500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 2.620.000 €

Fur die Sanierung der Nibelungenschule und deren Erweiterung fir die Oberstufe der IGS
Querum sind im Haushaltsplan 2015 kassenwirksame Mittel i. H. v. 2.120.000 €
veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungsermachtigung (VE) zu Lasten 2016 i. H. v.
1.200.000 € eingeplant.

Die in diesem Jahr vorgesehenen Sanierungsmalinahmen an den Fassaden und Fenstern

sowie die Elektro-, Heizungs- und Sanitarinstallationen werden bis zum Jahresende wie
geplant durchgefuhrt.
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Die verfugbaren kassenwirksamen Mittel sind infolge des fortgeschrittenen Bauablaufs
bereits in voller Héhe durch Planungs- und Bauauftrage gebunden und werden bis zum
Jahresende vollstandig verausgabt sein. Die VE ist derzeit i. H. v. rund 650.000 € durch
Auftrage in Anspruch genommen; bis zum Jahresende 2015 werden daraus weitere Auftrage
inbesondere flr Tischler-, Stahlbau- und Rohbauarbeiten erteilt.

Die beauftragten und noch zu beauftragenden Bauleistungen werden teilweise in diesem
Haushaltjahr erbracht und auch zum Teil in Rechnung gestellt. Daher sind weitere
kassenwirksame Haushaltsmittel in Héhe von 500.000 €, die in der Finanzplanungsrate 2016
enthalten sind, im Wege eines Haushaltsvorgriffs Gberplanmafig bereitzustellen.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfligung:

Projekt /

Art der Deckung Finanzposition

Bezeichnung Betrag

Sanierung/ Erweiterung
Nibelungenschule/ 500.000,00 €
Hochbaumalinahmen - Projekte

Minderauszahlung 4E.210097/
787110

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 BaumafRnahmen
Projekt 4E.210144 |GS Franzsches Feld/ Sanierung
Sachkonto 787110 Hochbaumalnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Auszahlungen in H6he von 500.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 2.463.000 €
Mittel des Ergebnishaushaltes 615.800 €
tiberplanmafig beantragt 500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 3.578.800 €

Fur die Sanierung der IGS Franzsches Feld sind im Haushaltsplan 2015 kassenwirksame
Mittel i. H. v. 3.078.800 € veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungserméachtigung (VE) zu
Lasten 2016 i. H. v. 2.260.000 € eingeplant.

Die in diesem Jahr vorgesehenen Sanierungsmalfinahmen (Teilsanierung Heizungsanlage
und Trinkwassernetz, Teilsanierung WC's, Sanierungsbeginn in den NTW-Raumen,
Installation Trafostation) werden bis zum Jahresende wie geplant durchgefiht. Dazu werden
bestimmte Bauleistungen, die urspringlich erst 2016 oder spater vorgesehen waren, aus
statischen oder bauordnungsrechtlichen Griinden bzw. um den gesamten Sanierungsablauf
zu optimieren vorgezogen.

Die verfigbaren kassenwirksamen Mittel sind infolge des fortgeschrittenen Bauablaufs
bereits in voller Hoéhe durch Planungs- und Bauauftrage gebunden und werden bis zum
Jahresende vollstandig verausgabt sein. Die VE ist derzeiti. H. v. rund 1.000.000 € durch
Auftrage in Anspruch genommen; sie wird ebenfalls bis zum Jahresende 2015 vollstandig
durch weitere Auftrage in Anspruch genommen.

Da die beauftragten und noch zu beauftragenden Bauleistungen flr die vorgezogenen
Malnahmen in diesem Haushaltjahr erbracht und zumindest teilweise in Rechnung gestellt
werden, missen weitere kassenwirksame Haushaltsmittel in Hohe von 500.000 €, die in der
Finanzplanungsrate 2016 enthalten sind, im Wege eines Haushaltsvorgriffs iberplanmafig
bereitgestellt werden.
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Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Projekt /

Art der Deckung Finanzposition

Bezeichnung Betrag

Minderauszahlung 4E.210144/

787110 IGS Franzsches Feld Sanierung 500.000,00 €

3. Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Zeile 26 Baumalnahmen
Projekt 58.660017 Stadtbahnbau/Folgemallnahmen
Sachkonto 787210 Tiefbaumalinahmen Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden Uberplanmafige Auszahlungen in Héhe von 127.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 250.000,00 €
UberplanmiéBig beantragt 127.000,00 €
(neu) zur Verfligung stehende Haushaltsmittel: 377.000,00 €

Fir FolgemalRnahmen im StralRenbahnbau stehen flr das Haushaltsjahr 2015 250.000 €
zuzuglich Haushaltsreste in Hohe von 91 T€ zur Verfugung. Die vorhandenen
Haushaltsmittel sind bereits vollstandig durch MalRnahmen (z. B. Wendenstrale) gebunden.
In 2015 soll zusatzlich jedoch auch die Fertigstellung der stadtbahnbegleitenden
Strallenbauarbeiten am Leonhardplatz erfolgen. Im Zuge der dringend ndtigen
Gleissanierung werden Optimierungen flir den Radverkehr umgesetzt und die Bushaltestelle
vor der Stadthalle erneuert. Die Arbeiten sind mit der Verkehrs-GmbH koordiniert.

Die Erneuerung der Stralle soll aus wirtschaftlichen Grinden im Zuge der Gleissanierung
durchgefiihrt werden, da durch Synergieeffeckte Kosten gespart werden kdnnen. Aul3erdem
muss dann nicht zu einem spateren Zeitpunkt die Strale erneut fir die Bauarbeiten
(teilweise) gesperrt werden und es konnen weitere Beeintrachtigungen des Verkehrs
vermieden werden.

Fur die BaumaRnahme am Leonhardplatz wird mit Gesamtkosten in Héhe von 325.000 €
gerechnet. Ein Teil kann aus den vorhandenen Mitteln erbracht werden, jedoch besteht eine
Deckungsliicke in Hohe von 127.000 €.

Deckungsmittel sind im Projekt ,Radwege Neubau (4S.660012)“ vorhanden, dort wird der
Ansatz nicht ausgeschopft werden.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Art der Deckung II:;:;?\I;tplosition Bezeichnung Betrag
Minderauszahlung 4S.660012 / Radwege Neubau /
787210 Tiefbaumalnahmen Projekte 127.000,00 €
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4. Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Zeile 26 Baumalinahmen
Projekt 5S.660050 FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)
Sachkonto 787340 Sonstige Baumalnahmen - sonstige technische Anlagen

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Auszahlungen in Héhe von 70.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 300.000,00 €
uberplanméBig beantragt 70.000,00 €
(neu) zur Verfligung stehende Haushaltsmittel: 370.000,00 €

Die Verwaltung hatte mehrere Planungsvarianten zur Aufwertung des Erfurtplatzes
vorbereitet. Der Stadtbezirksrat hat sich im weiteren Verlauf fir die Legalisierung des bereits
als Parkplatz genutzten Platzes ausgesprochen. Diesem Wunsch ist die Verwaltung
nachgekommen und hat durch geringfugige Umorganisation auf dem Platz und durch
entsprechende Beschilderung ein Maximum an Stellplatzen legalisiert. Die Umgestaltung des
Platzes wurde durch die Fachverwaltung umgesetzt.

Nach Einrichtung der Parkplatze, die ausschliellich vom Sachsendamm Uber den
Gleisbereich angefahren werden kénnen, hat sich die Zahl der Uberfahrten der Gleise auf
ein Mal} erhéht, wonach eine technische Sicherung der Gleisanlagen nach § 20 Absatz 4
Verordnung Uber den Bau und den Betrieb der Strallenbahnen (Stralenbahn-Bau- und
Betriebsordnung — BOStrab) vorgeschrieben ist. Hier kommt ausschlieBlich eine
Lichtsignalanlage in Betracht. Zur Errichtung und dem daraus resultierenden Stralenbau
werden Mittel in Hohe von insgesamt rund 80.000 € bendtigt.

Die derzeit noch vorhandenen Finenzmittel des Projekts ,FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)
(5S.660050)“ sind bereits flr andere Vorhaben verplant, welche ebenso notwendig sind.

Die Teilfinanzierung der Signalanlage in Hoéhe von 70.000 € ist aus dem Projekt
»Erfurtplatz/Umgestaltung (5E.610023)“ mdglich, da die gewlnschte Planungsvariante durch
den Stadtbezirksrat weitere Budgetfreirdume zulasst.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfligung:

Art der Deckung ::r ojekt / " Bezeichnung Betrag
inanzposition
Minderauszahlung 5E.610023 / Erfurtplatz/Umgestaltung 70.000.00 €
787230 Grinbaumalinahmen - Projekte e
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Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Stadtgriin und Sport

Zeile 15 Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen
Projekt 4S.670007 FB 67: Unterh. v. Griin- und Spielanlagen
Sachkonto 421270 Infrastrukturverm. - Unterh. Griinanlagen

Bei dem o. g. Projekt wird eine GUberplanmafige Aufwendung in H6he von 200.000 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.154.300,00 €
tiberplanmiaRig beantragt 200.000,00 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 1.354.300,00 €

Am 5. Juli 2015 zog der Sturm "Siegfried" mit Orkanboen von bis zu 190 km/h Gber
Braunschweig hinweg. In der Folge dieses Sturmes sind erhebliche Baumschaden im
gesamten Stadtgebiet zu verzeichnen. Selbst der Sturm "Kyrill" hatte fir den stadtischen
Baumbestand nicht solche Auswirkungen wie nun der Sturm "Siegfried".

Insbesondere aus Grinden der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherheit war es
notwendig, fur die Aufraumraumarbeiten Fremdfirmen zu beauftragen. Da fir diese
unvorgesehenen MalRnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 200.000 € keine
ausreichenden Mittel im Budget des Fachbereiches Stadtgrin und Sport zur Verfigung
stehen, ist die Bereitstellung von tberplanmafigen Finanzmitteln erforderlich.

Deckung:
Art der Deckung E?S(::::;'{t Bezeichnung Betrag
1.61.6110.01/ Steuern, allg.
i Zuweisungen/Umlagen /
Mehrertrage 311110 SchlUsselzuweisungen vom 200.000,00 €
Land

Geiger

Anlage/n:
keine Anlagen
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Stadt Braunschweig 15-00507-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 23.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

,0en in der Vorlage aufgeflhrten Uber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Zeile 27 Beschaffung von beweglichem Sachvermégen

Projekt 5S.51 Neu Ausstattung fur die Unterbringung minderjahriger Flichtlinge
Sachkonto  783110/783125 Vermdgensgegenstande ab 150 €

Bei dem o. g. Projekt werden aul3erplanmafige Auszahlungen in Hohe von 92.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 0,00 €
auBerplanmaBig beantragt 92.000,00 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 92.000,00 €

Fir neue Unterkiinfte im Rahmen der Inobhutnahmen von minderjahrigen unbegleiteten
Fluchtlingen (UmF) in der Neuen Knochenhauerstr. 5, in der Hebbelstr. 40 und im Kinder-
und Jugendschutzhaus in Olper missen Einrichtungsgegenstande mit einem Einzelwert ab
150,00 € beschafft werden. Aus haushaltstechnischen Griinden sind die Auszahlungen wie
folgt abzubilden:

a) geringwertige Vermdgensgegenstande ab 150,00 € und bis 1.000,00 € (GVG)
b) Vermogensgegenstande lber 1.000,00 €
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Aufgrund der aktuellen Fllchtlingssituation besteht akuter Handlungsbedarf. Die
Unterbringungssituation ist bereits dramatisch. Am Abend des 3. September 2015 sind 11
neue umF in Braunschweig angekommen und am 5. September 2015 noch 70 weitere, fiir
die keine Platze mehr vorhanden sind.

Die Mittel werden wie folgt benoétigt:

18.000 Euro fir die Hebbelstr. 40
70.000 Euro fur die Neue Knochenhauerstr. 5 )
3.750 Euro fur zusatzliche Platze im Kinder- und Jugendschutzhaus, Olper

Die Stadt Braunschweig ist gesetzlich verpflichtet, die in Braunschweig angekommenen
Kinder und Jugendlichen angemessen unterzubringen und zu betreuen. Bei Einreise eines
unbegleiteten minderjahrigen Flichtlinges sind alle notwendigen MaRhahmen zum Schutz
des Kindeswohls im Rahmen des staatlichen Wachteramtes auf der Grundlage des SGB VIlI
sicherzustellen. Die Betroffenen sind gemaR § 42 Abs. 1 und 3i. V. m. § 87 SGB VIl durch
die Stadt am tatsachlichen Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen. Vor diesem Hintergrund ist
die Malinahme sowohl sachlich als auch zeitlich unabweisbar.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendtigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur
Verfugung:

Art der Deckung P.rOJektI . Bezeichnung Betrag - € -
Finanzposition
Minderauszahlung 4S.210077/ Schulkindbetreuung 60 % Stufe 2/ 92.000.00
787110 Baumalinahmen, investiv U
Ergebnishaushalt
1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15 Aufwendungen fir Sach-/ Dienstleistungen
Projekt 4S.210051 Brandschutzmalnahmen

Sachkonto 421110 Grundstucke und bauliche Anlagen/ Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Aufwendungen in Héhe von 750.000,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 1.493.000 €
tiberplanmaRig beantragt 750.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 2.243.000 €

Die bei dem o. a. Projekt verfigbaren Haushaltsmittel sind vollstandig fir grofiere Brand-
schutzmalRnahmen in 24 sowie diverse kleinere MaRnahmen in weiteren rund 30 Objekten
verplant. Zusatzlich zu den bereits geplanten und begonnenen Brandschutzmalnahmen ist
die Durchflihrung von zusatzlichen BrandschutzmaflRnahmen bei folgenden Liegenschaften
erforderlich:

GS Lindenbergsiedlung, GS Comeniusstral’e, GS Edith Stein, GS Heinrichstralle, GS Hinter
der Masch, GS Volkenrode, RS Georg-Eckert-Strale, BBS V Abt. Bocklinstralle sowie

BBS V, Abt. Leonhardstrale.

Es sind Malinahmen zur Sicherstellung des 1. Flucht- und Rettungsweges erforderlich. Dazu
sind Brandlasten wie Garderobenanlagen zu entfernen und durch Metallspinde oder durch
Umnutzung von Aufenthaltsrdumen zu ersetzen. Brand- und Rauchschutztiren sind zu
ertichtigen. Ebenso ist die Stellung von Brandwachen notwendig.
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Weiterhin sind zusatzliche KompensationsmalRnahmen bei fehlenden 2. Flucht- und
Rettungswegen wie z.B. durch Stellung von Gerusttreppen oder Notleitern und Erweiterung
von Branduberwachungsanlagen notwendig. Ebenso ist die Erneuerung bzw. Aktualiserung
von Beschilderungen, Uberpriifungen von techn. Anlagen und Bauteilen durch Gutachter und
Sachverstandige erforderlich.

Um eine Nutzungsuntersagung der betroffenen Schulen bzw. Gebaude durch die
Bauaufsicht zu vermeiden, ist eine Umsetzung der notwendigen MalRinahmen bis Ende
Oktober 2015 erforderlich.

Folgende Deckungsmittel stehen zur Verfugung:

Projekt/Kosten- .
Art der Deckung stelle/Kostenart Bezeichnungen Betrag - € -
Steuern, allgemeine
; 1.61.6110.01/ Zuweisungen/Umlagen /
- Mehrertrage - 311110 Schliisselzuweisungen vom 590.000,00
Land
Sonstige allgemeine
, 004-1003 / Finanzwirtschaft /
- Minderaufwendungen - 462110 Deckungsreserven 160.000,00
Personalaufwendungen
2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile
Projekt 4S.21 Neu Unbegleitete minderjahrige Fluchtlinge/ Unterbringung
Sachkonto  4* diverse Konten

Bei dem o. g. Projekt werden auRerplanmafige Aufwendungen in Héhe von 1.500.000 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 0,00 €
aullerplanmafig beantragt Anteil Aufwand 1.200.000 €
aullerplanmalig beantragt Anteil Investiv 300.000 €
auBerplanméaBig beantragt gesamt 1.500.000 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 1.500.000 €

Unter den in Braunschweig eingetroffenen Flichtlingen sind u.a auch unbegleitete
minderjahrige Flichtlinge (UmF) angekommen. Da die Stadt Braunschweig zur
Inobhutnahme der UmF verpflichtet ist, sind diese derzeit betreut in Jugendzentren und im
Kinder- und Jugendschutzhaus Olper untergebracht. Die Aufnahme in Jugendzentren ist
jedoch kein Dauerzustand. Um die Jugendlichen adaquat betreuen und integrieren zu
konnen, ist geplant, die Neue Knochenhauer Strafde 5, EG und 1.0G, sowie die
NaumburgstraRe 23, herzurichten und als Unterkunft bereitzustellen.

Die Kosten fir die Herrichtung des 1. OG der Neuen Knochenhauer Stralte 5 werden auf
rund 102.000 € geschéatzt und zur Zeit aus dem Projekt "Instandhaltung Allgemeines
Grundvermogen (4S.210034)" finanziert. Genaue Planungen der Kosten flr das
Erdgeschoss Neue Knochenhauer Stralte 5 sowie fur die NaumburgstralRe 23 liegen derzeit
jedoch noch nicht vor. Es wird mit Kosten von mindestens 1 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklung der Fllchtlingszahlen lasst vermuten, dass in absehbarer Zeit mit weiteren
Unterbringungsfallen zu rechnen ist. Hierfir werden die bisherigen oben genannten
Liegenschaften voraussichtlich nicht ausreichen. Bereits jetzt wird intensiv nach méglichen
Raumlichkeiten gesucht.
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Zur Zeit kdnnen noch keine konkreten Kosten fiir die bevorstehenden o.g.
UmbaumafRnahmen und fur die bisher noch nicht bekannten ggf. erforderlich werdenden
MafRnahmen beziffert werden. Nach Vorliegen von Planungen und Kostenschatzungen ist es
erforderlich, unmittelbar weitere Schritte zur Bereitstellung der Unterklinfte einzuleiten. Damit
die Stadt Braunschweig in dieser Situation flexibel und kurzfristig handeln kann, wird
vorgeschlagen, einer au3erplanmafigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln in H6he von
1,5 Mio. € zuzustimmen. Mit diesen Mitteln sollen alle in Zusammenhang mit der
Unterbringung stehenden Kosten abgedeckt werden.

Zur Deckung mussen diverse Projekte herangezogen werden. Weitestgehend handelt es
sich tatsachlich um Einsparungen. Lediglich die Mittel des Projektes 5. IGS Heidberg
Mobiliar (5S.400045) mit 300.000 € missen fir 2017 nachveranschlagt werden. Es ist
vorgesehen, diese Mittelveranderung in die Beratung zur Haushaltslesung einzubringen. Die
Mittel fur die Grundsanierung der Salzdahlumer Stral3e (5E.660065) werden derzeit nicht
bendtigt, da dieses Projekt zunachst von der Entwicklung des Stadtbahnausbaukonzeptes
abhangt.

Projekt/Kosten-

Art der Deckung stelle/Kostenart Bezeichnungen Betrag - € -
Sonstige allgemeine
, 004-1003 / Finanzwirtschaft /
- Minderauszahlungen - 462110 Deckungsreserven 390.000
Personalaufwendungen
5S.400045/ 5. IGS Heidberg Mobiliar/

- Minderaufwendungen - 429900 300.000

Festwert

Nationale Projekte des

- Minderaufwendungen - 45.000018/ Stadtebaus/Zuschiisse an 250.000
431813 s \

Ubrige Bereiche

YT 11.11.1160.12/ Beteiligungsmanagement/
Minderaufwendungen 443140 Prifungs- und Beratungskosten 110.000
YT | 1.54.5461.01/ BgA Tiefgaragen/
Minderaufwendungen 443140 Prifungs- und Beratungskosten 90.000
Kofinanzierungsmittel fur
YT 11.51.5114.03/ Metropolregionsprojekte/
Minderaufwendungen 427110 Besondere Verwaltungs- und 25.000
Betriebsaufwendungen
Steuerungsunterstiitzung
: 1.57.5711.01/ Wirtschaftsférderung/
- Minderaufwendungen -| 3471 Zuschuss an private 20.000
Unternehmen
. 1.11.1165.22.01/ | Grundbesitzabgaben/
- Minderaufwendungen -| 454119 Grundstiicksabgaben 15.000
Grundsanierung Salzdahlumer
- Minderauszahlungen - SE.660065/ Stralte/ Tiefbaumalnahmen 300.000

787210

Projekte
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3. Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Zeile 15 Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen
Global-Instandhaltung Jugendzeltlager Lenste

Projekt 4S.510015

Sachkonto  421110/445526

Grundst. u. baul. Anlagen Instandhaltung

TOP 13.1

Bei dem o. g. Projekt wird ein Gberplanmalfige Aufwand in Hohe von 84.000,00 €

beantragt.

Haushaltsansatz 2015

tiberplanmaRig beantragt
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel:

127.900,00 €
84.000,00 €
211.900,00 €

Der Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste/Gromitz ist/war mit 6 Warmwasserspeichern
a 1.500 Litern ausgestattet, die die Sanitarbereiche in 6 Gebaude-/teilen mit Warmwasser
versorgen. Im Januar 2015 wurde festgestellt, dass ein Speicher durchgerostet ist und

stillgelegt werden musste.

Da alle Speicher das gleiche sehr hohe Alter haben, besteht die Gefahr/Wahrscheinlichkeit,

dass auch die restlichen 5 Speicher in kiirzester Zeit durchrosten. Wenn noch ein

Warmwasserspeicher durchrosten sollte, ist der ordnungsgemale Betrieb des Zeltplatzes
nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Nach der Vorplanung ist vorgesehen, die Warmwasserversorgung kurzfristig durch eine
Solaranlage — erganzend zur vorhandenen, erst kiirzlich erneuerten Heizungsanlage —
sicherzustellen. Dies ist zum einen klimavertraglicher und dartber hinaus ist zu erwarten,
dass sich die Anlage mittelfristig (nach 5 bis 8 Jahren) durch Einsparung von Heizkosten

amortisiert.

Die Umstellung der Warmwasserbereitung auf Solarenergie muss zwingend in diesem
Winterhalbjahr durchgefiihrt werden und vor Beginn des Aufbaus, also bis Mitte Marz 2016,
abgeschlossen sein. Vorher ist zur Planung, Berechnung und Durchfiihrung der Solaranlage
ein vor Ort ansassiges Ingenieur-Buro - spatestens im Laufe des Oktober 2015 - zu

beauftragen. Die Kosten betragen 84.000 €.

Zur Sicherstellung der stadtischen Aufgabe und den sich darus ergebenden Verpflichtungen
ist es unverzichtbar, die Mittel rechtzeitig bereitzustellen.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendtigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur

Verfugung:
Art der Deckung P.rOJektI . Bezeichnung Betrag - € -
Finanzposition
Minderaufwand 45.210070/ Umb.stadt. Kitas fur U3 (40 %) 84.000,00
421110
Geiger
Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00507-02
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VII 24.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}
Beschluss:

,0en in der Vorlage aufgeflhrten Uber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15 Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen
Projekt 4S5.210077 Schulkindbetreuung/ Ausbau auf 60 % Stufe 2
Sachkonto 421110 Grundsticke und bauliche Anlagen/ Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden UberplanmaRige Aufwendungen in Héhe von 71.500,00 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2015 55.000 €
tiberplanmafig beantragt 71.500 €
(neu) zur Verfuigung stehende Haushaltsmittel: 126.500 €

Mit dem Ratsbeschluss DS 2654/13 zum bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuung
wurde festgelegt, fir mindestens 60 % der Schilerinnen und Schiler bis 2020 verbindliche
Betreuungsplatze nach dem Braunschweiger Modell vorzuhalten.

Auf dieser Grundlage wurde eine Gruppe zum Schuljahr 2015/2016 in der Grundschule
Broitzem unter der Tragerschaft ,Der Paritatische” eingerichtet. Es gibt eine vorlaufige
Betriebserlaubnis. Im Zuge des Betriebs stellte sich nunmehr heraus, dass der bisher nicht
hergerichtete Raum fur eine auf Dauer angelegte Schulkindbetreuung nicht geeignet ist. Es
sind Umbaumafnahmen erforderlich.
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Vor diesem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, den Raum umgehend bedarfsgerecht
herzurichten. Die Kosten hierflir betragen 77.000 €. Es stehen noch rd. 5.500 € zur
Verfigung. Somit fehlen 71.500 €, die nur Uberplanmafig bereitgestellt werden kénnen.

Zur Deckung stehen nicht mehr bendétigte Haushaltsmittel auf folgendem Projekt zur
Verfligung:

Projekt/MaBnahme /

Art der Deckung Kostenart

Bezeichnungen Betrag

FB 51 U3/Einr. Krippenplatze
35 % / IM Zuschuss an Ubrige 71.500 €
Bereiche

4S5.510018.01.505 /

Minderaufwendungen 431813

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 15-00588
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 2.000 €

Organisationseinheit: Datum:

11.09.2015

DEZERNAT VIl - Finanzen, Stadtgrin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgefiihrten Zuwendungen wird zuge-
stimmt.*

Sachverhalt:

Gemal § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und —kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat Gber die Annahme oder Vermittlung
von Zuwendungen uber 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat fir Zuwen-
dungen von tber 100 € bis hdchstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten Delega-
tionsmoglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich
ein Beschlussvorschlag bezliglich der Zuwendungen tber 2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der Wertgren-
zen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. Nach den
Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere Einzelzuwen-
dungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte erst in der
Summierung die fur die Zustandigkeiten maflgeblichen Wertgrenzen (iberschreiten. Ein ent-
sprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen zu entnehmen.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, fir die eine nachtragliche Zustimmung er-
forderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden sol-
len oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet wurden.

Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen Rat Oktober 2015
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Fachbereich 20
0200.12

TOP 14.

Anlage 1
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiqg (2015)

Fachbereich 40

fd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert uwendungszw uterung
1 Birgerstiftung 800,00 € Bucher fir die GS Isoldestral3e
Braunschweig Kettenzuwendung
2 Feldmarkrealverband 1.500,00€  Lehrmittel fiir die GS Biltenweg
Hagen Kettenzuwendung
3  Forderverein der GS 1.580,00 € Lehrmittel fir die GS Bebelhof
Bebelhof Kettenzuwendung
4  Forderverein Mobiler Sachspende  Bildschirmlesegerat fir die Hans-Wiirtz-Schule
Dienst Sehen 2.698.92 €
5 Forderverein Mobiler Sachspende Schreibmaschine fiir Blinde flr die Hans-Wiirtz-Schule
Dienst Sehen 275.81 €
Kettenzuwendung
6 Freundeskreis der GS Sachspende Schulplaner fur die GS Edith Stein
Edith Stein 740.00 €
Kettenzuwendung
7  Freundeskreis der GS Sachspende Mobiliar fir die GS Edith Stein
Edith Stein 2.633.00 €
8 Freundeskreis der 5.000,00 € Zuschuss zum Spielhiigel an der Nibelungen-Realschule
Nibelungen-Realschule
9 MK:Connect Forderverein Sachspende LED-Scheinwerfer zur Technikausstattung der Aula des Gym.
Martino-Katharineum e.V. 1.485.00 € Martino-Katharineum
Kettenzuwendung
10 MK:Connect Férderverein Sachspende Tischtennisbélle- und schlager, Frisbee und Bastelmaterial fiir
Martino-Katharineum e.V. 360.37 € das Gym. Martino-Katharineum
Kettenzuwendung
11 MK:Connect Forderverein Sachspende UV-Handlampe fir den Physikunterricht am Gym. Martino-
Martino-Katharineum e.V. 320.00 € Katharineum
Kettenzuwendung
12 Volksbank Brawo Stiftung 500,00 € Musik-Workshop an der GS St. Josef

Kettenzuwendung

Seite 1
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lfd.  Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Braunschweigische Sachspende Sammlungsbereich Technik
Landessparkasse 50.00 € Bauherrenmodell Alter Bahnhof und Nord LB Zentrum
' 1970/1980
Kettenzuwendung
2 Kulturstiftung der Lander 36.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fliigels
3 Stiftung Niedersachsen 7.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fligels
4  Brigitte Voigt Sachspende Gemalde "In roten Kisten" von Peter Voigt, 1969
20.000,00 €
5 Brigitte Voigt Sachspende Gemalde "Narrenschiff" von Peter Voigt, 1982
26.000,00 €
6 Brigitte Voigt Sachspende Gemaélde "Ein Rest Blau" von Peter Voigt, 1990
22.000,00 €
7 Volkswagen AG 10.000,00 € Restaurierung des Grotrian Fligels
Fachbereich 51
Ifd.  zuwendungsgeber Zuwendung 3
. :43:4 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Birgerstiftung 400,00 € Projekt "Auf dem Weg zum Buch" in der Kindertagesstatte
Braunschweig Magnitorwall
Kettenzuwendung
2 Stiftung GrolRes 10.000,00 € Umgestaltung Auf3engeldnde Kinder- und Jugendzentrum
Waisenhaus Riningen
Braunschweig
3  Stiftung GroRes 2.500,00 € Kita Siegmundstraf3e zur Anschaffung von Spielfahrzeugen
Waisenhaus
Braunschweig
4  Stiftung Grol3es 5.000,00 € Kita Lamme zur Errichtung eines Baumhauses
Waisenhaus
Braunschweig
5 Stiftung GroRRes 2.500,00 € Kita Gliesmarode fur die Anschaffung einer Nestschaukel

Waisenhaus
Braunschweig

Seite 2

103 von 325 in Zusammenstellung



Fachbereich 20
0200.12

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2015)

Fachbereich 40

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Freundeskreis der GS
Edith Stein

2 Volksbank BrawWo Stiftung

Zuwendung
Art / Wert

470,00 €

270,00 €

Zuwendungsempfanger

Schiiler/innen der GS Edith
Stein

Schiler/innen der GS St.
Josef

TOP 14.

Anlage 2
(Rat)

Zuwendungszweck/Erlduterungen

Kosten fir den Bus zum Liederfest
im Dom zu Hildesheim

Kettenzuwendung

Zuschusse zu Ausfliigen

Kettenzuwendung

Referat 0500

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Braunschweiger Fonds
far Kinder und
Jugendliche

Zuwendung
Art / Wert

5.817,08 €

Zuwendungsempfanger

Braunschweiger Kinder und
Jugendliche,
Kindertagesstatten und
Schulen

Zuwendungszweck/Erlduterungen

Defizitausgleich Mittagessen,
Einzelfallhilfe

2 Multimedia Werbe- und
Verlags GmbH
Braunschweig

6.128,62 €

Braunschweiger Fonds fir
Kinder und Jugendliche

Einzelfallhilfe; Unterstiitzung
unbegleiteter minderjahriger
Flichtlinge

Fachbereich 50

Ifd.

Zuwendungsgeber
Nr.

1 Angelika Engel

Zuwendung
Art / Wert

2.200,00 €

Zuwendungsempfanger

Psychisch erkrankte
Menschen in Notsituationen
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Zuwendungszweck/Erlduterungen

Finanzelle Unterstiitzung von
psychisch erkrankten Menschen

Preisgeld aus der Verleihung des

Luise-L6bbecke-Rings an Frau
Engel
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Anlage 3
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiq - nachtrdgliche Zustimmung (2015

Fachbereich 37

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber 5
- 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Forderverein Feuerwehr 10.000,00 € IT-Ausstattung Feuerwehrhauser der Freiwilligen Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr Braunschweig
Braunschweig e.V.
Fachbereich 66
Ifd.-  zZuwendungsgeber Zuwendung ,
NF. 88 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Firma ECE Sachspende Unterirdische Abfallbeseitigungsbehélter fir die FuRgéangerzone
Projektmanagement in den Bereichen Sack und Neue Stral3e
4.000,00 €
GmbH & Co KG

Seite 1
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Stadt Braunschweig 15-00812
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Bestellung von stadtischen Vertretern in
Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsraten stadtischer
Beteiligungen

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 25.09.2015
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,1. Braunschweig Zukunft GmbH

Herr Ratsherr Aykut Glnderen wird aus dem Aufsichtsrat der Braunschweig Zukunft GmbH
abberufen und

Herr Ratsherr Michael Ehbrecht
(Vorschlagsrecht der CDU-Fraktion)

wird in den Aufsichtsrat der Braunschweig Zukunft GmbH entsandt.

2. Struktur-Forderung Braunschweig GmbH

Herr Ratsherr Aykut Glinderen wird aus der Gesellschafterversammlung der Struktur-
Forderung Braunschweig GmbH abberufen und

Herr Ratsherr Claas Merfort
(Vorschlagsrecht der CDU-Fraktion)

wird in die Gesellschafterversammlung der Struktur-Férderung Braunschweig GmbH
entsandt.”

3. Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Herr Ratsherr Kai Florysiak wird aus der Gesellschafterversammlung der Stadtbad
Braunschweig Sport und Freizeit GmbH abberufen und

Frau Ratsfrau Sonja Brandes
(Vorschlagsrecht der SPD-Fraktion)

wird in die Gesellschafterversammlung der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit
GmbH entsandt.

4. Aufsichtsrat der Allianz fiir die Region GmbH
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Zur Wahl in den Aufsichtsrat der Allianz fur die Region GmbH schlagt die Gesellschafterin
Stadt Braunschweig

Herrn Oberbiirgermeister Ulrich Markurth
(Wahl gemaR § 67 NKomVG)

vor. Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Allianz fir die Region
GmbH wird angewiesen, sich in der Gesellschafterversammlung fir die Durchsetzung
dieses Vorschlages einzusetzen.”

Sachverhalt:
Zu 1. Und 2.

Herr Ratsherr Aykut Glnderen ist auf eigenen Wunsch aus dem Rat der Stadt
ausgeschieden. Seine Mitgliedschaft endete durch den feststellenden Beschluss des Rates
gem. § 52 Abs. 2 NKomVG am 31. Juli 2015 (siehe Drucksache 17636/15, Sitzung am

2. Juni 2015).

In diesem Zusammenhang soll die Neubesetzung der bisher von Herrn Glinderen
wahrgenommenen Mandate im Aufsichtsrat der Braunschweig Zukunft GmbH und in der
Gesellschafterversammlung der Struktur-Férderung Braunschweig GmbH erfolgen.

Nach § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Braunschweig Zukunft GmbH endet die
Amtszeit der von der Stadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder ohne Weiteres erst mit Ablauf
der Wahlperiode des Rates der Stadt Braunschweig. Eine automatische Beendigung der
Amtszeit von Herrn Glinderen aufgrund der Niederlegung seines Mandats tritt damit nicht
ein. Aus diesem Grund ist Herr Glnderen zunachst aus dem Aufsichtsrat abzuberufen.

Die Vertreterinnen und Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der stadtischen
Gesellschaften und Beteiligungen werden durch den jeweiligen Beschluss des Rates auf
unbestimmte Zeit berufen. Bis zu ihrer Abberufung durch den Rat sind sie die entsandten
Vertreter der Stadt in der jeweiligen Gesellschafterversammlung. Aus diesem Grund ist vor
der neuen Entsendung zunachst die Abberufung von Herrn Glinderen als stadtischer
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Struktur-Férderung Braunschweig GmbH
vorzunehmen.

Das Vorschlagsrecht fir die Neubesetzung der beiden Mandate obliegt der CDU-Fraktion.
Die im Beschlussvorschlag genannten Personen entsprechen dem Vorschlag der CDU-
Fraktion.

Zu 3.

Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 15. September 2015 darum gebeten, Herrn
Ratsherr Kai Florysiak aus der Gesellschafterversammlung der Stadtbad Braunschweig
Sport und Freizeit GmbH abzuberufen.

Die Vertreterinnen und Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der stadtischen
Gesell-schaften und Beteiligungen werden durch den jeweiligen Beschluss des Rates auf
unbestimmte Zeit berufen. Bis zu ihrer Abberufung durch den Rat sind sie die entsandten
Vertreter der Stadt in der jeweiligen Gesellschafterversammlung. Aus diesem Grund ist vor
der neuen Entsendung zunachst die Abberufung von Herrn Florysiak als stadtischer
Vertreter in der Gesellschafter-versammlung der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit
GmbH vorzunehmen.
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Das Vorschlagsrecht fir die Neubesetzung des Mandats obliegt der SPD-Fraktion. Die
Neubesetzung mit der im Beschlussvorschlag genannten Person entspricht dem Vorschlag
der SPD-Fraktion.

Zu 4.

Gemal den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Allianz fur die Region GmbH datiert
die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung
die Uber die Entlastung fur das vierte Geschaftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschlielt. Das Geschéftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die
Gesellschaft hat mitgeteilt, dass die Amtszeit des Aufsichtsrates mit der
Gesellschafterversammlung am 20. Oktober 2015 zur Entlastung von Aufsichtsrat und
Geschaftsfluihrung flr das Geschéaftsjahr 2014 turnusmafig endet.

Jeder Gesellschafter der Allianz fir die Region GmbH hat das Recht mindestens ein Mitglied
des Aufsichtsrates vorzuschlagen. Die Aufsichtsratsmitglieder werden mit 2/3-Mehrheit durch
die Gesellschafterversammlung gewahlt (§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages). Bisher
wurde in den Aufsichtsrat der Gesellschaft jeweils der Oberbirgermeister gewahlt. Herr
Oberbirgermeister Markurth ist seit 2014 Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft und
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Es wird vorgeschlagen, diese Regelung
beizubehalten. Neben dem Vorschlag der Stadt als Gesellschafterin, Herrn
Oberbirgermeister Markurth in den Aufsichtsrat zu wahlen, ist es notwendig, sich in der
Gesellschafterversammlung fur die notwendige Mehrheit einzusetzen.

Geiger

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 15-00526
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Geopark Harz . Braunschweig Land . Ostfalen — Umgestaltung der
Tragerschaft

Organisationseinheit: Datum:

21.08.2015
DEZERNAT VI - Wirtschaftsdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 08.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

Die Stadt Braunschweig wird Griindungsmitglied des ,Geopark-Tragervereins
Braunschweiger Land - Ostfalen e. V.. Nach Grindung des Vereins wird der 6ffentlich-
rechtliche Vertrag zur Unterstitzung des Geoparks im gegenseitigen Einvernehmen
aufgehoben.

Sachverhalt:

Grinder und Trager des Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen sind der
Regionalverband Harz e.V. fiir den Teilbereich Harz und das Freilicht- und Erlebnismuseum
Ostfalen e.V. (FEMO) fiir den Teilbereich Braunschweiger Land - Ostfalen. Durch eine
gemeinsam gegrundete GbR sind derzeit die beiden Trager fur das Gesamtgebiet dieses
Nationalen Geoparks zustandig.

Im Gegensatz zum Regionalverband Harz e.V., in dem die dortigen kommunalen
Gebietskorperschaften Mitglieder sind, sind im Teilgebiet Braunschweiger Land - Ostfalen
die Gebietskorperschaften (und damit auch die Stadt Braunschweig) lediglich tber einen im
Jahr 2006 abgeschlossenen offentlich-rechtlichen Vertrag zur Unterstlitzung des Geoparks
beteiligt (vgl. Wirtschaftsausschuss-Mitteilung DS 8302/06). Neben den Landkreisen
Wolfenblttel und Helmstedt sowie der Stadt Braunschweig, welche den Vertrag 2006 mit
dem FEMO e. V. geschlossen haben, ist zwischenzeitlich auch die Stadt Wolfsburg diesem
Vertrag beigetreten.

Zur dauerhaften Sicherung und nachhaltigen Entwicklung soll die Tragerschaft des Geoparks
fur den Teilbereich Braunschweiger Land - Ostfalen entsprechend der Tragerschaft im
Teilbereich Harz umgestaltet werden. Der Hauptgrund fiir einen Wechsel der Tragerstruktur
liegt darin, dass der von Privatpersonen gefiihrte Tragerverein FEMO e. V. die Last der
Verantwortung fur ein regional aufgestelltes Konstrukt nur noch bis zum Jahresende 2015
tragen kann und will.

Daher wurde mit den beteiligten Kommunen und dem FEMO e. V. ein Satzungsentwurf fir
den neu zu grindenden ,Geopark-Tragerverein Braunschweiger Land - Ostfalen e.V.*
erarbeitet. Dieser Verein soll dann an Stelle des FEMO e. V. die Tragerschaft des Geoparks
fur den Teilbereich Braunschweiger Land - Ostfalen Gbernehmen.
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Diese Umgestaltung der Tragerschaft bedingt flr die bisherigen Vereinbarungspartner
(Landkreise Helmstedt und Wolfenbuttel sowie die Stadte Braunschweig und Wolfsburg)
keine finanziellen Auswirkungen, da die Zahlungsverpflichtungen aus dem 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag entsprechend in die Zahlungsverpflichtungen an den neuen Tragerverein
Ubernommen worden sind.

Das Mitspracherecht und die Gestaltungsmoglichkeiten sind durch die verankerte Position im
Vorstand fur die ordentlichen Mitglieder verbessert worden. Die Verwaltung der Mittel, die
Koordinierung der Geopark Projektarbeiten etc. wird weiterhin schwerpunktmafig durch die
Mitarbeiter/Innen der Geopark-Geschéftsstelle in Konigslutter wahrgenommen.

Die Griindung des ,Geopark-Tragerverein Braunschweiger Land — Ostfalen e.V.” und die
Ubernahme der Tragerschaft sollen zum Anfang des Jahres 2016 erfolgen. Nach Griindung
des Vereins wird der o6ffentlich-rechtliche Vertrag zur Unterstitzung des Geoparks im
gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.

Ein Entwurf der Satzung und der Beitragsordnung sind der Vorlage als Anlage beigeflgt.
Aullerdem beigefugt ist ein kurzer Abstrakt Gber die derzeitigen Aufgaben und die Struktur
des Geoparks sowie ein Schaubild der Struktur nach der Umgestaltung.

Bei der Stabsstelle Wirtschaftsdezernat wird der jahrliche Unterstitzungsbetrag i. H. v.
10.000 € haushaltsrechtlich gefuihrt. Die Stabsstelle Wirtschaftsdezernat wird die Stadt
Braunschweig in der Mitgliederversammlung vertreten.

GemalR § 58 Abs. 1 Ziff. 12 NKomVG entscheidet der Rat GUber Mitgliedschaften in Vereinen.

Ein Vertreter der Geopark-Geschaftsstelle wird in der Wirtschaftsausschusssitzung fir
Fragen zur Verfigung stehen.

Leppa

Anlage/n:

- Anlage 1: Satzungsentwurf des Geopark-Tragervereins

- Anlage 2: Entwurf Beitragsordnung des Geopark-Tragervereins
- Anlage 3: Derzeitige Aufgaben und Struktur des Geoparks

- Anlage 4: Geopark-Struktur nach der Umgestaltung

- Anlage 5: WA — Mitteilung vom 31. Mai 2006 (DS 8302/06)
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Geopark-Tragerverein Braunschweiger Land — Ostfalen e.V.

Satzung des Geopark-Tragervereins Braunschweiger Land - Ostfalen e. V.

81
Name und Sitz

(1) Der Verein soll im Register des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen werden.
Nach dem Eintrag fuhrt er den Namen:

.Geopark-Tragerverein Braunschweiger Land - Ostfalen e. V.".
Eine Gebietskarte des Geoparks ist als Anlage 1 beigeflgt.

(2) Sitz des Vereins ist Konigslutter am EIm.

8§82
Zweck

(1) Der Verein hat die Geopark-Tragerschaft im Teilgebiet Braunschweiger Land - Ostfalen
inne und ist damit Teil des gesamten Geoparks Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen,
welcher gemal den Richtlinien des Globalen Geopark Netzwerkes in Kooperation mit
der UNESCO sowie des Nationalen Geopark Netzwerkes in Deutschland gefiihrt wird.
Der Verein sorgt fur den dauerhaften Erhalt und die Pflege der Geopark-Einrichtungen in
seinem Bereich.

(2) Der Verein verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnttzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenordnung, inshesondere:

e die FOorderung von Wissenschaft und Forschung;
¢ die Forderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

e die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufshildung einschliel3lich der
Studentenhilfe;

e die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Lander;

e die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Volkerverstandigungsgedankens;

e die FOrderung der Entwicklungszusammenarbeit;
¢ die Forderung der Heimatpflege und Heimatkunde.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
¢ Unterhaltung einer Geschaftsstelle,

¢ Koordinierung der Aktivitdten verschiedener Akteure zur Unterhaltung des Geoparks im
Teilgebiet Braunschweiger Land - Ostfalen,

o Kooperation in den nationalen und internationalen Geopark-Netzwerken,

e Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen,

1 ——
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Herausgabe von Informationsmaterialien,

o Forderung der Umweltbildung,

o Forderung der wissenschaftlichen Forschung

o Fodrderung nachhaltiger touristischer Aktivitdten im Geoparkgebiet
e Forderung des Ehrenamtes.

(4) Der Verein arbeitet mit den staatlichen und kommunalen Behérden und Stellen
zusammen. Die den Mitgliedern in ihrer Eigenschaft als Gebietskérperschaften
obliegenden Aufgaben und Zustandigkeiten bleiben unberthrt.

§3
Gemeinnitzigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Die
ordentlichen Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhaltnisméaRig hohe Verglitung beginstigt werden.

(4) Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke fallt das
Vermoégen des Vereins anteilmafig an die Mitgliedslandkreise und -stadte als
Kdrperschaften des offentlichen Rechts, die die so erhaltenen Mittel unmittelbar und
ausschlielich fur die Férderung des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes zu
verwenden haben.

§4
Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5
Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, aus kooperativen Mitgliedern und aus
Fordermitgliedern.

(2) Die Stadt Konigslutter und der Verein Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V.
(FEMO e.V.) erhalten den Status eines ordentlichen Mitglieds.

(3) Ordentliche Mitglieder des Vereins aul3er den in 8 5 Abs. 2 aufgefiihrten kénnen
Landkreise, Stadte und Gemeinden aus den Landern Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt sein, die ganz oder teilweise in der Geopark-Region liegen.

(4) Kooperative Mitglieder kénnen juristische Personen, wie z.B. ¢ffentliche Einrichtungen
(insbesondere Museen), Vereine und Stiftungen sowie natirliche Personen sein, die
Infrastruktur des Geoparks (Informationszentren, Geopfade, Geopunkte) vorhalten

|
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und/oder maR3geblich betreuen. Ein Stimmrecht steht den kooperativen Mitgliedern nicht
zu. Die Teilnahme an samtlichen Veranstaltungen des Vereins sowie an der
Mitgliederversammlung ist den kooperativen Mitgliedern gleichwohl er6ffnet.

(5) Fordermitglieder kdnnen natirliche und juristische Personen sein. Als Fordermitglieder
beteiligen sie sich nicht direkt am Vereinsleben, sie unterstutzen den Verein jedoch
finanziell bei seiner Zielverfolgung. Ein Stimmrecht steht den Fordermitgliedern nicht zu.
Die Teilnahme an samtlichen Veranstaltungen des Vereins sowie an der
Mitgliederversammlung ist den Férdermitgliedern gleichwohl eréffnet.

(6) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand des Vereins zu beantragen. Uber den
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Mit der Bekanntgabe
der Aufnahmeentscheidung wird die Vereinsmitgliedschaft begrindet. Mit der Aufnahme
ist die Verpflichtung verbunden, fallige Mitgliedsbeitrage zu begleichen. Ein Aufnahme-
Anspruch besteht nicht. Die Griinde der Ablehnung eines Aufnahmeantrags miissen
dem/der Antragsteller/in nicht mitgeteilt werden.

(7) Die Beendigung der Mitgliedschaft ist gegeniber dem Vorstand bis zum 31.12. des
laufenden Jahres schriftlich zu erklaren. Die Mitgliedschaft endet damit zum 31.12. des
darauffolgenden Jahres. Eine Auseinandersetzung findet nicht statt.

(8) Uber einen Vereinsausschluss entscheidet der Vorstand.

Ein Vereinsausschluss ist zulassig, wenn ein Vereinsmitglied mit der Zahlung seines
Mitgliedsbeitrages mehr als ein Jahr im Rickstand ist.

§6
Beitrage

(1) Beitrage fur die Mitglieder werden entsprechend der jeweils gultigen Beitragsordnung
erhoben.

(2) Die Beitrage der ordentlichen Mitglieder, die am 01.01.2015 Vertragspartner/innen des
Geopark-Vertrages mit dem Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e. V. waren,
ergeben sich aus den Rechtsverpflichtungen eben dieses Vertrages.

§7
Organe, Vereinsamter
(1) Organe des Vereins sind:
- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand

(2) Es kann ein/e Geschaftsfuhrer/in als besondere/r Vertreter/in nach 8 30 BGB bestellt
werden.

1 ——
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§8
Mitgliederversammlung

(1) Die ordentlichen Mitglieder werden auf der Mitgliederversammlung von je einer Person
vertreten. Je 1000 € Mitgliedsbeitrag erhalten ordentliche Mitglieder eine Stimme. Der
Stimmenanteil eines einzelnen Mitglieds darf 40 % nicht Gberschreiten.

(2) Die Stadt Konigslutter und der Verein Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V.
erhalten jeweils eine Stimme.

(3) Mindestens einmal jahrlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie ist
ferner unverziglich einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der ordentlichen
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Griinde beim Vorstand beantragt
(auRBerordentliche Mitgliederversammlung).

(4) Die Mitgliederversammlung ist von der/dem Vorsitzenden oder der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Ladungsfrist von zwei Wochen mit
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Leitung der Mitgliederversammlung
obliegt der/dem Vorsitzenden, im Fall ihrer/seiner Verhinderung der/dem
stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Beschlussfahig ist jede ordnungsgemaln einberufene Mitgliederversammlung. Die
Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
ordentlichen Mitglieder. Mindestens 33% aller Stimmanteile missen vertreten sein.
Satzungsanderungen bedurfen einer Drei-Viertel-Mehrheit der erschienenen
ordentlichen Mitglieder. Der Mehrheitsbeschluss ist fur alle Mitglieder des Vereins
bindend.

(6) Uber die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem/der Leiter/in
der Mitgliederversammlung und von der/dem Protokollfiihrer/in zu unterzeichnen ist.
Beschlusse sind unter der Angabe des Ortes und der Zeit der Mitgliederversammlung
sowie des Abstimmungsergebnisses in dem Protokoll zu dokumentieren.

(7) Die Beschlussfassung erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag erfolgt geheime
Abstimmung.

§9
Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
- Wahl und Abwahl des Vorstandes,

- Entgegennahme Rechnungsergebnis, Kassenbericht, Jahresabschluss und Bericht tiber
die Rechnungsprifung sowie Beschlussfassung uber die Entlastung des Vorstandes
und des Geschéftsfiihrers,

- Beschlussfassung uber Satzungsanderungen,
- Beschlussfassung Uber Haushalts-, Wirtschafts- und Stellenplan des Geschéftsjahres,

- Beschlussfassung uber die Beitragsordnung,
|
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- Beschlussfassung uber die Auflosung des Vereins.

§10
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden und seinem/seiner bzw. ihnrem/ihrer
Stellvertreter/-in und bis zu 7 Beisitzern/Beisitzerinnen. Der Vorstand wird vom Tage der
Wabhl an fir die Dauer von fiinf Jahren gewahlt.

(2) Der/die Vorsitzende und sein(e)/ihr(e) Stellvertreter/-in vertreten den Verein gerichtlich
und auf3ergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Beide sind allein vertretungsberechtigt.

(3) Der Vorstand bereitet die Beschlisse der Mitgliederversammlung vor und fuhrt sie aus.
Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung jahrlich Bericht tGiber die Tatigkeit des
Vereins im abgelaufenen Geschaftsjahr.

(4) Der Vorstand entscheidet mit der Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

(5) Der Vorstand
- gibt sich eine Geschéftsordnung und
- kann Arbeitsausschiisse einsetzen.

(6) Der Vorstand entscheidet in den Angelegenheiten, die nicht der Beschlussfassung der
Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

§11
Geschaftsfuhrung
(1) Die Geschéftsfiihrung obliegt dem/der Vorsitzenden.

(2) Falls ein/e Geschéftsfuhrer/in nach § 7 bestellt wurde, leitet diese/r die Geschéftsstelle
nach MalRgaben des Vorstandes. Der/die Geschaftsfihrer/in ist insbesondere zustandig
far:

- die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, der Vorstandssitzungen und der
Sitzungen der Ausschusse,

- Ausfuihrung der Beschlisse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes
- die laufenden Geschéfte sowie die Kassengeschafte sowie

- die ihm weiter vom Vorstand Ubertragenen Aufgaben.

§12
Arbeitsausschisse
(1) Ausschisse kdnnen als standige oder zeitweise Ausschiisse eingerichtet werden.

(2) Die Entscheidung tiber die Offentlichkeitsarbeit eines Ausschusses obliegt dem Vorstand.
-
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(3) Ausschussmitglieder und die/der Ausschussvorsitzende werden vom Vorstand berufen
oder abberufen.

(4) Der Vorstand kann auch auf3erhalb des Vereins stehende Fachleute fir die
Ausschussarbeit heranziehen.

813
Geschéftsstelle

Zur Erledigung der Aufgaben des Vereins wird eine Geschéftsstelle betrieben. Sitz der
Geschaftsstelle ist Konigslutter am Elm. Erfillungsort und Gerichtsstand fur alle Anspriiche
zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern ist der Sitz des Vereins.

§14
Wahrnehmung von Aufgaben im Verein

Die Mitglieder der Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie die Mitglieder in den
Ausschussen, die ihre Aufgabe im Verein aufgrund ihres kommunalen Mandats bzw. Amtes
wahrnehmen, fuhren die ihnen obliegenden Aufgaben, auch soweit in § 10 Abs. 1 ein
anderer Zeitraum festgesetzt ist, nur solange aus, wie sie Mandatstrager/in sind bzw. in
ihrem kommunalen Amt stehen.

§15
Auflésung

Der Beschluss der Mitgliederversammlung tber die Aufldsung des Vereins bedarf einer Drei-
Viertel-Mehrheit der Mitglieder.

1 ——
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Beitragsordnung
des Geopark-Tragervereins Braunschweiger Land - Ostfalen e. V.

(nachfolgend Verein genannt)

8 1 Grundsatz

Diese Beitragsordnung ist gemaR § 6, Abs. 1 der Satzung verfasst und selbst nicht Bestandteil
der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder.

8 2 Beschlisse

1. Die Mitgliederversammlung beschlief3t die in § 3 festgelegte Hohe der Beitrage der Klassen
02 - 04. Die derzeitige Beitragshohe der ordentlichen Mitglieder ergibt sich aus der Ubernahme
der Rechtsverpflichtungen, die im Geopark-Vertrag mit dem Freilicht- und Erlebnismuseums
Ostfalen e.V. geregelt und von den Organen der kommunalen Vertragspartner beschlossenen
wurden.

2. Die festgesetzten Betrage werden zum 5. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der
Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer
Termin festgelegt werden.

§ 3 Beitrage
Klasse Beitrags- Mitgliedsform Jahrliche Beitragshohe
01 Ordentliche Mitglieder
Landkreis Helmstedt 50.000 €
Landkreis Wolfenbuttel 60.000 €
Stadt Wolfsburg 30.000 €
Stadt Braunschweig 10.000 €
Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e.V. frei
Stadt Konigslutter frei
Weitere Landkreise und kreisfreie Stadte wird verhandelt
Gemeinden und Stadte >/=1.000
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02 Fordermitglieder
e Firmen, Vereine, Verbande, Gemeinden Mindestens 200 €
e Privatpersonen 30 €
e Ehepaare und Familien 40 €
o ErmaRigt* 20 €
*Azubis, Studenten (18 bis 27 Jahre), Rentner /
Pensionéare
03 Kooperative Mitglieder frei
04 Ehrenmitglieder frei
1. ErmaRigten Beitragsformen der Beitragsklasse 02 und 03 missen beantragt die Begrindung

mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet Uber die
Einstufung im Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Betrage.

. Anderungen der personlichen Angaben sind schnellstmoglich mitzuteilen, insbesondere bei

Inanspruchnahme der Beitragsklasse 02.

Der Mitgliedsbeitrag der Klasse 02 wird durch Einzahlung oder Einzugserméchtigung zum
01.04.eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht.

Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung von 50% des
Beitragssatzes.
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Derzeitige Aufgaben und Struktur des Geoparks Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen

1. Aufgaben

Die Aufgaben des Geoparks sind durch die Richtlinien des Nationalen Geopark-Netzwerkes
(NGN) und die Charta des Europaischen Geopark-Netzwerkes (EGN) klar umrissen. Das
Europaische Netzwerk fungiert als Teil des Globalen Geopark-Netzwerkes (GGN) mit
Unterstitzung der UNESCO. Im November 2015 wird die UNESCO-Vollversammlung tber
die Einrichtung eines offiziellen UNESCO-Geopark-Netzwerkes entscheiden. Alle
existierenden Globalen Geoparks sind dann automatisch Mitglied. Die UNESCO wird dann
die Aufgaben vom GGN ubernehmen, die Richtlinien sind entsprechend vorbereitet. Diese
Richtlinien geben detalilliert die Anforderungen an einen zukiinftigen UNESCO-Geopark

wieder.

Die Aufgaben des Geoparks sind im untenstehenden Schaubild dargestellt. Es gibt die
derzeitige Geschéftsstellen-Struktur wieder.

Geopark-Netzwerke

Nationales Geopark-
Netzwerk (NGN)

UNESCO-Netzwerk
(EGN & GGN)

Infrastruktur

Geopark-Infozentren,
Geopfade, Geopunkte
einrichten

Infrastruktur schiitzen

und pflegen

Umweltbildung

Programme fir
Kindergérten, Schulklassen
& Studenten

— Bisher FEMO e.V.

Geopark-Geschéftsstelle ||

Konigslutter

Veranstaltungen
&Touristische Angebote
erstellen und bewerben

RV Harze.V.

Geopark-Geschéftsstelle
Quedlinburg

Offentlichkeitsarbeit &
Marketing

Géstefiihrer ausbilden

Gemeinsamer
Geopark-Beirat

Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen

Biiro-Organisation

Veranstaltungskalender,
Broschiiren & Flyer
herausgeben

Internetauftritt inklusive

GI5-System

Wissenschaft und
Forschung

Regional-Magazin

einrichten und fithren

Unterstitzung von
Forschungsprojekten

Organisation Internes
Netzwerk

Regionale Geopark-
Arbeitsgruppe
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Im 5-Jahres-Turnus (Nationales Geopark Netzwerk = NGN) bzw. 4-Jahres-Turnus
(Européisches und Globales Geopark Netzwerk EGN bzw. GGN) wird der Geopark
revalidiert. Nach einer gelben Karte wird ein Geopark in den internationalen Netzwerken
schon nach zwei Jahren erneut revalidiert.

Der Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen wurde bisher 3 x international (2007 >
gelbe Karte, 2009 und 2013 > griine Karte) sowie 2 x national (2006, 2010) erfolgreich
revalidiert.

2. Organisation und Struktur

Der 2002 gegriindete Geopark ist ca. 9.650 km? grof und Teil der drei Bundeslénder
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen (Peine, Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter,
Wolfenbuttel, Goslar, Osterode am Harz, Bordekreis, Harz, Sudharz-Mansfeld, Nordhausen,
dazu einzelne Gemeinden und Stadte des Landkreises Northeim und des Salzlandkreises).

Trager des Geopark ist die Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen GbR bisher
mit den beiden gleichberechtigten Partnern, dem Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen
e. V. (fur das Braunschweiger Land / Ostfalen) mit Sitz in Kénigslutter und dem
Regionalverband Harz e.V. (fur den Harz) mit Sitz in Quedlinburg. Beide Vereine
reprasentieren —verbunden durch einen GbR-Vertrag- den Geopark nach auf3en gemeinsam,
fuhren aber vollkommen getrennte Haushalte. Sie stimmen in einer gemeinsamen Geopark-
Lenkungsgruppe die Geopark-Entwicklung fir die betroffenen Landkreise und kreisfreien
Stadte ab (gemeinsames Erscheinungsbild, Qualitatskontrolle). AuRerdem haben dritte
Partner die Moglichkeit, eigene Projekte einzubringen, sofern sie sich mit der
Lenkungsgruppe abstimmen. Die Lenkungsgruppe wird bisher aus den Vorsitzenden der
Tragervereine und deren Geschéftsfihrern bzw. Geschéftsstellenleitern gebildet.

Ein Geopark-Beirat steht der Lenkungsgruppe beratend zur Seite. Aus dem Beirat heraus
hat sich zu aktuellen Themen eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe gebildet.

Der Geopark ist ein Netzwerk aus vielen unterschiedlichen Teilprojekten, wie Geotopen,
Pfaden oder Ausstellungen. Die Projekte des Geoparks werden von den beiden
Geschaftsstellen zusammen mit Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, Vereinen, Kreisen,
Stadten und Gemeinden, Forstamtern, Museen, Universitaten, dem Nationalpark Harz, den
Naturparken Harz und Elm-Lappwald, Umweltbildungstragern, Schauhdhlen und
Besucherbergwerken in wechselnder Partnerschaft umgesetzt. Inshesondere die Geopark-
Informationszentren Ubernehmen dabei eine wichtige Funktion im internen Netzwerk.

Der Geopark wird finanziell getragen durch eine Mischfinanzierung aus 6ffentlichen Mitteln,
Mitteln aus der Privatwirtschaft (Tourismus, Rohstoffwirtschaft), Sponsorengeldern,
Einnahmen aus Fuhrungen und projektbezogenen Mitteln.

120 von 325 in Zusammenstellung




THnibe 3
3. Die Geschéftsstelle in Kdnigslutter

Die Grundfinanzierung im Teilgebiet Braunschweiger Land / Ostfalen (BLO) wird durch einen
offentlich-rechtlichen Vertrag des Tragervereins mit den Landkreisen Helmstedt und
Wolfenbuttel sowie den Stadten Wolfsburg und Braunschweig aufgebracht, zurzeit 150.000 €
jahrlich. Damit wird zurzeit die Geschéaftsstelle in Kdnigslutter finanziert (Personalkosten,
Reise- und Fahrtkosten, Versicherungen, Marketing, Burokosten, Buchfiihrung,
Infrastrukturpflege). Die Arbeit der Geschéftsstelle wird zurzeit vertragsgemal durch einen
Geopark-Ausschuss Uberwacht. Es besteht eine enge Kooperation mit der Geschéftsstelle
des Naturparks Elm-Lappwald, der zu 100 % innerhalb des Geoparks liegt.

Ziel ist kiinftig die grundlegenden Geopark-Aufgaben nach dem Maf3stab des kommenden
UNESCO-Netzwerkes zu erfillen.

Damit die Geopark-Flache den Richtlinien entsprechend betreut werden kann, wurde ein
internes Netzwerk aufgebaut. Ins Netzwerk eingebunden werden solche Projekte, die sich an
den Geopark-Kriterien orientieren und einen Beitrag zum Erhalt und zur gemeinsamen
Vermarktung des Netzwerkes leisten. Zurzeit fungieren im Gebiet BLO folgende Infozentren
als Haupt-Netzwerkpartner und Geopark-Informationszentren:

o Geopark-Infozentrum Koénigslutter (Trager FEMO e.V.)

o Museum Schloss Salder (Trager Stadt Salzgitter)

e Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig (Trager Land Niedersachsen)

e palédon Schoningen (Tréager paldon GmbH)

e Auf dem Sprung zum Infozentrum ist das Bérdemuseum Ummendorf (Trager LK
Baorde).

Daneben arbeiten u.a. folgende Institutionen im Geopark-Netzwerk, Teilgebiet BLO, mit:
¢ Landesamt fir Denkmalpflege Hannover
e Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Hannover
e Landesamt fir Geologie und Bergbau (LAGB) Halle
e Institut fir Geosysteme und Bioindikation der TU Braunschweig
e Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt
e Rudiger-Scheller-Stiftung Braunschweig
e  Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
¢ Braunschweigische Stiftung
e fun e.V. Hondelage
e Gesellschaft fur Naturkunde Braunschweig e.V.
o Forderverein Archéologiepark Kaiserpfalz Werla e.V.
o Markgrafscher Hof Grasleben e.V.
o Forderverein Tiergehege Wolfsburg e.V.
e Birgerverein Erkerode/Lucklum e.V.
o Forderverein Schoninger Speere e.V.
e Heimat- und Verkehrsverein Konigslutter am Elm e.V.
e Heimat- und Verkehrsverein Asse e.V.
e Kreisheimatbund Peine e.V.
e Forderverein des Schul- und Burgergartens u. Biologiestation Dowesee e.V.
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4. Infrastruktur: Die Einrichtungen im internen Geopark-Netzwerk

In der Region waren zum Zeitpunkt der Geopark-Grundung bereits zahlreiche Akteure und
Institutionen im Bereich der Geologie und des Bergbaus aktiv. Eine Aufgabe des Geoparks
besteht in der Vernetzung und gemeinsamen Darstellung der relevanten Einrichtungen und
Veranstaltungen.

Als Besonderheit wurde im Rahmen eines Geopark-ubergreifenden Workshops im
September 2002 das Landmarken-Konzept entwickelt, dessen Umsetzung in mehreren
Schritten realisiert wird. Bekannte Landmarken (Berge, Turme, Burgen usw.) bilden hierbei
eine visuelle Verbindung zu Georouten in der jeweiligen Umgebung. Neben dem Erstziel
gruppieren sich weitere Geopark-relevante Einrichtungen in schnell erreichbarer Umgebung.

Zurzeit gibt es im Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen 9 Geopark-Infozentren, 21
Geopark-Infostellen, 13 Schaubergwerke, 5 Schauhéhlen, 22 Landmarken, 24 Geopfade
bzw. —routen sowie dariiber hinaus 20 weitere Geopunkte, die nicht Bestandteil der
Landmarken und Geopfade sind.
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Stadt Braunschweig TOP
Der Oberbirgermeister Drucksache Datum
Referat Wirtschaftsférderung und Stadtmarketing 8302/06 31. Mai 06
0800

Beteiligte FB /Referate /Abteilungen
Bericht
Beratungsfolge Sitzung
Tag o) N

Mitteilungen auf3erhalb von Sitzungen X
Verteiler: Wirtschaftsausschuss

Uberschrift, Sachverhalt

Beteiligung der Stadt Braunschweig am Nationalen Geopark Harz-
Braunschweiger Land-Ostfalen
hier: Teilgebiet Braunschweiger Land-Ostfalen

Der Landkreis Helmstedt ist mit der Bitte an die Stadt Braunschweig herangetreten, die Stadt
Braunschweig mége im Rahmen eines 6ffentlich-rechtlichen Vertrages den Nationalen Geopark Harz-
Braunschweiger Land-Ostfalen, hier Teilgebiet Braunschweiger Land-Ostfalen unterstttzen.

1. Wesen eines Geoparks

Als Geopark kann ein Naturraum herausgestellt werden, der Geotope (Steinbriche, Ton-
und Kiesgruben, Bergwerke und naturliche Aufschlisse) von Uberregional geologischer
Bedeutung, Schutzwirdigkeit, Seltenheit und/oder Schénheit besitzt.

Dadurch reprasentiert ein Geopark die landschaftspragende geologische Geschichte einer
Region und verknlpft somit die Bildung nattrlicher Rohstoffe und Ressourcen als Ergebnis
geologischer und geomorphologischer Prozesse. Dadurch wird die starke Abhangigkeit der
Landnutzung, der Wirtschafts-, Kultur- und Siedlungsgeschichte von geologischen
Prozessen fir eine breite Offentlichkeit erlebbar gemacht. Deswegen beinhaltet ein Geopark
eine Vielzahl bedeutsamer archaologischer, historischer und kultureller Objekte.

Unter dem Dach eines Geoparks kénnen Stadte, Gemeinden, Landkreise, Landes- und
Forstamter, Tourismusverbande, Institute, Museen, Firmen und Vereine erdgeschichtliche
Einrichtungen und Geotope miteinander vernetzen und entsprechende Aktivitaten bindeln.
Die Errichtung eines Geoparks soll die Erhaltung unserer Natur- und Kulturlandschaft
fordern, den Fremdenverkehr (Geotourismus) befliigeln und Bildungszwecken dienen.

Das Pradikat ,Nationaler GeoPark" wird an groB3raumige Gebiete verliehen, die besondere
naturrdumliche und geologische Verhaltnisse aufweisen und die sich fur eine nachhaltige
Entwicklung ihrer Region mit verantwortungsvoller Nutzung der natiirlichen Ressourcen
einsetzen. Der Titel ,Nationaler GeoPark* ist kein gesetzlicher Schutzstatus und bringt daher
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auch keine Restriktionen fir die Region mit sich. Er bietet fur die Region die Chance,
Starken weiter zu entwickeln, das eigene Profil zu scharfen und die Region bundesweit und
international bekannt zu machen. Dieser Ansatz erfordert gemeinsames Handeln aller
Beteiligten und die Zusammenarbeit unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. Dabei
sollen auch Aspekte wirtschaftlicher Entwicklung unter den Gesichtspunkten der
Tourismusforderung und Freizeitgestaltung in die Planungen einbezogen werden.

2. Organisation

Grunder und Trager des Geoparks Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen in Form einer GbR sind das
Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen e. V. (FEMO) und der Regionalverband Harz e. V. .

Die Tragerschatft fiir den Geopark Braunschweiger Land-Ostfalen Gbernimmt nach dem zwischen den
Landkreisen Wolfenbuttel und Helmstedt, der dem FEMO sowie der Stadt Braunschweig
geschlossenen offentlich-rechtlichen Vertrag das FEMO.

Neben der Stadt Braunschweig sollen noch weitere innerhalb des Geoparks gelegene
Gebietskorperschaften zu einem spéateren Zeitpunkt gewonnen werden, um das Ziel einer
dauerhaften Sicherung des Geoparks zu erreichen.

3. Finanzieller Beitrag der Stadt Braunschweig

Der offentlich-rechtliche Vertrag sieht vor, dass sich der Landkreis Helmstedt mit insgesamt 50.000 €
pro Jahr und der Landkreis Wolfenbuttel mit insgesamt 40.000 € pro Jahr am Geopark beteiligen.
Diese Betrage beinhalten neben den Personal- und Personalnebenkosten sowie den Sachkosten
auch einen Anteil an den Ubrigen Kosten und Projektmittelfinanzierungen.

Die Stadt Braunschweig beteiligt sich an diesen Gbrigen Kosten und Projektmittelfinanzierungen mit
einem Anteil in H6he von maximal 10.000 € im Jahr.

Entsprechende Mittel wurden im Rahmen der Haushaltslesung fur den Haushalt 2006 bereitgestellt
und sind im Haushaltsplan 2006 unter der Haushaltsstelle 12000.661100 vorhanden.

Der o6ffentllich-rechtliche Vertrag zwischen den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbuttel sowie der
Stadt Braunschweig und dem FEMO wurde am 9. Mai 2006 unterzeichnet.

Eine Ubersichtskarte des Geoparks ist als Anlage beigefiigt.

I. V.

gez.

Roth
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Stadt Braunschweig 15-00476
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "Wallring-Ost", IN 235
Stadtgebiet zwischen Wolfenbiitteler StraBe, Hennebergstrale,
Biirgerpark, Ostlichem Umflutgraben der Oker, Biirgerbadepark,
Augusttorwall, Lessingplatz, John-F.-Kennedy-Platz, Lowenwall,
Magnitorwall, Theaterwall, Am Fallersleber Tore, Botanischer
Garten, Kasernenstrafle, Bismarckstrale, ParkstraRe, AdolfstralRe
und Campestralle

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 12.08.2015
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

"1. Die wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB sowie der
Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemal § 4 (2) BauGB
eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlagen der
Verwaltung gemaR den Anlagen Nr. 5 und 6 zu behandeln.

2. Der Bebauungsplan mit 6rtlicher Bauvorschrift ,Wallring-Ost®, IN 235, wird in der
wahrend der Sitzung ausgehangten Fassung gemaf § 10 (1) BauGB als Satzung
beschlossen.

3. Die zugehérige Begriindung mit Umweltbericht wird beschlossen.*

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Zustandigkeit des Rates fiir den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5
NKomVG.

Aufstellungsbeschliisse und Planungsziel

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes umfasst den dstlichen Be-
reich des Braunschweiger Wallrings, der - den Umflutgraben der Oker folgend - als durch-
gangiger Grinbereich die Braunschweiger Innenstadt umschlief3t. Aufgrund der hohen Be-
deutung des Wallrings fur die Gesamtstadt erfolgte die Formulierung der grundlegenden
Planungsziele auf der Basis eines ,Gesamtkonzeptes®, dem der Verwaltungsausschuss am
4. Mai 2010 zugestimmt hat. Das ,Gesamtkonzept® war Gegenstand der frihzeitigen
Beteiligung und bildete die Grundlage fir die Erarbeitung samtlicher Bebauungspléane am
Wallring.
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Der Beschluss zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde gemeinsam mit
der Aufstellung der Gbrigen Wallring-Bebauungsplane ebenfalls am 4. Mai 2010 gefasst. Er
soll gemeinsam mit den bereits rechtskraftigen Bebauungsplanen ,Wallring-West®, IN 215,
und ,Wallring-Nord*“, IN 234, die planungsrechtliche Grundlage zum Schutz der stadte-
baulichen und architektonischen Qualitaten dieses Bereichs schaffen.

Bereits bei der Fassung der Aufstellungsbeschlisse wurde sowohl von Seiten der Politik als
auch von Seiten der Blrger angeregt, die Geltungsbereiche zu vergré3ern und sich bei der
Geltungsbereichsabgrenzung an den in der Wallringsatzung enthaltenen Stral’enziigen zu
orientieren. Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsausschuss am 6. Dezember 2011
den Geltungsbereich um die auflerhalb der Umflutgraben gelegenen Flachen sowie um Teil-
flachen des Bebauungsplanes ,Wallring-Siid*“, IN 236, erweitert.

Im Laufe der Bearbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde der Geltungsbereich
gegenuber den Aufstellungsbeschlissen nochmals geringfligig verandert. Der Verwaltungs-
ausschuss fasste zur Planfassung der 6ffentlichen Auslegung einen entsprechenden
Beschluss.

Im Rahmen der Beschlussfassung tber die 6ffentliche Auslegung haben sich der
Stadtbezirksrat Innenstadt und der Planungs- und Umweltausschuss dafuir ausgesprochen,
die im Zusammenhang mit der 6ffentlichen Fulwegeplanung zwischen Klint und Léowenwall
stehenden Flachen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans zu belassen.
Aufgrund dieses eindeutigen politischen Votums, den Weg trotz der veranderten finanziellen
Situation weiterzuverfolgen, und dem Umstand, dass der Rat 2005 den Weg 6ffentlich
gewidmet hat, hat sich der Verwaltungsausschuss diesem Vorschlag angeschlossen.

Die damit im Zusammenhang stehenden Flachen verblieben im Geltungsbereich.

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 2 BauGB

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 12. August 2014 bis zum 12. September 2014
durchgefiihrt. Den eingegangenen Anregungen wurde teilweise gefolgt. Sie wurden bereits
zum Beschluss der 6ffentlichen Auslegung thematisiert.

Von den angeschriebenen Stellen haben insbesondere die IHK und die TU Braunschweig
Bedenken erhoben. Den Anregungen der TU Braunschweig wurde weitestgehend gefolgt.
Den Bedenken der IHK, wonach die getroffenen Festsetzungen eine zu starke
Einschrankung der gewerblichen Nutzungsméglichkeiten darstellen, wurde nicht gefolgt, da
die Sicherung der hohen stadtebaulichen Qualitaten des Wallrings héher gewichtet wurden
als die vollumfangliche Beibehaltung der gewerblichen Nutzungsmaoglichkeiten der
Grundstticke.

Zur langfristig geplanten Einbeziehung der Theaterwerkstatten in den Theaterpark erhoben
das Staatsheater selbst sowie das Staatliche Baumanagement Bedenken. Mit Uberplanung
der Flachen als offentliche Griinflache geniel3en die Theaterwerkstatten an diesem Standort
zwar weiterhin Bestandsschutz, wesentliche bauliche Veranderungen/Erweiterungen waren
jedoch kunftig nicht mehr genehmigungsfahig. Da aus heutiger Sicht kurz- bis mittelfristig
nicht mit einer Verlagerung der Werkstatten zu rechnen sei, wurde zur Aufrechterhaltung des
Spielbetriebes gefordert, Neubaumalnahmen in gréflerem Umfang auch kiinftig zuzulassen.
Darlber hinaus wiinscht das Staatstheater, das weitere Bebauungsplanverfahren von der
Bereitstellung eines Ersatzstandortes fir die Theaterwerkstatten abhangig zu machen.

Der vorhandene Standort der Theaterwerkstatten ist nicht weiter ausbaufahig. Er entspricht
weder den heutigen noch den kinftigen Anforderungen an den Theaterbetrieb. Gewlnschte
Nutzungserweiterungen des Theaters sind am Standort nicht realisierbar. Vom Theater
selbst wird daher ein Produktionszentrum an anderer Stelle im Stadtgebiet fur sinnvoll
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erachtet. Insofern stellt die Ausweisung 6ffentlicher Griinflachen in diesem Bereich keinen
grundsatzlichen Widerspruch zu den Interessen des Theaters dar. Die Stadt wird das
Theater seinen Moglichkeiten entsprechend bei der Suche nach einem Ersatzstandort
unterstitzen. Das weitere Bebauungsplanverfahren kann aber nicht von der Bereitstellung
eines Ersatzstandortes fur die Theaterwerkstatten abhangig gemacht werden. Um bis dahin
auch am jetzigen Standort eine Grundflexibilitdt beizubehalten, sind Umbau- und
Erweiterungsmoglichkeiten in eingeschranktem Mal festgesetzt.

Die Verwaltung schlagt vor, den Bedenken aus den genannten Grianden nicht zu folgen.
Dieser Vorschlag erfolgt in dem Wissen, dass hier ggf. eine Entschadigungspflicht fur die
Stadt entsteht. Mit dem neuen Bebauungsplan wird in die bisher festgesetzte und tatsachlich
ausgeubte Nutzung eingegriffen. Daher richten sich etwaige Entschadigungs- oder
Ubernahmeanspriiche nach dem Planungsschadensrecht gemaR §§ 39ff BauGB. Allein die
Kosten, die durch mégliche Entschadigungen/Ubernahmeanspriiche fiir das Theater
entstehen, werden nach ersten Schatzungen mit ca. 750.000 Euro veranschlagt. Der
Nutzen, der dadurch der Stadt entsteht, rechtfertigt aus Sicht der Verwaltung diese Kosten.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 6 aufgefuhrt und mit einer Stellungnahme und
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 Abs. 2 BauGB

Am 28. April 2015 wurde die 6ffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen
und in der Zeit vom 12. Mai 2015 bis zum 12. Juni 2015 durchgeflhrt.

Bereits zur offentlichen Auslegung wurde beschlossen, an dem 6ffentlichen FuBweg
zwischen Klint und Léwenwall festzuhalten. Den Anregungen der Burgerschaft ,Magni®
wurde insofern bereits gefolgt.

Das Burgerforum ,Wallring“ wendet sich gegen die ausnahmsweise Zulassigkeit von
Schank- und Speisewirtschaften in den Wohnstralen aulRerhalb der Okerumflut, gegen die
Festsetzung von Mischgebieten entlang der den Wallring kreuzenden Stral’en sowie gegen
die geplante Wegeverbindung zwischen Klint und Léwenwall. Es bemangelt, dass ohne
seine Einbindung die Wegeverbindung zwischen Klint und Léwenwall wieder in die Planung
aufgenommen und zur Abstimmung gestellt wurde. Dem Wunsch nach einem kompletten
Ausschluss von Schank- und Speisewirtschaften haben sich 28 Biirgerinnen und Blrger
angeschlossen.

Die Wallring-Planungen sind intensiv mit dem Birgerforum Wallring abgestimmt worden. Das
Birgerforum hatte damit starken Einfluss auf die Planungsinhalte und wurde weit Gber die
sonst Ublichen und vorgeschriebenen Burgerbeteiligungen einbezogen. Allerdings ist die Ar-
beitsgruppe kein Entscheidungsgremium. Die Entscheidungen Uber die Regelungsinhalte
des Bebauungsplanes obliegen allein den politischen Gremien. Die Wegeverbindung
zwischen Klint und Léwenwall wurde daher ohne nochmalige Ricksprache mit dem
Burgerforum, dem Votum der politischen Gremien folgend, wieder in die Planung
aufgenommen. Fir die Umsetzung des geplanten FuRweges sind gesonderte Beschlisse
auf der Grundlage einer zu aktualisierenden Kostenschatzung notwendig.

Die Anregungen des Blirgerforums zur Zulassigkeit von Schank-und Speisewirtschaften
wurden ebenfalls bereits zum Beschluss der 6ffentlichen Auslegung thematisiert (vgl. DS Nr.
17392/15). Auch in Kenntnis der abweichenden Auffassung des Birgerforums wurde die
offentliche Auslegung mit groRer Mehrheit beschlossen. Die Verwaltung schlagt unverandert
vor, den Anregungen des Burgerforums nicht zu folgen. Schank- und Speisewirtschaften
sind in Allgemeinen Wohngebieten ohne Einschrankungen zuldssig und tragen nicht zuletzt
zu deren Qualitat bei. Ein genereller Ausschluss dieser Nutzungen kann trotz der noch
gultigen Wallringsatzung in den Wohnstral3en aufderhalb der Okerumflut stadtebaulich nicht
ausreichend begriundet werden. Dort sollen Schank- und Speiswirtschaften und auch Laden
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nur dann zulassig sein, wenn sie den Nutzungscharakter der Allgemeinen Wohngebiete nicht
beeintrachtigen und sie der Versorgung des Gebietes dienen.

Entlang der groRen Magistralen, den Hauptein- und ausfahrtstralen, werden aufgrund der
bestehenden Verkehrsbelastung und der dort vorhandenen Nutzungen Mischgebiete festge-
setzt. Die Festsetzung entspricht dem im ,Gesamtkonzept Wallring“ einvernehmlich formu-
lierten Planungsziel, wonach sich entlang der den Wallring kreuzenden Stralen das Nut-
zungsspektrum 6ffnen soll und neben dem Wohnen nicht stérende gewerbliche Nutzungen
sowie vor allem Buro- und Geschaftshauser zulassig sein sollen. Die Festsetzung von
Mischgebieten ist daher in diesen Bereichen folgerichtig, auch wenn teilweise im Bestand
das Wohnen deutlich Gberwiegt.

Die o. g. Schreiben sind gemeinsam mit den wahrend der o6ffentlichen Auslegung eingegan-
genen Stellungnahmen in der Anlage Nr. 5 aufgefihrt und mit einer Stellungnahme und ei-
nem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Dem in der Stellungnahme Nr. 32 geaulierten Wunsch, die Art der baulichen Nutzung zwi-
schen dem Klint und dem Léwenwall klarer voneinander abzugrenzen, soll entsprochen wer-
den. Die Planzeichnung soll durch eine Nutzungsabgrenzung erganzt werden. Es handelt
sich um eine Klarstellung von im ausgelegten Entwurf bereits enthaltenen Festsetzungen, so
dass von einer erneuten Beteiligung der Offentlichkeit im Sinne des § 4 a Abs. 2 BauGB ab-
gesehen werden kann. DarlUber hinaus sind aus der 6ffentlichen Auslegung keine
zwingenden Anderungserfordernisse fiir den vorliegenden Bebauungsplan hervorgegangen.

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 5 und 6 aufgeflihrten Stellungnahmen den
Vorschlagen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit

Ortlicher Bauvorschrift ,Wallring-Ost®, IN 235, als Satzung sowie die Begrindung mit
Umweltbericht zu beschlief3en.

Leuer

Anlage 1: Ubersichtskarte

Anlage 2: Zeichnerische Festsetzungen mit Planzeichenerklarung

Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 4. Begrindung mit Umweltbericht

Anlage 5: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offentlichkeit
gemal § 3 Abs. 2 BauGB

Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behérden

gemal § 4 Abs. 2 BauGB
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Planzeichenerklarung
Zalenangaben sind Beispiele

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet

Mi Mischgebiet

1@] Sonstiges Sondergebiet

L

MafR der baulichen Nutzung, Héhen baulicher
Anlagen in Metern Uber dem Bezugspunkt,
entsprechend textlicher Festsetzung

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)
GR 342 m* maximal zuldssige Grundflache

Zahl der Vollgeschosse

i als Hochstmal?

Zahl der Vollgeschosse

- als Mindest- und HéchstmaR

@ Zahl der Vollgeschosse
zwingend

TH 7,50 Traufhéhe als
-12,50 Mindest- und Héchstmafd

GH 7,50 Gebaudehdhe als Hochstmalk

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise
nur Einzelhauser zulassig

nur Einzel- und
Doppelhduser zulassig

abweichende Bauweise
Baulinie

Baugrenze

nicht tberbaubare
Grundstiicksflache,
entsprechend textlicher
Festsetzung

IR

Flachen fir den Gemeinbedarf

E u Schule

En Sozialen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken
Eu dienende Gebaude und
Einrichtungen

En Kulturellen Zwecken
dienende Gebaude
und Einrichtungen

Verkehrsflachen

I:l offentliche
Stralkenverkehrsflachen
StralRenbegrenzungslinie

offentliche Verkehrsflachen
besonderer
Zweckbestimmung, Ful3-
oder Fu3- und Radweg

offentlicher Fulweg uber
Wasserflache ( Steg )

privater FuBweg Uber
Wasserflache ( Steg )
mit Gehrecht zugunsten
der Offentlichkeit

| m Platzraum (6ffentlich)

Griunflachen

| [ Parkanlage (6ffentlich)
| Honlich |

| | Platzraum (&ffentlich)

) —

Verkehrsgriin (6ffentlich)

Grinflache (privat)
Zweckbestimmung-Garten

Grunflache (privat)

Zweckbestimmung-Vorgarten

Spielplatz (6ffentlich)

Wasserflachen

Wasserflachen

E © Uberschwemmungsgebiet

Malnahmen fur Natur und Landschaft

zu erhaltende Baume
Kategorie |,entsprechend
textlicher Festsetzung

@ zu erhaltende Baume
Kategorie Il,entsprechend
textlicher Festsetzung

’m Flache fiir die Anpflanzung und

¢ Erhaltung von Baumen und
Strauchern entsprechend
textlicher Festsetzung

Flache fur Malnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden,
_ Natur und Landschaft

entsprechend textlicher

Festsetzung

Nachrichtliche Ubernahmen

denkmalgeschiitzte
® Gesamtanlage
IE denkmalgeschiitzte
Einzelanlage

Naturdenkmal
Sonstige Festsetzungen

I B Grenze des Geltungsbereiches
—+—e—e— Nutzungsabgrenzung

Bestandsangaben

offentliche Gebaude,

(/7] Gebaude (Wohnen, Handel,

Sport, Erholung)

D]Im:l] Gebaude (Gewerbe, Industrie,
Verkehr)

o—— Flurstiicksgrenze

11 vorh. Geschosszahl

303 —— Flurstiicksnummern

ZZ735_ Hohenangaben tber NN
. ~

%\ Boschung

Stand: 31.07.2015
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Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stédtebau
gemaR § 1 a und § 9 BauGB

Art der baulichen Nutzung

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

Allgemeine Wohngebiete

In samtlichen Allgemeinen Wohngebieten sind

folgende Nutzungen allgemein zulassig:

e \Wohngebéude,

e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2,
WA 2.1, WA 3 sind ergéanzend folgende Nut-
zungen allgemein zuldssig:

e nicht stdrende Handwerksbetriebe.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,
WA 1.1, WA 1.2, WA 2.2 und WA 2.3 sind fol-
gende Nutzungen ausnahmsweise zulassig:
e nicht storende Handwerksbetriebe,

e Anlagen fir sportliche Zwecke.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2,
WA 2.1, WA 3 sind folgende Nutzungen
ausnahmsweise zuléssig:

o die der Versorgung des Gebietes dienen-
den Laden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten,

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

e Anlagen fir Verwaltungen,

e Anlagen fur sportliche Zwecke.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,
WA 1.1, WA 1.2, WA 2.2 und WA 2.3 sind fol-
gende Nutzungen nicht zuldssig:

o die der Versorgung des Gebietes dienen-
den Laden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten,

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

e Anlagen fir Verwaltungen.

In sdmtlichen Allgemeinen Wohngebieten sind
folgende Nutzungen nicht zulassig:

e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
e Gartenbaubetriebe,

e Tankstellen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes
WA 2 sind auf dem Grundstuick

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

CampestralRe 7 (Gemarkung Altewiek, Flur 4,
Flst.Nr.: 11/1) Erweiterungen und Anderungen
der dort bestehenden gewerblichen Einrich-
tungen geman § 1 Abs.10 BauNVO aus-
nahmsweise zuléssig, soweit die vorhande-
nen Nutzungen genehmigt sind und die sonst
auf dem Grundstiick geltenden Festsetzungen
eingehalten werden. Nutzungsanderungen
sind zulassig, soweit es sich um Nutzungen
im Sinne der Pkt. 1.1, 1.2 und 1.4 handelt.

Nutzungsénderungen sind auch im Bereich
nicht Uberbaubarer Flachen sowie im Bereich
privater Grunflachen zulassig. Erneuerungen
der in diesen Bereichen bestehenden Anlagen
sind unzuléssig.

Mischgebiete

In den Mischgebieten sind folgende Nutzun-

gen allgemein zulassig:

e Wohngebaude,

e Geschafts- und Burogebaude,

e Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes,

e Anlagen fir Verwaltungen sowie fir kirch-
liche, kulturelle, soziale und gesundheitli-
che Zwecke,

e sonstige Gewerbebetriebe.

In den Mischgebieten ist folgende Nutzung
nur ausnahmsweise zuléssig:
e Anlagen flr sportliche Zwecke.

In den Mischgebieten sind folgende Nutzun-
gen nicht zuldssig:

e  Gartenbaubetriebe,

e Tankstellen,

e Vergnlgungsstatten.

Sonstige Sondergebiete

Das Sondergebiet SO 1 erhélt die Zweckbe-
stimmung ,Hochschule/ Museum®. Geman

§ 11 Abs. 2 BauNVO sind Gebaude und An-
lagen zulassig, die der Unterbringung von Ein-
richtungen der Technischen Universitat sowie
des Naturhistorischen Museums dienen.

Das Sondergebiet SO 2 erhélt die Zweckbe-
stimmung ,Botanischer Garten*. GemaR3 § 11
Abs. 2 BauNVO sind Gebaude und Anlagen
zulassig, die der Errichtung und dem Betrieb
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eines Botanischen Gartens dienen. Der Bota-
nische Garten ist entsprechend seiner Nut-
zung gartnerisch anzulegen.

Nutzung fir kulturelle Zwecke

Innerhalb der in den 6ffentlichen Grinflachen
festgesetzten Giberbaubaren Grundstiicksfla-
chen (Torhauser; Haeckelsches Gartenhaus)
ist ausschlieBlich eine Nutzung fir kulturelle
Zwecke zulassig.

Mal der baulichen Nutzung

11

1.2

13

1.4

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die maximal zulassige Grundflache ergibt sich
durch Eintrag in die Planzeichnung. Sie gilt im
Sinne des § 16 BauNVO fiir die Summe aller
baulichen Anlagen je Grundsttick.

Die zulassigen Grundflachen diirfen geman

§ 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflachen
von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zu-
fahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO bis zu 40 vom Hundert und
durch die Grundflachen von Tiefgaragen bis
zu 50 vom Hundert tberschritten werden.

Die festgesetzten Baugrenzen dirfen auf den
stral3enabgewandten Seiten von bis zu 3 m
tiefen Gebaudevorspriingen Uberschritten
werden. Die Summe aller Geb&udevorsprin-
ge je Gebaudeseite darf maximal der Halfte
der jeweiligen Seitenlange entsprechen. An
Gebaudeecken sind auf einer Lange, die min-
destens einem Viertel der jeweiligen Gebau-
deseite entspricht, Gebaudevorspriinge unzu-
lassig.

Diese Festsetzung gilt nur, sofern keine fest-
gesetzten Griinflachen angrenzen.

Gebaudevorsprung im Sinne dieser Festset-
zung ist ein aus der Fluchtlinie des Baukor-
pers hervorspringender Gebaudeteil, der sich
vom Boden aus Uber wenigstens eine Etage
des Baukdrpers erstreckt.

Untergeordnete Gebaudeteile wie z.B. Ein-
gangsiiberdachungen, Windfange, Balkone,
sowie vortretende Gebaudeteile wie z. B. Ge-
simse, Dachvorspriinge oder Erker, dirfen die
festgesetzten Baulinien und Baugrenzen im
Sinne des § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO (ber-
schreiten, soweit die Uberschreitung nicht
mehr als 1 m betragt und die Summe der ein-
zelnen Vorspringe nicht langer als die Halfte
der jeweiligen Gebaudeseite ist.

Ein Zuricktreten untergeordneter Gebaudetei-
le entlang der Baulinien ist unzuléssig. Diese
Festsetzung gilt nicht fir Nebenanlagen.

Die Festsetzung unter Teil B Ortliche Bauvor-
schriften Pkt. V. 1 ist zu beachten.

15

2.1

2.2

TOP 17.

An rechtmaRig errichteten Gebauden und
Gebaudeteilen aul3erhalb der festgesetzten
Bauflachen sowie im Bereich privater Grinfla-
chen diirfen ausnahmsweise untergeordnete
Gebaudeteile wie z.B. Eingangstiberdachun-
gen, Windfange, Balkone mit einer maximalen
Tiefe von 1 m neu angebracht werden, soweit
die Summe der einzelnen Vorspriinge nicht
langer als die Hélfte der jeweiligen Gebéau-
deseite ist.

Die Festsetzung unter Teil B Ortliche Bauvor-
schriften Pkt. V. 1 ist zu beachten.

Nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen

Auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicksfla-
chen sind gemaf § 23 Abs. 5 BauNVO Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, nicht
Uiberdachte Stellpléatze, Tiefgaragen sowie an
das Gebaude direkt anschlieBende, maximal
5 m tiefe Terrassen zuléssig.

Die Festsetzung unter Pkt. IV. 2 ist zu beach-
ten.

Grenzen nicht Gberbaubare Grundstiicksfla-
chen an offentliche Verkehrsflachen, sind die-
se von Nebenanlagen im Sinne des

§ 14 BauNVO und Stellplatzen freizuhalten.
Fahrradabstellanlagen sind zulassig.
Restmill- und Wertstoffbehélter sind nur aus-
nahmsweise zulassig.

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind
die Grundstiicke Adolfstral3e 13 (Gemarkung
Altewiek, Flur 4, FIst.Nr.: 420) sowie Adolf-
stral3e 28 (Gemarkung Altewiek, Flur 4,
FIst.Nr.: 398).

Gebéaudebreiten

In den Baugebieten darf die Gebaudebreite
der einzelnen baulichen Anlage im Sinne des
§ 22 BauNVO 10 m nicht unter- und 18 m
nicht Uberschreiten. Doppelhduser dirfen eine
Gesamtbreite von 28 m nicht Giberschreiten.

Gebaudebreite im Sinne dieser Festsetzung
ist die Lange der stral3enseitigen Fassaden-
ansicht. Untergeordnete Gebaudeteile wie
z.B. Eingangsiiberdachungen, Windfange,
Balkone, Wintergarten sowie vortretende Ge-
baudeteile wie z.B. Gesimse, Dachvorspriinge
oder Erker dirfen die Gebaudebreiten bis zu
1 m Uberschreiten, ohne auf die Gebaudebrei-
te angerechnet zu werden.

Ausnahmsweise darf bei einem Neubau die
Mindestgeb&audebreite um maximal 1 m un-
terschritten werden, wenn aufgrund zu gerin-
ger Grenzabstande zur Nachbarbebauung ei-
ne Neubebauung ansonsten nicht méglich ist.

Die Sondergebiete, die Flachen fur den Ge-
meinbedarf (Theater, Herzog-Anton-Ulrich-
Museum, Bestandsflache St.-Vinzenz-
Krankenhaus), die Allgemeinen Wohngebiete
WA 1.1, WA 1.2 sowie die Mischgebiete
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Ml 1.2, MI 1.3, MI 2, MI 3.1, MI 3.2 und MI 4
sind von den Festsetzungen der Gebaude-
breite ausgenommen.

Bauweise

In den Mischgebieten MI 3.1 und Ml 4 ist eine
nach § 22 Abs. 4 BauNVO abweichende
Bauweise festgesetzt. Dort muss auf die seit-
lichen Grundstiicksgrenzen gebaut werden.

Hohe der baulichen Anlagen

2.1

2.2

2.3

3.1

Bezugspunkt

Bezugspunkt fur sémtliche Hohenangaben ist
die Hohenlage der nachstgelegenen 6ffentli-
chen Verkehrsflache an dem Punkt der Stra-
Benbegrenzungslinie, der der Mitte der stra-
Renzugewandten Gebaudeseite am nachsten
liegt. Steigt oder féllt das Gelande vom Be-
zugspunkt zur Mitte der straRenseitigen Ge-
baudeseite, so ist die Normalhdhe um das
Maf} der natlrlichen Steigung oder des Geféal-
les zu verandern.

Traufhéhen/ Gebaudehdhen/ Sockelhéhen

Die zulassigen Trauf- und Gebaudehdhen
ergeben sich durch Eintrag in die Planzeich-
nung.

Traufe im Sinne dieser Festsetzungen ist der
Schnittpunkt zwischen den AulRenflachen von
AuRRenwand und Dachhaut im obersten Ge-
schoss.

Gebaudehodhe im Sinne dieser Festsetzungen
ist der Abstand zwischen dem Bezugspunkt
und dem hochsten Punkt des Daches.

Ausnahmsweise darf bei einem Neubau die
Mindesttraufhohe um maximal 2 m unter-
schritten werden, wenn aufgrund zu geringer
Grenzabstande zur Nachbarbebauung eine
Neubebauung ansonsten nicht maéglich ist.

Die Sockelhdhe darf hochstens 1,50 m betra-
gen.

Sockelhéhe im Sinne dieser Festsetzungen ist
der Abstand zwischen der Oberkante des fer-
tigen FuBbodens des Erdgeschosses (OKFF
EG) und dem Bezugspunkt.

Die Flachen fir den Gemeinbedarf (bis auf
den Erweiterungsbereich des Krankenhauses)
sowie die Baugebiete WA 1.1 und MI 2 sind
von der Festsetzung der maximalen Sockel-
héhe ausgenommen.

Uberschreitung der festgesetzten Héhen

Die festgesetzten Gebaudehohen diirfen
ausnahmsweise bis zu max. 1 m Uberschritten
werden, soweit die Uberschreitung fiir techni-
sche Anlagen wie z.B. Schornsteine, kon-
struktiv bedingte Bauteile, Liftungsanlagen,

3.2

TOP 17.

Satellitenschiisseln, Funkantennen oder So-
laranlagen dient und die technischen Anlagen
mindestens 1 m von der Dachkante zuriick-
gesetzt sind.

Eine Uberschreitung der festgesetzten Anzahl
der Vollgeschosse um maximal ein Vollge-
schoss ist zulassig, wenn beim Ausbau be-
stehender Décher die maximal zuléassige bzw.
zwingend vorgeschriebene Geschossigkeit
tiberschritten wird. Die bestehenden Trauf-
und Gebaudehdéhen sind einzuhalten.

Stellplatze und Garagen

11

1.2

1.3

Oberirdische Garagen und Stellplatze

Garagen und offene Garagen (Carports) sind
nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicks-
flachen zulassig.

Stellplatze sind innerhalb der festgesetzten
privaten Grinflachen unzuldssig. Stellplatze
sind sowohl innerhalb der festgesetzten Vor-
garten, als auch innerhalb bestehender Vor-
garten unzuléssig.

Die Festsetzungen unter Pkt. VI.3.4 sind zu
beachten.

Garagen und offene Garagen (Carports)
mussen einen Mindestabstand von 3 m zur
StralRenbegrenzungslinie einhalten. Zu sons-
tigen offentlichen Flachen missen sie einen
Mindestabstand von 1 m einhalten.

Tiefgaragen

Tiefgaragen dirfen die festgesetzten Bauli-
nien und Baugrenzen Uberschreiten, soweit
sie mit einer vegetationsfahigen Substrat-
schicht von mind. 50 cm tberdeckt sind, ein
niveaugleicher Anschluss an die Gelande-
oberflache hergestellt wird und sie begriint
werden.

Eine Unterbauung privater Griinflachen ist mit
Ausnahme der Vorgarten nicht zul&ssig. In
den Baugebieten WA 1.1 und MI 2 sind Aus-
nahmen von dieser Festsetzung zuléssig.

Grundstiickszu- und -ausfahrten

Je Grundstiick ist nur eine Zu- und Ausfahrt
mit einer Gesamtbreite von max. 3 m zulas-

sig.

Wenn brandschutztechnische Notwendigkei-
ten es erfordern, sind Ausnahmen mdglich.
Die Gemeinbedarfsflachen, die Sondergebiete
sowie das Mischgebiet Ml 2 sind von dieser
Festsetzung ausgenommen.
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Bauliche Anlagen in festgesetzten privaten
Grinflachen

11

1.2

1.3

Private Griinflachen mit der Zweckbestim-
mung Vorgarten

Die festgesetzten Vorgarten sind von bauli-
chen Anlagen freizuhalten.

Einfriedungen sind zul&ssig.

Tiefgaragen sowie untergeordnete Gebaude-
teile gemaf Pkt. Il 1.4 und Il 1.5, die in die
Vorgarten hineinragen, sind zulassig.

Die Festsetzungen unter Pkt. IV.2 sind zu
beachten.

Restmill- und Wertstoffbehélter, Sicht- und
Windschutzanlagen sowie Fahrradabstellan-
lagen sind in den festgesetzten Vorgarten un-
zulassig.

Die festgesetzten Vorgarten dirfen auf einer

stralenseitigen Lange von insgesamt 5 m je

Grundstick fur Zu- und Ausfahrten sowie Zu-
und Ausgénge unterbrochen werden.

Die Festsetzung unter Pkt. IV. 3 ist zu beach-
ten.

Private Griinflachen mit der Zweckbestim-
mung Gérten

Innerhalb der festgesetzten privaten Grunfla-
chen mit der Zweckbestimmung Gérten sind
bauliche Anlagen nur wie folgt zulassig:

e Gartenpavillons und Gewachshauser ohne
Aufenthaltsrdume bis zu einer GréRe von
30 m3 Brutto-Rauminhalt, sofern die pri-
vate Grinflache eine MindestgréRe von
500 m2 pro Grundstiick hat,

e Garten- und Geratehauser ohne Aufent-
haltsraume bis zu einer Gré3e von 22 m3
Brutto-Rauminhalt, sofern die private
Griinflache eine Mindestgréfe von 200 m2
pro Grundstiick hat,

e Freisitzflachen und Terrassen,

e eigenstandige Uberdachte Terrassen bis
zu einer Grundflache von 25 m?, sofern die
private Grunflache eine Mindestgré3e von
500 m2 pro Grundstiick hat,

e Feuerungsstatten (z.B. Auflenkamine und
feststehende Girills), soweit sie in Verbin-
dung mit Freisitzflachen und Terrassen er-
richtet werden,

¢ Kinderspielplatze,

e Schwimmbecken und -teiche bis zu einer
Gesamtgrof3e von 100 m3 Beckeninhalt,
sofern die private Grinflache eine Min-
destgréRe von 500 m2 pro Grundstiick hat,

¢ Einfriedungen, Pergolen sowie Sicht- und
Windschutzanlagen,

¢ Aufschiittungen und Stiitzmauern bis zu
einer H6he von 60 cm.

e Auf den an die Oker grenzenden Grund-
stiicken mit einer Uferlange von mindes-
tens 20 m und einer MindestgréRe der pri-
vaten Griinflache von 500 m2 pro Grund-
stick ist ein Bootshaus ohne Aufenthalts-

TOP 17.

raume bis zu einer Gro3e von 40 m3 Brut-
to-Rauminhalt zulassig.

e Auf den an die Oker grenzenden Grund-
stiicken mit einer Uferlange von mindes-
tens 20 m ist ein Steg ohne Aufbauten bis
Zu einer Breite von 1,20 m und einer Lan-
ge von 2 m zuléssig. Auf Grundstucken
mit einer Uferldnge kleiner als 20 m ist
ausnahmsweise ein Steg als Gemein-
schaftsanlage fir zwei Grundstiicke zul&s-
sig, soweit die vorgenannte GroRRe einge-
halten wird. Die festgesetzte Gré3enbe-
schréankung gilt nicht fir Gemeinbedarfs-
flachen.

¢ Anlagen fur die Kleintierhaltung bis zu ei-
ner Gesamtgrof3e von 15 m3 Brutto-
Rauminhalt, sofern die private Grunflache
eine Mindestgroflie von 500 m2 pro Grund-
stick hat.

4

Griinordnung

2.1

2.2

2.3

Private Grinflachen

Samtliche festgesetzten privaten Grinflachen
sind vollflachig zu begrinen.

Private Grinflachen mit der Zweckbestim-
mung Garten sind als parkartige, von Gehdél-
zen Uberstellte Flachen zu erhalten und zu
entwickeln.

Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sons-
tigen Bepflanzungen

Innerhalb der festgesetzten Flachen fiir die
Anpflanzung und Erhaltung von Baumen und
Strauchern sind folgende Gehdlze zu erhal-
ten:

e Laubb&ume einschlieB3lich Obstbdume
sowie Nadelbdume ab einem Stammum-
fang von 80 cm, gemessen in einer Hohe
von 1 m Uber dem Erdboden,

e Gehdlzarten mit einem geringen Dicken-
wachstum, wie z.B. Eibe und Rotdorn ab
einem Stammumfang von 50 cm, gemes-
sen in einer H6he von 1 m tUber dem Erd-
boden.

e Bei mehrstammigen Gehdlzen wird die
Summe der Einzelstammumfénge zugrun-
de gelegt.

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten
Gehdlze der Kategorie | sind bis zu ihrem na-
turlichen Abgang zu erhalten und fachgerecht
zu pflegen. Bauliche MalBnahmen jeder Art
sowie Bodenverdichtungen sind im um funf
Meter erweiterten Kronenbereich unzulassig.

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten
Gehdlze der Kategorie Il sind bis zu ihrem
naturlichen Abgang zu erhalten und fachge-
recht zu pflegen. Bei Baumstandorten auf den
tiberbaubaren Grundstiicksflachen ist eine
Fallung ausnahmsweise zulassig, soweit im
Rahmen eines Baugenehmigungs- oder An-
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2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

zeigeverfahrens der Standort unter Bertick-
sichtigung des Kronenbereichs fir die Errich-
tung einer baulichen Anlage vorgesehen und
diese innerhalb von 6 Monaten nach Fallung
zulassigerweise realisiert wird.

Ein Nachpflanzgebot besteht fur die gemaf
Pkt. VI. 2.1 bis 2.3 zu erhaltenden Gehdlze
nicht, solange die quantitativen und qualitati-
ven Anforderungen an die Grundstiicksbegrii-
nung geman Pkt. VI. 3 erfillt sind.

Anpflanzungen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen

In den Baugebieten sind die nicht tGiberbauba-
ren Grundstiicksflachen zu begriinen. Dabei
sind pro angefangene 150 m2 zu begriinender
Flache mindestens ein mittelkroniger Laub-
baum oder Obstbaum und finf Straucher zu
pflanzen.

Innerhalb der festgesetzten Flachen zum
Anpflanzen und zum Erhalt sind mindestens
folgende Gehélzpflanzungen durchzufiihren:

o Auf Flachen, die gréRRer als 75 m2 und
kleiner als 150 m2 je Grundstick sind und
auf einer Lange von mind. 6 m eine Breite
von 6 m haben, sind ein mittelkroniger
Laubbaum oder Obstbaum und finf Strau-
cher zu pflanzen.

e Auf Flachen mit einer Mindestgré3e von
150 m2 je Grundstiick sind je angefangene
300 m2 ein groflRkroniger Laubbaum oder
zwei mittelkronige Laubbdume/Obstbaume
und funf Straucher zu pflanzen.

e Auf Flachen mit einer Mindestgré3e von
600 m? je Grundstiick sind zuséatzlich je
angefangene 600 m2 ein grofl3kroniger
Laubbaum oder zwei mittelkronige Laub-
baume zu pflanzen.

Die zum Erhalt festgesetzten Baume sowie
sonstige vorhandene Baume und Straucher,
die die in den Festsetzungen gemaR Pkt.

VI. 3.1 und VI. 3.2 formulierten Anforderungen
erfillen, kénnen hierauf angerechnet werden.

Auf oberirdischen Stellplatzanlagen mit min-
destens vier Stellplatzen ist je angefangene
vier Stellplatze zuséatzlich zu den geman Pkt.
VI. 3.1 und VI. 3.2 anzupflanzenden Baumen
ein mindestens mittelkroniger Laubbaum zu
pflanzen und in die Stellplatzanlage zu integ-
rieren. Je Baum ist eine begriinte Vegeta-
tionsflache von in der Regel 2 m Breite und
9 m2 Flache als Baumscheibe herzustellen
und nachhaltig gegen Uberfahren zu schiit-
zen.

Angrenzend an 6ffentliche Flachen sind Stell-
platze (mit Ausnahme ihrer Zufahrtsseite) mit
einer 0,80 m bis 1,00 m hohen Hecke aus
Laubgehdlzen einzugrunen.

Fur die anzupflanzenden Gehdlze sind fol-
gende Pflanzqualitaten zu verwenden:

TOP 17.

e Laubbaume: Hochstdmme mit Mindest-
stammumfang 16 — 18 cm

e Obstbaume: Hochstamme mit Mindest-
stammumfang 10 — 12 cm

e StrAucher: verpflanzt, vier Triebe, 60 —
100 cm (artbedingte Abweichungen sind
moglich).

3.6  Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht auszufiihren, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

3.7 Die gemafl den zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen zur Begriinung vorzusehenden
Grundstiicksflachen mussen bis zur Inge-
brauchnahme der baulichen Anlagen ausge-
baut sein. Sie sind spatestens in der nachst-
folgenden Pflanzperiode gemaf den Festset-
zungen abschlieBend zu begriinen.

4. Offentliche Griinflachen

4.1  Inden Stralenziigen Steintorwall, Theater-
wall, Magnitorwall und am Léwenwall sowie
Am Fallersleber Tore, Jasperallee, Museum-
stralle, Moltkestral3e, Bismarckstrale, Adof-
stral3e und Campestral3e ist der alleeartige
Charakter mit beidseitig bzw. einseitig beglei-
tenden Baumstandorten dauerhaft zu erhalten
und zu entwickeln.

Fir Neuanpflanzungen sind Laubbdume in
der Charakterart des Stra3enzuges zu ver-
wenden (Pflanzqualitat: Hochstimme mit
Mindeststammumfang 18 — 20 cm). Bei Neu-
anpflanzungen im Bereich vorhandener Kas-
tanien sind diese durch widerstandsfahigere
Baumarten derselben Pflanzqualitat zu erset-
zen.

4.2  In Erganzung zu den zeichnerisch festgesetz-
ten Spielplatzen in den 6ffentlichen Grunfla-
chen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage”
ist die Integration einzelner Spiel- und Aufent-
haltsangebote fir alle Altersgruppen zulassig.

4.3 Fur die innerhalb der 6ffentlichen Grunflache
mit der Zweckbestimmung Parkanlage gele-
genen Theaterwerkstatten sind ausnahms-
weise Um- und Anbauten zuléssig. Anbauten
sind zuldssig, soweit die zum Zeitpunkt der
Satzung vorhandene Grundflache insgesamt
um nicht mehr als 8 vom Hundert Uberschrit-
ten wird.

VI MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Das Gelande der Theaterwerkstatten am Theaterwall
20 ist in der Planzeichnung als MaRnahmeflache
festgesetzt. Auf der Flache sind die existierenden
Gebaude und versiegelten Flachen zu beseitigen.
Die Flache ist als Parkanlage nach historischem
Vorbild herzustellen. Auf ihr sind Rasenflachen mit
Gehdlzpflanzungen sowie Wege anzulegen.
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B Ortliche Bauvorschrift

gemaf 8§ 80 und 84 NBauO
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

| Geltungsbereich

Die ortlichen Bauvorschriften gelten mit Ausnahme
des Mischgebietes MI 1.3 in sdmtlichen Baugebieten.

In den Sondergebieten, auf den Flachen fiir den
Gemeinbedarf sowie im Allgemeinen Wohngebiet
WA 1.2. gelten nur die Festsetzungen der Punkte IX
— XIV.

Fir den in der Planzeichnung gekennzeichneten
Erweiterungsbereich des Krankenhauses in der Bis-
marckstralle (Gemeinbedarfsflache fur gesundheitli-
che Zwecke) gelten alle Punkte der Ortlichen Bau-
vorschrift.

1] Gebaudestellung

Die Hauptgebaude sind traufstandig zu den offentli-
chen Verkehrsflachen zu errichten.

1 Fassaden und Fassadengliederung

1. Im gesamten Geltungsbereich sind fur die
AuRenwande der Gebdude nur geglattete
Putze und/oder Sichtmauerwerk zuldssig.
Glanzende Materialien sind mit Ausnahme
von Glas ausgeschlossen.

2. Fur die AuRenwéande der Gebaude sind nur
Farben aus den Bereichen der Grundfarbtone
weil3, gelb, ocker und grau zuldssig. In den
Baugebieten WA 2, WA 2.1, WA 3, Ml 1, MI 3,
MI 3.1, MI 3.2, MI 3.3 und MI 4 ist fir Sicht-
mauerwerk auch eine naturrote/ ziegelrote
Farbe zuléssig.

3. Die AuRenwéande der Gebaude kdnnen mit
hellen Verkleidungen kombiniert werden, so-
fern die Flachen der Verkleidungen nicht mehr
als 40 % je geschlossener Fassadenseite
aufweisen. Imitatmaterialien sind unzuléssig.

4. Zu den offentlichen StraRenverkehrsflachen
orientierte Wandflachen sind durch mindes-
tens vier der folgenden Gestaltungselemente

zu gliedern:
e Gesims-, Schmuckbander, Lisenen,
e Bristungselemente unter Fenstern,
e Fensterrahmungen,
e Fensterteilungen,
e Eckbetonungen,
¢ Risalite,
o Erker.
1\ Fenster
1. Fenster sind nur in stehenden Formaten (ge-

ringere Breite als Hohe) zulassig.

TOP 17.

Ausgenommen sind Kellerfenster und Fenster
in Mezzaningeschossen (Mezzanin = niedri-
ges Zwischen- oder Halbgeschoss).

Fensterteilungen sind glasteilend auszufiih-
ren. Aufgesetzte Sprossen und Imitate sind
unzuléssig.

Zu den offentlichen StraBenverkehrsflachen
angeordnete Dachflachenfenster sind ab einer
Dachneigung von 30° unzuléssig. Ubereinan-
derliegende und versetzt libereinanderliegen-
de Dachflachenfenster sind unzuldssig.

Balkone und Terrassen

Zu den offentlichen StralRenverkehrsflachen
angeordnete Balkone und Terrassen sind un-
zulassig.

Zu den offentlichen StraRenverkehrsflachen
sind nur Austritte bis max. 60 cm Tiefe in Ver-
bindung mit bodentiefen Fenstern (Franzosi-
sche Fenster) zulassig.

Auf der strallenabgewandten Seite der Ge-
baude dirfen Balkone nur maximal die Halfte
der Gebaudebreite einnehmen, wenn direkt
an die tGberbaubare Grundstiicksflache private
oder offentliche Griinflache anschliel3t.

4

Dacher und Dachaufbauten

Mit Ausnahme des Mischgebietes Ml 3.2 sind
fur sdmtliche Hauptgebdude nur symmetri-
sche Dacher mit einer Dachneigung von min-
destens 18° und maximal 40° zul&ssig.

Die Mischgebiete MI 1 (gilt nur fir die Gebau-
de an der Museumstraf3e), Ml 3, Ml 3.1,MI 3.3
sowie MI 4 sind von der Beschrankung der
maximalen Dachneigung ausgenommen.

Dacheindeckungen geneigter Dacher sind mit
gebrannten, nicht engobierten, naturroten
Tonziegeln oder Blecheindeckungen auszu-
fuhren. Ausnahmsweise sind auch Schiefer
oder nicht engobierte Tonziegel in grauen
Farbténen zulassig. Zwerchhauser oder Gau-
ben sind mit derselben Dacheindeckung zu
versehen wie das Hauptdach.

Im Mischgebiet MI 3.2 ist als Dacheinde-
ckungsmaterial geneigter Dacher ausnahms-
weise auch Glas zulassig.

Zu den offentlichen StralRenverkehrsflachen
ist die Anordnung von Dachterrassen unzu-
lassig.

Zu den offentlichen StraRenverkehrsflachen
angeordnete Dacheinschnitte sind unzulassig.
Dacheinschnitte diirfen maximal ein Viertel
der Geb&audebreite in Anspruch nehmen. Der
Abstand zu den Giebelwanden muss mindes-
tens 2 m, der zum First mindestens 1 m be-
tragen. Der Abstand zwischen zwei Dachein-
schnitten muss mindestens 4 m betragen.
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Dachaufbauten sind als Zwerchhauser oder
Gauben zulassig. Sie dirfen insgesamt nicht
mehr als die Halfte der Gebaudebreite in An-
spruch nehmen.

Dachgauben missen einen Mindestabstand
von 2 m untereinander einhalten. Dachgau-
ben, die nicht als Eckgauben ausgeformt sind,
mussen zudem mit einem Mindestabstand
von 1 m zum First, zu Graten und Kehlen so-
wie zu den Giebelwanden errichtet werden.

Ubereinander und versetzt ibereinander
angeordnete Dachgauben sind unzulassig.

Vil

Hauseingange

Zu den offentlichen StralRenverkehrsflachen ange-
ordnete Hauseingange sind unzuldssig.

Von dieser Festsetzung ausgenommen sind die
Baugebiete WA 1.1, WA 2.1, Ml 1.2, Ml 2, MI 3.1
sowie Ml 4.

VIl

Markisen

Zu den offentlichen StralRenverkehrsflachen ange-
ordnete Markisen sind nur zuléssig, soweit sie nicht
mehrere Fenster Uberdecken. Feststehender Son-
nenschutz ist unzulassig.

IX

Garagen und Nebenanlagen

Zu den offentlichen StraRenverkehrsflachen
angeordnete Garagen und Nebenanlagen wie
Abstellrdume, Gartenhauschen etc. dirfen nur
in dem Material und in der Farbe der von au-
Ren sichtbaren Flachen der AuRenwéande des
Hauptgebaudes ausgefihrt werden. Zu 6ffent-
lichen Griin-, Wege- und Wasserflachen an-
geordnete Nebenanlagen kénnen auch in
Holz ausgefiihrt werden.

Bootsstege und Bootshauser sind nur in Holz
zulassig.
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Die Einfriedungen dirfen eine Gesamththe
von 1,60 m Uber der Gelandeoberflache nicht
Uiberschreiten, wobei der Sockel auf die Ge-
samthdhe anzurechnen ist.

Von den Hohenfestsetzungen sind Einfrie-
dungen auf den Flachen fir Gemeinbedarf
ausgenommen. Dies gilt nicht fir die Erweite-
rungsflache des Krankenhauses.

Einfriedungen privater Grundstticke entlang
offentlicher Grunflachen sowie entlang sonsti-
ger offentlicher Wege sind ausschlieflich als
Hecken aus Laubgehdlzen bis zu einer H6he
von 1,60 m zulassig. Die Kombination mit ei-
nem Drahtzaun ist zul&ssig, wenn der Zaun in
der Hecke oder auf der dem privaten Grund-
stick zugewandten Seite der Hecke errichtet
wird.

Einfriedungen entlang 6ffentlicher Wasserfla-
chen sind ausschlief3lich als Hecken aus
Laubgehdlzen oder als Drahtzaune zulassig.
Sie dirfen eine Hohe von 1,80 m Uiber der
Gelandeoberflache nicht Giberschreiten. Uber-
steigen die Einfriedungen eine Héhe von
1,20 m Uber der Gelandeoberflache, ist zu
den offentlichen Wasserflachen ein Mindest-
abstand von 3 m einzuhalten. Die Flachen
zwischen den Einfriedungen und den o6ffentli-
chen Flachen sind zu begriinen.

Sicht- und Windschutzanlagen missen zu
offentlichen Grunflachen sowie zu sonstigen
offentlichen Wegen einen Mindestabstand von
3 m einhalten. Zu den 6ffentlichen Wasserfla-
chen der Okerumflut ist ein Mindestabstand
von 10 m einzuhalten. Die Flachen zwischen
den Sicht- und Windschutzanlagen und den
offentlichen Flachen sind zu begriinen.

Einfriedungen unter Verwendung von Sta-
cheldraht sind im gesamten Planungsgebiet
unzulassig.

XI

Werbeanlagen

Einfriedungen, Sicht- und Windschutzan-
lagen

Zu den offentlichen StraRenverkehrsflachen
angeordnete Einfriedungen sind transparent
aus Metall mit senkrechten Staben und / oder
als Hecken aus Laubgehdlzen herzustellen.
Die Einfriedungen sind mit Steinsockeln in ei-
ner Héhe von maximal 50 cm {ber der Gelan-
deoberflache zu kombinieren.

Die Hecken miissen eine Mindesthdhe von
60 cm, Metalleinfriedungen eine Mindesththe
von 90 cm Uber der Gelandeoberflache errei-
chen. Hecken dirfen eine Héhe von 1 m, in
den Zu- und Abfahrtsbereichen von 0,80 m
nicht tGiberschreiten.

Im gesamten Planungsgebiet sind Werbean-
lagen nur an der Stétte der Leistung zuléssig.

Im gesamten Planungsgebiet ist je Nutzungs-
einheit nur eine Werbeanlage zulassig.

In den Allgemeinen Wohngebieten, den Son-
dergebieten sowie an den zulassigen bauli-
chen Anlagen innerhalb der festgesetzten 6f-
fentlichen Grinflachen (Torh&user; Haeckel-
sches Gartenhaus) sind Werbeanlagen aus-
schlieBlich als Werbetafeln im Eingangsbe-
reich der Gebaude mit einer maximalen An-
sichtsflache von insgesamt 0,5 m2 zulassig.

Auf dem Grundstiick CampestralBe 7 (Ge-
markung Altewiek, Flur 4, Flst.Nr.: 11/1) sind
zusétzlich zu dieser Festsetzung auch Sam-
meltafeln mit einer maximalen Ansichtsflache
von insgesamt 3 m2 zul&ssig.
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Ist der Eingangsbereich stralRenseitig nicht
einsehbar ist die Werbetafel abweichend auch
am Gartentor oder an der Geb&udeecke zu-
lassig, die an der Grundstuckszufahrt liegt.
Eine Werbetafel im Vorgarten aul3erhalb der
Grundstiickszufahrt ist jedoch generell unzu-
lassig.

In den Allgemeinen Wohngebieten diirfen
Werbeanlagen mit ihrer Oberkante maximal
3 m Uber dem Niveau der nachstgelegenen
offentlichen Verkehrsflache liegen.

Steigt oder féllt das Gelande vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straRenseitigen Gebau-
deseite, so ist die festgesetzte Maximalhdhe
um das Malf der natirlichen Steigung oder
des Gefélles zu verandern.

In den Mischgebieten sind Werbetafeln sowohl
im Eingangsbereich als auch tUber der jeweili-
gen Nutzungseinheit im Erdgeschoss zul&ssig.

Im Eingangsbereich dirfen sie eine Ansichtsfla-
che von 0,5 m2 nicht tibersteigen. Uber der je-
weiligen Nutzungseinheit im Erdgeschoss diir-
fen sie eine Hohe von 60 cm nicht Gbersteigen.

Werbeanlagen an der Fassade Uber der jeweili-
gen Nutzungseinheit im Erdgeschoss kdnnen in
Form von Einzelbuchstaben, als Schriftzug auf
ein Tragermedium oder als Front des Trager-
mediums gefertigt werden. Fir das Tragermedi-
um sind als Hintergrund fur Schriftziige nur Far-
ben aus den Bereichen der Grundfarbtone weif3,
gelb, ocker und grau zulassig. Einzelbuchsta-
ben dirfen eine Héhe von 40 cm nicht Uberstei-
gen.

In den Mischgebieten sind Uber der jeweiligen
Nutzungseinheit im Erdgeschoss Werbeanlagen
auch in Form von Auslegern zuldssig. Ausleger
diirfen eine Flache von 0,7 m2 und eine Tiefe
von 20 cm nicht Uberschreiten.

Selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur in
Mischgebieten zuléassig. Akustische Werbeanla-
gen, Werbefahnen sowie Werbeanlagen mit
wechselndem (flackerndem), sich bewegendem
Licht sind im gesamten Planungsgebiet unzu-
lassig.

Xl

Technische An- und Aufbauten

Zu den offentlichen Verkehrsflachen angeordnete
Solarzellen, Sonnenkollektoren, Windréder sowie
Sende- und Empfangsanlagen sind unzulassig.

Xl

Abweichungen

Von der Ortlichen Bauvorschrift konnen Abweichungen
zugelassen werden, wenn die Ziele der Satzung nicht
gefahrdet und sonstige 6ffentliche Belange nicht beein-
trachtigt werden. Abweichungen sind auch dann zulés-
sig, wenn bauliche und gestalterische Gegebenheiten,
denkmalpflegerische Vorgaben oder brandschutztech-
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nische Notwendigkeiten dagegen sprechen, die Sat-
zung umzusetzen.

XIV  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer eine Baumal3nahme
durchfiihrt oder durchfiihren lasst, die der ortlichen
Bauvorschrift widerspricht.

C Hinweise

1.

Ordnungswidrig handelt nach § 213 Abs. 1 Nr.
3 BauGB, wer der festgesetzten Bindung fir
Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Bé&u-
men, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt,
wesentlich beeintréchtigt oder zerstort werden.

Im gesamten Geltungsbereich ist mit Kampfmit-
teln zu rechnen. Aus Sicherheitsgriinden sind
vor Beginn von Baumafinahmen Gefahrener-
forschungsmafinahmen auf Kampfmittel durch-
zufuhren.

Das Einleiten von Niederschlagswasser in die
Oker bedarf der Erlaubnis der Unteren Wasser-
behdrde der Stadt Braunschweig.

Die Entnahme von Wasser aus der Oker ist bei
der Unteren Wasserbehorde anzuzeigen.

Im gesamten Geltungsbereich muss mit archéo-
logisch bedeutsamen Bodenfunden gerechnet
werden, die nach § 14 NDSchG unverziglich
und vor Entfernung den zusténdigen Stellen
anzuzeigen sind. Wer Erdarbeiten an einer Stel-
le vornehmen will, von der er weil3 oder vermu-
tet oder den Umstanden nach annehmen muss,
dass sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf
nach § 13 NDSchG einer Genehmigung der
Denkmalschutzbehdrde.

Zum Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflachen-
plan einzureichen. Verlauft auf dem Grundstuick
eine Versorgungsleitung ist das ,Merkblatt tiber
Baumstandorte und unterirdische Ver-und Ent-
sorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft
fur StraBen-und Verkehrswesen, Ausgabe 1989
zu beachten.

D Nachrichtliche Ubernahmen

1.

Das Uberschwemmungsgebiet der Oker wird
durch die HQ 100 Linie (Ermittlung durch den
NLWKN) angegeben.

Der 6stliche Okerumflutgraben ist Bau- und
Bodendenkmal gemaR § 3 Nds. Denkmal-
schutzgesetz.
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 19. Mai 2015 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748)

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geéndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBI |
S. 1740)

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154)

1.6 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2749)

1.7 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

1.8 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geadndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

1.9 Niedersdchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBI
S. 434)
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Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1

2.2

2.3

Regional- und Landesplanung

Im Niederséchsischen Landes-Raumordnungsprogramm 2008 und im Regi-
onalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fur den Grof3raum Braun-
schweig ist die Stadt Braunschweig - seit 2002 im oberzentralen Verbund mit
den Nachbarstadten Wolfsburg und Salzgitter - als Oberzentrum verbindlich
festgelegt.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm ist das Gebiet als vorhandener
Siedlungsbereich, der bauleitplanerisch gesichert ist, gekennzeichnet.

Das Plangebiet ist zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsauf-
gabe Tourismus gekennzeichnet. Eine im Planungsgebiet unterirdisch ver-
legte Hauptversorgungsleitung ist als Vorranggebiet fur eine 110 kV-Leitung
gekennzeichnet. Weiterhin liegt ein Teil des Planungsgebietes im Vorbe-
haltsgebiet fir den Hochwasserschutz.

Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gelten die Darstellungen
des Flachennutzungsplanes der Stadt Braunschweig in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Oktober 2005 in seinem derzeit rechtswirksamen
Stand. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur einen Grol3teil des
Plangebietes Grunflache, Zweckbestimmung Parkanlage dar. Die Flachen
sind zusatzlich mit der Kennzeichnung Wall versehen. Die Kennzeichnung
Wall ist in der Legende als Griinflache mit Bebauung nach Satzung erlautert.
Die im Regionalen Raumordnungsprogramm gekennzeichnete Hauptversor-
gungsleitung Elektrizitat ist ebenfalls dargestellt.

Der vorliegende Bebauungsplan sichert das charakteristische Verteilungs-
muster von Bebauung und Grunflachen. Mit seinen die Grinstrukturen
schitzenden Festsetzungen kann er damit im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB
als aus dem Flachennutzungsplan entwickelt angesehen werden.

Bebauungsplédne

Fur den gro3ten Teil des Planungsgebiets gilt derzeit der seit 1939 rechts-
kraftige Bebauungsplan IN 1. Es handelt sich um einen einfachen Bebau-
ungsplan, der lediglich die Uberbaubaren Flachen, Grinflachen und Stral3en-
verkehrsflachen festsetzt. Weder die Art, noch das Mal? der baulichen Nut-
zung sind geregelt. Die Uberbaubaren Flachen orientieren sich am damaligen
Gebéaudebestand. Die nicht Gberbaubaren Flachen sind als Griin— bzw. Stra-
Renverkehrsflachen festgesetzt.

Daneben gilt die sogenannte Wallringsatzung aus dem Jahr 1951. Sie ver-
weist auf den Bebauungsplan IN 1. Gemalf dieser rein textlichen Satzung
darf nur innerhalb der (im IN 1) als bebaubar ausgewiesenen Flache gebaut
werden. Die Wallringsatzung regelt dartiber hinaus die Art der baulichen Nut-
zung, die Geschossigkeit und die Bauweise. Es werden in Abhangigkeit der
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Stral3enziige maximal 2 bzw. 3 Vollgeschosse in offener Bauweise zugelas-
sen. Gewerbliche Anlagen aller Art werden ausgeschlossen. Ausgenommen
davon sind Buros, Kliniken und ahnliche Nutzungen, die den Wohncharakter
der Stral3en nicht beeintrachtigen.

Im Geltungsbereich des IN 235 sind folgende Stral3enzige von der Wallring-
satzung erfasst:

Mit hdchstens zwei Vollgenschossen bebaubar sind:
Theaterwall, Magnitorwall, Steintorwall, Léwenwall, Peter-Joseph-Krahe-
Stral3e sowie Wolfenbltteler Stral3e.

Mit hochstens drei Vollgeschossen bebaubar sind:
Moltkestral3e, Jasperallee, Bismarckstral3e, Museumstral3e, Adolfstral3e,
ObergstralRe, Hennebergstralle.

Die Stral3enziige Am Fallersleber Tore, Parkstral3e, Helmstedter Stralie, Le-
onhardstral3e, Kurt-Schuhmacher-Stral3e, John-F.-Kennedy-Platz, August-
torwall, Am Windmuhlenberg sowie Campestral3e sind nicht Teil der Wall-
ringsatzung. Dies erklart sich zum Teil aus der Lage sowie aus der Historie.
Die Stral3enziige Am Fallersleber Tore, Leonhardstral3e und Helmstedter
Stral3e kreuzen den Wallring. Dort siedelten sich naturgemaf auch gewerbli-
che Nutzungen an. Der John-F.-Kennedy-Platz sowie die Kurt-Schuhmacher-
Stral3e entstanden als Verbindungsachse zur Innenstadt erst nach dem Krieg
im Zusammenhang mit der Verlagerung des Hauptbahnhofes.

Der Bebauungsplan IN 1 und die Wallringsatzung werden im Geltungsbe-
reich des IN 235 in elf Bereichen von Bebauungsplanen aus jungerer Zeit
uberdeckt. In den Uberdeckungsbereichen sind die Wallringsatzung und der
IN 1 durch die neueren Plane aul3er Kraft gesetzt.

Der nachfolgenden Tabelle kdnnen die neben dem IN 1 und der Wallringsat-
zung geltenden Bebauungspléane entnommen werden.

Geltendes Planungsrecht — (neben IN 1 und Wallringsatzung)

Nr. Lage Rechts- | Art der Nutzung Vollge-
kraft schosse
IN 7 Am Fallers- 1974 WR (reines Wohngebiet)
leber Tore FuRRweg (entlang der Oker)
IN 8 Theaterwall 1976 Gemeinbedarfsflachen Theater,

Kleines Haus, Kulissenhaus,
offentliche Griin-und Wasser-

flachen
IN 18 Kreuzung 1958 StralRenverkehrsflachen festge-
Augusttorwall setzt
IN 167 | Gaul3schule, | 1971 Gemeinbedarfsflache Museum
Stadtisches (fir Lowenwall 16)

Museum
HA 4 Moltkestralle | 1948 Verkehrsflache / Vorgarten
AW 2 Kurt-Schu- 1958 Verkehrsflache
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Geltendes Planungsrecht — (neben IN 1 und Wallringsatzung)
Nr. Lage Rechts- | Art der Nutzung Vollge-
kraft schosse
macher-
Stralie
AW 18 | Helmstedter | 1949 Private Grunflachen
StralRe
/AdolfstralRe
AW 32 | Wolfenbdttler | 1969 Verkehrsflachen
StralRe
AW 33 | Henneberg- 1958 WA (Allgemeines Wohngebiet) | max. IlI
stral3e
AW 36 | Obergstrale | 1973 MK (Kerngebiet) max. Il / IV
AW 94 | Leisewitz- 2001 WA (Allgemeines Wohngebiet) | mind. Il,
straf3e-Nord max. |l
AW 95 | Bertramstra- | 2003 WA (Allgemeines Wohngebiet) | mind. II,
3e-Nordwest max. Il
W1 10 Blrgerpark 1980 Offentliche Griinflachen

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplans

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst den gesam-
ten ostlichen Teil des Wallrings.

Der Bebauungsplan bildet gemeinsam mit den rechtskraftigen Bebauungs-
planen IN 215, Wallring- West, und dem IN 234, Wallring- Nord, die pla-
nungsrechtliche Grundlage zum Schutz der stadtebaulichen und architekto-
nischen Qualitaten dieses Bereichs.

Der Wallring umschliel3t als durchgéngiger Griinbereich die Braunschweiger
Innenstadt und stellt eines der bedeutendsten stadtebaulichen und stadthis-
torischen Elemente der Braunschweiger Stadtgestalt dar. Er bildet gleichsam
das ,Ruckgrat‘ der Stadt und verleiht ihr Individualitat. Gleichzeitig bilden die
ehemaligen Wallanlagen als grinbestimmte Zone einen Puffer zwischen der
hochverdichteten Innenstadt und den sich daran anschlie3enden Wilhelmini-
schen Ringgebieten.

Als Befestigungsanlage entstanden, wurde der Bereich von 1801 bis 1831
geschleift und in Grinanlagen umgestaltet. Der urspringliche Verlauf des ba-
rocken Festungssterns ist auch heute noch gut erkennbar. Die Bebauung
folgte dem unter der Leitung von Peter Joseph Krahe 1803 konzipierten Wall-
ringplan mit seinen der Oker folgenden Promenaden. Danach bestimmen
axial ausgerichtete StralRenraume, an denen sich gro3zligige parkartige Géar-
ten mit reprasentativen Villen aufreihen, geometrisch geformte Platze und im
Kontrast dazu stehende naturnah gestaltete Parkanlagen bis heute das Bild.

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, unter Berticksichtigung des IN
1 und der Wallringsatzung ein den heutigen Regelungserfordernissen ent-
sprechendes Planungsrecht zu schaffen, um gemeinsam mit den anderen
Wallring-Planen den Charakter des Braunschweiger Wallrings auch zukunftig
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zu erhalten. Mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans soll
sichergestellt werden, dass sich Ergdnzungen der vorhandenen Bausubstanz
sowie Neubauten in das Bild der historischen Bebauung einfiigen und damit
unerwinschten Fehlentwicklungen vorgebeugt wird.

Bei der Bearbeitung des Bebauungsplans ,Wallring-West" wurde deutlich,
dass der Plan in einen Gesamtzusammenhang zu stellen ist, da nur so die
stadtebaulichen Planungsziele fur Burger und Politiker nachvollziehbar und
begrundbar sind. Daher hat die Verwaltung Anfang 2008 entschieden, an-
hand einer Bestandsaufnahme und Bewertung fiir den gesamten Wallring,
ein Gesamtkonzept fir die weitere Entwicklung zu erarbeiten.

Am 04. Mai 2010 hat der Verwaltungsausschuss dem Gesamtkonzept zuge-
stimmt und auf der Grundlage dieses Konzeptes Aufstellungsbeschliisse un-
ter anderem auch fir den vorliegenden Bebauungsplan gefasst. Im Gesamt-
konzept wurden die im Folgenden genannten Planungsziele entwickelt. Auf-
grund unterschiedlicher stadtebaulicher Erfordernisse erfolgt die verbindliche
Sicherung der nachfolgenden Ziele durch mehrere Bebauungsplane. Auch
wenn die Einzelpléne unter Bertcksichtigung der jeweiligen spezifischen 6rt-
lichen Situation in ihren Festsetzungen variieren, verfolgen sie in weiten Tei-
len gleichgerichtete Interessen.

Fur samtliche Bereiche des Wallrings gelten daher folgende tbergeordnete
Planungsziele:

1. Oberstes Planungsziel ist es, die in der Grol3form angelegten gestalteri-
schen wie funktionalen Zusammenhénge des Wallrings zu erhalten, den
Wallring vor unerwiinschten Fehlentwicklungen zu schitzen und behut-
sam weiterzuentwickeln.

2. Die Wohnnutzung ist zu starken, insbesondere entlang der Wallstral3en.
Entlang der den Wallring kreuzenden Stral3en und Magistralen ist eine
Offnung des Nutzungsspektrums moglich. Konflikte mit den angrenzenden
Wohnbereichen sind auszuschliel3en.

3. Die villenartige, Uberwiegend stral3enbegleitende Bebauung, die sich vor-
wiegend innerhalb der Umflutgraben befindet, ist zu erhalten. Neubauten
und bauliche Ergédnzungen haben sich in die Eigenart dieser Struktur ein-
zuftigen. Hinterliegerbebauungen sind unzuléassig. Die mit der Villenbe-
bauung korrespondierenden grof3en Garten sind zu erhalten. Nebenanla-
gen im Bereich der Garten sind unzuldassig. Ausnahmen sind an bestimm-
te einzuhaltende Rahmenbedingungen zu knipfen.

4. Der Promenadencharakter der Wallstral3en ist zu erhalten. Die Stral3en-
baume sind zu erhalten. Die Vorgartenbereiche sind zu erhalten, weiter-
zuentwickeln und von baulichen Anlagen freizuhalten. Die Einfriedungen
haben sich der reprasentativen Architektur am Wallring anzupassen, ihre
H6he muss begrenzt werden.
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5. Einstellplatze sind ausschlief3lich auf dem Grundstiick, vorzugsweise in
Tiefgaragen, zuléssig. Es ist nur eine Zu-und Abfahrt pro Grundsttick zu-
lassig.

6. In den durch verkehrliche Barrieren zerschnittenen Bereichen sind zum ei-
nen die Wahrnehmung und Erlebbarkeit des Wallrings zu starken und zum
anderen die Magistralen stadtebaulich zu fassen und die frilheren Torsitu-
ationen sind nachzuempfinden.

7. Die den Wallring pragenden Grun- und Freiraumstrukturen sind sowohl auf
offentlichen als auch auf privaten Flachen zu erhalten, weiterzuentwickeln
und dauerhaft zu sichern.

8. Die offentlichen Parkanlagen sind in ihrer historischen Auspragung zu er -
halten und weiterzuentwickeln.

9. Der Wallring ist als 6ffentlicher, innerstadtischer Erholungsraum mit be-
sonderer Bedeutung fiur die stadtgeschichtliche Identifikation zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Um die 6ffentliche Wahrnehmung und Erlebbar-
keit der Okerumflut zu starken, ist das offentliche Wegenetz entlang der
Umflutgraben (Okerweg/Via Corona') mit entsprechenden Vernetzungen
in die umliegenden Quartiere auszubauen. Am Wasser sind attraktive Auf-
enthaltsmoglichkeiten fiir die Offentlichkeit (z.B. Stege, Banke) zu schaf-
fen.

10.Negative Umweltentwicklungen oder Eingriffe sind zu vermeiden, um den
Wallring in seinen Funktionen fir den Naturhaushalt, insbesondere im
Hinblick auf seine klimadkologische Funktion, zu erhalten und zu starken.

Aufgrund der breiten oOffentlichen Diskussionen zum Erhalt des Wallringcha-
rakters wurde auch bei der Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplans
das ,Burgerforum Wallring“ einbezogen. Besonderes Anliegen des Birgerfo-
rums ist es, dass bei der baulichen Fortentwicklung des Wallrings verstarkt
auf die vorhandene historische Bausubstanz Rucksicht genommen wird.

Ziel der zum vorliegenden Bebauungsplan dazugehorigen Ortlichen Bauvor-
schrift soll es daher sein, planungsrechtliche Vorgaben fiir Neu-und Umbau-
mafinahmen zu machen, die sich an der historischen Bausubstanz orientie-
ren. Die gestalterischen Festsetzungen sollen Bezug auf die am gesamten
Wallring vorherrschenden Gestaltungsmerkmale nehmen. Gestalterische Be-
sonderheiten einzelner Teilbereiche sollen tberwiegend zurtickgestellt wer-
den, um am Wallring ein einheitliches, an historischen Vorbildern orientiertes
Erscheinungsbild zu sichern.

Via Corona — Projekt im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung Braunschweigs. In dem Zusammen-
hang ist die Idee des fuBlaufigen Ringschlusses um die Oker entstanden und konzeptionell erarbeitet worden.
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4 Umweltbericht

4.0 Praambel
Im vorliegenden Umweltbericht werden die auf Grund der Umweltprifungen
nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt.

4.1 Beschreibung der Planung

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans mit einer Gesamtfla-
che von ca. 57 ha umfasst den gesamten 6stlichen Teil des Wallrings von
der Stral3e Am Fallersleber Tore im Norden bis zur Campestral3e/Peter-
Joseph-Krahe-Stral3e im Stden. Die historischen Parkanlagen Theaterpark
und Museumspark, der klassizistisch gepragte Lowenwall sowie die Griunfla-
chen Am Windmuihlenberg sind Teil des Geltungsbereiches.

Durch die Festsetzungen von Baufeldern entlang der Stral3en und von priva-
ten Granflachen in den rickwartigen Grundstticksbereichen soll im Plange-
biet eine geordnete stadtebauliche Entwicklung mit der hier typischen stra-
Renbegleitenden Bebauung und den dazu korrespondierenden, zum Tell
grof3en Garten sichergestellt werden. Dazu dienen die unter Punkt 5 der Be-
grundung beschriebenen Festsetzungen zur Gliederung und zur Regelung
von Nutzungen auf den als private Grunflachen ausgewiesenen rickwartigen
Grundsticksbereichen. Neue Bauvorhaben, die einen Verlust dieser Grunbe-
reiche und Stérungen der Wohnruhe mit sich bringen wirden, werden mit
dem Bebauungsplan nicht vorbereitet.

4.2 Ergebnis der Prifung anderweitiger Planungsmaoglichkeiten

Da es um die planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Struktur des
ostlichen Wallrings geht, ertbrigt sich die Prifung anderweitiger Planungs-
maoglichkeiten.

4.3 Planerische Vorgaben und deren Berlicksichtiqung

Der innerhalb der Okerumflut befindliche Bereich und der Botanische Gar-
ten sind als stadtisch gepragter Freiraum - Landschaftsraum ,Wallanlagen® -
im Landschaftsrahmenplan erfasst.

Er wird als tberwiegend durch Grin- und Parkanlagen erlebbarer Freiraum
eingestuft. Als Einzelziele werden der Erhalt der innerdrtlichen siedlungsna-
hen Freiraume und Parks und die Férderung naturnaher und kulturhistori-
scher Elemente benannt.

Fur die Beurteilung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
sind insbesondere folgende fachgesetzlichen Ziele und Vorgaben des Um-
weltschutzes zu berlcksichtigen.
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Schutzgut fachgesetzliche Vorgaben
Mensch und Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Gesundheit 39. BImSchV,
DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau)
Tiere, Pflanzen, Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG),
Landschaft Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz (NAGBNatschG)
Boden Bundesbodenschutzgesetz
Klima, Luft 39. BImSchV,

Stadtklimaanalyse Braunschweig, 2012 Steinicke
& Streifeneder, Richter & Rockle

Larm Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau)
Wasser Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-

serhaushaltsgesetz / WHG)
Niedersachsisches Wassergesetz (NWG)
Kulturgter und Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz
sonstige Sachguter (NDschG)

Die Beurteilung des Bebauungsplanes i. S. der Eingriffsregelung bezieht sich
auf alle Schutzgtter des Naturhaushalts und das Landschaftsbild (hier auch
i. S. von Ortsbild) und erfolgt nach den Regelungen des Baugesetzbuches
und des Bundesnaturschutzgesetzes (8 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1
BNatSchG).

Die Art und Weise, wie die damit verbundenen Ziele im Rahmen des Verfah-
rens bertcksichtigt werden, wird jeweils bei den einzelnen Schutzgutern dar-
gelegt.

4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der
Informationsgrundlagen

Die Umweltmedien werden im tatséchlichen Istzustand sowie in den nach
dem geltenden und zukinftigen Recht zulassigen Auspragungen beschrie-
ben. In der vergleichenden Betrachtung zur Beurteilung des Bebauungsplans
IN 235 i. S. der Eingriffsregelung sind die nach geltendem Recht und nach
Vollzug einer nach dem neuen Planungsrecht des IN 235 zuléassigen bauli-
chen Entwicklung anzunehmenden Umweltauswirkungen mafRgebend. Fir
die Umweltmedien werden ggf. die gesetzlichen oder untergesetzlichen Re-
gelwerke zugrunde gelegt.

45 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

4.5.1 Mensch und Gesundheit
Im Bestand:
Der Bereich des 6stlichen Wallrings ist von Wohngebieten gepréagt. Das Ge-
biet ist mit freiberuflichen Nutzungen wie Blros, Praxen und Kanzleien
durchmischt. Abseits der Hauptverkehrsstrome gelegen, bietet es seinen
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Bewohnern ein ruhiges Wohnumfeld und einen hohen Wohnwert aufgrund
der intensiven Durchgriinung sowohl im Strafenraum als auch im Bereich
der Privatgarten. Die Wohnqualitat wird durch die Nahe zur Innenstadt sowie
zum Theater- und Museumspark, zum Botanischen Garten, den 6ffentlichen
Grinanlagen am Léwenwall, Windmuhlenberg sowie zum Wasser bestimmt.
Die Oker und die sie begleitenden teils privaten, teils 6ffentlichen Grinfla-
chen haben wichtige Funktionen sowohl fur Erholung und Klima fur die ge-
samte Stadt Braunschweig als auch als wohnungsnaher Freiraum fir die
Anwohner.

Ohne Bebauungsplan:

Das Bestreben, insbesondere in den historischen, oftmals sehr reprasentati-
ven Gebauden, Buro-und Geschéaftshduser anzusiedeln, ist grol3. Damit ein-
her geht eine Stérung des ruhigen Wohnumfeldes. Weiterhin besteht der
Wunsch nach Nachverdichtungen insbesondere der riickwéartigen Grund-
stucksbereiche. Dies fuihrt zu einem Verlust der Grunstruktur sowie der Grof3-
form Wallring als signifikantes Identitatsmerkmal der Stadtgestalt Braun-
schweigs.

Ohne Bebauungsplan kdnnen wesentliche Ziele zur Herstellung weiterer 6f-
fentlicher Wege sowie zur Schaffung von Aufenthaltsbereichen am Wasser
nicht gesichert werden und das tbergeordnete Planungsziel zur Herstellung
eines fuBlaufigen Ringschlusses im Verlauf der Okerumflut ware gefahrdet.

Mit Bebauungsplan:

Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans wird die Wohn-
nutzung gestarkt und es wird verhindert, dass Hinterliegerbebauungen zu
weiterer Verdichtung mit den entsprechenden ErschlielRungsverkehren und
den Ruhestdrungen im Gebiet fihren. Dartber hinaus werden die Grinfla-
chen und der Grof3grinbestand als Voraussetzungen fur die daran gebunde-
ne Erholungsnutzung und die klimatisch-lufthygienischen Wohlfahrtswirkun-
gen geschutzt und weiterentwickelt.

Durch die Festsetzung des bisherigen Standortes der Theaterwerkstétten als
offentliche Grinflache wird eine wesentliche Erganzung des innerstadtischen
Freiraumangebotes perspektivisch ermdglicht.

Fur den geplanten ful3laufigen Ringschluss, der auf mdglichst weiten Stre-
cken direkt dem Verlauf der Oker folgt, werden mit dem Bebauungsplan Ab-
schnitte davon planungsrechtlich gesichert.

Darlber hinaus werden die bestehenden Spielflachen fur Kinder und Jugend-
liche planungsrechtlich gesichert.

4.5.2  Tiere, Pflanzen, Landschaft
Im Bestand:
Der Ostliche Wallring ist im Verbund mit der Okerumflut pragendes Element
fur das Orts- und Landschaftsbild.

Im Planungsgebiet befindet sich hochwertiger, teilweise aus der Entste-
hungszeit der historischen Garten stammender erhaltenswerter Baumbe-
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stand. Dieser ist vornehmlich in den riickwartigen Bereichen der Privatgarten,
in den offentlichen Parkanlagen am Theaterpark, Museumspark, Léwenwall
und Windmuhlenberg zu finden und bestimmt das Gesicht des Wallrings als
trennendes Element zwischen mittelalterlicher Innenstadt und den spateren
grunderzeitlichen Stadterweiterungen aus der Zeit des beginnenden 20.
Jahrhunderts.

Im Planungsgebiet wurden in einem Abstand von 50 m zu den angrenzenden
Stral3en sdmtliche Baume ab einer bestimmten Qualitat erfasst und bewertet
(Baume ab Stammumfang 80 cm, bei Arten mit geringem Dickenwachstum
wie z. B. Rotdorn oder Eibe ab 50 cm, bei mehrstammigen Baumen wurde
dabei die Summe der Einzelstammumfange zu Grunde gelegt). Abgéngige
Baume wurden nicht aufgenommen. Auf Grundstiicken mit einer vergleichs-
weisen geringen Gesamttiefe und Arrondierungsbereichen durch den ge-
schwungenen Uferverlauf der Okerumflut wurde der Baumbestand flachen-
deckend erfasst, d. h. auch uber die 0. g. 50 m-Zone hinaus. Baume auf den
offentlichen Grundstiicken wurden nicht erfasst, da diese durch die Stadt in
eigener Regie gepflegt werden.

Die Bestandserfassung hat ergeben, dass im Bereich des Wallrings auch vie-
le fremdlandische Arten vorzufinden sind wie Gotterbaum, Ginkgo, Magnolie,
Platane, Japanische Blutenkirsche und Kaukasische Fligelnuss. Diese
Baumarten werden insbesondere durch das Alter des Gebiets und die Grol3e
der Grundstiicke begiinstigt. Die Artenvielzahl der Ba&ume ist gegeniiber an-
deren Bereichen Braunschweigs deutlich erhéht.

Der Wallring hat aufgrund seines Grof3griinbestands eine besondere Bedeu-
tung als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere im innerstadtischen Siedlungs-
gefuge. Der im Geltungsbereich gelegene dstliche Umflutgraben besitzt dar-
Uber hinaus eine wichtige Bedeutung als Vernetzungs- und Leitlinienelement
fur das Stadtgebiet Braunschweigs.

Der Baumbestand und die parkartigen Géarten sind Lebensraum zahlreicher
Vogelarten. Im Rahmen der Brutvogelkartierung konnten insgesamt 42 Vo-
gelarten nachgewiesen werden, von denen funf als streng geschiitzte Arten
zu bertcksichtigen sind. Von den 39 Arten, die im Gebiet als Brutvogel (Brut-
nachweis, Brutverdacht) auftreten, sind vier in Niedersachsen im Bestand ge-
fahrdet: Feldsperling, Haussperling, Kleinspecht, Teichhuhn.

Hervorzuheben ist das Auftreten der drei streng geschutzten Arten Eisvogel,
Grinspecht und Teichhuhn. Der Eisvogel ist zudem im Anhang | der Vogel-
schutzrichtlinie aufgefuhrt.

Viele der nachgewiesenen Arten nutzen die alteren Baumbestande zur Anla-
ge ihrer Bruthdéhlen oder sind ,Folgenutzer” solcher Spechthdhlen oder nut-
zen andere Baumhohlen (Faulstellen, ausfaulende Astlécher, abstehende
Rinde u. &.) als Brutplatz. Dazu gehoren alle Meisenarten, Kleiber, Bunt-,
Griun- und Kleinspecht oder Halbhoéhlenbewohner wie Gartenrotschwanz,
Garten-und Waldbaumlaufer oder Trauerschnapper.

Andere Arten sind bei der Nahrungssuche auf alte, grobborkige Gehdlze
spezialisiert: Garten- und Waldbaumlaufer, Kleiber und auch die o. g.
Spechtarten. Andere Arten bevorzugen beim Nestbau ebenfalls altere, még-
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lichst hohe, grol3kronige Baume: z. B. Mausebussard, Eichelhdher, Raben-
krahe oder Ringeltaube.

Insgesamt bieten die 6ffentlichen Griinanlagen, die parkartigen Garten der
Privatgrundstiicke und die die Okerumflut begleitenden Gehdlze und Uferbe-
reiche vielen, teilweise gefahrdeten, seltenen oder geschutzten Arten Brutle-
bensraum und Nahrungsrevier im sonst nur fiir wenige Vogelarten als Le-
bensraum geeigneten innerstadtischen Bereich. Zudem stellen die Wallring-
anlagen entlang der Okerumflut flir zahlreiche Arten ein ,griines Band" dar,
welches Lebensrdume sudlich und ndrdlich der Stadt vernetzt und von zahl-
reichen Arten als Wanderkorridor quer durch die Stadt genutzt wird.

Darlber hinaus ist das Vorhandensein weiterer streng geschutzter Tierarten,
wie z.B. Flederméusen, nachgewiesen. Im Zuge der Begehungen 2012 wur-
den mindestens sieben Fledermausarten im Untersuchungsgebiet Wallring -
Ost festgestellt. Des Weiteren wurden vereinzelt unbestimmte Kontakte von
Flederméausen aus der Gattung Myotis festgestellt. Diese Kontakte kdnnen
die Arten Wasserfledermaus, Grol3e/Kleine Bartfledermaus und Fransenfle-
dermaus (Myotis nattereri) betreffen. Die Rufe, die der Gattung der Langohr-
fledermause (Plecotus spec.) zugeteilt wurden, kbnnen Nachweise fur das
Braune und das Graue Langohr sein, da die Artunterscheidung mittels Detek-
tor nicht moglich ist. Bisher liegen aus dem Stadtgebiet Braunschweig nur
Nachweise flr das Braune Langohr vor.

Im Zuge der Detektorbegehungen konnte ein Sommerquartier der Zwergfle-
dermaus im Untersuchungsgebiet Wallring — Ost aufgefunden werden. Es
handelt sich dabei um ein Gebaudequartier. Ob es sich bei dem Quartier um
eine Wochenstube oder um ein Zwischenquartier handelt, kann jedoch nicht
abschlieRend beantwortet werden. Hier wurden drei bis vier Zwergfleder-
mause beim morgendlichen Schwarmen vor dem Quartier beobachtet. Das
Quartier konnte allerdings im August und September nicht erneut bestatigt
werden.

Weiterhin wird ein Balzquartier des Grof3en Abendseglers im Gartenbereich
ebenfalls am Grundstiick Peter-Joseph-Krahe-Stral3e 7 vermutet. Der Quar-
tierbaum konnte nicht direkt ermittelt werden, da er sich auf einer privaten
Grunflache befand. Im Bereich sind allerdings mehrere starke Ba&ume mit ei-
nem Brusthéhendurchmesser > 50 cm vorhanden. Es konnten dort Soziallau-
te eines GrolRen Abendseglers festgestellt werden. In mehreren Bereichen
des direkt anschlieRenden Birgerparks werden alljahrlich balzende Grol3e
Abendsegler nachgewiesen.

Die Bereiche der privaten Grunflachen entlang des 6stlichen Umflutgrabens
weisen ein hohes Quartierpotential fir baumhoéhlenbewohnende Fleder-
mausarten auf. Diese Flachen konnten bei den nachtlichen und morgendli-
chen Begehungen nicht aufgesucht werden. Fir diese Bereiche sind Baum-
quartiere z.B. fur die Wasserfledermaus, den Grof3en Abendsegler oder die
Rauhautfledermaus zu vermuten.

Im Rahmen der Kartierung konnte fir die Bereiche Léwenwall, Windmuhlen-
berg, Burgerpark — Peter-Joseph-Krahe-Stral3e, eine hohe Bedeutung als
Jagdgebiete fir die Artengruppe der Fledermause nachgewiesen werden. Es
wurde hier von den festgestellten Fledermausarten je nach Art mehr oder
weniger regelmalige Jagdaktivitat nachgewiesen. Des Weiteren spielt der
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Ostliche Umflutgraben insbesondere fiur die Wasserfledermaus, aber auch fur
Arten wie den GrolRen Abendsegler und die Fransenfledermaus, eine wichti-
ge Rolle als Jagdhabitat und Ausbreitungsachse.

Die privaten Grinflachen, die direkt an den dstlichen Umflutgraben anschlie-
Ren, bieten Arten wie dem Braunen Langohr, der Zwergfledermaus und der
Fransenfledermaus ideale Jagdgebiete und potentielle Quartierstandorte.
Die o6ffentlichen Grunflachen im Bereich Theater-, Museums- und Burgerpark
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von mehreren Fledermausarten regel-
manig zur Jagd aufgesucht.

Die Ergebnisse einer Potenzialabschatzung zur Erfassung von Brutvogeln
und Fledermausen kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Die Untersuchung der Fledermausfauna hat im B-Plangebiet ein Vorkommen
von mindestens sieben Fledermausarten ergeben. Diese profitieren von der
fur das Innenstadtgebiet besonders hohen Vielfalt und dem Strukturreichtum
an altem Baumbestand, von gréf3eren Freiflachen der Garten sowie von den
Wasserflachen der Okerumflut. Aufgrund der hohen Aktivitéat der jagenden
Fledermé&use sowie der Vielzahl an potentiellen Quartierstandorten sind Teil-
bereiche des Untersuchungsgebiets fir diese geschiitzte Artengruppe von
hoher Bedeutung.

Bezuglich der Avifauna ist aufgrund der relativ hohen Artenvielfalt (39 Brut-
vogelarten) dem untersuchten Gebiet ebenfalls eine hohe Wertigkeit zuzu-
schreiben. Die Vorkommen vieler Arten — auch streng geschitzter und/oder
gefahrdeter Arten — ist an die Bestande der alteren, parkartigen Gehdolzbe-
stande gebunden, in denen sie geeignete Brutplatze vorfinden. Das gilt vor
allem fur Hohlen- und Nischenbriiter. Besonders bedeutsam sind die Vor-
kommen von Vogelarten, die gegentuber Storungen empfindlicher als andere
Arten sind und dennoch hier in der Braunschweiger Innenstadt geeignete, re-
lativ ungestorte Lebensrdume finden kdnnen. Dazu zahlen z.B. der Eisvogel,
die festgestellten Greifvogelarten oder der Grinspecht. Zudem stellt die Oker
mit ihren Uferbereichen einschl. der angrenzenden Garten fur mehrere an
Gewasser und Auenbereiche gebundene Arten (Eisvogel, Nachtigall, Stock-
ente, Teichhuhn u.a.) einen Verbindungskorridor zwischen den nérdlich von
Braunschweig gelegenen Gewassern bzw. Feuchtgebieten (NSG Braun-
schweiger Okeraue, Olpersee) und den im Siiden gelegenen okernahen Ge-
wassern (Kennelteiche, Sidsee usw.) dar. Dartber hinaus hat das Gebiet ei-
ne wichtige Funktion im Biotopverbund zwischen den bedeutsamen Fleder-
mauslebensrdumen im sudlichen Stadtgebiet (Burgerpark, Kennel) und den
Auenbereichen und Schutzgebieten der nordlichen Okeraue.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine Schutzgebietsauswei-
sungen gem. den 88 16, 17, 19 und § 22 NAGBNatSchG vor. Im Geltungsbe-
reich befindet sich am Lowenwall das ausgewiesene Naturdenkmal einer
Sumpfzypresse ND-BS3.

Uber den derzeitigen Bestand hinausgehende Schutzgebietsausweisungen
gem. NAGBNatSchG sind zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht geplant.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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Ohne Bebauungsplan:

Die Baume, die den Wallring pragen, stehen gemal Wallringsatzung nur im
Bereich der Vorgarten und Bauwiche (Bereiche seitlich eines Hauses bzw.
zwischen den Hausern) unter Schutz. Jeder Grundstiickseigentiimer kann in
den Ubrigen Grundstticksbereichen derzeit nach eigenem Ermessen seinen
Grunbestand verandern. Dies fuhrt zu einem allm&hlichen Verlust der den
Wallring pragenden Grunstrukturen. Damit ist auch der Lebensraum der dort
vorkommenden Tierarten geféahrdet. Insbesondere fiir Vogelarten, die ihre
Brutplatze bevorzugt in alteren Gehoélzen anlegen (Spechte, Baumlaufer u.
a.), und fur einige Arten der vorkommenden Fledermause bedeutet dies ei-
nen schleichenden Lebensraumverlust. Davon betroffen sind auch geschutz-
te Arten, deren Lebensstatten nach BNatSchG nicht beeintrachtigt werden
darfen.

Mit Bebauungsplan:

Die den Wallring pragenden Géarten sowie die an die Okerumflut grenzenden
Grundstiicksflachen werden als private Grunflachen erhalten und weiterent-
wickelt. Negativen Auswirkungen auf das Vorhandensein geschutzter Tierar-
ten kann wirksamer vorgebeugt werden. Als Lebensstatte fir verschiedene,
teilweise streng geschutzte Vogel- und Fledermausarten geeignete Struktu-
ren, wie Grof3baume und Altholzbestande, bleiben erhalten bzw. kdnnen sich
langfristig entwickeln. Der Gro3griinbestand wird im Vermessungsbereich
(50 m) mit den Schutzkategorien | und Il geschitzt. Besonders zu schitzen-
de Exemplare mit herausragender Auspragung zu den Kriterien Alter,
Schonheit/Eigenart, und / oder Seltenheit werden als zu erhaltende Einzel-
baume der Kategorie | festgesetzt.

Indiz fur das ,Alter” ist insbes. der Stammumfang (StU). Fur Arten mit ,nor-
malem* Dickenwachstum kdnnte der Hinweis auf eine besondere Schutz-
wurdigkeit ab 200 cm StU liegen. Fiur Arten mit ,geringem* Dickenwachstum
ab 100 cm StU. Diese Stammumfange kénnen jedoch nicht fixes und alleini-
ges Merkmal fur die besondere Schutzwurdigkeit sein. D. h. in Kombination
mit anderen der o. g. Kriterien kann im Einzelfall auch ein Baum mit geringe-
rem Stammumfang der Kategorie | zuzuordnen sein bzw. ohne weiteres
wertgebendes Merkmal muss der Stammumfang ggf. sogar deutlich gréf3er
sein fur die Zuordnung zu Kategorie |I.

Als Indizien fur besondere ,,Schonheit/Eigenart” kénnen die pragende Wir-
kung eines Baumes fir das Ortsbild (z. B. durch Grél3e, Standort, Habitus)
oder seine Bedeutung als Charakteristikum fir den Wallring sein. Es kénnen
auch Baumpaare/ Baumgruppen sein, die als Ensemble wirken.

Eine besondere Schutzwirdigkeit wegen ,Seltenheit* kann angenommen
werden insbesondere bei Arten, die allgemein selten/riicklaufig sind, z. B.
Ulmen, Eiben, aber auch selten bezogen auf den Wallring, z. B. exotische Ar-
ten aus der Anlage der Garten.

Die Erfullung von nur einem Kriterium reicht in der Regel nicht fur die Zuord-
nung in Kategorie I.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
Verfahrensstand: § 10 Abs. 1 BauGB

159 von 325 in Zusammenstellung



_15- TOP 17.

Die sonstigen Geholze im Vermessungsbereich, die die Kriterien der Gehdl-
zeinmessung erfullen, wurden der Kategorie Il zugeordnet. Die Baume, die
sich Uber den Vermessungsbereich hinaus auf den Grundstlicken befinden
und die Kriterien der Gehdlzeinmessung erfullen, sind durch eine pauschale /
flachenhafte Erhaltungsfestsetzung geschutzt.

Durch die Festsetzung des Standortes der Theaterwerkstatten als 6ffentliche
Grunflache wird auf den bisher hochgradig versiegelten und bebauten Fla-
chen eine wesentliche Verbesserung fur das Schutzgut ,Tiere, Pflanzen,
Landschaft* planungsrechtlich vorbereitet.

4.5.3 Boden
Im Bestand:
Die der Stral3e abgewandten privaten Hausgarten sind teilweise noch parkar-
tig angelegt, teilweise werden diese Bereiche aber auch als versiegelte Stell-
platzanlagen genutzt.

Im gesamten Planungsbereich sind Schwermetallbelastungen durch die Oker
nicht auszuschlie3en. Bei BaumalRhahmen kann dementsprechend Bo-
denaushub anfallen, der nicht uneingeschrankt wiederverwendbar ist.
Dadurch wird jedoch die Nutzung und bauliche Entwicklung im Grundsatz
nicht behindert. Derzeit wird die Belastungssituation aufgenommen. Im Rah-
men der geplanten Ausweisung eines Bodenplanungsgebiets werden, in Ab-
hangigkeit von den ermittelten Belastungen, Handlungsempfehlungen erar-
beitet werden.

Kampfmittel:

Im gesamten Geltungsbereich gab es Bombardierungen im 2. Weltkrieg.
Aus Sicherheitsgriinden sind Gefahrenerforschungsmaf3nahmen auf
Kampfmittel durchzufihren (Flachensondierungen), bevor mit Erdarbeiten
begonnen wird. Bei der Stadt ist eine Kampfmittelbeseitigungsbescheinigung
vorzulegen.

Ohne Bebauungsplan:

Weitergehende Versiegelungen der privaten Grundstiicke, beispielsweise
durch die Anordnung von Stellplatzen oder Nebengebauden, sind im Rah-
men des alten Rechts nicht eindeutig geregelt.

Mit Bebauungsplan:

Durch die Festsetzung von privaten Grunflachen, die Begrenzung der Bau-
fenstertiefen auf in der Regel maximal 17,50 m bzw. 20 m sowie die geplan-
ten Festsetzungen zum ruhenden Verkehr wird weiterem Verlust von hoch-
wertigem Griin sowie der Versiegelung der zurzeit unversiegelten Gartenbe-
reiche durch riickwértige Bebauung entgegengewirkt. Das historische Vertei-
lungsmuster von Bebauung und Grin-/Gartenflachen wird gesichert. Bauli-
che Erweiterungsmaoglichkeiten sind nur in geringerem Umfang maoglich. Er-
hebliche negative Umweltauswirkungen i. S. von Eingriffsfolgen treten somit
nicht auf, so dass Ausgleichsmaflinahmen nicht erforderlich werden.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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Mit der Festsetzung ,0ffentliche Griunflache* auf dem Geldnde der Theater-
werkstatten wird durch die mit Umsetzung der Mal3hahme einhergehende
Flachenversiegelung eine wesentliche Verbessung fur das Schutzgut ,Bo-
den“ an diesem Standort planungsrechtlich vorbereitet.

4.5.4 Wasser
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es kein Wasserschutzgebiet.
Die Okerumflut steht unter Denkmalschutz. Die Oker ist ein Gewasser
Il. Ordnung. Das Uberschwemmungsgebiet (USG) der Oker ist im Bebau-
ungsplan nachrichtlich dargestellt. Die Nutzungseinschrankungen im USG
sind gemal} Baugesetzbuch und Wasserhaushaltsgesetz zu beachten.
Der Bau von Wegen, Briicken, Stegen oder andere Veranderungen im Be-
reich der Uferb6schungen der Oker sind ohne eine Genehmigung der Unte-
ren Wasserbehdrde unzuléssig.

Vor Uberschwemmungsschaden miissen sich die Grundstiickseigentiimer
selbst schiitzen. Die Entnahme von Okerwasser mit einer Pumpe ist ohne ei-
ne wasserrechtliche Erlaubnis untersagt.

Ohne Bebauungsplan:

Durch den sich steigernden Veranderungsdruck im Gebiet ist eine Entwick-
lung der Bebauung in Richtung der Uferb6schungen nach altem Planungs-
recht nur schwer zu verhindern. Das alte Planungsrecht macht keine Aussa-
gen zu Nebenanlagen am Wasser (Stege, Bootshauser), die aber aufgrund
der veranderten Wohn- und Freizeitanspriiche vermehrt nachgefragt werden.

Mit Bebauungsplan:

Veranderungen im Boschungsbereich sind stark reglementiert und bertck-
sichtigen die Nutzungseinschrankungen im Uberschwemmungsgebiet. Die
Funktion der Oker wird durch die Reglementierung baulicher Anlagen am
Wasser geschutzt.

Durch die Festsetzung 6ffentlicher Grunflachen auf dem Gelande der Thea-
terwerkstatten wird fir das Schutzgut ,Wasser* eine Verbesserung planungs-
rechtlich vorbereitet. Durch die mit Umsetzung der Malinahme einhergehen-
de Entsiegelung kdnnen hier wesentliche Funktionen fur den Wasserhaushalt
(Versickerungsfahigkeit) wiederhergestellt werden.

455 Klima, Luft

Klima

Im Bestand:

Das Gebiet gehort mit seinen mittleren Kaltluftproduktionsraten zu den wich-
tigen klimatischen Ausgleichsflachen als Klimaoasen im dstlichen Innen-
stadtbereich. Insbesondere bei austauscharmen Wetterlagen im Sommer
und einer damit verbundenen erheblichen Erwarmung der Innenstadt sind
solche Ausgleichsflachen von besonderer bioklimatischer Bedeutung.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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Ohne Bebauungsplan:
Nachverdichtungen wirden zu einem erheblichen Bedeutungsverlust der
verbleibenden Restflachen fuhren.

Mit Bebauungsplan:

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die
die klimatische Funktionstuchtigkeit des Wallrings aufrechterhalten. Mit der
Festsetzung offentlicher Griinflachen auf dem Gelénde der Theaterwerkstat-
ten wird fur das Schutzgut ,Klima/Luft* eine lokale Verbesserung planungs-
rechtlich vorbereitet (Entstehung zusatzlicher klimaokologisch und lufthygie-
nisch wirksamer Flachen durch die mit Umsetzung der MalRnahme einherge-
hende Flachenentsiegelung und Neubegriinung).

Luft:

Im Planungsgebiet kbnnen die Luftschadstoffe im Bereich der Hauptver-
kehrsstral3en, wie z.B. der Helmstedter Stral3e, Wolfenbutteler Strafl3e oder
der Kurt-Schumacher-Stral3e erhoht sein.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden keine Entwicklungen vorberei-
tet, die zu einer Erhéhung der Luftbelastung fihren.

4.5.6 Larm
Im Bereich der den Wallring kreuzenden StraRen (Radialen), wie z.B. an der
Wolfenbutteler Stral3e oder Kurt-Schumacher-Stral3e, sind die Beeintrachti-
gungen durch Verkehrslarm sehr hoch. Ruhige Wohnstral3en sind hingegen
die Wallstral3en, wie der Lowenwall, aber auch die auR3erhalb der Okerumflut
gelegenen Stral3enziige, wie die Moltkestral3e, Bismarckstral3e oder Adolf-
stral3e.

Kommt es im Bereich der Radialen zu einem baulichen Eingriff in die beste-
henden StraRen, kann dies eine wesentliche Anderung im Sinne der

16. BImSchV bedeuten, die bei Uberschreitung der Sanierungswerte dann
Anspruch auf passiven Schallschutz ausldst. Diese Erkenntnis beeinflusst
auch die Gebietsausweisungen fur die Art der baulichen Nutzungen.

Nach neuem Planungsrecht ist keine veranderte Geréauschsituation zu erwar-
ten. Die vorhandenen o6ffentlichen StraRen werden nicht verandert.

Aufgrund der Lage der geplanten 6ffentlichen FuRwege entlang der Oker
kénnen Konflikte zu den angrenzenden Wohnnutzungen weitestgehend aus-
geschlossen werden.

Die geplanten Fulwege stellen keinen Eingriff in bestehende o6ffentliche
StraRen dar. Wesentliche Anderungen von 6ffentlichen StraRen werden mit
dem vorliegenden Bebauungsplan nicht vorbereitet, so dass sich gemaf

16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) daraus kein Anspruch auf
SchallschutzmalRnahmen an den Gebauden der umliegenden Wohnnutzun-
gen ableiten lasst.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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Das Planungsgebiet ist Teil des stadthistorisch &ul3erst bedeutsamen Be-
reichs der ostlichen Wallanlagen. Es umfasst das Gebiet entlang des Ostli-
chen Umflutgrabens der Oker und reicht vom denkmalgeschuitzten Theater-
park bis hin zum Burgerpark, der ebenfalls unter Schutz steht.

Im Planungsgebiet steht eine Vielzahl von Gebauden unter Denkmalschutz.
An dieser Stelle seien nur die grof3ten und am starksten pragenden Gebaude
genannt, wie das Staatstheater, das Herzog Anton Ulrich-Museum oder das
St.-Vinzenz-Krankenhaus in der Bismarckstral3e. Entlang der Stral3en Molt-
kestral3e, Jasperallee, Bismarckstral3e und Adolfstral3e existieren mehrere
Gebaudeensemble, die gesamthaft unter Denkmalschutz stehen. Sie sind im
Bebauungsplan als denkmalgeschitzte Gesamtanlagen gekennzeichnet. Im
Planungsgebiet befinden sich mehrere freistehende, denkmalgeschutzte Vil-
lenbauten, wie die Villa Gerloff am Léwenwall, die Villa Rimpau an der Wol-
fenbutteler Stral3e oder die ehemalige Villa Horstel, das Gebaude der Stadti-
schen Musikschule am Augusttorwall. An der Helmstedter Stral3e betonen
die sich symmetrisch gegentberstehenden Torhauser von Krahe die Einfahrt
in die Innenstadt.

Aber auch bauliche Anlagen wie z.B. Brickenbauten stehen unter Denkmal-
schutz. Im Planungsgebiet stehen die Theaterbriicke, die die Innenstadt
(Steinweg/Am Theater) mit der Jasperallee und dem 6stlichen Ringgebiet
verbindet, die Steintorbriicke, die am Steintor die Promenade (Museumstra-
Re/Steintorwall) mit der Hauptausfallstral3e nach Osten (Helmstedt, Magde-
burg) verbindet und die Leonhardbriicke, die die Promenade (Magni- u.
Steintorwall) mit der Leonhardstral3e verbindet unter Schutz.

Aber nicht nur bauliche Anlagen sind geschutzt, sondern auch die dem Wall-
ringplan von Krahe folgenden ehemaligen Promenaden wie Theaterwall,
Magnitorwall, Steintorwall und Augusttorwall sowie die historisch angelegten
Park-und Grinanlagen Theaterpark, Museumpark und Windmuihlenberg. Als
Kernstiick des suddstlichen Wallgebietes ist der nach antiken Pferderenn-
bahnen gestaltete Léwenwall zu nennen, der gemeinsam mit dem im Zent-
rum des Platzes befindlichen Obelisken gesamthaft unter Denkmalschutz
steht.

Die Okerumflut ist Bau- und Bodendenkmal. Der gesamte Geltungsbereich
des Bebauungsplanes féllt in einen Bereich mit einer sehr hohen Dichte an
archéaologischen Kulturdenkmalen. Im Boden des historischen Siedlungs-
raumes innerhalb der Umflut und im Bereich der Wallanlagen sind umfang-
reiche Spuren zur Stadtgeschichte sehr wahrscheinlich. Aber auch in einzel-
nen Bereichen aul3erhalb der Umflut wie z.B. in Rimpaus Garten und den
Grundstiicken Wolfenbitteler Str. 2 und 3 a sind bereits Reste friher Sied-
lungen oder Bestattungsplatze gefunden worden. Bei jeder Baumalinahme
muss mit Bodenfunden gerechnet werden, die nach § 14 NDSchG unverzig-
lich und vor Entfernung den zustandigen Stellen anzuzeigen sind. Im Einzel-
fall muss der Belang ,Archéologie” im Rahmen von Einzelbaugenehmigun-
gen bericksichtigt werden. Wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will,
von der er weild oder vermutet oder den Umstanden nach annehmen muss,

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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dass sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf nach 8 13 NDschG einer
Genehmigung der Denkmalschutzbehérde.

Der Bebauungsplan gibt eine zusammenfassende, graphische Darstellung
der Denkmale auf dem Stand des Verzeichnisses von September 2014 wie-
der. Seine diesbezuglichen Angaben ersetzen nicht die erforderliche Aus-
kunftseinholung bei der zustandigen Denkmalbehdrde im Einzelfall. Denkma-
le sind entsprechend den einschlagigen Gesetzen zu behandeln. Das Nie-
dersachsische Denkmalschutzgesetz gibt auf, Baudenkmale zu erhalten (8 6
NDSchG). Dies schliel3t auch die Umgebung ein. Danach dirfen Anlagen in
der Nachbarschaft von Baudenkmalen deren Erscheinungsbild nicht beein-
trachtigen (8 8 NDSchG).

Durch die Festsetzung 6ffentlicher Grunflachen auf dem Gelande der Thea-
terwerkstatten werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafir ge-
schaffen, den Theaterpark in einem weiteren Teil seiner historischen Aus-
dehnung wiederherzustellen und das Haeckelsche Gartenhaus als Bestand-
teil des Parkkonzeptes wieder erlebbar werden zu lassen.

45.8 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
mit negativen Auswirkungen sind im Bestand nicht erkennbar und bei
Rechtskraft des Bebauungsplanes IN 235 nicht zu erwarten.

4.6 MaRRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Aufarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB)

Da mit dem Bebauungsplan der 6stliche Teil des stadtebaulichen Ensembles
Wallring geschutzt wird, stehen Standortalternativen zur Planinhaltsbewalti-
gung grundsatzlich nicht zur Verfigung und Alternativibsungen mit ggf. auch
geringeren Auswirkungen auf die Schutzguter sind nur im Rahmen bisher
geltenden Planungs- und Eigentumsrechts konfliktfrei mdglich.

Grundlage fur die Beurteilung des IN 235 im Sinne der Eingriffsregelung ist
der gemal den derzeit rechtsverbindlichen Festsetzungen anzunehmende
Zustand des Gebiets. Insoweit beeinflusst die bestehende Rechtsunsicher-
heit die Beurteilungskriterien und Mal3stabe einer eindeutigen und rechtskon-
formen Bewertung der Bestandssituation.

Die unbebauten Flachen auf den Baugrundstiicken sichert das alte Pla-
nungsrecht als private Griinflachen, ohne dass dabei die heute geltende
Baunutzungsverordnung angewendet werden konnte. Eindeutige Regelun-
gen zu Stellplatzen und Garagen sowie zu Nebenanlagen, wie sie heute von
der Baunutzungsverordnung vorgegeben werden, sind nicht anwendbar. Es
gibt also keine klaren Vorgaben, wie mit diesen Nutzungen im Bereich der
privaten Grinflachen umzugehen ist. Die Genehmigungspraxis weist im Be-
zug auf diesen Punkt daher auch tber die Jahre eine sehr unterschiedliche
Vorgehensweise auf. Heute ist ganz klar geregelt, dass Stellplatze und Ga-
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ragen sowie Nebenanlagen in allen Baugebieten zulassig sind, sofern sie der
Eigenart des Gebietes nicht widersprechen oder im Bebauungsplan dazu
reglementierende Festsetzungen getroffen wurden. Festgesetzte Grinfla-
chen gehdren nicht zu den Baugebieten und sind daher von diesen Anlagen
freizuhalten. Eine sinngeméaRe Ubertragung dieser Regelung auf das alte
Recht wurde regelmé&nRig dadurch erschwert, dass im rechtskraftigen Bebau-
ungsplan IN 1 die Gberbaubaren Flachen eng um den damals vorhandenen
Gebaudebestand gezogen sind und die tbrigen Flachen als private Grinfla-
chen festgesetzt sind. Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze sind notwen-
dige Anlagen in einem Baugebiet, deren Vorhandensein im gultigen Pla-
nungsrecht ausgeblendet wurde. Aufgrund der veranderten Lebenssituation
wurden in der Vergangenheit daher immer wieder Befreiungen vom rechts-
kraftigen Bebauungsplan erteilt. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird
die Zulassigkeit von Garagen, Stellplatzen und Nebenanlagen klar geregelt
und gesteuert.

Das Gebiet wird heute entlang der ehemaligen Promenaden Magnitorwall,
Steintorwall und Léwenwall durch eine villenartige Bebauung gepragt. Im Be-
reich auf3erhalb der Okerumflut herrscht eine griinderzeitliche Bebauung vor,
die sich als villenartige Bebauung, durchmischt mit Geschosswohnungsbau-
ten darstellt.

Der Bebauungsplan IN 235 will durch entsprechende Regelungen verhin-
dern, dass auf den rickwartigen Grundsticksbereichen weitere Bebauung
entstehen kann und leistet damit fir die Schutzguter des Naturhaushaltes,
den Menschen sowie fur das Landschaftsbild/Ortsbild einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherung und langfristigen Verbesserung der strukturellen Aus-
pragungen.

Der vorliegende Bebauungsplan reglementiert die Nutzungen im Bereich der
privaten Grunflachen und setzt einen schmalen Korridor baulicher Nutzungen
fest. Die Tiefe der Uberbaubaren Flachen ist in der Regel mit 17,50 m bzw.
mit 20 m festgesetzt. Garagen und offene Garagen (Carports) sollen aus-
schlie3lich in den Uberbaubaren Flachen zulassig sein. Tiefgaragen, Stell-
platze und Nebenanlagen werden mit Auflagen versehen, die einer Versiege-
lung der Grunbereiche vorbeugen.

Mit den festgesetzten Uberbaubaren Flachen des vorliegenden Bebauungs-
plans werden keine zusatzlichen Bebauungen ermdglicht, da sich die festge-
setzten maximalen Grundflachen am historischen Gebaudebestand orientie-
ren und der vorhandene Gebaudebestand auf die festgesetzten maximal zu-
lassigen Grundflachen anzurechnen ist.

Durch den Bebauungsplan IN 235 werden klare Begrenzungen der baulichen
Ausnutzung vorgegeben. Die pragenden Gehdlzbestande werden gesichert
und es wird eine qualitative und quantitative Gehdlzausstattung in den Gar-
tenflachen festgesetzt. Damit kbnnen wertvolle Umweltauspragungen besser
geschutzt und fur die Zukunft qualitativ gestérkt werden. Nach der bisherigen
Rechtslage ist dies nicht moglich.
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In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass durch den Bebauungsplan
IN 235 keine negativen Umweltveranderungen im Sinne von Eingriffsfolge-
vorbereitet werden, sodass ein Ausgleichserfordernis rechtlich nicht festzu-
stellen ist.

Mit Aufhebung der Festsetzung ,Flachen fir Gemeinbedarf* (bisher geltender
Bebauungsplan IN 8; vgl. Pkt. 2.3) am Standort der Theaterwerkstétten und
planungsrechtlicher Neufestlegung als 6ffentliche Grinflachen mit der
Zweckbestimmung Parkanlage bereitet der Bebauungsplan IN 235 an die-
sem Standort eine wesentliche Verbesserung der Funktions-und Leistungs-
fahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes vor. Der vorliegen-
de Bebauungsplan IN 235 l6st selbst kein Ausgleichserfordernis aus. Damit
diese MalRnahme im Sinne von 8 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB aber einem
anderen Eingriffsvorhaben als Ausgleich zugeordnet werden kann, wird der
Bereich der Theaterwerkstatten gleichzeitig als Flache fur Malinahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
festgesetzt. Die entsprechenden Zuordnungsmodalitdten sind zu gegebener
Zeit abschlielRend zu prufen.

Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abféllen und
Abwassern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)

Abfallrechtliche Belange kdnnen ggf. im Rahmen kiinftiger Bautatigkeiten
insbesondere hinsichtlich der Entsorgung der beim Abriss von Gebauden
oder beim Aushub von Baugruben anfallenden Abfalle berthrt sein.

Es ist davon auszugehen, dass Boden, der aus dem Planungsbereich abge-
fahren werden soll, zum Teil einer fachgerechten Entsorgung/Verwertung
zugefihrt werden muss. Hierzu sind ggf. zusatzliche Deklarationsanalysen
erforderlich. Der Umfang dieser Analysen richtet sich nach den Anforderun-
gen der jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsstellen.

Bei Erdbewegungsmal3nahmen, insbesondere im Bereich der Okerauen, ist
verunreinigter Boden zu erwarten. Diese Materialien unterliegen nach dem
Aushub aus dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsicht-
lich der Verwertung dieser ausgehobenen Materialien im Planungsbereich
wird auf die besonderen Vorschriften der Mitteilung 20 der LAGA —
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen-
Stand 2003 hingewiesen.

Die genannten Abfalle sowie alle weiteren Abfélle, die bei Mal3nhahmen im
Planungsbereich anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Ge-
setzgebung zu entsorgen.

4.7 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)
Derartige Malinahmen sind aufgrund der strukturschitzenden Festsetzungen
des vorliegenden Bebauungsplans nicht notwendig.
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4.8 Zusammenfassung

Bestand:

Das Planungsgebiet ist Teil des historisch auf3erst bedeutsamen Bereichs
der dstlichen Wallanlagen. Der Geltungsbereich liegt Uberwiegend innerhalb
der Okerumflut, umfasst aber auch die angrenzenden Stral3en Moltkestral3e,
Jasperallee, BismarckstralRe, Parkstral3e, Helmstedter StralRe, Leon-
hardstral3e, Adolfstral3e, Kurt-Schumacher-Stral3e, Campestral3e, Wolfenbut-
teler Stral3e, Obergstral3e, Hennebergstral3e und Peter-Joseph-Krahe-
Strale.

Aufgrund der stadthistorischen Bedeutung des Wallrings stehen eine Vielzahl
von Gebauden und anderen baulichen Anlagen, wie z.B. Briickenbauten,
sowie die ehemaligen Promenaden und historischen Parkanlagen unter
Denkmalschutz.

Der Ostliche Wallring ist im Verbund mit der Okerumflut pragendes Element
fur das Orts- und Landschaftsbild.

Im Planungsgebiet befindet sich hochwertiger, teilweise aus der Entste-
hungszeit der historischen Garten stammender erhaltenswerter Baumbe-
stand. Die Artenvielzahl der Baume ist gegenuber anderen Bereichen Braun-
schweigs deutlich erhéht.

Der Wallring hat aufgrund seines Grof3griinbestands eine hohe Bedeutung
als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere. Der Baumbestand und die parkarti-
gen Garten sind Lebensraum zahlreicher Brutvogel. Auch ist das Vorhan-
densein weiterer geschutzter Tierarten, wie z.B. Fledermausen nachgewie-
sen. Der im Geltungsbereich gelegene Ostliche Umflutgraben besitzt dariiber
hinaus eine wichtige Bedeutung als Vernetzungs- und Leitlinienelement fir
das Stadtgebiet Braunschweigs.

Das Gebiet gehort mit seinen mittleren Kaltluftproduktionsraten zu den wich-
tigen Ausgleichsflachen im 6stlichen Innenstadtbereich. Die Oker und die 6f-
fentlichen Grunflachen am Theaterpark, Museumpark, Lowenwall und der
Windmuhlenberg haben eine wichtige Funktion sowohl als wohnungsnaher
Freiraum, als auch als Erholungsraum fiir die gesamte Stadt Braunschweig.
Offentliche Wege entlang der Oker sowie Aufenthaltsmdglichkeiten am Was-
ser, die diese Strukturen erlebbar machen, sind in den 6ffentlichen Grin-und
Parkanlagen vorhanden.

Planung:

Durch die Festsetzungen von Baufeldern entlang der Stral3en und von priva-
ten Grinflachen in den rickwartigen Grundstticksbereichen soll im Plange-
biet eine geordnete stadtebauliche Entwicklung mit der hier typischen stra-
Renbegleitenden Bebauung und den dazu korrespondierenden Gérten si-
chergestellt werden.

Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans wird die Wohn-
nutzung gestarkt und es werden Hinterliegerbebauungen verhindert. Das his-
torische Verteilungsmuster von Bebauung und Griin-/Gartenflachen wird ge-
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sichert. Neue Bauvorhaben, die einen Verlust dieser Griinbereiche und Sto-
rungen der Wohnruhe mit sich bringen wirden, werden mit dem Bebauungs-
plan nicht vorbereitet.

Daruber hinaus werden die Griunflachen und der Gro3griinbestand geschiitzt
und weiterentwickelt.

Negativen Auswirkungen auf geschutzte Tierarten kann somit vorgebeugt
werden und es werden Festsetzungen getroffen, die die klimatische Funkti-
onstuchtigkeit des Wallrings aufrechterhalten.

Das Ubergeordnete Planungsziel, einen ful3laufigen Ringschluss herzustel-
len, der auf moglichst weiten Strecken direkt dem Verlauf der Oker folgt,wird
mit dem vorliegenden Bebauungsplan in weiteren Abschnitten planungs-
rechtlich vorbereitet. Dies tragt zur Steigerung der Erholungsfunktion bei.
Aufgrund der Lage der 6ffentlichen FuRBwege kénnen wesentliche Konflikte
zu den angrenzenden Wohnnutzungen ausgeschlossen werden.

Durch den Bebauungsplan IN 235 kann der quantitative und qualitative
Schutz wertvoller Umweltauspragungen fur die Zukunft verbessert und nega-
tiven Entwicklungen kann wirksam entgegen gesteuert werden. Mit der Fest-
setzung o6ffentlicher Griinflachen auf dem Gelander der Theaterwerkstéatten
wird fur alle Schutzguter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild lokal
eine wesentliche Verbesserung planungsrechtlich vorbereitet.

5 Begrundung der Festsetzungen

Planungsziele

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zielen darauf, die noch
weitestgehend vorhandenen historisch gewachsenen Strukturen zu erhalten
und die pragenden Bestandteile des Ortsbildes um derer stadtebaulichen
Qualitat und Funktion willen fur die Zukunft fortzuschreiben.

Grundlage samtlicher Festsetzungen sind die im Gesamtkonzept fir den
Wallring erarbeiteten Ubergeordneten Planungsziele. Damit wird sicherge-
stellt, dass sich der dstliche Wallring als Teil des Gesamtsystems und nicht
losgelost von den anderen Teilbereichen des Wallrings entwickelt.

51 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans mit einer Gesamtfla-
che von ca. 57 ha umfasst den gesamten 6stlichen Teil des Wallrings von
der Stral3e Am Fallersleber Tore im Norden bis zur Campestral3e/Peter-
Joseph-Krahe-Stral3e im Stden. Der Geltungsbereich grenzt im Norden an
den Bebauungsplan ,Wallring-Nord*, IN 234, an. Die historischen Parkanla-
gen Theaterpark und Museumspark, der klassizistisch gepragte Lowenwall
sowie die Grinflachen am Windmuhlenberg sind Teil des Geltungsbereiches.
Im Geltungsbereich liegen sowohl die Bereiche der ehemaligen Promenaden
innerhalb der Umflutgraben als auch die Stral3enztige aul3erhalb der Oker-
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umflut. Innerhalb der Umflutgraben sind der Theaterwall, Museumstralie,
Magnitorwall, Steintorwall, Léwenwall, John-F.-Kennedy-Platz, Am Windmuh-
lenberg, und Augusttorwall Teil des Geltungsbereiches. Aul3erhalb der Um-
flutgraben gehoren die Stral3en Moltkestral3e, Bismarckstral3e, Parkstral3e,
AdolfstralRe, Campestralie, Obergstralle, Peter-Joseph-Krahe-Stral3e, Hen-
nebergstral3e sowie Teile der Jasperallee, Helmstedter Stral3e, Leon-
hardstral3e, Kurt-Schuhmacher-Stral3e sowie Wolfenbutteler StraRe zum Gel-
tungsbereich.

Der Geltungsbereich hat sich gegenuber dem Aufstellungsbeschluss vom

04. Mai 2010 geéandert. Bereits bei der Fassung der Aufstellungsbeschlisse
wurde sowohl von der Politik als auch von Blrgern angeregt, die Geltungsbe-
reiche der Wallring-Plane zu vergréf3ern und sich bei der Geltungsbereichs-
abgrenzung an den in der Wallringsatzung enthaltenen Stral3enziigen zu ori-
entieren. Insbesondere im dstlichen Bereich sollten die StraRenztige mit bei-
den Stral3enseiten in die Bebauungspléane aufgenommen werden. Vor die-
sem Hintergrund hat der Verwaltungsausschuss am 6. Dezember 2011 den
Geltungsbereich um die 6stlichen StralRenseiten von Moltkestral3e, Bis-
marckstral3e, Parkstral3e und AdolfstralRe erweitert. Dariber hinaus wurden
auch der sudlich der HumboldtstralRe gelegene Teil des Botanischen Gar-
tens, der Bereich um den John-F.-Kennedy-Platz sowie die vorher im Bereich
des Bebauungsplanes ,Wallring-Std“ gelegenen Bereiche um den August-
torwall und um die ObergstralRe/ HennenbergstraRe/ Peter-Joseph-Krahe-
StralRe aufgenommen.

Im Laufe der Bearbeitung des vorliegenden Entwurfes wurde der Geltungs-
bereich gegeniber dem Aufstellungsbeschluss vom 6. Dezember 2011
nochmals geringfiigig verandert. Der Verwaltungsausschuss fasste am 28.
April 2015 einen entsprechenden Beschluss. Die Anderungen umfassen fol-
gende Bereiche:

1. Die im Zusammenhang mit dem fuf3laufigen Ringschluss um die Oker
stehende geplante Wegeverbindung entlang des Stadtbades soll bis
zum Anschluss an den vorhandenen Weg im Bereich des bestehen-
den Hotels am Birgerpark planungsrechtlich gesichert werden. Die
Flachen wurden daher in den Geltungsbereich aufgenommen (vgl.
Pkt. 5.10.3).

2. Die im Zusammenhang mit den Verkehrsplanungen im Bereich der
Peter-Joseph- Krahe-Stral3e/ Hennebergstral3e bendtigten Flachen
wurden in den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes
aufgenommen (vgl. Pkt. 5.10).

3. Auf dem urspriinglich zum Garten des Grundstticks Léwenwall 16
(Gerloffsche Villa) gehérenden Grundstiick (Gemarkung Innenstadt,
Flur 4, FIst. Nr. 117/10) sind Garagen fur das Geb&ude Klint 4 geplant.
Als Nebenanlage ist der Garagenneubau an dieser Stelle zulassig.
Der Garten der Gerloffschen Villa wurde 2011 aus dem Verzeichnis
der Kulturdenkmale gestrichen. Diese Streichung geht auf ein Gutach-
ten der TU Braunschweig von 2007 und eine Beurteilung durch das
Niedersachsische Landesamt fir Denkmalpflege von 2008 zurtick,
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wonach in dem Garten keinerlei historisch wertvolle Gartensubstanz
mehr besteht. Da damit der Denkmalschutz aufgehoben wurde und fur
die Umsetzung der Planung keine Baume gefallt werden mussen,
wurde eine entsprechende Bauvoranfrage positiv beschieden. Das
Grundstiick wurde daher aus dem Geltungsbereich des Bebauungs-
planes genommen.

4. Ein zwischen der AdolfstraRe Nr. 5 und der Bertramstral3e Nr. 68 ge-
legenes ruckwartiges Grundstiick (Gemarkung Altewieck, Flur 3, Flst.
Nr. 41) wurde aus dem Geltungsbereich herausgenommen, da es klar
zur Bertramstral3e orientiert ist und die Ziele fur den Wallring nicht fur
die Bertramstrale gelten.

Ubersicht der einzelnen Baugebiete

In diesem Bebauungsplan werden tber 20 verschiedene Baugebiete festge-
setzt. Zur besseren Ubersicht und Nachvollziehbarkeit werden sie an dieser
Stelle in einer Tabelle dargestellt. Gebiete mit der gleichen Anzahl der fest-

gesetzten Vollgeschosse werden dabei immer zu einem Gebiet zusammen-

gefasst.

In Bezug auf die Art der baulichen Nutzung wird zwischen Wohn- und Misch-
gebieten (WA, MI), Sonderbauflachen (SO) und den Flachen fur den Ge-
meinbedarf unterschieden.

In Bezug auf das Mal3 der baulichen Nutzung weist der Bebauungsplan
samtliche am Wallring vorkommenden Baustrukturen auf, die Villenbebauung
entlang der ehemaligen Promenaden, die griinderzeitlich gepragte, villenarti-
ge Bebauung inner- und aulRerhalb der Okerumflut, den griinderzeitlich ge-
pragten Geschossbau, und er beinhaltet eine Vielzahl grof3er Solitdrbauten
wie das Theater oder das Herzog-Anton-Ulrich-Museum.

Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ

schosse
WA 1 allgemein zuldssig: | zwingend Il GR =342 m2 | offen, nur Ein-

Villenbebauung
entlang der ehe-
maligen Prome-

Wohngebaude,
Anlagen fur kirchli-
che, kulturelle, so-
ziale und gesund-

entspricht der
Wallringsatzung

naden, heitliche Zwecke. Traufhdhe =
8-12m
Steintorwall, ausnahmsweise maximale
Magnitorwall, zuléssig: Gebé&udehothe
Lowenwall nicht stérende =15m

Handwerksbetrie-
be, Anlagen flr
sportliche Zwecke

zelhauser zu-
lassig
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Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ

schosse
WA 1.1 wie WA 1 zwingend Il GR =400 m2 | offen, nur Ein-

zelhduser zu-

freistehende entspricht der lassig
Villa (Solitar), Wallringsatzung
Villa Gerloff am
Loéwenwall Traufhdhe =
16-18 12-13m

maximale

Gebaudehohe

=16m
WA 1.2 wie WA 1 =1 GRzZ=0,3 offen,

Einzel- und
Ein-und Zweifami- entspricht der Doppelhduser
lienhauser mit Wallringsatzung zulassig
Siedlungscharak-
ter aul3erhalb der
Okerumflut
Peter-Joseph-
Krahe-Stral3e
WA 2 allgemein zuldssig: | lI-11I GR =387 m2 | offen,
wie WA 1, zuséatz- in der Molt- Einzel- und
grunderzeitlich lich nicht stérende entspricht der kestral3e, Doppelhauser
gepragte, villenar- | Handwerksbetriebe | Wallringsatzung | Bismarck- zulassig
tige Bebauung stral3e,
durchmischt mit ausnahmsweise Traufhéhe = Henneberg-
griinderzeitlichem | zulassig: 11 - 14 m, Min- | stralBe
Geschosswoh- Anlagen fur sportli- | desttraufhéhe in
nungsbau, tber- che Zwecke, La- der ParkstraBe | GR =342 m2
wiegend aul3er- den, Schank-und =8m, im Ubrigen
halb der Okerum- | Speisewirtschaften, | maximale Bereich
flut Anlagen fur Verwal- | Gebaudehdhe
tungen, Betriebe =17m

Moltkestralie, des Beherber-
Bismarckstralle gungsgewerbes
Parkstralie,
Adolfstral3e, Sicherung der be-
HennebergstralRe, | stehenden gewerb-
Campestrale, lichen Nutzungen
Am Windmuhlen- | auf dem Grund-
berg 2-5 stiick Campestr. 7
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Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
WA 2.1 wie WA 2 -1 GRzZ=0,4 offen,
Einzel- und
Doppelhausbe- entspricht der Doppelhauser
bauung, Wallringsatzung zulassig
Mehrfamilien-
hausbebauung, Traufhéhe =
8-12m,
nordlich maximale
Moltkestralle Gebaudehdhe
=15m
sowie griinderzeit-
lich gepragte, vil-
lenartige Bebau-
ung
Am Windmihlen-
berg 6
WA 2.2 wie WA 1 -1 GR =342 m2 | offen,
Einzel- und
villenartige Be- Wallringsatzung Doppelhduser
bauung entlang gibt max. Il vor, zulassig
der ehemaligen historischer Be-
Promenade am stand aber ho-
her
Magnitorwall
Traufhdhe =
8-14m,
maximale
Gebaudehdhe
=17m
WA 2.3 wie WA 1 -1 GR =400 m2 | offen,
Einzel- und
villenartige Be- Wallringsatzung Doppelhauser
bauung entlang gibt max. Il vor, zulassig
der ehemaligen historischer Be-
Promenade am stand aber ho-
her
Steintorwall stdl.
der Leon- Traufhdhe =
hardstrale 11-14 m,
maximale
Gebéudehothe
=17m
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Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
WA 3 wie WA 2 "-1v GRzZ=0,4 offen,
Einzel- und
griinderzeitlicher Traufhéhe = Doppelhauser
Geschosswoh- 14 - 18 m, zulassig
nungsbau auf3er- maximale
halb der Okerum- Gebéaudehohe
flut, =21m
Kasernenstral3e
12,12 a
MI 1 allgemein zuldssig: | lI-11I GR =342 m2 | offen,
Wohngebaude, Einzel- und
Uberwiegend Geschéfts- und Bi- | entspricht der Doppelhauser
griinderzeitlich rogebaude, Wallringsatzung zulassig
gepragte, villenar- | Einzelhandelsbe-
tige Bebauung in- | triebe, Schank- und | Traufhthe =
nerhalb und au- Speisewirtschaften, | 11 - 14 m,
Rerhalb der Oker- | Betriebe des Be- Mindesttraufho-
umfilut, herbergungsge- he Am Fallers-
werbes, Anlagen leber Tore/
Am Fallersleber fur Verwaltungen Theaterwall
Tore/ Theaterwall, | sowie fur kirchliche, | =8 m,
Museumstralle, kulturelle, soziale maximale
Helmstedter Str., und gesundheitli- Gebaudehdhe
LeonhardstraRe/ che Zwecke, sons- | =17 m
Adolfstr., Leon- tige Gewerbebe-
hardstral3e/ Stein- | triebe
torwall, Kurt-
Schumacher ausnahmsweise
Str./Léwenwall, zulassig:
Kurt-Schumacher- | Anlagen fur sportli-
Str./Adolfstral3e, che Zwecke
Am Windmihlen-
berg
MI 1.1 wie Ml 1 -1 GR =400 m? | offen,
am Steintor-
villenartige Be- Wallringsatzung wall:
bauung entlang gibt am Stein- Einzel- und
der ehemaligen torwall max. Il Doppelhauser,
Promenade am vor, historischer
Bestand aber Villa am Au-
Steintorwall stdl. hoher gusttorwall:
der Leon- nur Einzel-
hardstral3e Traufhéhe = hauser
sowie freistehen- 11-14 m, zulassig
de Villa (Solitér) maximale
sudlich des Au- Gebaudehohe
gusttorwalls =17m
(Stadtische Mu-
sikschule)
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Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
MI 1.2 wie Ml 1 -1 GRZ=0,4 offen,

Einzel- und
Biro-und Verwal- entspricht der Doppelhauser
tungsgebaude Wallringsatzung zulassig
verschiedener
Zeitepochen an Traufhéhe =
der 8-14m,

maximale
ObergstralRe Gebaudehdhe
=17m
M1 1.3 wie MI 1 11-11 GRzZ=0,6 keine Festset-
zungen
Baublock am Klint
Ml 2 wie Ml 1 zwingend Il GR =650 m2 | offen, nur Ein-
zelhduser zu-
freistehende Villa entspricht der lassig
(Solitér), ehem. Wallringsatzung
Villa Rimpau an
der Wolfenbutteler Traufhéhe =
Str. 2 14 -15m,
maximale
Gebaudehdhe
=18 m
MI 3 wie Ml 1 zwingend IlI GRZ =0,6 offen,

Einzel- und
griinderzeitliche entspricht der Doppelhauser
Geschossbauten Wallringsatzung zulassig
an der

Traufhéhe =
Jasperallee 13-14 m,
maximale
Gebaudehdhe
=17m
MI 3.1 wie Ml 1 zwingend IlI GRZ =0,6 abweichend,

Grenzbebau-
griinderzeitliche entspricht der ung zwingend
Geschossbauten Wallringsatzung
an der

Traufhéhe =
Jasperallee 13-14 m,
maximale
Gebaudehdhe
=17m
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Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
MI 3.2 wie Ml 1 "-1v GRZ=0,6 offen,

Einzel- und
griinderzeitliche maximale Doppelhauser
Geschossbauten Gebaudehdhe zulassig
am =21m
Augusttorwall
MI 3.3 wie MI 1 1-1Iv GR =387 m2 | offen,

Einzel- und
grunderzeitliche Wallringsatzung Doppelhauser
Geschossbauten max. Il, histori- zulassig
sowie villenartige scher Bestand
Bebauung an der teilweise héher
Wolfenbdtteler Traufhdhe =
Strale 11-18 m,

maximale
Gebaudehohe
=21m
Ml 4 wie Ml 1 zwingend IV GRZ=0,6 abweichend,

Grenzbebau-
grunderzeitliche Traufhthe = ung zwingend
Geschossbauten 16 -17 m,
an der maximale

Gebéaudehothe
LeonhardstralRe =21m
SO1 Gebé&ude und An- -1l keine Fest- keine Festset-
lagen, die der Un- setzungen zungen
Flachen sudlich terbringung von
der Humboldt- Einrichtungen der
stral3e Hochschule sowie
des Naturhistori-
schen Museums
dienen
S0O2 Botanischer Garten | I-ll keine Fest- keine Festset-
mit den dazugeho- setzungen zungen
sudlicher Teil des | rigen Gebauden
Botanischen Gar- | und Einrichtungen
tens
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-31-
Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
Bauflachen im Nutzung fir kultu- lund I-1I GR =100 - offen, nur Ein-
Bereich offentli- | relle Zwecke 150 m2 zelhauser zu-
cher Grunfla- und lassig,
chen GR =120 m? | keine Festset-
(Gartenhaus) | zungen fur
Torh&user an der das Garten-
Helmstedter Stra- haus
e,
Haeckelsches
Gartenhaus am
Theaterwall 19
Flachen fur den
Gemeinbedarf
Theater kulturellen Zwe- maximale Ge- keine Fest- keine Festset-
cken dienende Ge- | baudehdhe = setzungen zungen
b&ude und Einrich- | 30 m
tungen
Herzog Anton kulturellen Zwe- maximale Ge- keine Fest- keine Festset-
Ulrich-Museum cken dienende Ge- | bdudehthe = setzungen zungen
baude und Einrich- | 30 m
tungen
Erweiterungsbau max. Gebaude- | keine Fest- keine Festset-
héhe =9 m setzungen zungen
St.-Vinzenz- gesundheitlichen maximale Ge- keine Fest- keine Festset-
Krankenhaus, Zwecken dienende | baudehohe = setzungen zungen
Bismarckstr. 10 Gebaude und Ein- | 22 m
Bestandsflache richtungen
Erweiterungsfla- -1 GR =387 m2 | offen,
che Traufhdhe = Einzel- und
11-14 m, Doppelhduser
maximale zuléssig
Gebaudehdhe
=17m
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-32-
Bezeichnung | Art der Nut- Anzahl Grundfla- | Bauweise
und Lage zung Vollge- che/GRZ
schosse
Kindergarten sozialen Zwecken zwingend Il GR =342 m2 | offen, nur Ein-
am Magnitorwall 7 | dienende Gebaude zelhduser zu-
und Einrichtungen entspricht der lassig
Wallringsatzung
Traufhdhe =
8-12m
maximale
Gebaudehohe
=15m
Wilhelm- Schule maximale Ge- keine Fest- keine Festset-
Gymnasium baudehodhe = setzungen zungen
25m

Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wurden aus dem Gesamt-
konzept entwickelt. Das tUbergeordnete Planungsziel ist unter Punkt 3 der
Begriindung genannt. Es lautet wie folgt:

Die Wohnnutzung ist zu starken, insbesondere entlang der WallstraR3en. Ent-
lang der den Wallring kreuzenden StraBen und Magistralen ist eine Offnung
des Nutzungsspektrums mdglich. Konflikte mit den angrenzenden Wohnbe-
reichen sind auszuschlief3en.

Das Planungsgebiet ist demzufolge in zwei unterschiedliche Nutzungsberei-

che unterteilt:

1. Wohngebiete entlang der ehemaligen Promenaden, in denen die
Wohnnutzung besonders gestarkt wird. Fur die Wohngebiete, die au-
Berhalb der Okerumflut liegen, weitet sich das Nutzungsspektrum auf.

2. Gebiete entlang der kreuzenden Stral3en und Magistralen, die als
Mischgebiet festgesetzt werden sollen.

Allgemeine Wohngebiete

Die Nutzungsgliederung der Allgemeinen Wohngebiete orientiert sich am Be-
stand, der durch ein gehobenes Wohnniveau gekennzeichnet ist. Die Wohn-
gebiete sind in der Regel mit freiberuflichen Nutzungen stark durchmischt,
die auch kinftig zuldssig sind. Gemald dem Planungsziel soll die Tendenz
der Ansiedlung von Burogebauden ohne Wohnnutzung — insbesondere in

den Villen entlang der ehemaligen Promenaden — nicht weiter erhéht werden.
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Im Gesamtkonzept Wallring wurden entlang der ehemaligen Promenaden
und in den Bereichen innerhalb der Okerumflutgraben die am stérksten ge-
schutzten Wohnbereiche definiert. Diesem Planungsziel entsprechend wer-
den Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, in denen die vom Gesetzgeber fir
zul&ssig festgelegten Nutzungen eingeschréankt werden. Damit werden die
Wohnnutzungen besonders geschitzt und der Charakter der ehemaligen
Promenaden wird im Sinne der Wallringsatzung nicht beeintrachtigt.

WA 1, WA 1.1, WA 1.2, WA 2.2, WA 2.3:

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden (z.B. Backer, Fleischer,
Gemiusehéndler etc.) sowie Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des
Beherbergungsgewerbes sowie Anlagen fur Verwaltungen sind in den
Wohngebieten am Steintorwall, am Magnitorwall sowie am Lowenwall unzu-
lassig. Dies entspricht sowohl der Wallringsatzung, wonach gewerbliche An-
lagen und Laden ausgeschlossen sind, als auch dem Planungsziel, entlang
der ehemaligen Promenaden die Wohnnutzung besonders zu starken.

In dem vom Wohnen gepragten Teil der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e werden
diese Nutzungen aufgrund der Lage der Stral3e am Birgerpark und der damit
verbundenen Wohnruhe ebenfalls ausgeschlossen.

In den genannten Wohngebieten sind nicht stérende Handwerksbetriebe, die
der Versorgung des Gebietes dienen, ausnahmsweise zulassig, da sie in der
Regel keinen Konflikt zur Wohnnutzung und zum Promenadencharakter der
Wallstraf3en darstellen. Dazu zahlen beispielsweise ein Frisor- oder Massa-
gesalon, nicht aber ein Tischler, eine Schlosserei, ein Zimmereibetrieb oder
eine KFZ-Reparaturwerkstatt. Grundsatzlich muss jedoch der Gebietscha-
rakter gewahrt bleiben.

WA 2, WA 2.1, WA 3:

In den Bereichen aul3erhalb der Okerumflutgraben (Moltkestral3e, Kasernen-
stral3e, BismarckstralRe, Parkstral3e, Adolfstral3e, HennebergstralRe, Cam-
pestral3e) sowie in der Stralle Am Windmuhlenberg werden die Nutzungen
dahingehend erweitert, dass dort die der Versorgung des Gebietes dienen-
den Laden ( z.B. Béacker, Fleischer, Gemusehandler etc.) sowie Schank- und
Speisewirtschaften, Anlagen fur Verwaltungen und Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes ausnahmsweise zulassig sind. Voraussetzung fur die Ge-
nehmigungsfahigkeit derartiger Anlagen ist, dass der Nutzungscharakter des
Allgemeinen Wohngebietes durch die Ausnahme nicht beeintrachtigt wird
und die Einrichtungen der Versorgung des Gebietes dienen.

Nicht storende Handwerksbetriebe sollen in diesen Wohngebieten generell
zulassig sein.

Zwar gehort ein Grof3teil dieser Strafl3enziige zur Wallringsatzung, jedoch
wurde im Gesamtkonzept Wallring einvernehmlich festgelegt, dass sich in
den Bereichen aul3erhalb der Okerumflut das in Allgemeinen Wohngebieten
zulassige Nutzungsspektrum 6ffnen soll.

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (z. B.
Kindertagesstatten, Altenpflegeheime, Gemeindehéuser, Begegnungsstatten
oder Teile von Krankenhausern) sollen im gesamten Planungsgebiet allge-
mein zulassig sein. Das heil3t, sie sind auch in den von Wohnnutzung ge-
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pragten, starker geschuitzten Bereichen entlang der Wallringstral3en als ei-
genstandige Nutzungen zuldssig. Diese Nutzungen sind zum einen mit den
bestehenden und geplanten Wohnnutzungen vereinbar, zum anderen de-
cken sie einen sich aus dem Gebiet heraus mdglicherweise entwickelnden
Bedarf an z.B. Betreuungseinrichtungen fur Alte und Kranke oder fur Kinder.
Die Anlagen sind unter dem Vorbehalt der Gebietsvertraglichkeit und unter
Bertcksichtigung mdglicher Immissionen im Sinne des 8§ 15 BauNVO allge-
mein zuléssig.

Anlagen fur sportliche Zwecke sind im gesamten Geltungsbereich nur aus-
nahmsweise zulassig. Grund hierfur ist der mit diesen Nutzungen oftmals
verbundene hohe Flachenanspruch in Verbindung mit dem dazugehdrigen
Verkehrsaufkommen, das besonders in den Abendstunden auftritt. Sportstat-
ten sind somit nur genehmigungsfahig, wenn von der geplanten Anlage keine
oder nur eine geringe Beeintrachtigung der geschitzten Wohnnutzung zu
erwarten ist.

Im Sinne der giltigen Wallringsatzung wird es zwar als durchaus sinnvoll an-
gesehen, Blros, Kanzleien und Praxen nach wie vor am Wallring planungs-
rechtlich zuzulassen, die Wohnnutzung soll jedoch auch kinftig tberwiegen.
Der Anteil reiner Buro- und Geschaftshauser soll daher nicht weiter er-

hoht werden. Reine Biro- und Geschéaftshauser sind aufgrund der
Wohngebietsausweisungen dann nur noch in den Mischgebieten zulas-

sig. Gemal 8 13 BauNVO sind in Allgemeinen Wohngebieten fir die Be-
rufsaustibung freiberuflich Tatiger nur RAume und keine Gebaude zulés-
sig. Gemald Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
20.01.1984 wurde beziglich der Regelungen des § 13 BauNVO davon
ausgegangen, dass in Mehrfamilienhausern nicht mehr als die Halfte der
Nutzflache eines Gebaudes auf die freiberufliche Nutzung entfallen darf.

Vor dem Hintergrund der hohen stadtebaulichen Bedeutung, die dem Walll-
ringbereich fir die Gesamtstadt beigemessen wird, sind nicht stérende Ge-
werbebetriebe, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen in samtlichen Allgemei-
nen Wohngebieten ausgeschlossen. Dies entspricht auch der derzeit noch
rechtskraftigen Wallringsatzung.

Mischgebiete

Entlang der groRen Magistralen, den Hauptein- und —ausfahrtstral3en, wer-
den aufgrund der bestehenden Verkehrsbelastung und der dort vorhande-
nen Nutzungen Mischgebiete festgesetzt. Die 6rtlichen Verhaltnisse in der
naheren Umgebung der Mischgebiete sind im Verlauf der den Wallring kreu-
zenden StralR3en ahnlich. Es besteht somit eine klare Abgrenzung zu den
tangentialen Zwischenraumen, die verstarkt dem Wohnen dienen sollen und
i.d.R. als Allgemeine Wohngebiete festgesetzt werden.

Die Nutzungsfestsetzung entspricht weiterhin dem im ,Gesamtkonzept Wall-
ring* formulierten Planungsziel, wonach sich entlang der den Wallring kreu-
zenden Stral3en das Nutzungsspektrum 6ffnen soll und neben dem Wohnen
nicht stérende gewerbliche Nutzungen sowie vor allem Biro- und Geschafts-
hauser zulassig sein sollen.
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In dem vorliegenden Bebauungsplan ist dies an folgenden Stellen der Fall:

e Am Fallersleber Tore/Theaterwall: Ml 1,

e Jasperallee: MI 3, Ml 3.1,

e MuseumstralRe/Helmstedter Stral3e: Ml 1,

e LeonhardstraBe: Ml 1, Ml 1.1, Ml 4,

e Kurt-Schumacher-Straf3e: Ml 1,

e Augusttorwall: Ml 1.1, Ml 3.2,

e Wolfenbutteler Stral3e und ObergstralRe: Ml 1.2, Ml 2, MI 3.3.

In der Obergstral3e wird orientierend am Bestand ebenfalls ein Mischgebiet,
MI 1.2, festgesetzt. Die Verwaltungsgebaude der Bombardier-Werke an der
Obergstral3e liegen u.a. in diesem Bereich. Fur den gesamten Bereich ist im
derzeit rechtskraftigen Bebauungsplan AW 36 von 1973 Kerngebiet (MK)
festgesetzt. Die Ubernahme dieser Nutzungsfestsetzung ist aufgrund der
abweichenden Planungsziele im neuen Bebauungsplan nicht sinnvoll. Fir die
Flachen soll daher Mischgebiet festgesetzt werden. Die Gréf3e des Mischge-
bietes widerspricht zwar der Festsetzungssystematik des Bebauungsplanes,
wonach nur entlang der den Wallring kreuzenden Stral3en Mischgebiete fest-
gesetzt werden, ein Allgemeines Wohngebiet wirde aber die Austibung der
verwirklichten Nutzungen der Grundstuiicke in nicht vertretbarer Weise er-
schweren.

Der am Klint gelegene Baublock wird seiner derzeitigen Nutzung entspre-
chend als Mischgebiet, Ml 1.3, festgesetzt.

Der Gesetzgeber gibt vor, dass Mischgebiete dem Wohnen und der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen nicht wesentlich
storen. Die angrenzenden Wohnnutzungen in den Wallstraf3en berucksichti-
gend, werden die Nutzungsmadglichkeiten in den Mischgebieten im Bebau-
ungsplan gemal 8 1 Abs. 5 BauNVO weiter eingeschrankt. Vergniigungs-
statten, wie z.B. Spielhallen, sind generell ausgeschlossen. Dartber hinaus
sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen in allen Mischgebieten ausge-
schlossen, um die mit diesen Anlagen verbundenen Stérungen zu vermei-
den.

Flachen fir den Gemeinbedarf, sonstige Sondergebiete

Im Planungsgebiet sind verschiedene Gemeinbedarfsflachen (Theater, Her-
zog-Anton- Ulrich-Museum, St. Vinzenz-Krankenhaus, Kindergarten am
Magnitorwall, Wilhelm-Gymnasium) festgesetzt. Sie werden ihrer bestehen-
den Nutzung entsprechend als kulturellen Zwecken- bzw. gesundheitlichen/
sozialen Zwecken dienende Gebaude festgesetzt. Das Wilhelm-Gymnasium
ist mit seinen dazugehdérigen Flachen als Schule festgesetzt.

Sonstige Sondergebiete sind im Bereich des Botanischen Gartens festge-
setzt. Sie unterscheiden sich wesentlich von den nach 88 2 bis 10 BauNVO
festsetzbaren Gebieten.
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SO 1: Dieses Sondergebiet erhalt die Zweckbestimmung Hochschule/ Natur-
historisches Museum. Die Festsetzung orientiert sich am Bestand. Dort sind
Gebaude und Anlagen zulassig, die der Unterbringung von Einrichtungen der
Technischen Universitat sowie des Naturhistorischen Museums dienen.

SO 2: Dieses Sondergebiet erhalt die Zweckbestimmung Botanischer Gar-
ten. Dort sind Gebaude und Anlagen zulassig, die der Errichtung und dem
Betrieb eines Botanischen Gartens dienen. Es wird planungsrechtlich gesi-
chert, dass die Grunflachen gartnerisch gepflegt werden.

Nutzung fur kulturelle Zwecke

Torhauser, Haeckelsches Gartenhaus: Die an der Helmstedter Stral3e be-
stehenden Torhauser sowie das im Theaterpark liegende, ehemalige Hae-
ckelsche Gartenhaus werden aufgrund ihrer Lage innerhalb von Park- und
Grinflachen als Uberbaubare Flachen auf 6ffentlichen Grunflachen festge-
setzt. Damit soll sichergestellt werden, dass diese Gebaude offentlich ge-
nutzt werden und sich die Nutzungen der umgebenden Park- und Griunflache
unterordnen. Aufgrund ihrer stadthistorischen Bedeutung sollen ausschliel3-
lich Nutzungen fir kulturelle Zwecke (Museum, Ausstellungsgebaude etc.)
zulassig sein.

Von diesen Einrichtungen sollen keine weiteren baulichen Entwicklungen ini-
tilert werden. Das denkmalgeschiitzte Erscheinungsbild der Gebaude soll
beibehalten bzw. im Fall des Haeckelschen Gartenhauses wieder hergestellt
werden und bauliche MalRBnahmen sollen sich in das Bild der historischen
Park- und Grinanlagen einfiigen (siehe hierzu auch Pkt. 5.11.4 der Begrun-
dung).

Sicherung bestehender Nutzungen

Auf dem Grundstiick Campestralde 7 liegen die ehemaligen Voigtlander-
Werke. In den Gebauden befanden sich die Blros und Fertigungsraume der
altesten feinmechanisch-optischen Werke der Welt. Das Werk wurde 1971
geschlossen. Seitdem haben sich eine Vielzahl kleinerer Biros und Unter-
nehmen in den ehemaligen Werksgebauden angesiedelt. Das Grundstick
liegt innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2.

Bei samtlichen bestehenden Nutzungen handelt es sich um sonstige nicht
storende Gewerbebetriebe, die gemal § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in Allge-
meinen Wohngebieten ausnahmsweise zulassig sind. Mit Hinweis auf die
Wallringsatzung wird aber insbesondere die Neuanlage nicht stérender Ge-
werbebetriebe in den Wohngebieten am Wallring ausgeschlossen.

Am generellen Ausschluss sonstiger nicht storender Gewerbebetriebe im Be-
reich der Allgemeinen Wohngebiete wird aufgrund der Bedeutung des Wall-
rings festgehalten. Da es sich aber um bestehende Nutzungen in einem
stadthistorisch wichtigen Geb&ude handelt, die sich in ihre Umgebung einfi-
gen und den Nutzungscharakter der umgebenden Wohnbebauung nicht be-
eintrachtigen, sollen sie innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohngebietes
WA 2 auch kinftig zulassig sein.
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Der Gesetzgeber ertffnet im 8 1 Abs.10 BauNVO die Mdglichkeit, dass fur
vorhandene Anlagen in liberwiegend bebauten Gebieten, die bei der Uber-
planung kinftig unzulassig waren, im Bebauungsplan Erweiterungen, Ande-
rungen und Nutzungsanderungen zugelassen werden kdnnen.

e Erweiterungen und Anderungen sind bauliche MalRnahmen, die eine
Umgestaltung einer baulichen Anlage durch Anbau, Umbau, Ausbau
sowie VergrolRerung oder Verkleinerung bewirken.

e Nutzungsanderung ist eine Anderung von der bisherigen in eine ande-
re Nutzungsart.

Um die bestehenden Nutzungen nicht einzuschranken und den Fortbestand
planungsrechtlich zu sichern, wird in den Bebauungsplan daher die soge-
nannte Fremdkorperfestsetzung nach 8 1 Abs. 10 BauNVO aufgenommen,
die einen erweiterten Bestandsschutz sichert. Die Anwendungsvoraus-
setzungen des § 1 Abs. 10 BauNVO sind gegeben. Es handelt sich im Ver-
haltnis zur Grol3e des Baugebietes um ein Grundstick von geringerem Fla-
chenumfang.

Fur das Grundstiick sind die sonst geltenden Festsetzungen zur Art und zum
Malf3 der baulichen Nutzung sowie zur Grinordnung einzuhalten. Lediglich
Nutzungsanderungen sind auch im Bereich nicht Uberbaubarer Flachen und
im Bereich der privaten Grunflachen zulassig, um den Gebaudekomplex der
ehemaligen Voigtlander-Werke in seiner Gesamtheit erhalten zu kénnen.

Allerdings sind nur Nutzungen mdoglich, die der Bebauungsplan im tbrigen
WA 2-Gebiet auch zulasst.

Eine Erneuerung der bestehenden Gebaude der ehemaligen Voigtlander-
Werke ist aufgrund ihrer Lage allerdings unzulassig. Sie liegen in einem von
Wohnnutzungen gepragten Bereich. Dartiber hinaus stellen die ehemaligen
Werksgebaude einen in die rickwartigen Grinbereiche hineinreichenden
Gebaudekomplex dar. Im Falle abgangiger Gebaude ist daher eine Wohn-
nutzung herzustellen, die sich ihrer Umgebungsbebauung anpassend in den
stral3enbegleitenden, Gberbaubaren Flachen herzustellen ist.

5.4 Maf3 der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum Mal} der baulichen Nutzung wurden aus dem Ge-
samtkonzept entwickelt. Das Ubergeordnete Planungsziel ist unter Punkt 3
der Begriindung genannt. Es lautet wie folgt:

Die villenartige, Uberwiegend stral3enbegleitende Bebauung, die sich vorwie-
gend innerhalb der Umflutgrdben befindet, ist zu erhalten. Neubauten und
bauliche Erganzungen haben sich in die Eigenart dieser Struktur einzufiigen.
Hinterliegerbebauungen sind unzuldssig. Die mit der Villenbebauung korres-
pondierenden, grof3en Garten sind zu erhalten. Nebenanlagen im Bereich
der Garten sind unzuldssig. Ausnahmen sind an bestimmte einzuhaltende
Rahmenbedingungen zu kniipfen.
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Das Mal} der baulichen Nutzung wird, wie in den tbrigen Wallring-
Bebauungsplanen auch, im Bebauungsplan gréfdtenteils durch die Festset-
zungen der maximal zulassigen Grundflachen, der Anzahl der Vollgeschosse
und durch die Hohe der baulichen Anlagen bestimmt. Auf die Festsetzung
von Grund- und Geschossflachenzahlen wurde aufgrund der sehr unter-
schiedlich groRen Grundsticke im tUberwiegenden Teil des Planungsgebiets
verzichtet. Dies entspricht dem Planungsziel, wonach unabhangig von den
Grundstiicksgrof3en maglichst einheitliche, am historischen Gebaudebestand
orientierte Gebaudekubaturen errichtet werden sollen.

Durch die Uberbaubaren Flachen werden nur im Bereich von Baulticken
(BismarckstralR3e, AdolfstralRe) zusatzliche Bebauungen ermdéglicht. Hinterlie-
gerbebauungen kénnen aufgrund der stralRenbegleitenden Lage der tGber-
baubaren Flachen ausgeschlossen werden. Dort wo bereits eine riickwartige
Bebauung existiert , wie z.B. in der Campestral3e 7, kbnnen trotz festgesetz-
ter stralRenbegleitender Bauflachen Hinterliegerbebauungen ausgeschlossen
werden, da der Gebaudebestand auf die maximal zuldssige Grundflache an-
zurechnen ist.

5.4.1 Grundflachen/Grundflachenzahlen
Die GrofR3e der maximal zuldssigen Grundflache bezieht sich auf die Summe
der baulichen Anlagen je Grundstiick. Die Werte werden weitestgehend ein-
heitlich festgesetzt und durfen durch Nebenanlagen und Anlagen flr den ru-
henden Verkehr tberschritten werden (siehe dazu Pkt. 5.7).

Die im Uberwiegenden Teil des Planungsgebietes festgesetzte maximale
Grundflache von 342 m2 resultiert aus den festgesetzten, maximalen Gebau-
detiefen von 17,50 m, den festgesetzten, maximalen Gebaudebreiten von

18 m sowie den textlich festgesetzten maximalen Uberschreitungsmaglich-
keiten fur Geb&udevorspriinge. Diese Werte orientieren sich am historischen
Gebaudebestand und an den Festsetzungen des derzeit noch rechtskraftigen
Bebauungsplans IN 1.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes existieren mehrere zusammen-
hangende Abschnitte, die von der sonst im Bereich des Wallrings tblicher-
weise festgesetzten Bautiefe von 17,50 m abweichen. Es handelt sich um
Bereiche, die durch grinderzeitliche Bebauung gepragt sind. Dort bestehen
einheitlich Bautiefen von 20 m und mehr. Im IN 1-Plan wurden in diesen Be-
reichen teilweise ebenfalls gré3ere Bautiefen festgesetzt. Fur folgende Be-
reiche werden die Bautiefen bestandsorientiert mit 20 m bzw. 21 m festge-
setzt:

Moltkestral3e, WA 2,

Bismarckstral3e, WA 2,

Jasperallee, MI 3, Ml 3.1,

Leonhardstral3e, Ml 4,

zum Lowenwall orientierter Teil des Steintorwalls, WA 2.3, MI 1.1,
e Wolfenbutteler Stral3e, Ml 3.3,
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e Obergstral3e/ Hennebergstralle, Ml 1.2, WA 2.

Daraus resultieren fur diese Bereiche maximale Grundflachen von 387 m?
(maximale Gebaudetiefe von 20 m, multipliziert mit der maximalen Gebaude-
breite von 18 m = 360 m2, zuziiglich der maximalen Uberschreitungsmaglich-
keit von 27 m?2) bzw. von sogar 400 mz2 flr den zum Léwenwall orientierten
Bereich des Steintorwalls.

Die Festsetzung der maximalen Grundflachen von 342 m? entspricht bei gro-
Ren Grundstiicken (1000 m? und gréRer) einer GRZ von 0,2 —0,3. Bei kleine-
ren Grundstiicken (800 m? und kleiner) bzw. Festsetzung groRerer Grundfla-
chen wird die fur Allgemeine Wohngebiete festgelegte Obergrenze der
Grundflachenzahl von 0,4 Uberschritten. Dies ist dem eingangs erwéhnten
stadtebaulichen Ziel geschuldet, die Gebaudekubaturen am Wall mdglichst
einheitlich, am historischen Bestand orientiert, zu gestalten und insbesonde-
re die ehemaligen Promenaden in ihrer stadtebaulichen Wirkung zu starken.
Im Sinne des § 17Abs. 3 der BauNVO sind die Uberschreitungen der Ober-
grenzen zum Mal} der baulichen Nutzung zuldssig, da es sich um ein bereits
bebautes Gebiet handelt und stadtebaulich begrindet ist.

Auf kleinen Grundsticken und dort, wo festgesetzte private Grunflachen an-
grenzen, kann der Fall eintreten, dass die maximal zulassigen Grundflachen
mit den festgesetzten tberbaubaren Flachen nicht erreicht werden kdnnen.
Rechtlich ist dies unbedenklich. Die zulassige Grundflache ergibt sich fur
diese Félle durch Festsetzungen zur Bauweise, zu den Uberbaubaren Fla-
chen oder durch andere Vorschriften, wie z.B. Abstandsregeln nach Bauord-
nungsrecht.

In Bereichen in denen sich die gewahlte Festsetzungssystematik nicht an-
wenden lasst, wie z.B. in der Kasernenstral3e (WA 3) oder dort, wo einheitli-
che Gebaudekubaturen stadtebaulich nicht zwingend notwendig sind, wie
z.B. in der Obergstral3e (Ml 1.2), im Baublock am Klint (MI 1.3) oder in der
Peter-Joseph-Krahe-Stral3e (WA 1.2), werden Grundflachenzahlen festge-
setzt.

Im Planungsgebiet befinden sich mehrere freistehende denkmalgeschutzte
Villenbauten wie die Villa Gerloff am Léwenwall (WA 1.1), die Villa Rimpau
an der Wolfenbutteler StralRe (Ml 2) oder die ehemalige Villa Horstel am Au-
gusttorwall (MI 1.1), in der sich die Stadtische Musikschule befindet. Die Vil-
len unterscheiden sich von den stralRenbegleitenden Villenbauten insbeson-
dere durch ihre grof3en Bauvolumina. Da sie den Wallring entscheidend pra-
gen und auch mégliche Neubauten wieder in der Form entstehen kénnen sol-
len, werden flr sie maximale Grundflachen von 400 m2 bis 650 m2 festge-
setzt.

Gemeinbedarfs- und Sondergebiete: Dort werden weder eine maximale
Grundflache noch eine Grundflachenzahl festgesetzt, da diese Bauflachen
der jeweiligen Nutzung entsprechend (Theater, Museum) bebaut sind, der
Bestand gesichert und nutzungsspezifische Neu-und Erweiterungsbauten
ermdglicht werden sollen.
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Ausnahmen hiervon bilden die Erweiterungsflache fur das St.-Vinzenz-
Krankenhaus in der Bismarckstral3e sowie die Gemeinbedarfsflache fur den
bestehenden Kindergarten am Magnitorwall 7. In beiden Bereichen sollen
sich die Gemeinbedarfsbauten in die vorhandene, villenartige Baustruktur
einfligen.

Fur den Bereich der Erweiterungsflache des St.-Vinzenz-Krankenhauses
wird festgelegt, dass die geplanten Gebaudeerweiterungen den vorhandenen
Baumbestand bertcksichtigend vom Bestandsgebaude abriicken sollen. Fur
die geplante Erweiterung des Krankenhauses wird eine stral3enbegleitende
offene Bebauung festgesetzt. Der Bereich wird wie die tibrige Bebauung
auch mit einer moglichen Gebaudetiefe von maximal 20 m und einer maxi-
malen Gebaudebreite von 18 m festgesetzt. Die Festsetzung der maximal
zulassigen Grundflache von 387 m2 bezieht sich wie alle anderen Angaben
hierzu auch auf die einzelnen Baugrundstticke, so dass im Erweiterungsbe-
reich entsprechende Grundstlicksteilungen notwendig werden, um mehrere
Gebéaude auf dem Grundstlick realisieren zu kdnnen.

Fur den Kindergarten wird ebenfalls eine offene Bauweise mit einer der Um-
gebung angepassten maximalen Grundfléache von 342 m? festgesetzt.

I Vollgeschoss

Torh&user: Die denkmalgeschutzten Torhauser von Peter- Joseph- Krahe
werden bestandsorientiert mit maximal einem Vollgeschoss festgesetzt.

I - 1l Vollgeschosse

WA 1.2: In dem von Wohnnutzungen gepragten Bereich der Peter-Joseph-
Krahe-Stral3e herrscht eine ein-und zweigeschossige Siedlungshausbebau-
ung vor. Bestandsorientiert wird daher eine Bebauung mit ein und maximal
zwei Vollgeschossen festgesetzt. Dies entspricht der Wallringsatzung, die
dort ebenfalls hdchstens zwei Vollgeschosse zulasst.

SO 1, SO 2: In den Sondergebieten wird aufgrund ihrer Zweckbestimmung
fur die notwendigen Gebaude eine ein- bis héchstens zweigeschossige Be-
bauung festgesetzt. Die Gebaude sollen sich der Gartennutzung unterordnen
bzw. aufgrund der Lage am Umflutgraben keine bauliche Dominanz entwi-
ckeln.

Haeckelsches Gartenhaus: Das denkmalgeschitzte Gebaude von Krahe
wird bestandsorientiert mit ein und maximal zwei Vollgeschossen festgesetzt.

Zwingend Il Vollgeschosse

WA 1, WA 1.1, Ml 2: GemalR3 dem Planungsziel, die vorhandene Villenbe-
bauung zu erhalten und Neubauten in die Eigenart der vorhandenen Struktur
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einzuflgen, wird entlang der ehemaligen Wallringpromenaden am Steintor-
wall, Magnitorwall und am Lowenwall sowie fir die ehemalige Villa Rimpau
an der Wolfenbdutteler Stral3e eine zwingende Zweigeschossigkeit festge-
setzt. Dies entspricht der Wallringsatzung, die dort héchstens zwei Vollge-
schosse zuldsst. Mit der zwingend festgesetzten Zweigeschossigkeit soll
verhindert werden, dass eine eingeschossige stadtrandtypische Bebauung
entsteht. Gleichzeitig kann eine optische Drei- oder Viergeschossigkeit, wie
sie im Bereich des grinderzeitlich gepragten Geschossbaus auftritt, ausge-
schlossen werden.

Il - 1l Vollgeschosse

WA 2, WA 2.1, WA 2.2, WA 2.3, MI 1, MI 1.1, MI 1.2, MI 1.3 : In den Stra-
Renzigen aul3erhalb der Okerumflut, wie z.B. in der Moltkestral3e, Bismarck-
stral3e, AdolfstralRe, HennebergstralRe, Obergstralie oder in der Campestra-
3e, in denen eine griinderzeitliche Bebauung vorherrscht, werden mindes-
tens zwei und maximal drei Vollgeschosse festgesetzt. Dies orientiert sich
am Bestand sowie den Vorgaben der Wallringsatzung, die fur diese Stral3en-
zuige ebenfalls eine Bebauung mit hdchstens drei Vollgeschossen festsetzt.

Auch in einigen Bereichen innerhalb der Okerumflut hat sich eine héhere Be-
bauung entwickelt, wie z.B. in der Stral’e Am Windmuhlenberg (WA 2.1-
nicht Wallringsatzung) oder in den Bereichen, der den Wallring kreuzenden
Stral3en, wie z.B. Am Fallersleber Tore/ Theaterwall (MI1), an der Museum-
stralRe/Magnitorwall (WA 2.2, MI 1), der Leonhardstral3e/Steintorwall (WA
2.3, Ml 1) oder der Kurt-Schumacher-Stral3e/ Léwenwall (Ml 1). In diesen Be-
reichen werden ebenfalls mindestens zwei und maximal drei Vollgeschosse
festgesetzt. Dies entspricht dem Bestand und in Teilen auch der Wallring-
satzung, die fir die Museumstral3e eine Bebauung mit héchstens drei Voll-
geschossen festsetzt. Die Leonhardstral3e, die Stralie Am Fallersleber Tore
und die Kurt-Schumacher-Stral3e sind nicht Teil der Wallringsatzung.

Der Baublock am Klint (Ml 1.3) wird bestandsorientiert mit mindestens zwei
und maximal drei Vollgeschossen festgesetzt.

Zwingend Il Vollgeschosse

MI 3, MI 3.1: Die Jasperallee, die als stadtebaulicher Hohepunkt des 06stli-
chen Ringgebietes vom Theater bis zum Stadtpark reicht, liegt in ihrem west-
lichsten Teil im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes. Der Bereich ist
durch eine dreigeschossige, aufgrund der geschlossenen Bauweise recht
massiv wirkende Bebauung gepragt und bildet gleichsam den Auftakt der Al-
lee. Diesen Charakter erhaltend wird eine zwingende Dreigeschossigkeit
festgesetzt. Die Festsetzung entspricht damit auch der Vorgabe der Wall-
ringsatzung, die fir die gesamte Allee eine Bauung mit héchstens drei Voll-
geschossen festsetzt.

Il - IV Vollgeschosse

MI 3.3: Entlang der Wolfenbutteler Stral3e hat sich trotz der Vorgaben der
Wallringsatzung, die fir die gesamte Stral3e eine héchstens zweigeschossi-
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ge Bebauung festschreibt, eine recht heterogene Bebauung entwickelt. Den
Bestand berticksichtigend wird daher eine Bebauung mit mindestens zwei
und hochstens vier Vollgeschossen festgesetzt.

Il - IV Vollgeschosse

WA 3: Das im Einmundungsbereich der Moltkestral3e liegende, aber bereits
zur KasernenstralR3e gehdrende Grundstick ist Teil des Geltungsbereiches.

Die viergeschossige Gruinderzeitbebauung dieses Grundstticks pragt mit ih-
rem massiven Giebel den Kreuzungsbereich. Die Bebauung wird daher be-

standsorientiert mit mindestens drei und maximal vier Vollgeschossen fest-

gesetzt und der zum Kreuzungsbereich orientierte Teil des Grundstticks ist

von Bebauung freizuhalten.

MI 3.2: Der zwischen dem Augusttorwall und dem John-F.-Kennedy-Platz ge-
legene dreigeschossige Baublock stellt aufgrund seiner exponierten Lage ei-
ne besondere stadtebauliche Situation dar. Es handelt sich um einen in Mit-
tellage stadtischer Hauptverkehrsstral3en gelegenen Baublock mit erhebli-
cher Fernwirkung. Diese Situation berticksichtigend werden bestandsorien-
tiert mindestens drei und maximal vier Vollgeschosse festgesetzt. Der Au-
gusttorwall ist nicht Teil der Wallringsatzung.

Zwingend IV Vollgeschosse

MI 4: Die auf der Nordseite der Leonhardstral3e gelegene geschlossene Zeile
viergeschossiger Bauten wird bestandsorientiert mit zwingend vier Vollge-
schossen festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass sich Neubauten in das
vorhandene Bild einfiigen und die lange Front der einheitlich gestalteten
H&auser nicht durch eine niedrigere oder wesentlich hdhere Bebauung gestort
wird. Die Leonhardstral3e ist nicht Teil der Wallringsatzung.

Bereiche ohne Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse

Fur den Uberwiegenden Teil der Gemeinbedarfsflachen (Theater, Herzog-
Anton- Ulrich-Museum, St. Vinzenz-Krankenhaus, Wilhelm-Gymnasium)
werden nicht die Anzahl der Vollgeschosse, sondern nur bestandsorientiert
maximale Gebaudehothen festgesetzt. Es handelt sich um grol3e, frei stehen-
de Gebaude, die sich gegenuber der tbrigen Bebauung sowohl von ihrem
Bauvolumen, als auch von ihrer Gebaudehéhe und Nutzung absetzen.

Ausnahmen hiervon bilden die Erweiterungsflache fur das St.-Vinzenz-
Krankenhaus in der BismarckstralRe (II-1ll Vollgeschosse) sowie die Gemein-
bedarfsflache fur den bestehenden Kindergarten am Magnitorwall 7 (zwin-
gend Il Vollgeschosse). In beiden Bereichen sollen sich die Gemeinbedarfs-
bauten in die vorhandene, villenartige Baustruktur einfligen.

Uberschreitung der festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse
Insbesondere in den grinderzeitlich gepragten Bereichen aul3erhalb der

Okerumflut kann der Fall eintreten, dass aufgrund der festgesetzten Anzahl
der Vollgeschosse ein Dachausbau nicht méglich ware. Dachgeschosse
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konnen Vollgeschosse sein, wenn sie Uber mehr als zwei Drittel der Grund-
flache des darunterliegenden Geschosses eine lichte Hohe von 2,20 m und
mehr aufweisen. Um bei noch nicht ausgebauten Dachern bestehender Ge-
baude die Nutzung der Dachgeschosse fir Wohnzwecke dennoch zu ermdg-
lichen, wird daher eine Uberschreitungsmoglichkeit der festgesetzten Anzahl
der Vollgeschosse in den Bebauungsplan aufgenommen. Die festgesetzte
Uberschreitungsmoglichkeit gilt nur fiir Bestandsgebaude. Die Uberschrei-
tung darf ein Vollgeschoss nicht tUbersteigen, um ein Einfligen des Gebaudes
in die umgebende Bebauung nach wie vor gewéhrleisten zu kdnnen. Darlber
hinaus sind die vorhandenen Trauf- und Geb&udehbdhen einzuhalten.

5.4.3 HOhen baulicher Anlagen
Zusatzlich zur Anzahl der Vollgeschosse werden die Trauf- und Gebaudeh6-
hen bestandsorientiert festgesetzt, um Neubauten den historischen Vorbil-
dern der Wallbebauung anzupassen und insbesondere entlang der ehemali-
gen Promenaden ein moéglichst homogenes stadtebauliches und architekto-
nisches Bild zu vermitteln. Die Bestandshdhen wurden stichpunktartig tber
Luftbilder ermittelt.

In Anpassung an die historische Bausubstanz und den repréasentativen Bau-
stil werden im Verhaltnis zur festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse hohe
Mindesttraufhéhen festgesetzt, um dariber die fur die historische Bebauung
typischen Sockel- und Attikaausbildungen sowie hohe Geschosshéhen zu
initiieren. So werden beispielsweise fur eine Bebauung mit zwingend zwei
Vollgeschossen, Mindesttraufhéhen von 8 m und Maximalwerte von 12 m
festgesetzt. Eine 8 m hohe Traufausbildung kann z.B. tber zwei mal 3 m fur
die Geschosse sowie jeweils 1 m fur Sockel und Attika, Drempel oder Knie-
stock erreicht werden.

Fur die Bebauung, die mit mindestens zwei und maximal drei Vollgeschos-
sen festgesetzt ist, sind die Traufh6hen entsprechend héher mit mindestens
11 m (z.B. drei mal 3 m und jeweils 1 m fir Sockel und Attika) und maximal
14 m festgesetzt. Fur die Bereiche, in denen eine Bebauung mit mindestens
zwei oder drei und maximal vier Vollgeschossen bzw. zwingend vier Vollge-
schossen festgesetzt ist, werden Mindesttraufhéhen zwischen 11 m und

16 m und maximal 18 m festgesetzt.

Die festgesetzten Mindesttraufhéhen dirfen in Ausnahmefallen um maximal
2 m unterschritten werden, wenn eine Neubebauung nur mit aul3ergewohnli-
chen bauordnungsrechtlichen Schwierigkeiten zu realisieren ist oder auf-
grund der einzuhaltenden Abstande zur Nachbarbebauung unmaoglich ware.
Mit dieser Ausnahme von der festgesetzten Mindesttraufhéhe soll vermieden
werden, dass sich ein Neubau beispielsweise aufgrund der sich nach hinten
verjingenden Grundstiicksgrenzen ebenfalls verschméalern muss, um das
Bauordnungsrecht einzuhalten. Aus gestalterischen Grinden wird in diesem
Fall auf einen moglichst einheitlichen Gebaudekubus unter Einhaltung der
festgesetzten Mindestgebaudebreiten von 10 m Wert gelegt (vgl. Pkt. 5.4.4).

Zusatzlich zu den Traufh6hen werden die maximalen Gebaudehdhen festge-
setzt, um einen moglichst einheitlichen oberen Dachabschluss zu gewahr-
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leisten und um zu steile und damit fur die Umgebung untypische Dachnei-
gungen zu vermeiden. Die Dachneigungen sind zusatzlich in den gestalteri-
schen Festsetzungen geregelt.

Zu hohe Gebaudesockel konnen zum Stral3enraum einen abweisenden Ein-
druck vermitteln. Daher wird die héchst mogliche Sockelhéhe mit 1,50 m
festgesetzt. Mit der Festlegung der Maximalhdhen fur Sockel kann einer ne-
gativen Gestaltwirkung auf den Stral3enraum vorgebeugt werden. Dies ist
besonders wichtig, da die Bebauung stral3enbegleitend ausgebildet werden
soll.

Die Gebaude der Gemeinbedarfsflachen (bis auf den Erweiterungsbereich
des Krankenhauses) , die Gerloffsche Villa am Léwenwall (WA 1.1) und die
ehemalige Villa Rimpau an der Wolfenblitteler Stral3e (Ml 2) sind von dieser
Festsetzung ausgenommen. Bei den Gebauden handelt es sich um Solitar-
bauten (freistehend), die aufgrund der grof3en Bauvolumen in der Regel ho-
here Sockel aufweisen.

Die Ausbildung von Sockeln ist nicht zwingend festgelegt. Es kénnen also
unter Einhaltung der festgesetzten Mindesttraufhohen auch Gebaude ohne
Sockel errichtet werden. Auf eine Festsetzung der Mindesthéhe von Sockeln
wird verzichtet, um altersgerechtes und barrierefreies Wohnen ohne grol3ere
Rampenanlagen zu ermdglichen.

Technische Anlagen wie Schornsteine oder Aufziige, konstruktiv bedingte
Bauteile wie Uberziige, Satelliten, Antennen und Liftungsanlagen sind not-
wendige Anlagen. Sie durfen jedoch die Dachlandschaft und den 6ffentlichen
Raum nicht Gbermalig stéren, indem sie die festgesetzte Gebaudehothe be-
liebig Uberschreiten. Innerhalb der Baugebiete diurfen die technischen Anla-
gen die festgesetzte maximale Geb&udehdhe nur um 1 m Uberschreiten.
Damit sie vom Ful3weg nicht eingesehen werden kénnen und als stérend
empfunden werden, sind sie mindestens 1 m von der Dachkante zuriickzu-
setzen.

Die Blatter 1 + 2 in der Anlage zur Begriindung verdeutlichen die festgesetz-
ten Gebaudekubaturen in ihrer moglichen Minimal- und ihrer moglichen Ma-
ximalvariante.

5.4.4  Gebaudebreiten
Ausgehend von den vorhandenen Bauvolumina wird im gesamten Geltungs-
bereich im Sinne des § 22 BauNVO eine Mindestgebaudebreite von 10 m
sowie eine maximale Gebaudebreite von 18 m festgesetzt. Die Werte bezie-
hen sich auf die Lange der stral3enseitigen Fassadenansicht der einzelnen
baulichen Anlage. Doppelhduser dirfen an der Straf3enseite eine Gesamt-
breite von 28 m nicht Uberschreiten. Diese Werte orientieren sich am Be-
stand. Damit wird garantiert, dass sich Neubauten in die vorhandene bauli-
che Umgebung einfligen. Es werden sowohl zu grof3e als auch zu kleine
Baukorper verhindert. Mit der Mindestbreite soll dartiber hinaus stadtebaulich
eine Strallenraumkante gesichert werden, mit der maximalen Breite hinge-
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gen der durchgrinte Charakter des Wallringgebietes auch von der 6ffentli-
chen Stral3e aus erlebbar bleiben.

Die festgesetzten Mindestgeb&udebreiten durfen in Ausnahmefallen um ma-
ximal 1 m unterschritten werden, wenn eine Neubebauung nur mit auf3erge-
wohnlichen bauordnungsrechtlichen Schwierigkeiten zu realisieren oder auf-
grund der einzuhaltenden Abstande zur Nachbarbebauung unmaoglich ware.
Diese Festsetzung korrespondiert mit der ausnahmsweisen Unterschrei-
tungsmoglichkeit der Mindesttraufhohe und beriicksichtigt die Tatsache, dass
im ostlichen Wallringbereich die tatsachlich vorhandenen Grundstticksbreiten
teilweise nur wenig mehr als 10 m aufweisen (vgl. Pkt. 5.4.3).

Von der Festsetzung der Gebaudebreiten ausgenommen sind die Sonderge-
biete, die Gemeinbedarfsflachen sowie die Allgemeinen Wohngebiete in der
Peter-Joseph-Krahe-Stral3e (WA 1.2), die Gerloffsche Villa am Léwenwall
(WA 1.1), die Mischgebiete in der Obergstral3e (Ml 1.2) und am Klint

(MI 1.3), die ehem. Villa Rimpau in der Wolfenbditteler StraRe (Ml 2), die
Mischgebiete an der Jasperallee (Ml 3.1 und Ml 4) sowie in der Leon-
hardstral3e und das Mischgebiet am Augusttorwall (Ml 3.2).

Bei den Geb&uden der Gemeinbedarfsflachen sowie dem WA 1.1 (Gerloff-
sche Villa) und dem MI 2 (Rimpausche Villa) handelt es sich in der Regel um
die grol3en freistehenden Gebaude (Solitare) am Wallring, so dass aufgrund
der Bauweise von dieser Regelung abgewichen wird. Die Gebéaude im Be-
reich der Sondergebiete sind aufgrund der besonderen Nutzung von der
Festsetzung ausgenommen. In den Mischgebieten an der Jasperalle und in
der LeonhardstralRe weichen die Gebaudebreiten aufgrund der dort vorhan-
denen Bauweise ab. In der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e sowie in der Oberg-
stral3e und am Klint besteht aufgrund der dort vorhandenen Baustruktur kei-
ne stadtebauliche Notwendigkeit der Festsetzung von Geb&udebreiten. Bei
dem in Mittellage offentlicher Verkehrsflachen gelegenen Baublock am Au-
gusttorwall (Ml 3.2) sind insbesondere bei den Eckgebauden abweichende
Gebaudebreiten stadtebaulich vertretbar.

55 Bauweise

Fast im gesamten Planungsgebiet wird eine offene Bauweise mit Einzel- und
Doppelhausern festgesetzt. Dies entspricht dem Charakter der vorhandenen
Bebauung sowie den Vorgaben der Wallringsatzung. Die Festsetzung kor-
respondiert mit den Festsetzungen zu den Gebaudebreiten.

Entlang der ehemaligen Promenaden (WA 1, WA 1.1, MI 2) werden der vil-
lenartigen Bebauung entsprechend ergénzend zur Festsetzung der offenen
Bauweise ausschlief3lich Einzelhduser festgesetzt.

Fur die Grunderzeitbebauung in der Jasperallee und in der Leonhardstralie
(MI 3.1 und Ml 4) wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Hier ist die
Bebauung bestandsorientiert als Grenzbebauung auszufihren.
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Der Nutzung und vorhandenen Bauweise entsprechend wird fur den tber-
wiegenden Teil der Gemeinbedarfsflachen sowie flr die Sondergebiete keine
Bauweise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Flachen orientieren sich an den vorhandenen Stral3enver-
laufen. Sie werden orientierend am Bestand und am noch rechtskraftigen
Bebauungsplan IN 1 tberwiegend in einer Tiefe von 17,50 m straRenbeglei-
tend festgesetzt (vgl. hierzu auch Punkt 5.4.1). Damit werden Hinterliegerbe-
bauungen vermieden und Uberbauungen der zum Teil groRen, parkartigen
Garten verhindert.

Um den Charakter der ehemaligen Promenaden zu erhalten und die stral3en-
raumbildende Wirkung der Bebauung insgesamt zu starken, werden entlang
allen Stral3en Baulinien festgesetzt. Sie liegen entweder direkt auf den Stra-
Renbegrenzungslinien oder grenzen an die festgesetzten Vorgarten an.

Ausgenommen hiervon sind samtliche Solitarbauten (freistehende Gebaude),
da sie aufgrund ihrer Lage nicht straldenraumbestimmend sind, so dass eine
Sicherung Uber Baulinien nicht notwendig ist.

Auf den Baulinien ist gemaf 8 23 Abs. 2 BauNVO zu bauen. Damit wird der
Stral3enraum in seiner raumlichen Wirkung gestarkt. Textlich ist festgesetzt,
dass ein Vortreten von untergeordneten Gebaudeteilen wie z.B. Erkern bis
zu einer Tiefe von 1 m zulassig ist. Dies entspricht den historischen Vorbil-
dern. Ein Zurtcktreten von Gebaudeteilen hingegen ist entlang der festge-
setzten Baulinien unzuldssig, um die angestrebte raumliche Wirkung nicht zu
verwassern.

Die zu den Garten orientierten Baugrenzen durfen ausnahmsweise mit ma-
ximal 3 m tiefen Geb&udevorspringen Uberschritten werden. Die Vorspriinge
durfen maximal 50 % der Gebaudebreite betragen und die Gebaudeecken
sind auszusparen. Damit werden bauliche Erweiterungen in Richtung der
Garten ermoglicht und zugleich wird einer stadtebaulich unerwiinschten
Massivitat der Gebaude vorgebeugt. Beeintrachtigungen in Richtung der an-
grenzenden Nachbarn kénnen mit dieser Festsetzung vermieden werden.
Die Uberschreitungsmdglichkeiten gelten nicht im Bereich angrenzender,
festgesetzter privater Grunflachen, da sie innerhalb dieser baulichen Anla-
gen unzuldssig bzw. stark eingeschrankt sind.

Textlich wird festgesetzt, dass an rechtméaRig errichteten Gebauden aul3er-
halb der festgesetzten Bauflachen sowie an rechtmé&Rig errichteten Gebau-
den, die im Bereich privater Grinflachen liegen, ausnahmsweise bis zu 1 m
vortretende Gebaudeteile wie z. B. Balkone, Windfange oder Erker ange-
bracht werden dirfen. Der Geb&audebestand aufRerhalb Uberbaubarer Fla-
chen hat zwar Bestandsschutz, SanierungsmalRnahmen, die tiber den Be-
standsschutz hinausgehen oder die vorhandene Kubatur des Gebaudes ver-
andern, sind aber unzulassig. Diese Festsetzung ermoglicht somit Wohn-
werterh6hungen am auf3erhalb der Uberbaubaren Flachen gelegenen Ge-
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baudebestand, ohne damit die anderen Festsetzungen, die dem Schutz der
Garten dienen, zu konterkarieren.

5.7 Nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen

Der ruhende Verkehr ist weitestgehend innerhalb der Gberbaubaren Flachen
unterzubringen. Einzig nicht Gberdachte Stellplatze, Nebenanlagen und Tief-
garagen sind auch aul3erhalb der Uberbaubaren Flachen zuldssig. Um die
Bereiche der nicht Gberbaubaren Flachen (in der Planzeichnung hellgriin
dargestellt) nicht in einer Weise zu versiegeln, die den eingangs genannten
Planungszielen zuwiderlauft, sollen die Grundflachen von Stellplatzen und
Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO die zulassigen Grundfla-
chen nur bis zu 40 vom Hundert (40 %) tUberschreiten durfen. Bezogen auf
die Festsetzung einer maximalen Grundflache von 342 m2 heil3t das, dass
im Bereich der nicht tberbaubaren Grundsticksflachen zusatzlich noch ca.
137 m2 Flache fur z.B. vier Stellplatze mit der dazugehérigen Zu- und Abfahrt
und evtl. noch Flache fur ein Nebengebaude oder eine Terrasse maoglich ist.
Eine dartberhinausgehende Versiegelung ist nicht beabsichtigt.

Diese Festsetzung soll nicht fur Tiefgaragen gelten. Tiefgaragen dirfen ge-
man § 19 Abs. 4 BauNVO die zulassigen Grundflachen bis zu 50 vom Hun-
dert Uberschreiten (171 m2), da der ruhende Verkehr vorzugsweise in Tiefga-
ragen unterzubringen ist. Sie haben in dem Fall die unter Punkt 5.8 be-
schriebenen Auflagen zu erfillen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden im Anschluss an 6ffentli-
che Verkehrsflachen in einigen Bereichen nicht tberbaubare Flachen festge-
setzt. Es sind Garten oder Bereiche in denen die Bebauung nicht direkt an
die offentliche Verkehrsflache grenzt. Die so entstandenen Vorflachen sind
befestigt und bestimmen den Charakter der 6ffentlichen StralRenraume ganz
wesentlich mit. Es handelt sich um die kleinen Platze im Vorfeld der Geb&u-
de Helmstedter StraRe/Ecke Adolfstral3e und Helmstedter Strafl3e/Ecke
ParkstralRe. Diese kleinen platzartigen Aufweitungen sind im Zusammen-
hang mit der historischen Platzfolge der Torhauser zu betrachten. Weiter
handelt es sich um das Vorfeld der auf der Nordseite der Leonhardstral3e
bestehenden grunderzeitlich gepragten Bauzeile.

Fur diese Flachen wird festgesetzt, sie von Nebenanlagen und Stellplatzen
freizuhalten. Fahrradabstellanlagen sind zul&ssig. Hingegen sollen Restmuill-
und Wertstoffbehalter nur ausnahmsweise zulassig sein. Voraussetzung fur
die Genehmigungsfahigkeit von Restmill-und Wertstoffbehaltern ist, dass
der offentliche Stralenraum durch die Aufstellungsart und die Anzahl der
Container in seinem Erscheinungsbild nicht beeintrachtigt wird.

5.8 Stellpldtze und Garagen

Um die stérenden Wirkungen des ruhenden Verkehrs in diesem stadtraum-
lich und stadthistorisch so herausragenden Bereich minimieren zu kdnnen,
sind Garagen und offene Garagen (Carports) nur innerhalb der tGberbauba-
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ren Flachen zul&ssig. Dartber hinaus sind sie aus dem vorgenannten Grund
nur in Mindestabstanden von 3 m zu den Stral3en und von 1 m zu sonstigen
offentlichen Flachen zulassig.

Tiefgaragen und nicht tberdachte Stellplatze sind auch aul3erhalb tberbau-
barer Flachen zulassig, wenn die Tiefgaragen eine vegetationsfahige Uber-
deckung aufweisen, mit der Gelandeoberflache niveaugleich abschliel3en
und begriint werden. Tiefgaragen dirfen, wenn sie die vorgenannten Bedin-
gungen erfiullen, ausnahmsweise auch in den festgesetzten Vorgarten liegen.
Dies entspricht dem Ubergeordneten Planungsziel Einstellplatze vorzugswei-
se in Tiefgaragen unterzubringen. Stellplatze hingegen dirfen weder in den
festgesetzten, noch in den bestehenden Vorgarten angelegt werden, um die
Wirkung dieser fur den Stralenraum nicht einzuschréanken.

Innerhalb der festgesetzten Grinflachen sind Stellplatze und Garagen unzu-
l&ssig, um die bestehenden Griin- und Freiraumstrukturen zu schitzen.
Lediglich auf den sehr grol3en Grundstiicken der Gerloffschen Villa am L6-
wenwall (WA 1.1) und der ehemaligen Villa Rimpau an der Wolfenbutteler
Stral3e (MI 2) sind Tiefgaragen ausnahmsweise auch im Bereich privater
Grunflachen zulassig, wenn die vorgenannten Bedingungen eingehalten
werden und die parkartige Gestaltung der Garten nicht beeintrachtigt wird.
Weitere Festsetzungen zur Gestaltung und Anlage von Stellplatzen werden
im Zusammenhang mit den griinordnerischen Festsetzungen getroffen, sie-
he dazu auch Pkt. 5.11.3.

Weiterhin wird, um den Versiegelungsgrad zu minimieren und insbesondere
um die festgesetzten Vorgarten in ihrer Wirkung zu starken, pro Grundstiick
nur eine Zu- und Ausfahrt mit einer Gesamtbreite von max. 3 m zugelassen.

Von dieser Festsetzung ausgenommen sind die Gemeinbedarfsflachen, die
Sondergebiete sowie das Mischgebiet MI 2 (ehem. Villa Rimpau an der Wol-
fenbutteler Stral3e). FUr diese Bereiche ist bereits jetzt absehbar, dass die
Festlegung auf eine Zu- und Ausfahrt mit einer maximalen Breite von 3 m
aus Brandschutzgriinden nicht moéglich ist. Es handelt sich oftmals um Ge-
baude, die in der Regel Uber mehr als einen Brandabschnitt in die Tiefe aus-
gedehnt sind, so dass 3 m breite Zu- und Ausfahrten nicht ausreichend sind.
Bei den Sondergebieten kénnte die Gebietsnutzung zu Konflikten mit dieser
Festsetzung fuhren, so dass auch dort Ausnahmen moglich sind. Wenn
brandschutztechnische Notwendigkeiten es erfordern, sind generell Aus-
nahmen von dieser Festsetzung maoglich.

Nebenanlagen

Nebenanlagen, wie z.B. Gartengeratehduser oder Terrassen, sind aul3erhalb
der Uberbaubaren Flachen im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO zulassig. Im
Bereich der festgesetzten privaten Grunflachen sind sie hingegen stark reg-
lementiert, um die Griin- und Freiraumstrukturen zu schiitzen und struktur-
verandernde Verdichtungen zu vermeiden. Nebenanlagen sind mit Ausnah-
me von Einfriedungen im Bereich der festgesetzten Vorgéarten unzulassig,
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um diese in ihrer Wirkung fur den o6ffentlichen Stral3enraum nicht zu beein-
trachtigen.

Bootshauser und Stege sollen, vorbehaltlich notwendiger wasserrechtlicher
Genehmigungen, in privaten Grunflachen mit einer Mindestgré3e von 500 m2
bzw. ab einer Uferlange von mind. 20 m auf den Grundstiicken an der Oker-
umflut zulassig sein. Damit wird man dem veranderten Freizeitverhalten ge-
recht. Auch diese Einrichtungen sind in ihrer Gré3e beschrankt, um negati-
ven Beeintrachtigungen der offentlich zuganglichen Okerumflutgraben vorzu-
beugen. Die an die Oker grenzenden Gemeinbedarfsflachen (St.-Vinzenz-
Krankenhaus und Wilhelm-Gymnasium) sind aufgrund ihrer Nutzung von den
GroRenbeschrankungen fur Stege ausgenommen.

5.10 Offentliche Verkehrsflachen

Die festgesetzten offentlichen Verkehrsflachen entsprechen dem Bestand
vorhandener StralRen und Wege im Planungsgebiet.

Neue Festsetzungen werden in geringem Ausmal? fir den Ful3- und Radver-
kehr getroffen (vgl. Punkt 5.10.3) sowie in Bereichen, in denen Ergénzungen
der offentlichen Stral3enverkehrsflache notwendig werden. So wird der ge-
plante Wendehammer am Ende der Peter-Joseph- Krahe-Stral3e planungs-
rechtlich gesichert. Die Peter-Joseph- Krahe-Stral3e wird derzeit Uberplant
und soll 2016 erneuert werden. Die derzeit als Umfahrung genutzte Wege-
verbindung zwischen der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e und der Henneberg-
stral3e soll fiir den motorisierten Verkehr kinftig gesperrt werden und die Pe-
ter-Joseph-Krahe-Stral3e soll als Sackgasse enden. Daflr ist aufgrund der
Lange und Uneinsehbarkeit des Straldenendes zwingend ein Wendehammer
erforderlich. Der vorhandene Weg zwischen der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e
und der Hennebergstral3e soll kiinftig nur fir FulRganger und Radfahrer ge-
nutzt werden kdnnen. Es handelt sich um eine wichtige Radwegeverbindung
im Zuge des FahrradstralRenkonzeptes. Sie wird als Verkehrsflache mit der
Zweckbestimmung Ful3-und Radweg ebenfalls planungsrechtlich gesichert.

Am Kreuzungspunkt von Museumstral3e und Steintorwall wird das histori-
sche Ensemble als kreisformige 6ffentliche Verkehrsflache mit der Zweckbe-
stimmung offentlicher Platzraum festgeschrieben. Der Lowenwall sowie die
durch Grunflachen bestimmten kleineren Platze im Bereich der Ausfallstra-
Ren (Am Fallersleber Tore, Museumstral3e, Leonhardstral3e) werden als 6f-
fentliche Grunflachen ebenfalls mit der Zweckbestimmung des 6ffentlichen
Platzraums festgesetzt (vgl. Punkt 5.10.4).

Im Kreuzungsbereich der Kurt-Schumacher-Stral3e mit dem Wallring sollen,
dem Ubergeordneten Planungsziel entsprechend, die offentlichen Verkehrs-
flachen enger gefasst und zugunsten 6ffentlicher Grinflachen zurtckge-
drangt werden. Damit kann die Wahrnehmung und Erlebbarkeit des Wall-
rings gestarkt werden.

So soll der Platz, auf dem friher einmal die Reiterstandbilder standen, ein
von Grunflachen bestimmter Platz werden (vgl. Pkt. 5.10.4). Dariiber hinaus
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sollen auf der Stdseite der Kurt-Schumacher-Stral3e Verkehrsflachen zu-
rickgebaut werden. Voraussetzung dafir ist der Entfall des Parkstreifens mit
der angrenzenden ehemaligen Bushaltestellen-Warteflache auf der Stdseite
der Kurt-Schumacher-Stral3e sowie die Reduzierung der Breite des auf der
Sudseite der Kurt-Schumacher- Stral3e gelegenen Gehweges von derzeit ca.
6 m auf insgesamt 3 m. Weitere Reduzierungen der offentlichen Verkehrsfla-
chen waren moglich, wenn die derzeit in Mittellage vorhandene Bushaltestel-
le an den Fahrbahnrand verlegt werden wiirde. Allerdings verschlechtern
sich bei dieser L6ésung die Umsteigewege der Fahrgéaste, so dass diese
Uberlegung den Planungen nicht zu Grunde gelegt wurde.

Das innerstadtische Quartier ist hervorragend an den OPNV angebunden. An
verschiedenen Stellen queren bzw. tangieren unterschiedliche Linien den
ostlichen Teil des Wallrings.

Entlang des Theater-und Magnitorwalls sowie auf sdmtlichen den Wallring
kreuzenden Stral3en verkehren verschiedenste Stadt- und Regionalbuslinien.
Die Stral3enbahn verbindet Uber den Magnitorwall/Leonhardstral3e, die Kurt-
Schumacher-Stral3e und die Wolfenbutteler Stral3e die Aul3enbezirke Braun-
schweigs mit der Innenstadt.

Das Planungsgebiet ist Uber die vorhandenen HaupterschlieBungsstral3en an
das Ubergeordnete Stralennetz angebunden. Der Bau weiterer Erschlie-
BungsstralRen wird mit diesem Plan nicht vorbereitet.

Ful3- und Radverkehr

Die bestehenden offentlichen Ful3- und Radwege liegen entweder im Bereich
offentlicher Verkehrs oder offentlicher Grunflachen und sind im Plan nicht
gesondert dargestellt.

Im Planungsgebiet bestehen folgende bedeutsame Ful3- und Radwegever-
bindungen:

¢ die klassische Wallringpromenade, bestehend aus Theaterwall, Mag-
nitorwall, Lowenwall,

e fur den Radverkehr sind sdmtliche den Wallring kreuzenden Stral3en
sowie die aul3erhalb der Okerumflut gelegenen Stral3enziige von der
Moltkestral3e, Uber die Bismarckstral3e, Parkstral3e, bis hin zur Adolf-
stralRe, Campestral3e, Hennebergstral3e bedeutsam,

o fUr die FuRganger stellen vor allem die historischen Parkanlagen at-
traktive Wegeverbindungen dar, da sie insbesondere den Zugang zum
Wasser ermoglichen.
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Dem ubergeordneten Planungsziel folgend, die offentliche Wahrnehmung
und Erlebbarkeit der Oker zu starken und das offentliche Wegenetz entlang
der Umflutgraben mit entsprechenden Vernetzungen in die umliegenden
Quartiere auszubauen, werden auf der Grundlage des Gesamtkonzeptes
~Wallring“ erganzende Festsetzungen von Ful3- und Radwegen getroffen. Die
neuen Wege werden als Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung Ful3-
und Radweg oder mit der Zweckbestimmung Ful3weg festgesetzt, so dass in
der Planzeichnung das erganzende Wegenetz gut deutlich wird. Da es sich
um Wege innerhalb 6ffentlicher Grinflachen handelt, werden die im Folgen-
den aufgefuihrten Wege kunftig aber nicht in der Baulast des Fachbereiches
Tiefbau und Verkehr liegen. Konkrete Planungen fur die Wegeverbindungen
liegen derzeit noch nicht vor. Sie sind mittel-bis langfristig geplant.

Folgende Wegeverbindungen sollen ausgebaut bzw. neu angelegt wer-
den:

1. Die beiden Teile des Botanischen Gartens sollen entlang der Oker
Uber eine FulRwegeverbindung miteinander verbunden werden. Die
Idee besteht bereits seit etlichen Jahren und soll im Zuge dieses Be-
bauungsplanes planungsrechtlich gesichert werden. Da es sich um
eine Wegeverbindung zwischen zwei privaten Grundstticken handelt,
wird der Weg als privater Weg festgesetzt. Der Zugang der Offentlich-
keit wird im Plan sichergestellt.

2. Der von der KasernenstralR3e zur Oker fihrende offentliche Ful3weg
soll iber eine FuRgéngerbriicke mit dem Theaterpark verbunden wer-
den.

3. Der vom Léwenwall kommende und unter der Kurt-Schumacher-
Stral3e gefuhrte bestehende offentliche FulRweg an der Oker soll ent-
lang des stadteigenen Grundstiicks in Richtung Stden weitergeflihrt
werden. Im Bereich des angrenzenden privaten Grundsticks in der
Stral3e Am Windmuhlenberg 6 ist eine Steglésung tber die Oker an-
gedacht. Auf der Hohe des Okerbogens ist eine Fu3géangerbriicke ge-
plant, die die Verbindung zum bestehenden 6ffentlichen Weg im Be-
reich Rimpaus Garten herstellt.

4. Die bestehenden offentlichen Wegeverbindungen tber den Windmuh-
lenberg und entlang Rimpaus Garten sollen in Richtung Westen an
der Oker fortgesetzt werden. Zwischen der Wolfenbutteler Straf3e und
dem Burgerpark ist daher auf der Nordseite der Oker, entlang des
Stadtbades, eine durchgéngige offentliche Ful3-und Radwegeverbin-
dung geplant.

Der geplante Weg soll iber das sudlich der StraRe Am Windmihlen-
berg gelegene stadteigene Grundstlck direkt an den vorhandenen
Weg zum Windmuhlenberg anschlieen. Damit erhélt der derzeit et-
was versteckt gelegene Weg zum Windmuhlenberg eine direkte An-
bindung und Fortsetzung in Richtung Westen.

Voraussetzung fur die Herstellung einer Giber die Wolfenbtteler Stra-
Re fuhrenden, direkten Wegeverbindung entlang der Oker, ist der Ab-
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riss/Verlagerung des 1958 errichteten Trafohauses am Augusttorwall
sowie der Abriss der in diesem Bereich ebenfalls bestehenden ehema-
ligen Toilettenanlage. Die Gebaude werden derzeit von der Verkehrs-
und der Versorgungs AG genutzt. Der Abriss der ehem. Toilettenanla-
ge ist ohne Probleme maoglich. Bei einem Abriss des ehemaligen
Trafohauses musste nach bisherigen Abstimmungen, ein an die aktu-
ellen Erfordernisse angepasster Neubau direkt an der Stral3e errichtet
werden.

Wegeverbindung zwischen Klint und Léwenwall

Die Stadt Braunschweig ist Eigentimerin eines schmalen Grundstiucksstrei-
fens (Flursticke 115/8, 115/10 und 153/1) zwischen Klint (Ostseite) und L6-
wenwall (Westseite). Auf diesem durch einen H6henunterschied von ca. 4-
5 m gekennzeichneten Grundstiick, das zwischen den Grundstiicken L6-
wenwall Nr. 11 und 12 in den Lowenwall mindet, ist bereits seit langem eine
offentliche FuRwegeverbindung geplant. Aufgrund des bestehenden Hohen-
unterschiedes ist ein Weg mit Stufen und Rampenanlagen auszufuhren.

Der Weg wurde bereits in Verbindung mit der Sanierung des Magniviertels
geplant. Mit dem Weg soll in der Art der Braunschweiger Steigen und Twe-
ten ein direkter Zugang von den Wohnbereichen des Magniviertels zum L6-
wenwall geschaffen werden. Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sit-
zung am 28. Juni 2005 dem Bau der FulRwegeverbindung zugestimmt und
auf Basis einer Kostenschatzung in Héhe von 49.000 Euro die Herstellung
des Weges beschlossen. Darauf hin hatte der Rat am 27. September 2005
die offentliche Widmung des Weges verfugt.

Gegen die Widmung des Weges hatten die Nachbarn geklagt. In einem
sechs Jahre wahrenden Gerichtsverfahren hatte die Stadt zwar obsiegt, die
damals zweckgebundenen finanziellen Mittel aus dem ehemaligen Sanie-
rungsgebiet standen dann aber nicht mehr zur Verfiigung, so dass der Weg
bisher nicht umgesetzt wurde.
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Trotz der nicht mehr zur Verfigung stehenden Finanzmittel, soll die Planung
weiterverfolgt werden. Der geplante Weg wird als Offentliche Verkehrsflache
mit der Zweckbestimmung Ful3weg planungsrechtlich gesichert. Fur die Um-
setzung des geplanten Fulweges sind gesonderte Beschlisse auf der
Grundlage einer aktuellen Kostenschatzung notwendig.

5.10.4 Qffentliche Platzraume
Platze mit besonderer historischer Bedeutung fur die Wallringpromenaden
wurden, ihrem stadtebaulichen Gesamteindruck folgend, als 6ffentliche Grin-
oder Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung des o6ffentlichen Platzraums
festgesetzt.

Lowenwall

Der in seiner Grundform an antike Pferderennbahnen erinnernde Platz zahlt
zu den markantesten Platzen im Bereich des Braunschweiger Wallrings. Er
wurde ab 1818 nach den Planen von Peter Joseph Krahe realisiert. Der im
Zentrum des Platzes stehende Obelisk steht in direkter Blickbeziehung zum
Steintorwall und zum Windmuhlenberg. Bis 1959 verband die Ottmerbrtcke
den Léwenwall mit der gegeniiberliegenden Okerseite.

Die urspriinglich vorhandene Verbindung des Léwenwalls zum Windmuhlen-
berg wurde mit dem Bau der Kurt-Schumacher-Stral3e sowie der Abtragung
des Windmuhlenbergs unterbrochen und ist heute kaum noch erlebbar.
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Der rechteckige, mit halbrunden Abschlissen angelegte Rasenplatz wird als
offentliche Grinflache, mit der Zweckbestimmung 6ffentlicher Platzraum pla-
nungsrechtlich gesichert. Die diesen Bereich einfassenden Stral3enflachen
werden als offentliche Verkehrsflachen festgesetzt.

Der Platz der ehemaligen Reiterstandbilder an der Kurt-Schumacher-Stral3e
wird als offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung Platzraum festge-
setzt, um die historische Verbindung zwischen Lowenwall und Windmuhlen-
berg wieder erlebbar zu machen. Detailplanungen zur Umgestaltung des
Platzes liegen noch nicht vor. Die hinzugewonnene Grunflache sollte aber
bruchlos an das Niveau des Léwenwalls anschliel3en und mit sanftem Gefal-
le zur Kurt-Schumacher-Stral3e hin modelliert werden.

Ehemaliger Augusttorplatz/ Am Augusttore

Beide stadtraumlichen Situationen sind heute nicht mehr vorhanden. Die
Kriegszerstorungen sowie die Anlage des John-F.-Kennedy-Platzes 1963
haben diesen Bereich komplett verandert. Die Wolfenbutteler StralRe minde-
te hier urspriinglich in eine halbkreisformige Platzanlage, von der aus sich als
Dreistrahl die weiteren Wegachsen zu den anschlieRenden Promenaden
(Augusttorwall, Am Augusttore, Lowenewall) auffacherten. Aul3erhalb des
Umflutgrabens markierten auch hier Torhauser den Stadteingang. Heute er-
innern kaum noch Strukturen an die alte Krahesche Planung (siehe Aus-
schnitt aus dem Ortsbauplan von 1889).

Auf der Grundlage der historischen Planungen wurde im Jahre 2010 von der
Stadt ein Konzept zur Neugestaltung des John-F.-Kennedy-Platzes/ August-
tores entwickelt. Das Konzept nahm die Achse zwischen dem Léwenwall
und der Wolfenbtteler StralRe wieder auf und schuf zwischen dem John-F.-
Kennedy- Platz und dem Windmuihlenberg ein Baufeld. Der in jingster Ver-
gangenheit durchgefiihrte Platzumbau des John-F.-Kennedy-Platzes sowie
die Lage der Stadtbahngleise verhindern allerdings einen derartigen Umbau
auf Jahre, so dass diese Uberlegungen nicht in die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes tibernommen wurden. Als Fernziel bleiben derartige Uberle-
gungen allerdings bestehen.

Das sudlich der Stral’e Am Windmihlenberg gelegene stadteigene Grund-
stick soll in Anlehnung des historischen Platzraumes von Bebauung freige-
halten und als 6ffentliche Griinflache festgesetzt werden. Uber das Grund-
stuck fuhrt ein geplanter 6ffentlicher Ful3-und Radweg (vgl. Pkt.5.10.3).
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Ausschnitt aus dem Ortsbauplan der Stadt Braunschweig von 1889

Platz am Kreuzungspunkt von Museumstrafl3e und Steintorwall

Der nach historischen Vorgaben kreisrunde, mit Baumen bestandene Platz
stellt den raumlichen Abschluss des Steintorwalls dar. Ein steiler Hugel, der
ebenfalls in der Flucht des Steintorwalls liegt, unterstitzt den rdumlichen Ab-
schluss. Der Platz steht in direkter Blickbeziehung zum Obelisken auf dem
Lowenwall und stellt das Gegeniiber zu dem Bereich der Torhauser dar.

Im Zuge der derzeit laufenden Planungen zur Umgestaltung der Museum-
stral3e soll der Platz in seinem historischen Erscheinungsbild wieder herge-
stellt werden. Der Platz wird als 6ffentliche Verkehrsflache mit der Zweckbe-
stimmung o6ffentlicher Platzraum planungsrechtlich gesichert. Die vorhande-
nen Fahrbeziehungen werden als 6ffentliche Verkehrsflachen festgesetzt.

Kleinere Platze

Peter Joseph Krahe betonte regelmaRig die Schnittpunkte der Stadtausfahr-
ten mit den Promenaden durch ein Abschragen der beiden Eckbebauungen.
Die Platzbereiche Am Fallersleber Tore als auch an der Museumstraf3e sind
nach diesem Prinzip gestaltet. Sie stellen denkmalgeschitzte Ensemble dar
und werden als offentliche Grinflachen mit der Zweckbestimmung 6ffentli-
cher Platzraum planungsrechtlich gesichert.
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Der kleinere Platz im Kreuzungspunkt von Magnitorwall und Steintorwall ist
seinem historischen Vorbild folgend, ebenfalls ein von Grunflachen bestimm-
ter Platz. Die vorhandene Grinflache am Kurt-Seeleke-Platz wird daher
ebenfalls als 6ffentliche Gruinflache mit der Zweckbestimmung 6ffentlicher
Platzraum festgesetzt.

511 Grunordnung

Die griinordnerischen Festsetzungen wurden aus dem Gesamtkonzept ent-
wickelt. Die tibergeordneten Planungsziele sind unter Punkt 3 der Begrun-
dung genannt. Sie lauten wie folgt:

1. Die den Wallring pragenden Grin- und Freiraumstrukturen sind sowohl
auf offentlichen als auch auf privaten Flachen zu erhalten, weiterzuentwi-
ckeln und dauerhaft zu sichern.

2. Die offentlichen Parkanlagen sind in ihrer historischen Auspragung zu
erhalten und weiterzuentwickeln.

3. Der Wallring ist als 6ffentlicher, innerstadtischer Erholungsraum mit be-
sonderer Bedeutung flr die stadtgeschichtliche Identifikation zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Um die 6ffentliche Wahrnehmung und Erlebbar-
keit der Okerumflut zu starken, ist das oOffentliche Wegenetz entlang der
Umflutgraben (Okerweg/Via Corona) mit entsprechenden Vernetzungen
in die umliegenden Quartiere auszubauen. Am Wasser sind attraktive
Aufenthaltsmoglichkeiten (z.B. Stege, Banke) fur die Offentlichkeit zu
schaffen.

4. Negative Umweltentwicklungen oder Eingriffe sind zu vermeiden, um den
Wallring in seinen Funktionen fir den Naturhaushalt, insbesondere im
Hinblick auf seine klimabdkologische Funktion zu erhalten und zu starken.

Im Umweltbericht werden grinordnerische und naturschutzfachliche Belange
fur den Bebauungsplan unter Berlcksichtigung Ubergeordneter fachlicher
Zielstellungen untersucht. Der Schutz der Gartenbereiche durch die Festset-
zung privater Grunflachen und der am historischen Bestand orientierte Zu-
schnitt der Gberbaubaren Flachen, der Erhalt und Schutz des pragenden
GrofR3griins sowie die Sicherung begriinter Vorgartenzonen in ausgewéhlten
Stral3enziuigen bilden die Voraussetzungen fur den strukturellen Schutz der
derzeitigen Grin- und Freiraumauspragungen.

5.11.1 Private Griunflachen
Die Festsetzung von privaten Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Vor-
garten“ beschrankt sich auf die Bereiche, wo Vorgarten auch im derzeitigen
Bestand pragend sind, wie Steintorwall, Magnitorwall oder Lowenwall. Sie
werden bestandsorientiert in der Regel in einer Tiefe zwischen 3 m und 5 m
festgesetzt. In den aul3erhalb der Okerumflut liegenden StraRenziigen, wie in
der Moltkestral3e oder der Bismarckstral3e, orientiert sich die Tiefe der Vor-
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garten teilweise an den in breiter Front vorhandenen Baufluchten der Ge-
baude. Dadurch reduziert sich hier die Tiefe der Vorgérten auf zum Teil so-
gar nur 1 m.

Fur die Vorgarten besteht ein allgemeines Begrinungsgebot, das Raum fur
individuelle gartnerische Gestaltung lasst. Dieses wird erganzt durch Rege-
lungen zur Ausbildung von Einfriedungen, die das Gestaltbild bzw. die Ge-
staltwirksamkeit eines Vorgartens maf3geblich pragen. Unterbrechungen der
Vorgarten (z.B. fur Grundstickszufahrten und -zugédnge) sowie die Unter-
bauung mit Tiefgaragen sind in ihrer Zulassigkeit reglementiert. Sonstige Ne-
benanlagen, z. B. Restmull- und Wertstoffbehalter oder auch Fahrradabstell-
anlagen sind in den Vorgarten unzulassig. Damit soll sichergestellt werden,
dass die gartnerische Gestaltung vornehmlich das Bild pragt und dartber
den Promenadencharakter der Stral3enziige unterstitzt.

Fur die rickwartigen privaten Grunflachen (Garten) wird unter Bezug auf den
Charakter der Freiraumauspragungen im Wallringgebiet das Gestaltbild
.parkartige, von Geholzen Uberstellte Flachen* formuliert. Mafl3geblich flr
dieses Bild sind die Gehdlzbestande. Um den in diesen Bereichen pragen-
den Grol3grinbestand zu erhalten und zu starken, wird die Festsetzung um
ein Anpflanz- und Erhaltungsgebot erganzt.

5.11.2 Bindungen fur Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern

Die im Rahmen der Kartierung erfassten Gehdlze? sind aufgrund ihrer maR-
geblichen Bedeutung fur Ortsbild und Freiraumqualitat des Wallringgebietes
sowie wegen ihrer vielfaltigen stadtdkologischen Bedeutung zum Erhalt fest-
gesetzt worden. Herausragende Einzelexemplare (Gehdlze der Kategorie | —
die Uber die Kriterien der Gehdlzeinmessung hinaus aufgrund herausragen-
der Auspréagungen zu den Kriterien Alter, Schonheit/Eigenart und /oder Sel-
tenheit besonders schutzwiirdig sind)® sind dabei mit einem strengeren
Schutz belegt worden. Sie sind bis zu ihrem natirlichen Absterben zu erhal-
ten. MalRBnahmen, die ihren Bestand gefahrden kdnnten, sind daher im um

5 m erweiterten Kronenbereich nicht zulassig. Gehélze der Kategorie I, die
die Kriterien der Geholzeinmessung erfillen, sind ebenfalls grundsétzlich zu
erhalten. Bei Geholzstandorten im Bereich der Gberbaubaren Grundstticks-
flachen ist jedoch eine vorzeitige Fallung zulassig, wenn in einem Bauge-
nehmigungs- oder -anzeigeverfahren dargelegt wird, dass der Baumstandort
fur die Errichtung einer dort zulassigen baulichen Anlage beansprucht wer-
den soll.

Darlber hinaus sind in den privaten Grinflachen, die zugleich als Flachen
mit Pflanzbindung festgesetzt sind, auch ohne zeichnerische Einzeldarstel-
lung all diejenigen Baume zu erhalten, die die Kriterien erftllen, die der Ein-
zelerfassung auf den ausgewahlten Grundstiicksteilen zu Grunde lagen.

vgl. Umweltbericht Pkt. 4.5.2

Fur die Kriterien der Gehdlzeinmessung sowie fur die Konkretesieirung der Auswahlkriterien der Schutzkategorien:
vgl. Umweltbericht Pkt. 4.5.2
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Ein Nachpflanzgebot besteht bei natiirlichem Absterben der zu erhaltenden
Geholze nicht, solange die in den folgenden Anpflanzungsfestsetzungen fur
die Zukunft definierte Mindestausstattung der Flachen mit Geholzen weiter-
hin erfullt ist.

Die Festsetzungen zum Baumerhalt werden durch Anpflanzungsfestsetzun-
gen erganzt. Diese sollen sicherstellen, dass das Bild des Wallrings dauer-
haft von der Gehdlzausstattung der Grundstiucksflachen gepragt wird und ein
ausreichender GroR3griinbestand als Lebensraum fur die festgestellte Tierar-
tenvielfalt wie auch fur andere 6kologische Funktionen dauerhaft zur Verfu-
gung steht. Die Festsetzungen zielen daher zum einen auf Neuanpflanzun-
gen in Bereichen ab, in denen im Bestand ein geeigneter Geholzbesatz fehilt,
und zum anderen auf Nachpflanzungen, wenn durch das Absterben von Be-
standsbaumen die dauerhaft angestrebte Gehdlzausstattung auf den Grund-
stticken nicht mehr erreicht wird.

Die quantitativen Anforderungen an die Ausstattung der Flachen mit Gehdol-
zen sind differenziert fir die Baugebietsflachen und die Flachen zum An-
pflanzen im Bereich privater Grunflachen festgelegt. Vorhandene Baume und
Straucher auf den Flachen, die den Anforderungen dieser Festsetzungen
entsprechen, sind darauf anrechenbar.

Ein gesondertes Gestaltungserfordernis erzeugen Stellplatzanlagen, wenn
sie vier oder mehr Stellplatze umfassen. Um diese Stellplatzanlagen gestal-
terisch in die Quartiere am Wallring einzubinden, sind sie mit Baumpflanzun-
gen zu versehen, die zusatzlich zu der sonstigen Gehdlzausstattung auf den
Grundstiicken nachzuweisen sind. Die Anforderungen an GréRe und Uber-
fahrschutz der Baumscheiben sind fur einen dauerhaften Bestand und die
Entwicklung der Baume malRgeblich. Zudem unterstiitzen die begrinten
Baumscheiben deren gestalterische Wirkung.

Stellplatze sind zu 6ffentlichen Flachen ohne Abstandsregelungen zulassig.
Um im Einzelfall gestalterisch unbefriedigende Situationen fur diese Falle
ausschlie3en zu kénnen, sind Stellpléatze in diesen Féllen mit 0,80 m bis
1,00 m hohen Hecken aus Laubgeholzen einzugrinen.

Die fur die Anpflanzungen festgesetzten Pflanzqualitaten stellen einen Kom-
promiss zwischen zeitnaher Erreichung der gewiinschten Wirkung und guter
Anwuchsgarantie dar.

Fur die gemal den textlichen Festsetzungen auf den privaten Grundstticks-
flachen vorzunehmenden Anpflanzungen sind nachfolgend beispielhaft ge-
eignete und fur den Wallring historisch belegte Laubbaumarten zusammen-
gestellt. Die Zusammenstellung beruht auf Angaben zu historischen Pflan-
zenarten im ,Pflege- und Entwicklungskonzept Inselwallpark Braunschweig*
Die Liste dient lediglich als Anregung historisch typische Arten bei Neuan-
pflanzungen zu verwenden und den Charakter des Wallrings damit auch un-
ter diesem Aspekt fir die Zukunft fortzuschreiben. Die Verwendung sonstiger
grof3- bzw. mittelkroniger Laub- und Obstbaumarten ist selbstverstandlich
ebenfalls zulassig.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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Auswahl historischer Baumarten

(Spitz-Ahorn)

(Feld-Ahorn)

grol3kronige Laubbaume mittelkronige Laubbdume Obstb&ume
Acer platanoides Acer campestre Apfel:

‘Gelber Bellfleur’

(Berg-Ahorn)

Acer pseudoplatanus

Carpinus betulus
(Hainbuche)

‘Gravensteiner’
‘Goldrenette von

Catalpa bignonioides
(Trompetenbaum)

Blenheim'
JFranzosische Re-
nette'

Fagus sylvatica Fraxinus excelsior ‘Pendula‘ | Birnen:
(Rot-Buche) (Hange-Esche) ‘Gute Luise’

Fagus sylvatica ,Atropur- Robinia pseudoacacia ‘Tor- Kirschen:

purea’ tuosa’ Sauerkirsche ‘SuRe
(Blut-Buche) (Korkenzieher-Robinie) Amarelle’

SuRkirsche ,GrolRe
Schwarze Knorpel-
kirsche'

(Platane)

Fraxinus excelsior Quitten:

(Gemeine Esche) ,Portugiesische
Quitte*

Platanus x acerifolia Renekloden:

,Grol3e Griine Re-
neklode’

Prunus avium
(Vogel-Kirsche)

Quercus robur
(Stiel-Eiche)

Salix alba
(Silber-Weide)

Salix alba ,Tristis’
(Trauer-Weide)

Tilia cordata
(Winter-Linde)

Das Gebiet wird durch 6ffentliche Grunflachen am Theaterpark, Museum-

park, Lowenwall und Windmuhlenberg gegliedert. Die Parkanlagen entspre-
chen weitestgehend der urspriinglichen Wallringplanung von Krahe und ste-
hen daher unter Denkmalschutz.

Samtliche offentliche Grinflachen sind als solche festgesetzt. Bestandsorien-
tiert sind sie jeweils als Parkanlage bzw. in Teilbereichen auch als Kinder-

spielplatz zweckbestimmit.

Die Spielraumversorgung insbesondere fur Jugendliche ist im Rahmen zu-
kunftiger Parkpflege- und Entwicklungsplanungen zu prifen. Standortliche
Festlegungen bedirften einer detaillierten Betrachtung und Planung zu den
Parkanlagen und sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht moglich.
Die Spielangebote sind hinsichtlich Art und Standort unter Berticksichtigung
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denkmal- und immissionsschutzrechtlicher sowie auch naturschutzfachlicher
Belange festzulegen. Es wurde textlich festgesetzt, dass in Ergédnzung zu
den bestandsorientierten zeichnerisch festgesetzten Spielplatzen in den 6f-
fentlichen Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage’ die Integrati-
on einzelner Spiel- und Aufenthaltsangebote fiir alle Altersgruppen zulassig
sind.

DarlUber hinaus gehende, konkretisierende Festsetzungen zu den 6ffentli-
chen Grinflachen werden nicht getroffen, da diese durch die Bestandssitua-
tion, in Verbindung auch mit dem Denkmalschutz, in ihrem Gestaltbild und ih-
rer Funktion hinreichend festgelegt sind.

Zusatzlich zu den genannten gréf3eren Parkanlagen werden kleinere Flachen
bestandsorientiert als 6ffentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung
Parkanlage festgesetzt, wie der vorhandene 6&ffentliche Weg zwischen der
Kasernenstral3e und der Oker, die die Torhauser umgebenden offentlichen
Griunflachen sowie die Flachen im Bereich Rimpaus Garten.

Um die 6ffentliche Wahrnehmung und Erlebbarkeit der Okerumflut als Frei-
raum und stadtgeschichtliches Zeugnis zu stérken, trifft der Bebauungsplan
Festsetzungen zur Ergénzung des offentlichen FulRwegeangebotes. Die ge-
planten FulRwege sowie FulR3-und Radwege werden durch offentliche Grin-
flachen begleitet.

Sowohl fir die ehemaligen Promenaden als auch fir die tbrigen Stral3en
wird das Gestaltbild eines beidseitig von Baumen begleiteten, alleeartigen
Stral3enraumes fur die Zukunft festgeschrieben. Dies entspricht dem Uberge-
ordneten Planungsziel, den Promenadencharakter der Wallstral3en zu erhal-
ten. FUr Neuanpflanzungen sind Laubbdume in der Charakterart des jeweili-
gen Stral3enzuges zu verwenden, um ein moglichst einheitliches Bild herstel-
len zu kbénnen. Eine Ausnahme stellt hierbei die Rosskastanie dar. Aufgrund
eines nicht behandelbaren Schadlingsbefalls der vorhandenen Rosskasta-
nien sollen derzeit keine Baume dieser Art ersetzt werden. Seit Mitte der
neunziger Jahre ist die Krankheit, die durch ein Bakterium in Kombination mit
pflanzenschadigenden Pilzarten verursacht wird, bekannt. Die Kastanien sind
durch widerstandsfahigere Baumarten derselben Pflanzqualitat zu ersetzen,
da bei einer Neupflanzung von Kastanien eine Infizierung nicht ausgeschlos-
sen werden kann.

Einbeziehung des Gelandes der Theaterwerkstéatten in den Theaterpark

Das nordlich des Theaterparks gelegene, landeseigene Gelande der Thea-
terwerkstatten grenzt direkt an das sogenannte Haeckelsche Gartenhaus.
Das Gartenhaus ist 1804/1805 nach Planen von Peter Joseph Krahe ent-
standen und ist heute aufgrund der Lage der Theaterwerkstatten kaum noch
wahrnehmbar. Urspringlich war die nach Norden orientierte Hauptfassade
des Gebéaudes freigestellt und 6ffnete sich auf eine grol3e Wiese. Durch das
unmittelbare Heranrticken der Theaterwerkstatten bis an die nordliche
Schauseite des Gartenhauses wurde sowohl die architektonische Bedeutung
dieses Gebaudes als auch die gesamte norddstliche Parkflache entwertet.
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Ausschnitt aus dem Plan mit der Promenade von 1826. Der Ausschnitt zeigt die La-
ge des ehemaligen Haeckelschen Gartenhauses im Theaterpark.

Nordseite des Haeckelschen Gartenhauses in seiner urspringlichen Ausformung.
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Das Grundstiick der Theaterwerkstatten soll als 6ffentliche Grunflache fest-
gesetzt werden. Die beabsichtigte Grinflachenfestsetzung folgt damit dem
Ubergeordneten Planungsziel, die 6ffentlichen Parkanlagen in ihrer histori-
schen Auspragung zu erhalten und weiterzuentwickeln. Mit ihr wird die pla-
nungsrechtliche Voraussetzung daftir geschaffen, die optische Wirkung des
ehemaligen Gartenhauses von Krahe sowie die von drei Ost-West-Achsen
gepragte Grundkonzeption des Parks wieder herstellen zu kénnen. Dartiber
hinaus kénnen die 1972 erworbenen Parkflachen westlich der Theaterwerk-
statten, die heute durch Zuschnitt und Lage isoliert und als offentlicher Park
~unternutzt“ wirken, tber den dann dem Haeckelschen Gartenhaus vorgela-
gerten Parkbereich vollwertig in den Gesamtpark eingebunden und funktional
wie gestalterisch aufgewertet werden. Das Gartenhaus befindet sich in stad-
tischem Besitz.

Die Flachen mit den Theaterwerkstatten sind im geltenden Bebauungsplan
IN 8 als ,Flachen fur den Gemeinbedarf/Zweckbestimmung Theater” festge-
setzt. Die Erschlie3ung der Flachen ist Uber ein durch den Park gefuihrtes
Geh- Fahr-und Leitungsrecht gesichert. Mit Uberplanung der Flachen als 6f-
fentliche Grunflache geniel3en die Theaterwerkstatten an diesem Standort
zwar weiterhin Bestandsschutz, wesentliche bauliche Veranderungen/ Erwei-
terungen waren jedoch kinftig nicht mehr genehmigungsféahig. Lediglich Um-
und Anbauten sollen in geringfiigigem Ausmal} zulassig sein, wenn sie das
Bild der historischen Parkanlage nicht in unzumutbarer Weise beeintrachti-
gen. Anbauten sollen bis zu einer Gréf3e von 8 % der vorhandenen Grundfla-
che des Bestandes zulassig sein, dies entspricht einer Grof3e von ca.

200 m2. Werden fur die Theaterwerkstatten hingegen umfangreichere bauli-
che MalRnahmen notwendig, sind diese an einem anderen Standort innerhalb
des Stadtgebietes durchzufuhren.

Im Vorfeld der Tragerbeteiligung wurde mit Vertretern des Landes sowie des
Staatstheaters am 25. April 2014 ein Gesprach geftihrt. Dabei wurde deut-
lich, dass der vorhandene Standort der Theaterwerkstéatten nicht weiter aus-
baufahig ist. Er entspricht weder den heutigen noch kinftigen Anforderungen
an den Theaterbetrieb. Darliber hinaus wurde auf die schwierige, durch den
Park fihrende Erschlie3ungssituation aufmerksam gemacht, die nicht nur der
Stadt Probleme bereitet. Lang- bis mittelfristig wird eine Verlagerung der
Theaterwerkstatten an einen anderen Standort erforderlich. Insofern stellen
die planerische Einbeziehung dieses Bereiches in den Theaterpark und die
Festsetzung als oOffentliche Grunflache im Bebauungsplan keinen Wider-
spruch dar. Derzeit steht noch kein Ersatzstandort fur die Werkstatten zur
Verfigung. Dem Theater wurde aber zugesichert, dass die Stadt Braun-
schweig das Land bei der Standortsuche unterstitzt. Allerdings kann das
weitere Bebauungsplanverfahren nicht, wie vom Theater gefordert, von der
Bereitstellung eines Ersatzstandortes fir die Theaterwerkstatten abhangig
gemacht werden.

Die Festsetzung der Theaterwerkstatten als 6ffentliche Grunflache ertffnet
die Chance, die derzeitigen Missstande insbesondere in Bezug auf die Er-
schlieldung zu beheben, eingetretene Fehlentwicklungen i. S. der Garten-

denkmalpflege zu heilen, das innerstadtische Freiraumangebot zu verbes-
sern und Entwicklungs- sowie Wertschépfungspotentiale fir den gesamten
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Theaterpark und vorangegangene Investitionen zu aktivieren. Die Inszenie-
rung des Haeckelschen Gartenhauses und geeignete Konzepte fir seine
Nachnutzung kénnen dariber hinaus Impulse fur Stadtmarketing und Tou-
rismus geben.

Fur die Umsetzung dieser Planung entstiinden der Stadt Kosten, die aus der
zu leistenden Entschadigung fur Boden und Gebé&ude bestimmt werden. Fir
die Herrichtung als offentliche Grinflache i. S. der Festsetzung entstehen der
Stadt im Weiteren Kosten durch die erforderliche Freimachung der Flachen,
die Herstellung als Parkanlage und ihre dauerhafte Unterhaltung (siehe hier-
zu auch Pkt.8.2 der Begrindung).

Die Einbeziehung des Gelandes der Theaterwerkstéatten in den Theaterpark
stellt eine MalRnahme zur Aufwertung der Leistungs-und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dar. Auf den bislang hoch-
gradig versiegelten Flachen wird durch die Freimachung eine wesentliche
Verbesserung fur den Naturhaushalt vorbereitet. Der vorliegende Bebau-
ungsplan l6st selbst kein Ausgleichserfordernis aus. Damit diese Mal3nahme
im Sinne von 8 9 Abs. 1 a und 8§ 135 a BauGB aber einem anderen Eingriffs-
vorhaben als Ausgleich zugeordnet werden kann, wird der Bereich der Thea-
terwerkstatten gleichzeitig als Flache fur Mal3inahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Damit ist
eine anteilige Refinanzierung der Malinahmekosten durch Zuordnung als
Kompensation fur ein anderes Eingriffsvorhaben maéglich.

5.12 Soziale und technische Infrastruktur

Da der Bebauungsplan keine Neubebauung gréf3eren Umfangs vorbereitet,
fallen Infrastrukturmaf3nahmen nicht an.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich eine Vielzahl ober-
irdischer und unterirdischer Versorgungstrassen-und einrichtungen. Sie be-
finden sich Gberwiegend im Bereich offentlicher Flachen. Lediglich im Be-
reich Rimpaus Garten sowie im Bereich der Stadtischen Musikschule am
Augusttorwall fihren Fernwarmetrassen Uber private Grundstticke. Fur diese
Trassen bestehen grundbuchliche Sicherungen.

Samtliche Einrichtungen sind in ihrem Bestand zu schitzen, zu erhalten und
in weiteren Planungen zu bericksichtigen.

5.13  Ortliche Bauvorschrift

5.13.1 Geltungshereich und Anlass

Der Geltungsbereich der drtlichen Bauvorschriften umfasst mit Ausnahme
des Mischgebietes Ml 1.3 das gesamte Planungsgebiet.

Fur den Baublock am Klint (Ml 1.3) gilt die 6rtliche Bauvorschrift nicht, da er
nicht zum Wallring orientiert ist.
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In den Sondergebieten, auf den Flachen fir den Gemeinbedarf sowie im All-
gemeinen Wohngebiet WA 1.2 gelten die Festsetzungen, die sich auf die
Gestaltung der Gebaude beziehen, nicht. In diesen Bereichen sollen nur die
Festsetzungen zu Garagen, Einfriedungen, Werbeanlagen und zu techni-
schen An-und Aufbauten gelten. Zum einen sollen diese Baugebiete in ihrer
Entwicklung nicht zu sehr eingeschrankt werden, zum anderen handelt es
sich, insbesondere bei den Bauten fir den Gemeinbedarf in der Regel um
grof3e Solitarbauten, die insbesondere aufgrund ihrer Nutzung andere Anfor-
derungen an die Gestaltung haben. In dem an der Peter- Joseph- Krahe-
Stral3e gelegenen Wohngebiet hat die vorhandene Bebauung eher einen
Siedlungscharakter und folgt nicht dem sonst am Wallring vorherrschenden
Gestaltbild. Um Widerspriuchen zu den Festsetzungen der ortlichen Bauvor-
schrift vorzubeugen, sollen fir diese Baugebiete daher die 6rtlichen Bauvor-
schriften nur eingeschrankt gelten. Eine Ausnahme stellt der fur eine mogli-
che Erweiterung des Krankenhauses St. Vinzenz vorgesehene Bereich dar.
Hier soll sich die kiinftige Bebauung in die vorhandene, villenartige Baustruk-
tur einfigen.

Im restlichen Geltungsbereich des Planes soll mit Hilfe der Gestaltungsvor-
schriften zusatzlich zu den stadtebaurechtlichen Festsetzungen eine der Be-
deutung des gesamten Wallrings entsprechende Gestaltung erreicht bzw.
gesichert werden.

Um der historischen Bedeutung des Wallringbereichs fiir die gesamte Stadt
Braunschweig und der in vielen Teilen noch wahrnehmbaren Bebauung aus
der friheren Zeit gerecht zu werden, sollen sich neu hinzutretende Gebaude
in einen Rahmen von gestalterischen Anforderungen einfligen. So kann si-
chergestellt werden, dass sich unter Wahrung der historischen Bezlige eine
an heutigen Erfordernissen ausgerichtete Bebauung entwickeln kann. Leit-
gedanke der Gestaltungsvorschriften ist dabei, die typischen historischen
Elemente des gesamten Wallrings in seiner Erscheinung fur den 6éffentlichen
Raum und in der Auspragung seiner stilbildenden Bauten fur alle Teilberei-
che aufzugreifen bzw. fortzuentwickeln und ein einheitliches, an historischen
Vorbildern orientiertes Erscheinungsbild zu sichern. Die besondere Situation
mit einem hohen Griinflachenanteil und der Lage an der Okerumflut rechtfer-
tigt Gestaltungsvorschriften auch zu den riickwartigen Grundstiicksteilen.

5.13.2 Gebaudestellung
Entlang der ehemaligen Wallringpromenaden Uberwiegt bereits heute eine
traufstandige Bebauung. Vielfach sind bei den klassizistischen Villen die
Dachaufbauten sehr niedrig ausgepragt, sodass sich eine klassische Diffe-
renzierung zwischen trauf- und giebelstandiger Bebauung nicht stringent an-
bietet. Allerdings sind neben den klassizistischen Villen auch Gebaude mit
Mansarddachern vorzufinden, die ebenfalls keine giebelstandigen Elemente
aufweisen. Um den vorhandenen Mix nicht zuséatzlich mit neuen, giebelstan-
digen Bebauungen weiter zu verwéssern, sind Neubauten grundsatzlich
traufstandig zu errichten.
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Es ist ein nachvollziehbares Element der Stadtentwicklung tber alle stadte-
baulichen Perioden, dass jede Epoche eine Vielzahl eigener Charakteristika
entwickelt. Pragend, gerade flr die klassizistischen Villen der Zeit zu Beginn
des letzten Jahrhunderts, sind Putzfassaden oder zum Teil auch Fassaden
mit Sichtmauerwerk in hellen, aber gedeckten Tonen. Im Bereich der grin-
derzeitlichen Bebauung, die das Bild vorwiegend in den Bereichen aul3erhalb
der Okerumflut bestimmt, werden die Fassaden oftmals durch eine Kombina-
tion aus verputzten, hellen Fassadenteilen mit im Kontrast dazu stehenden
naturroten/ziegelroten Fassadenteilen aus Sichtmauerwerk gepragt.

Um den Bezug zur historischen Bebauung herzustellen, durfen neue Gebau-
de nur mit einer gegléatteten Putzfassade und/oder mit Sichtmauerwerk her-
gestellt werden. Glanzende Materialien mit Ausnahme von Glas sind nicht
zul&ssig, um nicht durch einen zu starken Materialmix den pragenden Cha-
rakter der Bebauung zu verlieren.

In ahnlicher Weise sind auch die Farbtone fur die Fassaden eingeschrankt,
die unter Bezug auf historische Vorbilder mit den Farbtonen weil3, gelb, ocker
oder grau einen ausreichenden Spielraum fur die Einzelbauvorhaben belas-
sen. Fur Klinkerfassaden bzw. Fassadenteile aus Klinkern sind in den grin-
derzeitlich gepragten Bereichen, die vorwiegend aulRerhalb der Oker liegen,
auch naturrote Farbtone zulassig.

Um gleichzeitig auch den Wiinschen bzw. Anforderungen von Bewohnern
nach Verhinderung der Einsichtnahme oder als Licht- oder Witterungsschutz
gerecht zu werden, dirfen Verkleidungen an den Fassaden angebracht wer-
den. Eine Beschrankung auf maximal 40 % der Fassadenflache sichert, dass
die Materialitat der Putzfassade weiterhin im Vordergrund steht. Imitatmateri-
alien sind nicht zulassig, da in der Regel die bestehenden Unterschiede in
Qualitat und Verarbeitung gegenuber Originalmaterial negativ auffallen. Die
hohe Bedeutung, die dem Wallring sowohl gegentber der zentralen Innen-
stadt als auch gegeniber sonstigen Wohngebieten der Stadt Braunschweig
zukommt, rechtfertigt auch die zu erwartenden héheren Kosten fur die Ver-
wendung von echten Materialien.

Um den Charakter fortzufihren, den die Wallringbereiche durch den Besatz
mit klassizistischen Villen ausstrahlen, soll eine Anzahl von verschiedenen
Stilelementen auch bei Neubauten zur Anwendung kommen. Diese Elemente
wirken neben den Ubrigen Festsetzungen vor allem auf den Gesamteindruck
der Gebaude, ohne zugleich zu einer Uberfrachtung zu fithren. In unter-
schiedlicher Kombination von insgesamt sieben stilbildenden Elementen
mussen neue Geb&ude mindestens vier Elemente nachweisen. So verbleibt
auch bei einem engen Gestaltungsrahmen ein ausreichender Spielraum fur
den einzelnen Bauherrn und die unterschiedlichen Kombinationsmdglichkei-
ten sichern zugleich eine Vielfalt in der Bebauung. Da keine Vorschriften ge-
macht werden, wie diese Gestaltungselemente auszuformen sind, lassen sie
sich sowohl auf klassizistisch als auch auf grtinderzeitlich gepragte Bebau-
ung anwenden.
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5.13.4 Fenster
Ein typisches Gestaltungselement im Bereich der Wallringbebauung ist das
stehende Fensterformat. Da im Rahmen von modernen Bauformen ein ho-
hes Gewicht auf die Grol3e der Fensteroffnungen gelegt wird, sollen diese
nicht grundsatzlich reglementiert werden. Das stehende Fenster, bei dem die
Fensterhdhe gréf3er sein soll als die Fensterbreite, soll dennoch beibehalten
werden. Auf die Vorgabe einer festen Fenstergrof3e wird allerdings verzich-
tet, sodass unter Einhaltung der 0.g. Regel auch noch grof3formatigere Fens-
ter moglich sind. Soweit Offnungen in Mezzaningeschossen oder im Keller-
bereich vorgesehen werden, sind diese von der Regel ausgenommen.

Auf die zwingende Teilung der Fenster wird verzichtet, da dies nicht mehr der
aktuellen Entwicklung im Fensterbau entspricht. Vielfach besteht allerdings
auch bei den Bauherren der Wunsch, Fenstergliederungen einzuplanen.
Werden Fenstergliederungen vorgesehen, sind sie dann allerdings glastei-
lend auszufuhren. Die Verwendung von Imitaten bzw. die Verwendung nur
aufgesetzter Gliederungselemente sind in der Regel leicht erkennbar und
fuhren dann zu gestalterischen Defiziten, die in diesem hochwertigen Wohn-
gebiet vermieden werden sollen.

Dachflachenfenster sind sowohl fur die klassizistische, als auch die grinder-
zeitlich gepragte Bebauung untypisch. Im Sinne einer Orientierung an der
historischen Bebauung werden sie daher zu den 6ffentlichen StralRenver-
kehrsflachen hin ausgeschlossen, soweit die Dachneigung 30° Ubersteigt, da
sie dann auch in den offentlichen StraRenraum hineinwirken kénnen. Um ei-
ner negativen Fernwirkung zu begegnen, sind auch bei flacher geneigten
Déachern tGibereinanderliegende Dachflachenfenster unzuléssig.

5.13.5 Balkone und Terrassen
Balkone und Terrassen sollen zu den o6ffentlichen Stral3enverkehrsflachen
hin nicht zugelassen werden. Sie entsprechen nicht der historischen Bebau-
ung, die solche baulichen Elemente in der Regel in Richtung der Garten ori-
entiert. Balkone werden als offene, aus der Fassade hervorkragende, nicht
vom Boden gestiitzte Austritte definiert, so dass beispielsweise Loggien, die
oftmals die griinderzeitliche Bebauung pragen, zur Strafl3e hin zuldssig sind.
Da mittlerweile im Regelfall mehrere Wohneinheiten innerhalb eines Geb&u-
des untergebracht werden und eine angemessene Auliensitzgelegenheit die
Wohnqualitat deutlich hebt, sollen Balkone und Terrassen nicht vollig ausge-
schlossen werden. Mit den Ubrigen drei Fassadenseiten der Gebaude ver-
bleiben jedoch ausreichende gestalterische Moglichkeiten, um auch bei meh-
reren Wohneinheiten auf einer Ebene jeweils geeignete AulRensitzgelegen-
heiten anbieten zu kénnen.

Zu den offentlichen Verkehrsflachen sollen Austritte méglich sein. Sie werden
jedoch eng reglementiert, um nicht den pragenden Eindruck der Fassade
insgesamt zu verwassern. Es sind daher nur Austritte bis zu einer Tiefe von
0,6 m zulassig, wenn Sie in Verbindung mit bodentiefen Fenstern erstellt
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werden. Die geringe Tiefe ermoglicht im Grundsatz das Heraustreten, gleich-
zeitig sichert der geringe Anbau, dass die Fassaden auch in der Draufsicht
und in der schrédgen Ansicht als Fassaden wahrnehmbar bleiben

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gibt es Gebaude, deren Rick-
seiten fur die Offentlichkeit von der Oker aus einsehbar sind und wo die Be-
bauung dicht an die Ufer heranrlckt, wie beispielsweise in der Parkstral3e
oder in der AdolfstralRe. Fur diese Gebaude sollen zwar Balkone auf der zum
Garten hin orientierten Seite zulassig sein, sie sollen in ihrer Ausformung
aber reglementiert werden. Um den harmonischen Gesamteindruck der Fas-
saden nicht durch den begriindeten Wunsch nach zum Griinen hin orientier-
ten Freisitzflachen zu storen, sollen in den Bereichen, in denen direkt an die
Uberbaubaren Grundstticksflachen private Grinflachen angrenzen, die Bal-
kone nur maximal die Hélfte der Gebaudebreite einnehmen durfen.

5.13.6 Dacher und Dachaufbauten
Décher sind ein herausragendes Gestaltungselement eines Baugebietes.
Form, Farbe und das Volumen der Dacher préagen das Gesamtbild eines
Stadtteiles. Die StralRen- und Freiraume werden durch das Aussehen der
Décher stark beeinflusst.

Damit sich Neubauten und Gebaudeerweiterungen der vorhandenen, histo-
risch gepragten Bebauung anpassen und die denkmalgeschitzten ehemali-
gen Promenaden nicht in ihrer Gestaltwirkung beeintrachtigt werden, werden
Festsetzungen zur Gestaltung der Dacher getroffen.

Im Geltungsbereich der drtlichen Bauvorschrift sind nur symmetrische Da-
cher mit einer Dachneigung von mindestens 18° und maximal 40° zulassig.
Damit sind Gebaude mit Flach- oder Pultdachern ausgeschlossen, da sie
sich nicht in das Bild der den Wallring bestimmenden, historischen Bebauung
einfigen. Hingegen sind flachgeneigte Dacher in Verbindung mit hochgezo-
genen Attiken durchaus ein Kennzeichen klassizistisch gepragter Gebaude.
Derartige Dachformen sind daher auch zuléassig. Sehr steile Dachneigungen
(groRRer als 40°) sollen ausgeschlossen werden, da sie sich nicht in das archi-
tektonisch vorherrschende Bild am Wallring einfligen. Die maximale Dach-
neigung kann in der Regel nur dann ausgeschopft werde, wenn das letzte
Vollgeschoss im Dachraum liegt.

Folgende Baugebiete werden aufgrund der Bestandssituation von der Be-
schrankung der maximalen Dachneigung ausgenommen:

e Ml 1: Gebaude an der Museumstrafl3e

e Ml 3, Ml 3.1: Gebaude an der Jasperallee

e Ml 3.3: Gebaude an der Wolfenbltteler Stral3e
e Ml 4: Gebaude an der Leonhardstral3e

Aufgrund der Lage der Geb&ude entlang der den Wallring kreuzenden Stra-
Ben hat sich in den vorgenannten Baugebieten in der Regel eine etwas h6-
here Bebauung als im tGbrigen Wallringgebiet ausgebildet. Diese korrespon-
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diert zum Teil auch mit steileren Dachneigungen und der Ausbildung verzier-
ter Zwerchgiebel.

Das Baugebiet Ml 3.2 am Augusttorwall wird aufgrund seiner besonderen
Lage von der Festsetzung der Dachform ausgenommen. Insbesondere das
zum Lessingplatz orientierte Eckgebaude Augusttorwall 1 war vor dem Krieg
mit einem ca. 8 m hohen Kuppelbau versehen, der weithin sichtbar als stad-
tebauliche Dominante wirkte. Insofern sind fur diesen Baublock Sonderfor-
men in Bezug auf die Dachgestaltung stadtebaulich durchaus erwiinscht, so
dass das Baugebiet von dieser Festsetzung ausgenommen wird. Aufgrund
dieser Tatsache sollen fur diesen Baublock auch Glasdécher zulassig sein.

Die Festsetzungen zur Materialitat der Dacher entsprechen ansonsten der
historischen Bautradition. Es sind nur Dacheindeckungen mit gebrannten,
naturroten Tonziegeln sowie Blecheindeckungen zulassig. Ausnahmsweise
sind auch Tonziegel in grauen Farbtonen sowie Schiefer zulassig, wenn be-
zogen auf den jeweiligen StralRenabschnitt (beide StrafRenseiten) graue
Dacheindeckungsmaterialien tberwiegen und denkmalschitzende Auflagen
nicht entgegenstehen.

Engobierte Dachziegel, das heil3t Dachziegel mit einer dauerhaft glanzenden
Farbschicht, sind ebenfalls unzulassig. Ausgeschlossen werden dadurch die
neuerdings sich auf dem Markt befindlichen Farben wie hell- und dunkelblau,
grin oder gelb etc. Ausgeschlossen werden ebenfalls glasierte und glanzen-
de Dachpfannen, die auf Grund ihrer starken Leuchtkraft das Siedlungsbild
zu stark dominieren wuirden.

Dachterrassen und Dacheinschnitte sind untypisch fur die den Wallring préa-
gende Bebauung. Im Sinne einer Orientierung an der historischen Bebauung
werden sie daher zum o6ffentlichen Stral3enraum hin ausgeschlossen. Um
den Anforderungen an das gehobene Wohnen gerecht werden zu kdnnen,
sind Dachterrassen und Dacheinschnitte aber auf den tbrigen Gebaudesei-
ten zulassig.

Durch den Ausbau von Dachern und die damit verbundene, notwendige Be-
lichtung ist ebenfalls die Gefahr der Verunstaltung gegeben. Um einen har-
monischen Eindruck der Dachflachen vermitteln zu kénnen, wurden Festset-
zungen zur Grof3e und zur Anordnung der Dachaufbauten (Gauben und
Zwerchhauser) getroffen. Durch Beschrankungen der Dachgauben auf eine
gewisse maximale Breite soll im Wesentlichen sichergestellt werden, dass
die Dachflache gegenuber diesen Ausbauten dominant bleibt.

In Anlehnung an historische Vorbilder sollen im Gberwiegenden Teil des Pla-
nungsgebietes zu den offentlichen Stral3enverkehrsflachen angeordnete
Hauseingange unzulassig sein.

Mit der Festsetzung, zu offentlichen Stral3en angeordnete Hauseingange
auszuschliel3en, wird die seitliche bzw. rickwartige, zum Garten hin orientier-
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te Lage der Hauseingange im Bebauungsplan festgesetzt. Ziel dieser Fest-
setzung ist es, den Promenadencharakter der Wallringstraf3en hervorzuhe-
ben. Die Vorgarten bleiben im Zusammenhang mit dieser Festsetzung unge-
teilt und werden nicht durch die Anlage von Wertstoff-und Restmullcontainern
oder Fahrradabstellanlagen in ihrer Wirkung eingeschrankt.

Bei den hohen Sockeln, die durch die historische Bebauung vorgegeben
werden und die auch gemal} den Festsetzungen des Bebauungsplans in der
Form wieder initilert werden, sind aul3enliegende Treppenanlagen oft die
Folge. Die stérende Wirkung von in den Vorgarten liegenden Treppenanla-
gen kann mit dieser Festsetzung ausgeschlossen werden.

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind folgende Baugebiete:

e WA 1.1: Gerloffsche Villa am Léwenwall
e WA 2.1: Bebauung nordlich der Moltkestral3e und
Am Windmihlenberg 6
MI 1.2: BUro-und Verwaltungsgeb&aude in der Obergstral3e
MI 2: ehem. Villa Rimpau an der Wolfenbutteler Stral3e
MI 3.1: Bauzeilen an der Jasperallee
MI 4: Bauzeile nordlich der Leonhardstral3e

In all diesen Baugebieten sind die Hauseingange aufgrund der Bauweise bzw.
der Funktion und Lage der Gebaude zur Stral3e orientiert, so dass fiur sie die
Lage der Hauseingange nicht festgesetzt wird.

Markisen

Fur das Gebiet soll auch zuktinftig die klassische Lochfassade mit stehenden
Fensterformaten pragend sein. Um nicht durch die Verwendung neuer Mate-
rialien oder grof3formatiger Anbauten diesen Charakter zu zerstoren, durfen
anzubringende Markisen sich nicht iber mehrere Fenster erstrecken und
damit das angestrebte stehende Format konterkarieren. Markisen sollen in
ihrer urspriinglichen Funktion an den Gebauden wahrnehmbar sein, daher ist
ein feststehender Sonnenschutz unzulassig.

Zu offentlichen Stral3enverkehrsflachen angeordnete Garagen und Nebenan-
lagen wie Abstellrdume, Gartenhauschen etc., die von 6ffentlichen Flachen
aus einsehbar sind, darfen nur in dem Material und in der Farbe der von au-
Ben sichtbaren Flachen der AuRenwande des Hauptgebaudes ausgefuhrt
werden. Zu den offentlichen Grin-, Wege- und Wasserflachen sind sie auch
in Holz zulassig. Dartber hinaus sind Stege und Bootshauser nur in Holz zu-
lassig.

Hierdurch soll vermieden werden, dass durch die Verwendung weiterer Mate-
rialien ein zu grol3er ,Materialmix” entsteht, der die Gestaltwirkung der 6ffent-
lichen Raume beeintrachtigt.
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Einfriedungen sind geeignet, mit ihrer Ausgestaltung erheblichen Einfluss auf
das optische Erscheinungsbild des gesamten Stral3enraumes zu nehmen.
Gleichzeitig stellen Einfriedungen das Ubergangselement zu den privaten
Freiflachen der Grundstiicke dar. Um den Promenadencharakter der Wall-
stral3en zu starken und zugleich auch die charakteristische Wirkung der Ge-
baude zu entfalten, werden gestalterische Vorgaben fur die Einfriedungen im
Planungsgebiet getroffen.

Vorherrschend ist der zur reprasentativen Architektur der Gebaude korres-
pondierende senkrechte Metallzaun mit einem Steinsockel. Mitunter sind
auch Hecken mit einem Steinsockel als Einfriedung vorzufinden. Diese in-
nerhalb des Gebietes vorherrschende Bauart wird entsprechend festgesetzt,
da sie auch zukiinftig den Ubergang vom StraRenraum zum privaten Grund-
stiick bestimmen soll. Mit den Festsetzungen kann verhindert werden, dass
der Stral3enraum durch hohe und blickdichte Einfriedungen, wie z. B. Mauern
eingeengt wird.

Hecken werden aufgrund ihrer Blickdichte in der Ho6he auf maximal 1 m ein-
geschrankt, damit ein Hintiberblicken weiterhin moglich bleibt. Andere Ein-
friedungen durfen hoher sein, da sie in transparenter Form herzustellen sind.
Eine Gesamththe von 1, 60 m darf nicht Uberschritten werden, um einer den
Stral3enraum optisch einengenden und abweisenden Wirkung vorzubeugen.
Wenn besondere bauliche Umstande oder denkmalpflegerische Vorgaben es
rechtfertigen, kann von dieser Maximalh6he abgewichen werden (vgl. Punkt
5.13.13)

Flachen fir den Gemeinbedarf: Die Gemeinbedarfsflachen sind aufgrund
ihrer besonderen Funktion von den H6henfestsetzungen flr Einfriedungen
ausgenommen. Nur fir die Erweiterungsflache des St.-Vinzenz-
Krankenhauses soll die Hohenbeschrankung gelten, da sich hier die Bebau-
ung in die vorhandene Baustruktur entlang der Bismarckstral3e einfligen soll.

Neben der Pragung durch die Stral3en ist das Planungsgebiet durch die gro-
Ren Grunflachen und den vielfach gegebenen Anschluss der privaten Grund-
stiicke an die Okerumflut charakterisiert. Die Okerumflut stellt dabei ein be-
deutendes stadtgeschichtliches Element von Braunschweig dar. Sie wird zu-
dem intensiv fur den Freizeitsport auf dem Wasser genutzt und ist ein touris-
tisches Potenzial der Stadt Braunschweig. Die 6ffentliche Wahrnehmung der
Gebaude und Grundstiicke ist somit auch vom Wasser her gegeben. Die ge-
stalterischen Festsetzungen miussen daher sowohl das Interesse an der At-
traktivitat 6ffentlich wahrnehmbarer Bereiche als auch das Interesse der Ei-
gentimer und Nutzer an Privatheit bertcksichtigen.

Die Festsetzung von Hecken oder Drahtzaunen bei einer maximalen Hohe
von 1,80 m entspricht vielfach der vorzufindenden Situation. Da das Gelande
vom Wasser her zu den Grundstiicken zunimmt, eréffnet sich zum einen ein
Blick in die gringepragten Gartenbereiche, ohne zum anderen die Privatheit
allzu sehr einzuschréanken.
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Sicht- und Windschutzanlagen mussen einen Mindestabstand von 3 m zu
den offentlichen Grin- oder Wasserflachen und von offentlichen Wegen ein-
halten. Diese Anlagen sind geeignet, bei allzu massivem Einsatz die Blickbe-
ziehungen nachhaltig zu unterbrechen bzw. zu stéren. Da sie nachvollzieh-
barer Teil der privaten Grundsticksnutzung sind, sollen sie nicht ausge-
schlossen werden. Um jedoch die starke Grinpragung des Gesamtgebietes
nicht zu verletzen, missen solche Anlagen einen Mindestabstand von der
Grundstiicksgrenze einhalten und die davorliegenden Flachen missen be-
grunt werden. So kann ein auskémmlicher Kompromiss zwischen den unter-
schiedlichen 6ffentlichen und privaten Belangen erzielt werden.

Einfriedungen unter Verwendung von Stacheldraht werden im gesamten
Plangebiet ausgeschlossen, da sie den fur das Wallringgebiet typischen
Jtransparenten“ Ubergang zwischen Privatem und Offentlichem konterkarie-
ren wirden.

Um das fur den 6ffentlichen Raum wichtige Thema der Werbung qualitativ zu
begleiten, werden Vorgaben fur die Art und Anzahl der Werbeanlagen ge-
macht. Neben allgemeinen Anforderungen werden diese nach Anzahl und
Ort sowie GroRRe und Ausfihrung behandelt.

Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete herrscht die Wohnnut-
zung vor. Allerdings zeigt die Entwicklung nicht nur der jingeren Vergangen-
heit, dass die Wohnnutzung durch andere, auf Werbung angewiesene Nut-
zungen erweitert wird. Auch die zulassigen freiberuflichen Nutzungen haben
das Recht auf angemessene Werbemdglichkeiten. Entsprechend den allge-
meinen Zielen des Bebauungsplans haben sich die Werbeanlagen aber an
den charakteristischen Elementen der Wallringbebauung zu messen.

Fremdwerbung wird innerhalb des Plangebietes im Sinne des § 50 Abs. 4
NBauO ausgeschlossen. Das Ziel, die Kernbereiche des Plangebietes mit
der Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten vorwiegend der Wohnnut-
zung zur Verfigung zu stellen, wirde durch Werbeanlagen, die keinen unmit-
telbaren raumlichen Bezug zum Standort haben, unterlaufen. Es besteht die
Gefahr, dass Anlagen der Fremdwerbung keine oder wenig Sensibilitat ge-
genuber der vorzufindenden villenartigen Struktur entwickeln und damit das
ertragliche Erscheinungsbild sprengen. Solche Anlagen werden daher aus-
geschlossen.

Um den bestehenden und zukinftigen gewerblichen Nutzungen innerhalb
des Gebietes eine ausreichende Werbemadglichkeit zu schaffen, ist je ge-
werblicher Nutzungseinheit eine Werbeanlage zulédssig. Das Ambiente der
Wallringbebauung ist schon heute auf die Wohnnutzung bzw. die wohnver-
tragliche gewerbliche Nutzung, vielfach als Austbung freier Berufe, ausge-
richtet. Die in der Regel biro- oder praxisdhnlich ausgetbten Nutzungen sind
nicht auf Werbung angewiesen, die sich an Laufkundschatft richtet, Werbean-
lagen dienen eher der Orientierung im Gebiet. Dies gilt ebenfalls fir die in
den Wohngebieten aul3erhalb der Okerumflut ausnahmsweise zulassigen
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Nutzungen, wie Laden, Schank-und Speisewirtschaften. Auch fur diese Nut-
zungen soll sich die Werbung dem Wohncharakter unterordnen, zumal diese
Einrichtungen der Versorgung des jeweiligen Gebietes dienen sollen und
keine dariber hinaus gehende Bedeutung haben dtrfen.

In den Allgemeinen Wohngebieten, den Sonderbaugebieten sowie an den
zulassigen baulichen Anlagen innerhalb der festgesetzten o6ffentlichen Grin-
flachen (Torhauser, Haeckelsches Gartenhaus) sind Werbeanlagen nur in
einer Grof3e von insgesamt 0,5 m2 zulassig. Dies entspricht in etwa der Gro-
3e eines DIN Al-Blattes.

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind die ehemaligen ,Voigtlander-
werke" in der Campestral3e 7. Aufgrund der dort vorhandenen gewerblichen
Einrichtungen, sind hier auch Sammeltafeln bis zu einer Grof3e von 3 m? zu-
lassig.

Da bei den Werbeanlagen in den Allgemeinen Wohngebieten der Orientie-
rungscharakter im Vordergrund steht, sollen die Werbetafeln auch nur im
Eingangsbereich der Geb&ude zulassig sein. Nur wenn der Eingangsbereich
stral3enseitig nicht einsehbar ist, ist eine Werbetafel ausnahmsweise auch an
der Gebaudekante der Grundstickszufahrt bzw. am Gartentor zulassig. Eine
Werbetafel im Vorgarten aul3erhalb der Zufahrt bleibt jedoch generell unzu-
lassig.

Zusatzlich sind in den Allgemeinen Wohngebieten Werbeanlagen auf den
Bereich bis zu einer Hohe von 3 m oberhalb des Gelandes beschrankt, um
solche Anlagen auf die typische Werbezone zu beschranken. Werbeanlagen
in grolReren Hohen entwickeln eine Fernwirkung, die den Wohncharakter sto-
ren wirde.

In den als Mischgebiet festgesetzten Baugebieten entlang der gréf3eren Ver-
kehrswege ist aufgrund der dort zulassigen Nutzungen ein breiteres Spekt-
rum an Werbeanlagen zulassig. Hier durfen zusatzlich zu den in den Allge-
meinen Wohngebieten zulassigen Werbetafeln im Eingangsbereich auch
Werbetafeln als Tragermedium Uber den jeweiligen Nutzungseinheiten im
Erdgeschoss angebracht werden. Auch sind hier selbstleuchtende Werbean-
lagen zulassig. Die Werbeanlagen sollen allerdings aufgrund ihrer Lage in
dem fur die Gesamtstadt so bedeutenden Wallringgebiet in Bezug auf ihre
Ausmalie, die Farbe und die Lage eingeschrankt werden. Zusatzlich zu Wer-
betafeln sind Einzelbuchstaben und Ausleger zulassig. Ihrem Standort ent-
sprechend, werden auch sie in ihrer Gro3e und Lage reglementiert. In den
oberhalb des Erdgeschosses gelegenen Geschossen sind Werbeanlagen in
Form von Werbetafeln oder Auslegern unzulassig, da sie das Bild am Wall-
ring empfindlich stéren wirden.

Werbefahnen sowie bewegliche oder akustische Werbeanlagen sind geeig-
net, den vorwiegenden Wohncharakter des Planungsgebietes nachhaltig zu
storen und sind daher unzuléssig.
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5.13.12 Technische An- und Aufbauten
Um den Promenadencharakter der Wallringstral3en zu stéarken, sollen an den
privaten Gebauden technische Anbauten moglichst vermieden werden. An-
tennen, Solarzellen oder Sonnenkollektoren sind daher unzulassig, soweit
sie in Richtung der 6ffentlichen Verkehrsflachen orientiert sind. Die Gréf3e
der Bebauungsmaglichkeiten sichert auch abseits der offentlichen Verkehrs-
flachen ausreichende Anbaumadglichkeiten, sodass die Verwendung moder-
ner Bauelemente insgesamt noch moglich ist.

Abweichungen von diesen Festsetzungen sind im Sinne des 8§ 66 der Nie-
dersachsischen Bauordnung grundsatzlich méglich, wenn diese unter Be-
ricksichtigung des Zwecks der jeweils getroffenen gestalterischen Festset-
zung mit den offentlichen Belangen vereinbar sind. So sind z.B. bei Gebau-
den mit drei oder mehr Vollgeschossen auch Betonziegel statt der festge-
setzten Tonziegel vertretbar, ohne dass die Ziele der Satzung gefahrdet
waren, da bei solch hohen Gebauden i.d.R. die Art der Dacheindeckung
kaum mehr wahrnehmbar ist. Dariiber hinaus sind Abweichungen zulassig,
wenn bauliche und gestalterische Gegebenheiten dagegen sprechen, die
Satzung umzusetzen, z.B. bei anderslautenden denkmalpflegerischen Vor-
gaben oder wenn brandschutztechnische Vorgaben dagegensprechen, die
Satzung umzusetzen.

6 Gesamtabwéagung

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, unter Beriicksichtigung des

IN 1 und der Wallringsatzung ein den heutigen Regelungserfordernissen ent-
sprechendes Planungsrecht zu schaffen, um gemeinsam mit den anderen
Wallring-Bebauungsplanen den Charakter des Braunschweiger Wallrings zu
erhalten. Mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans soll si-
chergestellt werden, dass sich Ergdnzungen der vorhandenen Bausubstanz
sowie Neubauten in das Bild der historischen Bebauung einfiigen und damit
unerwinschten Fehlentwicklungen vorgebeugt wird.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die im Gesamtkonzept fir den
Wallring erarbeiteten Planungsziele fir den Bereich des dstlichen Wallrings
planungsrechtlich gesichert.

Gegenuber dem bisherigen Planungsrecht ergeben sich mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan folgende Vorteile:

1. Die Art und das Malf der baulichen Nutzung werden eindeutig gere-
gelt. Es werden einheitliche, an der vorhandenen Bebauung orientierte
Gebaudekubaturen festgesetzt. Hinterliegerbebauungen werden aus-
geschlossen und die Garten werden vor weiteren Versiegelungen ge-
schutzt.
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2. Es werden Festsetzungen zum Schutz und zur weiteren Entwicklung
der ehemaligen Promenaden getroffen, in dem Vorgarten festgesetzt,
Festsetzungen zum ruhenden Verkehr, zur Gestaltung der Einfriedun-
gen und zu Werbeanlagen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung der
begleitenden Baumstandorte getroffen.

3. Es wird eine einheitliche, an historischen Vorbildern orientierte Gestal-
tung der Bebauung und der o6ffentlichen Raume gesichert. Es wird si-
chergestellt, dass sich Neu- und Umbauten in das vorhandene Orts-
bild einfiigen und es kann Fehlentwicklungen vorgebeugt werden.

4. Die Grin- und Freiraumstrukturen werden geschuitzt und weiterentwi-
ckelt. Negativen Auswirkungen auf das Vorhandensein geschutzter
Tierarten kann damit vorgebeugt werden.

5. Daruber hinaus werden mit dem Bebauungsplan mehrere existierende
bzw. kiinftige Ful3- und Radwege entlang der Oker planungsrechtlich
gesichert. Die 6ffentliche Wahrnehmung und Erlebbarkeit des gesam-
ten Wallrings sowie der Okerumflut kann gestarkt werden.

6. Mit der Festsetzung der Theaterwerkstétten als 6ffentliche Grinfla-
chen kdnnen die derzeitigen Missstande insbesondere in Bezug auf
die ErschlielRung behoben, eingetretene Fehlentwicklungen i. S. der
Gartendenkmalpflege geheilt und das innerstadtische Freiraumange-
bot verbessert werden.

Der Wallring erfullt aufgrund seines besonderen Charakters und seiner Lage
alle Voraussetzungen fir gehobenes, innenstadtnahes Wohnen, so dass ne-
ben dem hohen o6ffentlichen Interesse am Wallring auch ein hohes privates
Interesse in diesem Bereich existiert. Bei der Planung konnten beide Interes-
sengruppen in Einklang gebracht werden, so dass die stadtgestalterisch
hochwertige Erholungszone zusammen mit der reizvollen Ausstrahlung eines
gehobenen Wohnmilieus keinen Schaden nimmt. Die Einschrankungen, die
sich fur die Grundstiickseigentimer durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ergeben, sind hinnehmbar. Sie werden durch die stadtebaulichen
Vorteile, die der Bebauungsplan vermittelt, gerechtfertigt.

Aus den genannten Grinden ist in der Gesamtabwagung die vorgesehene
Planung mit einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung vereinbar. Ins-
besondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse, die Anforderungen an das im Quartier vorherrschende ge-
hobene Wohnen, das o6ffentliche Interesse an der Wahrung des fir die ge-
samte Stadt Braunschweig bedeutenden Gebiets sowie die Belange des
Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewogen
worden.
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
Flachen FlachengrolRe
Wohngebiete ca. 9,5ha
Mischgebiete ca. 4,6 ha
Sonderbauflachen ca. 1,0ha
Gemeinbedarfsflachen ca. 2,6 ha
Verkehrsflachen ca. 13,6 ha
Grinflachen ca. 21,0 ha

o davon private Grunflachen o ca. 7,8ha
o davon offentliche Grunflachen 0 ca.13,2ha

Wasserflachen ca. 4,7ha
Summe ca. 57 ha

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1 MaRnahmen
Mit dem Bebauungsplan werden kurz- und mittelfristig keine baulichen Mal3-
nahmen der Stadt ausgeldst. Die festgesetzten Ful3- und Radwege entlang
der Oker sowie die Einbeziehung der Theaterwerkstatten in den Theaterpark
werden planungsrechtlich gesichert. Zur Umsetzung dieser Malinahmen ist
teilweise Grunderwerb zu tatigen. Die Mal3hahmen sind langfristig geplant.
Daruber hinaus dient der Bebauungsplan im Wesentlichen der Regelung der
privaten Investitionen im Rahmen seiner stadtebaulichen Ziele und seiner da-
raus abgeleiteten Festsetzungen.

8.2 Kosten und Finanzierung
Der Stadt Braunschweig kdnnen Kosten fur Grunderwerb sowie flir die Her-
stellung und dauerhafte Unterhaltung der im Plan festgesetzten Ful3- und
Radwege sowie 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen entstehen. Die Fi-
nanzierung ist zu gegebener Zeit Giber die Bereitstellung entsprechender
Haushaltsmittel zu sichern. Eine Kostenschatzung der Ausbaukosten liegt
noch nicht vor, da die Ausformung und Gestaltung der Wege, Platze und
Griunflachen sowie ihre zeitliche Realisierung noch nicht feststehen.
Nur fur die nach historischem Vorbild geplante Parkanlage im Bereich der
Theaterwerkstatten wurden die Herstellungskosten grob ermittelt. Danach
belaufen sich die Kosten auf rd. 170.000 Euro. Die Kosten sind nach dem

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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heutigen Preisniveau ermittelt. Die Kostenschatzung geht von einer vollstan-
dig berdumten/entsiegelten Flache inkl. Verfillung von ggf. Baugruben aus.
Fur die Herstellung der 6ffentlichen Parkflachen im Bereich der Theaterwerk-
statten ist eine anteilige Refinanzierung durch Zuordnung als Kompensati-
onsmaflinahme grundsatzlich moglich. Der Anteil der auf diesem Weg ggf. re-
finanzierbaren Kosten kann z.Zt. noch nicht beziffert werden.

Der Bebauungsplan andert an einzelnen Stellen durch seine Festsetzungen
bisher zuldssige Nutzungen und Baufelder, daher sind grundsatzlich die Re-
gelungen nach den 88 39 ff BauGB zu beachten. Insbesondere ist der § 42
BauGB (Entschadigung bei Anderung oder Aufhebung einer zulassigen Nut-
zung) relevant. Entschadigungsansprtiche kdénnen sich aus den Festsetzun-
gen oder aus einer Ubernahme von Grundstiicken ergeben.

Die fiskalisch grof3te Auswirkung ist im Zusammenhang mit der Einbeziehung
der Theaterwerksstétten in den Theaterpark zu erwarten. Mit der Festset-
zung einer offentlichen Griunflache in diesem Bereich sind bauliche Verande-
rungen und Erweiterungen der Theaterwerkstéatten nur noch sehr einge-
schrankt mdglich. Grundsatzlich kann sich dadurch ein Ubernahmeanspruch
des Landes durch die Stadt Braunschweig ergeben.

Eine abschlieRende Angabe dariiber, ob, wann und in welcher Hohe unter
Beachtung des Bestandsschutzes von den Eigentimern Entschadigungsan-
spruche geltend gemacht werden kénnen, ist ohne detaillierte Einzelfallpri-
fung nicht mdglich. Bei der Prifung der Erheblichkeit sind den Vermdgens-
nachteilen die Vermogensvorteile aus der Planung gegenzurechnen. Die
Kosten die durch mégliche Entschadigungen und insbesondere durch den
beschriebenen, moglichen Ubernahmeanspruch entstehen, werden nach ers-
ten Schatzungen insgesamt mit ca. 1 Mio. Euro veranschlagt.

9 Bodenordnende und sonstige MalRnahmen, fur die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Bodenordnende und sonstige MalRnahmen sind nicht erforderlich.

10 Aul3er Kraft tretende Bebauungsplane

Folgende Bebauungsplane, deren grundsétzliche Festsetzungen stichwortar-
tig aufgefuhrt sind, treten mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes aul3er

Kraft:
Nr. Bezeich- Rechts- | Bemerkungen
nung kraft
IN 8 1976 Die Theaterwerkstatten sind als Gemein-

bedarfsflachen festgesetzt. Die Zufahrt ist
Uber ein Wegerecht gesichert.
Festsetzung im IN 235: o6ffentliche Grin-
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flache

AW 18 1949 Festsetzungen privater und o6ffentlicher
Grunflachen, Festsetzungen werden wei-
testgehend tibernommen

AW 36 1973 Festsetzung der Bebauung an der Oberg-
stral3e als Kerngebiet (MK),
Festsetzung im IN 235: Mischgebiet (Ml).

Folgende Bebauungsplane, deren grundsétzliche Festsetzungen stichwort-
artig aufgefuhrt sind, treten fur die Teilbereiche aul3er Kraft, die im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegen (siehe hierzu auch
Pkt. 2.3 der Begriindung):

Nr. Bezeich- Rechts- | Bemerkungen zu den aul3er Kraft tre-
nung kraft tenden Bereichen
IN 7 1974 Die rickwartige, an der Oker liegende Be-

bauung Am Fallersleber Tore wird als rei-
nes Wohngebiet (WR) festgesetzt.
Festsetzung im IN 235: private Griunflache

HA 4 1948 Festsetzung offentlicher Verkehrsflachen
sowie von Vorgarten,
Festsetzungen werden teilweise Uber-

nommen.
AW 95 | Bertram- 2003 Wohnbebauung (WA) mit Il —Ill Vollge-
stral3e- schossen entlang der Adolfstral3e, Siche-
Nordwest rung privater Grunflachen im riickwartigen
Bereich.

Festsetzungen werden weitestgehend
Ubernommen, zuséatzlich werden teilweise
Vorgéarten festgesetzt.

AW 2 1958 Festsetzung offentlicher Verkehrsflachen,
Festsetzungen werden ibernommen

IN 18 1958 Festsetzung offentlicher Verkehrsflachen,
Festsetzungen werden Ubernommen

AW 32 1969 Festsetzung oOffentlicher Verkehrsflachen
Festsetzungen werden ibernommen

IN 167 1971 Setzt fur den Bereich der Gerloffschen Vil-
la komplett Gberbaubare Flache fest.
Festsetzung im IN 235: private Grinflache,
Uberbaubare Flache auf Villa begrenzt.

Bebauungsplan: Wallring-Ost, IN 235 Begrindung, Stand: 31.07.2015
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AW 33 1958 Setzt entlang der Hennebergstral3e
Wohnbebauung mit tberwiegend Il Voll-
geschossen fest.

Festsetzungen werden weitestgehend
Ubernommen, zusatzlich werden Vorgar-
ten festgesetzt.

AW 94 | Leisewitz- 2001 Setzt entlang der Campestrale Wohnbe-
stralRe-Nord bauung mit 1I-11l Vollgeschossen fest, Si-
cherung privater Grinflachen im rickwar-
tigen Bereich.

Festsetzungen werden weitestgehend
Ubernommen.

WI 10 | Jugendher- | 1980 Sichert die Flachen zwischen der Peter-
berge Joseph-Krahe-Stral3e und der Henneberg-
stral3e als oOffentliche Grinflachen.
Festsetzungen werden Ubernommen, zu-
satzlich werden 6ffentliche Verkehrsfla-
chen festgesetzt.

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes gelten die im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplanes befindlichen Bereiche des IN 1 von 1939 und der Walll-
ringsatzung von 1951 nicht mehr.
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Stadt Braunschweig 2u Anlage 4
Blatt 1
Bebauungsplan mit érlicher Bauvorschrift
Wallring - Ost IN 235
Malf der baulichen Nutzung - Anlage zur Begriindung
Villenbebauung entlang der ehemaligen Promenaden ( WA 1 Gebiete, Ml 2)
1. Lage
Mindestwerte Maximalwerte
45m 9,0m 45m
€
Baugrenze
€
Baulinie ""
= g
Gebaudebreite 10,0 m ‘ 18,0 m
2. Hohe @ (zwingend)
Mindestwerte Maximalwerte
Traufhohe 8,0m Traufhohe 12,0 m
Dachneigung 18° Gebaudehdhe 15,0 m
Sockelhohe 1,5m
15,0 m
Dachneigung ~22° Gebaudehdhe
Traufhohe 12,0 m L0 M
pachneioung " [T a70m
Traufhéhe 8,0m 1.0m
30m
4,80 m
3,0m
Bezugspunkt T0m Sockelh6he 1,5m
Die maximal zulassige Dachneigung von 40° kann nur dann aus-
genutzt werden, wenn das 2. Vollgeschoss im Dachgeschoss liegt.

Malstab 1:500
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Stadt Braunschweig 2u Anlage 4
Blatt 2

Bebauungsplan mit étlicher Bauvorschrift

Wallring - Ost IN 235

Malf} der baulichen Nutzung - Anlage zur Begriindung

Griunderzeitlich gepragte, villenartige Bebauung Gberwiegend aulerhalb der Okerumflut

( WA 2 Gebiete, Ml 1 Gebiete )

1. Lage
Mindestwerte Maximalwerte
45m 9,0m 45m

1S

Baugrenze ——
g W
E
€

€ =
Baulinie i A4

10,0 m L 18,0m

Gebaudebreite

2.Hohe T -1I

Mindestwerte Maximalwerte
Traufhohe 11,0 m Traufhohe 14,0 m
Dachneigung 18° Gebaudehdhe 17,0 m

Sockelhdhe 1,5m

oecrsigns -2 |[IIIIIAEENOIII (i
S
Traufhéhe 11,0 m 1.0m 3,75 m
45m
4,00 m
#0m 3,75 m
Bezugspunkt 1.5m Sockelhdhe 15m

Mafstab 1:500
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Anlage 5
Stand: 31.07.2015

IN 235

Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit

Beteiligung gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom 12. Mai 2015 bis 12. Juni 2015

Stellungnahme Nr. 1
Schreiben vom 09.04.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Die Burgerschaft Magniviertel e.V. halt nach
wie vor eine fuRlaufige Anbindung des Mag-
niviertels zum Lowenwall auf Hohe der
Grundschule Klint fur auRerst sinnvoll. Die
Grinde, die 2005 zur Widmung des Weges
gefuhrt haben, gelten unverandert fort. Insbe-
sondere fur altere Menschen und fir Familien
mit Kindern wirde der Zugang zum Léwen-
wall - der einzigen Griin- und Erholungsflache
des Magniviertels - deutlich erleichtert.

Die Schulleitung der Grundschule Klint hatte
sich nach unserer Information vor Jahren
gegen die Wegefilhrung ausgesprochen, weil
die Elternschaft die Sorge hatte, dass sich die
seinerzeit auf dem Léwenwall befindliche
Drogenszene bis zur Schule hétte ausbreiten
konnen. Man wollte keinerlei Risiken fir die
Schulkinder eingehen. Diese Drogenszene
gibt es dort seit Jahren nicht mehr, wie uns
der Pressesprecher der Polizei auf Nachfrage
ausdricklich bestétigt hat.

Damit ist der eigentliche Grund zur Ableh-
nung der Wegefiihrung entfallen. Was das
Birgerforum ,Wallring“ zur Ablehnung bewo-
gen haben kénnte, entzieht sich unserer
Kenntnis. Ein besonders burgerfreundliches
Motiv ist allerdings nicht erkennbar.

Nach alledem beantragen wir, den Weg nicht
zu entwidmen und bitten darum, in den
nachsten stadtischen Haushalt die entspre-
chenden Mittel zur Realisierung des Weges
einzustellen.

Der Verwaltungsausschuss ist in seiner Sit-
zung am 28. April 2015 bei seiner Entschei-
dung Uber die 6ffentliche Auslegung des Be-
bauungsplans IN 235 den Vorschlagen des
Stadtbezirksrates Innenstadt und des Pla-
nungs-und Umweltausschusses gefolgt. Da-
nach sollen die in Verbindung mit dem ge-
planten FuRBweg zwischen Klint und Léwen-
wall stehenden Flachen im Geltungsbereich
verbleiben und die Wegeplanung weiterver-
folgt werden.

Unabhéangig von den noch zu fassenden Be-
schliissen zur Umsetzung des Weges wird
der FuRweg im Bebauungsplan als dffentli-
che Verkehrsflache mit der Zweckbestim-
mung ,FuBweg" planungsrechtlich gesichert.

Die finanziellen Mittel aus dem damaligen
Sanierungsgebiet Innenstadt stehen nicht
mehr zur Verfigung. Aufgrund dessen sind
fur die Umsetzung des Weges erneute Be-
schllisse auf Grundlage einer neuen Kosten-
schatzung notwendig. Die Kosten sind neu
zu ermitteln und durften voraussichtlich we-
gen der drtlichen Gegebenheiten deutlich
hoher liegen als die im Jahr 2005 geschatz-
ten 49.000 Euro.

Den Anregungen wurde bereits zur
Planfassung der 6ffentlichen Ausle-
gung gefolgt.
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Stellungnahme Nr. 2
Schreiben vom 03.04.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Mit Datum vom 23.12.2010 haben die Stadt
Braunschweig und das Birgerforum Wallring
(...) eine Vereinbarung geschlossen. Ziel
dieser Vereinbarung ist die Umsetzung des
IN 1 und der Wallringsatzung in Bebauungs-
plane. (...) Die Verwaltung beabsichtigt im
Widerspruch zu dem formulierten Ziel der
gemeinsamen Vereinbarung, die Art der bau-
lichen Nutzung aus der Regelung geméan § 4
der Wallringsatzung von 1951 nicht zu folgen
und kinftig Schank-und Speisewirtschaften
zu genehmigen. Dies steht im Widerspruch
zu dem von der Stadt Braunschweig und dem
Birgerforum vereinbarten Zielen.

Die genannte Vereinbarung regelt die Zu-
sammenarbeit der Stadtverwaltung mit dem
Burgerforum und erwahnt die Planungsziele,
wie sie auch von den politischen Gremien
beschlossen worden sind. Es ist zwar richtig,
dass bei der Erarbeitung des neuen Pla-
nungsrechts das gultige Planungsrecht (IN 1
und Wallringsatzung) zu bertcksichtigen ist,
eine 1 : 1 Ubertragung des alten Rechts in
das neue Recht war allerdings nie das Ziel.
Das als Uberaltert einzustufende Planungs-
recht war vielmehr ein Ausldser fur die neue
Planung. So heil3t es in der Vereinbarung
auch ,Entwicklung der Art und des Mal3es
der baulichen Nutzung aus den Regelungen
des IN 1 und der Wallringsatzung“ — nicht
Ubernahme oder wie vom Einwender er-
wahnt ,Umsetzung".

Unter den Vorbemerkungen dieser Vereinba-
rung heif3t es im vollstandigen Wortlaut:

.Die Arbeitsgruppe wird dabei von den folgenden
Zielen geleitet:

e Entwicklung eines Ubergreifenden Pla-
nungskonzeptes aufbauend auf dem Be-
schluss des VA vom 4. Mai 2010 fir den
gesamten Wallring.

e Erhaltung des Wallrings in seiner histori-
schen Substanz unter Wahrung des Pro-
menadencharakters, der Parks, Garten
und Platze.

e Entwicklung der Art und des Males der
baulichen Nutzung aus den Regelungen
des Bebauungsplanes IN 1 (1939), der
Ortssatzung (Wallringsatzung) von 1951
und dem baulichen Bestand.

e Am Okerumflutgraben orientierte Fest-
schreibung des Geltungsbereiches der
neuen Bebauungsplanung, u. a. die Ein-
beziehung ganzer StralRenziige.

e Entwicklung einer Gestaltungssatzung fur
den gesamten Wallring.

e Mitarbeit bei der Erarbeitung von Vorla-
gen fUr die Plane IN 215, IN 234, IN 235,
IN 236 als rechtsverbindliche Nachfolge-
plane des rechtskraftigen Bebauungspla-
nes IN 1 aus 1939 und der Ortssatzung
vom April 1951 (Wallringsatzung).”

Bei den Aufstellungsbeschliissen zu den
Wallring - Bebauungsplanen hat der Verwal-
tungsausschuss am 04. Mai 2010 dem Ge-
samtkonzept und den darin formulierten Pla-
nungszielen zur Entwicklung des Wallrings
zugestimmt. Dieser Beschluss ist Grundlage
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Im Beschlussvorschlag (...) wird darauf hin-
gewiesen, dass bis auf einen Punkt zu allen
Fragen Ubereinstimmung erzielt werden
konnte. Aus Sicht des Birgerforums gibt es in
einem zweiten Punkt nur eine teilweise Uber-
einstimmung. Es betrifft die Eckhduser an
Promenaden, die von Radialen gekreuzt wer-
den wie z.B. die Adolfstral3e durch die Kurt-
Schumacher-Stral3e. Die Verwaltung stuft
diese als Mischgebiet ein. (...) Die Einstufung
widerspricht der Wallringsatzung. (...) Das
Wohnhaus Adolfstral3e 45 steht unter Denk-
malschutz. (...) Gleiches gilt fir das Wohn-
haus Adolfstraf3e 31. (...) Die Villa Wester-
mann, Lowenwall 6 (...) steht mit der 6stli-
chen Gebaudeseite als letztes Gebaude am
dort endenden Lowenwall. (...) Die Villa
Westermann ist wie der Lowenwall als WA 1
einzustufen.

(...) Das Burgerforum hat immer wieder da-
rauf hingewiesen, dass Art und Malf3 der bau-
lichen Nutzung sich aus 8 4 der Ortssatzung
(Wallringsatzung) von 1951 ergeben.

§ 4 der Wallringsatzung lautet:

fur die Zusammenarbeit, wie auch oben auf-
gefuhrt. Im Gesamtkonzept, das auf einer
umfangreichen Bestandsanalyse beruht,
wurde festgelegt, dass sich das Nutzungs-
spektrum in den WohnstralR3en aul3erhalb der
Okerumflut 6ffnen soll. Fur den Inhalt der
darauf aufbauenden Planung sind einzig die
politischen Beschlisse bindend, nicht einzel-
ne, im falschen Wortlaut aus der Vereinba-
rung mit dem Burgerforum herausgezogene
Ziele der Arbeitsgruppe.

Entlang der grof3en Magistralen, den Haupt-
ein- und ausfahrtstraRen, werden aufgrund
der bestehenden Verkehrsbelastung und der
dort vorhandenen Nutzungen Mischgebiete
festgesetzt. Ob die Gebaude unter Denkmal-
schutz stehen und wie sie gestaltet sind,
spielt bei der Festsetzung der Art der bauli-
chen Nutzung keine Rolle. Die Festsetzung
entspricht ebenfalls dem im ,Gesamtkonzept
Wallring® formulierten Planungsziel, wonach
sich entlang der den Wallring kreuzenden
Stral3en das Nutzungsspektrum 6ffnen soll
und neben dem Wohnen nicht stérende ge-
werbliche Nutzungen sowie vor allem Biiro-
und Geschéftshauser zulassig sein sollen.
Die Festsetzung von Mischgebieten ist daher
in diesen Bereichen folgerichtig

Die erwéhnte Villa Westermann am Lowen-
wall 6 entspricht mit ihrer Buro- und Ge-
schéaftsnutzung diesem Planungsziel. Die
Einbeziehung der Villa in das WA 1-Gebiet
wirde die derzeitige Nutzung kiinftig unmaog-
lich machen.

Der Gesetzgeber gibt vor, dass Mischgebiete
dem Wohnen und der Unterbringung von
Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen
nicht wesentlich stéren. Die angrenzenden
Wohnnutzungen in den Wallstraf3en beriick-
sichtigend werden die Nutzungsmaoglichkei-
ten in den Mischgebieten im Bebauungsplan
weiter eingeschrankt. Vergniigungsstatten,
wie z.B. Spielhallen sind generell ausge-
schlossen. Darlber hinaus sind Gartenbau-
betriebe und Tankstellen in allen Mischgebie-
ten ausgeschlossen, um die mit diesen Anla-
gen verbundenen Stérungen gegenlber den
Wohnnutzungen zu vermeiden.

Auf den ersten Absatz der Stellungnahme
wird verwiesen.

Es war von Beginn an nicht die planerische
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.Gewerbliche Anlagen aller Art, einschlieflich
der Ein-und Ausfahrten solcher Anlagen, La-
dengeschafte und Schaufenster sind sowohl
in der stralR3enseitigen Bebauung wie in Ne-
bengebauden unzulassig. Als Gewerbe gel-
ten nicht Buros, Kliniken und &hnliche Nut-
zungen, die den Wohncharakter der Stral3en
weder durch ihren Betrieb noch durch ihre
aulReren Gestaltungsanspriiche zu stoéren
geeignet sind. Bei Eckgrundstiicken gelten
die Beschrankungen fur beide StraRen.”

Die Verwaltung begriindet auf Seite 6 der
Vorlage die Abweichung von den Regelungen
der Wallringsatzung wie folgt:

.ES ISt zwar richtig, dass gemaf der Wallring-
satzung auch in den Straf3enziigen aul3erhalb
der Okerumflut gewerbliche Anlagen aller Art
ausgeschlossen sind. Aber bereits im Ge-
samtkonzept fur den Wallring wurde eine
Offnung des Nutzungsspektrums in den
Wohngebieten auRerhalb der Okerumflut
einvernehmlich festgelegt. In den im Gel-
tungsbereich des rechtskréftigen Bebau-
ungsplanes ,Wallring-Nord*, IN 234 gelege-
nen vergleichbaren Stralenziigen Rosental,
Abt-Jerusalem-Straf3e und Gauf3stral3e sind
ebenfalls Schank-und Speisewirtschaften
ausnahmsweise zuldssig. Es ist stadtebaulich
nicht begrtindbar, warum beispielsweise in
der Adolfstral3e von dieser Regelung abgewi-
chen werden sollte und in der Gauf3stralRe
nicht. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum
in der Parkstral3e heute schon Schank- und
Speisewirtschaften zulassig sind und in den
Ubrigen, dstlich an die Okerumflut grenzen-
den StralRenziigen nicht.”

Dieser Vergleich hinkt!!!

Das Burgerforum Braunschweiger Wallring

Absicht, die Wallringsatzung regelungsiden-
tisch in neues Planungsrecht zu tGberflhren.
Vielmehr war die behutsame Weiterentwick-
lung unter Beachtung aktueller planerischer
Entwicklungen regelméaRiges Ziel. Zudem
verkennt der Einwender, dass 1951 die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) noch
nicht galt. Bereits aus diesem Grund l&asst
sich die Wallringsatzung nicht 1:1 in neues
Planungsrecht tbertragen.

Schank-und Speisewirtschaften, die der Ver-
sorgung des Gebietes dienen, sind gemal §
4 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten
allgemein zuldssig und tragen nicht zuletzt zu
deren Qualitat bei. Ein genereller Ausschluss
dieser Nutzungen kann im Bereich auf3erhalb
der Okerumflut stédtebaulich nicht ausrei-
chend begriindet werden, so dass in den
Bereichen au3erhalb der Okerumflut derarti-
ge Nutzungen ausnahmsweise zugelassen
werden sollen. In den vergleichbaren Stra-
Renziigen Rosental, Abt-Jerusalem-Stral3e
und GauB3stralRe sind Schank-und Speise-
wirtschaften bereits jetzt ausnahmsweise
zulassig. Sie liegen im rechtskréftigen Be-
bauungsplan ,Wallring-Nord*, IN 234.

Die Begriindung zur ausnahmsweisen Zulas-
sigkeit von Schank- und Speisewirtschaften
in der Vorlage zur offentlichen Auslegung
wird an dieser Stelle nur unvollstandig zitiert.
Im Vorlagetext hiel3 es dazu weiter:

» -..Der stadtebaulichen und stadthistori-
schen Bedeutung der ehemaligen Promena-
den wird mit dem Ausschluss jeglicher ge-
werblicher Nutzungen Rechnung getragen.
Die Stral3enziige aul3erhalb der Okerumflut
gehoren nicht zum ehemaligen Promena-
dengdrtel, so dass hier eine ausnahmsweise
Zulassigkeit von den sonst in einem Allge-
meinen Wohngebiet allgemein zulassigen
Schank- und Speisewirtschaften stadtebau-
lich vertretbar ist. Diese Nutzungen sind nur
zulassig, wenn sie den Nutzungscharakter
der Allgemeinen Wohngebiete nicht beein-
trachtigen und sie der Versorgung des Ge-
bietes dienen.”

Bei den seit 2010 laufenden Wallring-
Planungen wurde und wird immer zwischen
dem Bereich innerhalb und au3erhalb der
Okerumflut unterschieden. Diese Unter-
scheidung hat auch aus denkmalschutzfach-
licher Sicht seine volle Berechtigung. Hinge-
gen wird der Promenadenbegriff in der Stel-
lungnahme des Einwenders den unterschied-
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nimmt hierzu wie folgt Stellung:
1. Parkstralie

Die Parkstral3e wurde zwischen 1860 und
1870 angelegt. Die Parkstrafl3e wurde nicht
als Promenade ausgebildet. (...) Die Zulas-
sigkeit eines Kaffees in der Parkstral3e kann
somit nicht als Begriindung fur eine Zulassig-
keit von Schank-und Speisewirtschaften in
der AdolfstralRe, BismarckstrafRe und Molt-
kestral3e herangezogen werden.

2. Rosental

(...) Die StralRe Rosental wurde auch ur-
springlich nicht als Promenadenstral3e aus-
gebildet (...) Die Verantwortlichen der Stadt
Braunschweig hielten es offensichtlich nach
dem 2. Weltkrieg im Jahre 1951 fir richtig,
die VerbindungsstralRe zwischen Petritorwall
und Inselwall in die Wallringsatzung aufzu-
nehmen. Die fir die Braunschweiger Wall-
promenaden typische Bebauung aus der Zeit
um 1900 ist nicht vorhanden. (...)

3. Abt-Jerusalem-Str. und Gauf3stra-
Re

In dem Erweiterungsplan der Stadt Braun-
schweig aus dem Jahre 1870 ist die Verlan-
gerung der Fallersleberthor-Promenade tber
den Okerumflutgraben hinaus dargestellt. Die
urspriingliche Bezeichnung der heutigen Po-
ckelsstral3e war Neue Promenade.(...) Laut
Ortsplan der Stadt Braunschweig aus dem
Jahr 1889 wurden die Abt Jerusalemstral3e
und die Gaulistral3e 1884 fertig gestellt. Die
StralRen wurden als Promenaden ausgebil-
det, (...). Die Verantwortlichen der Stadt
Braunschweig hielten es nach dem 2. Welt-
krieg im Jahre 1951 fur richtig und wichtig,
die StralRen in die Wallringsatzung aufzu-
nehmen und dadurch zu schitzen.

Aus Sicht des Burgerforums erscheint die
ausnahmsweise Genehmigung von Schank-
und Speisewirtschaften in der Abt-Jerusalem-
Stral3e Uberflissig. Es ist kaum vorstellbar,
dass die TU Institutsgebaude in Schank- und
Speisewirtschaften umfunktioniert werden.

(..)

Der heutige Zustand der Gaul3stralie besta-
tigt, wie wichtig es war, dass die Strafl3en des
Braunschweiger Wallrings durch die Wall-
ringsatzung geschutzt und dadurch wieder in
den derzeitigen sehenswerten Zustand ver-
setzt wurden. Die im B-Plan IN 234 vorgese-

lichen Straf3en falsch zugeordnet.

Unter der Zielsetzung, den nach Schleifung
der Befestigungsanlagen entstandenen Wall-
ring strukturell und nutzungsmaéanig im histori-
schen Sinne zu starken, ist der Begriff ,Pro-
menade” zunachst auf den Bereich innerhalb
der Okerumflut, der wesentlich von Peter
Joseph Krahe gestaltet worden ist, zu be-
schranken. Der abgebildete historische Plan
von 1826 titelt ,Braunschweig mit der Pro-
menade und den daran stehenden Garten®“.

Im Wortsinne waren die Wallringstral3en An-
fang des 19. Jh. sicher klassische Promena-
den, auf denen Spazierganger flanieren
konnten. In Verbindung mit den angelegten
Platzen und den sehr unterschiedlichen
StralRenfiihrungen hatten die Promenaden
eine hohe Aufenthaltsqualitat; von dort konn-
te man sogar in die freie Landschaft schau-
en. Die parzellierten Grundstiicke, die in pri-
vate Hande ubergingen, waren nach und
nach nur extensiv mit Villen bebaut.

Insofern kann der Begriff ,Promenade” nur
fur die v. g. Wallringstra3en innerhalb der
Okerumflut verwendet werden und sollte
nicht auf die deutlich spéater entstandenen
Stral3en auf3erhalb der Okerumflut ausge-
dehnt werden. Daflr gibt es weder eine Her-
leitung aus der Geschichte noch sind die
Stral3en aulRerhalb der Okerumflut vom Cha-
rakter mit den Wallringstraf3en gleich zu set-
zen. Beidseitige Baumreihen (Alleen) reichen
als Merkmal nicht aus. Die Stral3en aul3er-
halb der Okerumflut folgen wesentlich den
stadtebaulichen Prinzipien der Stadterweite-
rungen des 19. Jh. nach 1870/71. Der Um-
stand, dass die Stral3en in Nahe der Oker-
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hene ausnahmsweise Genehmigung von
Schank-und Speiswirtschaften kann der
Gauf3stralR3e nur schaden. (...)

Das Burgerforum Wallring erlaubt sich den
Hinweis, dass in obigen Stral3enziigen seit
ihrer Errichtung noch nie Schank-und Speis-
wirtschaften betrieben wurden und dies auch
so bleiben soall. (...)

Mit den Festsetzungen des B-Planes ,\Wall-
ring-Ost“, IN 235 wird flir diese Stral3en der
durch die Wallringsatzung seit 1951 vorgese-
hene und bewahrte Schutz als Promenaden-
stral3e aufgegeben. (...)

Die Verwaltung will in den Promenaden au-
Berhalb der Okerumflut, also in der Adolfstra-
Be, Bismarckstraf3e und MoltkestralRe kiinftig-
(ausnahmsweise)- Schank-und Speiswirt-
schaften zulassen. Bei einer so weitreichen-
den Anderung der Nutzung der prachtigsten
Stral3en des Ostlichen Wallring durch die Ein-
stufung als Mischgebiet missen aus Sicht
des Birgerforums die Anwohner in den Ent-
scheidungsprozess mit eingebunden wer-
den!!!

umflut wie z. B. MoltkestralRe, Adolfstrale
stral3enraumlich insbesondere durch ihren
Alleecharakter qualitativ hoch zu bewerten
sind, wird durch die jetzige Planung bewahrt
und gestarkt. Sie mit den Wallringstral3en
begrifflich gleich zu setzen, verkennt die un-
terschiedlichen Entstehungszeiten und die
stadtraumliche Besonderheit des Krahe'
schen Wallrings.

Der Hinweis, dass die heutige Pockelsstral3e
zunachst ,Neue Promenade” hiel3, kann dies
nicht in Frage stellen. Es war eine zeitlich
begrenzte, singuléare Bezeichnung fur diese
Stral3e, nicht aber ein Gestaltungs-oder Nut-
zungsprinzip auch Stral3en auf3erhalb der
Okerumflut. In den historischen Karten z. B.
1890 werden WallringstralRen deutlich als
Promenaden-StraRen bezeichnet, z. B.
Wendenthor-Promenade“ oder , Theater-
Promenade*. Erst in Karten ab 1914 finden
sich die heutigen Bezeichnungen, wie z. B.
Wendentorwall oder Theaterwall.

Im Sinne der historischen Entwicklung und
Ablesbarkeit von Geschichte ist es daher an
dieser Stelle geboten, die Begrifflichkeit
.Promenade” auf die Wallringstra3en inner-
halb der Okerumflut zu beschréanken.

Zur Wallringsatzung von 1951 gibt es keiner-
lei Begriindung fir die Wahl der dort aufge-
fuhrten StralRenziige. Der Umstand, dass die
Parkstraf3e nicht Teil der Satzung war, lasst
sich eher auf die Existenz des ehemaligen
Kaffees ,Okerterrassen” zurtickfiihren, als
auf den Umstand, dass es sich nicht um eine
~-Promenade” handelt.

Im Ubrigen steht das Bestreben des Einwen-
ders Offentlichkeit im Umfeld der ,Promena-
den” einzuschranken im Gegensatz zur Be-
grifflichkeit bzw. zur Typologie einer Prome-
nade. Die Promenade ist schlie3lich eine
StrafRe, die stadtische Offentlichkeit bendtigt
und geradezu anziehen soll. Der 6&ffentlich
stadtische Charakter der Wohnstral3en am
Wallring wird nicht zuletzt durch das Vorhan-
densein zentraler Kulturbauten (HAUM,
Staatstheater, Stadtisches Museum) unter-
strichen. Offentlichkeit einzuschranken oder
auszuschlieRen und Privatheit herzustellen,
wie vom Blrgerforum angestrebt, ist im Be-
reich des Wallrings der falsche Planungsan-
satz. Der Braunschweiger Wallring stellt ei-
nen hochwertigen offentlichen Raum dar, der
fur alle Blrgerinnen und Birger nutzbar sein
sollte.
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AbschlieRend sei darauf hingewiesen, dass
die ausnahmsweise Zulassigkeit von
Schank-und Speiswirtschaften den vom Ge-
setzgeber vorgegeben Nutzungskatalog ei-
nes Allgemeinen Wohngebietes einschrankt
und nicht, wie vom Einwender beschrieben,
daraus ein Mischgebiet macht. Mit der
durchgefiuhrten 6ffentlichen Auslegung des
Bebauungsplanes ,Wallring-Ost*, IN 235
wurden sowohl die Anwohner als auch alle
Birgerinnen und Bilrger angemessen in den
Entscheidungsprozess eingebunden.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 3
Schreiben vom 14.04.2015

Stellungnahme der Verwaltung

(...) Grund dieses Schreibens ist, dass in
dem Bebauungsplan z.B. Gastronomie er-
laubt werden darf.

Auch ich bin der Ansicht wie das Wallringfo-
rum, dass es in unmittelbarer Nahe dieses
geschitzten Wallringes gentigend Kneipen
und Gaststatten gibt. In der Wallringsatzung
von 1951 wurde zu damaliger Zeit schon da-
rauf geachtet, dass in diesen historischen
und sehr schonen Wohnstralen gewerbliche
Betriebe tabu sind. (...)

Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 2 wird verwiesen.

Daruber hinaus sei erwahnt, dass vor dem
Hintergrund der Wallringsatzung sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe in samtli-
chen Allgemeinen Wohngebieten am Wall-
ring ausgeschlossen werden.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Gleichlautende Stellungnahmen
Nr. 4 - 27

vom 17.04.2015, 18.04.2015,
19.04.2015, 20.04.2015, 21.04.2015,
22.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015,
27.04.2015, 01.05.2015, 13.05.2015,
09.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Das vom Birgerforum Braunschweiger Wall-
ring e.V. vorgetragene Anliegen unterstiitze
ich uneingeschrankt.

Auch ich bin der Auffassung, dass der neue
Bebauungsplan IN 235 nicht von der Festle-
gung in § 4 der Wallringsatzung von 1951
abweichen darf, wonach gewerbliche Anla-
gen, insbesondere Schank-und Speisewirt-
schaften (...) nicht zulédssig sein sollen. Die
Zulassung solcher Gewerbebetriebe wiirde
den Charakter des fiir Braunschweigs Identi-
téat so wichtigen Wallrings nachhaltig beein-
trachtigen.

Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 2 + 3 wird verwiesen.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 28
Schreiben vom 10.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

1. Larmbelastungen durch KfZ-Verkehr ins-
besondere durch den SPNV (Schienen-
personenverkehr) wurden nicht unter-

zul.
Es wird nicht verkannt, dass die innerstadti-
sche Lage und das Vorhandensein heute
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sucht. Auch wenn der B-Plan wohl keine
neuen Konflikte hervorruft, ist der Norm-
geber im Hinblick auf die gebotene Ver-
lasslichkeit seiner Rechtsnorm dennoch
gehalten dem nachzugehen. Da sich vor-
liegend ein Konflikt aufdrangt, ist zu-
nachst die Untersuchung der Intensitéat
und Larmausbreitung sowie die wohl
wahrscheinliche Bericksichtigung von
Schallschutzmal3hahmen geboten.

2. Das Planungsziel 3 — der Erhalt der vil-
lenartigen Bebauung sowie Neubauten
und bauliche Erg&nzungen, die sich in
die Eigenart dieser Struktur einzufligen
haben — verlangt geradezu nach Erhal-
tungssatzung gem. 8§ 172 Abs. 1 Nr. 1
BauGB, die sinnvollerweise in den B-
Plan zu integrieren ist. Mit diesem In-
strument kann dem Erhalt der besonde-
ren stadtebaulichen Eigenart und der
substantiierten Integration von Neubau-
ten individuell und angemessen, geplant
Rechnung getragen werden. Eine Analy-
se der baulichen Typologie und die dar-
aus entwickelten gestalterischen
Grundsatze, die die typologischen
Merkmale ggf. gebdudebezogen und
baustilgerecht herleiten, sollten in einem
Handbuch als konkrete Erhaltungsziele
formuliert werden als Grundlage fiir Ge-
nehmigungsvorbehalte nach § 172 Abs.
1 Nr.1 BauGB. Der Denkmalschutz - so-
weit vorhanden — kann das nicht leisten.

bedeutsamer Stral3en die Larmsituation
pragt. Regelmafig (etwa alle 5 Jahre) wird
fir das gesamte Stadtgebiet eine Verkehrs-
mengenerhebung mit einem 10-
Jahresprognoseharizont vorgenommen und
die daraus resultierende Larmbelastung be-
rechnet und fiir stadtische Planungen heran
gezogen. Des Weiteren wurde 2011 im
Rahmen einer Untersuchung des Gesamt-
konzepts fur den Wallring die Verkehrslarm-
belastung in der Bestandssituation bewertet.
Allerdings ist nach neuem Planungsrecht
keine veranderte Gerduschsituation zu er-
warten. Die vorhandenen offentlichen Stra-
Ben werden nicht verandert und durch die
getroffenen Nutzungsfestsetzungen ist nicht
erkennbar, dass erhebliche Neuverkehre
entstehen.

Wesentliche Anderungen von offentlichen
Stral3en werden mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan nicht vorbereitet, so dass sich
gemanR 16. BImSchV (Verkehrslarmschutz-
verordnung) daraus kein Anspruch auf
Schallschutzmaf3nahmen an den Geb&auden
der umliegenden Wohnnutzungen ableiten
l&sst.

Zu 2.

Einheitliches Merkmal des Wallrings ist eine
Uberwiegend offene, stra3enbegleitende und
zum groRRen Teil villenartige Bebauung mit
einem hohen Griinanteil insbesondere ent-
lang der Umflutgraben. Diese Qualitaten
werden Uber den stadtebaulichen Teil der
Wallring - Bebauungsplane, gemal} § 1 a und
§ 9 BauGB gesichert.

Die hier geforderte Erhaltungssatzung zur
Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart eines
Gebietes macht nur dann Sinn, wenn es sich
um ein Gebiet handelt, das sich in einem
weitestgehend einheitlichen Stil prasentiert.
Beim Wallring aber handelt es sich um kei-
nen baulich einheitlichen Bereich. Der Wall-
ring kann in drei unterschiedliche Bereiche
aufgeteilt werden: die villenartige zum Tell
noch klassizistisch gepragte Bebauung in-
nerhalb der Okerumflut, die griinderzeitlich
gepragte Bebauung auRerhalb der Okerum-
flut und die eingestreuten grofRen Solitarbau-
ten. Hinzu kommt, dass die Wallring - Ab-
schnitte unterschiedlich stark mit Gebauden
der Nachkriegszeit sowie Neubauten durch-
setzt sind.

Ir]_sofern sind die Ortlichen Bauvorschriften
(OBV) zu den jeweiligen Wallring- Bebau-
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3. Die ortlichen Bauvorschriften sind zu all-
gemein gehalten und greifen in gleich-
macherischer Weise viel zu kurz. Sie
konnen dadurch mehr Schaden anrich-
ten, als das Kulturgut vor Entfremdung
zu bewahren. Allein die Dachlandschaft
ist viel zu vielféltig, als dass man sie in
diese wenigen Regelungen packen kdnn-
te. So sind Steildacher als auch Flachda-
cher im plangebiet durchaus typisch —
der grundsatzliche Ausschluss demnach
nicht nachvollziehbar. Da erschopfende
Regelungen den machbaren Rahmen
ortlicher Bauvorschriften sprengen durf-
ten, ohne mit diesem starren Instrument
den vielféltigen typologischen Merkmalen
hinreichend geniigen zu kénnen, sei
auch hier nochmals auf die Ausfuhrun-
gen unter drittens verweisen.

(? hier muss es vermutlich zweitens hei-
Ren)

ungsplanen das geeignete Mittel, um das
historische Erscheinungsbild zu sichern. Die
OBV ist im Gegensatz zur Erhaltungssatzung
ein aktives Element, das den schutzwirdigen
stadtebaulichen Bereich schitzt und gleich-
zeitig auch vorgreifenden gestalterischen
Einfluss auf die Entwicklung von Neubauten
nimmt. In Kombination mit dem Denkmal-
schutz kann die OBV dazu beitragen, dass
sich Neubauten oder Umbauten in das vor-
handene Bild der historischen Bebauung
einfugen.

Die Erarbeitung eines Handbuchs fur Bauwil-
lige als Grundlage der baulichen Gestaltung
ist ebenfalls nicht zielfiihrend. Ein solches
Handbuch hatte lediglich empfehlenden Cha-
rakter und keine verbindliche Wirkung. Die
vom Einwender geaul3erte Auffassung, dass
die Erhaltungssatzung Uber den Denkmal-
schutz hinaus die Bausubstanz sichert ist
nicht realistisch, da die Erhaltungssatzung
nicht der Sache nach Denkmalschutz betrei-
ben darf. Die Erhaltungssatzung ist allein auf
die Verfolgung stadtebaulicher Ziele be-
schrénkt.

zZu 3.

Die OBV greift nicht zu kurz, sie ist vielmehr
flexibel in Bezug auf die verschiedenen Bau-
stile anwendbar. So I&sst sie sich sowohl auf
klassizistisch als auch auf griinderzeitlich
gepragte Bebauung anwenden. Es werden
keine Vorschriften gemacht, wie beispiels-
weise Fassadengliederungen auszufiihren
sind; es wird lediglich festgesetzt, dass die
Fassade zu gliedern ist. Ziel der OBV ist es
nicht, sich am Bestand eines jeden Gebau-
des zu orientieren, sondern es soll ein mdg-
lichst einheitliches, an historischen und fiir
den Wallring stilbildenden Vorbildern orien-
tiertes Erscheinungsbild gesichert werden.

Die Vorschriften zur Dachgestaltung folgen in
Form und Materialitat den historischen Vor-
bildern. Flachdacher, also Dacher mit einer
Dachneigung weniger als den festgesetzten
18°, sind im Bereich der historischen Vorbil-
der nicht zu finden. Die klassizistisch geprag-
ten Gebaude erzielen nur manchmal auf-
grund der Traufausbildung eine ahnliche
Wirkung wie ein Flachdach. Fur Erganzun-
gen im Bereich von Steildachern (insbeson-
dere im Bereich der griinderzeitlichen Be-
bauung existieren teilweise Dachneigungen
von mehr als den festgesetzten 40°) sind in
begrindeten Fallen Ausnahmen nach § 66
NBauO mdglich. Mit der Festsetzung von
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4. Die Gerloffsche Villa sollte als pragender
Bestandteil des Ensembles im Geltungs-
bereich des B-Planes verbleiben.

5. Die BemalRung der nicht Uberbaubaren
Grundstucksflachen sowie der privaten
Grunflachen ist luckenhaft und somit un-
bestimmt (Siehe z.B. Adolfstral3e 62 —
64)

6. Die Festsetzung der Mischgebiete als
Gebietstyp nach BauNVO erscheint un-
geeignet. 50 % Gewerbe im geplanten
MI in wohngeprégten Teilen z.B. in der
LeonhardstralRe widerspricht dem Pla-
nungsziel zur Sicherung der Wohnnut-
zung. Dies kénnte die Nutzungsstruktur
nachhaltig verdndern. Angebracht ware
hier auRerhalb der BauNVO einen eige-
nen Gebietstyp mit hohem Wohnanteil
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB zu definie-
ren.

symmetrischen Dachern werden keine kon-
kreten Dachformen vorgegeben, so dass
auch hier ein ausreichend grof3er Gestal-
tungsspielraum besteht.

Es ist nachvollziehbar, wenn einzelne Bau-
herren auch Baugestaltungen vollziehen wol-
len, die nicht den getroffenen Festsetzungen
entsprechen. Durch die Festsetzungen sind
aber der Erhalt und die behutsame Fortent-
wicklung der das Bild des Wallrings bestim-
menden, historischen Bebauung gesichert. In
diesem stadthistorisch wichtigen Bereich wird
dieses Ziel fur wichtiger erachtet als die Off-
nung gegeniber jedwedem Gestaltungs-
wunsch der Bauherren.

Zu 4.

Das Grundsttick der Gerloffschen Villa ver-
bleibt im Geltungsbereich. Lediglich ein Teil
des urspringlich zum Garten der Gerloff-
schen Villa gehérenden Grundstiicks, auf
dem Garagen fur das Gebaude Klint 4 ge-
plant sind, wurde aus dem Geltungsbereich
genommen.

Zu 5.

Bebauungspléane enthalten tblicherweise
keine durchgéngigen Vermal3ungen, da es
sich bei den MaRRen um stadtebaulich rele-
vante Werte handelt. Sie lassen sich i.d.R.
aus benachbarten Festsetzungen oder aus
der Ortlichkeit ableiten.

Im genannten Fall ist die Tiefe der Uberbau-
baren Flache mit 17,50 m angegeben und
die Tiefe der nicht Uberbaubaren Flache ist
mit 10,00 m angegeben. Die Festsetzung der
ruckwartigen privaten Grunflache orientiert
sich an vorhandenen Béschungskanten und
der Uferlinie der Okerumflut. Die Festsetzung
der Vorgartentiefe orientiert sich in dem Fall
an den vorhandenen Baufluchten. Damit sind
die Festsetzungen hinreichend genau be-
stimmt.

Zu 6.

Entlang der grof3en Magistralen, den Haupt-
ein- und —ausfahrtsstrafRen, werden auf-
grund der bestehenden Verkehrsbelastung
und der dort vorhandenen Nutzungen
Mischgebiete festgesetzt.

Im Gesamtkonzept fir den Wallring wurde
einvernehmlich festgelegt, dass sich entlang
der den Wallring kreuzenden StralR3en das
Nutzungsspektrum 6ffnen soll und neben
dem Wohnen nicht stérende gewerbliche
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7. Die festgesetzte Grundflache von 342 m2
im WA 2 Uberschreitet drastisch die gem.
8§ 17 Abs.1 BauNVO zulassige GRZ -
Obergrenze (z.B. Grundstiick Adolfstra-
3e 63), zumal bei einer Grundstuicksgro-
Be von rd. 390 m2 die private Grinflache
— ca. 1/3 der Grundstuicksflache in An-
spruch nehmend — (tats&chliche Grolie
aufgrund im B- Plan fehlender MalRe un-
bestimmt), bei der anrechenbaren
Grundstucksflache zur Nutzungsmaf3-
Ermittlung nicht zu bertcksichtigen ist.
Besondere stadtebauliche Grinde fir die
wesentliche Uberschreitung sind nicht
aufgefuhrt und nicht erkennbar. Es be-
darf einer individuell grundstiicksbezo-
genen Festsetzung der Grundflachen.

Nutzungen, vor allem aber Buro-und Ge-
schéaftshauser zuldssig sein sollen. Die Fest-
setzung von Mischgebieten ist daher in die-
sen Bereichen folgerichtig, auch wenn teil-
weise im Bestand das Wohnen deutlich
Uberwiegt. Es besteht hier eine klare Ab-
grenzung zu den tangentialen Zwischenrdu-
men, die verstarkt dem Wohnen dienen sol-
len und i.d.R. als Allgemeine Wohngebiete
ausgewiesen werden. Auch entsprechen die
oOrtlichen Verhéltnisse in der angrenzenden
(auRerhalb des Geltungsbereiches liegen-
den) Umgebung entlang der Radialen eben-
falls der festgesetzten Mischgebietsnutzung.
Veranderte Rahmenbedingungen gegeniber
den bereits rechtkraftigen Wallring - Planen
sind im Bereich des IN 235 nicht erkennbatr,
so dass an der MI-Festsetzung, die letztlich
durch die ortliche Situation und den Pla-
nungswillen bestimmt wird, festgehalten wird.
Das gangige Mischungsverhaltnis zwischen
Wohnen und Gewerbe kann im Einzelfall
auch zugunsten des Wohnens aufgeweitet
werden.

Im Ubrigen ist § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB nicht
dazu bestimmt, dass die Gemeinde neue,
von den Regelungen der BauNVO abwei-
chende Gebietstypen definiert.

Zu’.

Die GroRRe der maximal zulassigen Grundfla-
che bezieht sich auf die Summe der bauli-
chen Anlagen je Grundstlick. Die Werte wer-
den weitestgehend einheitlich festgesetzt.
Dies entspricht dem Planungsziel, wonach
unabhangig von den Grundstlicksgrofen
moglichst einheitliche, am historischen Ge-
baudebestand orientierte Gebaudekubaturen
errichtet werden sollen. Insbesondere die
ehemaligen Promenaden sollen damit in ihrer
stadtebaulichen Wirkung gestarkt werden.
Die Festsetzung einzelner grundstticksbezo-
gener Festsetzungen der Grundflachen wr-
de diesem Planungsziel nicht entsprechen.

Die im Uberwiegenden Teil des Planungsge-
bietes festgesetzte maximale Grundflache
von 342 mz resultiert aus den festgesetzten,
maximalen Gebaudetiefen von 17,50 m, den
festgesetzten, maximalen Geb&udebreiten
von 18 m sowie den textlich festgesetzten
maximalen Uberschreitungsmdglichkeiten fiir
Geb&audevorspriinge. Teilweise werden, wie
vom Einwender genannt, damit die vom Ge-
setzgeber fur Allgemeine Wohngebiete fest-
gelegten Obergrenzen der Grundflachenzahl
von 0,4 Uberschritten. Dies ist gem. § 17
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8. Die Festsetzung von zu erhaltenden
Baumen innerhalb der ausschlie3enden
Grenzabstande (z.B. AdolfstralRe 64)
steht im Widerspruch zum Niedersachsi-
schen Nachbarrechtsgesetz. Besondere
stadtebauliche Grinde sind auch hierfir
nicht ausgefihrt und nicht erkennbar.

Abs. 2 BauNVO zulassig und ist dem ein-
gangs erwahnten stadtebaulichen Ziel ge-
schuldet. Die Anforderungen an gesunde
Wohnverhéltnisse werden dadurch nicht be-
eintrachtigt. Das Planungsgebiet ist durch
grol3e zusammenhangende Grinflachen ge-
gliedert, die eine wichtige Funktion als woh-
nungsfreier Freiraum erfillen und damit zu
einem hohen Wohnwert beitragen. Die Frei-
haltung der riickwartigen Grundstticksteile
von baulichen Anlagen und die in dem Zu-
sammenhang vorgenommenen Festsetzun-
gen privater Grunflachen vermeiden nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt. Die im

§ 17 Abs.2 BauNVO fir die Uberschreitung
der Obergrenzen genannten Voraussetzun-
gen liegen damit vor.

Dariiber hinaus ist es rechtlich unbedenklich,
wenn das Mal3 der baulichen Nutzung auf-
grund der geringen Grundstiicksgrof3e nicht
erreicht wird. MafR3geblich ist, dass die Fest-
setzungen insgesamt nachvollziehbar sind.
Dies wurde auch so in der Begrtindung zum
Bebauungsplan erlautert.

Zu 8.

Der den Wallring pragende Grol3grinbestand
soll erhalten und planungsrechtlich gesichert
werden. Besonderer stadtebaulicher Griinde
bedarf es hierfur nicht. Dieses bereits im Ge-
samtkonzept sowie in allen Bebauungspla-
nen zum Wallring erwéhnte Planungsziel war
Anlass zu einer sehr aufwandigen Einmes-
sung der erhaltenswerten Baume. Die Fest-
setzungen wurden auf der Grundlage dieser
Bewertung und Einmessung getroffen. Die
Kriterien hierfir kdnnen unter Punkt 5.11.2
der Begrindung nachgelesen werden. Die
Festsetzungen erfolgen auf der Grundlage
des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, werden also
auf der Grundlage von Bundesrecht getrof-
fen. Die landesrechtlichen Bestimmungen
des Niedersachsischen Nachbarrechtsgeset-
zes stellen privatrechtliche Vorschriften dar
und bestehen neben den offentlich-
rechtlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans. Die zivilrechtlichen nachbarrechtlichen
Anspriche kénnen nur dann durchgesetzt
werden, wenn nicht 6ffentlich-rechtliche Vor-
schriften entgegenstehen. Bei der Entschei-
dung, die betr. Baume zu erhalten, wurden
die nachbarrechtlichen Belange gewirdigt,
der Erhalt der Ba&ume aber als fur die Nach-
barn hinnehmbar angesehen.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 29
Schreiben vom 09.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

In vorstehender Angelegenheit zeigen wir an,
dass wir die Interessen des Blrgerforums
Wallring e. V., (...) vertreten. FUr unseren
Mandanten haben wir (...) wie folgt Stellung
genommen:

Unter dem 23.12.2010 haben die Stadt
Braunschweig und das Burgerforum (...) eine
Vereinbarung mit dem Ziel getroffen, die bis-
lang fur die Bereiche des Braunschweiger
Wallrings geltenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes IN 1 und der Wallringsatzung
von 1951 in neuaufzustellende Bebauungs-
plane umzusetzen. (...)

Im Marz 2015 wurde der Beschlussvorschlag
fur den Bebauungsplan (...) verdffentlicht und
im Anschluss den Stadtbezirksraten 120 und
132 vorgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt konn-
te zwar zu den planerischen Fragen tUberwie-
gende Ubereinstimmung erzielt werden, ab-
weichende Auffassungen bestanden und be-
stehen jedoch auch weiterhin in Bezug auf
die Eckh&auser an Promenaden, die von Ra-
dialen gekreuzt werden sowie in Bezug auf
die ausnahmsweise Zulassigkeit von Schank-
und Speisewirtschaften im Bereich der au-
Berhalb der Okerumflut gelegenen Wohnge-
biete (...).

Zur volligen Uberraschung musste das Biir-
gerforum Braunschweiger Wallring e. V. mit
Verwunderung nunmehr auch feststellen,
dass ohne dessen Einbindung und entgegen
den ausdrucklich getroffenen Absprachen der
im Méarz 2015 veroffentlichte Beschlussvor-
schlag abgeéandert, eine bislang nicht vor-
handene Wegeverbindung zwischen Klint und
Lowenwall aufgenommen und zur Abstim-
mung des Verwaltungsausschusses gestellt
wurde.

Die gegen die vorstehenden Planungsvorha-
ben erhobenen Einwande verfolgt das Bur-
gerforum Braunschweiger Wallring e.V. hier-
mit weiter.

Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 2 + 3 wird verwiesen.

In der Vorlage zur 6éffentlichen Auslegung
wurde der Dissens mit dem Burgerforum
transparent dargestellt. Die zustandigen poli-
tischen Gremien haben auch in Kenntnis
dieser unterschiedlichen Auffassungen fiir
den Bebauungsplan- Entwurf gestimmt.

Die Wallring- Planungen wurden intensiv mit
dem Birgerforum Wallring abgestimmt. Das
Burgerforum hatte damit starken Einfluss auf
die Planungsinhalte und wurde weit lber die
sonst Ublichen und vorgeschriebenen Biir-
gerbeteiligungen einbezogen. Allerdings -
und auch das ist in der Vereinbarung gere-
gelt - ist die Arbeitsgruppe kein Entschei-
dungsgremium. Die Entscheidungen tber
bestimmte Regelungsinhalte obliegen allein
den politischen Gremien. Gemaf der mit
dem Burgerforum abgeschlossenen Verein-
barung von 2010 endet die Arbeit der Ar-
beitsgruppe mit der Offenlage des jeweiligen
Bebauungsplanes.

Der Planungs- und Umweltausschuss hatte
sich in seiner Sitzung vom 22. April 2015
dem Anderungsantrag des Stadtbezirksrates
Innenstadt vom 21. April 2015 angeschlos-
sen, wonach die geplante Wegeverbindung
zwischen dem Klint und dem Léwenwall wei-
ter verfolgt werden soll. Daraufhin hat die
Verwaltung dem Verwaltungsausschuss
(VA) in einer Erganzungsvorlage empfohlen,
der geanderten Planung zuzustimmen. Die
Anderungen wurden kenntlich gemacht. Der
VA hat der geanderten Planung in seiner
Sitzung am 28. April 2015 einstimmig zuge-
stimmt. Der Fulweg wird somit im Bebau-
ungsplan als 6ffentliche Verkehrsflache mit
der Zweckbestimmung ,Fulweg” planungs-
rechtlich gesichert. Die geplante FulRwege-
verbindung entspricht den seinerzeitigen Sa-
nierungszielen und ist geeignet, die Zugang-
lichkeit des Lowenwalls fiir die Wohnberei-
che des Magniviertels zu verbessern.

Fur die Umsetzung des Weges sind erneute
Beschlisse auf Grundlage einer neuen Kos-
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1. Eckh&user an Promenaden, die von

Radialen gekreuzt werden, (...) stuft
die Verwaltung als Mischgebiet ein.
(...) Dass die Kurt-Schumacher-
Stral3e in diesem Bereich vollig unor-
ganisch, viel zu breit und stadtebau-
lich unsensibel die Adolfstrafl3e durch-
schneidet darf nicht dartiber hinweg
tauschen, dass es sich bei der Adolf-
stral3e (...) um eine als Promenade
konzipierte Stral3e handelt, die auch
in Zukunft als solche beizubehalten
ist. Die Ausbildung als Mischgebiet
wirde diese Zielsetzung unterlaufen
und die Uberdimensionierte Durch-
trennung der Promenade durch die
Kurt-Schumacher-Stral3e in unndétiger
Weise nur noch verstarken. (...)

Zulassigkeit von Schank-und Speis-
wirtschaften im Bereich der auf3erhalb
der Okerumflut gelegenen Wohnge-
biete

Das Burgerforum hat immer wieder
darauf hingewiesen, dass nach der
Wallringsatzung Gaststattenbetriebe
seit jeher im gesamten Bereich des
Wallrings nicht genehmigungsféhig
sind. Gehobenes Wohnen und der
Betrieb von ausnahmsweise von der
Verwaltung genehmigten Schank-und
Speiswirtschaften sind unvertraglich.
Hiertber besteht Einigkeit fur die
Promenadenstral3en innerhalb der
Okerumflut. Es ist jedoch in keiner
Weise nachvollziehbar und wider-
sprichlich, dass dieser mit der Wall-
ringsatzung seit jeher anerkannte
Grundsatz nicht mehr fur die Prome-
nadenstralRen aulRerhalb der Okerum-
flut Gultigkeit haben soll. (...) Auch
andere Stral3en, wie Rosental, Abt-
Jerusalem-Stral3e oder Gaul3stralle
kénnen wegen ihrer véllig anderen
Funktion und Nutzung nicht ernstlich
in einen Vergleich gezogen werden,
denn sie wurden zwar urspringlich
teilweise als Promenaden ausgebildet
und nach dem Krieg der Wallringsat-
zung unterstellt, dennoch ist deren
Nutzung seitdem nachhaltig von der
Entwicklung der TU Braunschweig

tenschéatzung notwendig.

Erganzende Stellungnahmen zur Stellung-
nahme Nr. 2:

erganzend zu 1.

Die stadtebaulich-raumliche Fassung eines
Strallenraumes ist weitestgehend unabhan-
gig von der Festsetzung der Art der bauli-
chen Nutzung zu betrachten. Die Zulassung
von beispielsweise Buro- und Geschaftshau-
sern fuhrt nicht zu einer Barrierewirkung der
Kurt-Schumacher-StrafRe, zumal in einem
Mischgebiet auch Wohnnutzungen zulassig
sind. Die bestehende Barrierewirkung soll
vielmehr durch eine engere Fassung der
offentlichen Verkehrsflachen zugunsten 6f-
fentlicher Grinflachen minimiert werden.

erganzend zu 2.

In der StralRe Rosental wird fast ausschliel3-
lich gewohnt. Von einer Pragung durch die
TU kann nur in der Abt-Jerusalem-Stralie
und der Gaufl3stral3e die Rede sein, aber
auch hier Giberwiegt die Wohnnutzung. Die
Nachbarschaft zu Einrichtungen der TU kann
daher kein Grund sein, diese StraRenzlge im
Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung
vollig anders zu bewerten. Die Moltke-, Bis-
marck- und Adolfstral3e sind charakteristi-
scher Weise mit Bliro-und Praxisnutzungen
stark durchmischt und dienen ebenfalls nicht
ausschlie3lich dem Wohnen.

Da in den StralRenziigen auf3erhalb der
Okerumflut Schank-und Speisewirtschaften
nur zuldssig sein sollen, wenn sie den Nut-
zungscharakter der Allgemeinen Wohngebie-
te nicht beeintrachtigen und sie der Versor-
gung des Gebietes dienen, kdnnen die be-
furchteten Nutzungskonflikte und damit ein-
hergehende Fehlentwicklungen ausge-
schlossen werden. Die ausnahmsweise Zu-
lassigkeit derartiger Nutzungen in den Berei-
chen auB3erhalb der Okerumflut ist keine Ab-
kehr von den Planungszielen. Sie entspricht
vielmehr den im Gesamtkonzept fir den
Wallring formulierten Planungszielen und
stellt eine Gleichbehandlung aller Wallring-
Abschnitte mit &hnlichen Rahmenbedingun-
gen dar.
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beeinflusst (...)

Ausweislich der Begriindung zum Be-
bauungsplan sind es dessen oberste
Planungsziele, die in der GroR3form
angelegten gestalterischen wie funkti-
onalem Zusammenhéange des Wall-
rings zu erhalten, den Wallring vor
unerwunschten Fehlentwicklungen zu
schitzen, behutsam weiter zu entwi-
ckeln und die Wohnnutzung, insbe-
sondere entlang der WallstralR3en zu
starken. Es bedeutet eine vollige Ab-
kehr und Unterwanderung dieser auch
mit dem Burgerforum vereinbarten
Planungsziele, wenn in den vorge-
zeichneten Promenadenstral3en ent-
gegen den Festsetzungen der Wall-
ringsatzung und der seit jeher erfolg-
ten Nutzungen nunmehr der Betrieb
von Schank- oder Speiswirtschaften
erlaubt werden soll. Eine derartige
Nutzung stiinde in unmittelbarem
Konflikt zur Wohnnutzung entlang der
Wallstraf3en und damit in uniber-
briickbarem Widerspruch zu den dem
Bebauungsplan zu Grunde liegenden
obersten Planungszielen. Dass eine
derartige Nutzung unter Verstol3 ge-
gen das oberste Planungsziel zu un-
erwinschten Fehlentwicklungen (...)
fuhrt, wird eindrucksvoll belegt durch
den seit Uber 30 Jahren immer wieder
gerichtsanhangigen Betrieb der Gast-
stétte in der Loge am Lowenwall (...)

3. Wegeverbindung zwischen Klint und
Lowenwall

(...) Ungeachtet dieses fir unseren Mandan-
ten nicht nachvollziehbaren, plétzlichen Sin-
neswandels und dessen Hintergriinde, wider-
spricht das Birgerforum Braunschweiger
Wallring e.V. dieser Plananderung.

Zurecht wird in der auch mit dem Birgerfo-
rum erstellten Begrindung zu dem Bebau-
ungsplan darauf hingewiesen, dass der ab
1818 nach den Planen von Peter-Joseph-
Krahe errichtete und in seiner Grundform an
antike Pferderennbahnen erinnernde Léwen-
wall zu den markantesten Platzen im Bereich
des Braunschweiger Wallrings gehort.(...)
Anderweitige Durchbrechungen dieses in sich
geschlossenen denkmalgeschiitzten Ensem-
bles insbesondere durch 6ffentliche Wege-
verbindung zu dem im Niveau viel tiefer gele-
genen Klingt hat es nie gegeben.

Der Betrieb der Loge am Lowenwall wurde
unter rechtlich anderen Voraussetzungen
genehmigt. Die Genehmigung einer ver-
gleichbaren Nutzung ist kiinftig aber weder
an diesem Standort, noch in den Wohnstra-
Ren aulRerhalb der Okerumflut zuléssig. Eine
Gaststatte von vergleichbarer GroRRe dient in
der Regel nicht mehr allein der Versorgung
des Gebietes. Das ehemalige Okerkaffee in
der Parkstral3e oder die dort bestehende
Gastronomie sind hingegen gelungene Bei-
spiele fir eine Partizipation der Offentlichkeit
an dieser attraktiven Lage.

Zu 3.

Auf die eingangs erwdhnten Ausfilhrungen
sowie auf die Stellungnahme zur Stellung-
nahme Nr. 1 wird verwiesen.

Die fur den Weg bendétigte Flache steht nicht
unter Denkmalschutz. Auch verstof3t die
Wegeplanung nicht gegen Denkmalschutz-
recht, wie bereits im Urteil des Verwaltungs-
gerichtes vom 22. September 2009 ausge-
fuhrt wurde. Ein ca. 2,50 m breiter Fulweg in
Richtung Klint stort in keiner Weise die Ge-
samtkonfiguration des denkmalgeschitzten
Platzes am Lowenwall.

In einigen historischen Karten von 1826 bis
1875 ist eine FuRwegeverbindung zwischen
dem damaligen ,Monumentenplatz” und der
Stral3e ,Auf dem Klint* dargestellt. Unabhén-
gig davon muss aber nicht jeder neu geplan-
te Weg historischen Vorbildern entsprechen,
zumal der Léwenwall im Laufe seiner Ge-
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Grinde, von dieser einzigartigen, erhaltens-
werten Konzeption des Lowenwalls abzuwei-
chen sind nicht ersichtlich, zumal ausrei-
chende Zugange Uber den Steintorwall und
die Kurt-Schumacher-Strafe sichergestellt
sind. Im Ubrigen hat sich die Schulleitung der
Grundschule Klint aus Sicherheitsgriinden
gegen den Weg ausgesprochen, der sich
nach diesseitiger Auffassung auch nicht mit
der geschlossenen Wohnbebauung und dem
Sicherheitsinteresse der dortigen Anwohner
vertragt. Es wird deshalb nochmals angeregt,
die Planung dieser Wegeverbindung zu un-
terlassen.

schichte bereits oft sein Bild gewechselt hat.
So gab es um 1900 am Léwenwall eine 6f-
fentliche Bootsstation an der Oker, mit den
entsprechenden Zuwegungen und in unmit-
telbarer Nachbarschaft sogar eine Trinkhalle.

Es ist richtig, dass zwei Zugange zum L§-
wenwall bestehen. Der Zugang von der Kurt-
Schumacher-Stral3e im Stden bedient je-
doch nur im geringen Mal3e die Wohnbeval-
kerung aus der direkten Nachbarschaft. Mit
der Querverbindung Klint — Léwenwall konn-
te zusétzlich ein direkter Zugang angeboten
werden.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 30
Schreiben vom 09.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

1. Der B-Plan sieht eine Wegeverbin-
dung zwischen der Stral3e Klint und
dem Lowenwall vor, die bislang dort
nicht vorhanden ist. Das Grundstiick
unserer Mandanten befindet sich in
unmittelbarem Bereich dieses geplan-
ten Weges und ist von ihm nur durch
eine ca. 3 m breite dazwischenliegen-
de Garageneinfahrt getrennt, so dass
die Belange unserer Mandanten als
Eigentiimer des Grundstiicks unmit-
telbar betroffen sind.

Der bisher nicht vorhandene Weg soll
geflihrt werden, durch eine geschlos-
sene, bislang nicht éffentlich zugang-
liche Bebauung entlang des Lowen-
walls und der dahinter liegenden Gér-
ten. Dieser konzipierte, ca. 77 m lan-
ge und nur 2,5 m breite Weg beein-
trachtigt unmittelbar die Sicherheitsin-
teressen sdmtlicher an der Westseite
des Léwenwalls befindlichen Grund-
stucke und deren Bewohner, da die
bislang unzugéngigen Gartenbereiche
der Grundstlicke quasi von hinten er-
schlossen und ausspioniert werden
konnen. Hierbei ist zu berticksichti-
gen, dass weiterhin die Drogenszene
am Lowenwall verstarkt zu beobach-
ten ist und durch den Weg ein zuséatz-
licher Zu-und Abgang auch als
Fluchtweg geschaffen wird. (...)

b.) Durch zusatzlichen FuRgangerverkehr
von und in Richtung der im Magnivier-
tel befindlichen gastronomischen Be-
triebe wird es insbesondere auch des
Nachts zur zusétzlichen Larmeinwir-
kung auf die anliegenden Grundstu-
cke kommen. Dieses steht im Wider-
spruch zu den obersten Planungszie-
len fur die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes, namlich die Wohnnut-
zung entlang der WallstraRen zu star-
ken und vor unerwiinschten Fehlent-
wicklungen zu schitzen. Durch den
Weg wird ein Konfliktpotential ge-
schaffen, das diesen Planungszielen
massiv entgegensteht.

Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 1 + 29 wird verwiesen.

zu a.)

Der Ful3weg ist in einer Breite von

2,50 m auf einer Lange von ca. 67 m auf
einem stadteigenen Grundstiick geplant. Der
Nordgiebel des Hauses Lowenwall 11 befin-
det sich in einer Entfernung von ca. 10 m
zum geplanten Weg, so dass die Wegepla-
nung fur den Eigentimer nicht zu einer un-
zumutbaren Belastung flhrt.

In der Urteilsbegriindung des Oberverwal-
tungsgerichtes vom 07. September 2011
werden die hier aufgeflihrten Argumente hin-
langlich entkréaftet. In der Begriindung wird
u.a. ausgefihrt, dass es nicht hinreichend
sicher zu erkennen ist, dass die Missstande
auf dem Léwenwall zu unzumutbaren Nach-
teilen fur die Klager fuhren.

zu b.)

Es wird nicht bestritten, dass 6ffentliche
Wegeplanungen zu Konflikten fihren kon-
nen. Hier ist das 6ffentliche Interesse gegen
das des Einzelnen abzuwéagen. Der Fulweg
lasst jedoch keine unzumutbaren Immissio-
nen fir die Anlieger beflirchten, wie bereits
das Verwaltungsgericht Braunschweig ein-
gehend begrindet hat. Ein geplanter Weg,
der allerdings ausschliel3lich Fu3géngern
vorbehalten sein soll, fihrt nicht zu unzumut-
baren Beeintréachtigungen der Wohnnutzung.
Der Weg steht damit auch nicht im Wider-
spruch zu den Planungszielen des vorliegen-
den Bebauungsplanes. Vielmehr entspricht
er diesen, da mit dem Weg eine Vernetzung
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c.)

d.)

f)

Es ist unverhaltnismaRig und unzu-
mutbar, einen derartig langen, schma-
len Weg mit vielen Treppenstufen zu
schaffen, und die Anlieger voraus-
sichtlich zu Reinigungs- und Ver-
kehrssicherungspflichten heranzuzie-
hen.

Es steht zu beflrchten, dass die un-
mittelbar an den Weg angrenzenden
Héauserwéande und Grundstiicke ver-
unreinigt werden, insbesondere durch
Graffitimalereien, die dort im Schutze
der Dunkelheit leicht ausgefuihrt wer-
den kénnen.

Durch die Ausleuchtung des Weges
wird es auf die riickwartigen, bislang
nachts dunklen Gartenbereiche zu
Lichtemissionen kommen.

Bei dem nach den Planen von Peter-
Joseph Krahe errichteten, in seiner
Grundform an antike Pferderennbah-
nen erinnernden Léwenwall, handelt
es sich um den markantesten Platz im
Bereich des Braunschweiger Wall-
rings. (...) Anderweitige Durchbre-
chungen dieses in sich geschlosse-

zwischen dem Wallring und den umgeben-
den Wohnquartieren hergestellt werden
kann. Wie im Urteil des Oberverwaltungsge-
richtes ausgefihrt, kann dartiber hinaus per-
sonliches Fehlverhalten Einzelner nicht ohne
weiteres der Wegeanlage als solcher zuge-
rechnet werden.

zZuc.)

Eine Unverhaltnism&Rigkeit kann nicht er-
kannt werden. Es ist richtig, dass die Wege-
verbindung nach derzeitiger Erkenntnis nicht
behindertengerecht hergestellt werden kann.
Dies a@ndert jedoch nichts an der Sinnhaf-
tigkeit der Verbindung. Die Heranziehung zu
Beitrdgen nach dem Gesetz tiber kommunale
Abgaben stellt jedoch kein einflussnehmen-
des stadtebauliches Kriterium dar. Hiertiber
ist vielmehr in einem eigenstandigen Verfah-
ren zu entscheiden.

zu d.)

Solchen Beeintrachtigungen wird polizei- und
ordnungsrechtlich entgegen gewirkt. Auf die
Stellungnahme zu b.) wird verwiesen.

zZue.)

Es ist richtig, dass bei Herstellung der Wege-
verbindung eine angemessene Beleuchtung
hergestellt werden muss. Es kann auch nicht
ausgeschlossen werden, dass die Beleuch-
tung auf die benachbarten Grundstiicke
auswirkt. Dieser Umstand ist insbesondere in
innerstadtischen Lagen nichts Ungewdhnli-
ches. Es ist aber nicht erkennbar, dass eine
Beleuchtung zu unzuléssigen Lichtimmissio-
nen auf den Nachbargrundstiicken fiihrt.
Maogliche Einwirkungen durch die Beleuch-
tung auf die Nachbargrundstiicke werden an
dieser Stelle aber nicht so hoch gewichtet
wie die Mdglichkeit, eine zusatzliche Wege-
verbindung herzustellen. Insofern tritt das
individuelle Interesse an der Aufrechterhal-
tung der abendlichen Ruhe hinter das Inte-
resse einer Verbindungsmoglichkeit fur gro-
Rere Bevolkerungskreise zuriick.

zu f.)
Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 29 (zu 3.) wird verwiesen.
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nen denkmalgeschiitzten Ensembles
durch weitere offentliche Wegeverbin-
dungen hat es nie gegeben. Es sind
keine Grunde ersichtlich, wieso von
dieser historisch gepragten Konzepti-
on abgewichen werden soll.

g.) Abgesehen von den hohen Kosten
fur die Erstellung des Weges, er-
scheint eine weitere Zuwegung zum
Léwenwall nicht erforderlich, da der
Léwenwall selbst fur die Bewohner
des Klint ohne wesentliche Umwege
Uber die Ritterstral3e und Magnitor auf
der einen und Uber die Auguststral3e
und Kurt-Schumacher-StralRe auf der
anderen Seite erreichbar ist. Fur geh-
behinderte Personen ist der einen
Hohenunterschied von mehreren Me-
tern ausgleichende, mit Treppenstu-
fen terrassierte Weg sowieso nicht
begehbar. Die Abwagung der Belange
spricht deshalb im Ergebnis gegen die
Ausweisung der Wegeverbindung.

2. Entgegen den bisherigen Entwirfen
soll nunmehr ein rickwartig an das
Grundstiick unserer Mandanten an-
grenzender Bereich der Straf3e Klint in
den Bebauungsplan IN 235 einbezo-
gen werden. Fir die dortige Bebau-
ung am Klint werden neue Baugren-
zen vorgesehen mit einer 2-3- ge-
schossigen Bauweise, die es offenbar
erlaubt, 3-geschossig wesentlich wei-
ter als bisher die Bebauung in Rich-
tung Grundstiick unserer Mandanten
zu verdichten. Eine solche massive
heranriickende Bebauung im rickwér-
tigen Bereich wiirde nicht nur die Ei-
gentumsverhaltnisse unserer Man-
danten erheblich beeintrachtigen,
vielmehr werden hierdurch auch die
Planungsziele verletzt wonach es da-
rum geht, (...)die Garten zu erhalten,
wobei eine Hinterliegerbebauung un-
zulassig ist. Bezeichnetes Ziel der
Planung ist es insofern, die Bebauung
entlang der Walle der historischen
Konzeption anzunahern, die Bebau-
ung zu entzerren, aber nicht zusatz-
lich zu verdichten.

zug.)

Die allgemeine Notwendigkeit stellt kein aus-
reichendes Kriterium flr eine Wegeverbin-
dung dar. Der Weg stellt ein zusatzliches
Angebot dar, um die Attraktivitat fir FuRgan-
ger in diesem Bereich zu erhtéhen und wiirde
eine direkte Verbindung zwischen dem dicht
bebauten Magniviertel und den Griinanlagen
des Wallrings herstellen. Mit dem Weg ist ein
Hohenunterschied von ca. 4 - 5 m zu tber-
winden. Dies ergibt ein Gefélle von ca.

6 - 7 %. Rampenanlagen sind somit mdglich.
Es ist aber richtig, dass ein behindertenge-
rechter Ausbau aufgrund des starken Gefal-
les nicht moglich ist.

Zu 2.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Eigen-
tumsverhaltnisse ist nicht erkennbar. Der
beschriebene Bereich ist am Klint mit einem
dreigeschossigen Gebaude und ruckwartig
mit einer zweigeschossigen Halle vollflachig
versiegelt. Die Halle befindet sich derzeit in
einem Abstand von ca. 15 m zur Wohnbe-
bauung am Léwenwall. Der vorliegende Be-
bauungsplan setzt fest, dass eine mdgliche
Neubebauung am Klint einen wesentlich
groReren Abstand zur Wohnbebauung am
Lowenwall einhalten muss. Der Abstand be-
tragt ca. 25 m. Es ist richtig, dass im Bereich
der Uberbaubaren Flache eine Bebauung mit
bis zu drei Vollgeschossen mdglich sein soll.
Durch die gleichzeitige Berticksichtigung der
landesrechtlichen Abstandsvorschriften aber
kann sichergestellt werden, dass es nicht zu
einer unzulassigen Beeintrachtigung der
Nachbarbelange kommit.

Eine Hinterliegerbebauung am Klint kann
aufgrund des Zuschnitts der Uberbaubaren
Flache weitestgehend ausgeschlossen wer-
den. Da der Baublock am Klint nicht zum
Wallring sondern vielmehr zum dicht bebau-
ten Magniviertel orientiert ist, ist das fur den
Wallring formulierte Planungsziel des Aus-
schlusses von Hinterliegerbebauungen fur
den Bereich Klint nicht zwingend. Fur den
Bereich soll eine Grundflachenzahl von 0,6
festgesetzt werden. Damit kann kinftig nur
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3.

In unmittelbarer ,Horweite" vom
Grundstiick unserer Mandanten be-
findet sich bei dem Gebaude der Loge
am Loéwenwall entgegen der Rege-
lungen der Wallringsatzung ein gast-
ronomischer Betrieb, der zu standigen
Konflikten mit den Anwohnern flhrt
und der unvereinbar ist mit der Aus-
weisung als WA 1. Aufgrund ihrer
leidvollen jahrzehntelangen Erfahrun-
gen kénnen unsere Mandanten nur
die Einwendungen der Anwohner der
BismarckstralRe, Moltkestal3e und
AdolfstralRe gegen die dort geplante
Zulassung von Speise- und Schank-
wirtschaften unterstiitzen. Derartige
Betriebe sind mit der nach der Be-
grindung zum B-Plan zu starkenden
Wohnnutzung nicht zu vereinbaren
und flhren zu unerwiinschten Fehl-
entwicklungen, vor denen der Wallring
nach dem obersten Planungsziel fur
den Bebauungsplan zu schitzen ist.

etwas mehr als die Halfte der Grundstiicke
versiegelt werden, so dass vollflachige Ver-
siegelungen, wie derzeit im Bestand vorhan-
den, kiinftig unzulassig sind. Die Uberbauba-
ren Flachen fuhren damit nicht zu einer Ver-
dichtung, die den Planungszielen am Wall-
ring zuwiderlaufen wirde.

Zu 3.

Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 2 + 29 wird verwiesen. Die Genehmigung
einer vergleichbaren Nutzung ist im gesam-
ten Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplanes kinftig unzuléssig.

Die Genehmigung fur den Gaststattenbetrieb
am Lowenwall 9 wurde am 11. 12. 1961 er-
teilt. Damit geniel3t die Gaststatte in der bis-
herigen Art und Gré3e Bestandsschutz.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 31
Schreiben vom 13.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

1. Baumdarstellungen

Der auf dem Grundstiick Campestral3e 26
sudostlich des Haupthauses dargestellte Be-
standsbaum (alter Apfelbaum) ist nicht mehr
existent.

Westlich des Hinterhauses ist ebenfalls ein
Baum dargestellt, von dem schon bei unse-
rem Kauf des Grundstiicks nur noch der
Baumstumpf vorhanden war.

2. Bestandsgebaude

Historische Bestandsgebaude sollten grund-
satzlich erhalten und umgenutzt werden
kénnen, auch bei der Lage in Gartenberei-
chen. Hierfur spricht:

- Sicherung historischer Bausubstanz und
Strukturen, dies ist teilweise nur durch eine
Umnutzung moglich

- Gleichbehandlung mit dem Grundsttick
Campestral3e 7

- Foérderung einer Stadt der kurzen Wege

- Nachhaltige Stadtplanung/ Bauen durch
Umnutzung vorhandener Bausubstanz

zu 1.
Nach entsprechender Prifung werden die
Baumdarstellungen korrigiert.

Zu 2.

Grundsatzlich haben alle rechtmafig errich-
teten Gebaude Bestandsschutz. Das schlief3t
Nebengebaude mit ein. Eine Sanierung ist
daher maoglich.

Einer Umnutzung der oftmals riickwartigen
Nebengebaude zu beispielsweise Wohnzwe-
cken stehen aber die Planungsziele des Be-
bauungsplanes entgegen, wonach keine Hin-
terliegerbebauungen entstehen sollen.

Lediglich bei unter Denkmalschutz stehen-
den Gebauden kann eine Befreiung von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes in
Aussicht gestellt werden, wenn sich die ge-
plante Wohn- oder Bironutzung dem Ver-
wendungszweck des Hauptgebaudes unter-
ordnet und keine eigenstandige Wohneinheit
gebildet wird.

Die bestehende Bebauung an der Cam-
pestralde 7 ist nur eingeschrankt vergleich-
bar. In den ehemaligen Voigtl&ander- Werken
sollen die bestehenden gewerblichen Nut-
zungen innerhalb des Wohngebietes WA 2
gesichert werden. Nutzungsénderungen sol-
len zulassig sein, um den in die Tiefe des
Grundstucks hineinreichenden Gebaude-
komplex der ehemaligen Voigtlander-Werke
in seiner Gesamtheit erhalten zu kénnen.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird teilweise ge-
folgt.
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Stellungnahme Nr. 32
Schreiben vom 11.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

1. Der Bereich des Wallrings soll gemaf3
der Planbegrindung ausdriicklich als
ruhiges Wohngebiet erhalten bleiben
und explizit die Wohnnutzung gestarkt
werden.

In dem Gebiet, in dem sich auch die
Grundstticke meiner Mandanten be-
finden, gilt derzeit die Wallring-
Satzung, mit der gewerbliche Nutzung
komplett ausgeschlossen wurde, in
Verbindung mit dem alten B-Plan

IN 1.

Meinen Mandanten steht bei Uberpla-
nung ein Gebietserhaltungsanspruch
zu, der sich auch durchzusetzen hat,
soweit nicht ganz wesentliche andere
Belange entgegenstehen. Dement-
sprechend war hier statt der Festset-
zung eines WA-Gebietes die Festset-
zung eines WR-Gebietes erforderlich,
da nach eigener Planbegriindung ge-
rade keine Belange, keine Interessen
der Stadt bestehen, die der ruhigen
Wohnnutzung entgegenstiinden, son-
dern vielmehr mit der Planung diese
ruhige Wohnnutzung gerade -weiter-
ermdglicht und gefestigt werden soll.

Der Festsetzung eines WR-Gebietes
stehen die im Bereich Lowenwall vor-
handenen einzelnen Praxen von Frei-
beruflern vor dem Hintergrund des 8
13 BauNVO auch nicht entgegen. Fur
die Verwaltungsnutzung in der Villa
Gerloff, kdnnte, da sie sich am Ende
des Lowenwalls befindet, unproble-
matisch eine abweichende Feststel-
lung getroffen werden.

Mit einer solchen Planung kann dem
festgesetzten Planungsziel, die
Wohnnutzung zu starken, am besten
entsprochen werden.

zu 1.

Die Festsetzung Allgemeiner Wohngebiete
entspricht sowohl den am Wallring vorhan-
denen Nutzungen als auch dem Planungs-
zZiel, die Wohnnutzung zu starken. Die Fest-
setzung Reiner Wohngebiete wirde der
tatsachlichen Nutzung nicht entsprechen,
wonach die Wohngebiete am Wallring mit
zahlreichen Blros, Praxen, Kanzleien sowie
mit Anlagen fur soziale, gesundheitliche und
mit kulturellen Zwecken dienenden Gebéau-
den durchmischt sind. Es ist richtig, dass
gemaR § 13 BauNVO auch in Reinen
Wohngebieten Raume fiir freie Berufe zu-
l&ssig sind. Allerdings beschréankt der Ge-
setzgeber dies bewusst auf einzelne Raume
und macht so deutlich, dass es sich um
untergeordnete Nutzungen handeln soll.
Dartber hinaus sind in Reinen Wohngebie-
ten neben dem Wohnen nur Anlagen zur
Kinderbetreuung allgemein zul&ssig. Anla-
gen fur kirchliche, kulturelle, gesundheitliche
und sportliche Zwecke sind in Reinen
Wohngebieten nur ausnahmsweise zulassig
und durfen nur den Bedurfnissen der Be-
wohner des Gebietes dienen, sie dirfen
also keine gesamtstadtische Bedeutung
aufweisen. Das Haus der Braunschweigi-
schen Stiftungen in der ehemaligen Gerloff-
schen Villa am Lowenwall wéare bei Festset-
zung eines Reinen Wohngebietes bei-
spielsweise kunftig unzuléssig. Der Vor-
schlag hier eine abweichende Festsetzung
zu treffen ist nicht zielfiUhrend, da dann auf
anderen Standorten innerhalb der Wohnge-
biete vergleichbare Nutzungen ausge-
schlossen waren.

Auch die in der Wallringsatzung getroffene
Regel, wonach Buros, Kliniken und ahnliche
Nutzungen, die den Wohncharakter nicht
storen zulassig sind, entspricht nicht dem
Charakter eines Reinen Wohngebietes. Im
Bebauungsplan IN 1 wurden keine Festset-
zungen zur Art der baulichen Nutzung ge-
troffen.

Entlang der ehemaligen Promenaden werden
die Wohnnutzungen gestarkt, indem die vom
Gesetzgeber in einem Allgemeinen Wohnge-
biet fur zulassig festgelegten Nutzungen ein-
geschrankt werden. So werden in allen
Wohngebieten am Wallring Gewerbebetrie-
be, Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus-
geschlossen. Der Léwenwall gehort in dem
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2. Gem. der Planbegrindung werden

entlang der grol3en Magistralen, den
Hauptein-und-ausfahrten aufgrund der
bestehenden Verkehrsbelastungen
und der dort vorhandenen Nutzungen
Mischgebiete festgesetzt. Dement-
sprechend soll auch entlang der den
Wallring kreuzenden Strafl3en und
Magistralen eine Offnung des Nut-
zungsspektrums moglich sein, wobei
jedoch Konflikte mit den angrenzen-
den Wohnbereichen auszuschliel3en
sind.

Es wird davon ausgegangen, dass
das Vorgenannte die Begriindung da-
fur bieten soll, dass das Grundstuick
Léwenwall 6, das letzte Grundstuick
am Lowenwall in Richtung Kurt-
Schumacher-Stral3e, als MI-Gebiet
festgesetzt wurde.

Fur das vorgenannte Grundstiick lie-
gen jedoch die allgemein fiir den
Kreuzungsbereich zwischen Wall und
Magistralen angenommenen vorge-
nannten Voraussetzungen nicht vor.

Das Grundsttick grenzt nicht unmittel-
bar an die Kurt-Schumacher-Strafie
an, sondern liegt ca. 4 — 5 m Uber
dem Niveau der Kurt-Schumacher-
Straf3e und wird ausschlieRlich vom
Lowenwall her erschlossen. Es wird
vom Verkehr der Kurt-Schumacher-
Stral3e nicht tangiert.

Da das Grundstiick ausschlief3lich

Zusammenhang zu den am starksten ge-
schutzten Bereichen, in denen zusatzlich die
der Versorgung des Gebietes dienenden
Laden sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten, Betriebe des Beherbergungsgewerbes
und Anlagen fir Verwaltungen kiinftig unzu-
l&ssig sein sollen. In den Wohngebieten in-
nerhalb der Okerumflut sind damit nur
Wohngebaude sowie Anlagen fir kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke allgemein zulassig.

Mit den getroffenen Nutzungsfestsetzungen,
die die Steuerungsmaoglichkeiten der Baunut-
zungsverordnung ausschopft, wird dem Pla-
nungsziel, die Wohnnutzung zu starken, in
vollem Umfang entsprochen und es entsteht
kein Gebiet, das dem dort derzeit geltenden
Planungsrecht nicht entsprechen wiirde.

Zu 2.
Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 2 wird verwiesen.

Das Grundstiick Lowenwall 6 wird zwar nicht
von der Kurt-Schumacher-Stral3e erschlos-
sen, dennoch liegt das Grundsttick im Ein-
flussbereich dieser StralRe. Die derzeitige
Nutzung als Geschéftsgebaude rechtfertigt
dariiber hinaus die beabsichtigte Festset-
zung als Mischgebiet. In dem Geb&ude be-
finden sich ausschlie3lich Rechtsanwalts-
kanzleien. Auch entsprechen die 6rtlichen
Verhéltnisse in der angrenzenden (aul3erhalb
des Geltungsbereiches liegenden) Umge-
bung entlang der Kurt-Schumacher-Straf3e
der festgesetzten Mischgebietsnutzung.

Die derzeitige Nutzung fuhrt nicht zu Konflik-
ten mit der angrenzenden Wohnnutzung. Bei
Nutzungsénderungen ist der 8 15 der BauN-
VO zu beachten. Danach sind Nutzungen,
die fur die Umgebung zu unzumutbaren Be-
lastigungen oder Stérungen fihren unzulas-
sig. In dem Zusammenhang ist bei spéateren
Genehmigungen auch die Erschliel3ung des
Grundstuicks vom Lowenwall zu beachten.

Mit Hinweis auf den § 15 BauNVO und vor
dem Hintergrund der eingeschrankten Nut-
zung in allen geplanten Mischgebieten ent-
lang des Wallrings, besteht nicht die Gefahr
stadtebaulicher Fehlentwicklungen oder der
Verfehlung der fur die innerhalb der Okerum-
flut formulierten Planungsziele. Die derzeitige
Geschéftsnutzung des Gebaudes am Lo-
wenwall 6 wére in einem WA - oder gar in
einem WR-Gebiet kiinftig nicht mehr zulas-
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vom Léwenwall her erschlossen wird,
ist die Festsetzung eines MI-Gebietes
an dieser Stelle unzuldssig, denn die
durch diese Festsetzung ermaoglichte
erweiterte Nutzung, insbesondere et-
wa durch Schank-und Speisewirt-
schaften und den damit einhergehen-
den Larm durch Gaste und zusatzli-
chen PKW- und Zulieferverkehr, der
ausschlie3lich Gber den Léwenwall
laufen musste, wirde eine erhebliche
Unruhe/Ruhestérung in das angren-
zende Wohngebiet am Lowenwall
hineintragen, die in diesem Gebiet
ausweislich der Planbegrindung ge-
rade nicht gewiinscht wird. Dies gilt
auch fir evtl. gesteigerten Erschlie-
Bungs-/Zufahrtsverkehr fir bei Fest-
setzung eines MI-Gebietes dort eben-
so zulassige Anlagen fur Verwaltun-
gen oder soziale Zwecke.

Ein dem entgegenstehender Belang,
wegen eines etwaigen Kontakts zur
Magistrale Kurt-Schumacher-Straf3e
diese weitgehenden Nutzungen zu
ermdglichen, ist aus dem oben ge-
nannten Grund nicht gegeben, da
dem Grundstick eben dieser Kontakt
zur Kurt-Schumacher-Stral3e fehlt.

Der Bereich ist mithin mindestens als
WA 1, wenn nicht als WR-Gebiet fest-
zusetzen, um den Schutz der angren-
zenden Wohngebiete am Wall vor den
oben exemplarisch genannten ande-
ren Nutzungen zu gewabhrleisten. (...)

Entlang des Walls wurden gemaR der
Plan - Begriindung Baugrenzen zum
Schutz des Wallrings vor Bebauung in
zweiter Reihe und zur langfristigen Si-
cherung der dort tberwiegend vor-
handenen parkahnlichen Géarten fest-
gesetzt. Dieses Ziel mit der entspre-
chenden Umsetzung ist im Grundsatz
nachvollziehbar.

Entlang der Grundsttuicke Lowenwall 8
— 11 ist jedoch die konkrete Art und
Weise dieser Festsetzung bzw. sind
die im Zusammenhang mit dieser vor-
genommenen erganzenden Festset-
zungen in der aufgenommenen Art
und Weise zu unbestimmt und somit
S0 wie vorgenommen nicht zulassig.

Die Festsetzung der von der Bebau-

sig.

zu 3.
Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 30 (zu 2.) wird verwiesen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Fest-
setzungen im Bereich der Grundstiicke L6-
wenwall 8 - 11, wird zwischen dem WA 1-
Gebiet am Lowenwall und dem MI 1.3- Ge-
biet am Klint in der Planzeichnung eine Nut-
zungsabgrenzung aufgenommen. Der Ver-
lauf der Nutzungsabgrenzung zwischen den
beiden Baugebieten unterschiedlicher Nut-
zung orientiert sich am Grundsticksverlauf.
Die Planzeichnung wird entsprechend ange-
passt.

Die textliche Festsetzung I.1.7, in der es
heil3t, dass ,Nutzungsanderungen auch im
Bereich nicht Uberbaubarer Flachen zulassig
sind“, bezieht sich allerdings auf das Grund-
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ung ausgeschlossenen Teile der
Grundstticke erfolgt nicht nur korrekt
durch Angabe einer Baugrenze son-
dern zuséatzlich noch durch die Fest-
setzung einer ,hicht Gberbaubaren
Flache* durch eine hellgrine Kenn-
zeichnung des Gebiets.

Ferner wird die Art der baulichen Nut-
zung mittels Zuweisung durch ent-
sprechende Pfeile, die von den ent-
sprechenden Textangaben ausgehen,
und ausschlieB3lich auf den stral3en-
nahen bebaubaren Grundstiicksbe-
reich vor der Baugrenze, in diese
Baufelder zeigen, festgesetzt und auf
diesen Bereich beschrankt.

Hinzu kommt die textliche Festset-
zung zum Bebauungsplan mit der An-
gabe: ,Nutzungsanderungen sind
auch im Bereich nicht Gberbaubarer
Flachen ...zulassig", ohne dass weiter
angegeben wird, nach welcher Mal3-
gabe d.h. was fur Nutzungsanderun-
gen im jeweiligen Gebiet zulassig sein
sollen.

Zunachst einmal ist festzuhalten, dass
die Kennzeichnung einer nicht tGiber-
baubaren Flache durch hellgrine Un-
terlegung in der Planzeichenverord-
nung nicht vorgesehen und damit
nach allgemeiner Meinung nicht zu-
lassig ist.

Zudem ist offensichtlich, dass inner-
halb dieser ,nicht tberbaubaren Fla-
chen” nicht in jedem solchen Gebiet
jegliche Anderung in jegliche Nutzung
zulassig sein kann.

In allen tbrigen Bereichen des Plan-
gebietes ,Wallring-Ost" besteht - so-
weit Uberschaubar — eine Orientierung
der durch Baugrenze und ,Grunfar-
bung” festgesetzten nicht tiberbauba-
ren Flachen stets nur zu einer (Stra-
Ben)Seite hin, so dass sich aus die-
sem Zusammenhang nachvollziehba-
re und vorhersehbare Vorgaben fur
einen moglichen Umfang einer Nut-
zungsanderung in diesen Gebieten
aus den Festsetzungen des direkt an-
grenzenden bebaubaren Gebiets er-
geben.

Im Bereich Lowenwall Nummer 8 — 11

stiick der ehemaligen Voigtlanderwerke in
der Campestral3e 7. Dies ist eindeutig zuge-
ordnet und hat mit der Planzeichnung im Be-
reich der Grundstticke Léwenwall 8 -11 keine
inhaltliche Verbindung.

Die hellgriine Farbe der als nicht Giberbaubar
festgesetzten Flachen wurde in allen Bebau-
ungsplanen am Wallring verwandt. Sie dient
der besseren Verdeutlichung des Planungs-
inhaltes und ist gemalf § 2 Abs. 2 der Plan-
zeichenverordnung (PlanzV) zulassig.
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befindet sich jedoch der — wohl einzi-
ge — Bereich einer ,nicht Gberbauba-
ren Flache" zwischen zwei als bebau-
bar gekennzeichneten Gebieten und
zwar konkret zwischen zwei bebauba-
ren Gebieten mit unterschiedlicher
Festsetzung der Art der baulichen
Nutzung — derzeit WA bzw. MI.

Die textliche Festsetzung ,Nutzungs-
anderungen sind auch im Bereich
nicht Gberbaubarer Flachen zulassig”
ist fir diesen Bereich, so wie vorge-
nommen, unzulassig da zu unbe-
stimmt. Erforderlich ist in diesem Be-
reich eine eindeutige graphische
und/oder textliche Festlegung, dass
im Bereich der gesamten Grundstucle
Lowenwall 8 -11, Flurstiicke 112/1,
113/1, 114/6 sowie 114/5 und 114/7
der Flur 4, Gemarkung Innenstadt, bei
Nutzungsanderungen fir dieseAnde-
rungen die baurechtlichen Vorgaben
des zum Loéwenwall hin festgesetzten
Wohngebietes gelten sollen, (...)

Die eindeutige Festsetzung der Orien-
tierung von Nutzungsanderungen auf
den Grundstucken Léwenwall 8 — 11
an der dortigen Wohngebietsfestset-
zung ist notwendig zudem, weil Nut-
zungen auf den oben genannten
Grundstiicken unmittelbaren Einfluss
auf die angrenzenden Nutzungen auf
den Grundstucken am Lowenwall hat-
ten. Die Mdglichkeit einer weiterge-
henden Umnutzung etwa im Sinne ei-
nes Ml-Gebietes (...) muss eindeutig
ausgeschlossen werden, (...)
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird teilweise ge-
folgt.

Stellungnahme Nr. 33
Schreiben vom 11.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

l.
Das Gebiet Klint 18-21 sowie Jodutenstral3e
6/6a befinden sich derzeit im unbeplanten
Innenbereich, auch nach der Begriindung des
Bebauungsplanes unzweifelhaft nicht im Be-
reich des Wallrings. Es liegt auch topogra-
fisch streng von der Wallring-Bebauung ab-
gegrenzt auf einem ca. vier bis funf Meter
tieferen Niveau als die Bebauung entlang des
Wallrings.

Die Erweiterungen des Plan-Gebiets des
Wallrings gerade um die entsprechenden
Flurstiicke 101/2, 153/3 der Flur 4 der Ge-
markung Innenstadt, Klint 18 -21 und
Jodutenstralie 6, 6a, als einzige Abschnitte
der StrafRRen Klint und Jodutenstralle, er-
scheint unzuldssig, da willkirlich, zumal die
Ubrigen Abschnitte der StraRen Klint und
Jodutenstrale nicht ebenfalls einbezogen
wurden.

Eine Erlauterung dafir, warum ,ausgerech-
net" der vorgenannte kleinrGumige Bereich
mit in diesen Bebauungsplan einbezogen

wurde, liefert die B-Plan-Begriindung nicht.

Insbesondere erscheinen jedoch einige we-
sentliche Festsetzungen im dortigen Gebiet
unzulassig, da vollig willkurlich ohne Angabe
und Vorliegen eines nachvollziehbaren stad-
tebaulichen Grundes deutliche Nachteile in
der Nutzbarkeit der Grundstticke fur meine
Mandanten geschaffen werden:

So wird eine neue Baugrenze mitten durch
heute vorhandene Bauten im Norden und
Nord-Osten des Gebiets und eine Baugrenze,
die die gesamte vorhandene Bebauung im
Siud-Osten (Jodutenstral3e 6 a und die sud-
lich angrenzenden Bauten) fur die Zukunft —
jenseits des Bestandsschutzes — eng nur auf
Nutzungsanderungen der vorhandenen Bau-
substanz begrenzt und langfristig dort Be-
bauung ausschliel3t, festgesetzt.

Ahnliche Baugrenzen entlang des Wallrings
sollen gem. der B-Plan-Begrindung dazu
dienen, die Bebauung der dortigen Grundsti-
cke am Wallring in zweiter Reihe zu verhin-

zu l.

Es ist zwar richtig, dass die Grundstiicke am
Klint derzeit nicht im Geltungsbereich eines
Bebauungsplanes liegen — sich also im un-
beplanten Innenbereich befinden — ,dennoch
koénnen sie in den Geltungsbereich eines
neuen Bebauungsplanes einbezogen wer-
den.

Da es nach § 1 BauGB Aufgabe der Bauleit-
planung ist, die bauliche und sonstige Nut-
zung der Grundstiicke in der Gemeinde vor-
zubereiten und zu leiten, wurde der Bereich
um den geplanten FuBweg zwischen Klint
und Lowenwall mit in den Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplanes aufge-
nommen. Gemal des Aufstellungsbeschlus-
ses vom 4. Mai 2010 ist der Bereich zwi-
schen dem Klint und dem Léwenwall im Gel-
tungsbereich enthalten.

Die Zugehorigkeit der Grundstlicke zum
Braunschweiger Wallring ist nicht alleinige
Voraussetzung, um in den Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplanes einbe-
zogen zu werden. Die Wallring- Bebauungs-
plane sollen die im Gesamtkonzept fur den
Wallring erarbeiteten Planungsziele pla-
nungsrechtlich sichern. Dazu gehort es, das
offentliche Wegenetz entlang der Umflutgra-
ben und des Wallrings mit entsprechenden
Vernetzungen in die umliegenden Quartiere
auszubauen und entsprechend planungs-
rechtlich zu sichern.

Auf die Stellungnahme zu den Stellungnah-
men Nr. 1 und Nr. 29 wird verwiesen.

Die Festsetzungen im Zusammenhang mit
dem geplanten FuBweg werden in der Be-
grindung entsprechend erlautert.

In Bezug auf die Aussage, dass wesentliche
Festsetzungen im dortigen Gebiet (MI-
Gebiet) willkurlich und damit unzulassig sei-
en wird auf die Stellungnahme zur Stellung-
nahme Nr. 30 (hier zu 2.) verwiesen.

Die getroffenen Festsetzungen zur Art und
zum Mal3 der baulichen Nutzung berticksich-
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dern und die dort Gberwiegend vorhandenen
parkahnlichen Garten zu schitzen.

Der Klint gehort jedoch auch nach der Plan-
Begriindung eindeutig nicht zum Wallring-
Gebiet. Der vorliegende B-Plan will jedoch
ausdricklich gerade nur Ziele und Konzepte
fur das Wallring-Gebiet formulieren und fest-
setzen. Die 0.g. Begrindung fir die Baugren-
zen kann mithin fir die Baugrenze im Gebiet
Klint 18-21 und Jodutenstral3e 6/6a nicht her-
angezogen werden. (...)

Ein entsprechender Wertverlust der Grund-
stucke ist durch nichts gerechtfertigt. (...)

Auch die Baugrenze im Norden erscheint
willkdrlich. Sie scheint allenfalls von der Stadt
gewilnscht, um nachtraglich einen Abstand
zu dem jetzt geplanten Weg herzustellen. Der
Weg steht jedoch seit ca. 1950 im Eigentum
der Stadt. Im Laufe der neunzehnhundert-
funfziger Jahre erst wurde auch der heute an
dieser Stelle errichtete Bau genehmigt.

Soweit man die Herstellung eines Weges auf
diesem Flurstiick 115/10 und 115/8 ernsthaft
gewollt hatte, hatte seinerzeit bereits eine
Genehmigung fur einen Bau ohne jeglichen
Abstand zu dieser Flache nicht erteilt werden
durfen. Es erscheint heute willktrlich, jetzt
nachtréglich nach tber 60 Jahren das vor-
handene Eigentum mit der potenziellen
Pflicht zu belasten, Teile des rechtmallig be-
stehenden Wohn-und Geschaftshauses lang-
fristig beseitigen zu sollen — insbesondere da
ein zwingender stadtebaulicher Grund hierfur
nicht genannt wird und nicht ersichtlich
ist.(...)

Es existiert eine Zufahrt zu dem Gebaude-
komplex im Nord-Osten des Bereichs von der
Seite des Lowenwalls her. Soweit die Bebau-
ung des Flurstiicks 153/3 am Klint bis zur
rickwartigen Grenze langfristig fir unzulassig
erklart wird, ist damit gleichzeitig der Vorteil
der Zufahrt vom Loéwenwall entzogen. Der

tigen zum einen die zum Magniviertel orien-
tierte Lage der Bebauung am Klint und an
der JodutenstralRe und zum anderen die
Nachbarschaft zum geschitzten Wohnbe-
reich am Lowenwall.

Wirden - wie gewiinscht — Festsetzungen
getroffen werden, die sich am derzeitigen
Bestand orientieren, kdnnte dies zu Konflik-
ten zwischen dem Wohnen und den im
Mischgebiet zulassigen Gewerbebetrieben
fuhren, zumal am Klint kiinftig eine Neube-
bauung mit bis zu maximal drei Vollgeschos-
sen zulassig sein soll.

Innerhalb des baulichen Bestandsschutzes
ist die Nutzung der vorhandenen Gebaude-
substanz angemessen moglich. Bei der zu
unterstellenden Restnutzungsdauer der
rickwartigen Gebaude ist auch kein erhebli-
cher Vermdgensnachteil erkennbar. Erst mit
grundlegenden Veranderungen uber den
Bestandsschutz hinaus greifen die getroffe-
nen Festsetzungen.

Die im Norden, vom geplanten Weg um ca.
5 m zurlickversetzte Baugrenze bertcksich-
tigt die angestrebte bauliche Entwicklung in
diesem Bereich. Auch hier soll mit den ge-
troffenen Festsetzungen kiinftigen Nutzungs-
konflikten vorgebeugt werden.

Das in den funfziger Jahren direkt am ge-
planten Weg genehmigte Geb&ude wurde
unter anderen rechtlichen Bedingungen ge-
nehmigt. Wie eingangs richtig erwahnt, be-
finden sich die Grundstiicke am Kilint bis heu-
te im unbeplanten Innenbereich. So wurde
erst im Rahmen der Sanierungsplanung
2004 im Zusammenhang mit Umgestal-
tungsmaflinahmen in den Straf3en Klint und in
der JodutenstralRe die Planung fir die Ful3-
wegeverbindung forciert und erst im Jahre
2005 wurde die Flache offentlich gewidmet.
Damit ist keine Pflicht verbunden, das in Re-
de stehende Gebaude zu beseitigen. Viel-
mehr greifen auch hier die Bestimmungen
des baurechtlichen Bestandsschutzes.

Die vom Léwenwall aus bestehende Zufahrt
fur das am Klint gelegene Grundstiick Flst.
Nr. 153/3 hat ebenfalls Bestandsschutz. Dar-
Uber hinaus verhindern die getroffenen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes kiinftig
nicht eine derartige Zufahrt. Da das Grund-
stuck vom Kilint aus erschlossen ist, ist eine

254 von 325 in Zusammenstellung




TOP 17.

-30 -

zwischen der rickwartigen Grenze des Flur-
stucks 153/3 und dem Flurstiick 114/7 beste-
hende Gelandeversprung von dort ca. funf
Metern wirde eine Zufahrt vom Léwenwall
unmaglich machen, wenn die Bebauung lang-
fristig nicht bis an die vorgenannte Grenze
herangerickt verbleiben bzw. erneuert wer-
den durfte. Hiermit ginge eine deutliche Ver-
schlechterung der Nutzung des Grundsticks
mit entsprechend erheblichem Wertverlust
einher, ohne dass dem ein vorrangiger Be-
lang fur eine solche Planung gegenlberstin-
de. Dies ist unzulassig und verletzt meine
Mandanten in ihren Rechten.

Die privaten Belange des Eigentumsschutzes
meiner Mandanten wurden auch hier unzu-
reichend berlcksichtigt bzw. unverhaltnisma-
Big und unvertretbar zuriickgesetzt.

Es wird daher dringend angeregt, dieses
Teilgebiet des B-Planentwurfs mit samt dem
Weg wieder aus der Planung herauszuneh-
men.

Jedenfalls sind die vorgenannten Baubegren-
zungen und die Beschrankung der GRZ auf
0,6 herauszunehmen.

Dies wurde zudem das Problem I6sen, dass
der ,unbebaubare Bereich" zwischen dem
Wohngebiet im Osten und dem Mischgebiet
im Westen derzeit zu unbestimmte Festset-
zungen bzgl. einer moglichen Nutzungsande-
rung wahrend des Bestands der Bausubstanz
enthalt. (...)

Il.

Des Weiteren erweist sich die Festsetzung
der Wegeflache auf den Flurstiicken 115/8,
153/1 und 115/10 der Flur 4 der Gemarkung
Innenstadt als dffentlicher Weg als rechtswid-
rig, da sie meinen Mandanten (...) komplett
unzumutbar, und andererseits auch nicht von
einem zwingenden Grund der Erforderlichkeit
getragen ist.

Die Planbegriindung fuhrt zur Rechtfertigung
der Schaffung der o6ffentlichen FulRwegever-
bindung lediglich aus ,mit dem Weg soll in
der Art der Braunschweiger Steigen und Twe-
ten ein direkter Zugang von den Wohnberei-
chen des Magniviertes zum Léwenwall ge-
schaffen werden.” Die Begriindung ist unzu-
reichend.

Der Weg ist nicht nachhaltig erforderlich, so-
dass potenzielle Vorteile seiner Schaffung die

solche Zufahrt auch nicht zwingend notwen-
dig. Mit den Festsetzungen des Bebauungs-
planes wird kinftig eine klare stadtebauliche
Situation hergestellt. Die ErschlieBung der an
Klint und Léwenwall gelegenen Bebauung ist
danach eindeutig den jeweiligen Straf3en
zugeordnet. Fur die Grundstiickseigentiimer
am Klint entstehen somit keine unzumutba-
ren Nutzungsbeeintrachtigungen.

Die Ausfuihrungen verdeutlichen, warum der
Bereich zwischen dem Klint und dem L&-
wenwall Teil des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes ist und dass die getroffenen
Festsetzungen stadtebaulich begriindet und
nicht willkdrlich getroffen wurden. Die fest-
gesetzte GRZ von 0,6 entspricht den Vorga-
ben der Baunutzungsverordnung und stellt
die Obergrenze fir das Mal3 der baulichen
Nutzung dar.

In Bezug auf die unzureichend klare Abgren-
zung zwischen den beiden Baugebieten wird
auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 32 (Pkt.3) verwiesen.

zu Il
Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 1, 29 (hier zu 3.) und Nr. 30 wird verwie-
sen.

Der geplante Weg ist nicht rechtswidrig, bloR3
weil einige wenige private Interessen berthrt
werden. Der Weg stellt vielmehr ein 6ffentli-
ches Interesse dar. Es ist nachvollziehbar,
wenn die Herstellung des Weges als nicht
zwingend notwendig angesehen wird und
dieser aufgrund der vorhandenen Gelandesi-
tuation auch nicht behindertengerecht aus-
gebaut werden kann. Der Weg ist aber den-
noch dazu geeignet, mit einer weiteren Ver-
netzung verschiedener offentlicher Bereiche
zur stadtebaulichen Qualitat der Stadt beizu-
tragen.

Die Festsetzung des offentlichen Weges er-
folgt auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 11
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unten naher darzustellenden groben Nachtei-
le fir meine Mandantenschaft in der Abwa-
gung mit ihrem Gewicht nicht ansatzweise
aufwiegen oder gar Ubertreffen kénnten.

Soweit mit dem Weg ein Zugang von den
~Wohnbereichen“ des Magniviertes zum L6-
wenwall geschaffen werden solle, ist diese
Begriindung viel zu pauschal und damit bei
naherer Prifung im Ergebnis unzutreffend.
Eine kirzere Verbindung wirde allenfalls fir
die Einwohner am Klint geschaffen. Hierzu ist
anzumerken, dass die Anwohner des Hauses
Klint 18-21 bereits Uber die Gange im Haus
und den Ausgang zum Léwenwall hin eine
direkte Zugangsmoglichkeit zum Léwenwall
besitzen und eine weitere mithin ohnehin
nicht bendtigen. Die Anwohner im westlichen
Bereich des Magniviertels kénnen auf einen
kaum langeren Weg Uber die Auguststral3e
und die Ecke zur Kurt-Schumacher-Strale
das Gebiet am Léwenwall und Obelisken
erreichen. Die Anwohner im nérdlichen Teil
des Magniviertes bendétigen ausgerechnet
diesen schmalen Weg ohnehin nicht, sie
koénnen bereits heute bequem Uber die Stra-
e Magnitor das Naherholungsgebiet errei-
chen. Bei néherer Betrachtung schmilzt der
LVorteil“ mithin auf ein Minimum zusammen.

Hinzu kommt, dass ein ohnehin allenfalls
geringfugig kirzerer Zugang vorrangig fur
altere Leute oder/und Gehbehinderte von
Bedeutung sein konnte. (...)

Erwahnt sei zudem noch, dass auch ein al-
ternativer Zugang vom Klint zum Léwenwall
moglich erscheint, und zwar tber das ange-
kaufte Grundstiick Klint 4 durch den Park der
Villa Gerloff zum Léwenwall.

Il
Gegen die Einrichtung des 6ffentlichen Ful3-
weges an der beschriebenen Stelle spricht

BauGB. Die zwingende Notwendigkeit einer
Wegefihrung ist wie die vom Einwender ge-
nannte nachhaltige Erforderlichkeit nicht al-
leinige Voraussetzung fir die Festsetzung
eines offentlichen Weges. Wie unter Pkt. |
bereits erwahnt, ist der Weg dazu geeignet
das offentliche Wegenetz entlang der Um-
flutgraben und des Wallrings mit den umlie-
genden Quartieren zu verbinden. Die Fest-
setzung entspricht damit den Zielen des Be-
bauungsplanes.

Das Grundstick Klint 4 befindet sich nicht in
stadtischem - sondern in privatem Eigentum.
Die Ausfiihrungen zu diesem Grundsttick in
der Begriindung zum Bebauungsplan auf
Seite 24 sind unmissverstandlich. Danach
wurde ein ursprunglich zum Grundstuck der
Gerloffschen Villa gehdrendes Grundstiick
aus dem Geltungsbereich des Bebauungs-
planes genommen, da dort Garagen fur das
Grundstuck Klint 4 geplant sind. Auch das
Grundstuck der Gerloffschen Villa befindet
sich nicht in stadtischem Eigentum. Die Stadt
verfolgt in erster Linie die Wegeplanung auf
ihren eigenen und seit jeher dafir vorgese-
henen Grundstiicken. Daruiber hinaus ist es
nicht erklarbar, den Eigentimern im nordli-
chen Bereich des Klint das Planungsvorha-
ben ,zuzumuten®, wahrend es an anderer
Stelle abgelehnt wird.

zu 1l
Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 29 (hier zu 3.) und Nr. 30 wird verwiesen.
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hingegen bereits Folgendes:

Die Drogenszene in Braunschweig mag sich
auf verschiedene Bereiche im Stadtgebiet
verteilen, sie ist nach Beobachtung von An-
wohnern am Lowenwall sowie Polizeianga-
ben jedoch angesichts der Néhe des ,Drobs”
in der Kurt-Schumacher-Stral3e 26 und der
Verbindung von dort zum Gebiet am Lowen-
wall im Bereich des Obelisken auch heute
noch nicht unwesentlich vertreten. Bereits
nach Angaben der Polizei wére es sehr un-
glnstig, wenn dieser Weg eroffnet wiirde, da
die Leute aus der Drogenszene diesen bei
UberprufungsmaRRnahmen der Polizei als
zusatzlichen Fluchtweg zur Verfligung hatten.

Die Attraktivitat dieses Weges fur die Dro-
genszene sollte auch, wenn er nicht als dunk-
le Gasse gestaltet, sondern, wie anderweitig
bereits angedacht war, hell erleuchtet werden
soll, nicht unterschatzt werden, da der Weg
im Gebiet des Klint und Jodutenstralle endet,
wo sich diverse Hinterhofe, z.B. auf den Flur-
stiicken 101/2, 101/6,1 sowie der Schulhof
der Grundschule Klint, Flurstiick 10/2 der Flur
4 Gemarkung Innenstadt befinden. Dieses
verzweigte Wege-und Hofsystem durfte der
Szene als ,ideal“ erscheinen, um als Rick-
zugsorte bei Flucht vor der Polizei wie auch
zum Dealen zu dienen. (...)

Dieses diirfte auch fir die Offentlichkeit, fiir
die geschuitzte Nutzung der Griinflache am
Obelisken zur Naherholung unerwiinscht
sein. Jedenfalls ist es fiir meine Mandanten
als direkte Anwohner des Weges unzumut-
bar.

V.

Textliche Festsetzungen zur Ausgestaltung
des Weges fehlen in der B-Plan-Begriindung
vollstandig.

Geht man davon aus, was im seinerzeit statt-
gefundenen gerichtlichen Verfahren von der
Stadt vorgetragen wurde, ergibt sich Folgen-
des:

Die Stadt selbst hat erkannt, dass auf zwei
Dritteln des Weges dieser unmittelbar an vor-
handenen Gebaudemauern vorbeiflihren
wirde und damit eine erhebliche Gefahr von
Sachbeschadigungen durch Graffiti-
Bespriihung besteht, sodass dort jeweils
-Pufferzonen“ von ca. 1,50 m Breite durch
einen ca. 1, 80 m hohen Zaun nebst entspre-
chender Heckenbepflanzung hergestellt wer-

Daruber hinaus ist die Planung/Anlage eines
offentlichen FuRBweges kein Indiz fir eine
erhdhte Gefahr missbrauchlicher Inan-
spruchnahme. Vielmehr tragt ein 6ffentlicher
Weg zu vermehrter sozialer Kontrolle und
damit auch zu mehr Sicherheit bei.

Zu V.

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan in
Teil A werden auf der Grundlage des § 9
BauGB getroffen. Der vom Gesetzgeber vor-
geschriebene Katalog ist abschlieRend.
Festsetzungen zur Ausfiihrung von Wegen
sind darin nicht enthalten. In der Begriindung
zum Bebauungsplan wird auf Seite 75 er-
wahnt, dass die Ausformung und Gestal-
tung der Wege, Platze und Grinflachen
sowie ihre zeitliche Realisierung noch
nicht feststehen.

Es ist richtig, dass in den Sanierungsplanun-
gen eine Abschirmung zur direkt angrenzen-
den Bebauung am Léwenwall 12 und am
Klint 18 mit einem Zaun und einer Hecke
angedacht war. Die konkrete Gestaltung des
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den mussten/sollten. Auch auf den tbrigen
Abschnitten bzw. auf der jeweils anderen
Seite zu den Ubrigen privaten Grundstiicken
hin sollte entsprechend der Einsicht der Stadt
eine deutliche Abgrenzung durch hohe Zaune
und/oder Hecken zur Abschirmung der privat-
rechtlichen Nutzungen direkt neben dem weg
erfolgen.

Vor diesem Hintergrund und nachdem seit
Ankauf des Weges bzw. der Baugenehmi-
gung fur das Haus Léwenwall 12 1956 rund
50 Jahre vergingen, ohne dass das Grund-
stiick als Weg genutzt wurde, bis im Jahr
2005 die Widmung erfolgte, fuhrt zu einem
berechtigten Vertrauen meines Mandanten
darauf, dass die inzwischen seit Uber 50 Jah-
ren rechtmafige Nutzung des Hauses bei der
Frage, ob die vor inzwischen 65 Jahren an-
gedachte Wegenutzung heute noch realisiert
werden kann und soll, sehr wesentlich mit
bertcksichtigt wird.

Es kdnnen bei heutiger neuer Nutzung nicht
die baulichen Mindestabstande unbertcksich-
tigt bleiben. Da der Weg Uberwiegend Uber-
flissig ist, wie oben dargelegt, und seine Re-
alisierung zudem die Nutzung des Hauses
mindestens im Erdgeschoss und gerade an
der fur Wohnnutzer wesentlichen Sudseite
durch das ,Zustellen* der Fenster unzumut-
bar beeintrachtigen wirde, ist die Umsetzung
dieser Nutzung heute unrechtmafig.

Den minimalen Vorteilen des Weges stehen
die unzumutbaren Nachteile fir meinen Man-
danten entgegen. Dessen private Belange
werden durch die derzeitige Planung unver-
haltnismaRig und unvertretbar zuriickgesetzt.

Zudem wirde der Weg durch seine bestim-
mungsgemalie Benutzung erhebliche Ge-
rauschbelastungen der Anlieger durch dortige
Passanten im Garten-/Ruhebereich des Hau-
ses mit sich bringen. Mein Mandant hat aber
ein abwégungserhebliches Interesse, von
vermehrten LArmbelastungen verschont zu
bleiben.

Ferner soll eine gute Beleuchtung des Weges
ein ,Herumlungern” seitens Mitgliedern der
Drogenszene verhindern. Die entsprechende
Helligkeit direkt vor den OG-Siid-Fenstern
meines Mandanten wére ebenfalls unzumut-
bar. (...)

Sollte zudem die Reinigungspflicht (...) auf
die Anlieger abgewalzt werden, ware auch

Weges und die Frage der Ausformung maogli-
cher Abschirmungen sind aber im Rahmen
der Bauausfiihrung noch zu klaren.

Auf die obige Stellungnahme zu Pkt. Ill wird
verwiesen.

Dass eine Umsetzung des Ratsbeschlusses
von 2005 bislang nicht erfolgte, hat seinen
Grund in dem Uber sechs Jahre wahrenden
Gerichtsverfahren und dem Umstand, dass
2011 keine Sanierungsmittel mehr zur Verfu-
gung standen.

Die seit 50 Jahren wéhrende Wohnnutzung
erfolgt bis heute mit dem Wissen, dass die
Stadt seit 1950 Eigentiimerin der benachbar-
ten Grundsticke ist, um sich die Méglichkeit
offen zu halten einen FuBweg zu errichten.
Insofern sind die benachbarten Grundstiicke
entsprechend vorbelastet, wie dies auch im
Verwaltungsgerichtsurteil vom 22. Septem-
ber 2009 ausgefihrt wird. Die langjahrige
Wohnnutzung bildet damit keinen Grund den
Weg nicht umzusetzen. Auch wenn noch
Beschlisse zur konkreten Umsetzung des
Weges ausstehen, ist doch die bisherige Be-
schlusslage eindeutig.

Das Verwaltungsgericht hat 2009 weiter zu-
treffend ausgefihrt, dass die zur Verfiigung
stehende Breite des Weges einer Umsetzung
nicht entgegensteht. Die Breite des stadti-
schen Grundstiicksstreifens von 3 m ist aus-
reichend, um den FulRweg nebst Randbegri-
nung herzustellen. Die rechtlichen Bedingun-
gen fur diese Aussage haben sich seitdem
nicht verandert.

Im Hinblick auf mégliche Gerauschbelastun-
gen durch den Weg wird auf die Stellung-
nahme zu Stellungnahme Nr. 30 (zu 1b) ver-
wiesen.

Im Urteil des Verwaltungsgerichts wird im
Hinblick auf die geplante Beleuchtung des
Weges ausgefihrt, dass auch diese nicht zu
unzumutbaren Beeintrachtigungen fuhrt. Es
ist zu beriicksichtigen, dass die Beleuchtung
einer missbrauchlichen Nutzung des Weges
vorbeugt. Die innerstadtische Lage der an-
grenzenden Grundstticke bringt es driber
hinaus mit sich, dass schon jetzt Lichtimmis-
sionen auf die Grundstiicke einwirken. Eine
besondere Belastung kann darin nicht er-
kannt werden.

Zur Reinigungspflicht des Weges wird auf die
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dieses unzumutbar. (...)

Ein, wie dargelegt, durch lange Mauern, hohe
Einzdunungen und Hecken abgeschotteter
zudem sehr schmaler 70 m langer weg, durf-
te im Ubrigen nicht dem Sicherheitsbedirfnis
von potenziellen Passanten entsprechen,
insbesondere nicht dem Sicherheitsbedurfnis
weiblicher Passanten (...)- er stellt auch inso-
fern keine wiinschenswerte Einrichtung fir
die Offentlichkeit dar. (...)

Durch die Planung des Weges werden Kon-
flikte mithin nicht — wie es eine ordnungsge-
male Planung erforderte - bewaltigt, sondern
hier vielmehr erst neu geschaffen. Dies ist
unzulassig.

Es wird daher beantragt, die Herstellung des
Weges aus dem Bebauungsplan herauszu-
nehmen.

Stellungnahme zu Stellungnahme Nr. 30 (zu
1 c) verwiesen.

Der Weg tragt, wie bereits erwahnt, zur stad-
tebaulichen Qualitat bei. In innerstadtischen,
insbesondere mittelalterlich gepragten Berei-
chen sind enge Gassen regelmafiig zu finden
und tragen nicht zuletzt zur Attraktivitat der
Innenstadte bei.

Unzumutbare Belastungen der angrenzen-
den Grundstickseigentiimer und Bewohner
sind nicht zu erwarten. Der geplante Weg
entspricht den seit langem verfolgten Pla-
nungszielen der Stadt und entspricht auch
den Zielen, die am Wallring verfolgt werden.

Fur die Herstellung des Weges bedarf es
gesonderter Beschliisse. Im Bebauungsplan
wird der Weg lediglich planungsrechtlich ge-
sichert.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 34
Schreiben vom 11.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Nach dem Bebauungsplan dirfen die Vorgar-
ten nicht durch die Anlage von Wertstoff-und
Restmdllcontainern oder Fahrradabstellanla-
gen in ihrer Wirkung eingeschréankt werden.
Mull und Fahrrader gehdren aber zum Alltag
und kénnen nicht einfach negiert werden.

Es kann nicht sein, dass das Interesse der
flanierenden Burger entlang blihender Vor-
garten hoher gestellt wird als das der Bewoh-
ner, die neben ihrer Terrasse der Mull erdul-
den und auf abgestellte Fahrrader gucken
mussen.

Bei der vorgesehenen Sanierung der Peter-
Joseph-Krahe-Stral3e ist geplant, dass die
FuRwege entfallen und die Parkplatze fiir die
Autos direkt an die Grundstiicksgrenze ri-
cken. Ein freier Blick auf die Vorgarten ist
dann nicht mehr méglich.

Aus diesen Grinden ist das Verbot Wert-
stoffcontainer-und Restmiillcontainer oder
Fahrradabstellanlagen vor dem Haus anzule-
gen Uberzogen und entspricht in keiner Wei-
se der Bestandssituation.

Die gestalterische Festsetzung des vorlie-
genden Bebauungsplans zu 6ffentlichen
Stral3en angeordnete Hauseingange auszu-
schliel3en ist stadtebaulich nicht zwingend
notwendig. In der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e
besteht aufgrund der dort vorhandenen Bau-
weise keine stadtebauliche Notwendigkeit der
Festsetzung der Lage der Hauseingange im
Bebauungsplan. In der Peter-Joseph-Krahe-
Stral3e sind die Hauseingdnge ganz Uberwie-
gend zur Stral3e orientiert und teilweise durch
reprasentative Treppenanlagen charakteri-
siert. (...)

Mit dem Ausschluss von Fahrradstandern
und Mdllcontainern in den Vorgarten soll si-
chergestellt werden, dass die gartnerische
Gestaltung der Vorgarten das StrafRenbild
pragt. Die Bedeutung des Wallrings und der
dazugehorigen Stral3en rechtfertigt den
Schutz der vorhandenen Vorgérten. Die
Vorgarten sind besonders im Bereich der
grinderzeitlich gepragten Bebauung sehr
schmal, so dass ihre Wirkung durch weitere
Versiegelungen erheblich beeintrachtigt wer-
den wurde.

Fir Fahrrader und Wertstoffcontainer findet
sich bereits jetzt regelmafdig Platz im Bereich
der Einfahrten zwischen den Gebauden oder
im rickwartigen Bereich. Dartiber hinaus
bestehen baulich gentigend Spielrdume, um
die Anlagen so anzuordnen, dass die Be-
wohner nicht von ihren Terrassen auf den
Mull gucken missen.

Es ist richtig, dass die Peter-Joseph-Krahe-
Stral3e insbesondere aufgrund der Bebauung
einen anderen Charakter als die tbrigen
Wallringstraf3en hat. Die Planung einer
Mischverkehrsflache hat daher durchaus
seine Berechtigung. Die im Bereich der 6f-
fentlichen Stral3e geplanten Parkplatze ver-
decken den Blick auf die Vorgarten nur teil-
weise. Auch in dieser Stral3e wird die vorge-
sehene Festsetzung zur Qualitat des Stra-
Benraumes beitragen.

Die Festsetzung zur Lage der Hauseingange
entspricht den oOrtlichen Gegebenheiten und
pragt nicht nur den Wallring sondern auch
die historische Bebauung in weiten Teilen
der Stadt.

Es ist richtig dargestellt, dass in der Peter-
Joseph-Krahe-Stral3e die vorhandene Be-
bauung davon abweicht, so dass die Ortliche
Bauvorschrift (OBV-Teil B) fiir diesen Bereich
nur eingeschrankt gelten soll und Festset-
zungen zur Gestaltung der Gebaude nicht
getroffen werden (siehe Begriindung zum
Bebauungsplan auf Seite 63). Die Lage der
Hauseingénge soll fur diesen Bereich (WA
1.2) nicht festgesetzt werden.

260 von 325 in Zusammenstellung




TOP 17.

-36 -

Um den Promenadencharakter der Wallring-
stral3en zu starken, sollen an den privaten
Gebauden technische Anbauten moglichst
vermieden werden. Begrindet wird das da-
mit, dass die Gré3e der Bebauungsmaglich-
keiten auch abseits der offentlichen Verkehrs-
flachen ausreichende Anbaumadglichkeiten
sichert. Die Installation von umweltfreundli-
chen Techniken, wie Solarzellen oder Son-
nenkollektoren wird damit unmaéglich ge-
macht. Diese lassen sich namlich nicht belie-
big verschieben sondern sind von der Aus-
richtung des Daches zur Sonne abhéangig.
Die Stadt hat zwar ein Solarkataster aufge-
stellt, schlie3t aber durch den vorliegenden
Bebauungsplan weite Teile der Innenstadt
von modernen Energiespartechniken aus.

Der Promenadencharakter der Wallringstra-
Ben wird durch Solartechnik auf dem Dach
nicht unangemessen beeintrachtigt. Dagegen
wird die Nutzung des eigenen Eigentums
unangemessen eingeschrénkt. Das Ziel, ein
einheitliches, an historischen Vorbildern
orientiertes Erscheinungsbild zu sichern darf
nicht dazu fuhren, dass die betroffenen
Stadtbereiche museal verklart und von mo-
dernen Techniken abgeschnitten werden.

Im Prinzip ist es sinnvoll im Hinblick auf den
Klimawandel solche Anlagen zuzulassen. In
dieser sensiblen und stadthistorisch bedeut-
samen Lage entlang des Wallrings ist die
Gestaltung der Geb&ude zur Stral3e aller-
dings hdher zu werten als die uneinge-
schrankte Mdglichkeit zur Energiegewinnung.
Auch wenn fir einige Bereiche, so auch die
Peter-Joseph-Krahe-StraRe die OBV nur
eingeschrankt gelten soll, soll die Anbringung
technischer An-und Aufbauten am gesamten
Wallring eingeschrénkt werden.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 35
Schreiben vom 12.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Vertreten wird der Eigentimer des Grundsti-
ckes Campestral3e 7, Einwendungen:

(...)

Der jetzt ausgelegte Bebauungsplanentwurf
enthalt eine Vielzahl von Festsetzungen, die
nicht nur zu einem gravierenden Entzug des
bisherigen Baurechts fihren, sondern dar-
Uber hinaus zahlreiche Regelungen, die Vor-
gaben zur baulichen Gestaltung der Gebaude
treffen sowie die Nutzung und Bepflanzung
von verbleibenden Freiflachen regeln. In der
Summe schranken diese Regelungen die
Eigentumsrechte unseres Mandanten so
weitgehend ein, dass der Bebauungsplan wie
eine Teilenteignung wirkt. Ein langfristiger
Erhalt des markanten Werksgelandes, aber
auch eine maf3volle Sanierung oder ein teil-
weiser Umbau oder Erneuerung der beste-
henden Werks- und Blroanlagen ist aufgrund
der geplanten Festsetzungen nicht moglich.
Dem Grundstiick wird jede Entwicklungsmog-
lichkeit genommen, es sei denn, man akzep-
tiert den umfassenden Entzug von bestehen-
den Bau- und Nutzungsrechten.

Im Wesentlichen werden Einwendungen da-
her gegen die nachstehenden Festsetzungen
erhoben:

Die auf dem Grundstiick der ehemaligen
Voigtlander-Werke (CampestralRe 7) beste-
henden gewerblichen Nutzungen sollen in-
nerhalb des geplanten Allgemeinen Wohn-
gebietes WA 2 aufgrund der Bedeutung der
ehemaligen Werksgebaude fiir die Gesamt-
stadt auch kunftig zuldssig sein. Um den
Fortbestand der ehemaligen Werksgebaude
planungsrechtlich zu sichern, wird in den
Bebauungsplan eine Fremdkdrperfestset-
zung nach § 1 Abs. 10 BauNVO aufgenom-
men. Sie sichert einen erweiterten Bestands-
schutz. Danach sind nicht nur die bestehen-
den gewerblichen Nutzungen sondern auch
Nutzungséanderungen im gesamten Gebau-
debestand zulassig. Dass, wie vom Einwen-
der behauptet, ein langfristiger Erhalt des
Werksgelandes nicht moglich ware ist daher
nicht richtig. Sanierungen und Umbauten
bleiben moglich.

Die getroffenen Festsetzungen zum Malf3 der
baulichen Nutzung fir das Grundsttick Cam-
pestralde 7 gelten nur fur eine Neubebauung
und greifen erst mit grundlegenden Verénde-
rungen Uber den erweiterten Bestandsschutz
hinaus. Bei der zu unterstellenden Restnut-
zungsdauer der bestehenden Gebaude ist
kein erheblicher Vermbgensnachteil erkenn-
bar. Von einer Teilenteignung kann vor dem
Hintergrund der getroffenen Festsetzungen
daher nicht die Rede sein.

Die ehemaligen Werksgeb&ude stellen einen
in die rickwartigen Grinbereiche hineinrei-
chenden Gebaudekomplex dar, so dass eine
Erneuerung der bestehenden Gebaude un-
zulassig sein soll. Im Falle abgéangiger Ge-
baude ist eine Wohnnutzung herzustellen,
die sich ihrer Umgebungsbebauung anpas-
send in den stral3enbegleitenden, tberbau-
baren Flachen herzustellen ist, auch wenn im
derzeit noch rechtskréftigen Bebauungsplan
IN 1 der gesamte Gebaudekomplex als
Uberbaubare Flache festgesetzt ist. Die Bei-
behaltung der Uberbaubaren Flache, wie
derzeit im IN 1 festgesetzt, widersprache
dem grundlegenden Ziel des vorliegenden
Bebauungsplanes, wonach Hinterliegerbe-
bauungen auszuschlieRen sind.
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1. Art der baulichen Nutzung
Das Grundsttick des Einwendungsfihrers
liegt im festgesetzten WA 2. In diesem sind
neben Wohngebauden lediglich Anlagen fir
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke sowie nicht stdrende Hand-
werksbetriebe zulassig.

Gem. Ziff. 1.4 sind ein Teil der in allgemeinen
Wohngebieten allgemein zulassigen Nutzun-
gen in diesem Gebiet nur ausnahmsweise
zulassig.

Fir das Grundstiick des Einwendungsfiihrers
regelt der Bebauungsplan in Ziff. 1.7 ergéan-
zend, dass Erweiterungen und Anderungen
der dort bestehenden gewerblichen Einrich-
tungen gem. 8§ 1 Abs. 10 BauNVO aus-
nahmsweise zulassig sind, (...)

Es bestehen bereits Zweifel, ob die Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebietes in
diesem Bereich der Campestral3e stadtebau-
lich gerechtfertigt und damit im Sinn von § 1
Abs. 3 Satz 1 BauGB erforderlich ist. Nach
dieser Vorschrift haben Gemeinden Bauleit-
plane aufzustellen, sobald und soweit es fiir
die stadtebauliche Entwicklung erforderlich
ist. Der Grundsatz der Planrechtfertigung
setzt voraus, dass dem Plan ein nach auf3en
erkennbares stadtebauliches Konzept zu-
grunde liegt, das auf Verwirklichung in ange-
messener Zeit angelegt ist (vgl. nur BVerwG
vom 21.3.2002, BVerwGE 116, 144).

Das flr den Bereich Campestral3e festge-
setzte WA 2 umfasst neben dem Grundstuick
des Einwendungsfuhrers auf der nérdlichen
Stral3enseite lediglich noch die vier sich west-
lich angrenzenden Geb&ude und die Bebau-
ung auf der gegentberliegenden Strafl3ensei-
te. Bereits im Kreuzungsbereich der Cam-
pestrale mit der Wolfenbutteler Straf3e sieht
der Bebauungsplan auch im Bereich der
Campestral3e bereits wieder eine Mischge-
bietsnutzung vor.

Selbst wenn man unterstellen sollte, dass die
vier verbleibenden nordseitigen Gebaude an
der Campestral3e sowie die stidseitige Be-
bauung ausschlie3lich wohngenutzt sein soll-
te, reicht dies im Hinblick auf die nahezu aus-
schlie3lich gewerbliche Nutzung im grof3en
Gebaudekomplex des Einwendungsfuhrers
nicht aus, um hier in einem angemessenen
Zeitraum die fir ein allgemeines Wohngebiet
erforderliche Nutzungsstruktur zu schaffen.

zul.

Die Art der baulichen Nutzung wird in diesem
Bereich auf der Grundlage des Gesamtkon-
zeptes ,Wallring“ getroffen. Dartber hinaus
entspricht die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes in diesem Bereich der tat-
sachlichen Nutzung. In der Campestral3e
wird mit Ausnahme des in sich abgeschlos-
senen Gebaudekomplexes der ehemaligen
Voigtlander-Werke Uberwiegend gewohnt.
Biros und andere Nutzungen fir freie Berufe
sind in den Wohnstralen am Wallring typisch
und in Allgemeinen Wohngebieten auch zu-
lassig. Es besteht kein Anlass die Cam-
pestral3e -entgegen der Festsetzungen der
anderen Wohnstra3en am Wallring- als
Mischgebiet festzusetzen.

Die Siuidseite der Campestral3e ist im rechts-
kraftigen Bebauungsplan AW 94 von 2001
derzeit ebenfalls als Allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt.

Das Planerfordernis ergibt sich fur die Cam-
pestralde insbesondere aus dem Ziel ein ein-
deutiges, den heutigen Regelungserforder-
nissen entsprechendes Planungsrecht zu
schaffen. Die Nordseite der Campestralie
befindet sich derzeit noch im rechtskraftigen
Bebauungsplan IN 1 von 1939, fiir den die
Art der baulichen Nutzung nicht geregelt ist.
Als zum Umflutgraben der Oker nachstgele-
gener StralRenzug gehort die Campestralle
ahnlich wie beispielsweise die Adolfstral3e
zum Wallring-Gebiet und unterliegt insofern
den gleichen Planungszielen. Auch in der
Campestral3e soll sichergestellt werden,
dass sich Ergdnzungen der vorhandenen, in
weiten Teilen unter Denkmalschutz stehen-
den Bausubstanz sowie Neubauten in das
Bild der historischen Bebauung einfligen, die
Grunstrukturen erhalten und weiterentwickelt
werden und damit der Charakter des Wall-
rings erhalten bleibt.

Das WA 2-Gebiet umfasst daher auch nicht
nur die erwéhnten Grundstiicke, sondern ist
wesentlich gro3er gefasst. So enthalt das
WA 2-Gebiet darliber hinaus Wohngrund-
stiicke entlang der Adolfstral3e, der
Parkstral3e, der BismarckstralRe und der
Moltkestral3e.

Nur entlang der den Wallring kreuzenden
Stral3en, so auch entlang der Wolfenbditteler
Stral3e, werden Mischgebiete festgesetzt.
Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
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Dies insbesondere vor dem Hintergrund,
dass der Bebauungsplan in dem festgesetz-
ten WA nur sehr eingeschrankt Nutzungen
zulasst und die Ziff. I. 1. 7 zudem der Be-
standssicherung der Nutzung im Komplex
unserer Mandantschaft dienen soll. Eine na-
hezu ausschlie3liche Wohnnutzung im WA 2
ist daher langfristig nicht durchsetzbar.

Vor diesem Hintergrund ist die Festsetzung
WA stadtebaulich nicht erforderlich.

Nicht zul&ssig ist dariiber hinaus der hier vor-
gesehene umfassende Ausschluss von all-
gemein zuldssigen Nutzungen in einem WA.
Dies widerspricht der fiir ein WA vorgesehe-
nen Zweckbestimmung.

Nicht nachvollziehbar ist, wie eine Erweite-
rung von bestehenden Einrichtungen gem.
Ziff. 1.1.7 auf dem Grundstiick unseres Man-
danten mdglich sein soll, wenn Erweiterungs-
vorhaben an die sonst geltenden Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gebunden sind,
wie nachstehend noch ausgefiihrt, schréanken
bereits die Vorgaben zum Malf3 der baulichen
Nutzung das jetzt bestehende Baurecht gra-
vierend ein. Sie lassen keinerlei Spielraum fir
die nach ziff. 1.1.7 als zulassig angesehene
Erweiterung von bestehenden Nutzungen.
Die Regelung geht daher ins Leere und er-
moglicht gerade nicht die in § 1 Abs. 10
BauNVO vorgesehene Sicherung von Erwei-
terungen und Erneuerungen.

Nr. 28 (zu 6.) wird verwiesen.

Die in den Allgemeinen Wohngebieten vor-
genommenen Nutzungseinschrankungen
erfolgen ebenfalls auf der Grundlage des
Gesamtkonzeptes ,Wallring" mit dem Ziel die
Wohnnutzung entlang der Wallringstral3en
zu starken. Die getroffenen Nutzungsein-
schrankungen sind gem. § 1 Abs. 5 und 6
BauNVO zuldssig und lassen sich mit der
hohen stadtebaulichen und stadthistorischen
Bedeutung des Braunschweiger Wallrings fur
die Gesamtstadt begriinden. Die allgemeine
Zweckbestimmung der Wohngebiete bleibt
gewahrt, zumal in der Campestral3e die
sonst allgemein zulassigen Nutzungen wie
Laden und Schank- und Speisewirtschaften
ausnahmsweise zul&ssig sein sollen.

Auf dem Grundstiick Campestraf3e 7 sind
bauliche Erweiterungen innerhalb der festge-
setzten Uberbaubaren Flache entlang der
AdolfstralRe mdglich. Hierbei ist die festge-
setzte maximale Grundflache von 342 m2
einzuhalten. Da sich diese GroRRenfestset-
zung auf das gesamte Grundstiick bezieht,
waren zur Umsetzung notwendiger baulicher
Erweiterungen Grundstucksteilungen und
Abrisse im ruckwartigen Bereich nétig. Diese
Festsetzung wurde in der Form getroffen, um
Hinterliegerbebauungen im Rahmen einer
Neustrukturierung des Grundstiicks vorzu-
beugen.

Daruber hinaus sind Erweiterungen des Ge-
baudebestandes gem. Pkt. A II. 1.5 der
Textlichen Festsetzungen in geringfiigigem
Umfang mdglich.

Es ist richtig, dass die Erweiterungs- und
Erneuerungsmaglichkeiten der bestehenden
gewerblichen Nutzung eingeschrankt werden
sollen. Vor dem Hintergrund der bereits stark
versiegelten rickwartigen Grundstlicksteile
und der hohen stadtebaulichen Bedeutung,
die dem Wallringbereich fir die Gesamtstadt
beigemessen wird, erscheint eine solche
Reglementierung jedoch gerechtfertigt und
ist im Rahmen der sogenannten ,Fremdkor-
perfestsetzung” gem. § 1 Abs. 10 BauNVO
auch zulassig. Danach kénnen im Bebau-
ungsplan nahere Bestimmungen fir die Zu-
lassigkeit der baulichen Nutzungen getroffen
werden.
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2. Mal der baulichen Nutzung und H6he

Zu 2.

baulicher Anlagen
Nahezu sdmtliche Festsetzungen unter Ziff. Il
und Il schrénken das Eigentumsrecht unse-
rer Mandantschaft in nicht zuldssiger Weise
ein und sind unverhéltnism&Rig, da sie nicht
nur keinerlei Erweiterung oder Anderung des
vorhandenen Bestandes ermdglicht, sondern
im Falle eines Neubaus nur ein Bruchteil des
grol3en Grundstiickes bebaut werden kann.

Zu den regelmafig betroffenen privaten Be-
langen gehort das durch die Eigentumsgaran-
tie des Art. 14 Abs.1 GG geschuitzte Grund-
eigentum. Ein auf den Gberplanten Grundstu-
cken bestehendes Baurecht muss die Ge-
meinde im Rahmen der Abwagung nicht nur
bertcksichtigen.

Die Bestandsgarantie des Art. 14 Abs.1 Satz
1 GG fordert vielmehr, dass in erster Linie
Vorkehrungen getroffen werden, die eine
unverhaltnismaRige Belastung des Eigenti-
mers real vermeiden und die Privatnitzigkeit
des Eigentums so weit wie moglich erhalten

(...).

Ubergeordnetes Planungsziel ist ausweislich
der Planbegrindung die Erhaltung der ,in
GroRform angelegten gestalterischen wie
funktionalen Zusammenhange des Wallrings
und der Schutz des Wallringes vor uner-
winschten Fehlentwicklungen.”

Der Bebauungsplan dient dabei ausweislich
der Ausfuhrungen in der Begriindung dazu,
zu verhindern, dass in den ruckwartigen
Grundstuicksbereichen eine weitere Bebau-
ung entsteht. Dartiber hinaus orientieren sich
die festgesetzten maximalen Grundflachen
am historischen Geb&udebestand.

Entgegen dieser Ausfiihrungen orientieren
die sich fur das Grundstiick unserer Man-
dantschaft festgesetzten maximalen Grund-
flachen gerade nicht am historischen Gebéau-
debestand, sondern bleiben weit dahinter
zuriick.

Daruber hinaus weisen eine Vielzahl von
Grundstiicken im Plangebiet bereits eine
rickwartige Bebauung auf, so dass auch die-
ses Planungsziel in einem angemessenen
Zeitraum nicht zu verwirklichen sein wird mit
der Folge der fehlenden Erforderlichkeit der
Festsetzung.

Auf die eingangs gemachten Ausfiihrungen
wird verwiesen. Mit den getroffenen Festset-
zungen sind keine unverhaltnismaRigen Be-
lastungen des Eigentiimers verbunden. Es
ist richtig, dass der Bebauungsplan das bis-
her nach dem IN 1 zuldssige Baufeld andert
und hierbei grundsétzlich die Regelungen zu
Entschadigungen nach den 88§ 39 ff BauGB
zu beachten sind. Dies schliel3t aber nicht
aus, dass die planende Gemeinde fir einzel-
ne Gebiete neue, andere stadtebauliche Zie-
le definiert. Erhebliche Vermogensnachteile
sind allerdings nicht erkennbar. Einschran-
kungen fur bauliche Erweiterungen und fur
die Neubebauung des Grundstiickes, die
restriktiv wirken, tragen in jedem Fall zur Ge-
samtaufwertung des Plangebietes und damit
auch zur Aufwertung der in diesem Gebiet
liegenden Grundstiicke bei.

Den Charakter des Wallrings zu erhalten, ist
aufgrund seiner besonderen stadtebaulichen
und stadthistorischen Bedeutung wesentli-
ches Planungsziel. In dem Zusammenhang
soll die Bebauung, wie bereits erwahnt, auf
die stral’enbegleitenden Abschnitte kon-
zentriert und entsprechend in den riickwarti-
gen Bereichen planungsrechtlich einge-
schrankt werden. Die in die Grundstuckstiefe
hineinreichende Uberbauung auf dem
Grundstuck Campestral3e 7 ist aufgrund ihrer
friheren Nutzung untypisch. Es ist richtig,
dass sich NeubaumalRBhahmen am histori-
schen Geb&udebestand orientieren sollen.
Dieser Gebaudebestand wird innerhalb des
Gesamtkonzepts fur den Wallring allerdings
nicht durch die vereinzelt auftretenden Uber-
kommenen gewerblichen Nutzungen ge-
pragt, sondern durch das weit Uberwiegende
Bild der villenartigen, tiberwiegend Wohn-
zwecken dienenden Bebauung. Diesem
Prinzip wird hier gefolgt.
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Im Einzelnen:

1. Gem. zZiff.ll.1.1 setzt der Bebauungs-
plan fur das Grundstiick des Einwen-
dungsfihrers eine zuldssige Grund-
flache von 342 m? fest. Diese bleibt
um ein vielfaches hinter der jetzt vor-
handenen Bebauung zuriick und lasst
daher weder eine gleichwertige Neu-
bebauung des Areals, noch eine ir-
gendwie geartete Erweiterung bzw.
einen Umbau oder teilweise Erneue-
rung des Bestandes zu. Die Festset-
zung widerspricht zudem dem Gleich-
behandlungsgrundsatz, da fur wesent-
lich kleinere Grundstlicke im Plange-
biet eine gleiche Grundflache oder
sogar wesentlich gréRere Grundfla-
chen zugelassen werden.

2. Es sind keine stadtebaulichen Griinde
daflr ersichtlich, dass in Ziff. 1.2 die
Uberschreitungsregel fur Grundfla-
chen von Garagen und Zufahrten
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO auf 40 von
Hundert beschrankt wurde. Bereits
jetzt werden die Freiflachen umfas-
sender genutzt.

3. Ziff.11.1.3 lasst auf der stralRenabge-
wandten Seite Uberschreitungen der
Baugrenzen fur bis zu 3 m tiefe Ge-
baudevorspringe zu. Gem. Ziff.ll.1.4
durfen untergeordnete Bauteile wie
z.B. Eingangstberdachungen, Dach-
vorspriinge oder Erker, die Baulinien
und Baugrenzen ebenfalls Uberschrei-
ten, allerdings nur bis zu einer Tiefe
von 1 m. Hier erschlief3t sich nicht,
welche stadtebaulichen Griinde diese
unterschiedliche Behandlung von un-
tergeordneten und nicht untergeord-
neten Gebaudevorspriingen und eine
Besserstellung der nicht untergeord-
neten Bauteile rechtfertigen.

zu den einzeln aufgefuhrten Punkten:

Zu 1.

Planungsziel fir Neubauten ist es am Bei-
spiel des den Wallring pragenden Gebaude-
bestands mdglichst einheitliche Gebaudeku-
baturen sicherzustellen. Aus diesem Grund
wurde im Uberwiegenden Teil des Planungs-
gebiets auf die Festsetzung von Grund- und
Geschossflachenzahlen verzichtet und es
wurden maximal zulassige Grundflachen
festgesetzt, die sich auf die Summe der bau-
lichen Anlagen je Grundstlick beziehen.

Dies ist gem. § 16 Abs. 2 BauNVO moglich
und wird regelmafig fir die Umsetzung ahn-
licher Planungsziele verwandt. Es ist richtig,
dass damit fur wesentlich kleinere Grundstu-
cke eine gleiche Grundflache oder auch gro-
Bere Grundflachen zugelassen werden. Dem
Gleichbehandlungsgrundsatz wird mit dieser
Festsetzung jedoch nicht widersprochen,
denn Grundstiicksgrenzen sind nicht Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplanes und ent-
sprechende Grundstiicksteilungen zur Um-
setzung von Neubebauung sind jedermann
maglich. Dem Prinzip der stadtebaulich
wahrnehmbaren einheitlichen Gebaudekuba-
tur wird an dieser Stelle ein hheres Gewicht
beigemessen als der alleinigen, rechneri-
schen Gleichbehandlung aller Grundstiicke.

Zu 2.

Diese Festsetzung gilt fir eine Neubebauung
des Grundstiicks. Sie wurde getroffen, um
die Bereiche der nicht Uberbaubaren Flachen
nicht in einer Weise zu versiegeln, die den
Planungszielen am Wallring zuwiderlauft. Die
vorhandenen Stellplatze auf dem Grundsttick
Campestral3e 7 haben Bestandsschutz.

zu 3.

Die festgesetzten Baugrenzen dirfen nur auf
den stralBenabgewandten Seiten von bis zu
3 m tiefen Geb&udevorsprungen uberschrit-
ten werden. Daruiber hinaus sind Geb&ude-
vorspringe klar definiert und ihre Lage bezo-
gen auf die jeweilige Fassadenseite ist fest-
gelegt. Sie sind jeweils mittig anzuordnen.
Dies entspricht in weiten Teilen dem histori-
schen Gebaudebestand.

Die Uberschreitungsmaglichkeiten der fest-
gesetzten Baufenster mit untergeordneten
Gebaudeteilen hingegen gelten fir alle Ge-
baudeseiten. Sie sind auch zur Stral3enseite
hin moglich. Ihre Lage ist nicht festgelegt und
insofern soll ihre Tiefe auf max.1 m begrenzt
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4. Mit dem festgesetzten Bauraum, ins-

besondere mit der festgesetzten Tie-
fe, besteht kein Einverstandnis, dass
ein erheblicher Teil der Bestandsbe-
bauung aul3erhalb des geplanten
Bauraumes liegt. Auch diese Festset-
zung ist nicht erforderlich vor dem
Hintergrund, dass eine Freihaltung
der rickwartigen Grundstiicksberei-
che in einem absehbaren Zeitraum
nicht zu erreichen sein wird, auch und
gerade vor dem Hintergrund, dass
auch die benachbarten Grundstiicke
in der Campestraf3e eine ruckwartige
Bebauung aufRerhalb des geplanten
Bauraumes aufweisen. Im Ubrigen
wird in anderen Teilbereichen des
Bebauungsplanes eine tiefere Bebau-
ung in rickwartige Grundstiicksberei-
che zugelassen.

5. § 22 BauNVO enthalt keine Rechts-

grundlage fur Festsetzung von Ge-
baudebreiten innerhalb von ausge-
wiesenen Baurdumen. Sofern eine
Kommune Geb&udebreiten regeln will,
ist dies nur Uber entsprechende be-
schrankende seitliche Baugrenzen zu-
lassig. Im Ubrigen schrankt auch die
festgesetzte maximale Gebaudebreite

werden. Damit wird deutlich, dass dem stra-
Renseitigen Erscheinungsbild der Bebauung
ein engerer Rahmen gesetzt wird als der
rackwartigen Entwicklung, die i.d.R. weniger
stark stadtebaulich in Erscheinung tritt.

zZu 4.

Auf die obigen Ausfihrungen wird verwiesen.
Im Ubrigen richtet sich die Erforderlichkeit
stadtebaulicher Festsetzungen nicht nach
dem Zeitraum, in dem sich diese umsetzen
lassen. Der vorliegende Bebauungsplan si-
chert den Charakter des Braunschweiger
Wallrings und ist in vielen seiner Festsetzun-
gen sehr langfristig angelegt.

Die im Uberwiegenden Teil des Planungsge-
biets festgesetzte maximale Geb&udetiefe
von 17,50 m orientiert sich am historischen
Gebaudebestand und an den Festsetzungen
des derzeit noch rechtskraftigen Bebauungs-
plans IN 1. Auch wenn der IN 1 diese Fest-
setzung nicht immer konsequent umgesetzt
hat und wie auch im vorliegenden Fall davon
abweicht, wurde der Wert ibernommen. Der
Grol3teil der in der Campestralie gelegenen
Gebaude hat Gebaudetiefen von ca. 12 m
und entspricht somit dieser Festsetzung. Ei-
ne rickwartige Wohnbebauung ist im ganz
Uberwiegenden Teil der CampestralRe nicht
vorhanden. Nebengebaude, wie in allen
rickwartigen Bereichen typisch, sind auch
kunftig zulassig.

Nur in zusammenh&ngenden baulichen Ab-
schnitten, die von der sonst Ublicherweise
festgesetzten Bautiefe abweichen, werden
grolRere Werte festgesetzt. Es handelt sich
in der Regel um Bereiche, die durch eine
homogene, griinderzeitlich oft sehr reprasen-
tative Bebauung gepragt sind, z.B. in der
Moltkestral3e oder in der Leonhardstraflie.
Dariuiber hinaus handelt es sich um die von
gewerblichen Nutzungen gepragten und der-
zeit als Kerngebiet festgesetzten Bereiche in
der Obergstral3e, in denen orientierend am
Bestand ebenfalls groRere Bautiefen festge-
setzt werden.

Zu 5.

Der § 22 BauNVO bildet die Rechtsgrundla-
ge zur Bauweise. Das wesentliche Merkmal
der Bauweise ist der seitliche Grenzabstand
der Geb&aude. Die Bauweise ist demnach die
Art und Weise, in der die Gebaude in Bezug
auf die seitlichen Nachbargrenzen auf den
Baugrundstiicken angeordnet werden. Inso-
fern kbnnen im Sinne des § 22 BauNVO
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von 18 m das Eigentum unserer Man-
dantschaft unverhaltnismafig ein.

6. Mit der Beschrénkung der Bauweise

auf Einzel- bzw. Doppelhauser be-
steht kein Einversténdnis. Die Grund-
stlicksgrof3e des Grundstlickes unse-
rer Mandantschatft als auch der aus-
gewiesene strallennahe Bauraum er-
maoglichen die Bebauung mit einer
Hausgruppe, wie sie bereits vorhan-
den ist.

Mit der Beschrénkung der festgesetz-
ten Trauf- bzw. Firsthéhen in Ziff. I11.2
besteht kein Einverstandnis, da die
Bestandsgebaude teilweise hoher
sind und diese Festsetzung eine Ein-
schrankung des bestehenden Bau-
rechtes zur Folge hat. Gleiches gilt fur
die Beschrankung auf drei Vollge-
schosse. Ein Teil des Gebaudebe-
standes bereits derzeit vier Vollge-
schosse auf.

auch maximale Geb&udebreiten fir die
Hauptgebaude festgesetzt werden, wenn sie
der Gestaltung des Orts- und StrafRenbildes
dienen. Eine - wie vorgeschlagene - Rege-
lung Uber Baugrenzen soll nicht verfolgt wer-
den, da dann die genaue Lage der Gebaude
festgesetzt - und dies die Baufreiheit zu stark
einschranken wirde.

In der Campestral3e wird, ausgehend von der
Bestandssituation, eine offene Bauweise
festgesetzt. Zulassig sind Einzel- und oder
Doppelhauser. Einzelhduser dirfen eine Ge-
baudebreite von 18 m nicht Gberschreiten. Es
sollen aber auch Doppelhauser zulassig sein,
die eine Gesamtbreite von maximal 28 m
haben dirfen. Es wird nicht bestritten, dass
das Grundstlck ggf. auch weitere Bebau-
ungsformen zulassen wirde. Das angestreb-
te stadtebauliche Erscheinungsbild rechtfer-
tigt allerdings eine Einschrankung, bei der
nicht alle realisierbaren Bauformen auf dem
Grundstiick zugelassen werden.

Mit den Festsetzungen wird garantiert, dass
sich Neubauten in die vorhandene bauliche
Umgebung einfligen. Es werden sowohl zu
grol3e — als auch zu kleine Baukdrper verhin-
dert. Mit der Mindestbreite soll eine Stral3en-
raumkante stadtebaulich gesichert werden.
Mit der maximalen Breite soll der durchgriin-
te Charakter des Wallrings erlebbar bleiben —
in dem Fall soll der Durchblick zum denkmal-
geschitzten Bereich Rimpaus Garten auch
von der Stral3e aus moglich sein.

Zu 6.
Auf die Ausfuihrungen zu Pkt. 2 auf Seite 39
und zu 1. Auf Seite 40 wird verwiesen.

Zu’T.

Der Umstand, dass bereits derzeit hbhere
Gebaude vorhanden sind, ist nicht gleichzu-
setzen mit der Aussage, dass das bestehen-
de Planungsrecht dies auch tatsachlich zu-
lasst. Das derzeitige Planungsrecht ist im
Wesentlichen durch die Bestimmungen des §
34 BauGB (im Zusammenhang bebaute Ort-
steile) gepragt, da der Bebauungsplan IN 1
hierzu keine Festsetzungen trifft. Die H6hen-
festsetzungen orientieren sich am Gebaude-
bestand und an dem Planungsziel, dass sich
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8. Die Uberschreitungsregel in Ziff.
[11.3.1 lasst mit ihrer Beschrankung
auf 1m die Erstellung von Aufzugs-
Uberfahrten u. a. nicht zu, welche je-
doch zur Schaffung von barrierefreien
Wohnungen oder Gewerbeflachen er-
forderlich wéren.

9. Der Bebauungsplan lasst lediglich ge-
neigte Dacher zu. Die Bebauung auf
dem Grundstiick unserer Mandant-
schaft weist teilweise Flachdacher
auf, weshalb kein Einverstandnis mit
dieser Regelung besteht.

3. Stellplatze und Garagen

Die Systematik und die Nutzbarkeit der fest-
gesetzten, nicht Gberbaubaren Grundstiicks-
flachen erschlief3t sich- auch und gerade im
Zusammenhang mit der Frage, in welchen
Bereichen Stellplatze zulassig sind - nicht.

Der Bebauungsplan setzt- nicht nur fir das
Grundsttick unserer Mandantschaft — im An-
schluss an die hintere Baugrenze eine hell-
grine Flache fest. Laut Planlegende handelt
es sich hierbei um die ,nicht Gberbaubare
Grundstuicksflache, entsprechend textlicher
Festsetzungen®.

Neubauten in den historischen, den Wallring
pragenden Gebaudebestand einfligen sollen.
Der Uberwiegende Teil der stral3enbegleiten-
den Gebaude in der CampestralRe weist
derzeit drei Vollgeschosse auf. Insofern stel-
len die getroffenen Hohenfestsetzungen kei-
nen Widerspruch zum Bestand dar. Die
Festsetzung einer Bebauung mit vier Vollge-
schossen, wie in einem Teilbereich derzeit
auf dem Grundstiick Campestral3e 7 vorhan-
den, hatte eine optisch finfgeschossige Be-
baung zur Folge, die dem Planungsziel wi-
dersprechen wirde.

Die getroffenen Hohenfestsetzungen gelten
erst fur Um- oder Neubauten. Der Bebau-
ungsplan er6ffnet unter Pkt. A lll. 3.2 der
Textlichen Festsetzung dariiber hinaus die
Maoglichkeit, dass beim Ausbau bestehender
Déacher die maximal zulassige Geschossig-
keit Uberschritten werden darf.

Zu 8.

Die in der angesprochenen Uberschreitungs-
regel unter Pkt. A lll. 3.1 der Textlichen Fest-
setzung aufgefiihrten technischen Anlagen,
die die festgesetzten Gebaudehthen aus-
nahmsweise um maximal 1 m tberschreiten
darfen, sind Beispiele. Fur Aufzugsuberfahr-
ten kann diese Festsetzung ebenfalls gelten,
wenn die Grol3e des Aufzugs dem Ziel der
sonstigen Hohenfestsetzungen nicht entge-
gensteht. Der Ausbau auch fir eine barriere-
freie Nutzung wird hierdurch nicht grundséatz-
lich verhindert.

Zu 9.

Auf die Stellungnahmen zur Stellungnahme
Nr. 28 (Pkt.3) wird verwiesen.

Zu 3.

Die bestehenden Stellplatze auf dem Grund-
stiick des Einwenders haben Bestands-
schutz. Im Falle neuer Stellplatze und Gara-
gen greifen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen.

Es ist richtig, dass es sich bei den in der
Planzeichnung hellgriin dargestellten Fla-
chen um nicht tberbaubare Flachen handelt.
In diesen Bereichen sind zwar Stellplatze
und Nebenanlagen zulassig, aber nur unter
bestimmten Rahmenbedingungen. Dazu
zahlt, dass auf Stellplatzanlagen mit mindes-
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Gem. Ziff. 11.Nr.2.1 sind auf den nicht tGber-
baubaren Grundstiicksflachen Nebenanla-
gen, nicht Uberdachte Stellplatze etc. zulas-
sig. Gem. Ziff. VI Nr.3.1 sind die nicht Uber-
baubaren Grundstiicksflachen jedoch zu be-
grinen, und zwar pro angefangene 150 m?2
Flache mit mindestens einem Baum und funf
Strauchern. Gem. Ziff. IV Nr. 1.2 sind wiede-
rum Stellplatze innerhalb der festgesetzten
privaten Grunflachen unzulassig.

Unklar ist vor diesem Hintergrund, ob die
Verpflichtung zur Begrinung in Ziff. VI Nr. 3.1
dazu fihrt, dass diese zu begriinenden Fla-
chen dann ebenfalls unter die teilweise all-
gemein und nicht néher konkretisiert verwen-
dete Bezeichnung private Grinflache fallen,
zumal der Bebauungsplan ansonsten zwi-
schen ,privater Grinflache Garten* und ,pri-
vater Grunflache Vorgarten® trennt. Sollte
dies der Fall sein, schlief3t dies jedoch die
Zulassigkeit von Stellplatzen und Nebenanla-
gen in diesem Bereich aus. Diese Regelun-
gen sind dann widersprtchlich.

Hinzu kommt, dass die umfassenden Pflanz-
gebote fir die nicht Gberbaubaren Grund-
stucksflachen in Verbindung mit den ergén-
zenden Pflanzgeboten fur Parkplatzflachen
kaum noch verbleibenden Freiraum/ Freifla-
chen fir die Schaffung von Stellplatzen und
Nebenanlagen beldsst.

Die fur das Grundstiick unserer Mandant-
schaft benétigten Stellplatze kénnen im Hin-
blick auf diese Einschrankungen nicht mehr
untergebracht werden.

4. Festsetzung privater Grinflachen und

tens vier Stellplatzen gem. Pkt. VI. 3.4 der
Textlichen Festsetzungen Baume zu pflan-
zen sind. Hierbei handelt es sich um eine
Griunfestsetzung, die auch in anderen ver-
gleichbaren Situationen im Stadtgebiet zur
Anwendung kommt. Darlber hinaus ist es
richtig, dass auch die nicht Gberbaubaren
Grundstucksflachen zu begriinen sind (Pkt.
VI. 3.1 der Textlichen Festsetzungen). Dies
stellt keinen Widerspruch dar, da die zul&ssi-
gen baulichen Anlagen auf den nicht tGber-
baubaren Grundstiicksflachen nicht auf der
gesamten Flache zulassig sind. Hierzu wird
vergleichend auf die Textliche Festsetzung
Pkt. Il 1.2 verwiesen, wonach die zulassigen
Grundflachen durch die Grundflachen von
Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten
sowie Nebenanlagen nur bis zu 40 vom
Hundert Uberschritten werden durfen.

Aufgrund der getroffenen Grinfestsetzungen
handelt es sich bei den hellgriin dargestellten
Flachen nicht automatisch auch um private
Grunflachen. Private Grinflachen sind in der
Planzeichnung eindeutig mit einer dunkel-
grinen Farbe gekennzeichnet. In den Textli-
chen Festsetzungen wird eindeutig auf sie
Bezug genommen.

Es wird nicht verkannt, dass mit den ge-
troffenen Festsetzungen bei der Neuanlage
von Einstellplatzen Einschrankungen entste-
hen kénnen. Vor dem Hintergrund der hohen
stadtebaulichen Bedeutung, die dem Wall-
ringbereich fur die Gesamtstadt beigemes-
sen wird, und dem Umstand, dass auch die
Unterbringung des ruhenden Verkehrs in
erheblichem Mal3 das stadtebauliche Er-
scheinungsbild pragt, erscheint eine solche
Reglementierung jedoch gerechtfertigt.

zu 4.

Grinordnung

Mit den umfassenden Festsetzungen zur Be-
grinung, Bepflanzung und Erhaltungsmali3-
nahmen besteht insgesamt kein Einverstand-
nis.

Neben der Verpflichtung zur Schaffung von
Vorgartenbereichen — hier ist die Systematik
im Bebauungsplan insoweit nicht erkennbar,
weshalb diese begriinten Vorgéarten auf ein-
zelnen Grundstticken geschaffen werden
mussen, auf anderen hingegen nicht-, ver-
pflichtet der Bebauungsplan zur Begriinung
und zur Pflanzung von Baumen sowohl auf
den nicht Gberbaubaren Grundstucksflachen,

Die griinordnerischen Festsetzungen, insbe-
sondere die Anlage der privaten Grinflache,
gelten fur das Grundstick Campestralie 7
ebenfalls erst mit einer Neubebauung. Auf
die eingangs gemachten Ausfiihrungen wird
verwiesen.

Die grinordnerischen Festsetzungen wurden
aus dem Gesamtkonzept entwickelt. Sie sind
Voraussetzung dafiir, dass der Braun-
schweiger Wallring als ein sich um die In-
nenstadt ziehender ,griiner Ring“ erhalten
und weiterentwickelt werden kann.

Der Schutz der Gartenbereiche durch die
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im Bereich der Grunflachen mit der Zweckbe-
stimmung Garten, auf den Stellplatzflachen
als auch innerhalb der noch festgesetzten
Flachen fur die Anpflanzung und den Erhalt
von Baumen.

Im Ergebnis trifft unsere Mandantschaft um-
fassende Begrunungs- und Bepflanzungs-
pflichten fur alle Flachen, welche aulRerhalb
des eigentlichen, lediglich eingeschrankten
Bauraumes liegen. Diese Begriinungspflich-
ten fihren nicht nur zu einem nicht hinzu-
nehmenden Entzug von Baurechten, sondern
sind im Hinblick darauf, dass der sich ndrdlich
und westlich anschliel3ende Bereich bereits
umfassend begriint und mit einer Vielzahl an
Baumen bestanden ist, auch stadtebaulich
nicht erforderlich. Insoweit handelt es sich bei
diesen Flachen um die grof3te zusammen-
hangende, mit GroRbaumen bepflanzte Fla-
che im gesamten Planbereich, so dass das
Erfordernis einer weiteren Ausweitung auf
bisher baulich und sonstig genutzte Flachen
nicht nachvollziehbar ist, und im Hinblick auf
den hiermit verbundenen Eigentumseingriff
auch unverhaltnismafig ist. Mit der Vielzahl
an Pflanzgeboten besteht daher kein Einver-
standnis.

5. Ortliche Bauvorschriften

Mit der Vielzahl an 6rtlichen Bauvorschriften,
die bis ins Detail gehend die bauliche Gestal-
tung regeln, besteht kein Einverstandnis. Sie
sind zudem unzulassig.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass
Gestaltungsziele, die gleichermaf3en fir alle
Ortsteile verfolgt werden kénnen, nicht zulas-
sig sind. Erforderlich sind vielmehr spezielle
gebietsspezifische gestalterische Absichten,
die zudem auch umsetzbar sind.

Zudem flhren ortliche Bauvorschriften mit
einer Vielzahl von Detailvorgaben hinsichtlich
Baumaterialien und Baugestaltung zu einem
nicht mehr zulassigen Eingriff in grundgesetz-
lich geschiitze Eigentumsbelange mit der
Folge der Unzulassigkeit.

Festsetzung privater Grunflachen, der am
historischen Bestand orientierte Zuschnitt der
Uuberbaubaren Flachen, der Erhalt und
Schutz des pragenden Grol3griins sowie die
Sicherung begrunter Vorgartenzonen in aus-
gewadhlten StralRenziigen bilden die Voraus-
setzungen fir den Schutz der derzeitigen
Grin- und Freiraumauspragungen.

Die Festsetzung von privaten Griinflachen
mit der Zweckbestimmung ,Vorgarten* be-
schrankt sich dabei auf die Bereiche, wo
Vorgarten auch im derzeitigen Bestand préa-
gend sind. Dies ist fur das Grundstiick des
Einwenders der Fall. Auch im rechtskraftigen
Bebauungsplan IN 1 ist ein Vorgarten fur das
Grundstuck festgesetzt.

Bei den grinordnerischen Festsetzungen fur
die Privatgrundstiicke spielt es keine Rolle,
ob sich das jeweilige Grundstiick in der
Nachbarschaft bereits groRer bestehender
Griunflachen befindet. Die in diesem Fall be-
stehende Nachbarschaft zum denkmalge-
schitzen Garten der ehemaligen Villa Rimp-
au macht grinordnerische Festsetzungen in
diesem Bereich nicht tberflissig. Sie haben
als Ubergang zu dem geschiitzten Griinbe-
reich vielmehr ihre Berechtigung. Im Gegen-
teil widersprache ein Verzicht dem von der
Einwenderin an anderer Stelle vorgebrachten
Prinzip der Gleichberechtigung.

zu 5.

Um der historischen Bedeutung des Wall-
ringbereichs fur die gesamte Stadt Braun-
schweig und der in vielen Teilen noch wahr-
nehmbaren Bebauung aus der friheren Zeit
gerecht zu werden, sollen sich neu hinzutre-
tende Gebaude in einen Rahmen von gestal-
terischen Anforderungen einfigen. So kann
sichergestellt werden, dass sich unter Wah-
rung der historischen Bezlige eine an heuti-
gen Erfordernissen ausgerichtete Bebauung
entwickeln kann. Leitgedanke der Gestal-
tungsvorschriften ist dabei, die typischen
historischen Elemente des gesamten Wall-
rings in seiner Erscheinung fur den offentli-
chen Raum und in der Auspragung seiner
stilbildenden Bauten fur alle Teilbereiche
aufzugreifen bzw. fortzuentwickeln und ein
einheitliches, an historischen Vorbildern ori-
entiertes Erscheinungsbild zu sichern.

Damit grenzt sich der Wallringbereich in
deutlicher Art von der tibrigen Bebauung in
der Stadt Braunschweig ab und rechtfertig
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damit den Erlass von ortlichen Bauvorschrif-
ten.

Wenn es auch am Wallring in Bezug auf die

Entstehungszeit und die Gebaudenutzungen
Unterschiede gibt, so eint den Wallring doch
die Uber alle Abschnitte bestehende villenar-
tige, reprasentative Bebauung. Diese zu er-

halten und fortzufiihren ist Ziel der Ortlichen
Bauvorschriften (OBV). Insofern umfasst die
Grol3e ihres Geltungsbereiches den gesam-
ten Wallring.

Die Vorgaben der OBV lassen sich im Uber-
wiegenden Teil des Wallring-Gebietes an-
wenden. So pragen beispielsweise stehende
Fensterformate oder symmetrische Dacher
das gesamte Wallring-Gebiet Uber alle bau-
historisch verschiedenen Abschnitte hinweg.
Wenn man Bezug auf die unterschiedlichen
Baustile hatte nehmen wollen, missten die
Vorgaben noch wesentlich detaillierter aus-
gearbeitet werden. Darauf wurde bewusst
verzichtet und eher auf die vom Gesetzgeber
eingeraumten Ausnahmemaglichkeiten ver-
wiesen, um die Vorschriften flexibel zu hal-
ten. Der Vorwurf, dass die OBV zu detailliert
ist, ist daher unzutreffend. Vorgaben zu
Dach- und Fensterformen bis hin zu Vorga-
ben zu bestimmten Materialien werden auch
in Neubaugebieten vorgenommen und haben
daher in diesem Bereich erst recht ihre Be-
rechtigung.

Grundlage der OBV ist der § 84 Abs. 3
NBauO, wonach die Gemeinden fir be-
stimmte Teile des Gemeindegebietes Bau-
vorschriften erlassen kénnen, um besondere
Anforderungen an die Gestaltung von Ge-
bauden sicherzustellen. Eine vom der Ein-
wender formulierte Unzul&assigkeit ist nicht
erkennbar.

Die Festsetzungen der OBV stehen einer
baulichen Umsetzung nicht entgegen, greifen
im vorliegenden Fall aber ebenfalls erst bei
einer Neubebauung oder bei Umbauten. Eine
unzumutbare Beeintrachtigung des Einwen-
ders durch die Vorgaben der OBV ist nicht
erkennbar. Trotz des durch die OBV gesetz-
ten Rahmens verbleibt fiir Bauherren ein
ausreichender Spielraum fir die Gestaltung
von Neu- und Umbauten.
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Nur beispielhaft wird auf folgendes verwie-

sen:

1. Der Verfolgung gebietsspezifischer

gestalterischer Absichten steht bereits
entgegen, dass einzelne Plangebiete
aus der Regelung herausgenommen
wurden, fUr alle Gbrigen Plangebiete
die Regelungen jedoch gleicherma-
Ren gelten, ohne im Einzelnen zu pri-
fen, ob die gestalterischen Ziele in
dem einzelnen Gebiet im Hinblick auf
die nahezu vollstédndige Bestandsbe-
bauung im Plangebiet noch umsetz-
bar sind.

Mit der Nichtzulassung von glanzen-
den Materialien mit Ausnahme von
Glas in Ziff. Ill.1 sind beispielsweise
Schornsteine aus Edelmetall entlang
der Fassaden, entsprechende Dach-
entwasserungen, Solaranlagen im Be-
reich der Fassaden u. &. unzulassig.
Der Grund hierfur erschlief3t sich
nicht.

3. Unbestimmt ist, was unter Imitatmate-

rialien in Ziff. 111.3 zu verstehen ist.

Zu den genannten Punkten wird wie folgt
Stellung genommen:

zu 1.

Dass bei einem so groRen Geltungsbereich
fiir einige Bereiche die OBV nicht gelten soll,
ist nicht ungewdhnlich und fuhrt in der Kon-
sequenz nicht zu ihrer Unzulassigkeit. Diese
vorgenommene Gliederung innerhalb der
OBV sichert vielmehr in ihrer Gesamtbe-
trachtung das Erscheinungsbild, ohne gleich-
zeitig in Teilbereichen unrealisierbar zu sein.
Dartber hinaus ermdglicht der Gesetzgeber
in § 66 NBauO Abweichungen von der OBV
und reagiert damit ebenfalls auf die Umsetz-
barkeit gestalterischer Festsetzungen in Ab-
hangigkeit vom jeweiligen konkreten Einzel-
fall.

Fur das Grundstiick Campestral3e 7 besteht
aufgrund seiner Lage und aufgrund der auf
dem Grundstiick selbst und in der Umgebung
bestehenden historischen Bebauung kein
Anlass, das Grundstiick von den Vorschriften
der OBV auszunehmen.

Zu 2.

Samtliche Fassaden am Wallring werden
durch helle Putze, die in den grinderzeitlich
gepragten Bereichen auch mit Klinkern un-
terbrochen werden, gepragt. Die Vorgaben
der OBV stellen den Bezug zur historischen
Bebauung her. In der sensiblen und stadthis-
torisch bedeutsamen Lage entlang des Wall-
rings wirde die uneingeschrankte Mdglich-
keit zur Fassadengestaltung zu Fehlentwick-
lungen fuhren.

Die Vorschrift regelt ausschlief3lich die Mate-
rialien der AuRenwéande. Die in diesem Zu-
sammenhang aufgefiihrten Dachentwéasse-
rungen sind Bestandteil jeden Gebaudes,
aber von dieser Vorschrift nicht erfasst.
Schornsteine aus Edelmetall sind abhangig
von ihrem Anbringungsort nicht vollig ausge-
schlossen, wenn dadurch die Ziele der Sat-
zung nicht gefahrdet sind.

zu 3.

Der Begriff ist in der Architektur oder dem
Denkmalschutz allgemein gelaufig und be-
darf in der OBV keiner gesonderten Definiti-
on. Eine Imitation ist eine Nachahmung, die
sich hier auf Baumaterialien, wie Schiefer,
Klinker oder dergleichen bezieht.

Imitatmaterialien sind nicht zuldssig, da in
der Regel die bestehenden Unterschiede in
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4. Die zwingende Verpflichtung zur Ver-

wendung von mindestens vier konkret
benannten Gestaltungselementen bei
Fassaden greift zu weit in die Eigen-
tumsfreiheit ein und belasst keinerlei
Gestaltungsfreiheit bei den Fassaden
mehr.

Nicht nachvollziehbar ist, dass der
Bebauungsplan zwar Dachneigungen
bis 40 Grad zulasst, die Dachflachen-
fenster jedoch ab einer Dachneigung
von 30 Grad unzulassig werden.

Die Beschrankung auf symmetrische
Décher ist im Hinblick auf die bereits
vorhandenen, teilweise unsymmetri-
schen Dacher nicht nachvollziehbar.
Gleiches gilt fur die Beschrankung der
Dacheindeckungen auf nicht engo-
bierte, naturrote Tonziegel bzw.
Blecheindeckungen. Die bereits na-
hezu durchgéngig vorhanden, in er-

Qualitat und Verarbeitung gegeniber dem
Originalmaterial negativ auffallen. Die hohe
Bedeutung, die dem Wallring zukommt,
rechtfertigt auch die zu erwartenden héheren
Kosten fur die Verwendung von echten Mate-
rialien.

Zu 4.

Um den reprasentativen Charakter der histo-
rischen Bebauung am Wallring fortzufiihren,
soll eine Anzahl von verschiedenen Stilele-
menten auch bei Neubauten zur Anwendung
kommen. In unterschiedlicher Kombination
von insgesamt sieben stilbildenden Elemen-
ten missen neue Gebaude mindestens vier
Elemente nachweisen. Auch diese Festset-
zung lasst sich mit der hohen Bedeutung des
Wallrings fur die Gesamtstadt begriinden.
Bei einem engen Gestaltungsrahmen ver-
bleibt durch die Regelung gerade ein ausrei-
chender Spielraum fur den einzelnen Bau-
herrn, ohne die Grundkonzeption in Frage zu
stellen. Die unterschiedlichen Kombinati-
onsmdglichkeiten sichern zugleich eine Viel-
falt in der Bebauung. Da keine Vorschriften
gemacht werden, wie diese Gestaltungsele-
mente auszuformen sind und dartber hinaus
nur vier von insgesamt sieben Elementen zu
wahlen sind, liegt kein unzulassiger Eingriff in
die Eigentumsfreiheit vor.

Zu 5.

In der Kombination der beiden genannten
Regelungen besteht kein Widerspruch.
Dachflachenfenster sind sowohl fir die klas-
sizistische, als auch die griinderzeitlich ge-
pragte Bebauung untypisch. Im Sinne einer
Orientierung an der historischen Bebauung
werden sie daher zu den offentlichen Stra-
Benverkehrsflachen hin eingeschrankt. Ab
einer Dachneigung von 30° werden sie in-
nerhalb der Dachflache wahrnehmbar und
damit gestalterisch wirksam. Aus diesem
Grund sollen sie ab einer Dachneigung von
30° zu den offentlichen Stra3enverkehrsfla-
chen ausgeschlossen werden. Diese Vorga-
be gilt nicht fur die rickwartigen Gebaudesei-
ten.

Zu 6.

Es wird nicht verkannt, dass es am Wallring
auch Gebaude mit unsymmetrischen Da-
chern gibt. Der ganz tberwiegende Teil der
historischen Bebauung aber weist symmetri-
sche D&cher auf. Da die OBV nicht einzelne
Besonderheiten bericksichtigt, sondern im
Hinblick auf die Dachform und die Materialitat
ein weitestgehend homogenes Bild verfolgt,
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heblichem Umfang auch denkmalge-
schitzte Bebauung weist eine Viel-
zahl von Dachfarben und Materialien
auf, so dass diese Einschrankung im
Hinblick darauf, dass das Gestal-
tungsziel einer einheitlichen Dach-
landschaft nicht mehr zu erreichen ist,
unverhaltnismanig ist.

Gleiches gilt fir den Ausschluss von
Hauseingdngen zu 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen (ziff. VII). Ein Grund
hierflr ist nicht ansatzweise ersicht-
lich. Zudem weist nicht nur die Be-
standsbebauung auf dem Grundstlick
unserer Mandantschaft solche Haus-
eingange bereits auf.

Mit der Beschrankung der Einfriedun-
gen auf transparente Metallkonstrukti-
onen bzw. Hecken aus Laubgehdlzen
besteht kein Einverstandnis. Das Er-
fordernis von Steinsockeln bei Einfrie-
dungen erschlief3t sich nicht, erst
recht nicht die Umsetzbarkeit dersel-
ben bei Einfriedungen mit Laubgehdl-
zen(Ziff.1X).

Die Beschréankung der selbstleuch-
tenden Werbeanlagen auf Mischge-
biete ist unverhaltnismaRig und ver-
stol3t gegen Gleichbehandlungsge-
sichtspunkte. Nachdem die bestehen-

sind die Vorgaben der OBV der Bedeutung
des Wallrings angemessen und nicht wie
vom Einwender behauptet unverhaltnisma-
Big.

In Bezug auf die Dachmaterialien sind neben
naturroten Tonziegeln und Blecheindeckun-
gen ausnahmsweise auch Schiefer oder
Tonziegel in grauen Farbténen zulassig,
wenn bezogen auf den jeweiligen Stral3en-
abschnitt (beide StraRenseiten) graue Dach-
eindeckungsmaterialien Uberwiegen und
denkmalschitzende Auflagen nicht entge-
genstehen. DarlUber hinaus sind in Abhan-
gigkeit von der Gebaudehohe auch fur diese
Festsetzungen grundsatzlich Abweichungen
im Sinne des § 66 NBauO mdglich. Eine Un-
verhaltnismagigkeit ist daher nicht erkenn-
bar.

Zu’.

Es wird nicht verkannt, dass das Bestands-
gebaude derzeit von der Festsetzung ab-
weicht. Die vorhandene Situation geniel3t
insofern Bestandsschutz. Die Festsetzung
zur Lage der Hauseingénge entspricht den
ortlichen Gegebenheiten und pragt nicht nur
den Wallring sondern auch die historische
Bebauung in weiten Teilen der Stadt.

Auch diese Festsetzung greift erst bei Um-
und Neubauten. Auf die mdglichen Abwei-
chungen wird verwiesen.

zu 8.

Der zur reprasentativen Architektur der Ge-
baude korrespondierende senkrechte Metall-
zaun mit einem Steinsockel ist am Wallring
vorherrschend. Mitunter sind auch Hecken
mit einem Steinsockel als Einfriedung vorzu-
finden. Diese innerhalb des Gebietes vor-
herrschende Bauart wird entsprechend fest-
gesetzt, da sie auch zukunftig den Ubergang
vom Stralienraum zum privaten Grundstiick
bestimmen soll. Mit den Festsetzungen kann
verhindert werden, dass der Stra3enraum
durch hohe und blickdichte Einfriedungen,
wie z. B. Mauern eingeengt wird.

In der Campestralde 7 ist der Steinsockel
einer vermutlich dort ehemals vorhandenen
Einfriedung noch vorhanden.

zu 9.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen in
Wohn- und Mischgebieten und der daraus
resultierenden Schutzbedurftigkeit haben die
Gebiete auch unterschiedliche Anforderun-
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de gewerbliche Nutzung auf dem
Grundstick unserer Mandantschaft
erhalten bleiben soll, missen hier in
vergleichbarer Anlage und Umfang
werbeanlagen zuldssig sein wie in
Mischgebieten.

4, Formelle Fehler

Die offentliche Bekanntmachung ist formell
fehlerhaft.

Dieser ist der Einsichtnahmeort nicht mit der
erforderlichen Bestimmtheit zu entnehmen.
Verwiesen wird in der Bekanntmachung le-
diglich darauf, dass wahrend der Auslegung
Einwendungen zur Niederschrift im Referat
Bauordnung- Beratungsstelle Planen, Bauen,
Umwelt- erklart werden kdnnen. Der Be-
kanntmachung ist jedoch nicht zu entneh-
men, an welcher Stelle die Planunterlagen
eingesehen werden kdnnen. Der Einsichtsort
ist in der Bekanntmachung jedoch zwingend
anzugeben und als solcher zu bezeichnen.
Hieran fehlt es.

gen an die Werbeanlagen. Im Hinblick auf
den Charakter der am Wallring bestehenden
Wohngebiete werden die Werbemdglichkei-
ten dort eingeschrankt. Dies entspricht nicht
nur den am Wallring verfolgten Planungszie-
len sondern auch der noch gultigen Wallring-
satzung, wonach die Verwendung von Licht-
reklame in den Wohnstraf3en am Wallring
unzulassig ist.

In der Campestraf3e 7 sind aufgrund der dort
vorhandenen gewerblichen Einrichtungen
abweichend von den Festsetzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete, Sammel-
tafeln bis zu einer GroRRe von 3 m2 zulassig.

Die Zulassung von Leuchtreklame allerdings
wirde den Planungszielen am Wallring zuwi-
derlaufen, da diese dazu geeignet sind, die
Wohnruhe zu stéren. Solche Werbeanlagen
werden daher auf die Mischgebiete be-
schrankt.

Es erscheint auch fir die bestehenden ge-
werblichen Nutzungen ausreichend, durch
nicht-leuchtende Anlagen auf sich aufmerk-
sam zu machen, zumal sich die bestehende
Situation ohnehin deutlich von der unmittel-
baren Nachbarschaft mit ihrer bereits heute
erkennbaren Wohndominanz abhebt.

zu 4.

Der Beschluss zur 6ffentlichen Auslegung
des vorliegenden Bebauungsplanes ist am
04. Mai 2015 offentlich bekannt gemacht
worden. In der Bekanntmachung wurde der
Einsichtnahmeort ausreichend genau ange-
geben. In der Bekanntmachung hiel es da-
Zu:

~Der Entwurf zum Bebauungsplan kann im
Aushang des Fachbereiches Stadtplanung
und Umweltschutz, Langer Hof 8 - Eingangs-
bereich werktags aufRer sonnabends, von
8:00 bis 18:00 Uhr eingesehen werden. Er ist
wahrend der o.a. Zeiten auch auf der Inter-
netseite des Fachbereiches Stadtplanung
und Umweltschutz unter
www.braunschweig.de/ ausgelegte bauleit-
plaene verfugbar.”

Damit ist der Einsichtnahmeort eindeutig be-
nannt, so dass formelle Fehler bei der 6ffent-
lichen Bekanntmachung nicht erkennbar
sind.
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Zusammenfassung

Im Ergebnis wurde das Interesse unserer
Mandantschaft am Fortbestand ihres aner-
kannten Baurechts zu Unrecht gegeniber
den Interessen der Stadt zuriickgestellt und
dadurch gegen das Gebot des § 1 Abs. 7
BauGB verstol3en, die 6ffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwagen.

zur Zusammenfassung

Dem Einwender wird mit der eingangs er-
wahnten Festsetzung nach § 1 Abs. 10
BauNVO ein erweiterter Bestandsschutz ein-
geraumt. Damit wird gezielt auf die beste-
hende Situation des Grundstiicks eingegan-
gen. Samtliche getroffenen Festsetzungen,
die sich mit der hohen stadtebaulichen und
stadthistorischen Bedeutung des Wallrings
fur die Gesamtstadt begriinden lassen, grei-
fen erst im Falle von Um- und Neubauten.
Ein Verstol3 gegen das Abwéagungsgebot des
§ 1 Abs. 7 BauGB ist nicht erkennbar.
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Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Stellungnahme Nr. 36
Schreiben vom 11.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Der vorliegende Entwurf enthalt auf der Karte
Blatt 4 im Bereich Peter Joseph Krahe-
Stral3e/ Hennebergstral3e die gleiche Stra-
Renfliihrung wie der heute noch geltende Plan
von 1988.

Tatsachlich aber verbindet immer schon ein
geteerter Weg, eine Art sidlicher Seitenarm
der HennebergstralRe (an dem auch das
Haus HennebergstralRe 5 liegt), das Ende der
Peter-Joseph-Krahe-Stral3e mit der Henne-
bergstral3e, die zur Wolfenbiitteler Straf3e
fuhrt. Dieser Weg ist der regulare ,Ausgang”
aus der Peter-Joseph-Krahe-Stral3e, die in
ihrem hinteren Teil eine Einbahnstral3e ist.

Bei der vorgesehenen Neugestaltung der
Peter-Joseph-Krahe-Stral3e muss meines
Erachtens auf jeden Fall diese Verbindung
Uiber den ,geteerten Parkweg" zur Henneber-
gstralRe/ Wolfenbutteler Stral3e erhalten blei-
ben.

Auch fiur den Fall, dass die Einbahnstraf3en-
regelung aufgehoben werden sollte, dient der
zweite Ausgang aus der Peter-Joseph-Krahe-
Stral3e der Minimierung des Gegenverkehrs
und der Sicherheit insgesamt.

Im derzeit rechtskréftigen Bebauungsplan
WI 10 von 1980 ist der vom Einwender er-
wahnte und in der Ortlichkeit vorhandene
Weg auf seiner gesamten Lange als offentli-
che Grinflache festgesetzt. Bei dem vorhan-
denen Weg handelt es sich nicht um eine
offentlich gewidmete Verkehrsflache.

Der vorliegende Bebauungsplan sichert den
bestehenden Weg als wichtige Ful3- und
Radwegeverbindung. Eine Nutzung fur Kraft-
fahrzeuge hingegen soll aufgrund der Lage
des Weges im Birgerpark auch kiinftig aus-
geschlossen werden. Aus diesem Grund
sieht der vorliegende Bebauungsplan die
Peter-Joseph-Krahe-Stral3e als Sackgasse
mit einer Wendeflache am Beginn des Bur-
gerparks vor.

Die geplante Wendemoglichkeit ist Voraus-
setzung fur eine Sperrung des im Birgerpark
vorhandenen, befestigten Weges fiir den
Autoverkehr und seine Nutzung als Ful3- und
Radweg. Die Erschliel3ung fur das Gebaude
HennebergstralRe 5 ist nach wie vor gesi-
chert. Ein Sicherheitsdefizit besteht vor dem
Hintergrund der zur Verfligung stehenden
Breite der 6ffentlichen Verkehrsflache von
insgesamt 8 m flir eine Einbahnstral3enrege-
lung nicht.

Einer weiteren baulichen Entwicklung im Be-
reich der angrenzenden Grundstiicke wird
mit der Festsetzung als Ful3- und Radweg
vorgebeugt. Damit entspricht die Festsetzung
den am Wallring verfolgten Planungszielen,
wonach die vorhandenen Grunflachen zu
schitzen und vor weiteren Versiegelungen
zu bewahren sind.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
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Stellungnahme Nr. 37
Schreiben vom 09.06.2015

Stellungnahme der Verwaltung

Ich wende mich gegen die Anderung der Pe-
ter-Joseph-Krahe-Stral3e als Einbahnstral3e
mit Wendehammer und Wegfall der Birger-
steige. Dies bewirkt die Gefahrdung der Bur-
ger, Wegfall von Anliegerparkplatzen und
Parkplatzen in grof3er Zahl. Durch die gleich-
zeitige Schlie3ung der HennebergstralRe ent-
lang des Burgerparks sind das ca. 30 Park-
platze, die schon jetzt nicht reichen.

Auf die Stellungnahme zur Stellungnahme
Nr. 36 wird verwiesen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Ein-
bahnstralR3enregelung entfallen in der Peter-
Joseph-Krahe-StralRe nur einige wenige 6f-
fentliche Parkplatze. Die Bewohner der Pe-
ter-Joseph-Krahe-Stral3e haben dartber hin-
aus ausreichende Moglichkeiten auf den
Wohngrundstticken zu parken.

Richtig ist, dass die derzeit vorhandenen
Parkplatze entlang des bestehenden Weges
in der Verlangerung der Hennebergstral3e
entfallen. Der Uberwiegende Teil der in die-
sem Bereich parkenden Fahrzeuge wird von
Auswartigen bzw. von der Belegschaft der in
der Nachbarschaft ansassigen Firmen ge-
nutzt. Den Anwohnern selbst entsteht mit der
angestrebten Losung kein Nachteil, zumal
die Fahrzeuge der Anwohner zunachst
grundséatzlich auf den Grundstiicken unter-
zubringen sind.

Der vom Einwender kritisierte Entfall der
Burgersteige ist nicht Regelungsgegenstand
des Bebauungsplans. Er fihrt wie bereits in
der Stellungnahme zur Stellungnahme Nr. 36
erwahnt, nicht zu einem Sicherheitsdefizit.
Die Lage der Peter-Joseph-Krahe-Straf3e im
Verhaltnis zu den anderen Erschliel3ungs-
stralRen, der geplante Ausbau als Sackgasse
und die in dem Zusammenhang niedrigen
Geschwindigkeiten rechtfertigen eine derarti-
ge Planung.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
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IN 235

Behandlung der Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher

Belange

Beteiligung gemal 8§ 4 Abs. 2 BauGB vom 12. August 2014 bis zum 12. September

2014.

Stellungnahmen, die ausschlie3lich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben.

IHK Braunschweig
Schreiben vom 20.08.2014

Stellungnahme der Verwaltung

Entlang des Wallrings bestehen zahlreiche
gewerbliche Nutzungen, die in der Regel
nicht als stérend wirken (...) Dem Wallring
soll ein enges planerisches Korsett angelegt
werden (...) Die vorhandenen Nutzungen
werden dadurch stark reglementiert. Beson-
ders augenfallig sind in diesem Zusammen-
hang die ausgesprochen eng abgegrenzten
Baufelder, die den baulichen Bestand nur
ansatzweise bertcksichtigen. Zahlreiche Be-
standsgebaude befinden sich ganz oder teil-
weise aulRerhalb der Baufelder bzw. inner-
halb der nicht tberbaubaren Grundstucksfla-
chen oder gar innerhalb der festgesetzten
Grunflachen. All diese bauliche Nutzungen
waren nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes praktisch unzulassig und kénnten somit
lediglich einen Bestandsschutz fir sich bean-
spruchen. Da aber ein blo3er Bestands-
schutz keine nennenswerten baulichen Ent-
wicklungen mehr zulsst, stellt er eine nur
unzureichende Grundlage fir die dauerhafte
Existenz der betroffenen Gebaude bzw. Nut-
zungen dar.

(...) Aus diesem Grunde ist auch aus wirt-
schaftlicher Sicht mehr baulicher Entwick-
lungsspielraum zu fordern (...)

Da die gesamte Planung stark auf das histo-
rische Vorbild ausgerichtet ist, werden diver-
se Flachenanspriiche an den Wallring in un-
angemessenem Mal3e zuriickgestellt (...)
Angesichts der besonderen Standortgunst
des Wallrings insbesondere fiir das Dienst-
leistungsgewerbe ist diese Unterordnung aus
wirtschatftlicher Sicht zu bedauern. Fir frag-
wirdig halten wir im diesem Zusammenhang

Den Charakter des Wallrings zu erhalten, ist
aufgrund seiner besonderen stadtebaulichen
und stadthistorischen Bedeutung wesentli-
ches Planungsziel. In dem Zusammenhang
soll die bestehende Bebauung auf die stra-
Renbegleitenden Abschnitte konzentriert und
entsprechend in den riickwartigen Bereichen
planungsrechtlich eingeschrankt werden.
Bereits im vom VA beschlossenen Gesamt-
konzept wurde festgelegt, Hinterliegerbebau-
ungen auszuschlieen, um den Wallring vor
weiteren baulichen Verdichtungen zu schit-
zen und die vorhandenen Grunstrukturen zu
erhalten. Insbesondere entlang der ehemali-
gen Promenaden sollen in Anlehnung an die
vorhandene villenartige Bebauung in diesem
Bereich einheitliche Geb&udekubaturen fest-
gesetzt werden.

Auch innerhalb des baulichen Bestands-
schutzes ist die Nutzung der vorhandenen
Gebéaudesubstanz angemessen maoglich. Erst
mit grundlegenden Veranderungen tber den
Bestandsschutz hinaus greifen die getroffe-
nen Festsetzungen. Einschréankungen, die
dann im Einzelfall gegentiber den Eigenti-
mern restriktiv wirken, tragen dann aber in
jedem Fall zur Gesamtaufwertung des Plan-
gebietes bei. Die Entwicklung bzw. Beibehal-
tung des fir die Gesamtstadt bedeutenden
Wallringbereiches wird an dieser Stelle hdher
gewichtet als die vollumfangliche Entwick-
lungsmoglichkeit fiir jeden einzelnen Grund-
stuckseigentimer im Plangebiet.

Ein weiteres Planungsziel ist, die Wohnnut-
zungen entlang der Promenaden zu starken.
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auch, dass in den Allgemeinen Wohngebie-
ten ,sonstige nicht stérende Gewerbebetrie-
be" ausgeschlossen werden..., wahrend
»hicht storende Handwerksbetriebe" allge-
mein oder ausnahmsweise zulassig sein sol-
len (...) Nach unserer Auffassung sollten
nicht stdrend wirkende Nutzungen im Plan-
gebiet -unabhéngig davon, ob sie dem
Handwerk oder dem sonstigen Gewerbe zu-
zurechnen sind- gleichermalien allgemein
bzw. ausnahmsweise zugelassen werden
kénnen.

(...) Dies gilt besonders angesichts der Tat-
sache, dass sich innerhalb des durch den
Bebauungsplan ,Wallring-Nord“ abgebildeten
Teiles der Wallanlagen — etwa im Bereich
Wendentorwall/ Fallersleber-Tor-Wall — be-
sonders zahlreiche, zumeist nicht storende
Gewerbebetriebe finden. Das Spektrum
reicht dabei von Dienstleistungsbetrieben
Uber IT- Unternehmen bis hin zu produzie-
renden Gewerbebetrieben wie der Filzfabrik
Gustav Neumann GmbH (Fallersleber-Tor-
Wall 7-9), die als alteingesessenes mittel-
stéandisches Unternehmen zu den fihrenden
Anbietern in der filzherstellenden und —ver-
arbeitenden Branche zahlt (...)

Von unserer Seite kdnnen solch erhebliche
Einschrankungen fir die jeweiligen Unter-
nehmen nicht mitgetragen werden. Aus wirt-
schaftlicher Sicht ist vielmehr zu fordern,
dass den betroffenen Gewerbebetrieben
durch geeignetere Planfestsetzungen ange-
messene Nutzungs- und Entwicklungsmag-
lichkeiten erhalten bleiben.

Dem entsprechend werden tUberwiegend All-
gemeine Wohngebiete festgesetzt. Sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe, wie sie vom
Gesetzgeber in Allgemeinen Wohngebieten
nur ausnahmsweise zugelassen werden,
sollen in den Allgemeinen Wohngebieten am
Wallring ausgeschlossen werden. Dies ent-
spricht der derzeit noch rechtskraftigen Wall-
ringsatzung.

Nicht stdorende Handwerksbetriebe, die hin-
gegen vom Gesetzgeber in einem Allgemei-
nen Wohngebiet zunachst als allgemein zu-
lassig eingestuft werden, sollen in den Allge-
meinen Wohngebieten innerhalb der Oker-
umflut nur ausnahmsweise zulassig sein. Es
erfolgt also auch hier eine Beschrankung der
Zulassigkeit. Lediglich in den Bereichen au-
Berhalb der Okerumflut sollen sie allgemein
zulassig sein. Dies entspricht der im Gesamt-
konzept fur den Wallring aufgefihrten Off-
nung des Nutzungsspektrums fir diese Ge-
biete. Dieses Vorgehen fiigt sich zum einen
in die vom Gesetzgeber vorgegebene Nut-
zungsgliederung und zum anderen kann sich
fur derartige Nutzungen ein Bedarf aus dem
Gebiet heraus entwickeln (z.B. Friseursalon).

Es wird nicht verkannt, dass mit den Festset-
zungen das Spektrum mdglicher Nutzungen
sowie die tatsachliche bauliche Nutzungs-
moglichkeit eingeschréankt werden. Vor dem
Hintergrund der hohen stadtebaulichen Be-
deutung, die dem Wallringbereich fir die Ge-
samtstadt beigemessen wird, erscheint eine
solche Reglementierung jedoch gerechtfer-
tigt. Ziel ist die perspektivische Ruckfihrung
des Wallringbereiches zu einer starkeren
Konzentration auf die Wohnnutzung und zu
einer baulichen Dichte am historischen Be-
stand orientiert. Zur Umsetzung dieser Ziele
sind die getroffenen Festsetzungen erforder-
lich.

Auf die bestehenden gewerblichen Einrich-
tungen wird insofern reagiert, als dass ent-
lang der den Wallring kreuzenden Stral3en
Mischgebiete festgesetzt werden.

In der Obergstral3e wird orientierend am Be-
stand ebenfalls ein Mischgebiet festgesetzt.
Die Verwaltungsgebaude der Bombardier-
Werke liegen u.a. in diesem Bereich.

Fur die gewerblichen Einrichtungen in den
ehemaligen Voigtlander-Werken, Cam-
pestral3e 7 wird Uber die sogenannte Fremd-
korperfestsetzung nach § 1 Abs. 10 BauGB
ein erweiterter Bestandsschutz gesichert. Da
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es sich um bestehende Nutzungen in einem
stadthistorisch wichtigen Geb&aude handelt,
die sich in ihre Umgebung einfiigen und den
Nutzungscharakter der umgebenden Wohn-
bebauung nicht beeintrachtigen, sollen sie
innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohn-
gebietes WA 2 auch kinftig zulassig sein.
Erst im Falle abgangiger Gebaude ist dort
eine Wohnnutzung herzustellen.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

TU Braunschweig
Schreiben vom 12.09.2014

Stellungnahme der Verwaltung

1. Oberster nordlicher Bereich des Son-
dergebietes an der HumboldtstralRe

In diesem Bereich entsprechen die Abgren-
zungen nicht ganz der Realitat. (...) Die TU
erwartet eine Korrektur des B-Plan-
Entwurfes.

Im Plan steht, dass das Staatliche Bauma-
nagement dort ihren Sitz hat. Es ist seit Jah-
ren aus dem Gebaude ausgezogen und hat
ihren Sitz an der Martinikirche. Dieser Sach-
verhalt ist zu &ndern.

Zur besseren Verstandlichkeit der zusam-
mengehdrigen B- Plane IN 234 und IN 235
wird angeregt, im IN 235 die gleichen Be-
zeichnungen fir die SO-Gebiete zu verwen-
den.

2. Bereich Botanischer Garten

(...) Die Uferbdschung im Bereich des ge-
planten FulBweges entlang der Oker befindet
sich im Besitz des Landes Niedersachsen.
(...) Der Zugang zur Uferb6schung ist in die-
sem Bereich von der Humboldtstral3e aus
gesehen, durch ein Tor verschlossen, damit
Unbefugte nicht Gber diesen Weg in den Bo-
tanischen Garten auRerhalb der Offnungszei-
ten gelangen. (...)

Fazit:

zul.

Ziel aller Wallring-Plane ist es, die vorhande-
nen Grunflachen — insbesondere die an die
Oker grenzenden Grunflachen - planungs-
rechtlich zu sichern und kiinftig von Bebau-
ung freizuhalten. Aus diesem Grund sollen
auch die von der TU und vom Museum ge-
nutzten Grundstiicke und Grundsticksteile,
die direkt an die Oker grenzen und nicht zum
Botanischen Garten gehoren, als private
Grunflachen festgesetzt werden. Die Grund-
stiicke/Grundstiicksteile sind derzeit unbe-
baut, so dass dem Land daraus kein Nachteil
entsteht. Auch an anderen Stellen entlang
des Wallrings wurde sowohl auf privaten,
aber auch auf stadtischen Grundstlicken in
vergleichbaren Situationen private Grinfla-
che festgesetzt, z.B. an der Realschule
MaschstraRe, am Wilhelm-Gymnasium oder
am Vinzenz-Krankenhaus.

Den ubrigen Anregungen wurde bereits zur
offentlichen Auslegung der Planunterlagen
gefolgt.

Zu 2.

Da es sich bei den beiden Teilen des Botani-
schen Gartens um private Anlagen handelt,
soll der geplante Verbindungsweg entlang
der Oker ebenfalls als privater Weg geplant
werden. Der Offentlichkeit soll ein Wegerecht
planungsrechtlich gesichert werden. Dies
wurde bereits zur 6ffentlichen Auslegung der
Planunterlagen entsprechend korrigiert.

Damit obliegt die Finanzierung und Errich-
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Mit dem Bau des Weges ist die TU einver-
standen, wenn die Stadt den Steg finanziert
und errichtet, sowie die notwendige Instand-
haltung sichert. Des Weiteren muss aul3er-
halb der Offnungszeiten des Botanischen
Gartens der Verschluss dieses Bereiches
sichergestellt werden. (...) Alternativ: Wenn
der Steg auch auRerhalb der Offnungszeiten
des Botanischen Gartens zugénglich sein
soll, dann ist die Errichtung und Instandhal-
tung eines Zaunes zwischen Steg und TU-
Grundstuck durch die Stadt erforderlich (...).

3. Abgrenzung zwischen den Sonderge-
bieten

Die Nutzungsabgrenzung ist nicht korrekt
abgebildet. (...) Aus Sicht der TU sollte im
Bereich des bestehenden Geb&udes der
Zaun als Nutzungsénderung tibernommen
werden. (...)

Die Flurstiicksverschmelzung vom
24.06.2014 ist zu beriicksichtigen.

tung sowie notwendige Instandhaltung des
Weges der TU Braunschweig.

Den Anregungen wurde bereits zur offentli-
chen Auslegung der Planunterlagen gefolgt

Zu 3.

Die Nutzungsabgrenzung zwischen den bei-
den SO-Gebieten wurde bereits zur offentli-
chen Auslegung der Planunterlagen entspre-
chend korrigiert.

Auf die zwischenzeitlich durchgefihrte Flur-
stiicksverschmelzung wird verzichtet. Die
Planunterlage des Bebauungsplanes doku-
mentiert die Situation zum Zeitpunkt des
Feldvergleiches vom 12.12.2011. Zu diesem
Zeitpunkt war die Verschmelzung noch nicht
erfolgt. Mit Aufnahme der Anderung musste
ein erneuter Feldvergleich fir das gesamte
Planungsgebiet durchgefiihrt werden.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wurde teilweise be-
reits zur 6ffentlichen Auslegung der
Planunterlagen gefolgt.

Den Anregungen zu Pkt. 1 wird nicht
gefolgt.

Stadtteilheimatpfleger Innenstadt
Schreiben vom 08.09.2014

Stellungnahme der Verwaltung

Wie schon fir IN 215 und IN 234 betont, er-
scheint eine Favorisierung der Anlage von
Tiefgaragen mit Problemen behaftet. Die be-
reits vorhandenen Tiefgaragen-Zufahrten
stellen eine starke optische Beeintrachtigung
dar. Der fur den Promenadenring typische
Einblick in die weitldufigen Privatgarten wird
hier empfindlich durch massive Sichtbeton-
wande und zugehérige technische Einrich-
tungen gestort. Das Kontinuum zwischen
offentlichem StralRenraum und privaten Grin-
flachen ist unterbrochen. Daher sollten diese

Die Anlage von Tiefgaragen ist ein Ansatz fur
die Losung des ruhenden Verkehrs im Wall-
ring-Bereich. Die Gesamtbreite fiir Zu- und
Ausfahrten ist bereits auf maximal 3 m je
Grundstiick begrenzt. Dies gilt auch fir Tief-
garagenzufahrten. Eine weitere Reduzierung
wirde die Grundstiickszufahrt erheblich er-
schweren. Darlber hinaus wird festgesetzt,
dass dort wo Tiefgaragen die festgesetzten
uberbaubaren Flachen Uberschreiten, ein
niveaugleicher Anschluss an die Geléande-
oberflache herzustellen ist und die Tiefgara-
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Einfahrten mit grof3er Umsicht geplant und
ausgefuhrt werden. In jedem Fall sollten dop-
pelte Zufahrten in unmittelbar benachbarte
Tiefgaragen vermieden werden.

(...) In der gestalterischen Umsetzung sollte
die hinzugewonnene Grinflache (sudlich des
Léwenwalls) bruchlos an das Niveau des
Lowenwalls anschlie3en und mit sanftem
Gefalle zur Kurt-Schuhmacher-Straf3e hin
modelliert werden, damit die bisherige Mauer
mit der zugehdrigen Treppenanlage wegfal-
len kann.

Die Allee vom Kennedyplatz zum Léwenwall
als Teil des vom Briickenvorplatz ausgese-
henen, ehemaligen Dreistrahls sollte bis an
den Rand der Kurt-Schumacher-Stral3e wie-
der sichtbar gemacht werden. Als Fernziel
sollte jedoch die grundlegende Umgestaltung
des John-F. —Kennedyplatzes mit der Schaf-
fung einer spiegelbildlich zum dreieckigen
Baufeld an seiner Westseite platzierten Neu-
bebauung, und damit die Schaffung einer
Torsituation zur Innenstadt, in die Uberlegun-
gen einbezogen werden.

(...) Im Zusammenhang mit der Einbeziehung
der Theaterwerkstatten in den Theaterpark
erscheint der Neubau einer Ful3gangerbriicke
fur die im Prinzip sinnvolle Wegeverbindung
vom Theaterpark zur KasernenstralR3e durch-
aus kritisch. Ein solcher Briickenbau er-
scheint als Eingriff in einen besonders sen-
siblen Bereich des Wallrings. Diese Briicke
sollte im Fall ihrer Realisierung mit grof3tem
Fingerspitzengefuhl und maoglichst niedriger
Bauhdhe, in keinem Fall jedoch mit Ab-
spannkonstruktionen durch Polygone, so
filigran wie moglich gestaltet werden.
Ahnliches gilt fur die konzeptionell vorgese-
hene Briicke unterhalb des Windmuhlenber-
ges.

gen zu begrunen sind.

Die getroffenen Festsetzungen stellen sicher,
dass die Zufahrten zu Tiefgaragen keine op-
tische Dominanz im Stral3enraum entwickeln.
Daruber hinaus wird das Auftreten von dop-
pelten Zufahrten auf3ert selten sein, da sich
das Planungsgebiet im Bereich vorhandener
Bebauung befindet.

Detailplanungen zur Umgestaltung dieser
Platzsituation liegen noch nicht vor. Die An-
regung bezieht sich nicht auf einen Rege-
lungsgegenstand des Bebauungsplans. Sie
wird im Zuge der anschlieRenden Planungen
aufgenommen. Die derzeit noch bestehenden
Treppenanlagen sowie die Mauer sind Teill
der offentlichen Grinflache.

Auf der Grundlage der historischen Planun-
gen wurde im Jahre 2010 von der Stadtver-
waltung ein erstes Konzept zur Neugestal-
tung des John-F.-Kennedy-Platzes/ Augustto-
res entwickelt. Das Konzept nahm die Achse
zwischen dem Lowenwall und der Wolfenbt-
teler StrafRe wieder auf und schuf zwischen
dem John-F.-Kennedy- Platz und dem
Windmihlenberg ein Baufeld. Der in jingster
Vergangenheit durchgefuhrte Platzumbau
des John-F.-Kennedy-Platzes sowie die Lage
der Stadtbahngleise verhindern allerdings
einen derartigen Umbau auf Jahre, so dass
diese Uberlegungen nicht in die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes Gilbernommen
wurden. Als Fernziel bleiben derartige Uber-
legungen allerdings bestehen.

Fur die beiden Wegeverbindungen existieren
noch keine Detailplanungen. Da es sich um
Wege auf 6ffentlichen Flachen handelt und
dariiber hinaus um denkmalgeschiitzte Be-
reiche, kann davon ausgegangen werden,
dass die klnftigen Brickenbauten ihrer Um-
gebung entsprechend geplant werden. Ein
modern gestaltetes Briickenbauwerk muss
allerdings nicht per se einen Widerspruch zu
einer historisch gepragten Umgebung dar-
stellen.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
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Zweckverband Grofiraum
Braunschweig
Schreiben vom 11.09.2014

Stellungnahme der Verwaltung

Es ist (...) beabsichtigt, im Kreuzungsbereich
der Kurt-Schumacher-Str. mit dem Wallring
die 6ffentlichen Verkehrsflachen enger zu
fassen und diese zugunsten 6ffentlicher
Grunflachen zuriickzudrangen. Daflr sollen
auf der Stdseite der Kurt-Schumacher-Str.
am Windmuhlenberg Verkehrsflachen zu-
rickgebaut werden.

Es ist zu beachten, dass durch die Verkleine-
rung der Verkehrsflachen die Bushaltestelle
Ostlich des John-F.-Kennedy-Platzes ohne
Einschrankungen bedient werden kann und
der Betrieb des OPNV nicht behindert wird.

Mit der engeren Fassung der Verkehrsfla-
chen im Bereich der Kurt-Schumacher-
Stral3e ist eine Verlegung der in Mittellage
vorhandenen Bushaltestelle an den Fahr-
bahnrand nicht vorgesehen. Durch die Um-
setzung der Planung entstehen fiir den
OPNV keine Einschrankungen.

Die Anregung wurde bereits zur 6ffent-
lichen Auslegung der Planunterlagen
bericksichtigt.

Staatstheater Braunschweig
Schreiben vom 10.09.2014

Stellungnahme der Verwaltung

Aus Sicht des Staatstheaters kann ich mich
mit den Festsetzungen des
Bebauungsplanes nicht einverstanden
erklaren. Das Staatstheater ist zur
Aufrechterhaltung seines Spielbetriebes auf
funktionsfahige, den geltenden
Rechtsbestimmungen entsprechende
Werkstétten unabdinbar angewiesen.

Die Ausfuhrungen auf S. 58 des Entwurfes
sind zwar insoweit richtig, als das der aktuelle
Standort der Theaterwerkstatten nicht mehr
den heutigen und kinftigen Anforderungen
entspricht. Weiterhin ist richtig, dass fur einen
zeitgemalien Betrieb eine Verlagerung in ein
Produktionszentrum angestrebt werden
muss.

So sinnvoll perspektivisch auch ein
Produktionszentrum ist, das Werkstatten,
Probebihnen, Lager, den Tanz und eine
Spielstétte fur das Kinder- und Jugendtheater
beherbergt, so klar ist, dass diese
Perspektive nur fur die Planung positiv
bertcksichtigt werden kann, wenn eine
geeignete Ausgleichsflache zur Verfigung
steht. (...)

Ohne die Zusage einer solchen Alternative
werden in absehbarer Zeit die Werkstatten an

In dem der Tragerbeteiligung vorangestellten
gemeinsamen Gesprach vom 25.04.2014
wurde deutlich, dass der vorhandene Stand-
ort der Theaterwerkstatten nicht weiter aus-
baufahig ist. Er verursacht bereits jetzt erheb-
liche Probleme, insbesondere in Bezug auf
die ErschlieBung durch den Park. Damit ent-
spricht er weder den heutigen noch den kinf-
tigen Anforderungen an den Theaterbetrieb.
Die planungsrechtliche Absicherung eines
solchen Zustandes liel3e sich stadtebaulich
nicht begrinden.

Das langfristige Planungsziel der Einbezie-
hung der Theaterwerkstatten in den Theater-
park wirde durch die geforderte Aufnahme
von Festsetzungen, die Neubaumaflnahmen
oder Umnutzungen am bestehenden Stand-
ort erméglichen sollen konterkariert.

Derzeit steht ein Ersatzstandort fur die Thea-
terwerkstétten nicht zur Verfliigung. Die Stadt
Braunschweig wird, ihren Méglichkeiten ent-
sprechend, das Staatstheater bei der Stand-
ortsuche unterstitzen. Das weitere Bebau-
ungsplanverfahren kann aber nicht von der
Bereitstellung eines Ersatzstandortes abhan-
gig gemacht werden.

Die Theaterwerkstatten haben Bestands-
schutz. Dieser garantiert notwendige warme-
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ihrem jetzigen Standort wegen Brandschutz
oder arbeitssicherheitstechnischer Auflagen
umgebaut oder neugebaut werden miissen.
In einem solchen Fall ist davon auszugehen,
dass unter Berucksichtigung der dann
aktuellen Rechtslage beim Umbau oder
Neubau der eingerdumte Bestandsschutz
nicht ausreicht. Da in den Werkstatten
samtliche Dekorationen fur alle Produktionen
des Staatstheaters gebaut werden, misste
das Staatstheater in einem solchen Fall
seinen Spielbetrieb komplett einstellen.(...)

Das Gelande, auf dem aktuell die
Werkstéatten sind, stellt eine Option fur die
Einrichtung einer Spielstatte fir das Junge
Staatstheater dar.

Gemal 8 1 (6) ziff. 3 BauGB sind bei der
Bauleitplanung die kulturellen Bedtirfnisse
der Bevolkerung zu bertcksichtigen. Die
beabsichtigte Planung ohne einen
Alternativstandort fir Theaterwerkstatten und
Spielstatte fiir das Junge Staatstheater
gefahrdet den Betrieb des Staatstheaters und
bertcksichtigt damit § 1 (6) Ziff. 3 BauGB
nicht angemessen.

technische Ertlichtigungen sowie Sanierun-
gen im Hinblick auf arbeitsschutzrechtliche
oder brandschutztechnische Auflagen. Dar-
Uber hinaus sind kinftig auch Um- und An-
bauten zulassig, sofern das Bild der histori-
schen Parkanlage nicht beeintrachtigt wird.
Anbauten sind in einem Umfang von bis zu
8 % der vorhandenen Grundflache zulassig.
Dies entspricht einer Grol3e von ca. 200 mz2.

Werden fur die Theaterwerkstatten dartber
hinaus bauliche Malinahmen notwendig, sind
diese an einem anderen Standort innerhalb
des Stadtgebietes durchzufihren. Die Um-
nutzung der bestehenden Theaterwerkstatten
zu einer Spielstatte fur das Kinder-und Ju-
gendtheater wird abgelehnt, da dies dem
Planungsziel zuwiderlauft.

Trotz des langfristigen Planungszieles das
Gelande der Theaterwerkstatten in den Thea-
terpark einzubeziehen, hat die Aufrechterhal-
tung des Spielbetriebes oberste Prioritét.

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind ne-
ben den kulturellen Bedurfnissen der Bevol-
kerung, gemaf § 1 Abs. 6 BauGB auch noch
andere Aspekte zu berticksichtigen. So sind
gem. Ziff. 5 die Belange der Baukultur, des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,
die erhaltenswerten Ortsteile und Platze von
geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadte-
baulicher Bedeutung zu bericksichtigen.
Weiter sind gem. Ziff. 7 die Belange des
Umweltschutzes und gem. Ziff. 11 die Ergeb-
nisse eines von der Gemeinde beschlosse-
nen stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes
zu berucksichtigen.

Dies wird mit der Planung getan. Die beab-
sichtigte Grunflachenfestsetzung folgt dem im
Gesamtkonzept Wallring formulierten Pla-
nungsziel, die 6ffentlichen Parkanlagen in
ihrer historischen Auspragung zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Die Einbeziehung
der Theaterwerkstétten in den Theaterpark
eroffnet die Chance eingetretene Fehlent-
wicklungen i. S. der Denkmalpflege zu heilen
und das innerstadtische Freiraumangebot zu
verbessern. Die architektonische und stadte-
bauliche Wirkung des vorhandenen, denk-
malgeschuitzten Gartenhauses von Peter-
Joseph- Krahe kann in Verbindung mit der
norddéstlichen Parkflache wiederhergestellt
werden so dass dieses stadthistorisch be-
deutsame Ensemble langfristig wieder erleb-
bar gemacht werden kann.

286 von 325 in Zusammenstellung




TOP 17.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
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-9-

Staatliches Baumanagement
Schreiben vom 11.09.2014

Stellungnahme der Verwaltung

1. Festsetzung der offentlichen Grinflache
mit der Zweckbestimmung Parkanlage im
Bereich der Theaterwerkstatten

Aus Sicht der Staatlichen Bauverwaltung des
Landes Niedersachsen kann ich mich mit den
Festsetzungen zum o.a. Bebauungsplan fur
den Bereich der Theaterwerkstéatten nicht
einverstanden erklaren. Da aus heutiger
Sicht mittelfristig nicht mit einer Verlagerung
der Werkstétten zu rechnen ist, ist die Mog-
lichkeit fur das Theater zwingend erforderlich,
bauliche Anpassungen und Veranderungen
der bestehenden Gebaude auch weiterhin
vornehmen zu kénnen, um einen zeitgema-
Ben Spielbetrieb zu erméglichen. Unter bauli-
chen Anpassungen und Verénderungen ver-
stehe ich auch die notwendige teilweise Ent-
fernung einzelner dringend sanierungsbedirf-
tiger Gebaudeteile und deren Neuerrichtung
am bestehenden Standort. Diese Mal3nah-
men gehen voraussichtlich deutlich Gber die
gem. 4.3 der textlichen Festsetzungen aus-
nahmsweise zulassigen Um- und Anbauten
in geringem Umfang hinaus.

Gleiches gilt fur die warmetechnische Ertiich-
tigung der Fassaden und Dacher, die das
auRere Erscheinungsbild verandern werden.
Anpassungen innerhalb der Werkstatten
werden auch aus arbeitsschutzrechtlichen
und brandschutztechnischen Anforderungen
erforderlich werden, die mdglicherweise zu
baulichen Erweiterungen fihren kénnen.

2. Festsetzungen im Bereich des Botani-
schen Gartens
Ich bitte, die durch die TU Braunschweig
dargestellten Nutzungszuordnungen zu be-
ricksichtigen. Eine ful3laufige Verbindung der
beiden Teile des Botanischen Gartens ist
auch im Sinne der Technischen Universitat.
Diese kann grundsatzlich entweder als Weg
im Bereich der Uferbdschung oder aber als
Steg Uber dem Wasser ausgefihrt werden.
Hinsichtlich der Fragen der Zuganglichkeit
(insbesondere auRerhalb der Offnungszeiten
des Botanischen Gartens) verweise ich auf
die Stellungnahme der TU Braunschweig, die
Ihnen ebenfalls vorliegt.

zul.

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zur
Stellungnahme des Staatstheaters Braun-
schweig wird verwiesen.

Uber den Bestandsschutz hinaus sollen kiinf-
tig Um- und Anbauten zulassig sein, sofern
das Bild der historischen Parkanlage nicht
beeintrachtigt wird. Anbauten sollen in einem
Umfang von bis zu 8 % der vorhandenen
Grundflache zulassig sein. Dies entspricht
einer GréRe von ca. 200 mz2.

Neubauten gréReren Umfanges gehen in der
Tat Uber den Bestandsschutz und die aus-
nahmsweise zulédssigen An- und Umbauten
hinaus. Sie sind kiinftig unzuléassig und auf
einem Ersatzstandort durchzuftihren.

MaRnahmen der warmetechnischen Ertlichti-
gung sind im Regelfall durch den Bestands-
schutz gedeckt. Auch ohne die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans verlangt der Um-
stand, dass die Parkanlage unter Denkmal-
schutz steht, eine dem Denkmalschutz an-
gemessene Gestaltung.

Zu 2.

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zur
Stellungnahme der TU Braunschweig wird
verwiesen. Eine Detailplanung gibt es fur die
geplante Wegeverbindung noch nicht.

Da es sich bei den beiden Teilen des Botani-
schen Gartens um private Anlagen handelt,
soll der geplante Verbindungsweg entlang
der Oker auch als privater Weg geplant wer-
den. Firr die Offentlichkeit soll der Zugang
Uiber ein Wegerecht planungsrechtlich gesi-
chert werden.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
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Den Anregungen zu Pkt. 2 wurde be-
reits zur 6ffentlichen Auslegung der
Planunterlagen gefolgt.
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Stadt Braunschweig 15-00559
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Zweite Satzung zur Anderung der Satzung iiber die
Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungssatzung)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 01.09.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Bauausschuss (Vorberatung) 22.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Die als Anlage 1 beigefiigte Zweite Satzung zur Anderung der Satzung Uiber die
Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungssatzung) wird beschlossen.*

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Absatz 1 Nr. 5 des Niedersachsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich
bei der Vorlage um einen Satzungsbeschluss, flr den der Rat beschlusszustandig ist.

Die Abfallentsorgungssatzung regelt die 6ffentliche Abfallentsorgung, die die Stadt als 6ffent-
lich-rechtlicher Entsorgungstrager durchzufiihren hat.

Immer wieder wird aus der Bevolkerung der Wunsch nach 80-Liter-Restabfallbehaltern an
die Verwaltung herangetragen.

Mit der Satzungsanderung werden 80-Liter-Restabfallbehalter eingefihrt.

Die Abfallentsorgungssatzung sieht als Mindestvolumen fir Restabfallbehalter 10 Liter pro
Woche und Person vor. Vier-Personenhaushalte, die das Mindestvolumen von 10 Litern pro
Person und Woche vorhalten, bendétigen bei dem Ublichen zweiwdchigen Leerungsrhythmus
einen 80-Liter-Behalter. Diese BehaltergrofRe wird derzeit in Braunschweig nicht angeboten.
Diese Haushalte nutzen daher derzeit entweder zwei 40-Liter-Behalter oder weichen auf die
nachst-groliere Behaltergrofie (120 I) aus.

Es gibt in Braunschweig etwa 500 Grundstucke, auf denen vier Personen wohnen, die zwei
40-Liter-Restabfallbehalter nutzen. Mit der Einflihrung von 80-Liter-Behaltern wird es
maoglich, zwei 40-Liter-Restabfallbehaltern durch einen Behalter zu ersetzen. Dadurch wird
der Platzbedarf fir die Millbehalter reduziert werden.

Auch fur die derzeit rund 5.000 Grundstlicke mit vier Personen und 120-Liter-Behéaltern ware
ein 80-Liter-Behalter grundsatzlich ausreichend. Einige Haushalte wechseln nicht auf ein
Behaltervolumen von 80 Litern, da sie daflir derzeit noch zwei Behalter mit 40 Litern
Volumen bereithalten mussten.

290 von 325 in Zusammenstellung



TOP 18.

Um den neuen Behalter einzufuhren, wird der § 14 Absatze 2 (Wohnnutzung) und 4
(sonstige Nutzung) um den entsprechenden Behalter erganzt. Weiterhin wird der Anhang
3 b) um diese Behaltergrofe erweitert.

i. A. Hornung

Anlage/n:
Anderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung
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Zweite Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungssatzung)
vom 17. November 2015

Aufgrund der 88 10, 13 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.
576), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBI. S. 434), in Ausfiihrung des Geset-
zes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen (KrWG) vom 24. Februar
2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt gedndert durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBI. | S. 1324) sowie des Nds.
Abfallgesetzes (NAbfG) vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBI. S. 273), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Okto-
ber 2013 (Nds. GVBI. S. 254), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 17. November 2015 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel |
Die Satzung uber die Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungssatzung) vom 17. Dezember 2013 (Amts-
blatt fiir die Stadt Braunschweig Nr. 19 vom 20. Dezember 2013, S. 69) in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 2. Juni
2015 (Amtsblatt fur Stadt Braunschweig Nr. 5 vom 15. Juni 2015, S. 11) wird wie folgt geandert:

1. 8 14 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 4 Satz 1 erhalten die folgende Fassung:

»(2) Zugelassene Behalter sind:

1. Bioabfallbehalter 601 Volumen
Bioabfallbehalter 1201 Volumen
Bioabfallgrol3behélter 5501 Volumen
Bioabfallgro3behalter 1.1001 Volumen
Restabfallbehalter 401 Volumen
Restabfallbehalter 601 Volumen
Restabfallbehalter 801 Volumen
Restabfallbehalter 1201 Volumen
Restabfallbehalter 2401 Volumen
Restabfallgro3behélter 5501 Volumen
RestabfallgroRbehalter 7701 Volumen
Restabfallgro3behélter 1.1001 Volumen
RestabfallgroRbehalter 45001 Volumen
Wertstoffbehalter 1201 Volumen
Wertstoffbehélter 2401 Volumen
Wertstoffgrol3behélter 1.1001 Volumen

(4) Bei gewerblich genutzten Grundstticken sind mindestens folgende Behéltervolumina fiir Restabfélle vorzuhalten:

bis 4 Mitarbeiter 40 Liter  in 14 Tagen
bis 10 Mitarbeiter 60 Liter  in 14 Tagen
bis 15 Mitarbeiter 80 Liter  in 14 Tagen
bis 25 Mitarbeiter 120 Liter  in 14 Tagen
bis 50 Mitarbeiter 240 Liter  in 14 Tagen
bis 125 Mitarbeiter 550 Liter  in 14 Tagen
bis 250 Mitarbeiter 770 Liter  in 14 Tagen

bis 400 Mitarbeiter 1.100 Liter  in 14 Tagen
Uber 400 Mitarbeiter:  Einzelentscheidung,
mindestens jedoch 1.100 Liter  in 14 Tagen.

2. Der Anhang 3 b) zur Abfallentsorgungssatzung erhalt die beigefiigte Fassung:

,b) Entsorgungsintervalle gem. § 15 Abs. 3 der Abfallentsorgungssatzung fir die nicht unter a) erwahnten Grundstiicke und
Abfallbehalterarten:

Die Abfallbehalter werden grundsatzlich wie folgt entleert bzw. abgeholt:

Restabfallbehalter Gesamtes Stadtgebiet

40 Liter bei Nutzung durch 1 Person Entsorgung alle 4 Wochen
Restabfallbehalter Gesamtes Stadtgebiet Entsorgung 14-tagig

40, 60, 80, 120 und 240 Liter

Bioabfallbehalter Gesamtes Stadtgebiet Entsorgung 14-tagig

60 und 120 Liter (im Sommer einmal wéchentlich)*
Wertstoffbehélter Gesamtes Stadtgebiet Entsorgung alle 4 Wochen

120 und 240 Liter

BioabfallgroRbehéalter Gesamtes Stadtgebiet Entsorgung 14-tagig

550 Liter
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BioabfallgroBbehélter
1.100 Liter und
Restabfallgro3behalter
550, 770, 1.100 und
4.500 Liter

Restabfallgro3behalter
550, 770, 1.100 auf
gewerblich genutzten
Grundstiicken

WertstoffgrolRbehalter
1.100 Liter

Abfallsacke

Grinabfallsacke

Gesamtes Stadtgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

TRAidGe 1

Entsorgung einmal oder zweimal
wochentlich (je nach Wunsch)

Entsorgung einmal oder zweimal
wochentlich oder 14-tagig (je
nach Wunsch)

Entsorgung alle 2 Wochen

Entsprechend der Entleerung
der 60, 120 und 240 Liter
Abfallbehalter vor Ort

Entsprechend dem Leerungsrhythmus
fur Bioabfallentsorgung

Der fiir die Abfuhr/Abholung vorgesehene Wochentag wird gemaf § 21 bekannt gegeben.

Erlauterung:

* Sommer: 21. Juni bis 22. September*

Artikel Il

Die Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Braunschweig, den
Stadt Braunschweig
(S)

I. V.

Leuer
Stadtbaurat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Braunschweig, den

I. V.

Leuer
Stadtbaurat
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Stadt Braunschweig 15-00574
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Beteiligung nach § 15 Bundesberggesetz zum Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen;
stadtische Stellungnahme gegeniiber dem Landesamt fiir Bergbau,
Energie und Geologie

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 16.09.2015
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

,Der Stellungnahme (Anlage 1) wird zugestimmt.”
Sachverhalt:

Die Firma ,A" (Der Name ist der Verwaltung bekannt, darf wegen der moglichen Offenlegung
von Betriebsgeheimnissen jedoch nicht veroffentlicht werden.) hat beim Landesamt fur
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) die Erteilung einer auf finf Jahre befristeten
Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen beantragt.

Wie bereits in der Mitteilung 15 — 00540 aufRerhalb von Sitzungen berichtet, erstreckt sich
das beantragte Erlaubnisfeld ,Borsum® auch auf den westlichen Teil des Stadtgebietes von
Braunschweig — Ortsteile Watenbuttel, Volkenrode, Kanzlerfeld, Lamme, Timmerlah (siehe
Anlage 2).

Die vorgesehenen Arbeiten werden vom LBEG als angemessen und sinnvoll angesehen, so
dass dem Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis zu folgen ware, falls nicht
Uberwiegende offentliche Interessen die Aufsuchung im gesamten zuzuteilenden
Erlaubnisfeld ausschliefien. Erwartet werden normative Ausschlussgriinde bzw. Hinweise
auf Vorrang- und Schutzgebiete.

Da nicht auszuschlieRRen ist, dass nach Abschluss des beantragten funfjahrigen
Arbeitsprogramms Erdgas aus unkonventionellen Lagerstatten gewonnen werden soll
(Fracking), schlagt die Verwaltung im Hinblick auf die vom Rat in seiner Sitzung am 20. Marz
2012 beschlossene Resolution gegen Fracking (siehe Anlage 3) vor, die beigefigte
gesamtstadtische Stellungnahme zu beschliel3en.

Zum Hintergrund

Das Bundes-Berggesetz (BBergG) unterscheidet im Paragraphen 4 zwischen der
Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschatzen. Wahrend die Aufsuchung die mittelbar
oder unmittelbar auf die Entdeckung oder Feststellung der Ausdehnung von Bodenschatzen
gerichtete Tatigkeit ist, ist die Gewinnung das Lésen oder Freisetzen von Bodenschatzen
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einschliellich der damit zusammenhangenden vorbereitenden, begleitenden und
nachfolgenden Tatigkeiten.

Die hier beantragte Erteilung einer bergrechtlichen Erlaubnis berechtigt nicht zu
tatsachlichen Aufsuchungshandlungen. Vielmehr wird ein Bereich zur Untersuchung und
ggfs. spateren Gewinnung von Bodenschatzen definiert und der jeweiligen Firma
zugeordnet. Umgangssprachlich wird ein ,Claim“ abgesteckt.

Die Erlaubnis Iasst z. B. die Analyse vorhandener Daten zu. Tatsachliche
Aufsuchungshandlungen dirfen nur aufgrund zugelassener bergrechtlicher Betriebsplane
erfolgen. Das LBEG hat zugesichert, die Stadt in einem kiinftigen Betriebsplanverfahren zu
beteiligen.

Das von der Firma ,A" beantrage Arbeitsprogramm sieht folgendes vor:

1. Jahr: Aufbau einer Datenbasis u. a. durch Kauf und Auswertung bestehender seismischer
Daten und Bohrungsdaten.

2. Jahr: Geochemische und petrophysikalische Bewertung der jurassischen Schichten
anhand der Bohrungsdaten und Auswertung bestehender 2D-seismischer Daten.

3. Jahr: Reprozessierung eines dichten Liniennetzes von 2D-seismischen Daten.

4. Jahr: Zwei horizontale Explorationsbohrungen zur Bestimmung des
Kohlenwasserstoffpotenzials der jurassischen Schichten.

5. Jahr: Eine horizontale Explorationsbohrung zur Bestimmung des
Kohlenwasserstoffpotenzials der jurassischen Schichten.

Das Arbeitsprogramm schlie3t mit der Auswertung der Bohrergebnisse und Planungen fir
weiterfiihrende Untersuchungen ab.

l. V. Leuer

Anlage/n:

Stellungnahme zur Beteiligung nach § 15 BBergG
Ubersichtskarte ,Erlaubnisfeld Borsum*

Karte zur Stellungnahme aus naturschutzrechtlicher Sicht
Resolution des Rates vom 20.03.2012
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Anlage 1 — Stellungnahme an das

Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie
An der Martinikirche 9
38678 Clausthal-Zellerfeld

Erlaubnisfeld Borsum — Beteiligung nach § 15 BBergG zum Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis gem. § 7 BBergG zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen
Hier: Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 21.07.2015 haben Sie mich unter Fristsetzung bis zum 25.08.2015 um
Stellungnahme zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 7 BBergG zur Aufsuchung
von Kohlenwasserstoffen im Erlaubnisfeld Borsum gebeten. Auf meinen Antrag hin haben
Sie die Frist bis zum 20.10.2015 verlangert.

Bevor ich fachlich-inhaltlich auf den Erlaubnisantrag eingehe, nehme ich zum
Verfahrensablauf Stellung, den ich als fehlerhaft erachte: Von den beteiligten Behdrden —
hier insbesondere von den betroffenen Gebietskdrperschaften - missen selbstverstandlich
auch Aspekte vorgetragen werden kdnnen, die nur den eigenen Zustandigkeitsbereich
betreffen und nicht das gesamte Erlaubnisgebiet. Ob diese Teilaspekte in der
Zusammenschau dann das gesamte Gebiet betreffen und insofern entscheidungserheblich
sind, ist erst von lhnen als Erlaubnisbehérde zu entscheiden. Die gewahlte Formulierung und
die Hervorhebung in Fettdruck, dass nur solche Stellungnahmen erbeten sind, die sich auf
das gesamte zuzuteilende Feld erstrecken ist dazu geeignet wichtige Aspekte im
Beteiligungsverfahren zu unterdriicken und stellt nach meiner Einschatzung einen
Verfahrensfehler dar.

Die Beteiligung ohne Vorlage der originalen Antragsunterlagen der Firma ,A" sehe ich als
nicht ausreichend an. Eine Priifung ist somit nur unzureichend mdéglich. Das gewahite
Verfahren entspricht nicht dem Anspruch auf Transparenz, der dem Bundesberggesetz in §
11 zu entnehmen ist. Auch aus diesem Grunde ist das Beteiligungsverfahren fehlerhaft.

Zuletzt ist leider nicht zu erkennen, welche Behdrden insgesamt beteiligt werden.
Insbesondere ist nicht erkennbar, ob der Zweckverband GrofRraum Braunschweig beteiligt
wurde. Ich weise ausdricklich darauf hin, dass gerade auf der Ebene des Regionalen
Raumordnungsprogramms verschiedene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen sind,
die unbedingt bei der Entscheidung tber das Erlaubnisfeld zu berticksichtigen sind.

Dies vorausgeschickt, nehme ich fachlich-inhaltlich wie folgt Stellung:

Den mir zur Verfigung gestellten Unterlagen kann ich nicht entnehmen, ob im Ergebnis eine
konventionelle Gewinnung von Kohlenwasserstoffen beabsichtigt ist oder vielmehr ein
sogenanntes ,Fracking-Verfahren® vorbereitet wird.

Ich lehne mit Nachdruck das ,Fracking-Verfahren zur Erdgasgewinnung beziehungsweise
-férderung oder zur Suche nach Erdgasvorkommen ab. Der Einsatz wassergeféahrdender
chemischer Substanzen fur die Gewinnung von Erdgas ist nicht hinnehmbar. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es um den Einsatz in, an oder abseits von Wasserschutzgebieten geht.

Diese Haltung stitzt sich auf eine Resolution des Rates der Stadt Braunschweig zum Thema
Fracking, die ich in der Anlage beigefligt habe.
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Insbesondere im Hinblick auf das 6ffentliche Interesse an der Vermeidung der gezielten
Verunreinigung von Grundwasser und der Gefahrdung der Umwelt durch den Einsatz von
chemischen Substanzen, deren Auswirkungen noch nicht hinreichend erforscht sind, ist der
Antrag abzulehnen.

Es bestehen auch deshalb Bedenken gegen die Erteilung der Erlaubnis, weil das
Erlaubnisfeld unmittelbar an das einzige bisher in Deutschland nach Atomrecht
planfestgestellte Endlager fur atomare Abfélle, Schacht Konrad, angrenzt. Jeglicher
tiefgreifender Eingriff in den Untergrund sowie dessen planmafige Vorbereitung im Rahmen
einer Erlaubnis muss in dieser so hdchst sensiblen Nachbarschaft unterbleiben. Ebenso
mussen zusatzliche Untergrunderschitterungen oder gar die Schaffung zusatzlicher
Wegsamkeiten, also die planmaRige Erhéhung der Gas- und Flussigkeitsdurchlassigkeit im
tieferen Untergrund durch Bohrtatigkeit oder Einpressungen wie z. B. Fracking,
ausgeschlossen werden kénnen.

Ferner erfasst das Erlaubnisfeld das Uberschwemmungsgebiet der Oker im Norden der
Stadt Braunschweig. Es kann nicht abgesehen werden, inwieweit flr die spateren
Aufsuchungshandlungen - wie z.B. die Durchfiihrung von petrophysikalischen und
geochemischen Untersuchungen oder Explorationsbohrungen - notwendige
Ausnahmegenehmigungen nach § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) liberhaupt
erteilt werden kénnen.

Von dem Erlaubnisfeld Borsum sind auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig flnf
Schutzgebiete, eines sogar mit dem Schutzstatus FFH- Gebiet, betroffen. Insgesamt stehen
damit 16 Prozent des Suchraums auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig unter Schutz.
Folgende Schutzgebiete liegen im Erlaubnisfeld Borsum oder werden von ihm tangiert (vgl.
anliegende Karte):

- FFH 90 JAller, untere Leine, untere Oker* (teilweise)

- NSG BR 118 ,Braunschweiger Okeraue (teilweise)

- NSGBR 72 ,Lammer Holz*

- LSGBS4 ,V.Pawelsches Holz, Olper Holz und Lammer Busch®
- LSGBS21 ,Lammer Busch*

- LSGBS 13 ,Timmerlaher Busch”

Auf der Grundlage der mitgeschickten Unterlagen kann nicht abschlie3end gepruft werden,
inwiefern die beantragten Handlungen, wie z.B. die Durchfiihrung von petrophysikalischen
und geochemischen Untersuchungen oder Explorationsbohrungen, sowie zukiinftige
Handlungen in den zuvor genannten Schutzgebieten freigestellt und damit trotz des
Schutzgebietes zulassig sind. Es kann ferner aktuell nicht abgesehen werden, ob tberhaupt
und falls ja, inwieweit fur die v.g. Handlungen daher ggf. notwendige Befreiungen oder
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden kénnen.

Neben den zuvor genannten behdrdlichen Prifungen und Entscheidungen ist ferner auch
eine FFH-Vertraglichkeitsprifung eventuell erforderlich.

Ich weise vorsorglich daraufhin, dass - sollte sich eine Betroffenheit der Schutzgebiete und
insbesondere des FFH-Gebietes ergeben - dies aktuell als Ausschlussgrund gesehen wird,
der einer weiteren Erkundung und Nutzbarmachung des Erlaubnisfeldes Borsum
entgegensteht.

Ferner weise ich auf die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hin. Im Erlaubnisfeld
Borsum befinden sich nachweislich Flachen, welche von Arten der offenen Feldflur,
insbesondere von Feldhamstern (streng schiitzte Art) besiedelt sind.
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Zusatzlich ist zu beachten, dass die Auswirkungen der geplanten Tiefenbohrungen aktuell
nicht hinreichend untersucht sind, so dass sich hier ein weiteres Gefahrdungspotenzial
ergibt. Das Erlaubnisfeld ist im 2. Weltkrieg bombardiert worden. Im gesamten Gebiet ist
daher mit Blindgadngern zu rechnen, die im unginstigsten Fall mit Zeitziindern versehen sind.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tendenz zur Detonation dieser Bomben
durch Alterung zunimmt, so dass u.U. auch leichtere Erschiitterungen zu einer Detonation
fuhren kénnen. Da sowohl bereits bei der Exploration als auch bei der Gewinnung von
Kohlenwasserstoffen, insbesondere aber beim Fracking, massive Erschitterungen bis hin zu
induzierten Erdbeben nicht ausgeschlossen werden kénnen, ist — zumindest bis zur
Entscharfung samtlicher Blindganger — das Vorhaben abzulehnen.

Im vom Erlaubnisfeld Borsum betroffenen Gebiet der Stadt Braunschweig befindet sich eine
grol3e Zahl an Flachen, die im Altlastenkataster der Stadt als Altablagerungen oder
Altlastenverdachtsflachen verzeichnet sind. Es besteht die begriindete Gefahr, dass
Schadstoffe in tiefere Schichten und durch Mobilisierung in das Grundwasser gelangen,
wenn im Bereich dieser Flachen Bohrungen oder andere Eingriffe in den Untergrund
vorgenommen werden.

Betroffen ist auch ein Teil der flachenhaft mit Schwermetallen belasteten Okeraue. Diese
Flache wird in Kirze als ,Bodenplanungsgebiet Okeraue* ausgewiesen werden. Es besteht
die begriindete Gefahr, dass Schwermetalle in tiefere Schichten und durch Mobilisierung
oder Anderung der Millieubedingungen in das Grundwasser gelangen, wenn in diesem
Bereich Bohrungen vorgenommen werden oder dabei Chemikalien in den Untergrund
eingebracht werden.

Weitere Angaben zu den genannten Flachen kénnen von der unteren Bodenschutzbehérde
zur Verfligung gestellt werden.

Aus meiner Sicht ist bereits der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen abzulehnen, wenn es sich um die Vorbereitung eines ,Fracking-
Verfahrens" handelt. Es sollte bereits jetzt deutlich werden, dass ein spaterer Antrag auf
tatsachliche Aufsuchungshandlungen keinen Erfolg haben wiirde. Dies ist u. a. aus

volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, da die Antragstellerin die Kosten fir die Erstellung der
bergrechtlichen Betriebsplane vermeiden kénnte.

Mit freundlichen GriRen

i. V.

Leuer
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Ratsbeschiuss vom op ez 2012
Der Antrag wird angenommen.

Venteiler: %‘k /
v

Fraktion der

Sozialdemokratischen B"ND"’S 90

Partei Deutschiands i

Rat der Stadt D’E GR”"EN

Braunschweig

WPIRATEN i‘%%

Braunschweig

INITIATIVE

TOP 19.

DIE LiNKE.

im Rat der Stadt Braunschweig

Anderungsantrag Datum Nummer
Offentlich 19. Mrz. 2012 |2099/12
Absender

INTERFRAKTIONELLER ANTRAG

Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

Adressat

Oberbirgermeister Dr. Hoffmann
Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig

Gremium Sitzungstermin
Rat 20.03.2012
Betreff

Resolution gegen Fracking

“Der Rat der Stadt Braunschweig lehnt mit Nachdruck das sogenannte Fracking-Verfahren
zur Erdgasgewinnung beziehungsweise —férderung oder zur Suche nach Erdgasvorkommen
ab. Der Rat stellt fest, dass der Einsatz wassergefahrdender chemischer Substanzen fir die
Gewinnung von Erdgas nicht hinnehmbar ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um den Ein-

satz in, an oder abseits von Wasserschutzgebieten geht.

Der Rat der Stadt Braunschweig fordert daher die niedersachsische Landesregierung auf,

das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) anzuweisen, das bei der
Erdgasforderung umstrittene Fracking-Verfahren bis auf weiteres — sowohl in Bezug auf die
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Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdgaslagerstétten als auch deren Férderungsbewilligung -
auszusetzen und entsprechende Antrage im Hinblick auf das 6ffentiiche Interesse abzuleh-

nen,

~sich bei der Bundesregierung sowie im Bundesrat durch eine Bundesratsinitiative fur
eine Anderung des veralteten Bergrechtes dahingehend einzusetzen, dass kinftig bei allen
bergrechtlichen Verfahren zum Fracking — beginnend bereits vor der Aufsuchungserlaubnis —
neben einer Beteiligung der Gemeinden, Wasserbehérden und Wasserversorgungsunter-
nehmen mit diesen auch Einvernehmen hergestellt werden muss,
TOP 19.
eine umfangreiche Beteiligung von Blrgerinnen und Burgern, die auch ilickenlose In-
formationen (iber die verwendeten Stoffe sowie die méglichen Risiken beinhaltet, zu gewahr-
leisteten

eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchzufiihren.”

ii@ w@ Gezj},gﬁu&{ﬁe{% { / ,‘Gez‘(K.ﬁ

Manfred Pesditschek Hoiger Herlitschke Jens Schicke-Uffmanit Udo Sommerfeld
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender Fraktiqnsvorsitzender Fraktionsvorsitzender

S A N

Peter Rosenbaum
Fraktionsvorsitzender
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Stadt Braunschweig 15-00574-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

Offentlich
Betreff:

Beteiligung nach § 15 Bundesberggesetz zum Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen;
stadtische Stellungnahme gegeniiber dem Landesamt fiir Bergbau,
Energie und Geologie

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 23.09.2015
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

unverandert

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 21.09.2015 hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin, Nationales Metrologieinstitut (PTB) gegentiber der Stadt
Braunschweig ihre Betroffenheit in dem o. a. bergrechtlichen Verfahren dargelegt. Diese
Ausflhrungen sollen in die Stellungnahme der Stadt Braunschweig an das LBEG einflieRen.
Die Stellungnahme (Anlage 1) wird daher um folgenden Absatz erganzt:

,Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Nationales
Metrologieinstitut (PTB) hat gegenlber der Stadt Braunschweig ihre Betroffenheit in dem

0. a. bergrechtlichen Verfahren dargelegt. Mit Schreiben vom 21.09.2015, das in der Anlage
beigefugt ist, hat die PTB um zeitnahe Vorlage eines Gutachtens zum Ausmal} der
Erschitterungen durch die beabsichtigte Suche bzw. Férderung von Kohlenwasserstoffen
gebeten. Im Hinblick auf die einzigartigen Aufgaben der PTB als nationales Metrologieinstitut
unterstitze ich die Forderung der PTB in vollem Umfang. Die Stadt Braunschweig kann nicht
akzeptieren, dass durch bergbauliche MaRnahmen der Standort eines der weltweit
fuhrenden Metrologieinstitute in Frage gestellt wird.”

Leuer

Anlage/n:
Schreiben vom 21.09.2015
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|
5 TOPARA
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 1) Lum A
Braunschweig und Berlin

Nationales Metrologieinstitut QA 2 el ¢ J

Der Préasident |

PTB « Postfach 33 45 * 38023 Braunschweig

Ihr Zeichen:
| Ihre Nachricht vom;
Baureferat der Stadt Braunschweig Mein Zeichen: VP 2015
Frau Bianca Winter Meine Nachrient varm:
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig | Bearbsitat von: Dr. Roman Schwartz
Telefondurchwant,. 0531 592 2000
‘ Teetaxdurenwan: 0531 592 2002
E-Mail Roman.schwartz@ptb.de
Patum: 2015-09-21
Sehr geehrte Frau Winter,

vielen Dank flr unser kolwstruktives Gespréch in der letzten Woche. Wie bei dieser Gelegenheit
erlautert, ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) beunruhigt von der
Ankindigung, dass mégiicherweise in unmittelbarer Nahe unseres Geldndes in Braunschweig-
. Watenbuttel durch Probebohrungen nach verwertbaren Kohlenwasserstoffen im Untergrund
gesucht werden wird.
Als sines der weltweit fihrenden Metrologieinstitute forscht die PTB an vorderster Front und
erfullt Dienstleistungsaufgaben auf héchstem messtechnischem Niveau. Dazu sind genau
kontrollierte Umgebungsbedingungen von gréfter Wichtigkeit. Insbesondere die
Erschitterungsfreihsit ist unabdingbar fir prazise und zuverlassige Messungen;
Bodenschwankungen wéit unterhalb dessen, was ein Mensch unmittelbar spiren kann, machen
viele der Messungen der; PTB bereits unmdglich.
Es steht nun zu bef(]rchtén, dass durch die geplante Exploration, insbesondere aber durch
einen mdglichen Forderbetrieb unter Einsatz der Fracking-Technik, stoRartige oder andauernde
Erschutterungen auftreten, die einen geregelten Messbetrieb erheblich beeintrachtigen.
Maéglicherweise kdnnten am Standort Braunschweig viele Messungen nicht mehr durchgefthrt
und viele Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden. Diese Beschrankung der
Arbeitsfahigkeit der PTB, des nationalen Metrologieinstituts mit seinen einzigartigen, gesetzlich
geregelten Aufgaben, kann nicht hingenommen werden.

8 o

(=]

&
Hausadresse; Lieferanschrift; | Telefon: +48 531 §82-0 Deutsche Bundesbank, Filiale Leip2ig PT8 Berlin-Chariottenburg
Bundesallee 100 | Telafax: +49 531 582-9292 IBAN: DE38 8600 0000 D086 0010 40 Abbestr. 2-12
88116 Braunschweig | E-Maii: postetalle@ptb.de BIC: MARKDEF1880 10587 Berlin
DEUTSCHLAND Intemet: hitp:/Awww.ptb.de VAT-Nr.: DE 811 240 952 DEUTSCHLAND
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Daher bitten wir um die zeitnahe Vorlage eines Gutachtens, in dem das AusmaR der
Erschitterungen durch die beabsichtigte Suche bzw. Férderung von Kohlenwasserstoffen im
Untergrund quantifiziert wird. Auf der Gruhd’la,ge der quantitativen Angaben zu Horizontal- und
Vertikalbeschleunigungen in den VBrschieden'en’ Frequenzbereichen wird die PTB dann
versuchen abzuschétzen, ob ein Explorations- oder Férderbetrieb in der Nahe ihres
Braunschwelger Standortes hinnehmbar ist oder nicht.

Mit freundlichen GriRen
In Vertretung

L Sut

Dr. Roman Schwarz
Vizeprésident der PTB
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Stadt Braunschweig 00574-01-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
Offentlich

Betreff:

Beteiligung nach § 15 Bundesberggesetz zum Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen;
stadtische Stellungnahme gegeniiber dem Landesamt fiir Bergbau,
Energie und Geologie

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 29.09.2015
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]
Beschluss:

unverandert

Sachverhalt:

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 23.09.2015 hatte die Verwaltung
zugesagt, die Stellungnahme gegentiber dem LBEG dahingehend zu erganzen, dass von
der Mdglichkeit einer Befreiung von der Betriebsplanpflicht nach § 51 Abs. 3 BBergG kein
Gebrauch gemacht wird.

Die Stellungnahme der Stadt Braunschweig in der Fassung der 1. Erganzungsvorlage wird
daher um folgenden Absatz erganzt:

»IN Anbetracht der vorstehend dargelegten Aspekte, die die Tragweite einer Erlaubnis zum
Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen im Erlaubnisfeld Borsum fur die Stadt Braunschweig
deutlich machen, gehe ich davon aus, dass Sie bei zukunftigen Aufsuchungs-, Gewinnungs-
oder Aufbereitungsvorhaben nicht von der Mdglichkeit Gebrauch machen, Befreiungen von
dem Erfordernis eines Betriebsplanes nach § 51 Abs. 3 BBergG zu gewahren, damit u.a. die
Beteiligungsrechte der Kommunen in vollem Umfang bestehen und keine Verfahren zur
Anwendung kommen, die etwa nur eine vereinfachte Prifung erfordern.”

Leuer

Anlage/n:
Stellungnahme an das Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie
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Anlage 1 — Stellungnahme an das

Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie
An der Martinikirche 9
38678 Clausthal-Zellerfeld

Erlaubnisfeld Borsum — Beteiligung nach § 15 BBergG zum Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis gem. § 7 BBergG zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen
Hier: Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 21.07.2015 haben Sie mich unter Fristsetzung bis zum 25.08.2015 um
Stellungnahme zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 7 BBergG zur Aufsuchung
von Kohlenwasserstoffen im Erlaubnisfeld Borsum gebeten. Auf meinen Antrag hin haben
Sie die Frist bis zum 20.10.2015 verlangert.

Bevor ich fachlich-inhaltlich auf den Erlaubnisantrag eingehe, nehme ich zum
Verfahrensablauf Stellung, den ich als fehlerhaft erachte: Von den beteiligten Behérden —
hier insbesondere von den betroffenen Gebietskdrperschaften - missen selbstverstandlich
auch Aspekte vorgetragen werden kdnnen, die nur den eigenen Zustandigkeitsbereich
betreffen und nicht das gesamte Erlaubnisgebiet. Ob diese Teilaspekte in der
Zusammenschau dann das gesamte Gebiet betreffen und insofern entscheidungserheblich
sind, ist erst von Ihnen als Erlaubnisbehdrde zu entscheiden. Die gewéhlte Formulierung und
die Hervorhebung in Fettdruck, dass nur solche Stellungnahmen erbeten sind, die sich auf
das gesamte zuzuteilende Feld erstrecken ist dazu geeignet wichtige Aspekte im
Beteiligungsverfahren zu unterdriicken und stellt nach meiner Einschatzung einen
Verfahrensfehler dar.

Die Beteiligung ohne Vorlage der originalen Antragsunterlagen der Firma ,A” sehe ich als
nicht ausreichend an. Eine Priifung ist somit nur unzureichend méglich. Das gewahlte
Verfahren entspricht nicht dem Anspruch auf Transparenz, der dem Bundesberggesetz in §
11 zu entnehmen ist. Auch aus diesem Grunde ist das Beteiligungsverfahren fehlerhaft.

Zuletzt ist leider nicht zu erkennen, welche Behérden insgesamt beteiligt werden.
Insbesondere ist nicht erkennbar, ob der Zweckverband Gro3raum Braunschweig beteiligt
wurde. Ich weise ausdriicklich darauf hin, dass gerade auf der Ebene des Regionalen
Raumordnungsprogramms verschiedene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen sind,
die unbedingt bei der Entscheidung Uber das Erlaubnisfeld zu berticksichtigen sind.

Dies vorausgeschickt, nehme ich fachlich-inhaltlich wie folgt Stellung:

Den mir zur Verfiigung gestellten Unterlagen kann ich nicht entnehmen, ob im Ergebnis eine
konventionelle Gewinnung von Kohlenwasserstoffen beabsichtigt ist oder vielmehr ein
sogenanntes ,Fracking-Verfahren® vorbereitet wird.

Ich lehne mit Nachdruck das ,Fracking-Verfahren® zur Erdgasgewinnung beziehungsweise
-férderung oder zur Suche nach Erdgasvorkommen ab. Der Einsatz wassergefahrdender
chemischer Substanzen fur die Gewinnung von Erdgas ist nicht hinnehmbar. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es um den Einsatz in, an oder abseits von Wasserschutzgebieten geht.

Diese Haltung stuitzt sich auf eine Resolution des Rates der Stadt Braunschweig zum Thema
Fracking, die ich in der Anlage beigefligt habe.
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Insbesondere im Hinblick auf das 6ffentliche Interesse an der Vermeidung der gezielten
Verunreinigung von Grundwasser und der Gefahrdung der Umwelt durch den Einsatz von
chemischen Substanzen, deren Auswirkungen noch nicht hinreichend erforscht sind, ist der
Antrag abzulehnen.

Es bestehen auch deshalb Bedenken gegen die Erteilung der Erlaubnis, weil das
Erlaubnisfeld unmittelbar an das einzige bisher in Deutschland nach Atomrecht
planfestgestellte Endlager fur atomare Abfélle, Schacht Konrad, angrenzt. Jeglicher
tiefgreifender Eingriff in den Untergrund sowie dessen planmafige Vorbereitung im Rahmen
einer Erlaubnis muss in dieser so hdchst sensiblen Nachbarschaft unterbleiben. Ebenso
mussen zusatzliche Untergrunderschitterungen oder gar die Schaffung zusatzlicher
Wegsamkeiten, also die planmé&Rige Erhdhung der Gas- und Flussigkeitsdurchlassigkeit im
tieferen Untergrund durch Bohrtatigkeit oder Einpressungen wie z. B. Fracking,
ausgeschlossen werden kbénnen.

Ferner erfasst das Erlaubnisfeld das Uberschwemmungsgebiet der Oker im Norden der
Stadt Braunschweig. Es kann nicht abgesehen werden, inwieweit flr die spateren
Aufsuchungshandlungen - wie z.B. die Durchfihrung von petrophysikalischen und
geochemischen Untersuchungen oder Explorationsbohrungen - notwendige
Ausnahmegenehmigungen nach § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) tiberhaupt
erteilt werden kdnnen.

Von dem Erlaubnisfeld Borsum sind auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig funf
Schutzgebiete, eines sogar mit dem Schutzstatus FFH- Gebiet, betroffen. Insgesamt stehen
damit 16 Prozent des Suchraums auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig unter Schutz.
Folgende Schutzgebiete liegen im Erlaubnisfeld Borsum oder werden von ihm tangiert (vgl.
anliegende Karte):

- FFH 90 ,Aller, untere Leine, untere Oker* (teilweise)

- NSG BR 118 ,Braunschweiger Okeraue (teilweise)

- NSG BR 72 ,Lammer Holz"*“

- LSG BS 4 ,V. Pawelsches Holz, Olper Holz und Lammer Busch*
- LSG BS 21 ,Lammer Busch*®

- LSG BS 13 ,Timmerlaher Busch”

Auf der Grundlage der mitgeschickten Unterlagen kann nicht abschlie3end geprift werden,
inwiefern die beantragten Handlungen, wie z.B. die Durchfihrung von petrophysikalischen
und geochemischen Untersuchungen oder Explorationsbohrungen, sowie zukunftige
Handlungen in den zuvor genannten Schutzgebieten freigestellt und damit trotz des
Schutzgebietes zulassig sind. Es kann ferner aktuell nicht abgesehen werden, ob tberhaupt
und falls ja, inwieweit fur die v. g. Handlungen daher ggf. notwendige Befreiungen oder
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden kdnnen.

Neben den zuvor genannten behdordlichen Priifungen und Entscheidungen ist ferner auch
eine FFH-Vertraglichkeitsprifung eventuell erforderlich.

Ich weise vorsorglich daraufhin, dass - sollte sich eine Betroffenheit der Schutzgebiete und
insbesondere des FFH-Gebietes ergeben - dies aktuell als Ausschlussgrund gesehen wird,
der einer weiteren Erkundung und Nutzbarmachung des Erlaubnisfeldes Borsum
entgegensteht.

Ferner weise ich auf die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hin. Im Erlaubnisfeld

Borsum befinden sich nachweislich Flachen, welche von Arten der offenen Feldflur,
insbesondere von Feldhamstern (streng schiitzte Art) besiedelt sind.
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Zusatzlich ist zu beachten, dass die Auswirkungen der geplanten Tiefenbohrungen aktuell
nicht hinreichend untersucht sind, so dass sich hier ein weiteres Gefahrdungspotenzial
ergibt. Das Erlaubnisfeld ist im 2. Weltkrieg bombardiert worden. Im gesamten Gebiet ist
daher mit Blindgéngern zu rechnen, die im ungunstigsten Fall mit Zeitziindern versehen sind.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tendenz zur Detonation dieser Bomben
durch Alterung zunimmt, so dass u.U. auch leichtere Erschitterungen zu einer Detonation
fuhren kénnen. Da sowohl bereits bei der Exploration als auch bei der Gewinnung von
Kohlenwasserstoffen, insbesondere aber beim Fracking, massive Erschitterungen bis hin zu
induzierten Erdbeben nicht ausgeschlossen werden kénnen, ist — zumindest bis zur
Entscharfung samtlicher Blindgénger — das Vorhaben abzulehnen.

Im vom Erlaubnisfeld Borsum betroffenen Gebiet der Stadt Braunschweig befindet sich eine
grol3e Zahl an Flachen, die im Altlastenkataster der Stadt als Altablagerungen oder
Altlastenverdachtsflachen verzeichnet sind. Es besteht die begriindete Gefahr, dass
Schadstoffe in tiefere Schichten und durch Mobilisierung in das Grundwasser gelangen,
wenn im Bereich dieser Flachen Bohrungen oder andere Eingriffe in den Untergrund
vorgenommen werden.

Betroffen ist auch ein Teil der flachenhaft mit Schwermetallen belasteten Okeraue. Diese
Flache wird in Kirze als ,Bodenplanungsgebiet Okeraue® ausgewiesen werden. Es besteht
die begrundete Gefahr, dass Schwermetalle in tiefere Schichten und durch Mobilisierung
oder Anderung der Millieubedingungen in das Grundwasser gelangen, wenn in diesem
Bereich Bohrungen vorgenommen werden oder dabei Chemikalien in den Untergrund
eingebracht werden.

Weitere Angaben zu den genannten Flachen kénnen von der unteren Bodenschutzbehdrde
zur Verfigung gestellt werden.

Aus meiner Sicht ist bereits der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen abzulehnen, wenn es sich um die Vorbereitung eines ,Fracking-
Verfahrens® handelt. Es sollte bereits jetzt deutlich werden, dass ein spaterer Antrag auf
tatsachliche Aufsuchungshandlungen keinen Erfolg haben wiirde. Dies ist u. a. aus
volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, da die Antragstellerin die Kosten fir die Erstellung der
bergrechtlichen Betriebsplane vermeiden kénnte.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Nationales
Metrologieinstitut (PTB) hat gegentber der Stadt Braunschweig ihre Betroffenheit in dem o.
a. bergrechtlichen Verfahren dargelegt. Mit Schreiben vom 21.09.2015, das in der Anlage
beigeflugt ist, hat die PTB um zeitnahe Vorlage eines Gutachtens zum Ausmal3 der
Erschitterungen durch die beabsichtigte Suche bzw. Forderung von Kohlenwasserstoffen
gebeten. Im Hinblick auf die einzigartigen Aufgaben der PTB als nationales Metrologieinstitut
unterstitze ich die Forderung der PTB in vollem Umfang. Die Stadt Braunschweig kann nicht
hinnehmen, dass durch bergbauliche MalZnahmen der Standort eines der weltweit flihrenden
Metrologieinstitute in Frage gestellt wird.

In Anbetracht der vorstehend dargelegten Aspekte, die die Tragweite einer Erlaubnis zum
Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen im Erlaubnisfeld Borsum fir die Stadt Braunschweig
deutlich machen, gehe ich davon aus, dass Sie bei zukinftigen Aufsuchungs-, Gewinnungs-
oder Aufbereitungsvorhaben nicht von der Mdglichkeit Gebrauch machen, Befreiungen von
dem Erfordernis eines Betriebsplanes nach § 51 Abs. 3 BBergG zu gewéhren, damit u. a. die
Beteiligungsrechte der Kommunen in vollem Umfang bestehen und keine Verfahren zur
Anwendung kommen, die etwa nur eine vereinfachte Prifung erfordern.

Mit freundlichen GriiRen

i. V.
Leuer
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Absender: 15'00885

Fraktion der Piratenpartei im Rat der
StadtFraktion BIBS im Rat der Stadt

Antrag (6ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zu DS 00574-01-01

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 06.10.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme der Stadt Braunschweig aus DS 00574-01-01 wird wie folgt geandert:

Der Absatz "Ich lehne mit Nachdruck [...] Wasserschutzgebieten geht." wird wie folgt neu
gefasst: "Ich lehne mit Nachdruck die Kohlenwasserstoffgewinnung beziehungsweise -
forderung und die Suche nach Kohlenwasserstoffvorkommen, z. B. durch Fracking ab.
Auch der Einsatz wassergefahrdender chemischer Substanzen fiir die Aufsuchung und
Gewinnung von Kohlenwasserstoffen ist nicht hinnehmbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es um den Einsatz in, an oder abseits von Wasserschutzgebieten geht."

Der Absatz "Diese Haltung [...] Anlage beigefugt habe" wird wie folgt neu gefasst: "Diese
Haltung stitzt sich unter anderem auf eine Resolution des Rates der Stadt Braunschweig
zum Thema Fracking, sowie auf die Stellungnahme der Stadt Braunschweig zum
Landesraumordnungsprogramm aus 2014, die ich in der Anlage beigefiigt habe." Die DS
3723/14 ist in der durch DS 3725/14 geanderten und vom Rat beschlossenen Fassung
beizufligen.

Der Absatz "Insbesondere im Hinblick [...] Antrag abzulehnen" wird wie folgt neu gefasst:
"Insbesondere im Hinblick auf das offentliche Interesse an der Vermeidung der
Beeintrachtigungen der komplexen Grund- und Oberflichenwasserssysteme (z.B.
durch Verunreinigungen oder Schaffung neuer Wegsamkeiten, auch durch Erweiterung
vorhandener Bohrungen oder Entsorgungsverpressung in solchen) und der Gefahrdung
der Umwelt durch den Einsatz und/oder den Verbleib chemischer Substanzen, deren
Auswirkungen noch nicht hinreichend erforscht sind, ist der Antrag abzulehnen. Soweit
(Probe-)Bohrungen durch Grundwasserschichten erfolgen sollten, waren sie nach § 48
WHG voraussichtlich abzulehnen, da eine Gefdhrdung des Grundwassers regelméafig
zu besorgen sein wird, insbesondere falls die Verrohrung mit hohen Driicken oder
DruckstéBen belastet werden soll.”

Nach dem Absatz "Es bestehen auch deshalb Bedenken [...] Schacht Konrad [...]
ausgeschlossen werden kénnen." wird ein weiterer Absatz mit dem folgenden Wortlaut
eingeflgt: "Gleiches gilt fiir den Schacht Asse, welcher sich in Luftlinienentfernung von
ca. 20 km zum Rand des Erlaubnisfelds befindet. In dieser mehrfach sensiblen Region
weitere bergrechtliche Nutzungen zu genehmigen, welche kilometerweit Stérungen im
Untergrund, und Probleme z.B. bei der Riickholung hervorrufen kénnen, sind, gerade
im Hinblick auf Ewigkeitsschaden, nicht im 6ffentliche Interesse und nicht
verantwortbar."

Der Absatz "Aus meiner Sicht [...] vermeiden konnte." wird wie folgt neu gefasst: "Aus meiner
Sicht ist bereits der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen abzulehnen, insbesondere falls es sich um die Vorbereitung eines
.Fracking-Verfahrens“ handelt. Es sollte bereits jetzt deutlich werden, dass ein spaterer Antrag
auf tatsachliche Aufsuchungshandlungen keinen Erfolg haben wirde. Dies ist u. a. aus
volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, da die Antragstellerin die Kosten fiir die Erstellung der
bergrechtlichen Betriebsplane vermeiden kénnte."
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Anlagen: keine
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Absender:
i ) . . 15-00450
Fraktion Die Linke.im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zu 15-00065 (Kopfsteinpflaster angleichen)

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 14.07.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.07.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.07.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung und Sanierung des Altstadtmarktes in das
Investitionsprogramm 2015 — 2019 aufzunehmen. Dabei sind folgende Maflnahmen
durchzufiihren:

- Neubau der Marktfliche in einer bautechnischen Form, die sowohl eine barrierefreie

Benutzung ermoglicht, als auch gestalterischen Aspekten entspricht

- Umbau der Haltstellen zu barrierefreien Haltestellen

- Errichtung von Wetterschutzeinrichtungen an den Haltestellen

Sachverhalt:

Auf dem Altstadtmarkt findet einer der beliebtesten Wochenmaérkte Braunschweigs statt. Der Markt
hat auch eine wichtige Funktion fiir den Handel in der Innenstadt. Viele Besucherinnen und Besucher
des Marktes sind mobilititseingeschrinkt. Fiir diese Menschen ist die unebene Platzflidche ein
erhebliches Problem.

Wann das Natursteinpflaster in unterschiedlichen Gréflen und Sorten auf dem Altstadtmarkt verlegt
wurde, ist nicht bekannt. Anfang der 1980er Jahre wurde die Flache saniert, indem die Fugen
nachtriglich mit Zementmortel befestigt und verfiillt wurden. Dieser Zementmdrtel hat sich durch
seine lange Liegezeit mittlerweile von den Pflastersteinen geldst. Mit EinzelmaBnahmen lie3e sich laut
Verwaltung keine grundlegende Verbesserung erreichen.

Als weiteres Problem wird immer wieder die nicht barrierefreie Erreichbarkeit des Marktes mit dem
OPNV genannt. Dies muss sich #ndern. Die beantragte Neugestaltung der Haltestellen sollen in
Zusammenarbeit mit der Verkehrs GmbH durchgefiihrt werden

Anlage/n:
keine
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Absender:
i ) 15-00555
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Elektromobilitat voranbringen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 24.08.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 08.09.2015 o]
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, die Bevorrechtigungen fiir Elektrofahrzeuge, insbesondere mit
Blick auf folgende Punkte, zu prifen und konkrete Umsetzungsvorschlage vorzustellen:

1. Fir das Parken auf 6ffentlichen Straflen und Wegen
2. Bei der Nutzung von fiir besondere Zwecke bestimmten 6ffentlichen Strallen
3. Zulassen von Ausnahmen von Zufahrtbeschrankungen oder Durchfahrtsverboten

4. Kostenloses Parken in den von der Stadt betriebenen Parkhausern und auf von ihr
bewirtschafteten Parkplatzen

Sachverhalt:

Im Rahmen der Mobilitat der Zukunft werden sowohl moderne Elektrofahrzeuge als auch
leistungsstarke Batterien als auch Ladestationen entwickelt. Im Juni 2015 wurde das Gesetz
zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge
(Elektromobilitatsgesetz - EmoG) verabschiedet, das erlaubt, dass elektrisch betriebene
Fahrzeuge in Bereichen privilegiert werden kdnnen. Dies ist ein weiterer Baustein, die
Attraktivitat der Elektrofahrzeuge in der Stadt Braunschweig zu steigern und weitere Kunden
Zu gewinnen.

Anlagen: keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'005.79
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Herlitschke, Holger

Betreff:
Einfuhrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des

Mindestvolumens

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 26.08.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Bauausschuss (Vorberatung) 22.09.2015 o]
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 24.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschliel3en:

1. Im Rahmen der nachsten Geblhrenanpassungen im Bereich der Abfallentsorgung wird
zusatzlich zum vorhandenen Behalterangebot eine 80-Liter Tonne fiir den Restabfall
eingefuhrt.

2. Die Verwaltung wird gebeten, zu prufen und dem Rat darzustellen, welche Auswirkungen
ein Verzicht auf das Vorschreiben eines Mindestvolumens fiir die Restabfallbehalter in
Braunschweig hatte. Hierzu ist eine Darstellung der entsprechenden Faktoren (z.B.
Gebuhrenveranderungen, "wilde Millkippen" etc.) in vergleichbaren GroR3stadten vorzulegen.
Die Ergebnisse sind so frihzeitig vorzulegen, dass eine Abschaffung oder Minderung des
Mindestvolumens in der nachsten Fortschreibung der Abfallentsorgungsgebiihrensatzung
bertcksichtigt werden kann.

Sachverhalt:

Zu 1.: In der Abfallentsorgungssatzung sind die Behaltergrofien fur die verschiedenen
Abfallsorten sowie das mindestens vorzuhaltenden Volumen je Einwohner festgelegt.
Demnach sind mindestens 10 Liter pro Woche und Person fiir den Restmdll vorzuhalten.
Allerdings sind die zur Verfiigung gestellten Behalter in Verbindung mit den Abfuhrrhythmen
nicht immer passend zur Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen. So wird
beispielsweise kein Behalter mit einem Volumen von 80 Litern angeboten, der bei
zweiwdchigem Abfuhrrhythmus dem Bedarf fir einen Vier-Personen-Haushalt entsprechen
wirde. Als ,Ersatzlésung” ermdglicht ALBA die Bereitstellung von zwei 40-Liter-Behaltern,
was jedoch vermutlich dazu fihrt, dass viele Vier-Personen-Haushalte - um Platz zu sparen
und nicht zwei Behalter aufstellen zu missen - stattdessen einen 120-Liter-Behalter wahlen.
Dafiir missen sie allerdings dann auch die entsprechenden Gebulhren fir ein Volumen
zahlen, das sie insbesondere nach Einfuhrung der Wertstofftonne kaum ausnutzen. In
Braunschweig gibt es ca. 5.000 Vier-Personen-Haushalte, die bisher eine 120 Liter-Tonne
nutzen und ca. 530 Haushalte mit zwei 40-Liter-Behaltern.

Auch wenn die Mehrkosten pro Haushalt vergleichsweise eher gering sind, gibt es
berechtigte Einwande von Burgerinnen und Burgern, die von dieser Regelung betroffen sind.
In etlichen anderen deutschen Grofistadten gibt es ein wesentlich differenzierteres Angebot
an Abfallbehaltern, auch eine 80-Liter-Tonne ist weit verbreitet. Da bei einer Einfliihrung
dieser Tonnengréle tatsachlich die Vier-Personen- Haushalte entweder finanziell oder durch
Einsparung von Platz auf dem Grundstlick entlastet werden wiirden und zudem die
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Tonnenleerung fur ALBA kostengunstiger wirde (weil nur noch ein 80-Liter-Behalter statt
zwei 40-Liter-Behaltern geleert werden musste), steht einer Einfihrung dieser BehaltergroRe
nichts im Wege. Es ist davon auszugehen, dass die insgesamt aufzubringende
Geblihrensumme sich nicht nennenswert verandern wirde, aber die Geblhr je Liter
Tonnenvolumen um ca. 1 %.

Zu 2.: Seit 2001 gilt in Braunschweig nach der Abfallentsorgungssatzung die Regel, dass je
Person im Haushalt ein Mindestvolumen an Abfallbehalterkapazitat von 10 Liter wdchentlich
vorgehalten (und bezahlt) werden muss. In den letzten Jahren haben sich jedoch die
Voraussetzungen, unter denen dieses Mindestvolumen einmal festgelegt worden ist,
erheblich geandert. So ist neben der Griinen Tonne fiir kompostierbare Abfélle die
Wertstofftonne fur Verpackungsabfalle und stoffgleiche Nichtverpackungen eingefuhrt
worden und andere Abfalle, wie Elektrokleingerate werden ebenso wie Altglas, Altpapier und
Altkleider Uber separate Sammelwege wiederverwertet. In sehr vielen Haushalten steht
inzwischen eine blaue Altpapiertonne, die sicher auch zu einer vermehrten Entsorgung des
Altpapiers Uber diesen Weg anstatt Uber die Restmulltonne beigetragen hat. Die
Gesamtmengen an Restabfall haben sich seit 2001 um rund 40 % verringert, so dass eine
Absenkung von 10 auf 6 Liter/Woche und Haushaltsmitglied schon rein statistisch
gerechtfertigt ware.

Im Interesse der Abfallvermeidung ist es sinnvoll, dass Burgerinnen, die durch sorgfaltiges
Trennen der Abfalle oder abfallvermeidendes Einkaufen weniger Restabfall produzieren,
dafur auch finanziell belohnt werden. Bisher orientiert sich die Abfallgeblhr am
Behaltervolumen und nicht an der Menge des angelieferten Restabfalls. Die Annaherung der
Geblhren an die tatsachlich entsorgten Abfalle wirde die Kostenverteilungsgerechtigkeit
erhohen. Einziger Nachteil der Aufhebung des Mindestvolumens kénnte ein Missbrauch von
Wertstofftonnen fiir nicht mehr in die Restabfalltonne passenden Restmiill oder die wilde
Ablagerung von Abfall in der Natur oder auf 6ffentlichen Platzen sein. Da es jedoch etliche
Kommunen gibt, in denen auf das Mindestvolumen verzichtet wird, liegt es nahe, deren
Erfahrungen mit der Situation in Braunschweig zu vergleichen.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 15-00579-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

Offentlich
Betreff:

Einfuhrung einer 80-Liter-Restabfalltonne und Abschaffung des
Mindestvolumens

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 20.10.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Bauausschuss (zur Kenntnis) 22.09.2015 O
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 24.09.2015 o]
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 06.10.2015 o]

Sachverhalt:

Antrag der Fraktion Biindnis 90 — DIE GRUNEN:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschlieflen:

1. Im Rahme der nachsten Gebihrenanpassung im Bereich der Abfallentsorgung wird
zusatzlich zum vorhandenen Behalterangebot eine 80-Liter-Tonne fiir den Restabfall
eingefuhrt.

2. Die Verwaltung wird gebeten, zu prifen und dem Rat darzustellen, welche
Auswirkungen ein Verzicht auf das Vorschreiben eines Mindestvolumens flr die
Restabfallbehalter in Braunschweig hatte. Hierzu ist eine Darstellung der
entsprechenden Faktoren (z. B. Gebuhrenveranderungen, ,wilde Mullkippen® etc.) in
vergleichbaren Grof3stadten vorzulegen. Die Ergebnisse sind so friihzeitig
vorzulegen, dass eine Abschaffung oder Minderung des Mindestvolumens in der
nachsten Fortschreibung der Abfallentsorgungsgebihrensatzung berlcksichtigt
werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Zu 1. verweise ich auf die im Bauausschuss am 22. September 2015 zur Vorberatung
vorliegende Anderung der Abfallentsorgungssatzung (Drucksachennummer 15-
00559), die die Einflhrung eines 80 |-Restabfallbehalters bereits vorsieht und die
dem Rat am 6. Oktober 2015 zur Entschei-dung vorgelegt werden wird.

Erganzend zu dem Beschlusstext teile ich mit, dass Haushaltungen, die - bei jeweils
14-tagiger Leerung - von einem 120-Liter-Restabfallbehalter auf eine 80-Liter-
Restabfallbehalter wechseln, damit die von ihnen individuell zu tragende jahrliche Ge-
bldhr um rd. 70 Euro reduzieren (Grundlage: Gebihren 2015) kénnten. Fir alle
anderen Haushalte wirden geringfiigige Mehrkosten entstehen.

Geht man fliir 2016 davon aus, dass von den derzeit rund 5.000 Grundstliicken mit
Vierpersonenhaushalt und 120 I-Behaltern etwa die Halfte auf einen 80 |-Behalter
umstellen werden, dann wirde die Restabfallgebuhrensenkung 2016 fur alle
Haushalte um ca. 0,7 Prozentpunkte geringer ausfallen als ohne Einflihrung dieser
Gefallgrole.

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht sollte fur die Aufstellung eines 80-Liter-Gefalies auf
eine Tonnentauschgebuhr im Einflhrungsjahr verzichtet werden.
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Die Malinahme ist mit ALBA abgestimmt.

Im Rahmen der Arbeiten an der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
wurden auch Untersuchungen zur Notwendigkeit eines Mindestvolumens von

10 Litern vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass derzeit im Mittel ein
Behaltervolumen von knapp 29 Liter pro Person und Woche bereitgestellt wird. Das
tatséchlich genutzte Behaltervolumen betragt knapp 24 Liter pro Person und Woche.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden auch die verschiedenen Strukturgebiete
gesondert betrachtet. Dabei stellte sich heraus, dass das geringste tatsachlich
genutzte Behaltervolumen mit gut 16 Litern pro Person und Woche in der Siidstadt
mit einem hohen Anteil von Ein- und Zweifamilienhausbebauung vorliegt.

Der unter Punkt 2 geduRerte Prifauftrag wird im Zuge der Fortschreibung des
Abfallwirtschaftskonzeptes abgearbeitet.

Anlage/n:

keine
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Absender:
) i 15-00611
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Aktualisierung der Wohnungsbedarfsprognose fiir Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 01.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:

"Die Verwaltung wird gebeten, die aus dem Jahr 2013 stammende
Wohnungsbedarfsprognose fiir Braunschweig aktualisieren zu lassen und schnellstmoglich
dem Rat Gber seine Ausschiisse zuzuleiten. Der Prognosezeitraum wird dazu bis in das Jahr
2035 erweitert."

Sachverhalt:

Die Nibelungen Wohnbau GmbH (NiWo) hatte im Jahr 2013 das Gewos-Institut beauftragt
eine Wohnungsbedarfsprognose fir die Stadt Braunschweig zu erstellen. Das dann im
August des Jahres 2013 vorgestellte Gutachten sagte einen Bedarf an zusatzlichem
Wohnraum fir die Stadt Braunschweig bis zum Jahr 2020 in Héhe von insgesamt 4.440
Wohneinheiten (1200 Eigenheime und 3.240 Geschosswohnungen) voraus. Aufgrund der
seinerzeit vorgestellten Zahlen wurden zahlreiche Riickschliisse auf die zuklinftige
Wohnraumentwicklung in unserer Stadt gezogen, so hat der Rat der Stadt Braunschweig
beispielsweise im Marz 2015 das Wohnraumversorgungskonzept mit einer Planung fur
insgesamt 5.134 neue Wohneinheiten flr die Jahre 2015 bis einschliellich 2019
beschlossen.

In der Zwischenzeit hat jedoch u.a. die NBank ihre Wohnungsmarktbeobachtung der Jahre
2014/2015 vorgelegt (vgl. https://www.nbank.de/medien/nb-
media/Downloads/Publikationen/WWohnungsmarktbeobachtung/Wohnungmarktbeobachtung-
2014-2015-ausfuhrliche-Version.pdf; zuletzt abgerufen am 4. August 2015) und darin fur die
Stadt Braunschweig bis zum Jahr 2035 einen zusatzlichen Bedarf an 3.500 Eigenheimen
und 5.500 Geschosswohnungen prognostiziert. In den Beobachtungen der NBank ist damit
einhergehend ein Anwachsen Braunschweigs bis auf 285.000 Einwohner in den nachsten 20
Jahren vorhergesagt.

Um nun die richtigen Rickschlusse auf das weitere politische Handeln im Bereich der
Wohnraumschaffung ziehen zu kénnen, ist eine Aktualisierung der
Wohnungsbedarfsprognose erforderlich. Sollten sich dabei die Zahlen der NBank bestatigen,
ist - wie von uns bereits beantragt - neben dem wichtigen Engagement bei der Errichtung
von Geschosswohnungsbau ein starkerer Fokus auf die Schaffung von Eigenheimen zu
richten, um den vorhandenen Bedarf sachgerecht zu decken.

Die Erstellung der Gewos-Studie in 2013 wurde seinerzeit bekanntermalden von der NiWo
beauftragt und bezahlt, da die Erkenntnisse aus dem Bericht vor allem fiir unser stadtisches
Wohnungsbauunternehmen von grof3em Interesse sind. Eine analoge Handhabung bei der
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nun beantragten Aktualisierung, ggf. unter Einbezug der Braunschweiger
Baugenossenschaft und der Wiederaufbau, bietet sich daher an.

gez.
Klaus Wendroth
Fraktionsvorsitzender

Anlagen:
keine
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Absender:
) . 15-00834
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im
Rat der Stadt

Palm, Nicole

Herlitschke, Holger

Betreff:
Aktualisierung der Wohnungsbedarfsprognose fiir Braunschweig /
Anderungsantrag zum CDU-Antrag 15-00611

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 22.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o}

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, das im Marz einstimmig beschlossene und auf der
Wohnungsbedarfsprognose (,Gewos-Gutachten®) von 2013 fulRende
Wohnraumversorgungskonzept zur Realisierung von rd. 5000 Wohnungen bis 2020
konsequent und wie geplant zeitnah umzusetzen.

Sachverhalt:

Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH (NiWo) hatte im Jahr 2013 das GEWOS-Institut beauftragt,
eine Wohnungsbedarfsprognose flr die Stadt Braunschweig zu erstellen. Das dann im
August des Jahres 2013 vorgestellte Gutachten sagte einen Bedarf an zusatzlichem
Wohnraum fur die Stadt Braunschweig bis zum Jahr 2020 in H6he von insgesamt 4.440
Wohneinheiten (1.200 Eigenheime und 3.240 Geschosswohnungen) voraus. Aufgrund der
seinerzeit vorgestellten Zahlen wurden zahlreiche Riickschliisse auf die zuklinftige
Wohnraumentwicklung in unserer Stadt gezogen, so hat der Rat der Stadt Braunschweig
beispielsweise im Marz 2015 das Wohnraumversorgungskonzept mit einer Planung flr
insgesamt 5.134 neue Wohneinheiten flr die Jahre 2015 bis einschliellich 2019 einstimmig
beschlossen.

Aus den Zahlen der GEWOS-Studie und auch aus dem daraus abgeleiteten
Wohnraumraumversorgungskonzept der Stadt Braunschweig geht hervor, dass der Bedarf
zu ungefahr 1/3 im Einfamilienhaus-Bereich und zu ca. 2/3 im Geschosswohnungsbau
erstellt werden soll.

Im Antrag der CDU-Fraktion wird auf eine in der Zwischenzeit seitens der N-Bank vorgelegte
Wohnungsmarktbeobachtung der Jahre 2014 / 2015 verwiesen:

https://www.nbank.de/medien/nbmedia/Downloads/Publikationen/Wohnungsmarktbeobachtu
ng/Wohnungmarktbeobachtung-2014-2015-ausfihrliche-Version.pdf

Darin wird fUr die Stadt Braunschweig ein zusatzlicher Bedarf an 3.500 Eigenheimen und
5.500 Geschosswohnungen prognostiziert. In den Beobachtungen der N-Bank ist damit
einhergehend ein Anwachsen Braunschweigs bis auf 285.000 Einwohner in den nachsten 20
Jahren vorhergesagt. Dieses zeigt, dass wir auch tGber 2020 hinaus einen weiteren Bedarf
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haben werden, Wohnungen und Eigenheime zu realisieren. Bei genauer Betrachtung der
Zahlen wird deutlich, dass auch die N-Bank von einem Verhaltnis von 1/3 Einfamilienhdusern
und 2/3 Geschosswohnungsbau ausgeht, so dass hier die Vorgehensweise der Stadt bei der
Schwerpunktsetzung auf den Geschosswohnungsbau sogar indirekt bestatigt wird.

Allerdings muss die aktuelle Studie der N-Bank auch mit einem groRen Mal} an Skepsis
betrachtet werden. Denn schon einmal, im Jahre 2008 (siehe
http://www.niw.de/uploads/pdf/publikationen/WWohnungsmaerkte %20regional%20prognostizie
rt%20bis%202025.pdf) hat die N-Bank eine ahnliche Studie durch das Niedersachsische
Institut fur Wirtschaftsforschung (NIW) erstellen lassen. Dort werden fir den
Prognosezeitraum bis 2025 folgende Aussagen zum Wohnungsmarkt flir Braunschweig
gemacht:

Wohneinheitenneubedarf: 0
Wohneinheiteniiberhange: 893

Ohne Spezifizierung in Einfamilienhduser oder Geschosswohnungen.

Durch den Vergleich dieser beiden Studien aus dem Jahre 2008 (mit Prognosezeitraum bis
2025) und 2014 / 2015 (mit Prognosezeitraum 2035) ist erkennbar, dass sich die Prognose
seitens der N-Bank innerhalb von nur 7 Jahren von einem leichten Wohnraumuberhang zu
einem nunmehr deutlichen Defizit verandert hat. Die Prognose aus dem Jahre 2008 ist vor
dem Hintergrund der mittlerweile eingetretenen Situation in Braunschweig daher als
eindeutig falsch zu bezeichnen. Es scheint somit im Lichte dieser Erkenntnis geboten, auch
die neue Prognose mit einem hohen Grad an Vorsicht zu betrachten und vor allem einen
maoglichen Prognosehorizont nicht zu weit zu fassen, da sich die Fehlerquote zwangslaufig
mit jedem Jahr deutlich erhdht. So ist die Prognose aus dem Gutachten von 2008 und mit
dem Horizont von 2025 schon im Jahre 2015 eindeutig widerlegt.

Stattdessen scheint es geboten, den Markt in Braunschweig aufmerksam zu beobachten und
schnell und angemessen zu reagieren und gegebenenfalls situativ nachzusteuern. Dieses
Vorgehen wird hiermit von der Verwaltung und der stadtischen NiWo sowie den anderen
Wohnungsbaugesellschaften der Stadt erbeten und gewtiinscht.

Anlagen:

keine
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Absender:
i . 15-00716
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Unterschutzstellung von Grund und Boden in der Stadt

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 10.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:

Die erneut aufgekommene Fracking-Diskussion und Problematik lenkt den Blick auf den
Schutz des Erdreiches im Stadtgebiet unter Braunschweig. An vielen Stellen der Stadt gibt
es bereits so genannte Giftfahnen, Altlasten und Schadstoffbelastungen (wie z.B. in der
Innenstadt aus ehemaligen chemischen Reinigungen wie im westlichen Ringgebiet, der
Frankfurter StralRe und aus ehemals metallverarbeitenden Betrieben). Bereits seit den 80er
Jahren flihrte das zur Herstellung eines Bodenkatasters bzw. Erstellung eines
Altlastenverzeichnisses und der Unterschutzstellung kleinerer (noch sauberer) Gebiete wie
am Bienroder Weg oder in Lamme.

Vor diesem Hintergrund beantragt die BIBS-Fraktion:
,Die bereits vorliegenden Informationen aus dem Altlastenverzeichnis werden vereinheitlicht
und die Arbeit am Boden-Kataster wird wieder aufgenommen mit der Zielrichtung einer

Unterschutzstellung des gesamten stadtischen Bodens und Untergrundes.®

Sachverhalt:

Anlagen:

322 von 325 in Zusammenstellung



TOP 20.6

Absender:
i . 15-00717
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Bewertung des Nationalen Entsorgungsprogramms

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 10.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o]

Beschlussvorschlag:

Das Nationale Entsorgungsprogramm, das der EU-Kommission vorzulegen ist, legt die
Strategie der Bundesregierung fur die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung
bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfélle fest. Das Stadtgebiet Braunschweig
ist durch die kiinftig vorgesehene Rolle des Ubergabe- und Verladebahnhofs Beddingen
als zentraler Anlieferungsstelle und Verladestation der Transporte nach Schacht Konrad
ebenso betroffen wie durch die atommullverarbeitende Firma Eckert&Ziegler in Thune.

Vor diesem Hintergrund sollte auch die Stadt Braunschweig eine Bewertung des
Nationalen Entsorgungsprogramms vornehmen.

Der Rat moge beschlieBen:
,Die Stadt gibt ein Gutachten in Auftrag, das eine Bewertung des Nationalen
Entsorgungsprogramms (NaPro) mit den mdglichen Auswirkungen, insbesondere den

madglichen Gefahrdungen fir den stadtischen Raum, vornimmt."

Sachverhalt:

Anlagen:
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 15..'007.21
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt

Fraktion BIBS im Rat der Stadt
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt
Herlitschke, Holger

Bliichs, Wolfgang

Ohnesorge, Gisela

Betreff:
Baumschutz bei Bebauungsplanen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 10.09.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 23.09.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 29.09.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 06.10.2015 o)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschlief3en:

Der Rat der Stadt Braunschweig mochte sicherstellen, dass zukunftig auf Grundsticken im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans, fiir den bereits ein Aufstellungsbeschluss gefasst
worden ist, keine Baume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 15 cm (gemessen in 1
m Hdéhe Uber dem Boden) mehr vor dem Satzungsbeschluss gefallt werden.

Die Verwaltung wird gebeten, dem Rat bis zur Sitzung im November einen Vorschlag
zuzuleiten, wie diese Absicht des Rates umzusetzen ist.

Sachverhalt:

In der Vergangenheit ist es des Ofteren vorgekommen, dass Grundstlickseigentiimer, flr
deren Grundstlicke der Aufstellungsbeschluss flir einen Bebauungsplan gefasst wurde,
bereits vor Abschluss des Bebauungsplanverfahrens vorbereitende Arbeiten fir eine
Bebauung durchgefuhrt haben. In diesem Zusammenhang wurden auch Baume geféllt, die
moglicherweise durch eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan als zu erhaltende
Baume geschiitzt worden waren.

Um dem Rat die Mdglichkeit zu erhalten, wertvolle Baume durch Festsetzungen im
Bebauungsplan zu schitzen, muss sichergestellt werden, dass diese nicht im Vorgriff schon
gefallt werden.

Da dieser Vorgang (Aufstellungsbeschluss, vorbereitende Arbeiten) sich haufig wiederholt,
ware es wlnschenswert, wenn es eine allgemein verbindliche rechtswirksame Regelung
daflir gabe, méglicherweise muss jedoch in jedem Einzelfall eine Veranderungssperre mit
dem Aufstellungsbeschluss verbunden werden.

Aus Griunden der Verkehrssicherheit oder zur Vermeidung unbilliger Harten soll es im
Einzelfall die Moglichkeit geben, dass die Stadt dem Grundstiickseigentiimer
ausnahmsweise eine Erlaubnis zum Abholzen erteilen kann.

Anlagen: keine
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	a) Altersabteilung,
	b) Jugendfeuerwehr,
	c) Kinderfeuerwehr,
	d) Einsatzreserve,
	e) Feuerwehrmusikabteilung,
	f) Abteilung für fördernde Mitglieder.

	(8) Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Landes und den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e. V. über die Funktionsbezeichnungen und Ausbildungsvoraussetzungen sowie Funktionsabzei...
	(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Stadt Braunschweig.
	(2) Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr bilden gemeinsam die Feuerwehr Braunschweig. Sie sind in dem für den Brandschutz zuständigen Fachbereich der Stadt Braunschweig (Fachbereich Feuerwehr) verwaltungsmäßig zusammengefasst.
	(3) Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus den zur Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung eingerichteten Ortsfeuerwehren Bevenrode, Bienrode, Broitzem, Dibbesdorf, Geitelde, Harxbüttel, Hondelage, Innenstadt...
	(4) Die Ortsfeuerwehr Innenstadt ist als Schwerpunktfeuerwehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren – Feuerwehrverordnung – FwVO vom 30. April 2010 (Nds. GVBl. S. 185), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Mai 2011 (Nds...
	(5) Die Ortsfeuerwehren Harxbüttel, Lamme, Lehndorf, Ölper, Rühme, Thune, Veltenhof, Völkenrode, Watenbüttel und Wenden bilden den Bereich West; die Ortsfeuerwehren Broitzem, Geitelde, Innenstadt, Leiferde, Mascherode, Melverode, Rautheim, Rüningen, S...
	(6) Alle Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden in taktische Einheiten (Lösch- und Fachzüge, Spezialeinheiten) zusammengefasst.
	(7) Die Ortsfeuerwehren bestehen aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung. Darüber hinaus können folgende Abteilungen eingerichtet werden:
	a) Altersabteilung,
	b) Jugendfeuerwehr,
	c) Kinderfeuerwehr,
	d) Einsatzreserve,
	e) Feuerwehrmusikabteilung,
	f) Abteilung für fördernde Mitglieder.
	a) Altersabteilung,
	b) Jugendfeuerwehr,
	c) Kinderfeuerwehr,
	d) Einsatzreserve,
	e) Feuerwehrmusikabteilung,
	f) Abteilung für fördernde Mitglieder.

	(8) Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Landes und den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e. V. über die Funktionsbezeichnungen und Ausbildungsvoraussetzungen sowie Funktionsabzei...

	§ 2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr
	(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 NBrandSchG). Sie oder er ist im Dienst Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie ...
	(2) Die Ernennung und Abberufung der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach § 20 Abs. 4 und 7 NBrandSchG.
	(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter müssen die in § 20 Abs. 3 NBrandSchG in Verbindung mit den §§ 8 und 12 der FwVO in der jeweils gültigen Fassung vorgeschriebenen Voraussetzungen e...
	(4) Der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister ist Gelegenheit zu geben, an den Sitzungen des für den Brandschutz zuständigen Ratsausschusses teilzunehmen. Zu Vorlagen oder Stellungnahmen der Verwaltung an einen Ratsausschuss zu Fragen der Fre...
	(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 NBrandSchG). Sie oder er ist im Dienst Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie ...
	(2) Die Ernennung und Abberufung der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach § 20 Abs. 4 und 7 NBrandSchG.
	(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter müssen die in § 20 Abs. 3 NBrandSchG in Verbindung mit den §§ 8 und 12 der FwVO in der jeweils gültigen Fassung vorgeschriebenen Voraussetzungen e...
	(4) Der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister ist Gelegenheit zu geben, an den Sitzungen des für den Brandschutz zuständigen Ratsausschusses teilzunehmen. Zu Vorlagen oder Stellungnahmen der Verwaltung an einen Ratsausschuss zu Fragen der Fre...

	§ 3 Leitung der Ortsfeuerwehr
	(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die Stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den Stellvertretenden Ortsbrandmeis...
	(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind die von der Stadt erlassenen Dienstanweisungen und Dienstanordnungen für Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu beachten.
	(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die Stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den Stellvertretenden Ortsbrandmeis...
	(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind die von der Stadt erlassenen Dienstanweisungen und Dienstanordnungen für Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu beachten.

	§ 4 Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten
	(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden Führer der tak...
	(2) Die Führungskräfte von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die keiner Ortsfeuerwehr zuzuordnen sind (§ 1 Abs. 6), bestellt die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister nach Anhörung des Stadtkommandos für die Dauer von drei Jahren.
	(3) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder ihrer jeweiligen taktischen Einheit.
	(4) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister können die von ihnen bestellten Führungskräfte der taktischen Einheiten nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 FwVO abberufen. Die Stadtbrandmeisterin ode...
	(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden Führer der tak...
	(2) Die Führungskräfte von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die keiner Ortsfeuerwehr zuzuordnen sind (§ 1 Abs. 6), bestellt die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister nach Anhörung des Stadtkommandos für die Dauer von drei Jahren.
	(3) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder ihrer jeweiligen taktischen Einheit.
	(4) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister und die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister können die von ihnen bestellten Führungskräfte der taktischen Einheiten nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 FwVO abberufen. Die Stadtbrandmeisterin ode...

	§ 5 Stadtkommando
	(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Stadtkommando unterstützen die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister. Dem Stadtkommando obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
	a) Vorbereitung und Entwicklung von Konzepten der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Stadt Braunschweig und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,
	b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	c) Mitwirkung bei der Ermittlung des Haushaltsbedarfs für die Freiwillige Feuerwehr,
	d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung,
	e) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung über Grundsatzentscheidungen bei deren Entsendung zu Lehrgängen,
	f) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	g) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen,
	h) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Qualitätsmanagements in der Freiwilligen Feuerwehr,
	i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.
	a) Vorbereitung und Entwicklung von Konzepten der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Stadt Braunschweig und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,
	b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	c) Mitwirkung bei der Ermittlung des Haushaltsbedarfs für die Freiwillige Feuerwehr,
	d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung,
	e) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung über Grundsatzentscheidungen bei deren Entsendung zu Lehrgängen,
	f) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	g) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen,
	h) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Qualitätsmanagements in der Freiwilligen Feuerwehr,
	i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.

	(2) Das Stadtkommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:
	a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter,
	b) der 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeister,
	c) den die Bereiche führenden Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeistern,
	d) der Bereitschaftsführerin oder dem Bereitschaftsführer,
	e) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,
	f) der Schriftführerin oder dem Schriftführer,
	g) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,
	h) der Stadtatemschutzbeauftragten oder dem Stadtatemschutzbeauftragten und
	i) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten.
	a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter,
	b) der 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeister,
	c) den die Bereiche führenden Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeistern,
	d) der Bereitschaftsführerin oder dem Bereitschaftsführer,
	e) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,
	f) der Schriftführerin oder dem Schriftführer,
	g) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,
	h) der Stadtatemschutzbeauftragten oder dem Stadtatemschutzbeauftragten und
	i) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten.

	Die Funktionen gem. Buchstaben a bis c sind Mitglieder kraft Amtes. Die Funktionen gem. Buchstaben d bis i werden auf Vorschlag der Ortsbrandmeisterdienstbesprechung von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsat...
	(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Stadtkommandos hinzuziehen. Diese haben kein Stimmrecht.
	(4) Die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr und/oder ein Vertreter im Amt können an allen Sitzungen des Stadtkommandos teilnehmen. Eine Beteiligung der Stelle Freiwillige Feuerwehr ist erwünscht.
	(5) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann die Beisitzer nach Abs. 2 Satz 1 Buchstabe d bis i bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Stadtkommandos vorzeitig abberufen.
	(6) Das Stadtkommando wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Bei Eilfällen kann die Ladungsfrist auf mindestens ...
	(7) Das Stadtkommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsmäßiger Ladung mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
	(8) Beschlüsse des Stadtkommandos werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied des Stadtkommandos dies verlangt, geheim ...
	(9) Über jede Sitzung des Stadtkommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Stadtkommandos zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem F...
	(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Stadtkommando unterstützen die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister. Dem Stadtkommando obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
	a) Vorbereitung und Entwicklung von Konzepten der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Stadt Braunschweig und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,
	b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	c) Mitwirkung bei der Ermittlung des Haushaltsbedarfs für die Freiwillige Feuerwehr,
	d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung,
	e) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung über Grundsatzentscheidungen bei deren Entsendung zu Lehrgängen,
	f) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	g) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen,
	h) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Qualitätsmanagements in der Freiwilligen Feuerwehr,
	i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.
	a) Vorbereitung und Entwicklung von Konzepten der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Stadt Braunschweig und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,
	b) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	c) Mitwirkung bei der Ermittlung des Haushaltsbedarfs für die Freiwillige Feuerwehr,
	d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung,
	e) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung über Grundsatzentscheidungen bei deren Entsendung zu Lehrgängen,
	f) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	g) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen,
	h) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Qualitätsmanagements in der Freiwilligen Feuerwehr,
	i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.

	(2) Das Stadtkommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:
	a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter,
	b) der 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeister,
	c) den die Bereiche führenden Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeistern,
	d) der Bereitschaftsführerin oder dem Bereitschaftsführer,
	e) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,
	f) der Schriftführerin oder dem Schriftführer,
	g) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,
	h) der Stadtatemschutzbeauftragten oder dem Stadtatemschutzbeauftragten und
	i) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten.
	a) der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister als Leiterin oder Leiter,
	b) der 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem 1. Stellvertretenden Stadtbrandmeister,
	c) den die Bereiche führenden Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeistern,
	d) der Bereitschaftsführerin oder dem Bereitschaftsführer,
	e) der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadtjugendfeuerwehrwart,
	f) der Schriftführerin oder dem Schriftführer,
	g) der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtausbildungsleiter,
	h) der Stadtatemschutzbeauftragten oder dem Stadtatemschutzbeauftragten und
	i) der Stadtsicherheitsbeauftragten oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten.

	Die Funktionen gem. Buchstaben a bis c sind Mitglieder kraft Amtes. Die Funktionen gem. Buchstaben d bis i werden auf Vorschlag der Ortsbrandmeisterdienstbesprechung von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsat...
	(3) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Stadtkommandos hinzuziehen. Diese haben kein Stimmrecht.
	(4) Die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr und/oder ein Vertreter im Amt können an allen Sitzungen des Stadtkommandos teilnehmen. Eine Beteiligung der Stelle Freiwillige Feuerwehr ist erwünscht.
	(5) Die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister kann die Beisitzer nach Abs. 2 Satz 1 Buchstabe d bis i bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Stadtkommandos vorzeitig abberufen.
	(6) Das Stadtkommando wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Bei Eilfällen kann die Ladungsfrist auf mindestens ...
	(7) Das Stadtkommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsmäßiger Ladung mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
	(8) Beschlüsse des Stadtkommandos werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied des Stadtkommandos dies verlangt, geheim ...
	(9) Über jede Sitzung des Stadtkommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Stadtkommandos zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem F...

	§ 6 Leitung der Bereiche
	(1) Die zur Leitung eines Bereiches bestellten Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeister koordinieren die Belange der Ortsfeuerwehren dieses Bereiches. Sie unterstützen in ihrem Bereich die Stadtbrandmeisterin o...
	(1) Die zur Leitung eines Bereiches bestellten Stellvertretenden Stadtbrandmeisterinnen oder Stellvertretenden Stadtbrandmeister koordinieren die Belange der Ortsfeuerwehren dieses Bereiches. Sie unterstützen in ihrem Bereich die Stadtbrandmeisterin o...

	§ 7 Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung
	(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung sind:
	a) die Ortbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	b) die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	c) die Mitglieder des Stadtkommandos.
	a) die Ortbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	b) die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	c) die Mitglieder des Stadtkommandos.

	Eine Stimmenübertragung ist nicht zulässig.
	(2) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung beschließt über Angelegenheiten, für die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister oder das Stadtkommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig...
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Vorschläge zur Ernennung der Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 Buchstaben d – i.
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Vorschläge zur Ernennung der Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 Buchstaben d – i.

	(3) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Stadt oder ein Drittel der stimm...
	(4) Die Dienstbesprechung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 1) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wo...
	(5) Die Beschlussfassung und Niederschrift erfolgt analog zu § 5 Abs. 8 und 9.
	(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung sind:
	a) die Ortbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	b) die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	c) die Mitglieder des Stadtkommandos.
	a) die Ortbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	b) die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister,
	c) die Mitglieder des Stadtkommandos.

	Eine Stimmenübertragung ist nicht zulässig.
	(2) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung beschließt über Angelegenheiten, für die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister oder das Stadtkommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig...
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Vorschläge zur Ernennung der Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 Buchstaben d – i.
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Vorschläge zur Ernennung der Stadtkommandomitglieder gemäß § 5 Abs. 2 Buchstaben d – i.

	(3) Die Ortsbrandmeisterinnen- und Ortsbrandmeister-Dienstbesprechung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Stadt oder ein Drittel der stimm...
	(4) Die Dienstbesprechung wird von der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 1) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wo...
	(5) Die Beschlussfassung und Niederschrift erfolgt analog zu § 5 Abs. 8 und 9.

	§ 8 Ortskommando
	(1) Das Ortskommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:
	a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder als Leiter,
	b) der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister
	a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder als Leiter,
	b) der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister

	als Mitglieder kraft Amtes,
	c) den bestellten Zugführerinnen oder Zugführern,
	d) den Gruppenführerinnen oder Gruppenführern,
	e) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart,
	f) der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuerwehrwart,
	g) der Schriftwartin oder dem Schriftwart,
	h) der Gerätewartin oder dem Gerätewart,
	i) der oder dem Atemschutzbeauftragten und
	j) der oder dem Sicherheitsbeauftragten
	c) den bestellten Zugführerinnen oder Zugführern,
	d) den Gruppenführerinnen oder Gruppenführern,
	e) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart,
	f) der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuerwehrwart,
	g) der Schriftwartin oder dem Schriftwart,
	h) der Gerätewartin oder dem Gerätewart,
	i) der oder dem Atemschutzbeauftragten und
	j) der oder dem Sicherheitsbeauftragten

	als bestellte Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die bestellten Beisitzerinnen und Beisitzer gem. Satz 1 Buchst. e – j werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der...
	(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Ortskommando unterstützen die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene Aufgaben, welche nach Vorgaben des Stadtkommandos erfolgen, insbesondere:
	a) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	b) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	d) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen sowie
	e) die Überwachung der Pflege und Wartung der der Ortsfeuerwehr überlassenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände.
	a) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	b) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	d) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen sowie
	e) die Überwachung der Pflege und Wartung der der Ortsfeuerwehr überlassenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände.

	(3) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Ortskommandos hinzuziehen. Diese haben kein Stimmrecht.
	(4) Das Ortskommando entscheidet unter Beachtung der § 12 Abs. 2 sowie des § 13 Abs. 2 und 3 NBrandSchG sowie der FwVO in der jeweils gültigen Fassung über
	a) die Aufnahme von Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr,
	b) Übernahme aus einer anderen Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr,
	d) den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 20),
	e) die Bewährung in der Probezeit nach § 11 Abs. 4.
	a) die Aufnahme von Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr,
	b) Übernahme aus einer anderen Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr,
	d) den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 20),
	e) die Bewährung in der Probezeit nach § 11 Abs. 4.

	(5) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Bei Eilfällen kann die Ladungsfrist auf mindestens ein...
	(6) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos zu unterzeichnen ist. Der Fachbereich Feuerwehr kann eine Ausfertigung d...
	(1) Das Ortskommando besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:
	a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder als Leiter,
	b) der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister
	a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder als Leiter,
	b) der Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem Stellvertretenden Ortsbrandmeister

	als Mitglieder kraft Amtes,
	c) den bestellten Zugführerinnen oder Zugführern,
	d) den Gruppenführerinnen oder Gruppenführern,
	e) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart,
	f) der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuerwehrwart,
	g) der Schriftwartin oder dem Schriftwart,
	h) der Gerätewartin oder dem Gerätewart,
	i) der oder dem Atemschutzbeauftragten und
	j) der oder dem Sicherheitsbeauftragten
	c) den bestellten Zugführerinnen oder Zugführern,
	d) den Gruppenführerinnen oder Gruppenführern,
	e) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart,
	f) der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeuerwehrwart,
	g) der Schriftwartin oder dem Schriftwart,
	h) der Gerätewartin oder dem Gerätewart,
	i) der oder dem Atemschutzbeauftragten und
	j) der oder dem Sicherheitsbeauftragten

	als bestellte Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die bestellten Beisitzerinnen und Beisitzer gem. Satz 1 Buchst. e – j werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der...
	(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer im Ortskommando unterstützen die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene Aufgaben, welche nach Vorgaben des Stadtkommandos erfolgen, insbesondere:
	a) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	b) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	d) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen sowie
	e) die Überwachung der Pflege und Wartung der der Ortsfeuerwehr überlassenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände.
	a) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
	b) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,
	d) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Sicherheitsbestimmungen sowie
	e) die Überwachung der Pflege und Wartung der der Ortsfeuerwehr überlassenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände.

	(3) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Ortskommandos hinzuziehen. Diese haben kein Stimmrecht.
	(4) Das Ortskommando entscheidet unter Beachtung der § 12 Abs. 2 sowie des § 13 Abs. 2 und 3 NBrandSchG sowie der FwVO in der jeweils gültigen Fassung über
	a) die Aufnahme von Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr,
	b) Übernahme aus einer anderen Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr,
	d) den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 20),
	e) die Bewährung in der Probezeit nach § 11 Abs. 4.
	a) die Aufnahme von Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr,
	b) Übernahme aus einer anderen Ortsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr,
	c) die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr,
	d) den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 20),
	e) die Bewährung in der Probezeit nach § 11 Abs. 4.

	(5) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Bei Eilfällen kann die Ladungsfrist auf mindestens ein...
	(6) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskommandos zu unterzeichnen ist. Der Fachbereich Feuerwehr kann eine Ausfertigung d...

	§ 9 Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr
	(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Stadtkommando oder das Ortskommando im Rahmen ...
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsbrandmeisterin oder des Ortsbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung und
	c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsbrandmeisterin oder des Ortsbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung und
	c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.

	(2) Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr, di...
	(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier...
	(4) Jedes Mitglied der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). Mitglieder anderer Abteilungen haben beratende Stimme.
	(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitlieder gefasst; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine geheime Abstimmung ...
	(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister sowie der zuständigen stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem zuständigen stellvertretenden Stadtbrandmeister auf Verlangen zuzuleiten. Der Fachberei...
	(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Stadtkommando oder das Ortskommando im Rahmen ...
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsbrandmeisterin oder des Ortsbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung und
	c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.
	a) die Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsbrandmeisterin oder des Ortsbrandmeisters (Tätigkeitsbericht),
	b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung und
	c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.

	(2) Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Feuerwehr, di...
	(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier...
	(4) Jedes Mitglied der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). Mitglieder anderer Abteilungen haben beratende Stimme.
	(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitlieder gefasst; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine geheime Abstimmung ...
	(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister sowie der zuständigen stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder dem zuständigen stellvertretenden Stadtbrandmeister auf Verlangen zuzuleiten. Der Fachberei...

	§ 10 Verfahren bei Vorschlägen
	(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen wird geheim abgestimmt. Liegt nur ein Vorschlag vor, wird durch Zuruf abgestimmt, wenn niemand widerspricht. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält.
	(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder...
	(3) Über den dem Rat der Stadt gemäß § 20 Abs. 4, 5 und 6 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Stadtbrandmeisterin oder Stadtbrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie dere...
	(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen wird geheim abgestimmt. Liegt nur ein Vorschlag vor, wird durch Zuruf abgestimmt, wenn niemand widerspricht. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält.
	(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder...
	(3) Über den dem Rat der Stadt gemäß § 20 Abs. 4, 5 und 6 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Stadtbrandmeisterin oder Stadtbrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie dere...

	§ 11 Mitglieder der Einsatzabteilung
	(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Mitglied der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjä...
	(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. Die Stadt kann...
	(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 8 Abs. 4). Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat den Fachbereich Feuerwehr über die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister sowie der zuständigen Stell...
	(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: „Ich verspreche, die...
	(5) Mitglieder der Jugendabteilung, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können in die Einsatzabteilung ohne Probezeit übernommen werden, wenn sie mindestens zwei Jahre der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr angehört haben und an einem Lehr...
	(6) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Mitgliedern der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. In Einzelfällen kann das Stadtkommando eine hiervon abweichende Regelung treffen. Mitglieder einer Einsatzabteilung können zusätzlich i...
	(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Mitglied der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjä...
	(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. Die Stadt kann...
	(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 8 Abs. 4). Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat den Fachbereich Feuerwehr über die Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister sowie der zuständigen Stell...
	(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: „Ich verspreche, die...
	(5) Mitglieder der Jugendabteilung, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können in die Einsatzabteilung ohne Probezeit übernommen werden, wenn sie mindestens zwei Jahre der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr angehört haben und an einem Lehr...
	(6) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Mitgliedern der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. In Einzelfällen kann das Stadtkommando eine hiervon abweichende Regelung treffen. Mitglieder einer Einsatzabteilung können zusätzlich i...

	§ 12 Mitglieder der Altersabteilung
	(1) Mitglieder der Einsatzabteilung und Einsatzreserve sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.
	(2) Mitglieder der Einsatzabteilung können vor diesem Zeitpunkt auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.
	(3) Mitglieder der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen.
	(1) Mitglieder der Einsatzabteilung und Einsatzreserve sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.
	(2) Mitglieder der Einsatzabteilung können vor diesem Zeitpunkt auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.
	(3) Mitglieder der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen.

	§ 13 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren
	(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. Sie können auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.
	(2) Kinder können nach der Vollendung des 6. Lebensjahres, aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
	(3) Jugendliche können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres Mitglied der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
	(4) Darüber hinaus können Mitglieder, die die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit fördern oder betreuende Aufgaben wahrnehmen, über die in § 20 Abs. 2 genannte Altersgrenze hinaus tätig werden. In der Kinderabteilung können auch geeignete Personen, z....
	(5) Die Leitung der Kinderfeuerwehr erfolgt durch ein geeignetes Feuerwehrmitglied, das nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart sein soll.
	(6) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr.
	(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden. Sie können auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.
	(2) Kinder können nach der Vollendung des 6. Lebensjahres, aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
	(3) Jugendliche können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres Mitglied der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
	(4) Darüber hinaus können Mitglieder, die die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit fördern oder betreuende Aufgaben wahrnehmen, über die in § 20 Abs. 2 genannte Altersgrenze hinaus tätig werden. In der Kinderabteilung können auch geeignete Personen, z....
	(5) Die Leitung der Kinderfeuerwehr erfolgt durch ein geeignetes Feuerwehrmitglied, das nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart sein soll.
	(6) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr.

	§ 14 Mitglieder der Einsatzreserve
	(1) In den Ortsfeuerwehren kann eine Abteilung Einsatzreserve eingerichtet werden.
	(2) Mitglieder der Einsatzabteilung können auf Beschluss des Ortskommandos in die Einsatzreserve versetzt werden, wenn sie der Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme am Übungs-, Ausbildungs- und Einsatzdienst nicht mehr nachkommen können und die Vor...
	(3) Mitglieder der Einsatzreserve sollen im Jahr innerhalb der Ortsfeuerwehr mindestens 10 Dienststunden verrichten. Für die Mitglieder der Einsatzreserve gelten die Vorgesetztenverhältnisse innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Bei Teilnahme am Übung...
	(1) In den Ortsfeuerwehren kann eine Abteilung Einsatzreserve eingerichtet werden.
	(2) Mitglieder der Einsatzabteilung können auf Beschluss des Ortskommandos in die Einsatzreserve versetzt werden, wenn sie der Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme am Übungs-, Ausbildungs- und Einsatzdienst nicht mehr nachkommen können und die Vor...
	(3) Mitglieder der Einsatzreserve sollen im Jahr innerhalb der Ortsfeuerwehr mindestens 10 Dienststunden verrichten. Für die Mitglieder der Einsatzreserve gelten die Vorgesetztenverhältnisse innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Bei Teilnahme am Übung...

	§ 15 Mitglieder der Feuerwehrmusikabteilung
	(1) Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannszüge können bei allen Ortsfeuerwehren als Feuerwehrmusikabteilung aufgestellt werden. Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannszüge können auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.
	(2) Die Zugehörigkeit zur Feuerwehrmusikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. Die Mitglieder der Feuerwehrmusikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Stadt Braunschweig haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten.
	(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der  Feuerwehrmusikabteilung.
	(1) Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannszüge können bei allen Ortsfeuerwehren als Feuerwehrmusikabteilung aufgestellt werden. Feuerwehrmusik-/Feuerwehrspielmannszüge können auch von mehreren Ortsfeuerwehren gemeinsam betrieben werden.
	(2) Die Zugehörigkeit zur Feuerwehrmusikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. Die Mitglieder der Feuerwehrmusikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Stadt Braunschweig haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten.
	(3) Über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag der  Feuerwehrmusikabteilung.

	§ 16 Ehrenmitglieder
	(1) Ehrenmitglieder können ehemalige Mitglieder der Einsatzabteilung und fördernde Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Personen außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr unabhängig von ihrem Wohnsitz werden, die sich um den Brandschutz und ...
	(2) Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig, die als Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte der Freiwilligen Feuerwehr tätig waren, kann nach Anhörung der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters vom Rat der Stadt die Bezeichnung „Ehrenbr...
	a) 18 Jahre als „Ehrenbeamtinnen" oder „Ehrenbeamte" tätig gewesen sein,
	b) den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht und
	c) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben.
	a) 18 Jahre als „Ehrenbeamtinnen" oder „Ehrenbeamte" tätig gewesen sein,
	b) den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht und
	c) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben.

	(1) Ehrenmitglieder können ehemalige Mitglieder der Einsatzabteilung und fördernde Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Personen außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr unabhängig von ihrem Wohnsitz werden, die sich um den Brandschutz und ...
	(2) Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig, die als Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte der Freiwilligen Feuerwehr tätig waren, kann nach Anhörung der Stadtbrandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters vom Rat der Stadt die Bezeichnung „Ehrenbr...
	a) 18 Jahre als „Ehrenbeamtinnen" oder „Ehrenbeamte" tätig gewesen sein,
	b) den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht und
	c) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben.
	a) 18 Jahre als „Ehrenbeamtinnen" oder „Ehrenbeamte" tätig gewesen sein,
	b) den Dienstgrad einer Brandmeisterin oder eines Brandmeisters erreicht und
	c) besondere Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr erworben haben.


	§ 17 Fördernde Mitglieder
	(1) Die Ortsfeuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.
	(1) Die Ortsfeuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

	§ 18 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	(1) Die Mitglieder der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Mitglieder der Einsatzabt...
	(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen.
	(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Gerä...
	(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist d...
	(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum entstanden ist, so gelten Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend.
	(1) Die Mitglieder der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Mitglieder der Einsatzabt...
	(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen.
	(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Gerä...
	(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist d...
	(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum entstanden ist, so gelten Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend.

	§ 19 Verleihung von Dienstgraden
	(1) Dienstgrade dürfen an Mitglieder der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO verliehen werden.
	(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann" vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos.
	(3) Über die Verleihung eines Dienstgrades ist eine Urkunde auszustellen. Der Dienstgrad darf erst mit der Aushändigung der Urkunde geführt werden.
	(4) Sämtliche Verleihungen von Dienstgraden sind dem Fachbereich Feuerwehr auf dem Dienstweg schriftlich mitzuteilen.
	(1) Dienstgrade dürfen an Mitglieder der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO verliehen werden.
	(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann" vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos.
	(3) Über die Verleihung eines Dienstgrades ist eine Urkunde auszustellen. Der Dienstgrad darf erst mit der Aushändigung der Urkunde geführt werden.
	(4) Sämtliche Verleihungen von Dienstgraden sind dem Fachbereich Feuerwehr auf dem Dienstweg schriftlich mitzuteilen.

	§ 20 Beendigung der Mitgliedschaft
	(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
	a) Austrittserklärung,
	b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde,
	c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,
	d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Mitgliedern der Einsatzabteilung,
	e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern,
	f) Ausschluss.
	a) Austrittserklärung,
	b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde,
	c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,
	d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Mitgliedern der Einsatzabteilung,
	e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern,
	f) Ausschluss.

	(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für Mitglieder der Kinderfeuerwehr  darüber hinaus
	a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.
	a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.

	(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus
	a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.
	a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.

	(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann nur zum Quartalsende erfolgen; er ist spätestens einen Monat vorher gegenüber der Ortsfeuerwehr schriftlich zu erklären.
	(5) Mitglieder der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werde...
	(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied
	a) seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst erheblich verletzt,
	b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,
	c) die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,
	d) das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr geschädigt hat,
	e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,
	f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt.
	a) seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst erheblich verletzt,
	b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,
	c) die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,
	d) das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr geschädigt hat,
	e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,
	f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt.

	(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskommando. Die Ausschlussentscheidung des Ortskommandos soll schriftlich dokumentiert und dem Fachbereich Feuerwehr angezeigt werden. Es soll dabe...
	(8) Mitglieder der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie das Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Au...
	(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister dem Fachbereich Feuerwehr unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
	(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerweh...
	(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände gemäß Abs. 10 Satz 1 von dem ausscheidenden Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die Stadt den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbesc...
	(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
	a) Austrittserklärung,
	b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde,
	c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,
	d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Mitgliedern der Einsatzabteilung,
	e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern,
	f) Ausschluss.
	a) Austrittserklärung,
	b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde,
	c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,
	d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Mitgliedern der Einsatzabteilung,
	e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern,
	f) Ausschluss.

	(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für Mitglieder der Kinderfeuerwehr  darüber hinaus
	a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.
	a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.

	(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus
	a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.
	a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr,
	b) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.

	(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann nur zum Quartalsende erfolgen; er ist spätestens einen Monat vorher gegenüber der Ortsfeuerwehr schriftlich zu erklären.
	(5) Mitglieder der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werde...
	(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied
	a) seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst erheblich verletzt,
	b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,
	c) die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,
	d) das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr geschädigt hat,
	e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,
	f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt.
	a) seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst erheblich verletzt,
	b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,
	c) die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,
	d) das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr geschädigt hat,
	e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,
	f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt.

	(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskommando. Die Ausschlussentscheidung des Ortskommandos soll schriftlich dokumentiert und dem Fachbereich Feuerwehr angezeigt werden. Es soll dabe...
	(8) Mitglieder der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie das Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Au...
	(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister dem Fachbereich Feuerwehr unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
	(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerweh...
	(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände gemäß Abs. 10 Satz 1 von dem ausscheidenden Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die Stadt den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbesc...

	§ 21 Übergangsregelungen
	Mit Inkrafttreten dieser Satzung gilt für die in § 4 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 2 genannten Funktionskräfte, die unbefristet ernannt sind, eine Amtszeit von 3 Jahren.
	Mit Inkrafttreten dieser Satzung gilt für die in § 4 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 2 genannten Funktionskräfte, die unbefristet ernannt sind, eine Amtszeit von 3 Jahren.

	§ 22  Inkrafttreten
	(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
	(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Stadt Braunschweig Nr. 17 vom 20. Dezember 2013, S. 55) außer Kraft.
	(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
	(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunschweig vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Stadt Braunschweig Nr. 17 vom 20. Dezember 2013, S. 55) außer Kraft.
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	Es ist zu beachten, dass durch die Verkleinerung der Verkehrsflächen die Bushaltestelle östlich des John-F.-Kennedy-Platzes ohne Einschränkungen bedient werden kann und der Betrieb des ÖPNV nicht behindert wird.
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	1. Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage im Bereich der Theaterwerkstätten
	Ich bitte, die durch die TU Braunschweig dargestellten Nutzungszuordnungen zu berücksichtigen. Eine fußläufige Verbindung der beiden Teile des Botanischen Gartens ist auch im Sinne der Technischen Universität. Diese kann grundsätzlich entweder als Weg im Bereich der Uferböschung oder aber als Steg über dem Wasser ausgeführt werden. Hinsichtlich der Fragen der Zugänglichkeit (insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten des Botanischen Gartens) verweise ich auf die Stellungnahme der TU Braunschweig, die Ihnen ebenfalls vorliegt.
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